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Unterrichtung 
durch die Bundesregierung 

Erläuterungen zu den Anlagen zum Vertrag zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik 
über die Herstellung der Einheit Deutschlands 
vom 31. August 1990 
— Einigungsvertrag — 

C. Zu den Anlagen I und II*) 

Zu Kapitel I der Anlage I 

In der Ausnahmeliste wurden aus der Zuständigkeit des 
Auswärtigen Amtes der Deutschlandvertrag, der Vertrag 
zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fra-
gen und der Aufenthaltsvertrag aufgenommen. Die Rege-
lungsmaterie dieser Verträge betrifft  die Beziehungen zu 
den Drei Mächten und beschränkt sich auf das Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland vor der Vereinigung. 

Ebenso werden das NATO-Truppenstatut mit seinen Zu-
satzvereinbarungen und andere Regelungen, den Betrieb 
der NATO-Hauptquartiere betreffend, sowie die ergän-
zenden deutsch-französischen Stationierungsverein-
barungen von 1966 nicht auf den beitretenden Teil 
Deutschlands erstreckt. Dies trägt den sicherheitspoliti-
schen Absprachen für das vereinigte Deutschland Rech-
nung. 

Die Rechtsvorschriften hinsichtlich der zum Stationie-
rungsländerübereinkommen zwischen den USA und der 
Sowjetunion mit der Bundesrepublik Deutschland verein-
barten Regelungen über die Inspektionsrechte werden 
wegen ihrer territorialen Begrenzung nicht übergeleitet. 

*) Die Teile A und B sind in der Drucksache 11/7760, S. 355 ff. 
abgedruckt. 

Zu Kapitel I der Anlage II 

DDR-Recht betreffend die Vereinbarungen der Deut-
schen Demokratischen Republik in bezug auf die Inspek-
tionsrechte im Zusammenhang mit dem Stationierungs-
länderübereinkommen zwischen der Sowjetunion und 
den USA gilt mit der bisherigen territorialen Begrenzung 
fort . 

Zu Kapitel II der Anlage I 

Zu Sachgebiet A 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 2 

Die von der Deutschen Demokratischen Republik verlie-
henen (Ehren-)Titel, Orden und Ehrenzeichen sind ord-
nungsmäßig verliehen und wie Auszeichnungen nicht 
(mehr) bestehender Staaten zu behandeln. Nach den 
dafür geltenden Regeln dürfen sie daher geführt und 
getragen werden. Das gleiche gilt für Auszeichnungen, 
die von Staaten außerhalb der Deutschen Demokrati-
schen Republik an Deutsche mit Wohnsitz in der Deut-
schen Demokratischen Republik verliehen worden sind, 
soweit die Annahme durch die zuständigen Stellen der 
Deutschen Demokratischen Republik ordnungsgemäß 
genehmigt worden ist. Ob solche Auszeichnungen tat-
sächlich geführt oder getragen werden, bleibt dem Ge-
schmack des einzelnen überlassen. 

Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministers des Innern vom 10. September 1990. 



Die in das Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen 
aufzunehmende Vorschrift des § 16 stellt klar, daß finan-
zielle Leistungen, die mit der Verleihung von Titeln, Orden 
und Ehrenzeichen der Deutschen Demokratischen Repu-
blik verbunden waren, nicht mehr gewährt werden. 
Finanzielle Ansprüche aus solchen Verleihungen können 
vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Beitritts an 
nicht mehr geltend gemacht werden. 

Die Protokollnotiz zu § 16 des Gesetzes über Titel, Orden 
und Ehrenzeichen stellt sicher, daß solche (Ehren-)Titel, 
Orden und Ehrenzeichen der Deutschen Demokratischen 
Republik, die nach ihren Stiftungsbestimmungen oder 
ihren Verleihungsbestimmungen mit dem ordre public 
der Bundesrepublik Deutschland unvereinbar sind, nicht 
mehr geführt oder getragen werden dürfen. Welche Titel, 
Orden und Ehrenzeichen das im einzelnen sind, wird 
nach dem Vollzug des Beitritts festzustellen sein. 

Der Vertrieb von Orden und Ehrenzeichen der Deutschen 
Demokratischen Republik ist weiterhin möglich im Rah-
men des § 14 des Gesetzes über Titel, Orden und Ehren-
zeichen. 

Zu Nummer 3 

Die Aufhebung des Gesetzes ist die Folgeänderung zu 
Artikel 2 Absatz 2 des Vertrages (Bestimmung des 3. Ok-
tober zum Tag der Deutschen Einheit). 

Zu Sachgebiet B 

Zu Abschnitt I 

Zu Nummern 1-12 

Angesichts der Tatsache, daß 

— mehr als 45 Jahre seit Beendigung der Statusverhält-
nisse der früheren Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes vergangen sind und diese also aus einer Zeit 
vor Entstehung der Deutschen Demokratischen Re-
publik herrühren, 

— der berufliche Werdegang dieser Personen sich in der 
Folgezeit anders entwickelt und in vielen Fällen au-
ßerhalb des öffentlichen Dienstes vollzogen hat, 

— der ursprüngliche Zweck des Gesetzes zur Regelung 
der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des 
Grundgesetzes fallenden Personen und des Gesetzes 
zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsoziali-
stischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes, eine (rechtsgleiche) Wiederverwendung im 
öffentlichen Dienst zu ermöglichen, wegen des fo rt

-geschrittenen Lebensalters dieser Personen von 
vornherein nicht mehr verwirklicht werden kann, 

— somit nur noch Versorgungsverhältnisse mit einer 
großen Kostenlast begründet würden, für deren Ab-
wicklung die haushaltsrechtlichen, personellen und 
organisatorischen Voraussetzungen in der Deutschen 
Demokratischen Republik erst geschaffen werden 
müßten, 

— nach so langer Zeit ein unmi ttelbarer Bezug zu den 
früheren Statusverhältnissen nicht mehr — wie bei 
Beamten, Richtern und Berufssoldaten usw., die bei 

Erreichen der Altersgrenze oder bei Dienstunfähigkeit 
in den Ruhestand treten — besteht und 

— die Deutsche Demokratische Republik die Rechtsver-
hältnisse der früheren Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes nach ihrem Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht bereits abschließend geregelt hat, somit 
eine Regelungslücke nicht besteht, 

erscheint es vertretbar, dieses auslaufende Bundesrecht 
nicht im Beitrittsgebiet in Kraft zu setzen. 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 2 

a) Das Archivgut zentraler Stellen der Deutschen Demo-
kratischen Republik ist auf Dauer zu sichern, nutzbar 
zu machen und wissenschaftlich zu verwerten. Die 
Regelung in § 2 Abs. 8 Bundesarchivgesetz stellt klar, 
daß Unterlagen zentraler Stellen der Deutschen De-
mokratischen Republik ebenfalls unter das Gesetz fal-
len. 

b) Die vom ehemaligen Staatssicherheitsdienst der 
Deutschen Demokratischen Republik in der Regel 
rechts- und verfassungswidrig gewonnenen perso-
nenbezogenen Informationen betreffen nach Angaben 
staatlicher Stellen der Deutschen Demokratischen 
Republik über 6 Millionen Deutsche aus der Deut-
schen Demokratischen Republik und über 2 Millionen 
aus der Bundesrepublik Deutschland. Die Aufbewah-
rung, Nutzung und Sicherung dieser Unterlagen be-
darf wegen der damit verbundenen Eingriffe in Grund-
rechtspositionen einer Vielzahl von Bürgern im Vorgriff 
auf eine endgültige gesetzliche Regelung, die dem 
neuen Bundestag vorbehalten ist, bereits am Tage 
des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik 
zur Bundesrepublik Deutschland einer bereichsspezi-
fischen gesetzlichen Sonderregelung, die im gesam-
ten Deutschland gilt. 

Die Sonderregelung geht davon aus, daß das Material 
zwingend einheitlich verwaltet und möglichst an einer 
Stelle aufbewahrt und gesichert werden muß. Dies ist 
schon deshalb erforderlich, weil nur auf diese Weise 

— eine verläßliche Zusammenführung des vorhande-
nen Materials möglich ist, 

— eine vollständige Auswertung insbesondere zu 
Zwecken der Rehabilitierung und Strafverfolgung 
gewährleistet ist, 

— eine einheitliche Anwendung und Durchführung 
der gesetzlichen Sonderregelungen gesichert ist, 

— eine sichere Aufbewahrung möglich ist und 

die (politische) Verantwortung für eine unbefugte 
Nutzung des Materials eindeutig festgelegt wer-
den kann. 

Den besonderen Interessen der Deutschen in der 
Deutschen Demokratischen Republik wird dadurch 
Rechnung getragen, daß dem aus fünf Personen be-
stehenden beratenden Beirat mindestens drei Perso-
nen mit Hauptwohnsitz auf dem Gebiet der früheren 
Deutschen Demokratischen Republik angehören 
müssen. 

 



Die Nutzung des Materials wird auf wenige besonders 
wichtige Zwecke und auf solche Nutzungen be-
schränkt, die unerläßlich und unaufschiebbar sind. 
Entsprechendes gilt für Auskünfte an die Betroffe-
nen. 

Die Beschränkungen erscheinen im Hinblick auf die 
Vorläufigkeit der Regelung gerechtfertigt. Ihnen liegt 
die Überlegung zugrunde, daß der abschließenden 
Regelung durch den gesamtdeutschen Gesetzgeber 
möglichst wenig vorgegriffen werden soll. Sie sind 
auch dadurch bedingt, daß das Material zunächst sy-
stematisch erschlossen und aufbereitet werden muß, 
bevor Auskünfte im erweiterten Umfang erteilt werden 
können. 

Die umfassende Kontrolle des vorgesehenen Sonder-
beauftragten obliegt dem Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz, der in wichtigen Angelegenheiten vorher 
zu hören ist, sowie den zuständigen parlamentari-
schen Gremien. Damit ist gewährleistet, daß die 
strenge Zweckbindungsregelung für die Nutzung des 
personenbezogenen Materials eingehalten wird. 

Mit der Ratifizierung der genannten Übergangsrege-
lung für die Nutzung und Sicherung der personenbe-
zogenen Unterlagen des ehemaligen Ministeriums für 
Staatssicherheit/Amt für Nationale Sicherheit wird 
dem neu gewählten Bundestag die Möglichkeit gege-
ben, ohne unangemessenen Zeitdruck die komplexe 
Materie zu regeln. 

Zu Nummer 3 

a) Die Vorschrift regelt die Errichtung einer zentralen 
Archivbibliothek und eines nationalbibliographischen 
Zentrums mit den Standorten Frankfu rt  am Main und 
Leipzig. Damit werden die Deutsche Bibliothek und 
die Deutsche Bücherei in eine bundesunmittelbare 
Anstalt des öffentlichen Rechts zusammengeführt. 
Der zuständige Minister wird ermächtigt, den Namen 
der Anstalt zu bestimmen. 

b) Die Vorschrift bestimmt das Jahr 1913 als den Zeit-
punkt, von dem an die Bibliothek die Veröffentlichun-
gen zu sammeln, zu inventarisieren und bibliogra-
phisch zu verzeichnen hat. Das Jahr 1913 ist das 
Gründungsjahr der Deutschen Bücherei in Leipzig. 

c) Die Vorschrift stellt klar, daß das Deutsche Musikar-
chiv in Berlin und die Musikaliensammlung der Deut-
schen Bücherei in Leipzig die Sammlung, Inventarisie-
rung und bibliographische Verzeichnung von Musik-
noten und Musiktonträgern gemeinsam wahrneh-
men. 

d) Die Vorschrift ermöglicht die Bestimmung des Sitzes 
des Generaldirektors entsprechend dem jeweiligen 
Stand der Errichtung der Bibliothek. 

e) Die Vorschrift schafft die rechtliche Grundlage für die 
Pflichtablieferung von jeweils einem Exemplar eines 
auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Re-
publik und der Bundesrepublik Deutschland verlegten 
Druckwerks an die Deutsche Bibliothek in Frankfu rt 

 am Main und die Deutsche Bücherei in Leipzig. Der 
Präsenzcharakter beider Bibliotheken bleibt im Inter-
esse ihrer Archivfunktion erhalten. Schon heute liefern 

auf der Grundlage des Kulturabkommens mit der 
Deutschen Demokratischen Republik westdeutsche 
Verlage ein Exemplar ihrer Verlagsproduktion auf frei-
williger Basis an die Deutsche Bücherei in  Leipzig und 
umgekehrt ostdeutsche Verlage an die Deutsche Bi-
bliothek in Frankfurt am Main. Die mit der Vereinigung 
vorgesehene Pflichtablieferung von zwei Exemplaren 
entspricht der Praxis in anderen Ländern (zum Bei-
spiel Großbritannien fünf, Norwegen sieben, Italien 
zwei Exemplare). Damit wird auch eine dauerhafte 
Sicherung der Bibliotheksbestände und die notwen-
dige Nutzung im Leihverkehr, insbesondere als letz-
tern  Zugriff auf wenig benutzte spezialisierte Literatur, 
ermöglicht. 

Zu Nummer 4 

Die Vorschrift soll sicherstellen, daß nach dem Kulturgut-
schutzgesetz der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 3. Juli 1980 geschütztes registriertes Kulturgut vor 
der Ausfuhr einer Genehmigung nach den Vorschriften 
des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen 
Abwanderung bedarf. Bis zur Eintragung, die auf Antrag 
des Eigentümers nachgeprüft werden kann, genießt das 
Kulturgut einen vorläufigen Schutz vor Ausfuhr. 

Zu Abschnitt Ill 

Zu Nummer 1 

Da in den Ländern des beigetretenen Teils Deutschlands 
zunächst keine Verwaltungsverfahrensgesetze beste-
hen, ist vorgesehen, daß das Verwaltungsverfahrensge-
setz des Bundes do rt  für eine Übergangszeit auch die 
Ausführung von Landesrecht regelt. Einer Einbeziehung 
des Teils Berlins, in dem das Grundgesetz bisher nicht 
gilt, in diese Regelung bedarf es nicht, weil sich nach 
Herstellung der Einheit der Geltungsbereich des Geset-
zes über das Verfahren der Berliner Verwaltung auch auf 
diesen Teil erstrecken wird. 

Zu Nummer 2 

Wegen des engen Sachzusammenhangs wird gleichzei-
tig mit dem Ehe- und Familienrecht auch das Personen-
standsrecht übergeleitet. Die Maßgaben zum Personen-
standsgesetz tragen insbesondere den Organisations-
strukturen des Personenstandswesens in der Deutschen 
Demokratischen Republik Rechnung. Diese müssen in 
dem vorgesehenen Umfang bis zu einem derzeit noch 
nicht bestimmbaren späteren Zeitpunkt beibehalten wer-
den, um eine ordnungsgemäße Wahrnehmung der stan-
desamtlichen Aufgaben zu ermöglichen. 

Zu Sachgebiet C 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 2 

Mit der Überleitung des Gesetzes über die Einrichtung 
eines Bundeskriminalpolizeiamtes und der Weiterfüh-
rung des bisherigen Zentralen Kriminalamtes der Deut-
schen Demokratischen Republik als gemeinsames Lan- 

 



deskriminalamt der Länder der Deutschen Demokrati-
schen Republik wird die Kontinuität in der Verbrechens-
bekämpfung in der schwierigen Phase der Vereinigung 
beider deutscher Staaten und des Aufbaus einer födera-
len Struktur auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik sichergestellt. Für die Aufga-
benerfüllung des Bundeskriminalamtes als kriminalpoli-
zeiliche Zentralstelle steht mit dem  gemeinsamen Lan-
deskriminalamt der Länder Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
von Anfang an ein kompetenter Ansprechpartner zur Ver-
fügung. Gleichwohl sind die künftigen Länder der Deut-
schen Demokratischen Republik nicht darin beschränkt, 
in Ausfüllung ihrer Gesetzgebungs- und Verwaltungs-
kompetenz schrittweise eigene Landeskriminalämter 
einzurichten, die letztlich das Zentrale Kriminalamt der 
Deutschen Demokratischen Republik ablösen können. 

Berlin (Ost) soll dem Bereich des Landeskriminalamtes 
Berlin (West) eingegliedert werden. 

Zu Nummer 3 

Die Übernahme des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) ist geboten, um das verfassungsrechtlich garan-
tierte Persönlichkeitsrecht zu schützen. Mit den Maßga-
ben soll erreicht werden, daß 

— bis zur Einrichtung von Kontrollorganen durch die zu 
schaffenden Länder eine Kontrolle gewährleistet ist; 

— den Normadressaten für die Meldung der Dateien 
eine Übergangsfrist gewährt wird, die auch bei In-
krafttreten des BDSG in der Bundesrepublik Deutsch-
land eingeräumt wurde; 

— von der Möglichkeit der Sperrung nur in Ausnahme-
fällen Gebrauch gemacht wird. 

Der Wahrung des Persönlichkeitsrechts dient auch die 
Regelung, daß sämtliche Dateien in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet, die nach Personenkennzei-
chen geordnet sind, unverzüglich nach anderen Merkma-
len umzuordnen sind. Die Personenkennzeichen sollen 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt gelöscht werden. 

Zu Nummern 4 und 5 

Zur Vereinheitlichung des Melderechts ist eine Überlei-
tung des Melderechtsrahmengesetzes (MRRG) sowie 
der Ersten und Zweiten Meldedaten-Übermittlungsver-
ordnung erforderlich. Mit den Maßgaben zum MRRG soll 
erreicht werden, daß 

— die in dem in Artikel 3 des Vertrags genannten Gebiet 
entstehenden Länder innerhalb eines Jahres nach 
den Vorgaben des MRRG eigene Landesmeldege-
setze erlassen; 

— für eine Übergangszeit die bisher zur Durchführung 
des Meldewesens verwendeten Ordnungsmittel bei-
behalten werden können; 

— für eine Übergangszeit Aufgaben des Meldewesens 
weiterhin durch das Zentrale Einwohnerregister wahr-
genommen werden können und 

— für eine begrenzte Zeit auch die weitere Speicherung 
von anderen als Meldedaten sowie die Verarbeitung 

neu anfallender Daten im Zentralen Einwohnerregister 
zulässig ist, soweit diese Daten für die Aufgabenerfül-
lung der jeweiligen Fachbereichsverwaltungen erfor-
derlich sind. 

Mit der Maßgaberegelung zur Zweiten Meldedaten-
Übermittlungsverordnung werden für eine Übergangszeit 
die Anforderungen an das Verfahren zur Datenübermitt-
lung eingeschränkt. 

Zu Sachgebiet D 

Die Kriegsfolgengesetze der Bundesrepublik Deutsch-
land sollen grundsätzlich nicht auf die in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Länder übergeleitet werden, da ihr 
Zweck im Kern heute weitgehend als erfüllt angesehen 
werden kann (vgl. Kap. IV A Abschnitt I). Eine Generalbe-
reinigung soll dem gesamtdeutschen Gesetzgeber vor-
behalten bleiben. 

Etwas anderes gilt für Gesetze, die die Aufnahme, Ein-
gliederung und Entschädigung für neu eintreffende Aus-
siedler regeln. 

Es besteht Einvernehmen, daß das in Artikel 3 des Ver-
trages genannte Gebiet in die Aufnahmeverpflichtung für 
Aussiedler einzubeziehen ist. Da das geltende Recht Lei-
stungen an Personen mit Aufenthalt in dem in Artikel 3 
genannten Gebiet nicht vorsieht, ist dies jedoch nur dann 
erfolgversprechend, wenn neu eintreffende Aussiedler 
dort  Leistungen erhalten. Soweit Kriegsfolgengesetze 
Leistungen an Aussiedler vorsehen, soll daher für diese 
Aussiedler die Antrags- und Leistungsberechtigung ge-
schaffen werden. Damit ist zugleich klargestellt, daß Be-
wohner der Deutschen Demokratischen Republik, die 
ihren Wohnsitz bereits vor dem Beitritt do rt  hatten, davon 
nicht erfaßt sind. 

Zur Erreichung dieses Ziels sind die geltenden Vorschrif-
ten teils zu ändern (vergleiche Abschnitt II), teils mit Maß-
gaben überzuleiten (vergleiche Abschnitt III). Dabei be-
steht Einigkeit, daß die Regelungen nur befristet bis zum 
31. Dezember 1991 gelten sollen, um den gesamtdeut-
schen Gesetzgeber nicht zu präjudizieren. Eine einheitli-
che Regelung, die die Aufnahme und Eingliederung von 
Aussiedlern im gesamten Gebiet Deutschlands sichert, 
ist bis dahin zu treffen. 

Zu Abschnitt I 

Zu Nummer 1 

Das Flüchtlingshilfegesetz sieht Leistungen an Übersied-
ler vor, die vor dem 1. Juli 1990 aus der Deutschen 
Demokratischen Republik in die Bundesrepublik 
Deutschland oder nach Berlin (West) im Wege der Not-
aufnahme zugezogen sind. Das Gesetz ist deshalb inso-
weit erledigt. 

Eine Aufhebung ist wegen der weiter zu gewährenden 
Beihilfen zum Lebensunterhalt nicht möglich. 

 



Zu Nummer 2 

Das Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz regelt 
die Feststellung der in der „sowjetischen Besatzungs-
zone Deutschlands und im Sowjetsektor von Berlin" ent-
standenen Wegnahmeschäden, Kriegssachschäden und 
Reparationsschäden sowie die Beweissicherung für sol-
che Schäden. Durch die Veränderungen der politischen 
Verhältnisse in der Deutschen Demokratischen Republik 
können keine Wegnahmeschäden mehr eintreten. Das 
Gesetz ist insoweit erledigt. 

Zu Nummer 3 

Nach dem Währungsausgleichsgesetz wird Entschädi-
gung für Verluste von Sparguthaben Vertriebener ge-
währt. Die Voraussetzungen dafür (Stichtage) erfüllen nur 
noch Aussiedler. Vergleichbare Leistungen werden auch 
nach dem Lastenausgleichsgesetz gewährt. Ein Überlei-
tungsbedarf, der sich nur auf Aussiedler beziehen 
könnte, besteht daher nicht. 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 

a) In § 90 b Abs. 1 Satz 1 ist die bisherige Nr. 2 gegen-
standslos, da dieser Personenkreis durch die bishe-
rige Nr. 1 erfaßt wird. 

Durch die Einfügung eines Absatzes 7 a in § 90 b wird 
sichergestellt, daß ein Aussiedler, der in dem in Arti-
kel 3 des Vertrages genannten Gebiet Aufnahme ge-
funden hat, bei Krankheit Leistungen in gleichem Um-
fang wie dort  ein gesetzlich Krankenversicherter er-
hält. Gleichzeitig wird sichergestellt, daß nicht durch 
einen Wechsel aus diesem Gebiet in das Gebiet, in 
dem das Bundesvertriebenengesetz schon vor dem 
Beitritt galt, ein höheres Krankengeld oder Mutter-
schaftsgeld erreicht werden kann. 

b) Infolge der Überleitung von § 19 Abs. 2 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch ist § 90 c gegenstands-
los. 

Zu Nummer 2 

a) Nach dem Zweck des Gesetzes ist es nicht gerecht-
fertigt, daß ein Berechtigter beim Zusammentreffen 
mehrerer Anspruchstatbestände in seiner Person den 
jeweiligen Höchstbetrag der Eingliederungshilfe 
mehrfach erhalten kann. Der in § 9 a oder § 9 b vor-
gesehene Höchstbetrag für eine Person kann künftig 
in solchen Fällen nicht mehr überschritten werden. 

b) Die Notwendigkeit der Zahlung einer einmaligen Un-
terstützung zur Beschaffung von Gegenständen des 
persönlichen Bedarfs ist entfallen, da niemand mehr 
unmittelbar nach Entlassung aus einem Gewahrsam 
im Geltungsbereich des Gesetzes eintrifft. 

c) Durch die von § 1 Abs. 1 und § 9 a Abs. 1 Satz 1 
abweichende Regelung erhalten auch Berechtigte, die 
einen Gewahrsam in dem in Artikel 3 des Vertrages 
genannten Gebiet erlitten und ihren ständigen Aufent-
halt nach der Entlassung aus dem Gewahrsam do rt 

 beibehalten oder genommen haben, Leistungen nach 
dem Häftlingshilfegesetz. Zur raschen Klärung und 

Abwicklung diesbezüglicher Ansprüche ist eine An-
tragsfrist bis zum 31. Dezember 1992 vorgesehen. 

Zu Nummer 3 

a) Personen, deren Flucht aus der sowjetischen Besat-
zungszone oder dem sowjetischen Sektor von Berlin 
mißlungen ist und die infolge von Maßnahmen zur Ver-
hinderung der Flucht eine gesundheitliche Schädi-
gung erlitten haben, werden ebenso wie ihre Hinter-
bliebenen dem bisherigen Kreis der Berechtigten 
gleichgestellt. 

b) Wer aufgrund der erlittenen gesundheitlichen Schädi-
gung in seiner wi rtschaftlichen Lage besonders beein-
trächtigt ist, erhält künftig Unterstützungen von der 
nach § 15 des Häftlingshilfegesetzes errichteten Stif-
tung für ehemalige politische Häftlinge. 

Zu Nummer 4 

Nach den genannten Vorschriften ruht das Antragsrecht 
und das Verfahren, solange der Berechtigte seinen stän-
digen Aufenthalt in den Aussiedlungsgebieten oder im 
Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik hat. 
Durch den Beitritt der Deutschen Demokratischen Repu-
blik sowie durch die Entwicklungen in den Aussiedlungs-
gebieten haben die Ruhensvorschriften ihre Begründung 
verloren. Sie sind deshalb aufzuheben. 

Zu Nummer 5 

Durch die Änderung soll erreicht werden, daß bei einem 
Zusammentreffen eigener Entschädigungsansprüche mit 
ererbten generell nur bis zum Höchstbetrag nach § 3 
Abs. 1 (12 000, — Deutsche Mark) geleistet wird. 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 

Das Bundesvertriebenengesetz wird in dem in Artikel 3 
des Vertrages genannten Gebiet mit zeitlicher Befristung 
bis zum 31. Dezember 1991 und mit der Beschränkung 
auf Ausiedler, die nach Wirksamwerden des Beitritts do rt 

 ihren ständigen Aufenthalt begründet haben, in Kraft  ge-
setzt. Die Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und 
die Förderung der wissenschaftlichen Forschung unter-
liegt diesen Beschränkungen nicht. 

Zu Nummer 2 

Nach § 2 Abs. 4 erfolgt die Verteilung der Aussiedler auf 
die Länder nach einem vom Bundesrat festgesetzten 
Schlüssel. Der gegenwärtig für die 11 Länder geltende 
Verteilungsschlüssel ist vom 21. Dezember 1962. Nach 
dem Beitritt der in Artikel 3 des Vertrages genannten 
Gebiete muß der Bundesrat den Verteilungsschlüssel 
neu festsetzen. Bis zu einer solchen Festsetzung sollen 
die beitretenden Länder entsprechend dem Anteil ihrer 
Bevölkerung an der Zahl der Einwohner des vereinigten 
Deutschlands schrittweise einen Anteil bis zu 20 vom 
Hundert aufnehmen. Dabei sollen die Leistungskraft und 
Lebensverhältnisse in den beitretenden Ländern berück-
sichtigt werden. 

 



Zu Nummer 3 

a) Für Aussiedler aus der Sowjetunion wird das Gesetz 
entsprechend den Maßgaben zum Bundesvertriebe-
nengesetz (Befristung der Anwendung bis zum 
31. Dezember 1991, Beschränkung auf Aussiedler, die 
nach Wirksamwerden des Beitritts in dem in Artikel 3 
des Vertrages genannten Gebiet ständigen Aufenthalt 
nehmen) in Kraft  gesetzt. 

b) Für Berechtigte, die einen Gewahrsam in dem in Arti-
kel 3 des Vertrages genannten Gebiet erlitten haben, 
wird das Gesetz unbefristet in Kraft gesetzt. Da im 
Interesse der Betroffenen möglichst rasch über ihre 
Berechtigung und über die Gewährung von Eingliede-
rungshilfen entschieden werden soll und andererseits 
nicht abzusehen ist, wann in den in Artikel 1 Absatz 1 
des Vertrages genannten Ländern Verwaltungsbehör-
den zur Durchführung des Gesetzes errichtet sein 
werden, übernimmt für diese Länder die Stiftung für 
ehemalige politische Häftlinge die Erteilung von Be-
scheinigungen nach § 10 Abs. 4 und die Gewährung 
von Eingliederungshilfen. 

c) Die für die Überleitung des Bundesversorgungsgeset-
zes vorgesehenen Maßgaben gelten auch für das 
Häftlingshilfegesetz, soweit darin auf die entspre-
chende Anwendung des Bundesversorgungsgeset-
zes verwiesen wird. 

Zu Nummer 4 

a) Durch diese Maßgabe wird sichergestellt, daß Aus-
siedlern, die ihren Wohnsitz bis zum 31. Dezem-
ber 1991 in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten 
Gebiet nehmen, Lastenausgleich gewährt werden 
kann. 

b) Es handelt sich um Organisationsvorschriften, die die 
Einrichtung und die Zuständigkeit der Ausgleichsbe-
hörden regeln. Die Durchführung des Lastenaus-
gleichs soll jedoch auch für die von der Maßgabe a) 
betroffenen Aussiedler bei den bestehenden Aus-
gleichsbehörden erfolgen. Diese Vorschriften sind 
deshalb auf die in Artikel 3 des Vertrages genannten 
Länder nicht anzuwenden, um zu vermeiden, daß do rt 

 eine eigene Ausgleichsverwaltung eingerichtet wer-
den muß. 

c) Entsprechend der Maßgabe b) muß der Präsident des 
Bundesausgleichsamtes ermächtigt werden, für Aus-
siedler mit Wohnsitz in dem in Artikel 3 des Vertrages 
genannten Gebiet das zuständige Ausgleichsamt zu 
bestimmen. 

Zu Nummer 5 

Mit der Maßgabenregelung soll erreicht werden, daß den 
betroffenen Aussiedlern die Entschädigungsleistungen 
nach Abschnitt I des Kriegsgefangenenentschädigungs-
gesetzes gewährt werden können. Eine endgültige Rege-
lung, auch hinsichtlich der Leistungen der Heimkehrer-
stiftung, muß dem gesamtdeutschen Gesetzgeber vor-
behalten bleiben. 

Zu Kapitel II der Anlage Il 

Zu Sachgebiet B 

Zu Abschnitt Ill 

Zu Nummern 1 bis 3 

Das Gesetz zur Neuregelung des Ausländerrechts vom 
9. Juli 1990 (BGBl. I S. 1354) tritt am 1. Januar 1991 in 
Kraft. Eine Überleitung des zur Zeit noch geltenden Aus-
ländergesetzes aus dem Jahre 1965 ist im Hinblick auf 
die kurze Interimszeit nicht praktikabel. Daher wurde es 
als zweckmäßig erachtet, daß bis zum 31. Dezem-
ber 1990 auf dem Gebiet der bisherigen Deutschen De-
mokratischen Republik das dortige Ausländerrecht fo rt

-gilt, soweit nicht Angleichungen an das bundesdeutsche 
Recht bereits jetzt unerläßlich waren. 

Zu Nummer 5 

Mit der Neuregelung soll dem Umstand Rechnung getra-
gen werden, daß die in Artikel 1 Absatz 1 des Vertrages 
genannten Länder nicht zum gleichen Zeitpunkt funk-
tionsfähig sein werden. Außerdem stehen weder Perso-
nal noch Finanzmittel in einer Größenordnung zur Verfü-
gung, die einen sofortigen vollständigen Aufbau der Ver-
messungsverwaltung in den Ländern zuließen. Es soll 
daher — unbeschadet des Aufbaues von Landesvermes-
sungsämtern in den in Artikel 1 Absatz 1 des Vertrages 
genannten Ländern — befristet ein länderübergreifendes 
Amt für Karten- und Vermessungswesen für bestimmte 
Teile der Geodäsie und Kartographie tätig sein, die in die 
Zuständigkeit der Länder fallen. Der Aufbau der Vermes-
sungsverwaltungen auf der unteren (Kreis-)Ebene in den 
jeweiligen Ländern entsprechend der föderalen Struktur 
bleibt hiervon unberüh rt . 

Zu Sachgebiet C 

Zu Abschnitt HI  

Zu Nummer 1 

Die Meldeordnung der Deutschen Demokratischen Re-
publik gilt in modifizierter Form als Landesrecht fo rt , bis 
die zuständigen Landesgesetzgeber eigene Meldege-
setze geschaffen haben. Dieser Übergangszeitraum wird 
auf ein Jahr festgelegt. Die Vorschriften der Meldeord-
nung der Deutschen Demokratischen Republik, die mit 
dem Melderechtsrahmengesetz nicht zu vereinbaren 
sind, werden nicht mehr angewendet. 

Im übrigen wird bei Einwohnern mit mehreren Wohnun-
gen im Verhältnis der beiden Vertragspartner zueinander 
ein einheitlicher Hauptwohnungsbegriff festgelegt. Diese 
Maßgabe ist zum Beispiel für die richtige Zuordnung in 
den Wählerverzeichnissen erforderlich. 

Zu Kapitel III der Anlage I 

Zu Sachgebiet A 

Ein einheitliches, den Anforderungen des Grundgeset

-

zes, insbesondere dem Rechtsstaatsprinzip entspre

-

chendes Rechtspflegerecht ist ein wichtiger Faktor der 

 



deutschen Einheit. Denn tragende Teile des Rechts der 
Gerichtsverfassung, des Berufsrechts der in der Rechts-
pflege tätigen Berufe, namentlich des Richterrechts, und 
des Verfahrensrechts sind verfassungsrechtlich fundie rt . 
Das Rechtspflegerecht der Deutschen Demokratischen 
Republik entspricht diesen Anforderungen in weiten Be-
reichen nicht. Es kann darüber hinaus auch deshalb nicht 
aufrechterhalten werden, weil zukünftig ganz überwie-
gend das materielle Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land im einheitlichen Staatsgebiet gelten wird und weil 
materielles Recht und Rechtspflegerecht, vor allem das 
Verfahrensrecht, in vielfältiger Weise aufeinander bezo-
gen sind. Im Grundsatz wird deshalb durch die Regelun-
gen in den Anlagen I und Il das Rechtspflegerecht der 
Bundesrepublik auf das einheitliche Staatsgebiet über-
tragen. 

Dies allerdings ist nicht in vollem Umfang und vielfach 
nicht sofort möglich. Dem steht die Wirklichkeit der 
Rechtspflege in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik entgegen. Sie kann kurzfristig nicht so verändert wer-
den, daß eine in der Rechtswirklichkeit funktionierende 
Rechtspflege aufrechterhalten werden kann, wenn das 
Rechtspflegerecht der Bundesrepublik uneingeschränkt 
sofort gelten würde. Gemessen an den Anforderungen, 
die sich aus dem Recht der Bundesrepublik ergeben 
würden, sind die vorhandenen personellen und sächli-
chen Ressourcen der Rechtspflegeinstitutionen der 
Deutschen Demokratischen Republik in hohem Maße 
defizitär. 

Das in verschiedene Gerichtsbarkeiten gegliederte 
Rechtspflegesystem der Bundesrepublik ist in der Deut-
schen Demokratischen Republik nicht vorhanden. Bis 
vor kurzem fehlte eine Finanz- und Sozialgerichtsbarkeit 
völlig; eine Verwaltungsgerichtsbarkeit war nur rudimen-
tär vorhanden. Erst aufgrund der Vereinbarungen im Ver-
trag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts

--

und Sozialunion vom 18. Mai 1990 (vgl. dort Artikel 6 und 
die Erläuterungen in der Denkschrift — BT-Drs. 11/7171, 
S. 101) werden solche Gerichtsbarkeiten innerhalb der 
vorhandenen Gerichtsstrukturen aufgebaut. Im Gebiet 
der Deutschen Demokratischen Republik stehen Richter 
oder Personen, die für eine Tätigkeit als Richter in Be-
tracht kommen, nicht in ausreichendem Maße zur Verfü-
gung; Rechtspfleger fehlen völlig. Bei sofortiger Vollüber-
nahme des Rechtspflegerechts der Bundesrepublik 
müßte für eine ausreichende Justizgewährung der Ge-
samtbestand an Richtern und Personen, die als Rechts-
pfleger eingesetzt werden können, alsbald vervielfacht 
werden; das ist nicht erreichbar. Beim sonstigen Justiz-
personal sind ähnliche Lücken vorhanden. Richter, 
Staatsanwälte und Personen, die Rechtspflegeraufga-
ben übernehmen können, müssen in dem neu geltenden 
materiellen und Verfahrensrecht ausgebildet werden; sie 
müssen zugleich die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege 
gewährleisten. Aus den in den Erläuterungen zu den 
Maßgaben bei der Übertragung des Deutschen Richter-
gesetzes (Abschnitt Ill Nr. 8) näher dargelegten Gründen 
kann auch das Richterrecht der Bundesrepublik 
Deutschland nicht mit der Wirkung eingeführt werden, 
daß die in ihm vorausgesetzte Dominanz der auf Lebens-
zeit angestellten Richter alsbald erreicht wird. Hier sind 
übergangsweise einschneidende Sonderregelungen un-
vermeidlich. Weitere Probleme ergeben sich aus der un-
zureichenden Ausstattung der Rechtspflege der Deut

-

schen Demokratischen Republik mit sächlichen Res-
sourcen. 

Dieser Konflikt zwischen dem Wunsch nach einer mög-
lichst baldigen und vollständigen Übertragung des 
Rechtspflegerechts der Bundesrepublik und der Not-
wendigkeit, die Rechtspflege im Gebiet der Deutschen 
Demokratischen Republik funktionsfähig zu erhalten, 
kann nur dadurch gelöst werden, daß der Grundsatz der 
Vollübernahme des Rechtspflegerechts der Bundesre-
publik überall do rt  eingeschränkt wird, wo das Rechts-
pflegesystem der Deutschen Demokratischen Republik 
in der Rechtswirklichkeit den sich hieraus ergebenden 
Anforderungen nicht gerecht werden könnte. Daraus er-
gibt sich namentlich, daß die vorhandene Gerichtsstruk-
tur (einheitlich für alle Rechtspflegeaufgaben zuständige 
.Kreis- und Bezirksgerichte) für eine Übergangszeit beibe-
halten werden muß (vgl. näher die Erläuterungen zu Ab-
schnitt Ill Nr. 1), daß gegenüber dem Rechtszustand in 
der Bundesrepublik Reduktionen in der Besetzung der 
Spruchkörper und Vereinfachungen im Verfahrensrecht 
vorgesehen werden müssen und daß das Berufsrecht der 
in der Rechtspflege tätigen Berufe der besonderen Situa-
tion angepaßt werden muß. Es ist jedoch bei diesen Ein-
schränkungen und Modifikationen sichergestellt, daß 
keine substantiellen Verkürzungen des Rechtsschutzes 
für diejenigen Rechtsuchenden eintreten, für die die Ge-
richte der beigetretenen Länder zuständig sind; zudem 
ist gewährleistet, daß die fünf obersten Gerichtshöfe des 
Bundes für die jeweilige Gerichtsbarkeit in gleichem Um-
fang angerufen oder im Wege der Vorlage eingeschaltet 
werden und dadurch ihre rechtsvereinheitlichende und 
rechtsfortbildende Aufgabe wahrnehmen können. 

Im einzelnen werden von den rund 70 das Rechtspflege-
recht der Bundesrepublik betreffenden Gesetzen und 
Verordnungen nur wenige nicht übergeleitet; insoweit ist 
sichergestellt, daß das statt dessen in Kraft bleibende 
Recht der Deutschen Demokratischen Republik, das teil-
weise in diesem Vertrag nochmals geändert wird, rechts-
staatlichen Anforderungen entspricht (vgl. näher die Er-
läuterungen zu Abschnitt I dieser Anlage und zu den kor-
respondierenden Teilen der Anlage II). Ein nicht unbe-
trächtlicher Teil des Rechtspflegerechts der Bundesre-
publik kann unverändert  oder mit nur sehr geringfügigen 
Maßgaben übernommen werden. In einigen, allerdings 
für das Rechtspflegerecht zentralen Gesetzen sind um-
fangreiche und tiefgreifende Maßgaben erforderlich, die 
die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege sichern, teil-
weise aber auch den unterschiedlichen Rechtszuständen 
im materiellen Recht Rechnung tragen sollen. Damit ist 
jedoch in keinem Fall beabsichtigt, einen künftigen ge-
samtdeutschen Gesetzgeber in Reformfragen in der ei-
nen oder anderen Richtung zu präjudizieren; dies gilt 
auch dort , wo die für das Gebiet der fünf neuen Länder 
vereinbarten Maßgaben für eine Übergangszeit Regelun-
gen enthalten, die in der Reformdiskussion eine Rolle 
gespielt haben. 

Im beitretenden Teil von Berlin kann das Rechtspflege-
recht der Bundesrepublik in größerem Umfang eingeführt 
werden, weil das Problem der Ressourcenknappheit sich 
dort  nicht in gleicher Schärfe stellt. Da in Westberlin das 
Rechtspflegerecht der Bundesrepublik gilt, ist es mög-
lich, dieses Recht und die sich daraus ergebende Ge-
richtsstruktur auf das ganze Land Berlin zu übertragen. 
Soweit für Berlin Maßgaben erforderlich sind, sind sie in 

 



den Abschnitten IV der Anlagen I und II zusammenge-
faßt. 

Zu Abschnitt I 

Zu Nummern 1 bis 6 (Insolvenzrecht) 

Im Bereich des Insolvenzrechts soll im Einigungsvertrag 
die Lösung des Staatsvertrags vom 18. Mai 1990 über die 
Errichtung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozial-
union zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik (BGBl. II S. 518) 
beibehalten werden. Danach sollen die Konkursordnung, 
die Vergleichsordnung und die dazugehörigen Nebenge-
setze in den Ländern der früheren DDR nicht eingeführt 
werden. Dort  soll vielmehr das bisherige Insolvenzrecht 
der Deutschen Demokratischen Republik fortgelten. Die-
ses ist in Gestalt der Verordnung über die Gesamtvoll-
streckung vom 6. Juni 1990 (GBl. I Nr. 32 S. 285) an die 
Bedürfnisse einer sozialen Marktwirtschaft angepaßt 
worden. Mit der Zweiten Verordnung über die Gesamt-
vollstreckung — Unterbrechung des Verfahrens — vom 
25. Juli 1990 (GBl. I Nr. 45 S. 782) enthält es zudem 
Regelungen, die auf der Verordnung über die Gesamt-
vollstreckung aufbauend den besonderen Übergangs-
schwierigkeiten der Wi rtschaftsunternehmen in der Deut-
schen Demokratischen Republik gerecht werden. Dieses 
Insolvenzrecht ist mit seinen knappen Regelungen einfa-
cher zu handhaben als das bundesdeutsche Insolvenz-
recht, das zudem in hohem Maße reformbedürftig ist. 
Durch die Beibehaltung des bisherigen Insolvenzrechts 
der Deutschen Demokratischen Republik, das marktwirt-
schaftlichen Anforderungen zunächst genügt, kann da-
her eine Überforderung der Gerichte vermieden werden. 
Die Rechtseinheit soll in der kommenden Legislaturpe-
riode durch die vorgesehene Gesamtreform des Insol-
venzrechts hergestellt werden. 

Bei dieser Lösung sind von der grundsätzlichen Geltung 
des Bundesrechts die Konkursordnung, die Vergleichs-
ordnung und die entsprechenden Einführungsgesetze 
auszunehmen (zu Artikel IV des Einführungsgesetzes zu 
dem Gesetz betreffend Änderungen der Konkursordnung 
vgl. unten Abschnitt Ill). Entsprechendes gilt für das So-
zialplangesetz und das Gesetz zur Schaffung eines Vor-
rechts für Umlagen auf die Erzeugung von Kohle und 
Stahl, da die Verordnung über die Gesamtvollstreckung 
vom 6. Juni 1990 insoweit bereits entsprechende Rege-
lungen enthält. 

Zu Nummern 7 bis 8 (Rechtsanwalts- und Notarrecht) 

Die Bundesrechtsanwaltsordnung wird derzeit einge-
hend wegen der Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 14. Juli 1987 (BVerfGE 76, 171, 196) 
überprüft. Die Entscheidungen haben eine sehr grund-
sätzliche Diskussion über die Fortentwicklung des Be-
rufsrechts der Rechtsanwälte ausgelöst. Diese geht weit 
über die in den Entscheidungen behandelten Richtlinien 
des anwaltlichen Standesrechts hinaus. Sie stellt zahlrei-
che der überkommenen Strukturen des Berufsrechts, die 
derzeit die berufliche Tätigkeit des Rechtsanwalts prä-
gen, in Frage. Hinzu kommt die Notwendigkeit, das Be-
rufsrecht der Rechtsanwälte auf die Bedürfnisse auszu-
richten, die sich aus der rasch zunehmenden wirtschaft

-

lichen Verflechtung der Mitgliedstaaten der Europäi

-

schen Gemeinschaften bei der Verwirklichung des Bin-
nenmarktes ergeben. 

Grundlegende Veränderungen der Strukturen im An-
waltsberuf lassen wiederum das Berufsrecht der Notare 
nicht unberüh rt , da zu einem erheblichen Teil (§ 3 Abs. 2 
der Bundesnotarordnung) das Amt des Notars neben 
dem Beruf des Rechtsanwalts ausgeübt wird. Das Be-
rufsrecht der Notare muß auf diese Veränderungen unter 
Berücksichtigung seiner Eigenheit angemessen reagie-
ren; ferner sind die Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts zu den standesrechtlichen Feststellungen 
bei den Rechtsanwälten für vergleichbare Regelungen 
bei den Notaren von Belang. 

Die Diskussion um das neue Berufsrecht ist derzeit noch 
nicht zu einem gesicherten Abschluß gelangt. Mit diesem 
kann nicht vor Ende des Jahres 1990 gerechnet wer-
den. 

Dies spricht dafür, Bundesrechtsanwaltsordnung und 
Bundesnotarordnung derzeit nicht in dem Gebiet der bis-
herigen Deutschen Demokratischen Republik zu über-
nehmen, sondern dort  das inzwischen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland teilweise angepaßte Be-
rufsrecht der Rechtsanwälte und Notare als pa rtielles 
Bundesrecht unter Vornahme der unerläßlichen Ände-
rungen vorläufig in Kra ft  zu lassen (siehe auch Anlage Il 
Kapitel Ill Sachgebiet A Abschnitt I Nr. 1 und 2, Abschnitt 
Ill Nr. 1 und 2). Voraussetzung dieser Konzeption ist, daß 
der Entwurf eines Rechtsanwaltsgesetzes in der Deut-
schen Demokratischen Republik in Kraft tritt. 

Für Berlin sind Sonderregelungen vorgesehen (Anlage I 
Kapitel Ill Sachgebiet A Abschnitt IV Nr. 1, Anlage II Kapi-
tel Ill Sachgebiet A Abschnitt IV Nr. 1), um in dem Ge-
samtgebiet von Berlin eine einheitliche Rechtsanwen-
dung sicherzustellen. 

Das als partielles Bundesrecht fortbestehende Berufs-
recht der Deutschen Demokratischen Republik wird in 
zwei oder drei Jahren durch die bis dahin grundlegend 
überarbeitete Bundesrechtsanwaltsordnung und Bun-
desnotarordnung abgelöst werden. Die Betätigung der 
Rechtsanwälte im Gebiet des vereinigten Deutschland 
und die Möglichkeit des Wechsels der Zulassung zwi-
schen den Gebieten des partiell geltenden Berufsrechts 
wird durch die Regelung in der Anlage I Kapitel III Sach-
gebiet A Abschnitt Il Nr. 2 sichergestellt. 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 (§ 744 a der Zivilprozeßordnung) 

Nach Maßgabe des Artikels 234 § 4 Abs. 2 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Anlage I 
Kapitel Ill Sachgebiet B. Abschnitt II Nr. 1) sollen Ehegat-
ten die Möglichkeit haben, sich für die Fortsetzung des 
bisherigen Güterstandes der Eigentums- und Vermö-
gensgemeinschaft zu entscheiden. Votieren sie für die 
Fortsetzung dieses Güterstandes, gelten insoweit die 
einschlägigen Vorschriften des Zivilgesetzbuches weiter. 
Für die Vollstreckung soll jedoch auch in diesen Fällen die 
Zivilprozeßordnung maßgebend sein. Damit gilt § 739 
und die do rt  in Bezug genommene Eigentumsvermutung 
des § 1362 BGB. Im Hinblick auf die dem Güterstand der 
Gütergemeinschaft vergleichbaren Besonderheiten des 

 



Güterstandes der Eigentums- und Vermögensgemein-
schaft sollen die für die Gütergemeinschaft geltenden 
Spezialvorschriften der Zivilprozeßordnung (§§ 740 bis 
744, 774 und 860) entsprechende Anwendung finden. 

Zu Nummer 2 (Stellung und Befugnis der 
Rechtsanwälte) 

Die Bestimmung regelt Stellung und Befugnisse der 
Rechtsanwälte in einem vereinigten Deutschland, so-
lange es partiell geltendes Berufsrecht gibt. Ein Rechts-
anwalt, der in einem Gebiet des partiell geltenden Berufs-
rechts zugelassen ist, steht in dem jeweils anderen Ge-
biet einem dort  zugelassenen Rechtsanwalt gleich. Dies 
ist von Bedeutung für die Vielzahl verfahrensrechtlicher 
Vorschriften, die Befugnisse der Rechtsanwälte bei der 
Vertretung oder Verteidigung eines Mandanten vor Ge-
richten oder Behörden regeln. Diese Gleichstellung be-
rührt freilich nicht Beschränkungen, die im konkreten Fall 
auch für die Betätigung eines im diesem Gebiet zugelas-
senen Rechtsanwalts, z. B. nach § 78 der Zivilprozeßord-
nung, gelten würden. 

Die Gleichstellung hat ferner Bedeutung für die Vorschrif-
ten über die geschäftsmäßige Rechtsbesorgung (Arti-
kel 1 § 3 Nr. 2 des Rechtsberatungsgesetzes), vor allem 
jedoch für das Berufsrecht der Rechtsanwälte. Im Inter-
esse des möglichst raschen Zusammenwachsens der 
Gebiete eines vereinigten Deutschlands bleiben Unter-
schiede in der Ausbildung außer Betracht. Insbesondere 
wird — unter Verzicht auf das Erfordernis der Befähigung 
zum Richteramt zugunsten der in der dem Gebiet der 
früheren Deutschen Demokratischen Republik zugelas

-

senen Rechtsanwälte — der Wechsel der Zulassung von 
dem einen in das jeweils andere Gebiet ermöglicht. 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 (Gerichtsverfassung) 

Aus den in den allgemeinen Erläuterungen zum Rechts-
pflegeteil dargelegten Gründen kann für eine Übergangs-
zeit das Gerichtsverfassungsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland einschließlich der die Gerichtsverfassung 
und die Gerichtsorganisation betreffenden Vorschriften 
in den Verfahrensgesetzen nicht voll übertragen werden. 
Ebensowenig kann alsbald eine in verschiedene Fachge-
biete gegliederte Gerichtsbarkeit eingeführt werden. Für 
diese Übergangszeit bleibt daher, abgesehen von dem 
Wegfall des Obersten Gerichts, das mit dem Wirksam-
werden des Beitritts ebenso wie der Generalstaatsanwalt 
der Deutschen Demokratischen Republik seine Tätigkeit 
einstellt, der organisatorische Aufbau der Gerichtsbarkeit 
der Deutschen Demokratischen Republik erhalten. In den 
fünf beitretenden Ländern gibt es daher für die ordentli-
che Landesgerichtsbarkeit abweichend von der Gliede-
rung der Landesgerichtsbarkeit in den übrigen Ländern 
der Bundesrepublik (Amtsgerichte, Landgerichte und 
Oberlandesgerichte) wie bisher Kreisgerichte und Be-
zirksgerichte, deren Zuständigkeit und Besetzung in den 
Maßgaben e) bis m) selbständig, aber in größtmöglicher 
Anlehnung an die Regelungen des Gerichtsverfassungs-
gesetzes bestimmt wird. 

Bis zur Errichtung einer selbständigen Verwaltungs-, Fi

-

nanz-, Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit übernehmen 

diese Gerichte auch deren Aufgaben mit; das ist im ein-
zelnen in den Maßgaben t) bis x) geregelt. Weitere Abwei-
chungen vom Gerichtsverfassungsrecht der Bundesre-
publik Deutschland sind durch die Maßgaben bei der 
Übertragung des Richterrechts bedingt (Maßgaben c und 
d) oder beruhen auf sonstigen sachlichen Notwendigkei-
ten. Schließlich enthalten die Maßgaben Bestimmungen 
darüber, wie die beim wegfallenden Obersten Gericht 
oder dem wegfallenden Generalstaatsanwalt anhängigen 
Verfahren auf die nunmehr zuständigen Gerichte und 
Staatsanwaltschaften übergehen (Maßgaben y und z). 

Insbesondere im Interesse besserer Verständlichkeit sind 
die Maßgaben weitgehend nicht als Änderungen zu Ein-
zelvorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes formu-
liert, sondern fassen die sachlichen Abweichungen in 
einem in sich geschlossenen Text zusammen. Soweit 
sich aus diesen Sonderregelungen nichts anderes ergibt, 
sind die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes 
auch im Gebiet der fünf beitretenden Länder anwend-
bar. 

In die einheitliche und zusammenfassende Regelung der 
für die fünf Länder abweichenden Gerichtsstruktur, Zu-
ständigkeit und Gerichtsbesetzung einbezogen sind Be-
reiche, die nach dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land außerhalb des Gerichtsverfassungsgesetzes gere-
gelt sind. Die hier getroffenen Regelungen enthalten da-
her auch Maßgaben namentlich für das Gesetz über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie, 
solange besondere Gerichtsbarkeiten nicht gebildet 
sind, für die Verwaltungsgerichtsordnung, die Finanzge-
richtsordnung, das Arbeitsgerichtsgesetz und das So-
zialgerichtsgesetz. 

Zu Maßgabe a) 

Die Vorschrift regelt als Grundsatznorm für die ordentli-
che Gerichtsbarkeit unter Einschluß von Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit den Aufbau der Ge-
richtsbarkeit in den fünf beitretenden Ländern (Absatz 1) 
und gibt einen Hinweis auf den Übergangscharakter die-
ses Aufbaus (Absatz 2). Absatz 3 verweist lediglich klar-
stellend schon an dieser Stelle auf die vorübergehende 
Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte für die Angele-
genheiten der Fachgerichtsbarkeiten. 

Die Vorschriften beziehen sich, wie sich aus der Bezug-
nahme auf Artikel 1 Abs. 1 des Vertrages ergibt, nicht auf 
das Land Berlin, auch nicht auf seinen beitretenden Teil. 
Hierzu besteht kein Bedürfnis, da in Berlin eine dem 
Gerichtsaufbau der Bundesrepublik entsprechende Ge-
richtsbarkeit bereits vorhanden ist, die auf den beitreten-
den Teil erstreckt werden kann. Die Maßgaben zum Ge-
richtsverfassungsgesetz in Abschnitt III beziehen sich 
daher insgesamt nicht auf Berlin; besondere Maßgaben 
für dessen Gerichtsbarkeit enthält Abschnitt IV. 

Durch die Formulierung in Absatz 1 wird klargestellt, daß 
die derzeit vorhandenen Kreis- und Bezirksgerichte wei-
terbestehen. Sie sind nach der Bildung der Länder Ge-
richte der Länder, so daß durch Landesrecht Gerichte 
neu gebildet oder zusammengelegt und Gerichtsbezirke 
geändert werden können. Eine Kompetenz des Bundes-
gesetzgebers hierfür besteht nicht. 



Absatz 2 verdeutlicht den Übergangscharakter des ab-
weichenden Gerichtsaufbaus, indem er bestimmt, daß 
die sonst vorgesehenen Gerichte, also Amtsgerichte, 
Landgerichte und Oberlandesgerichte einzurichten sind, 
sobald hierfür die näher bezeichneten Voraussetzungen 
vorliegen. Auf eine zeitliche Fixierung ist verzichtet wor-
den, weil derzeit eine gesicherte Prognose über den er-
forderlichen Zeitbedarf nicht möglich ist. Eine vergleich-
bare Regelung für die besonderen Gerichtsbarkeiten ent-
hält Maßgabe t) Abs. 4. Die Vorschrift ist zwingendes 
Recht. Sie verpflichtet den jeweiligen Landesgesetzge-
ber zum Tätigwerden, sobald die Voraussetzungen gege-
ben sind. Dabei brauchen nicht alle Länder gleichzeitig 
vorzugehen; jeweils das Land, bei dem die Vorausset-
zungen vorliegen, muß seinen Gerichtsaufbau dem in der 
übrigen Bundesrepublik anpassen. Die Vorschrift enthält 
aber keine Ermächtigung an den Landesgesetzgeber, 
einzelne der hier festgelegten Maßgaben zu ändern, also 
etwa nur einzelne Zuständigkeiten oder Besetzungen ab-
weichend zu regeln. Lediglich bei der Ausgliederung der 
besonderen Gerichtsbarkeiten nach Maßgabe t) Abs. 4 
können die Länder vorweg einzelne Fachgerichtsbarkei-
ten verselbständigen. 

Zu Maßgabe b) 

Das Bundesrecht verwendet in großem Umfang auch 
außerhalb des Gerichtsverfassungsgesetzes die Be-
zeichnung Amtsgericht, Landgericht und Oberlandesge-
richt, um gerichtliche Zuständigkeiten zu bezeichnen 
oder den Gerichten Aufgaben zuzuweisen. Teilweise 
wird, beispielsweise in amtlich eingeführten Vordrucken, 
eine bestimmte Gerichtsbezeichnung vorgeschrieben. 
Mit der allgemeinen Gleichstellungsklausel in Absatz 1 
wird erreicht, daß dort , wo es auf die Zuständigkeit oder 
Bezeichnung der Gerichte in den fünf beitretenden Län-
dern ankommt, die Bezeichnung Kreisgericht und Be-
zirksgericht an die Stelle der Gerichtsbezeichnungen 
nach dem Gerichtsverfassungsgesetz tritt, ohne daß es 
insoweit besonderer Maßgaben in den einzelnen Rechts-
vorschriften bedarf. 

Diese Gleichstellungsklausel gilt aber nur, soweit nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Es sind des-
halb Sondervorschriften do rt  getroffen worden, wo land-
gerichtliche Aufgaben von den Kreisgerichten übernom-
men werden sollen (vgl. Maßgabe e) Abs. 1 und Maßgabe 
f) Abs. 2) oder wo für oberlandesgerichtliche Aufgaben 
nicht die normalen Bezirksgerichte, sondern die beson-
deren Senate nach Maßgabe k) und I) zuständig sind. 
Diese Sondervorschriften führen beispielsweise in bür-
gerlichen Rechtsstreitigkeiten dazu, daß das Kreisgericht 
die erstinstanzlichen Aufgaben des Amts- und Landge-
richts wahrnimmt, und das Bezirksgericht nur in Beru-
fungs- und Beschwerdesachen an die Stelle des Land-
gerichts und des Oberlandesgerichts tritt. Wegen dieser 
vorrangigen Sonderregelungen treten auch keine Unklar-
heiten dadurch auf, daß nach der Gleichstellungsklausel 
das Bezirksgericht sowohl an die Stelle des Land- als 
auch des Oberlandesgerichts tritt. In den Fällen, in denen 
gegen eine Entscheidung des an die Stelle des Landge-
richts tretenden Bezirksgerichts ein Rechtsmittel an das 
Oberlandesgericht führen würde, werden Unklarheiten 
und Unzuträglichkeiten dadurch vermieden, daß für 
diese Rechtsmittel, soweit sie auch nach den Maßgaben 
zu den einzelnen Verfahrensgesetzen aufrechterhalten 

bleiben, nach den Maßgaben k) und I) die besonderen 
Senate des Bezirksgerichts zuständig sind. 

Absatz 2 erstreckt die Gleichstellungsklausel auf Aufga-
benzuweisungen an Präsidenten und Präsidien, so daß 
der Präsident des Bezirksgerichts beispielsweise für die 
Anwendung des § 34 a Abs. 3 des Einführungsgesetzes 
zum Gerichtsverfassungsgesetz dem Präsidenten des 
Landgerichts gleichsteht. Satz 2 trifft eine Sonderrege-
lung für die Kreisgerichte, bei denen der jeweils aufsicht-
führende Richter, unabhängig von der Größe des Ge-
richts, die Bezeichnung Direktor führt, während nach 
dem Recht der Bundesrepublik zwischen den Direktoren 
(aufsichtführenden Richtern) und den Präsidenten des 
Amtsgerichts unterschieden wird und nur den letzteren 
die Dienstaufsicht auch über Richter zusteht. Die Bestim-
mung der mit einem Präsidenten zu besetzenden Amts-
gerichte ist dem Landesrecht überlassen, das insoweit 
hinsichtlich der Zahl der Richterplanstellen unterschied-
lich verfährt. In Anknüpfung hieran und unter Berücksich-
tigung der besonderen Gerichtsstrukturen der Deut-
schen Demokratischen Republik ist bestimmt, daß die 
Direktoren der Kreisgerichte nur dann einem Präsidenten 
des Amtsgerichts gleichstehen, wenn das Kreisgericht 
mehr als 20 Richterplanstellen hat. 

Nach dem Gerichtsverfassungsrecht der Deutschen De-
mokratischen Republik führen die Spruchkörper der Be-
zirksgerichte wie die der Oberlandesgerichte die Be-
zeichnung Senate. Diese Bezeichnung bleibt grundsätz-
lich erhalten. Da die Bezirksgerichte aber auch landge-
richtliche Aufgaben wahrnehmen, ordnet Absatz 3 an, 
daß insoweit die Senate den Kammern gleichstehen. 

Zu Maßgabe c) 

Die hier vorgesehenen Sonderregelungen beruhen auf 
dem für die Vorbereitung der Wahl von Präsidien nach 
den Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes er-
forderlichen Zeitbedarf (Absatz 1) sowie auf der Notwen-
digkeit der Anpassung an das übergangsweise vorgese-
hene besondere Richterrecht, bei dem es vorerst keine 
Richter auf Lebenszeit und keine Vorsitzenden Richter 
gibt (Absätze 2 bis 4). Wegen des Fehlens Vorsitzender 
Richter kann § 21 f Abs. 1 des Gerichtsverfassungsge-
setzes (GVG), wonach diese den Vorsitz in Kollegialge-
richten führen, nicht angewendet werden. Absatz 5 sieht 
aus diesem Grunde vor, daß die Vorsitzenden vom Prä-
sidium bestellt werden. 

Die Anwendbarkeit des § 22 a GVG, nach dem der Prä-
sident des Landgerichts den Vorsitz im Präsidium derje-
nigen Amtsgerichte führt, die mit höchstens acht Rich-
tern besetzt sind, ist durch Absatz 2 Satz 2 aus prakti-
schen Gründen ausgeschlossen; bei der Gerichtsstruktur 
in der Deutschen Demokratischen Republik müßte an-
dernfalls der Präsident des Bezirksgerichts in einer so 
großen Zahl von Kreisgerichten den Vorsitz im Präsidium 
übernehmen, daß er hierdurch übermäßig belastet 
würde. 

Zu Maßgabe d) 

Da es in der Deutschen Demokratischen Republik vorerst 
keine Richter auf Lebenszeit geben wird (vgl. die Maßga

-

ben zum Deutschen Richtergesetz — Nr. 8, insbesondere 

 



Maßgaben b), e), g) und m) sowie die Erläuterungen 
dazu), muß bestimmt werden, daß Richter, die nicht Rich-
ter auf Lebenszeit sind, alle richterlichen Aufgaben wahr-
nehmen können. 

Zu Maßgabe e) 

Absatz 1 faßt für die Zivilgerichtsbarkeit und die freiwillige 
Gerichtsbarkeit die erstinstanzliche Zuständigkeit des 
Amts- und Landgerichts zusammen. Die Kreisgerichte 
sind daher für die in den §§ 23, 23 a und 71 GVG genann-
ten Sachen und für alle Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit zuständig. Eine erstinstanzliche Zustän-
digkeit des Bezirksgerichts besteht in diesen Bereichen 
nicht mehr; dieses ist insoweit lediglich Rechtsmittelge-
richt. 

Die Regelungen in Absatz 2 für die Kammern für Handels-
sachen verfolgen den Zweck, den besonderen Sachver-
stand derjenigen Richter, die für das Handelsrecht spe-
zialisiert werden, optimal zu nutzen. Dabei soll zunächst 
vorrangig auf die Richter der früheren staatlichen Ver-
tragsgerichte zurückgegriffen werden. Kammern für 
Handelssachen sind ohne Rücksicht auf den Streitwert, 
also auch, wenn nach dem Gerichtsverfassungsgesetz 
das Amtsgericht zuständig wäre, bei den Kreisgerichten 
obligatorisch einzurichten. Wegen der geringen Größe 
der Bezirke der Kreisgerichte ist eine örtliche Zuständig-
keitskonzentration vorgeschrieben. Satz 2 soll sicherstel-
len, daß alle Handelssachen vor den Kammern für Han-
delssachen verhandelt werden. Die Nichteinbeziehung 
der in § 95 Abs. 1 Nr. 4 Buchstaben c) und f) GVG 
genannten Sachen hat seinen Grund darin, daß insoweit 
besondere Spezialspruchkörper (Maßgabe g) Abs. 1 
Nr. 2) und besondere örtliche Zuständigkeitskonzentra-
tionen bestehen, die nach Maßgabe n) Abs. 3 aufrecher-
halten bleiben. 

Zu Maßgabe f)  

Die Zuständigkeit der Kreisgerichte in Strafsachen ent-
spricht weitgehend der der Amtsgerichte. Soweit der 
Ausschluß der Sanktionsgewalt der Kreisgerichte die An-
ordnung der Sicherungsverwahrung betrifft, ist dies zu-
nächst ohne nennenswerte praktische Bedeutung. Die 
nach dem Gerichtsverfassungsgesetz bei den Landge-
richten zu bildenden Strafvollstreckungskammern wer-
den bei den Kreisgerichten eingerichtet und die nach 
§ 161a Abs. 3 der Strafprozeßordnung (StPO) beim Land-
gericht begründete Zuständigkeit für gerichtliche Ent-
scheidungen gegen bestimmte Maßnahmen der Staats-
anwaltschaft geht auf das Kreisgericht über. Die Zustän-
digkeit der Kreisgerichte für die Aufgaben des Ermitt-
lungsrichters im Vorverfahren sowie im gerichtlichen 
Bußgeldverfahren ergibt sich aus der allgemeinen 
Gleichstellungsklausel in Maßgabe b) Abs. 1. 

Zu Maßgabe g) 

Wegen des Mangels an Richtern sollen die Kreisgerichte 
in aller Regel, also auch dann, wenn sie an die Stelle des 
Landgerichts treten und deshalb nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland ein Berufsrichterkollegium 
zuständig wäre, durch einen Richter entscheiden (Ab- 

satz 2). Drei Berufsrichter sind lediglich für die Entschei-
dungen nach Absatz 1 Nr. 5 vorgesehen; es handelt sich 
um einen kleinen Teilbereich derjenigen Aufgaben, für die 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland bei 
dem Landgericht die mit drei Berufsrichtern besetzte 
große Strafvollstreckungskammer zuständig wäre (§ 78b 
Abs. 1 Nr. 1 GVG). 

Wie nach dem Recht der Bundesrepublik wirken ehren-
amtliche Richter bei den Kammern für Handelssachen 
und den Landwirtschaftssachen mit (Absatz 1 Nr. 1 und 
3); auch die Abgrenzung zwischen den Schöffengerich-
ten und den Einzelrichtern in Strafsachen (Absatz 1 Nr. 4) 
entspricht im wesentlichen, wenn auch in vereinfachter 
Formulierung, der des Rechts der Bundesrepublik 
Deutschland (§ 25 GVG). Abweichend vom Recht der 
Bundesrepublik Deutschland sollen die ehrenamtlichen 
Richter in Patentstreitsachen (nach der bisherigen Termi-
nologie der Deutschen Demokratischen Republik Patent-
richter) beibehalten werden. Patentstreitsachen sind der-
zeit beim Bezirksgericht in Leipzig konzentriert; die Kon-
zentration wird gemäß Maßgabe n) Abs. 3 aufrechterhal-
ten. Die ehrenamtlichen Richter haben besondere fachli-
che Kenntnisse; durch ihre Mitwirkung kann verhindert 
werden, daß die durchweg als schwierig zu bezeichnen-
den Streitigkeiten auf dem Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes auch bei hohen Streitwerten einem Ein-
zelrichter anvertraut wären. 

Wegen der Berufung der verschiedenen Gruppen der 
ehrenamtlichen Richter wird auf Maßgabe p) und die 
Erläuterungen dazu verwiesen. 

Zu Maßgaben h) bis j) 

Die Maßgaben h) bis j) regeln die Zuständigkeit und die 
Besetzung der Bezirksgerichte, soweit diese Aufgaben 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit wahrnehmen. Hinzu tre-
ten für eine Übergangszeit die in den Maßgaben u) bis x) 
näher geregelten Angelegenheiten der besonderen Ge-
richtsbarkeiten. Ferner ist nach Maßgabe u) zum Deut-
schen Richtergesetz — Nr. 8 — vorerst ein Senat des 
Bezirksgerichts als Richterdienstgericht zuständig. 

In Zivilsachen (bürgerliche Rechtsstreitigkeiten ein-
schließlich Handelssachen, Landwirtschaftssachen und 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) haben 
die Bezirksgerichte keine erstinstanzliche Zuständigkeit; 
sie sind ausschließlich Berufungs- und Beschwerdein-
stanz. Dabei wird bei ihnen die Rechtsmittelzuständigkeit 
der Landgerichte und Oberlandesgerichte zusammenge-
faßt, soweit nicht — kraft ausdrücklicher Regelung — die 
besonderen Senate (Maßgabe I) für zuständig erklärt 
werden. Die in Maßgabe h) Abs. 2 getroffene Regelung 
stellt sicher, daß die Unanfechtbarkeit landgerichtlicher 
Rechtsmittelentscheidungen bei amtsgerichtlicher Ein-
gangszuständigkeit auf das System der Kreis- und Be-
zirksgerichte übertragen wird. Dies ist vor allem erforder-
lich, um einer Überlastung des Bundesgerichtshofes vor-
zubeugen. 

Die Zivilsenate der Bezirksgerichte sind, wie die Kam-
mern der Landgerichte und die Senate der Oberlandes-
gerichte, mit drei Berufsrichtern besetzt; eine Ausnahme 
gilt für die Senate für Landwirtschaftssachen, die auch 
als Rechtsmittelgerichte durch einen Berufsrichter und 
zwei ehrenamtliche Richter entscheiden. 

 



Die Handelssachen sollen aus den in den Erläuterungen 
zu Maßgabe e) Abs. 2 näher dargelegten Erwägungen 
aus Gründen der Personalknappheit bei einem Bezirks-
gericht in jedem Land konzentriert werden. Die in Maß-
gabe j) Abs. 2 insoweit vorgesehene Besetzung ent-
spricht etwa der Rechtslage nach dem Gerichtsverfas-
sungsgesetz. Die Senate für Handelssachen entscheiden 
in Berufungssachen, falls nach dem Gerichtsverfas-
sungsgesetz das Landgericht zuständig wäre, durch ei-
nen Berufsrichter und zwei Handelsrichter. Sind diese 
Senate insoweit mit den Berufungssenaten des Ober-
landesgerichts vergleichbar, so entscheiden sie durch 
drei Berufsrichter. Gerade Handelssachen mit höheren 
Streitwerten sind nicht selten tatsächlich oder rechtlich 
besonders schwierig; es erscheint deshalb notwendig, 
für sie ein Berufsrichterkollegium für zuständig zu erklä-
ren. 

Auch die Zuständigkeit der Bezirksgerichte in Strafsa-
chen ist weitgehend der der Landgerichte nach dem 
Gerichtsverfassungsgesetz nachgebildet. Die erstin-
stanzliche Zuständigkeit der Strafsenate nach Maßga-
be i) Abs. 1 ist mit der der Strafkammern nach § 74 Abs. 1 
und 2, § 74 a des Gerichtsverfassungsgesetzes, § 41 des 
Jugendgerichtsgesetzes vergleichbar. Die landgerichtli-
che (bezirksgerichtliche) Zuständigkeit wegen besonde-
rer Bedeutung der Sache wird durch die Merkmale des 
besonderen Umfangs oder der besonderen Schwierig-
keit ergänzt, unter anderem, um dem Umstand Rech-
nung zu tragen, daß ein erweitertes Schöffengericht (§ 29 
Abs. 2 GVG) nicht vorgesehen ist. 

Anzuwenden ist bei der Zuständigkeit der Strafsenate im 
ersten Rechtszug auch § 74 c GVG. Es sind deshalb Wi rt

-schaftsstrafsenate bei den Bezirksgerichten einzurich-
ten, wobei die Länder eine Konzentration vorsehen und 
gemäß Maßgabe n) Abs. 2 auch über die Landesgrenzen 
hinaus gemeinsame Wirtschaftsstrafsenate einrichten 
können. Für die Strafsenate nach § 74 a GVG ergibt sich 
aus dem Sinnzusammenhang der Maßgabenregelungen, 
daß sie entsprechend § 74 a Abs. 1, 4 nur bei den Be-
zirksgerichten einzurichten sind, bei denen besondere 
Senate nach Maßgabe k) bestehen, so daß im Ergebnis in 
jedem Land nur bei einem Bezirksgericht solche Spruch-
körper bestehen. 

Die Strafsenate sind ferner Berufungs- und Beschwer-
deinstanz gegen die Urteile des Schöffengerichts und 
des Einzelrichters beim Kreisgericht. Sie entscheiden 
schließlich (Maßgabe i) Abs. 2 Nr. 3) über die gemäß 
Maßgabe h) zur Strafprozeßordnung — Nr. 14 — befristet 
aufrechterhaltene Kassation in Strafsachen. 

Während im übrigen die Besetzung der Strafsenate weit-
gehend der der Strafkammern beim Landgericht ent-
spricht, ist die Besetzung der Strafsenate als erkennende 
Gerichte im ersten Rechtszug und als Berufungsgerichte 
gegen Urteile der Schöffengerichte aus Gründen des 
Richtermangels gegenüber der großen Strafkammer re-
duziert. Diese Senate entscheiden durch zwei Berufs-
richter und zwei Schöffen; die Besetzung entspricht da-
mit der des erweiterten Schöffengerichts nach dem Ge-
richtsverfassungsgesetz. Da der ganz überwiegende Teil 
der Entscheidungen, die in Strafsachen aufgrund der 
Hauptverhandlung zu treffen sind, eine Zweidrittel-Mehr-
heit erfordert (§ 263 StPO), sind ernsthafte Unzuträglich-
keiten bei Stimmengleichheit infolge der geraden Rich-
terzahl ebensowenig zu befürchten, wie sie bisher beim 

 

erweiterten Schöffengericht bekannt geworden sind. Für 
Entscheidungen außerhalb der Hauptverhandlung ist 
der Vorsitzende allein zuständig (Maßgabe j) Abs. 1 
Satz 2). 

Zu Maßgaben k) und I) 

Die nach Maßgabe k) mit der Zuständigkeit nach Maß-
gabe I) und nach Maßgabe m) Satz 2 bei einem Bezirks-
gericht in jedem der fünf Länder einzurichtenden beson-
deren Senate des Bezirksgerichts stellen gleichsam die 
Keimzelle der künftig zu bildenden Oberlandesgerichte 
dar. Ihnen sind einmal die Aufgaben zugewiesen, für die 
nach dem Gerichtsverfassungsgesetz wegen ihrer be-
sonderen Bedeutung die Oberlandesgerichte zuständig 
sind (Maßgabe I) Abs. 1, Abs. 2 Nr. 5, 6, Abs. 3 Nr. 9, 
Maßgabe m) Satz 2 zweite Alternative). Ferner fungieren 
diese besonderen Senate als Rechtsbeschwerde- und 
Revisionsgerichte in den Fällen, in denen eine Divergenz-
vorlage an den Bundesgerichtshof erforderlich ist (so vor 
allem Maßgabel) Abs. 2 Nr. 3, 4, Abs. 3 Nr. 1, 2 bis 6) oder 
in denen nach dem gerichtsverfassungsrechtlichen Auf-
bau in der Bundesrepublik Deutschland Rechtsbe-
schwerde- und Revisionsaufgaben Oberlandesgerichten 
übertragen sind, um eine Überlastung des Bundes-
gerichtshofes zu verhindern (so Maßgabe I) Abs. 2 Nr. 1 
und 2). Darüber hinaus sind die besonderen Senate dort 

 zuständig, wo aus Sachgründen Beschwerden gegen 
Entscheidungen der Bezirksgerichte unerläßlich sind 
(Maßgabe I) Abs. 2 Nr. 5 zweite Alternative, Nr. 7, Abs. 3 
Nr. 8). Schließlich übernehmen sie Aufgaben, die nach 
dem Gerichtsverfassungsgesetz den Präsidien der Ober-
landesgerichte zukommen (Maßgabe I) Abs. 2 Nr. 8). 

Trotz des auf den ersten Blick umfangreichen Zuständig-
keitskatalogs der besonderen Senate wird sich ihre tat-
sächliche Geschäftsbelastung in Grenzen halten, so daß 
ihre Einrichtung auch bei den beschränkten personellen 
Ressourcen der Justiz in den fünf beitretenden Ländern 
vertretbar erscheint. Denn abgesehen von den Fällen der 
Maßgabe I) Abs. 2 Nr. 1 (Revision gegen Berufungsurteile 
in Strafsachen) und der Maßgabe m) Satz 2 erste Alter-
native (Rechtsbeschwerden in Bußgeldverfahren), han-
delt es sich um Sachen, die nicht besonders häufig, teil-
weise sogar ausgesprochen selten sind. Namentlich ge-
langen die Berufungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkei-
ten einschließlich Ehe- und Familiensachen, die die Ar-
beitskapazität der Oberlandesgerichte in der Bundesre-
publik Deutschland überwiegend in Anspruch nehmen, 
nicht an die besonderen Senate. 

Da die besonderen Senate im Rahmen ihrer Zuständig-
keit an die Stelle der Oberlandesgerichte treten, gilt für 
sie, anders als für die normalen Straf- und Zivilsenate der 
Bezirksgerichte, nach näherer Maßgabe der jeweiligen 
Einzelvorschriften auch die Verpflichtung zur Vorlage an 
den Bundesgerichtshof, wenn sie von einer Entschei-
dung des Bundesgerichtshofes, eines anderen besonde-
ren Senats eines Bezirksgerichts oder eines Oberlandes-
gerichts abweichen wollen (vgl. z. B. § 121 Abs. 2 GVG, 
§ 29 Abs. 1 Satz 2 EGGVG, § 28 Abs. 2 FGG, § 42 IRG). 
Umgekehrt sind auch die Oberlandesgerichte im Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland zur Divergenzvorlage 
verpflichtet, wenn sie von einer Entscheidung eines be-
sonderen Senats eines Bezirksgerichts abweichen wol-
len. 



Die nach § 120 GVG den Oberlandesgerichten im ersten 
Rechtszug zugewiesenen sog. Staatsschutzstrafsachen, 
für die nach Maßgabe I) Abs. 1 Satz 1 ebenfalls die 
besonderen Senate zuständig sind, erfordern besondere 
personelle und organisatorische Vorkehrungen, deren 
Realisierbarkeit alsbald nach dem Zeitpunkt des Beitritts 
zweifelhaft ist. Nach Maßgabe I) Abs. 1 Satz 2 ist daher 
für diese Sachen zunächst das Kammergericht in Berlin 
zuständig. Die Justizhoheit der fünf beitretenden Länder 
wird aber dadurch gewahrt, daß sie jederzeit nach Maß-
gabe I) Abs. 1 Satz 3 die Zuständigkeit des besonderen 
Senats bei ihrem Bezirksgericht begründen können. Die 
Länder können auch auf der Grundlage von § 120 Abs. 5 
Satz 2 GVG oder nach Maßgabe n) Abs. 2 für diese 
Sachen eine länderübergreifende Zuständigkeit verein-
baren; die vorübergehende Zuweisung dieser Verfahren 
an das Kammergericht ermöglicht es ihnen, solche Ver-
einbarungen ohne besonderen Zeitdruck vorzubereiten. 

Zu Maßgabe m) 

Satz 1 enthält eine Klarstellung für gerichtliche Bußgeld-
sachen nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. 
Für die Entscheidungen über Einsprüche gegen Buß-
geldbescheide sind folglich die Kreisgerichte (durch den 
Einzelrichter) zuständig; über Beschwerden gegen des-
sen Entscheidungen entscheidet der (normale) Strafse-
nat des Bezirksgerichts. Über die (mit Revisionen ver-
gleichbaren) Rechtsbeschwerden einschließlich der Zu-
lassungsanträge entscheidet nach Satz 2 erste Alterna-
tive, der Maßgabe I) Abs. 2 ergänzt, der besondere Senat 
gemäß Maßgabe k). 

Satz 2 zweite Alternative und Maßgabe I) Abs. 3 Nr. 7 
weisen alle erstinstanzlichen Entscheidungen in Kartell-
sachen nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen den besonderen Senaten des Bezirksgerichts zu. 
Diese Sachen sind regelmäßig schwierig und erfordern 
besondere Spezialkenntnisse. Betroffen sind lediglich 
gerichtliche Entscheidungen gegen Maßnahmen der 
Landeskartellbehörden. Da sich die gerichtliche Zustän-
digkeit nach dem Sitz der Kartellbehörde richtet, ist für 
die Maßnahmen des Bundeskartellamts das Kammerge-
richt in Berlin im ersten Rechtszug zuständig. 

Zu Maßgabe n) 

Absätze 1 und 2 fassen im Interesse des möglichst ratio-
nellen und flexiblen Einsatzes der knappen Ressourcen 
die verschiedenen einzelnen Konzentrationsmöglichkei-
ten und Ermächtigungen zur staatsvertraglichen Begrün-
dung länderübergreifender Zuständigkeitskonzentratio-
nen nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland zu 
einer umfassenden Generalklausel zusammen, deren 
Wortlaut sich an die vorhandenen Ermächtigungen an-
lehnt. 

Absatz 3 ermöglicht es, derzeit vorhandene örtliche Kon-
zentrationen fortzuführen, solange die Länder keine ab-
weichenden Regelungen treffen. Damit wird vor allem 
erreicht, daß die besondere Sachkunde bei den Gerich-
ten, bei denen solche Konzentrationen vorgenommen 
worden sind, weiter genutzt werden kann, auch bevor die 
Länder entsprechende Konzentrationen vornehmen oder 
über die Landesgrenzen hinweg vereinbaren. Die Rege

-

lung hat besondere Bedeutung für Streitigkeiten auf dem 
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, die bisher im 
ersten Rechtszug bei dem Bezirksgericht Leipzig kon-
zentriert sind. Nach dem zweiten Halbsatz des Satzes 1 
setzt sich die Konzentration bei dem nunmehr zuständi-
gen Kreisgericht Leipzig fort. Nach Satz 2 soll die bisher 
vorhandene Konzentration für Urheberrechtsstreitigkei-
ten beim Bezirksgericht in Leipzig nicht fortgeführt wer-
den, weil dies wegen der zu erwartenden Vielzahl von 
Urheberrechtsstreitigkeiten nicht zweckmäßig erscheint. 
Es kann den Ländern überlassen bleiben, wieweit sie 
insoweit eine Zuständigkeitskonzentration nach den Ab-
sätzen 1 und 2 vornehmen. 

Zu Maßgabe o) 

Absatz 1 paßt den Aufbau der Staatsanwaltschaft nach 
Wegfall des Generalstaatsanwalts der Deutschen Demo-
kratischen Republik der Justizhoheit der Länder und dem 
besonderen Aufbau der Gerichte an. Mit den General-
staatsanwälten bei den Oberlandesgerichten vergleich-
bare, gegenüber den nachgeordneten Staatsanwalt-
schaften bei den Bezirksgerichten als vorgesetzte Be-
hörde erscheinende Staatsanwaltschaften bei den Ober-
landesgerichten werden nur bei den Bezirksgerichten mit 
besonderen Senaten eingerichtet, also nach Maßgabe k) 
Abs. 1 bei denen, in deren Bezirk die Landesregierung 
ihren Sitz hat. Damit wird erreicht, daß in jedem der fünf 
Länder nur ein Generalstaatsanwalt vorhanden ist, der 
gegenüber den Staatsanwaltschaften bei den Bezirksge-
richten (vergleichbar der Staatsanwaltschaft beim Land-
gericht) weisungs- und dienstaufsichtsbefugt ist. 

Absatz 2 trägt der besonderen Rechtslage im öffentli-
chen Dienst in der Deutschen Demokratischen Republik 
Rechnung. Eine Übergangsregelung bis zum Erlaß von 
Länderverordnungen über die Hilfsbeamten der Staats-
anwaltschaft enthält die Maßgabe c) zur Strafprozeßord-
nung — Nr. 14 —). 

Zu Maßgabe p) 

Die ehrenamtlichen Richter in der Deutschen Demokrati-
schen Republik sind derzeit, ebenso wie die Berufsrich-
ter, nur für eine kurze Übergangszeit zur Ausübung ihres 
Amtes ermächtigt. Eine Neuwahl oder Neuberufung steht 
bevor; sie soll im Januar 1991 abgeschlossen sein. 
Schon aus organisatorischen Gründen ist es nicht mög-
lich, diese unmittelbar bevorstehende oder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens des Einigungsvertrages bereits ab-
geschlossene Wahl oder Berufung nach den übergeleite-
ten Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland 
so zeitgerecht durchzuführen, daß alsbald ehrenamtliche 
Richter zur Verfügung stehen. Absatz 1 sieht deshalb vor, 
daß die im Beitrittszeitpunkt laufende Wahl oder Beru-
fung der ehrenamtlichen Richter auf der Grundlage des 
insoweit aufrechtzuerhaltenden Rechts der Deutschen 
Demokratischen Republik erfolgt und daß sich die Wahl-
periode ebenfalls nach diesen Vorschriften richtet. Dabei 
kommt es nicht darauf an, bis zu welchem Zeitpunkt die-
ser Wahl- oder Berufungsvorgang genau abgeschlossen 
ist. Die ehrenamtlichen Richter müssen aber „dem-
nächst", also in einem engen zeitlichen Zusammenhang 
mit den für die Neuwahl oder Neuberufung vorgegebe-
nem Zeitpunkt berufen werden. 

 



Die Art , wie diese ehrenamtlichen Richter ihr Amt aus-
üben und wie sie zu den einzelnen Sitzungen der ver-
schiedenen Spruchkörper herangezogen werden, richtet 
sich grundsätzlich sofort nach dem übergeleiteten Recht. 
Lediglich für die Schöffen im Strafverfahren macht Ab-
satz 2 vorwiegend deshalb eine Ausnahme, weil hier die 
Schöffenwahl und die Heranziehung zu den einzelnen 
Sitzungen so eng aufeinander bezogen ist, daß eine an-
dere Handhabung auf Schwierigkeiten stoßen würde. 

ZO Maßgabe q) 

Die Vorschrift dient der Anpassung an die besondere 
Rechtslage im öffentlichen Dienst der Deutschen Demo-
kratischen Republik. Sie ermöglicht es darüber hinaus, 
der Personalknappheit in der Justiz Rechnung zu tra-
gen. 

Zu Maßgabe r) 

Mit dieser Vorschrift wird das traditionelle Recht der sor-
bischen Minderheit aufrechterhalten. 

Zu Maßgabe s) 

Im Interesse eines möglichst unkomplizierten Verfah-
rensablaufs soll von der alsbaldigen Einführung des Insti-
tuts der Gerichtsferien, das dem Gerichtsverfassungs-
und Verfahrensrecht der Deutschen Demokratischen Re-
publik unbekannt ist, abgesehen werden. 

Zu Maßgaben t) bis x) 

Nach dem gerichtsverfassungsrechtlichen Aufbau der 
Justiz in der Deutschen Demokratischen Republik sind 
die Kreis- und Bezirksgerichte umfassend, also für alle 
Rechtsprechungsaufgaben zuständig. Sie erledigen also 
auch arbeitsrechtliche Streitigkeiten und nach dem Ge-
setz über die Nachprüfung von Verwaltungsentscheidun-
gen verwaltungsrechtliche Streitigkeiten. Ferner sind, 
entsprechend der Verpflichtung in Artikel 6 Abs. 2 des 
Vertrages über die Schaffung einer Währungs-, Wi rt

-schafts- und Sozialunion bei den Kreis- und Bezirksge-
richten Spruchkörper für sozialrechtliche Streitigkeiten 
und bei den Bezirksgerichten Spruchkörper für steuer-
rechtliche Streitigkeiten eingerichtet. 

Diese Zuordnung der besonderen Gerichtsbarkeiten zu 
den Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit muß vor-
erst im Interesse der Aufrechterhaltung einer funktionsfä-
higen Rechtspflege in den fünf beitretenden Ländern bei-
behalten bleiben. Die außerordentlich knappen personel-
len Ressourcen müssen möglichst flexibel und ökono-
misch eingesetzt werden können. Bei einer Justiz, die 
sich bei einer unzureichenden Ausstattung in großem 
Umfang auf die Anwendung neuen Rechts umstellen 
muß, müssen zusätzliche organisatorische Probleme 
vermieden werden. Sie wären unvermeidbar, wenn als-
bald besondere Gerichtsbarkeiten eingerichtet werden 
müßten. 

In Maßgabe t) wird deshalb generell bestimmt, daß die 
Kreis- und Bezirksgerichte für eine Übergangszeit auch 
für die in die Zuständigkeit der Verwaltungs-, Finanz-, 
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Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit fallenden Sachen zu-
ständig sind. 

Maßgabe t) Abs. 3 statuiert eine Verpflichtung der fünf 
beitretenden Länder, durch Landesgesetz baldmöglichst 
die besonderen Gerichtsbarkeiten einzurichten. Die Be-
stimmung korrespondiert mit Maßgabe a) Abs. 2, in dem 
eine ähnliche Verpflichtung zur Einführung des dem Ge-
richtsverfassungsgesetz entsprechenden Aufbaus der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit enthalten ist. Auf die dorti-
gen Erläuterungen wird Bezug genommen. Die Verpflich-
tung zur Einrichtung der besonderen Gerichtsbarkeiten 
ist aber schärfer gefaßt. Daraus folgt, daß bei einer Ver-
besserung der personellen und sachlichen Vorausset-
zungen die Ausgliederung der besonderen Gerichtsbar-
keiten grundsätzlich den Vorrang vor der Erfüllung der 
Verpflichtung nach Maßgabe a) Abs. 2 hat. Allerdings 
kommt es nicht allein darauf an, ob für die jeweils auszu-
gliedernde besondere Gerichtsbarkeit für sich allein be-
trachtet die Voraussetzungen gegeben sind. Die Formu-
lierung „unter Berücksichtigung der Bedürfnisse einer 
geordneten Rechtspflege" erfordert vielmehr eine Ge-
samtbetrachtung. Die Ausgliederung einer besonderen 
Gerichtsbarkeit muß deshalb auch dann unterbleiben, 
wenn sie zur Folge hätte, daß in anderen Rechtspflege-
bereichen die Funktionsfähigkeit nicht mehr gewährlei-
stet werden könnte. 

Die verschiedenen Vorschriften über die Rechtswegver-
weisung — § 17 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
(GVG), § 41 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), 
§ 34 des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit (FGO), §§ 48, 48 a des Arbeitsge-
richtsgesetzes (ArbGG), § 52 des Sozialgerichtsgesetzes 
(SGG) — sollten bereits vor der Ausgliederung der be-
sonderen Gerichtsbarkeiten im Verhältnis der besonde-
ren Spruchkörper gelten; dies ordnet Maßgabe t) Abs. 2 
an. Diese klare Abgrenzung der Zuständigkeit ist insbe-
sondere im Hinblick auf die Besetzung der Spruchkörper 
notwendig und erleichtert einen späteren Übergang auf 
die neu zu bildenden Fachgerichtsbarkeiten. 

In den Maßgaben u) bis x) wird der Zuständigkeitsbereich 
der jeweiligen besonderen Spruchkörper generell dahin 
gehend umschrieben, daß sie zuständig sind, soweit 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland die 
jeweilige besondere Gerichtsbarkeit zuständig ist; damit 
werden auch Zuständigkeitszuweisungen erfaßt, die sich 
nicht in den Hauptverfahrensgesetzen, sondern in Spe-
zialgesetzen finden. 

Für die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Finanzgerichts-
barkeit und die Sozialgerichtsbarkeit schreiben die Maß-
gaben eine örtliche Konzentration zwingend vor. Zustän-
dig sind auf der Ebene der Kreisgerichte nur diejenigen, in 
deren Bezirk das Bezirksgericht seinen Sitz hat, auf der 
Ebene der Bezirksgerichte in jedem Land nur eines. Die 
Länder sind nicht gehindert, in Anwendung der Maßga-
be n) eine darüber hinausgehende Konzentration vorzu-
nehmen oder mit anderen Ländern zu vereinbaren, auch 
für einzelne Sachgebiete. Für arbeitsgerichtliche Streitig-
keiten ist keine Konzentration vorgeschrieben; insoweit 
hat es bei der allgemeinen Konzentrationsermächtigung 
der Maßgabe n) sein Bewenden. 

Die Besetzung der bei den Kreis- und Bezirksgerichten 
einzurichtenden Spezialspruchkörper stimmt für die Fi

-

nanz-, Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit mit dem Recht 



der Bundesrepublik voll überein. Die Besetzung der Se-
nate für Verwaltungsrecht bei den Bezirksgerichten mit 
drei Richtern und zwei ehrenamtlichen Richtern ent-
spricht derjenigen, die im größten Teil der Bundesrepu-
blik Deutschland gilt, da von der Ermächtigung des § 9 
Abs. 3 VwGO überwiegend in dem Sinne Gebrauch ge-
macht worden ist, daß bei den Oberverwaltungsgerich-
ten neben den drei Berufsrichtern zwei ehrenamtliche 
Richter mitwirken. 

Abweichend von der nach der Verwaltungsgerichtsord-
nung für die Verwaltungsgerichte vorgesehenen Beset-
zung von drei Berufsrichtern und zwei ehrenamtlichen 
Richtern sollen die Kammern für Verwaltungsrecht bei 
den Kreisgerichten nach Maßgabe u) Abs. 1 Satz 2 durch 
zwei Berufsrichter und drei ehrenamtliche Richter ent-
scheiden; damit soll dem Mangel an Richtern Rechnung 
getragen werden. Die Besetzung entspricht der, die bis 
zum Inkrafttreten der Verwaltungsgerichtsordnung am 
1. April 1960 in den Ländern Hamburg, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein aufgrund 
der Militärregierungsverordnung Nr. 165 über die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit in der britischen Zone vom 15.9. 
1948 vorgesehen war und die noch heute für die Flurbe-
reinigungsgerichte gilt (§ 139 Abs. 1 Satz 2 des Flurbe-
reinigungsgesetzes). 

Da bei Entscheidungen ohne Mitwirkung der ehrenamtli-
chen Richter eine Entscheidung mit zwei Berufsrichtern 
Abstimmungsprobleme aufwerfen kann, bestimmt Maß-
gabe u) Abs. 1 Satz 3, daß insoweit der Vorsitzende oder 
der Berichterstatter entscheidet; eine ähnliche Regelung 
ist für die Strafsenate bei den Bezirksgerichten in Maß-
gabe j) Abs. 1 Satz 2 getroffen. Diese Alleinentschei-
dungskompetenz betrifft vor allem die Maßnahmen des 
einstweiligen Rechtsschutzes sowie den Vorbescheid 
und Gerichtsbescheid. Die dadurch in erster Linie den 
Vorsitzenden treffende Mehrbelastung muß durch die 
Geschäftsverteilung zwischen ihm und dem zweiten Mit-
glied der Kammer ausgeglichen werden; davon abgese-
hen ist es bei einer lediglich aus zwei Richtern bestehen-
den Kammer selbstverständlich, daß der Vorsitzende 
auch Aufgaben der Berichterstattung übernimmt. 

Zu Maßgaben y) und z) 

Mit dem Wirksamwerden des Beitritts endet die Tätigkeit 
des Obersten Gerichts und des Generalstaatsanwalts 
der Deutschen Demokratischen Republik. Die Maßgaben 
regeln, wer für die zu diesem Zeitpunkt do rt  anhängigen 
Verfahren sachlich zuständig ist. Soweit Verfahren nicht 
auf die obersten Gerichtshöfe des Bundes oder den Ge-
neralbundesanwalt übergehen, regelt sich die örtliche 
Zuständigkeit nach den allgemeinen Vorschriften. Läßt 
sie sich danach nicht ermitteln, etwa weil in einer ur-
sprünglich beim Obersten Gericht erstinstanzlich anhän-
gigen Sache nunmehr kein Gerichtsstand begründbar ist, 
so muß äußerstenfalls nach § 13 a StPO verfahren wer-
den. 

Grundsätzlich sollen die anhängigen Verfahren auf die 
Stelle übergehen, die für die weitere Behandlung der 
Sache nach den neuen Vorschriften zuständig ist. Revi-
sionen und bisherige Berufungen, die als Revisionsver-
fahren fortgesetzt werden (Allgemeine Maßgabe i) —
Nr. 28), gehen daher auf den nunmehr zuständigen ober-
sten Gerichtshof des Bundes über (Maßgabe y) Abs. 2); 

gleiches gilt für Berufungen in Patentsachen, über die 
der Bundesgerichtshof entscheidet. Berufungs-, Be-
schwerde- und Kassationsverfahren sind vor den nun-
mehr zuständigen Rechtsbehelfsinstanzen zu Ende zu 
führen (Maßgabe y) Abs. 3); gleiches gilt für etwaige, nicht 
ausdrücklich bezeichnete andere Verfahren, für die nach 
neuem Recht die Zuständigkeit des Bezirksgerichts be-
steht. Würde die Sache hiernach örtlich an das Bezirks-
gericht (Stadtgericht) in Berlin gelangen, so geht sie auf-
grund der in Abschnitt IV Nr. 3 Buchstabe j getroffenen 
Regelung grundsätzlich auf das Landgericht Berlin 
über. 

Bei den möglicherweise beim Obersten Gericht noch 
anhängigen erstinstanzlichen Strafverfahren wird es sich 
regelmäßig um solche handeln, für die nunmehr die Zu-
ständigkeit des Oberlandesgerichts nach § 120 GVG be-
steht; deshalb ist zunächst der Übergang an das nach 
Maßgabe I) Abs. 1 zuständige Gericht (oder das Kammer-
gericht) angeordnet (Maßgabe y) Abs. 1). Dieses gibt die 
Sache ab, wenn seine sachliche Zuständigkeit nicht be-
steht. 

Die beim Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokra-
tischen Republik anhängigen Ermittlungsverfahren ge-
hen auf den Generalbundesanwalt dann über, wenn des-
sen Zuständigkeit nach § 142 a GVG begründet ist; im 
übrigen ist für das weitere Verfahren die jeweilige Lan-
desstaatsanwaltschaft zuständig. 

Zu Nummer 2 (Wahlordnung) 

Zu Maßgabe a) 

Es handelt sich um eine Anpassung, die erforderlich ist, 
weil es nach Inkrafttreten des Vertrages in der früheren 
Deutschen Demokratischen Republik für die Übergangs-
zeit Vorsitzende Richter nicht geben wird (vgl. Maßgabe i) 
zum Deutschen Richtergesetz — Nr. 8) und daher die 
Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes über die 
paritätische Wahl und Besetzung des Präsidiums nicht 
anwendbar sein werden (vgl. Maßgabe c) Abs. 3 zum 
Gerichtsverfassungsgesetz — Nr. 1). 

Zu Maßgabe b) 

Auch hier handelt es sich um eine Anpassung. Sie ist 
erforderlich, weil es nach Inkrafttreten des Vertrages in 
der früheren Deutschen Demokratischen Republik für die 
Übergangszeit aufsichtführende Richter nicht geben und 
an deren Stelle der Direktor des Kreisgerichts treten wird 
(vgl. Maßgabe i) zum Deutschen Richtergesetz — Nr. 8 — 
i. V. m. Maßgabe c) Abs. 2 zum Gerichtsverfassungsge-
setz — Nr. 13. 

Zu Nummer 3 (Rechtspflegergesetz) 

Zu Maßgabe a) 

Spätestens mit Inkrafttreten des Vertrages werden in der 
früheren Deutschen Demokratischen Republik in großem 
Umfang Rechtspflegeaufgaben auf die Gerichte, insbe-
sondere auf die Kreisgerichte, zukommen, die nach dem 

 



Rechtspflegergesetz der Rechtspfleger wahrzunehmen 
hat. In der früheren Deutschen Demokratischen Republik 
gab es jedoch das Institut des Rechtspflegers mit einer 
den Erfordernissen des § 2 des Rechtspflegergesetzes 
(RPfIG) entsprechenden Ausbildung nicht, weil die o. a. 
Rechtspflegeaufgaben seit vielen Jahren aus der ordent-
lichen Gerichtsbarkeit ausgegliedert und entweder den 
Staatlichen Notariaten oder Verwaltungsbehörden über-
tragen worden sind. Da jedoch sichergestellt werden 
muß, daß diese nunmehr wie gerichtliche Aufgaben erle-
digt werden, sollen diese von Richtern und von im Staat-
lichen Notariat tätig gewesenen Notaren wahrgenommen 
werden können. Soweit nach dem Rechtspflegergesetz 
Geschäfte der Staatsanwaltschaft dem Rechtspfleger 
übertragen sind, sollen diese auch von Staatsanwälten 
erledigt werden können. Es wird im übrigen sicherge-
stellt, daß geeignete Bewerber baldmöglichst mit der 
Rechtspflegerausbildung beginnen können. 

Die Sekretäre bei den Kreisgerichten nehmen nach dem 
Recht der früheren Deutschen Demokratischen Republik 
zum Teil Aufgaben wahr, die den im Rechtspflegergesetz 
genannten entsprechen, so die Kostenfestsetzung (vgl. 
§ 179 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung der DDR i. d. F. des 
Gesetzes zur Änderung und Ergänzung der Zivilprozeß-
ordnung vom 29. Juni 1990, GBl. I Nr. 40 S. 547) oder die 
Gesamtvollstreckung nach der bis zum 30. Juni 1990 
geltenden Verordnung über die Gesamtvollstreckung 
vom 18. Dezember 1975, GBl. 1976 I Nr. 1 S. 5). Auf 
diesen Gebieten sollen die Sekretäre weiter tätig werden 
können, und zwar, ohne daß die Aufgabenzuweisung 
durch die Landesjustizverwaltungen von einer vorherigen 
Eignungsfeststellung abhängig wäre. Soweit sie das 
demnächst beginnende Fortbildungsangebot mit Erfolg 
wahrnehmen, sollen sie nach Maßgabe des Landes-
rechts auch mit anderen Aufgaben der Rechtspflege be-
traut werden können. 

Zu Maßgabe b) 

Diese Übergangsvorschrift, die § 153 Abs. 5 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes nachgebildet ist, soll die 
Übertragung einzelner Rechtspflegergeschäfte auf ge-
eignete Personen — etwa solche, die diese Geschäfte 
bisher in Verwaltungsbehörden erledigt haben — ermög-
lichen. Ob überhaupt und, wenn ja, in welcher Weise und 
von wem diese Übertragung vorgenommen wird, sollen 
die noch zu bildenden Landesjustizverwaltungen bestim-
men, etwa in einer Geschäftsstellenanordnung. Die Be-
trauung mit Aufgaben eines Rechtspflegers nach dieser 
Maßgabe erfordert in jedem Einzelfall eine auf die jewei-
lige Person und das für sie in Aussicht genommene Sach-
gebiet bezogene sorgfältige Prüfung. 

Zu Maßgabe c) 

Mit dieser Maßgabe soll klargestellt werden, daß auch die 
Erstentscheidung des Richters nicht erst mit der Erinne-
rung nach § 11 Abs. 1 RPfIG, sondern unmi ttelbar mit der 
Beschwerde nach § 11 Abs. 3 RPfIG angefochten werden 
kann. 

Zu Nummer 4 (Verordnung zur einheitlichen Regelung 
der Gerichtsverfassung) 

Es handelt sich um eine Anpassung entsprechend der 
Begründung für die Maßgabe b) zur Wahlordnung für die 
Präsidien der Gerichte (oben Nummer 2). 

Zu Nummer 5 (Zivilprozeßordnung) 

Mit der Erstreckung der Zivilprozeßordnung soll in dem 
Gebiet der früheren Deutschen Demokratischen Repu-
blik Verfahrensrecht wieder eingeführt werden, das in 
seinen Grundzügen do rt  bis 1975 gegolten hat. 

Die Maßgaben zum Zivilprozeßrecht beruhen zu einem 
Teil auf dem Umstand, daß der Gerichtsaufbau in dem 
Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik — aus-
genommen in Berlin (Ost) — zunächst dreistufig bleiben 
wird, während die Gerichte in dem bisherigen Geltungs-
bereich der Zivilprozeßordnung vierstufig aufgebaut 
sind. 

Ein weiterer Teil der Maßgaben regelt die Fragen, wie im 
Zeitpunkt der Einführung des neuen Rechts anhängige 
Verfahren fortzusetzen sind, welche außerordentlichen 
Rechtsbehelfe gegen bereits rechtskräftig gewordene 
Entscheidungen bestehen und wie sich die Vollstreckung 
aus nach früherem Recht ergangenen Entscheidungen 
gestaltet. 

Zu Maßgabe a) 

Die Regelung über die Ablehnung eines Richters am 
Kreisgericht entspricht der in § 45 Abs. 2 über die Ableh-
nung eines Richters am Amtsgericht: zur Entscheidung 
berufen ist das jeweils übergeordnete Gericht. 

Zu Maßgabe b) 

Im Gebiet der früheren Deutschen Demokratischen Re-
publik werden die Rechtsanwälte nicht bei einem be-
stimmten Gericht, sondern allgemein zugelassen. § 78 
soll daher nur insoweit erstreckt werden, als es um den 
Anwaltszwang vor dem Bundesgerichtshof geht. Vor den 
Bezirksgerichten soll der Anwaltszwang mit der Beson-
derheit eingeführt werden, daß die Vertretung durch ei-
nen allgemein zugelassenen Anwalt vorgesehen wird. 
Dagegen wird es vor den Kreisgerichten keinen Anwalts-
zwang geben, auch nicht in den im übrigen Staatsgebiet 
den Landgerichten zugewiesenen Angelegenheiten, weil 
die Verfahren zu teuer würden, die in § 39 vorgesehene 
Prorogation des Amtsgerichts nicht möglich wäre und 
außerdem nicht genügend Rechtsanwälte zur Verfügung 
stehen. Dies hindert  nicht, daß Rechtsanwälte nach § 121 
Abs. 2 auch im kreisgerichtlichen Verfahren beigeordnet 
werden. 

Zu Maßgabe c) 

Die Verfahrenserleichterungen, die den Parteien im Par-
teiprozel vor den Amtsgerichten zugute kommen, sollen 
auch vor den Kreisgerichten gelten, weil die Vertretung 
durch Anwälte hier ebenfalls nicht geboten ist. 

 



Zu Maßgabe d) 

Grundsätzlich sollen die §§ 567 ff. über Beschwerden 
gelten. Entscheidungen der Bezirksgerichte sollen aller-
dings der Beschwerde nur in begrenztem Umfang in den 
Fällen unterliegen, die in Maßgabe d) enumerativ aufge-
führt sind. Es handelt sich um Entscheidungen, die für die 
Parteien und ihre Anwälte schwer wiegen oder die Inter-
essen und Rechte Dritter (Streithelfer, Zeugen, Sachver-
ständige) berühren können und bei denen sich das Be-
schwerdegericht nicht mit dem Gegenstand der Haupt-
sache zu befassen braucht. Eine weitgehende Beschrän-
kung wird dadurch bewirkt, daß die Beschwerde in den 
Fällen der §§ 71, 89, 135, 141, 372 a, 380, 387, 390, 406, 
409 und 411 nur vorgesehen ist, wenn erstmals das Be-
zirksgericht mit der Frage befaßt worden ist. 

Dagegen soll der Bundesgerichtshof mit den ferner vor-
gesehenen Beschwerden nach §§ 519 b, 542 Abs. 3 
i. V. m. § 341 Abs. 2, §§ 568 a und 621 e Abs. 2 angerufen 
werden können. Dies gilt auch für die Fälle des § 629 a 
Abs. 2 Satz 1, der § 621 e für entsprechend anwendbar 
erklärt. 

Zu Maßgabe e) 

Da vorgesehen ist, daß die Verordnungen nach 
§§ 1612 a, 1615 f des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
von den noch einzurichtenden Ländern erlassen werden, 
können das Vereinfachte Verfahren zur Abänderung von 
Unterhaltstiteln und das Verfahren über den Regelunter-
halt nichtehelicher Kinder erst von einem späteren Zeit-
punkt ab durchgeführt werden. 

Zu Maßgabe f) 

Ist vor dem 1. Juli 1990 nach altem Recht (§ 14 ZPO-
DDR) eine gerichtliche Zahlungsaufforderung erlassen 
und zugestellt worden, die der Schuldner nicht erfolg-
reich angegriffen und deren Vollstreckung der Gläubiger 
bisher nicht beantragt hat, kann das Gericht auf ihrer 
Grundlage künftig einen Vollstreckungsbescheid nach 
§ 699 erlassen, gegen den dem Schuldner der Einspruch 
nach § 700 zur Verfügung steht. Allerdings soll der Antrag 
auf Erlaß des Vollstreckungsbescheides nicht unbefristet 
gestellt werden können. Daher ist vorgesehen, daß die 
Wirkung der Zahlungsaufforderung nach fruchtlosem 
Ablauf einer Frist von sechs Monaten seit dem Wirksam-
werden des Beitritts entfällt (§ 701). 

Zu Maßgabe g) 

Nach den allgemeinen Maßgaben in Abschnitt Ill Num-
mer 28 Buchstabe i) soll sich die Zulässigkeit eines am 
Tag des Wirksamwerdens des Beitritts eingelegten oder 
nach altem Recht noch fristgerecht möglichen Rechts-
mittels nach neuem Recht richten. Dieser Grundsatz wird 
den Interessen der am Verfahren Beteiligten in allgemei-
nen Zivilsachen dann nicht gerecht, wenn das Beru-
fungsgericht bereits eine Beweisaufnahme durchgeführt 
hat. Die Berufung bleibt in diesen Fällen zulässig. Die 
Frage, wie die Beweisaufnahme zu bewerten ist und ob 
insoweit altes oder neues materielles Recht anzuwenden 
ist, richtet sich nach den Regelungen des Vertrages und 
seiner Anlagen. Im übrigen wird die allgemeine Maßgabe 

in Abschnitt Ill Nr. 28 Buchstabe i) durch die hier vorge-
sehene Maßgabe ergänzt. Die Sätze 2 und 3 der erwähn-
ten allgemeinen Maßgabe sollen also ohne Einschrän-
kung Anwendung finden. 

Zu Maßgabe h) 

Die Maßgabe h) hat Artikel 12 Nr. 7 und 8 des Ersten 
Gesetzes zur Reform des Ehe- und Familienrechts vom 
14. Juni 1976 (BGBl. I S. 1421) zum Vorbild. Damit kann 
auf die Erfahrungen und die ergangene Rechtsprechung 
zurückgegriffen werden. Diese Regelungen stellen im 
Verhältnis zu den übrigen Maßgaben der Zivilprozeßord-
nung Spezialvorschriften dar und gehen diesen daher im 
Konfliktfalle vor. Die unter h) zusammengefaßten Maßga-
ben werden im übrigen durch die allgemeinen Maßgaben 
für den Bereich Rechtspflege ergänzt (Abschnitt III 
Nr. 28). Von Bedeutung ist insbesondere die dortige 
Maßgabe i). 

Die Maßgabe aa) soll sicherstellen, daß die Parteien sich 
auf die geänderte Rechtslage einstellen können. Insbe-
sondere kann der Verbund in der ersten Instanz noch 
hergestellt werden. In Scheidungssachen, die bereits in 
der Rechtsmittelinstanz anhängig sind, kann der Verbund 
nach der Maßgabe dd) im begrenzten Umfange noch 
hergestellt werden. 

Die Maßgabe bb) stellt ausdrücklich klar, daß auch in der 
Revisionsinstanz neue Tatsachen vorgebracht werden 
können, die erst durch das neue materielle Recht erheb-
lich geworden sind. Der Bundesgerichtshof soll in sol-
chen Fällen selbst entscheiden können, wenn der vom 
Berufungsgericht festgestellte Sachverhalt die zur Be-
gründung des neuen Antrags erforderlichen Tatsachen 
ergibt. Ist allerdings eine Beweisaufnahme notwendig, so 
soll sie nicht vom Revisionsgericht vorgenommen wer-
den. In einem solchen Fall ist das Urteil des Berufungs-
gerichts aufzuheben und die Sache zur anderweitigen 
Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen. 

Die Maßgabe cc) soll sicherstellen, daß bereits in der 
Rechtsmittelinstanz anhängige Verfahren eine Kosten-
entscheidung erhalten, die dem Grundgedanken des 
neuen Rechts Rechnung trägt. 

Scheidungssachen, die bereits in der Rechtsmittelin-
stanz anhängig sind, werden von dem Rechtsmittelge-
richt fortgeführt. Ein Verbund mit den Scheidungsfolge-
regelungen kann daher hier nicht mehr erreicht werden. 
Damit auch in diesen Fällen die Ehe nicht vor einer jeden-
falls einmaligen Regelung der entsprechenden Schei-
dungsfolgen aufgelöst wird, schiebt die Maßgabe dd) die 
Wirksamkeit des Scheidungsausspruchs bis zur erstin-
stanzlichen Erledigung der Folgesachen auf, sofern diese 
innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden des 
Beitritts bei dem Kreisgericht anhängig gemacht werden. 
Wäre das Kreisgericht bei einem Verbund der Schei-
dungssache mit den Folgesachen nach § 628 Abs. 1 
Satz 1 berechtigt, über den Scheidungsausspruch unter 
Abtrennung einer Folgesache vorweg zu entscheiden, so 
kann es den Scheidungsausspruch vorher für wirksam 
erklären. 

Mit der Maßgabe ee) wird der Grundsatz, daß die neuen 
Scheidungstatbestände auf alle bestehenden Ehen an- 

 



wendbar sein sollen, auch für Ehen sichergestellt, in de-
nen schon ein Scheidungsverfahren anhängig gewesen 
ist. 

Zu Maßgabe i) 

Die Maßgabe geht davon aus, daß Entscheidungen, die 
nach altem Recht rechtskräftig geworden sind, ebenso 
behandelt werden wie Entscheidungen nach der nun-
mehr erstreckten Zivilprozeßordnung. Das entspricht 
schon der bisherigen Praxis, die Entscheidungen von 
Gerichten der Deutschen Demokratischen Republik 
grundsätzlich als Vollstreckungstitel angesehen hat, die 
eines besonderen Anerkennungsaktes nicht bedurften. 
Aus solchen rechtskräftigen Entscheidungen soll nicht 
nur nach neuem Recht vollstreckt werden können; sie 
sollen auch den in der Zivilprozeßordnung vorgesehenen 
außerordentlichen Rechtsbehelfen gegen rechtskräftige 
Entscheidungen unterliegen, insbesondere der Vollstrek-
kungsabwehrklage nach § 767 und der Wiederaufnahme 
des Verfahrens nach §§ 578 ff. Nach den allgemeinen 
Maßgaben in Abschnitt Ill Nr. 28 Buchstabe h) würde sich 
der Lauf der hierfür in Betracht kommenden verfahrens-
rechtlichen Fristen nach altem Recht richten. Diese Re-
gelung soll im vorliegenden Zusammenhang nicht ein-
greifen. Vielmehr sollen sich die Voraussetzungen für die 
außerordentlichen Rechtsbehelfe einschließlich der Fri-
sten nach der Zivilprozeßordnung bestimmen. Dadurch 
wird verhindert, daß die z. B. im Wiederaufnahmerecht 
der Deutschen Demokratischen Republik vorgesehenen, 
über § 586 hinausgehenden Fristen zu beachten sind. 

Zu Maßgabe j) 

Die Entscheidungen gesellschaftlicher Gerichte sollen 
nicht mehr für vollstreckbar erklärt werden können. Sind 
sie am Tag des Wirksamwerdens des Beitritts für voll-
streckbar erklärt, so bleibt im Interesse der Rechtssicher-
heit ihre aus § 88 Abs. 1 Nr. 2 der Zivilprozeßordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik folgende Qualität 
als Vollstreckungstitel erhalten. Dies folgt insbesondere 
aus der Maßgabe i). 

Zu Maßgabe k) 

Am Tag des Wirksamwerdens des Beitritts laufende Voll-
streckungsverfahren sollen in der Weise übergeleitet 
werden, daß angefangene Vollstreckungsmaßnahmen, 
z. B. eine eingeleitete Pfändung, nach bisherigem Recht 
erledigt werden. Alle weiteren selbständigen Maßnah-
men in dem Verfahren sollen sich nach der Zivilprozeß-
ordnung richten. Satz 2 stellt klar, daß auch die Verwer-
tung eines gepfändeten Gegenstandes als selbständige 
Vollstreckungsmaßnahme zu behandeln ist. 

Zu Maßgabe I) 

Anders als die staatlichen Prozeßordnungen ist das 
Schiedsverfahrensrecht weitgehend durch Parteiverein-
barungen abdingbar. Solche Vereinbarungen werden ih-
rerseits unter Zugrundelegung des im Zeitpunkt der Ver-
einbarungen geltenden Rechts getroffen. Aus diesem 
Grunde muß dieses Recht für bereits begonnene Ver- 

fahren weitergelten. Da ein vor dem Schiedsgericht 
geschlossener Vergleich nach der Zivilprozeßordnung 
(§ 1044 a) nur dann für vollstreckbar erklärt werden kann, 
wenn sich der Schuldner in ihm der sofortigen Zwangs-
vollstreckung unterworfen hat, kann das Verfahren aller-
dings nicht mit der Einigung im Sinne der §§ 18, 19 der 
Verordnung über das schiedsgerichtliche Verfahren der 
Deutschen Demokratischen Republik abschließen, die 
ein solches Erfordernis nicht kennt und folglich nicht für 
vollstreckbar erklärt werden könnte. Vielmehr muß an die 
Stelle der Einigung der schiedsrichterliche Vergleich 
nach § 1044 a treten. 

Für die Aufhebung und die Vollstreckbarerklärung von 
Schiedssprüchen gelten zwingende gesetzliche Vor-
schriften; abgesehen davon kann sowohl die Aufhebung 
als auch die Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruchs 
noch lange Zeit nach Beendigung des eigentlichen 
Schiedsverfahrens beantragt werden. Aus diesen Grün-
den ist die generelle Weitergeltung des alten Rechts inso-
fern nicht angezeigt. 

Zu Nummer 6 (Verwaltungsgerichtsordnung) 

Die Regelung sieht eine weitere Verfahrensvereinfachung 
vor: Der Einzelrichter kann, wenn die Beteiligten einver-
standen sind, anstelle der Kammer entscheiden. Das 
Verfahren kann dadurch in gewissem Umfang beschleu-
nigt werden. 

Zu Nummer 7 (Finanzgerichtsordnung) 

Die Regelung sieht für die Entscheidung durch Vorbe-
scheid (§ 90 Abs. 3 der Finanzgerichtsordnung) eine wei-
tere Vereinfachung vor: Der Einzelrichter kann, wenn die 
Beteiligten einverstanden sind, anstelle der Kammer ent-
scheiden. Das Verfahren kann dadurch in gewissem Um-
fang beschleunigt werden. 

Zu Nummer 8 (Deutsches Richtergesetz) 

Das Deutsche Richtergesetz (DRiG) wird, soweit in den 
Maßgaben a) bis y) nichts Abweichendes geregelt ist, auf 
das Gebiet der bisherigen Deutschen Demokratischen 
Republik erstreckt. Die Abweichungen vom Deutschen 
Richtergesetz sind für eine Übergangszeit notwendig, 
weil das Deutsche Richtergesetz in wichtigen Punkten an 
rechtliche Strukturen anknüpft, die do rt  noch nicht gege-
ben sind. So wurden alle Richterämter, auch die der 
amtierenden Richter, nur für eine Wahlperiode, also zeit-
lich befristet verliehen. Soweit sich Richter in der früheren 
Deutschen Demokratischen Republik durch ihr Verhalten 
als ungeeignet für eine richterliche Tätigkeit in einem 
Rechtsstaat erwiesen haben, sind sie nicht zu überneh-
men. Wird dieses Verhalten erst nach der Übernahme in 
ein Richterverhältnis bekannt, muß die Möglichkeit einer 
Rücknahme bestehen. Andererseits kann auf die Weiter-
verwendung von Richtern und die Ernennung von Juri-
sten der früheren Deutschen Demokratischen Republik 
zu Richtern nicht verzichtet werden. Sie sind mit den 
besonderen Gegebenheiten im Gebiet der früheren Deut-
schen Demokratischen Republik vertraut. Sie kennen das 
dort  teilweise weiterhin anwendbare Recht. Die Alterna-
tive, nur Juristen aus der bisherigen Bundesrepublik 

 



Deutschland in dem fraglichen Gebiet als Richter einzu-
setzen, würde auf kaum behebbare praktische Schwie-
rigkeiten stoßen. Zugleich würde darin eine jedenfalls in 
dieser Allgemeinheit nicht gerechtfertigte Zurücksetzung 
einer Berufsgruppe liegen. Vielmehr ist eine individuelle 
Überprüfung erforderlich. 

Die Deutsche Demokratische Republik hat schon vor 
dem Beitritt ihr Richterrecht dem Deutschen Richterge-
setz angenähert durch das Richtergesetz vom 5. Juli 
1990 (GBl. I Nr. 42 S. 637). Aufgrund des § 12 Abs. 4 
dieses Richtergesetzes ist die Ordnung über die Bildung 
und Arbeitsweise der Richterwahlausschüsse vom 
22. Juli 1990 (GBl. I Nr. 49 S. 904) ergangen. Bei der 
Einführung des Deutschen Richtergesetzes kann ange-
knüpft werden an die fortgeltenden Regelungen, nach 
denen zunächst in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik nur Richterverhältnisse auf Zeit oder auf Probe be-
gründet werden können. Die Berufsrichter werden durch 
den Minister der Justiz nach Zustimmung von Richter-
wahlausschüssen berufen. Voraussetzung der Berufung 
ist, daß der Bewerber von seiner Persönlichkeit her die 
Gewähr dafür bietet, daß er sein Amt entsprechend den 
Grundsätzen der Verfassung ausübt. In das Richterver-
hältnis auf Zeit oder in das Richterverhältnis auf Probe 
können nach dem Richtergesetz der Deutschen Demo-
kratischen Republik die bis zum Inkrafttreten des Geset-
zes (15. Juli 1990) amtierenden Richter sowie unter be-
stimmten Voraussetzungen auch andere Juristen beru-
fen werden. Die bisher amtierenden Juristen sind bis zur 
Entscheidung über die Berufung in das Richterverhältnis 
auf Zeit oder in das Richterverhältnis auf Probe, läng-
stens für einen Zeitraum von sechs Monaten seit Inkraft-
treten des Richtergesetzes, zur Ausübung der Recht-
sprechung ermächtigt. 

Zum Zeitpunkt des Beitritts ist also von einem Bestand 
von drei Gruppen von Berufsrichtern auszugehen, die 
jeweils in einem besonderen befristeten Rechtsverhältnis 
stehen: zur Ausübung der Rechtsprechung ermächtigte 
Richter, Richter auf Zeit und Richter auf Probe. Für die 
Übergangszeit erscheint es angemessen, diese Richter-
verhältnisse bestehen zu lassen. Anschließend ist 
bei den nach fortgeltendem Recht berufenen Richtern 
auf Zeit und Richtern auf Probe über die Ernennung zum 
Richter auf Lebenszeit zu entscheiden. Mit der Ernen-
nung zum Richter auf Lebenszeit wird der Status eines 
Richters nach dem Deutschen Richtergesetz erworben. 

Zu Maßgabe a) 

In Abweichung von § 9 Nr. 3 kann in dem Gebiet der 
bisherigen Deutschen Demokratischen Republik zum 
Richter auch berufen werden, wer nach dem Recht der 
Deutschen Demokratischen Republik gegebenenfalls in 
Verbindung mit den Überleitungsvorschriften (s. Maß-
gabe y) die Befähigung zum Berufsrichter erworben hat. 
Die somit — wie bisher — territorial und auf den Richter-
beruf eingegrenzte Befähigung bedeutet keine Gleich-
stellung mit der umfassenden Befähigung zum Richter-
amt im Sinne des Deutschen Richtergesetzes. 

Zu Maßgabe b) 

Leitbild des Richterstatus ist nach dem Grundgesetz, 
dem Deutschen Richtergesetz und den Verfahrensgeset

-

zen der Bundesrepublik Deutschland das Richterverhält

-

nis auf Lebenszeit. Richtern, die allein über die Befähi-
gung zum Berufsrichter nach dem Recht der Deutschen 
Demokratischen Republik verfügen, soll der Zugang zum 
Richterverhältnis auf Lebenszeit nicht verschlossen wer-
den, wenn sie sich als geeignet erweisen. In Anlehnung 
an § 10 Abs. 1 ist als Voraussetzung ein Zeitraum von 
mindestens drei Jahren im richterlichen Dienst nach dem 
Wirksamwerden des Beitritts vorgesehen. 

Zu Maßgabe c) 

Wegen der grundlegenden Unterschiede in den Rechts-
ordnungen der früheren Deutschen Demokratischen Re-
publik und der Bundesrepublik Deutschland wird eine 
Tätigkeit vor dem Beitritt auf die erforderliche mindestens 
dreijährige Vortätigkeit nach § 10 Abs. 2 nicht angerech-
net. 

Zu Maßgabe d) 

Im Gebiet der bisherigen Deutschen Demokratischen Re-
publik  wird es abgesehen von Richtern aus der bisheri-
gen Bundesrepublik Deutschland vorläufig keine Richter 
auf Lebenszeit geben. Damit richterliche Aufgaben, die 
Richtern auf Lebenszeit vorbehalten sind, im Gebiet der 
bisherigen Deutschen Demokratischen Republik von ei-
ner ausreichenden Zahl von Richtern wahrgenommen 
werden können, werden diese Aufgaben übergangs-
weise auch den Richtern auf Zeit oder auf Probe berufe-
nen Richtern übertragen. 

Zu Maßgabe e) 

Für die nach fortgeltendem Recht berufenen Richter auf 
Probe wird klargestellt, daß sie nur in ein Richterverhält-
nis auf Lebenszeit, nicht dagegen zum Staatsanwalt auf 
Lebenszeit berufen werden können, da sie die Befähi-
gung für das staatsanwaltliche Amt nicht besitzen. 

Zu Maßgabe f) 

Für die nach fortgeltendem Recht berufenen Richter auf 
Probe wird aus dem unter Maßgabe e) genannten Grund 
eine Verwendung bei der Staatsanwaltschaft ausge-
schlossen. 

Zu Maßgabe g) 

Für die nach fortgeltendem Recht berufenen Richter auf 
Zeit wird das Richterverhältnis auf drei Jahre befristet. 
Dieser Zeitraum sowie die Beschränkung der Entlas-
sungsmöglichkeit gemäß Maßgabe k) gewährleisten die 
richterliche Unabhängigkeit in einer Weise, die der be-
sonderen Lage der Rechtspflege im Gebiet der früheren 
Deutschen Demokratischen Republik Rechnung trägt. 
Drei Jahre richterliche Tätigkeit reichen aus, um die fach-
liche Eignung für die Berufung in das Richterverhältnis 
auf Lebenszeit beurteilen zu können. 

 



Zu Maßgabe h) 

Der Katalog der Rücknahmegründe wird für die nach fo rt
-geltendem Recht berufenen Richter erweitert, da wegen 

der Kürze der Zeit, die bis zur Erstberufung zur Verfügung 
steht, damit gerechnet werden muß, daß nachträglich 
Tatsachen bekannt werden können, die der Berufung 
entgegengestanden hätten. Zu denken ist an eine richter-
liche Tätigkeit, aber auch an ein sonstiges Verhalten, die 
darauf schließen lassen, daß der Richter von seiner Per-
sönlichkeit her nicht die Gewähr dafür bietet, daß er sein 
Amt entsprechend rechtsstaatlichen Grundsätzen aus-
übt. Diese Regelung geht auf § 14 des Richtergesetzes 
der Deutschen Demokratischen Republik zurück, wo-
nach eine Berufung zurückzunehmen ist, wenn nachträg-
lich Tatsachen bekannt geworden sind, die eine Berufung 
nicht gerechtfertigt hätten. 

Zu Maßgabe i) 

Solange im Gebiet der früheren Deutschen Demokrati-
schen Republik nach den gerichtsverfassungsrechtli-
chen Übergangsvorschriften keine ständigen vorsitzen-
den Richter vorgesehen sind, kann auch das statusrecht-
liche Amt eines Vorsitzenden Richters nicht verliehen 
werden. Damit entfällt die Amtsbezeichnung Vorsitzen-
der Richter. Die nach fortgeltendem Recht berufenen 
Richter auf Probe führen die in § 19 a Abs. 3 vorgesehene 
Bezeichnung Richter. 

Zu Maßgabe j) 

§ 20 paßt für die nach fortgeltendem Recht berufenen 
Richter nicht. Eine angemessene Lösung wird für sie 
dadurch erreicht, daß bei Regelungen, die sich — wie 
etwa § 197 GVG zur Reihenfolge der Stimmabgabe — auf 
das allgemeine Dienstalter beziehen, an die Stelle des 
Dienstalters die Dauer der richterlichen Vortätigkeit 
tritt. 

Zu Maßgabe k) 

Für die nach dem Recht der Deutschen Demokratischen 
Republik berufenen Richter auf Zeit sieht § 22 des Rich-
tergesetzes der Deutschen Demokratischen Republik die 
„Abberufung" bei fachlicher Nichteignung vor. Diese Re-
gelung stellt den Richter auf Zeit in die Nähe zum Richter 
auf Probe. Für die Übergangszeit soll diese Regelung 
beibehalten werden, weil die fachliche Eignung für die 
nach dem Beitritt auf die Richter zukommenden neuen 
Aufgaben bei der Berufung in das Richterverhältnis auf 
Zeit kaum geprüft werden kann. Der Sache nach wird 
deshalb die fragliche Regelung des Richtergesetzes der 
Deutschen Demokratischen Republik durch Erweiterung 
der Entlassungsgründe nach § 22 des Deutschen Rich-
tergesetzes übernommen. In Anlehnung an die Regelung 
des Deutschen Richtergesetzes für die Richter auf Probe 
(§ 22 Abs. 1 und 2) wird die Entlassung aber nur zu fest-
gesetzten Terminen möglich sein. 

Zu Maßgabe I) 

Die nach fortgeltendem Recht berufenen Richter auf 
Probe verfügen — anders als die Richter auf Probe nach 
dem Deutschen Richtergesetz — über ein Amt bei einem 
bestimmten Gericht (§ 11 Abs. 1 Satz 1 des Richterge-
setzes der Deutschen Demokratischen Republik). Im Hin-
blick auf die besonderen, auch wi rtschaftlichen, Verhält-
nisse soll diese eine Versetzung erschwerende Regelung 
durch die Bezugnahme auf § 27 in der Sache beibehalten 
werden. Jedoch muß ausnahmsweise — wie dies auch 
für Richter auf Lebenszeit vorgesehen ist — die Verset-
zung im Interesse der Rechtspflege und zur Veränderung 
der Gerichtsorganisation ermöglicht werden. Deshalb 
gelten für die nach fortgeltendem Recht berufenen Rich-
ter auf Probe auch § 31 Nr. 1 und § 32 Abs. 1 Satz 1 
entsprechend. 

Zu Maßgabe m) 

Aus den zu Maßgabe d) genannten Gründen trifft diese 
Maßgabe die erforderliche abweichende Regelung zu 
§ 28. 

Zu Maßgabe n) 

Da die nach fortgeltendem Recht berufenen Richter auf 
Probe über ein Amt bei einem Gericht verfügen (siehe 
oben zur Maßgabe I), ist eine § 37 Abs. 3 entsprechende 
Abordnungsregelung auch für sie erforderlich. Im Hin-
blick auf die besonderen Verhältnisse im Gebiet der bis-
herigen Deutschen Demokratischen Republik erscheint 
eine Abordnungszeit von höchstens 6 Monaten ange-
messen, wie dies § 19 Abs. 1 des Richtergesetzes der 
Deutschen Demokratischen Republik vorsieht. 

Zu Maßgabe o) 

Diese Maßgabe enthält die grundlegende Vorschrift für 
den Fortbestand der Rechtsverhältnisse der im Zeitpunkt 
des Beitritts im Gebiet der bisherigen Deutschen Demo-
kratischen Republik amtierenden Richter: als zur Aus-
übung der Rechtsprechung ermächtigte Richter gemäß 
§ 45 Abs. 2 Satz 1 des Richtergesetzes der Deutschen 
Demokratischen Republik oder — nach der Berufung 
durch die zuständigen Stellen — als Richter auf Probe 
oder als Richter auf Zeit. Ihr Status richtet sich nach dem 
Deutschen Richtergesetz in Verbindung mit den in dieser 
Nummer vorgesehenen Maßgaben. 

Soweit bis zum Beitritt keine Entscheidung zur Frage der 
Übernahme in das Richterverhältnis auf Zeit oder in das 
Richterverhältnis auf Probe getroffen ist, kann dies durch 
die nach fortgeltendem Recht zuständigen Organe ge-
schehen. Durch Satz 2 und 3 wird klargestellt, daß so-
wohl der zentrale Richterwahlausschuß wie auch die in 
den Bezirken gebildeten Richterwahlausschüsse in der 
vom Richtergesetz der Deutschen Demokratischen Re-
publik vorgesehenen Besetzung bestehen bleiben. Aller-
dings kann das Landesrecht bestimmen, daß die Volks

--kammerabgeordneten in den in den Bezirken gebildeten 
Richterwahlausschüssen durch Landtagsabgeordnete 
ersetzt werden, weil diese Ausschüsse Richter im Lan-
desdienst berufen. Bis zu einer möglichen Ersetzung 
durch Landtagsabgeordnete können Volkskammerabge- 

 



ordnete auch nach Beendigung ihres Mandats ihr Amt im 
Richterwahlausschuß weiter ausüben. 

Da sich die Maßgabe nur auf die gemäß § 45 Abs. 2 
Satz 1 des Richtergesetzes der Deutschen Demokrati-
schen Republik zur Ausübung der Rechtsprechung er-
mächtigten Richter bezieht, sind die Länder nach Arti-
kel 98 Absatz 4 des Grundgesetzes nicht gehalten, für die 
künftige Anstellung von Richtern Richterwahlausschüsse 
einzurichten. 

Zu Maßgabe p) 

Für die Rücknahme von Ernennung oder Berufung nach 
Maßgabe h) wird, was Zuständigkeit und Verfahren be-
trifft, auf die bisherige Regelung Bezug genommen. 
Diese Bestimmungen gelten fo rt  bis zum Inkrafttreten 
von landesrechtlichen Regelungen. 

Zu Maßgabe q) 

Diese Maßgabe regelt die Übernahme von Dienstauf-
sichtsbefugnissen durch die nach fortgeltendem Recht 
berufenen Richter. Die Wahrnehmung von Aufgaben der 
Dienstaufsicht setzt richterliche Erfahrung voraus. Es 
wird deshalb eine richterliche Vortätigkeit von minde-
stens drei Jahren verlangt. 

Nach § 18 des Richtergesetzes der Deutschen Demokra-
tischen Republik wurden Dienstaufsichtsbefugnisse 
durch „Ernennung in eine Dienststellung" übertragen, 
und zwar, soweit es um den Präsidenten und den Vize-
präsidenten des Bezirksgerichts ging, unter Beteiligung 
des Richterrats. Die damit gegebenen Zuständigkeiten 
und Verfahren werden beibehalten, bis die Länder dazu 
Regelungen getroffen haben. 

Zu Maßgabe r) 

Das Richtergesetz der Deutschen Demokratischen Re-
publik hat in den §§ 33 und 34 den Richterrat eingeführt 
und dabei wesentliche Elemente des Richtervertretungs-
rechts des Deutschen Richtergesetzes übernommen, 
wobei die Aufgaben von Richterrat und Präsidialrat beim 
Richterrat zusammengefaßt sind. Bis zur Schaffung des 
Landesrichterrechts auf der Grundlage des Deutschen 
Richtergesetzes erscheint es hinnehmbar, daß sich Bil-
dung und Aufgaben des Richterrates nach bisherigem 
Recht richten. 

Zu Maßgabe s) 

Für die Einführung der Präsidialräte erscheint es im Hin-
blick auf die sonstigen durch den Beitritt auf die Justiz im 
Gebiet der bisherigen Deutschen Demokratischen Repu-
blik zukommenden Aufgaben angemessen, eine Frist bis 
zum 31. Dezember 1992 vorzusehen. Bis zu diesem Zeit-
punkt werden Aufgaben, die dem Präsidialrat nach § 75 
Abs. 1 zu übertragen sind, praktisch kaum anfallen. 

Zu Maßgabe t) 

Die Altersgrenze für Richter in der bisherigen Deutschen 
Demokratischen Republik weicht ab von den in der Bun-
desrepublik Deutschland im Bund (§ 48) und in den Län-
dern (§ 76 i. V. m. den Landesrichtergesetzen) maßgebli-
chen Regelungen. Die für die Richter in der bisherigen 
Deutschen Demokratischen Republik geltenden Alters-
grenzen können für eine Übergangszeit beibehalten wer-
den. Doch sollte diese von den Ländern möglichst bald 
überprüft werden. Deshalb sollen neue Länderregelun-
gen spätestens zum 31. Dezember 1991 in Kraft gesetzt 
werden. 

Zu Maßgabe u) 

Bis zu einer Regelung durch das jeweilige Land wird ein 
Senat des Bezirksgerichts, in dessen Bezirk sich der Sitz 
der Landesregierung befindet, mit den Aufgaben des 
Dienstgerichts betraut. 

Der dienstgerichtlichen Bedeutung entsprechend ist die 
Besetzung des mit den Aufgaben des Dienstgerichts be-
trauten Senats mit drei Richtern, die mindestens drei 
Jahre im richterlichen Dienst tätig gewesen sind, vorge-
schrieben. Die Mitglieder des Senats bestimmt das Prä-
sidium des Bezirksgerichts. 

Zu Maßgabe y)  

Bis zu einer Regelung durch das jeweilige Land kann es 
hinsichtlich des Disziplinarrechts der Richter bei der Re-
gelung der Durchführungsverordnung zum Richtergesetz 
— Disziplinarordnung — der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 1. August 1990 bleiben. 

Zu Maßgabe w) 

Im Gebiet der bisherigen Deutschen Demokratischen Re-
publik können die Regelungen über die Dienstbezüge, 
die Versorgung, den Mu tterschutz, den Urlaub, die 
Reise- und Umzugskosten sowie das Trennungsgeld der 
Richter nur in Übereinstimmung mit der Neuordnung des 
allgemeinen Dienstrechts getroffen werden. Entspre-
chend der maßgeblichen Regelung für die Arbeitnehmer 
im öffentlichen Dienst bleibt insoweit vorläufig das in dem 
Gebiet der bisherigen Deutschen Demokratischen Repu-
blik geltende Recht mit den sich aus diesem Vertrag 
ergebenden Änderungen auch für Richter anwendbar 
(Satz 1). Die notwendigen Anpassungen sind der Rege-
lung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates und nach Anhörung der betroffenen Länder vor-
behalten (Sätze 2 und 3). 

Zur Maßgabe x) 

Den Ländern im Gebiet der bisherigen Deutschen Demo-
kratischen Republik ist eine angemessene Frist einzuräu-
men, um die Rechtsverhältnisse ihrer Richter nach den 
Vorgaben des Deutschen Richtergesetzes (§ 71 Abs. 1 
und 2) zu regeln. Eine Frist bis zum 31. Dezember 1992, 
wie sie entsprechend für das Beamtenrecht vorgesehen 
ist, erscheint angemessen (Satz 1). Bundesrecht, das 
außerhalb des Deutschen Richtergesetzes Regelungen 
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für Richter enthält, kann nur parallel zu der Einführung der 
im engeren Sinne richterrechtlichen Vorschriften für an-
wendbar erklärt werden. Dies wird der Regelung durch 
Rechtsverordnung durch die Bundesregierung (Satz 2) 
nach vorheriger Anhörung der Regierungen der betroffe-
nen Länder (Satz 2) und ggfs. mit Zustimmung des Bun-
desrates (Satz 3) vorbehalten. 

Zu Maßgabe y) 

Die Regelungen über die juristische Ausbildung und die 
dadurch erworbenen Qualifikationen weisen im Recht 
der Bundesrepublik Deutschland und im Recht der Deut-
schen Demokratischen Republik so gravierende Unter-
schiede auf, daß differenzie rte Übergangsregelungen er-
forderlich sind. 

Charakteristisch für das Ausbildungssystem des Deut-
schen Richtergesetzes ist die Einheitlichkeit der Juristen-
ausbildung, die sich auf die drei Kernbereiche der juristi-
schen Tätigkeit, Rechtsprechung, Rechtsberatung und 
Verwaltung erstreckt. Mit dem erfolgreichen Abschluß 
des juristischen Studiums und des Vorbereitungsdien-
stes erwirbt demgemäß der Absolvent mit der Befähi-
gung zum Richteramt zugleich eine umfassende Qualifi-
kation für alle juristischen Berufe. Nach dem Recht der 
Deutschen Demokratischen Republik gibt es keine ein-
heitliche Ausbildung. Bisher wurden künftige Wi rt

-schaftsjuristen an den Universitäten Leipzig und Halle, 
künftige Staatsanwälte in Jena und künftige Richter, 
Rechtsanwälte und Notare in Berlin ausgebildet. Mit der 
Ablegung der mündlichen Abschlußprüfung wird dem 
Absolventen der akademische Grad eines Diplom-Juri-
sten verliehen. Daran schließt sich eine nach Berufsgrup-
pen unterschiedliche, in der Regel einjährige Praxisaus-
bildung an; die Absolventen dieser Praxisausbildung er-
halten berufsspezifische Befähigungen als Richter, 
Staatsanwalt, Notar oder Rechtsanwalt. Diese in der 
Deutschen Demokratischen Republik erworbenen Be-
rufsbefähigungen sollen erhalten bleiben; sie werden in 
ihrem Umfang weder erweitert noch eingeschränkt. 

Dieser Grundsatz wird durch Maßgabe y)aa) Satz 1 für die 
Befähigung zum Berufsrichter ausdrücklich bestätigt; 
dabei wird klarstellt, daß die Befähigung zum Berufsrich-
ter nicht nur die bei Inkrafttreten des Vertrages amtieren-
den Richter behalten, sondern jeder, der diese Befähi-
gung zu dem genannten Zeitpunkt besitzt oder sie dem-
nächst, d. h. auf Grund von Bestimmungen dieses Ver-
trages (Untermaßgaben ee), ff)) erwirbt. 

Seit Inkrafttreten des Richtergesetzes der Deutschen De-
mokratischen Republik vom 5. Juli 1990 ist u. a. der 
erfolgreiche Abschluß eines rechtswissenschaftlichen 
Studiums an einer Universität oder Hochschule Voraus-
setzung für die Berufung in ein Richterverhältnis. Für die 
Richter der Vertragsgerichte galt dieser Grundsatz nicht 
uneingeschränkt; vereinzelt gehörten den Vertragsge-
richten auch Richter an, die nach einem abgeschlosse-
nen wi rtschaftswissenschaftlichen Hochschulstudium 
ein rechtswissenschaftliches Ergänzungsstudium abge-
schlossen haben. Soweit diese Richter auf der Grundlage 
der Durchführungsverordnung zum Gerichtsverfas-
sungsgesetz — Umgestaltung des Staatlichen Vertrags-
gerichts — vom 6. 6. 1990 (GBl. I Nr. 32 S. 284) in die 
ordentliche Gerichtsbarkeit übergeführt worden sind, 
wird durch Maßgabe y)aa) Satz 2 ihr Besitzstand ge

-

wahrt. Die Regelung in der Maßgabe y)bb) zieht die not-
wendigen Folgerungen aus den Vorschriften des Richter-
gesetzes der Deutschen Demokratischen Republik vom 
5. Juli 1990 (GBI. I Nr. 42 S. 637) in Verbindung mit den 
Maßgaben 8 b) und k). Die in einer auch inhaltlich grund-
legend anderen Rechtsordnung ausgebildeten Richter 
der Deutschen Demokratichen Republik müssen sich mit 
der ihnen weithin fremden Verfassungs-, Rechts- und 
Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland 
vertraut machen. Nur wer sich diesen Anforderungen 
gewachsen zeigt, soll in ein Richterverhältnis auf Lebens-
zeit berufen werden. Richter, die diesen Anforderungen 
nicht genügen, sollen hingegen aus den zunächst durch-
gehend befristeten Richterverhältnissen auf Probe oder 
Zeit entlassen werden. Die Ernennung zum Richter auf 
Lebenszeit beinhaltet damit den Befähigungsnachweis, 
das Richteramt in der gesamten Bundesrepublik 
Deutschland auszuüben. 

Maßgabe y)cc) erweitert die durch Artikel 3 des Fünften 
Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschrif-
ten vom 28. 5. 1990 (BGBl. I S. 967) geschaffene Mög-
lichkeit der Zuweisung von Richtern. Auch nach Herstel-
lung der staatlichen Einheit sollen Richter aus den Län-
dern der bisherigen Bundesrepublik Deutschland in den 
neuen fünf Ländern im Wege der Zuweisung tätig werden 
können. Dies ist im Interesse der Funktionsfähigkeit der 
Rechtspflege dringend geboten. Da das Gerichtsverfas-
sungsrecht die Institution des zugewiesenen Richters 
nicht kennt, stellt Satz 2 klar, daß diese Richter für das 
Präsidium wahlberechtigt und wählbar sind. 

Maßgabe y)dd) trifft eine Regelung für Hochschullehrer, 
die nach Inkrafttreten des Vertrages an rechtswissen-
schaftliche Fakultäten oder Fachbereiche im Gebiet der 
früheren Deutschen Demokratischen Republik berufen 
werden. Sie sollen unter vergleichbaren Voraussetzun-
gen wie die in § 7 DRiG genannten Hochschullehrer die 
Befähigung zum Richteramt in Sinne des § 5 DRiG erhal-
ten. 

Die vor Inkrafttreten des Vertrages berufenen Hochschul-
lehrer der Rechtswissenschaft behalten die Befähigung 
zum Berufsrichter gemäß § 9 Abs. 3 des Richtergesetzes 
der Deutschen Demokratischen Republik in Verbindung 
mit Maßgabe y) aa). 

Nach der in Maßgabe y)ee) getroffenen Regelung können 
Richter-, Staatsanwalts-, Rechtsanwalts- und Notarassi-
stenten ihre Ausbildung nach den bisherigen Bestim-
mungen beenden. Insoweit trägt die Regelung dem Ver-
trauensgrundsatz Rechnung. Sie ermöglicht darüber hin-
aus auch Diplom-Juristen, die ihr Studium vor 1990 ab-
geschlossen haben, ohne eine spezielle Berufsbefähi-
gung zu erwerben, und für die ein besonderer Vorberei-
tungsdienst, wie er in Buchst. y)ii) vorgesehen ist, wegen 
fehlender materieller und personeller Ausbildungskapazi-
täten nicht eingerichtet werden kann, bis zum 31. De-
zember 1991 ein Assistentenverhältnis einzugehen. Auf 
diesem Wege können sie auch nach Herstellung der Ein-
heit nach ihren Berufswünschen eine spezielle Berufsbe-
fähigung als Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt oder 
Notar erwerben. Die Bestimmungen, die die unterschied-
lichen Assistentenverhältnisse regeln, gelten im Grund-
satz fo rt . Im Hinblick darauf, daß die Assistentenzeit der 
Vorbereitung auf den künftigen Beruf dient, wird der 
Schwerpunkt der Ausbildung inhaltlich auf dem von der 
Bundesrepublik Deutschland übernommenen Recht lie- . 

 



gen müssen, um die Assistenten zu befähigen, ihren 
künftigen Beruf sachgerecht auszuüben. 

Der Abschluß an der Juristischen Hochschule Potsdam-
Eiche ist keine geeignete Grundlage für die Fortführung 
einer begonnenen Ausbildung als Richter-, Staatsan-
walts-, Rechtsanwalts- oder Notarassistent oder für die 
Aufnahme in eine solche Ausbildung. Aufgabe dieser 
Hochschule war es, den juristischen Nachwuchs des 
Staatssicherheitsdienstes zu schulen. Diese Ausbildung, 
in der für ein rechtswissenschaftliches Studium grundle-
gende Gebiete wie das Zivilrecht nur eine untergeordnete 
Rolle spielten, war nur dem Namen, nicht aber dem Inhalt 
nach ein juristisches Studium. Aus diesem Grunde wird 
auch im § 9 Abs. 2 Satz 4 des Richtergesetzes der Deut-
schen Demokratischen Republik ein Diplom der Juristi-
schen Hochschule Potsdam-Eiche nicht als abgeschlos-
senes rechtswissenschaftliches Studium anerkannt. 
Sollten von vergleichbaren Einrichtungen juristische Aus-
bildungsgänge mit dem Abschluß Diplom-Jurist angebo-
ten worden sein, können auch solche Ausbildungsgänge 
nicht den Zugang zur Assistentenausbildung eröffnen. 
Als mit der Juristischen Hochschule Potsdam-Eiche ver-
gleichbar sind Einrichtungen anzusehen, bei denen die 
Ausbildung in vergleichbarer Weise von einem ordnungs-
gemäßen rechtswissenschaftlichen Studium abwich wie 
an der Hochschule Potsdam-Eiche. 

Maßgabe y)ff) übernimmt im wesentlichen die in § 45 
Abs. 4 des Richtergesetzes der Deutschen Demokrati-
schen Republik getroffene Regelung. Diplom-Juristen 
wird dadurch ein erleichterter Zugang zum Richterberuf 
ermöglicht. Sie brauchen nicht den Vorbereitungsdienst 
ableisten, sondern können nach einer wesentlich kürze-
ren Einarbeitungszeit die Befähigung zum Berufsrichter 
nach § 9 des Richtergesetzes der Deutschen Demokra-
tischen Republik erwerben. 

Abweichend von der Regelung im Richtergesetz der 
Deutschen Demokratischen Republik wird im Interesse 
der Rechtsklarheit sowohl die Dauer der vorangegange-
nen Berufstätigkeit als auch die Dauer der Einarbeitungs-
zeit festgelegt. 

Aus den in der Begründung zu Maßgabe y)ee) genannten 
Gründen ist der Erwerb der Befähigung zum Berufsrich-
ter nach einer Ausbildung an der Juristischen Hoch-
schule Potsdam-Eiche oder einer vergleichbaren Einrich-
tung nicht möglich. 

Maßgabe y)gg) ist die grundlegende Vorschrift für die 
Gleichstellung eines rechtswissenschaftlichen Studiums 
an einer Universität oder wissenschaftlichen Hochschule 
der Deutschen Demokratischen Republik mit dem Ab-
schluß als Diplom-Jurist und eines mit der ersten Staats-
prüfung abgeschlossenen Studiums im Sinne der §§ 5, 
5 a des Deutschen Richtergesetzes. Aus den in der Be-
gründung zur Maßgabe y)ee) genannten Gründen wird 
das Diplom der Juristischen Hochschule Potsdam-Eiche 
und der Abschluß einer vergleichbaren Einrichtung nicht 
der ersten Staatsprüfung gleichgestellt. 

Ebenfalls übereinstimmend mit § 9 Abs. 2 Satz 4 des 
Richtergesetzes der Deutschen Demokratischen Repu-
blik wird ein Studium mit dem Abschluß Diplomstaats-
wissenschaftler wegen der Unterschiedlichkeit der Lehr-
inhalte dem Studium nach §§ 5, 5 a des Deutschen Rich-
tergesetzes nicht gleichgestellt. 

Maßgabe y)hh) trägt dem Vertrauensgrundsatz in sehr 
weitgehendem Maße Rechnung. Für Studenten, die ihr 
Studium vor dem 1. September 1990 begonnen haben, 
sollen die Regelungen über das rechtswissenschaftliche 
Studium der §§ 5, 5 a DRiG nicht gelten. Sie sollen ihr 
Studium vielmehr nach den fortgeltenden Bestimmungen 
der Deutschen Demokratischen Republik abschließen 
können. Inhaltlich wird das Studium auch im Gebiet der 
früheren Deutschen Demokratischen Republik dem in 
den übrigen Gebieten der Bundesrepublik entsprechen 
müssen, um die Voraussetzungen für einen erfolgreich 
abzuleistenden Vorbereitungsdienst zu schaffen. 

Die Studienordungen und die Lehrpläne der Universitä-
ten und wissenschaftlichen Hochschulen im Gebiet der 
früheren Deutschen Demokratischen Republik werden 
dem — soweit möglich — Rechnung tragen. 

Der Abschluß eines solchen Studiums gilt als erste 
Staatsprüfung. 

Aus den unter y)ee) genannten Gründen kann ein Stu-
dium an der Juristischen Hochschule Potsdam-Eiche 
nicht fortgeführt werden. 

Auf Grund der Maßgabe y)ii) soll den Studenten, die ihr 
Studium in den Jahren 1990 bis 1993 abschließen, ein 
besonderer Vorbereitungsdienst im Gebiet der jetzigen 
Bundesrepublik Deutschland angeboten werden. Die Ab-
solventen dieser Jahrgänge sind in dem auf das Gebiet 
der früheren Deutschen Demokratischen Republik er-
streckten Recht der Bundesrepublik Deutschland nicht 
oder zumindest nicht während ihrer gesamten Studien-
zeit ausgebildet worden. Der besondere Vorbereitungs-
dienst ist so ausgestaltet, daß die vorhandenen Ausbil-
dungsdefizite, soweit dies in einem verhältnismäßig kur-
zen Zeitraum möglich ist, ausgeglichen werden. Diesem 
Ziel dienen vor allem die Einführungslehrgänge vor den 
Pflichtstationen in Zivilsachen, Strafsachen und in der 
Verwaltung. In Kompaktkursen mit möglichst nicht mehr 
als dreißig Teilnehmern sollen den Rechtspraktikanten 
die für die Arbeit in der Station unerläßlichen Rechts-
kenntnisse vermittelt werden. 

Für die Prüfungsjahrgänge 1991 bis 1993 können die Ein-
führungslehrgänge von insgesamt sieben Monaten in 
dem Maße abgekürzt werden, in dem ihnen bereits wäh-
rend des Studiums Kenntnisse im Recht der Bundesre-
publik Deutschland vermittelt worden sind. Die Dauer der 
Stationsausbildung verlängert sich für diese Jahrgänge 
um die Zeit, um die die Einführungslehrgänge verkürzt 
werden. 

Mit der erfolgreichen Ableistung des besonderen Vorbe-
reitungsdienstes erwerben die Rechtspraktikanten die 
Befähigung zum Richteramt im Sinne des § 5 DRiG. Maß-
gebend für das Prüfungsverfahren und die Prüfungslei-
stungen ist das Recht des Landes, in dem der Rechts-
praktikant den besonderen Vorbereitungsdienst abgelei-
stet hat. Bei der Aufgabenstellung ist zu berücksichtigen, 
daß die Absolventen insbesondere der Prüfungsjahr-
gänge 1993 erheblich kürzer im Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland ausgebildet worden sind, so daß von 
ihnen erheblich weniger Detailkenntnisse erwartet wer-
den können als von im bisherigen Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland ausgebildeten Referendaren. 

 



Der letzte Absatz von ii) stellt klar, daß der Rechtsprakti-
kant in einem Rechtsverhältnis zu seinem Herkunftsland 
steht. 

Da das Studium mit dem Abschluß Diplom-Jurist der 
ersten Staatsprüfung gleichgestellt ist, können die Absol-
venten dieses Studiums auch einen Vorbereitungsdienst 
nach § 5 b des Deutschen Richtergesetzes absolvieren. 
Wie die Erfahrungen mit aus der früheren Deutschen 
Demokratischen Republik übergesiedelten Juristen ge-
zeigt haben, bestehen jedoch nur für denjenigen Chan-
cen, den Vorbereitungsdienst erfolgreich abzuschließen, 
der sich vorher gründlich mit der Rechtsordnung der 
Bundesrepublik vertraut gemacht hat. 

Zu Maßgabe y)jj) 

Aus den in der Begründung zu y)ee) genannten Gründen 
vermittelt ein an der Juristischen Hochschule Potsdam-
Eiche oder einer vergleichbaren Einrichtung erworbener 
Abschluß nicht die für die Ausübung eines gesetzlich 
geregelten juristischen Berufs erforderlichen Rechts-
kenntnisse. Solche Abschlüsse eröffnen daher nicht den 
Zugang zu solchen Berufen. 

Zu Maßgabe z) 

Diese Maßgabe übernimmt den Inhalt des § 38a des 
Gesetzes über die Staatsanwaltschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik, modifiziert entsprechend 
Maßgabe o). Hiernach sollen alle Staatsanwälte durch 
Staatsanwaltsberufungsausschüsse überprüft werden 
(vgl. § 35 Abs. 2 dieses Gesetzes). Im übrigen wird auf die 
Begründung zu Maßgabe o) Bezug genommen. 

Die Maßgabe cc) erklärt diejenigen für Richter getroffe-
nen Regelungen, die auch auf die Staatsanwälte passen, 
für sinngemäß anwendbar. 

Zu Nummer 8 a) (Rechtsberatungsgesetz) 

Mit der Maßgabe zu a) soll ein reibungsloser Übergang 
auf den neuen Rechtszustand bei am Stichtag erfüllten 
Aufträgen sichergestellt werden, deren Ausführung nach 
dem neuen Recht erlaubnispflichtige Rechtsbesorgung 
ist. 

Die in den Ausführungsverordnungen zum Rechtsbera-
tungsgesetz dem Präsidenten des Landgerichts (oder 
Amtsgerichts) zugewiesenen Zuständigkeiten für die Er-
teilung und den Widerruf der Erlaubnis sowie für die Auf-
sicht über die Erlaubnisinhaber sollen — allerdings kon-
zentriert — auf der Ebene des Kreisgerichts ausgeübt 
werden, damit auf der Ebene des Bezirksgerichts über 
den Widerspruch gegen Verwaltungsentscheidungen 
entschieden werden kann. 

Zu Nummer 9 (Rechtsanwaltsdienstleistungsgesetz) 

In dem Rechtsanwaltsdienstleistungsgesetz, durch das 
die Dienstleistungsrichtlinie der Europäischen Gemein-
schaften für Rechtsanwälte in das innerstaatliche Recht 
umgesetzt wird, findet sich an mehreren Stellen eine 
Bezugnahme auf Vorschriften der Bundesrechtsanwalts-
ordnung. Da die Bundesrechtsanwaltsordnung in dem 

Gebiet der früheren Deutschen Demokratischen Repu-
blik nicht gilt, sind insoweit die entsprechenden Vor-
schriften des weitgehend an die Bundesrechtsanwalts-
ordnung angenäherten Rechtsanwaltsgesetzes der 
Deutschen Demokratischen Republik anzuwenden. Für 
die Aufsicht über die Anwälte aus den anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaften und für et-
waige berufsgerichtliche Verfahren verbleibt es bei den in 
§§ 6 und 7 des Rechtsanwaltsdienstleistungsgesetzes 
festgelegten Zuständigkeiten. 

Zu Nummer 10 (Beratungshilfegesetz) 

Das Beratungshilfegesetz schließt in § 2 Abs. 2 grund-
sätzlich die Beratungshilfe für Angelegenheiten des Ar-
beitsrechts und des Sozialrechts aus. Diese Ausnahme 
ist mit der Begründung vorgenommen worden, daß es 
genügend Institutionen und Verbände gebe, die im Be-
reich der von der Beratungshilfe ausgenommenen 
Rechtsgebiete beratend tätig seien und daß die für die 
Beratungshilfe einzusetzenden öffentlichen Mittel vor-
rangig auf die Rechtsgebiete konzentriert werden sollten, 
bei denen wegen des Fehlens anderweitiger Beratungs-
möglichkeiten ein Bedürfnis nach kostenlosem oder we-
sentlich verbilligtem Rechtsrat besonders deutlich her-
vortrete. Für das Gebiet der bisherigen Deutschen De- 
mokratischen Republik ist in ungleich geringerem Maße 
mit einer Abdeckung des gerade auf dem Gebiet des 
Arbeitsrechts und des Sozialrechts in erheblichem Um-
fang zu erwartenden Beratungsbedarfs durch Verbände 
und sonstige Institutionen zu rechnen. Daher soll do rt  der 
Ausschluß des Arbeits- und des Sozialrechts von der 
Beratungshilfe entfallen. 

Zu Nummer 11 (Patentanwaltsordnung) 

Mit der Vereinheitlichung des Rechts des gewerblichen 
Rechtsschutzes geht einher die Schaffung eines einheit-
lichen Berufsrechts für Patentanwälte und Patentasses-
soren auf der Grundlage der Patentanwaltsordnung. Die 
in die beim Patentamt der Deutschen Demokratischen 
Republik geführten Listen am Stichtag eingetragenen 
Patentanwälte und Patentassessoren werden gleichge-
stellt mit den Absolventen der Ausbildung nach der Pa-
tentanwaltsordnung, die nach Erwerb der technischen 
Befähigung im Sinne des § 6 der Patentanwaltsordnung 
die Prüfung der erforderlichen Rechtskenntnisse abge-
legt haben. Damit behalten die Patentanwälte und Pa-
tentassessoren aus der Deutschen Demokratischen Re-
publik ihren Status, sie besitzen die nach der Patentan-
waltsordnung bestehenden beruflichen Befugnisse. Zur 
Sicherung ihrer beruflichen Existenzen kommen in den 
Genuß dieser Regelung auch die — soweit bekannt, nur 
wenigen — Patentanwälte und Patentassessoren, die 
nicht über eine technische oder naturwissenschaftliche, 
sondern nur über eine juristische Ausbildung verfügen. 

Für Bewerber, die am Stichtag in die Liste beim Patent-
amt der Deutschen Demokratischen Republik nur vorläu-
fig eingetragen waren oder deren gestellter Antrag noch 
nicht beschieden war, gilt hinsichtlich der Befähigung für 
den Beruf altes Recht fort . Für die weiteren Vorausset-
zungen der Zulassung zur Patentanwaltschaft gilt die 
Patentanwaltsordnung. Patentassessoren, die die Vor-
aussetzungen erfüllen, werden als solche anerkannt. Das 

 



Verfahren, einschließlich der richterlichen Nachprüfung, 
bestimmt sich in beiden Fällen nach den Vorschriften der 
Patentanwaltsordnung. 

Zu Nummer 12 (Freiheitsentziehungesetz) 

Zu Maßgabe a) 

Diese Maßgabe soll sicherstellen, daß Unterbringungen, 
die mit Freiheitsentziehungen verbunden sind und vor 
dem Inkrafttreten des Vertrags vorgenommen wurden, 
als Freiheitsentziehungen im Sinne von § 1 des Gesetzes 
über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehun-
gen gelten. Damit sind Unterbringungen gemeint, die in 
den Bereich dieses Gesetzes fallen. Dazu gehören insbe-
sondere nicht die Unterbringungen, die auf Grund abwei-
chender Verfahrensvorschriften vorgenommen worden 
sind, wie z. B. Unterbringungen nach den Regelungen 
über die zivilrechtliche oder öffentlich-rechtliche Unter-
bringung. Im Bereich der Bundesrepublik Deutschland 
gelten als Bezugsnormen: 

- Bundesseuchengesetz und Geschlechtskrankheiten

-

gesetz, 

— Ausländergesetz, 

— Bundesgrenzschutzgesetz. 

In der bisherigen Deutschen Demokratischen Republik 
können nach dem Gesetz der Deutschen Demokrati-
schen Republik zur Verhütung und Bekämpfung über-
tragbarer Krankheiten beim Menschen vom 3. Dezember 
1982 (GBI. I S. 631) ohne gerichtliches Verfahren Unter-
gebrachte vorhanden sein. Für diese sollen mit dem 
Wirksamwerden des Beitritts die Regelungen des Geset-
zes über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentzie-
hungen gelten. 

Zu Maßgabe b) 

Da in der bisherigen Deutschen Demokratischen Repu-
blik eine gerichtliche Anordnung für hier in Betracht kom-
mende Unterbringungsmaßnahmen nicht vorgesehen 
war, bestimmt diese Maßgabe, daß die nach dem Gesetz 
über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehun-
gen erforderliche gerichtliche Anordnung innerhalb einer 
Frist von 6 Monaten nachgeholt werden muß. Für diese 
Zeit soll die Regelung nach § 13 Abs. 1 Satz 2 nicht gel-
ten. Nach dieser Bestimmung ist der Untergebrachte 
wieder freizulassen, wenn die Freiheitsentziehung nicht 
bis zum Ablauf des ihr folgenden Tages durch richterliche 
Entscheidung angeordnet worden ist. Eine längere Über-
gangsfrist konnte im Hinblick auf den durch das Grund-
gesetz geschützten hohen Rang der persönlichen Frei-
heit (Artikel 104 GG) nicht in Betracht kommen. 

Zu Nummer 13 (Gesetz über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit) 

Das Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898 (RGBl. S. 189) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (RGBl. 
S. 771), zuletzt geändert durch die Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes über Rechte an eingetrage-
nen Schiffen und Schiffsbauwerken vom 21. Dezember 

1940 (RGBI. I S. 1609) hat im Bereich der Deutschen 
Demokratischen Republik weiterhin Gültigkeit gehabt. Es 
ist durch verschiedene Verordnungen und Gesetze ab 
1952 geändert worden. Dadurch wurde insbesondere 
erreicht, daß in die Zuständigkeit der Gerichte fallende 
Kompetenzen auf andere Stellen übertragen wurden. Mit 
der Erstreckung des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der jetzt in der Bundes-
republik Deutschland geltenden Fassung soll in der bis-
herigen Deutschen Demokratischen Republik das Ver-
fahrensrecht eingeführt werden, wie es sich auf Grund 
der nunmehr im Bereich der Bundesrepublik Deutsch-
land erfolgten Veränderungen ergibt. Durch das Inkraft-
setzen des Gesetzes über die Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit und anderer Rechtsvorschriften 
im Bereich des der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der bis-
herigen Deutschen Demokratischen Republik werden 
u. a. auch bisher dem Staatlichen Notariat und dem Ju-
gendamt zugewiesene Kompetenzen auf die Gerichte 
zurückübertragen. In diesem Gesetz enthaltene Regelun-
gen, die in den Bereich Gerichtsverfassung (Aufbau der 
Gerichtsbarkeit, Gleichstellungsfragen, Zuständigkeit 
und Besetzung der Gerichte) fallen, werden in den Maß-
gaben zum Gerichtsverfassungsgesetz mitgeregelt. Da-
nach ergibt sich in Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit, soweit in diesem Gesetz oder anderen 
Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt wird, fol-
gender allgemeiner Instanzenzug: 

— Kreisgericht (1. Instanz), 

— Senat des Bezirksgerichts (2. Instanz), 

— Besonderer Senat des Bezirksgerichts (3. Instanz), 

— Bundesgerichtshof (Divergenzentscheidung). 

Für Familiensachen ergibt sich danach, soweit nichts 
anderes bestimmt wird, folgender Instanzenzug: 

— Kreisgericht (1. Instanz), 

— Senat des Bezirksgerichts (2. Instanz), 

— Bundesgerichtshof (3. Instanz). 

Die Maßgaben zu dem Gesetz über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit im übrigen ergeben sich 
weitgehend aus den allgemeinen Maßgaben zum Bereich 
Rechtspflege. Besondere Maßgaben gelten lediglich für 
die Bereiche gerichtliches Verfahren über Unterbrin-
gungsmaßnahmen, Handelssachen nach §§ 125 bis 148 
Abs. 1 und das Dispacheverfahren nach § 148 Abs. 2 bis 
§ 158. 

Zu Maßgabe a) 

Die materiell-rechtlichen Regelungen für Unterbrin-
gungsmaßnahmen ergeben sich in der bisherigen Deut-
schen Demokratischen Republik mit dem Wirksamwer-
den des Beitritts aus folgenden Rechtsvorschriften: 

— Zivilrechtliche Unterbringung (Unterbringung durch 
den gesetzlichen Vertreter oder mit dessen Einver-
ständnis) Minderjähriger und Volljähriger: 

§§ 1631 b, 1705 Satz 2, §§ 1800, 1897 Satz 1, § 1915 
Abs. 1 BGB (vgl. hierzu auch § 11 Abs. 4, § 14 Abs. 6 
und § 15 Abs. 2 des Artikels 234 EQBGB in der Fas- 

 



sung der Anlage I Kapitel III Sachgebiet B Abschnitt II 
Nr. 1). 

— Öffentlich-rechtliche Unterbringung: 

Die Regelungen des Gesetzes der bisherigen Deut-
schen Demokratischen Republik über die Einweisung 
in stationäre Einrichtungen für psychisch Kranke vom 
11. Juni 1968 (GBl. I Nr. 13 S. 273) gelten als Landes-
recht weiter (vgl. hierzu: Anlage II Kapitel III Sachge-
biet B. Anhang nach Abschnitt III). 

In der bisherigen Deutschen Demokratischen Repu-
blik werden für das gerichtliche Verfahren über die 
o.a. Unterbringungsmaßnahmen die Vorschriften 
über Unterbringungssachen mit dem Beitritt wirksam. 
Damit soll gewährleistet werden, daß für die Unter-
bringungsmaßnahmen ein rechtsstaatlichen Anforde-
rungen entsprechendes Verfahrensrecht zur Verfü-
gung steht. Damit werden insbesondere die Vor-
schriften §§ 70 ff. FGG und die verfahrensrechtlichen 
Vorschriften, auf die diese Bezug nehmen, in Kra ft 

 gesetzt. Soweit in diesen Vorschriften auf andere ver-
fahrensrechtliche Vorschriften Bezug genommen 
wird, gelten auch diese; dies trifft insbesondere auf 
die Vorschriften des Kostenrechts zu. Im übrigen gel-
ten die allgemeinen Maßgaben zum Sachgebiet 
Rechtspflege. An die Stelle des Betreuers treten der 
Vormund und der Pfleger, an die Stelle des Betreuten 
der Pflegling und der Mündel. Für den Bereich der 
öffentlich-rechtlichen Unterbringung gelten als zu-
ständige Behörde die antragsberechtigten Stellen 
nach dem Gesetz der Deutschen Demokratischen 
Republik über die Einweisung in stationäre Einrich-
tungen für psychisch Kranke. Im übrigen sind die für 
die zivilrechtlichen Unterbringungen getroffenen 
Maßgaben zu beachten. Bezüglich der öffentlich-
rechtlichen Unterbringung wird insofern auf die Erläu-
terung zu Anlage II Kapitel III Sachgebiet B. Anhang 
nach Abschnitt III verwiesen. 

Zu Maßgabe b) 

Nach dem Gesetz über die Inkraftsetzung von Rechts-
vorschriften der Bundesrepublik Deutschland in der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 21.6.1990 
(GBl. I S. 357 — sogenanntes Mantelgesetz) nehmen die 
Kreisgerichte die Aufgaben der Amtsgerichte und Land-
gerichte wahr (§ 3 Abs. 3). Weitere Detailfragen für den 
Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit finden sich in § 1 
der Verordnung zur Anwendung von Rechtsvorschriften 
vom 11.7.1990 (GBl. I S. 713), die auf § 5 des Mantelge-
setzes gestützt ist. Danach gilt der Rechtszug: Einzelrich-
ter Kreisgericht — Kammer für Handelssachen beim 
Kreisgericht — Bezirksgericht. 

Nach den Maßgaben zum Gerichtsverfassungsgesetz 
soll grundsätzlich das Kreisgericht an die Stelle des 
Amtsgerichts und das Bezirksgericht an die Stelle von 
Landgericht und Oberlandesgericht treten (GVG-Maß-
gabe b) Abs. 1). 

Die Bezirksgerichte sind insbesondere Beschwerdege-
richte (Gerichtsverfassungsgesetz Maßgabe h) Abs. 1). 
Die besonderen Senate entscheiden über weitere Be-
schwerden [Gerichtsverfassungsgesetz Maßgabe I) 
Abs. 3 Nr. 2]. Dieser neue Rechtszug — Querrechtsmittel 

nicht mehr innerhalb des Kreisgerichts, sondern inner-
halb des Bezirksgerichts — soll möglichst rasch einge-
führt werden. Die nach dem neuen Recht nicht mehr 
zuständigen Gerichte sollen die anhängigen Verfahren 
sofort abgeben, damit der nur für eine kurze Zeit einge-
führte Rechtszug nicht perpetuie rt  wird. 

Zu Maßgabe c) 

Nach § 1 Abs. 1 der Anordnung über die Führung des 
Registers für private und gemischt-wirtschaftliche Unter-
nehmen und für treuhänderisch verwaltete Kapitalgesell-
schaften vom 19.3.1990 (GBl. I S. 183) wurden die Regi-
ster von den Staatlichen Vertragsgerichten geführt. Die 
alten Registrierungen (Handelsregister A und B, Genos-
senschaftsregister) verblieben bei den Räten der Kreise 
(§ 1 Abs. 2). Nach §§ 1, 2 Abs. 1 und 2 der Durchfüh-
rungsverordnung zum Gerichtsverfassungsgesetz . 

— Umgestaltung des Staatlichen Vertragsgerichts — 
vom 6.6.1990 (GBl. I S. 284) sind die Registeraufgaben 
von den Staatlichen Vertragsgerichten an die ordentli-
chen Gerichte übertragen worden, und zwar an die Kam-
mer für Handelssachen bei dem Kreisgericht der Bezirks-
stadt für den Bezirk ihres Sitzes. Um eine erneute Verla-
gerung der Registervorgänge zu vermeiden, soll die alte 
Zuständigkeitskonzentration erhalten bleiben (vgl. auch 
das Gerichtsverfassungsgesetz Maßgabe n) Abs. 3). Die 
Maßgabe erfaßt auch die bei den Räten der Kreise ver-
bliebenen Registrierungen. Dies wird durch die nachfol-
gende Maßgabe d) klargestellt. 

Zu Maßgabe d) 

Nach § 1 Abs. 2 der Anordnung über die Führung des 
Registers für private und gemischt-wirtschaftliche Unter-
nehmen und für treuhänderisch verwaltete Kapitalgesell-
schaften vom 19.3.1990 (GBl. I S. 183) verbleiben die vor 
Inkrafttreten erfolgten Registrierungen in Handels- und 
Genossenschaftsregistersachen bei den Räten der 
Kreise. Durch diese Maßgabe wird erreicht, daß nunmehr 
die gesamte Registertätigkeit von der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit ausgeführt wird. 

Zu Maßgabe e) 

Die Dispachesachen waren nach der Verordnung über 
das Dispacheverfahren vom 27.5.1976 (GBl. I S. 298) in 
Rostock beim Dispachebüro und beim Kreisgericht kon-
zentriert. Die Konzentration bleibt nach dem Gerichtsver-
fassungsgesetz Maßgabe n) Abs. 3 aufrechterhalten. 

Da mit Aufhebung der Verordnung über das Dispache-
verfahren einerseits das Dispachebüro gemäß § 3 dieser 
Verordnung aufgelöst wird und andererseits das Gesetz 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
ein derartiges Büro nicht kennt, kann das Verfahren vor 
dem Büro nicht mehr stattfinden. Anhängige Verfahren 
müssen übergeleitet werden. 

Zu aa) 

Die Dispache des Büros nach dem Recht der früheren 
Deutschen Demokratischen Republik wird der Dispache 
eines Dispacheurs nach bundesdeutschem Recht 

 



gleichgestellt. Sie kann Ausgangspunkt für ein Dispache-
verfahren nach dem Gesetz über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit sein. 

Zu bb) 

Durch das Verfahren nach § 10 der Verordnung über das 
Dispacheverfahren soll festgestellt werden, ob ein Fall 
der großen Haverei vorliegt. Es entspricht daher im we-
sentlichen dem Verfahren nach § 150 Satz 1 FGG. 

Zu cc) 

Nach § 11 der Verordnung über das Dispacheverfahren 
muß der die Anerkennung der Dispache Begehrende auf 
Anerkennung klagen. Nach bundesdeutschem Recht 
muß der Widersprechende gemäß § 156 Abs. 1 FGG 
seine Rechte verfolgen. Eine Weiterführung des Verfah-
rens ist wegen der gegensätzlichen Parteirollen nach 
neuem Recht nicht möglich. Um ein völlig neues Verfah-
ren nach einer Beweisaufnahme oder einem Urteil im 
alten Verfahren zu vermeiden, soil bei diesen Vorausset-
zungen das alte Verfahrensrecht aus prozeßökonomi-
schen Gründen fortgelten. 

Zu Maßgabe f) 

Eine Anerkennung der Dispache setzt gemäß §§ 8 und 9 
der Verordnung über das Dispacheverfahren ein Einver-
ständnis der Beteiligten bzw. einen fehlenden Wider-
spruch voraus. Das Verfahren entspricht damit in etwa 
§ 153 Abs. 2 und 3 sowie § 155 Abs. 2 FGG. Deshalb 
erscheint es sachgerecht, der anerkannten Dispache die 
Funktion eines Titels beizumessen. Die Erteilung der voll-
streckbaren Ausfertigung oder weitere Förmlichkeiten 
muß durch das Kreisgericht Rostock nach dem weiter-
geltenden Konzentrationsprinzip (Maßgabe zum GVG n) 
Abs. 3) erfolgen. Eine besondere Vollstreckbarkeitserklä-
rung, wie in § 8 Abs. 3 der Verordnung geregelt, erscheint 
demgegenüber nicht erforderlich. 

Zu Nummer 14 (Strafprozeßordnung) 

Zu Maßgabe a) 

Diese Maßgabe klärt den Fortgang der Verfahren, die bei 
den wegfallenden gesellschaftlichen Gerichten anhängig 
sind, und sichert die Verfahrensherrschaft der Staatsan-
waltschaft bzw., je nach Lage des Falles, des Strafge-
richts. 

Zu Maßgabe b) 

Hierdurch wird die Aufrechterhaltung einer — im Zeit-
punkt der Vertragsverhandlungen geplanten — gesetzli-
chen Regelung der früheren Deutschen Demokratischen 
Republik über die Einrichtung von Schiedsstellen in den 
Gemeinden ermöglicht (vgl. Anlage Il, Kapitel III A., Ab-
schnitt I Nr. 3), welche — u. a. — die außergerichtliche, 
informelle Bereinigung von Bagatellvergehen insbeson-
dere im Sinne des Täter-Opfer-Ausgleichs vorsieht. Die 
Regelung dient u. a. der Entlastung der Strafgerichte. Sie 
gilt ggfs. auch im beigetretenen Teil des Landes Berlin. 

Zu Maßgabe c) 

Bis zur Bestellung von Hilfsbeamten der Staatsanwalt-
schaft durch die in § 152 Abs. 2 GVG vorgeschriebenen 
Rechtsverordnungen in der früheren Deutschen Demo-
kratischen Republik verleiht die Maßgabe die nur den 
Hilfsbeamten zustehenden besonderen Anordnungsbe-
fugnisse auch den Beamten und Behörden des Polizei-
dienstes der neu zu gründenden Länder, um in der Über-
gangszeit diese Kompetenzen nicht leerlaufen zu lassen. 
Die Landesregierungen oder, soweit sie die Ermächti-
gung nach § 152 Abs. 2 Satz 3 GVG auf die Landesju-
stizverwaltungen übertragen haben, die Landesjustizver-
waltungen der beitretenden Länder sind jedoch gehalten, 
bis spätestens zum 30. Juni 1991 die in § 152 Abs. 2 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes vorgesehene Rechtsver-
ordnung zu erlassen (vgl. auch Maßgabe o) Abs. 2 zum 
Gerichtsverfassungsgesetz — Nr. 1). 

Zu Maßgabe d) 

Die Vorschrift ist im Zusammenhang mit Artikel 18 Abs. 2 
des Vertrages und der Maßgabe h) zu sehen. 

Die Deutsche Demokratische Republik hat in der jüng-
sten Zeit verschiedene Maßnahmen getroffen, die das 
Ziel haben, strafgerichtliche Urteile, die rechtsstaatlichen 
Vorstellungen widersprechen, aus der Welt zu schaffen 
(Amnestie, 6. Strafrechtsänderungsgesetz). Weiterhin 
liegt der Volkskammer der Deutschen Demokratischen 
Republik ein vom Ministerrat eingebrachter Entwu rf  eines 
Rehabilitierungsgesetzes vor. Außerdem sieht die Maß-
gabe h) vor, daß die im Recht der Deutschen Demokra-
tischen Republik vorgesehene Kassation von Strafge-
richtsurteilen zu Gunsten des Verurteilten noch für eine 
Übergangszeit aufrechterhalten wird, um Unrechtsurteile 
zu beseitigen. Um sicherzustellen, daß darüber hinaus 
keine Unrechtsurteile vollstreckt werden, etwa weil die 
genannten Instrumente nicht greifen oder — z. B. wegen 
Fristablaufs — nicht mehr benutzt werden können, ent-
hält die Maßgabe d) eine Auffangklausel. In solchen Fäl-
len kann eine gerichtliche Feststellung beantragt werden, 
die bewirkt, daß die Entscheidung nicht oder jedenfalls 
nicht in vollem Umfang vollstreckt werden darf. Die Sub-
sidiarität dieses Instruments wird durch den Satz 4 unter-
strichen. Hiernach ist ein solcher Antrag unzulässig, 
wenn ein Kassationsverfahren durchgeführt worden ist, 
noch läuft oder noch beantragt werden kann. 

Zu Maßgabe e) 

Nach § 15 des Gesetzes über die innerdeutsche Rechts-
und Amtshilfe in Strafsachen kann die Unzulässigkeit der 
Vollstreckung eines in dem beitretenden Gebiet gefällten 
Strafurteils festgestellt werden. Der Anwendungsbereich 
der Vorschrift erstreckt sich bislang nur auf das bisherige 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Da das Gesetz 
aufgehoben, also nicht auf das Gebiet der früheren Deut-
schen Demokratischen Republik erstreckt werden soll, 
muß sichergestellt werden, daß die nach § 15 bisher 
ergangenen Entscheidungen auch auf dem Gebiet der 
früheren Deutschen Demokratischen Republik Wirkung 
entfalten und dort  ein Vollstreckungshindernis darstel-
len. 

 



Zu Maßgabe f)  
Nach dem materiellen Strafrecht der Deutschen Demo-
kratischen Republik werden Geldstrafen als Geldsum-
menstrafen und nicht, wie im Strafrecht der Bundesrepu-
blik Deutschland, nach dem Tagessatzsystem verhängt. 
Um rechtliche Schwierigkeiten und Unklarheiten bei der 
Vollstreckung von Geldstrafen, die von einem Gericht der 
Deutschen Demokratischen Republik vor dem Wirksam-
werden des Beitritts verhängt worden sind, und bei der 
Festsetzung von Ersatzfreiheitsstrafen zu vermeiden, 
sieht die Maßgabe vor, daß insoweit grundsätzlich das 
bisher geltende Recht weiterhin anzuwenden ist. Es wird 
lediglich die Justizbeitreibungsordnung für sofort an-
wendbar erklärt (aa). Ferner ist die Vorschrift der Deut-
schen Demokratischen Republik, nach der die Ersatzfrei-
heitsstrafe mindestens drei Monate betragen muß, zu 
streng und nicht mit dem Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit vereinbar. In Maßgabe bb) ist deshalb vorgesehen, 
daß diese Mindeststrafe unterschritten werden kann. 

Zu Maßgabe g) 

Nach der Strafprozeßordnung der Deutschen Demokra-
tischen Republik konnten Verurteilte oder ihre Hinterblie-
benen lediglich mit einem Gesuch bei der Staatsanwalt-
schaft anregen, daß diese zu ihren Gunsten die Wieder-
aufnahme beantrage. Hat die Staatsanwaltschaft über 
solche Gesuche noch nicht entschieden, so sind sie dem 
für die Entscheidungen im Wiederaufnahmeverfahren zu-
ständigen Gericht zuzuleiten. Der Gesuchsteller wird ge-
gebenenfalls auf die Einhaltung der Förmlichkeiten für 
einen Antrag auf Wiederaufnahme (§ 366 der Strafpro-
zeßordnung) hinzuweisen sein. 

Ist nach bisherigem Recht eine Wiederaufnahme zuun-
gunsten des Angeklagten angeordnet, der Fall aber noch 
nicht abschließend neu verhandelt worden, so hat zu-
nächst das nunmehr für Entscheidungen im Wiederauf-
nahmeverfahren zuständige Gericht die Begründetheit 
des Wiederaufnahmeantrags (§§ 369, 370 der Strafpro-
zeßordnung) neu zu prüfen. 

Zu Maßgabe h) 

Nach dem Strafverfahrensrecht der Deutschen Demo-
kratischen Republik war gegen alle erstinstanzlichen 
Strafurteile das Rechtsmittel der Berufung zulässig. Mit 
dem Berufungsurteil trat Rechtskraft ein. Rechtskräftige 
Strafurteile unterlagen auf Antrag der Staatsanwaltschaft 
der Kassation durch das Bezirksgericht oder das Oberste 
Gericht, wenn die angefochtene Entscheidung auf einer 
schwerwiegenden Gesetzesverletzung beruhte oder im 
Strafausspruch gröblich unrichtig war. Der Antrag konnte 
seit Inkrafttreten des 6. Strafrechtsänderungsgesetzes 
nur noch zu Gunsten des Verurteilten gestellt werden. 
Nach wie vor war aber dieser selbst nicht zur Antragstel-
lung berechtigt. 

Das Kassationsverfahren ist in jüngster Zeit als Mittel zur 
Rehabilitierung von rechtskräftig Verurteilten verwendet 
worden. Die vorliegende Übergangsregelung erhält es für 
einen begrenzten Zeitraum als Instrument zur Beseiti-
gung von Justizunrecht (vgl. Artikel 18 Abs. 2 des Vertra-
ges). Die Position des Verurteilten wird dadurch wesent-
lich verbessert, daß er selbst — befristet — die Befugnis 

erhält, unmittelbar bei Gericht die Kassation zu beantra-
gen. Entsprechendes gilt für seine Hinterbliebenen. Zu-
ständig für die Entscheidungen im Kassationsverfahren 
ist das Bezirksgericht, und zwar in jedem Fall ein anderes 
Bezirksgericht als dasjenige, das früher im ersten oder 
zweiten Rechtszug mit der Strafsache befaßt war (für 
Berlin vgl. Abschnitt IV, Nr. 3 e). Zuständig für die Bestim-
mung des zuständigen Bezirksgerichts ist nach Maß-
gabe I) Abs. 2 Nr. 8 zum Gerichtsverfassungsgesetz 
— Nr. 1 — der besondere Senat des Bezirksgerichts. 
Diese Regelung soll die Unbefangenheit und Unpartei-
lichkeit des Gerichts stärken; sie lehnt sich an das Wie-
deraufnahmerecht (§ 140a GVG) an. Auch im übrigen 
mußten die Regelungen der Strafprozeßordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik über das Kassa-
tionsverfahren modifiziert werden. Insbesondere ist es 
als Folge der Öffnung des direkten Zugangs für die Be-
troffenen zum Kassationsverfahren erforderlich gewor-
den, dem Kassationsgericht in geeigneten Fällen eine 
Entscheidung im Beschlußverfahren, also ohne Haupt-
verhandlung, zu ermöglichen. Insofern gelten die Regeln 
für das Revisionsverfahren sinngemäß. 

Zu Maßgabe i) 

Diese Regelung entspricht § 452 StPO. 

Zu den Maßgaben D und k) 

Die Einführung eines vollstreckungsrechtlichen „odre 
public" und das zeitlich begrenzte Weiterbestehen des 
Kassationsverfahrens bedürfen für die Einpassung in das 
Strafrechtssystem der Bundesrepublik Deutschland regi-
sterrechtlicher Maßgaben. Damit soll eine sachgemäße, 
die Besonderheiten dieser Verfahren berücksichtigende, 
registermäßige Behandlung — auch im Hinblick auf die 
vorgesehenen Überleitungsregelungen — beim General-
bundesanwalt — Bundeszentralregister — ermöglicht 
werden. 

Zu Nummer 15 (Zwangsversteigerungsgesetz) 

Zu Maßgabe a) 

Diese Maßgabe schließt die nach Maßgabe der §§ 95f. 
des Zwangsversteigerungsgesetzes mögliche weitere 
Beschwerde mit Rücksicht auf die in den Gebieten der 
Vertragsparteien noch eine gewisse Zeit bestehende un-
terschiedliche personelle Kapazität der Instanzgerichte 
aus. Zulässig soll die weitere Beschwerde nur im — prak-
tisch seltenen — Fall des § 102 des Zwangsversteige-
rungsgesetzes sein, in dem ein zusätzlicher selbständi-
ger Beschwerdegrund entstanden ist. 

Aus der Wortwahl „Bezirksgericht" ergibt sich, daß mit 
dieser Maßgabe nicht das in Berlin an die Stelle des 
Bezirksgerichts tretende Landgericht gemeint ist. Gegen 
dessen Entscheidungen finden die §§ 95 ff. des Zwangs-
versteigerungsgesetzes uneingeschränkte Anwendung. 

 



Zu Maßgabe b) 

Am Tag des Wirksamwerdens des Beitritts anhängige 
Vollstreckungen in Grundstücke sollen nach bisherigem 
Recht abgeschlossen werden. Die Anwendung des 
Zwangsversteigerungsgesetzes auf laufende Verfahren 
erscheint wegen der unterschiedlichen Systematik der 
Verfahrensregelungen nicht sinnvoll. 

Zu Nummer 16 (Justizbeitreibungsordnung) 

Soweit die Einziehung von Forderungen, die sich nach 
der Justizbeitreibungsordnung richtet, nach bisherigem 
Recht begonnen worden ist, soll sie nach diesen einer 
anderen Systematik folgenden Regelungen abgeschlos-
sen werden. 

Zu Nummer 17 (Einführungsgesetz zur 
Konkursordnung) 

Wie oben zu Abschnitt I dargestellt, soll das bundesdeut-
sche Insolvenzrecht in dem in Artikel 3 des Vertrags ge-
nannten Gebiet nicht eingeführt werden. Dementspre-
chend sind die Konkursordnung, die Vergleichsordnung 
und die Nebengesetze von der grundsätzlichen Einfüh-
rung des Bundesrechts in dem in Artikel 3 des Vertrags 
genannten Gebiet auszunehmen. Das kann allerdings 
nicht für Artikel IV des Einführungsgesetzes zu dem Ge-
setz betreffend Änderungen der Konkursordnung gelten. 
Diese Vorschrift ermöglicht es nämlich den Ländern, juri-
stische Personen des öffentlichen Rechts, z. B. Fernseh-
anstalten, für konkursunfähig zu erklären, wovon die Län-
der der Bundesrepublik Deutschland durchweg Ge-
brauch gemacht haben. Die Regelung ist allerdings 
rechtspolitisch umstritten: Die Erklärung einer juristi-
schen Person für konkursunfähig führt dazu, daß die 
Arbeitnehmer dieser juristischen Person von der Kon-
kursausfallversicherung und der Insolvenzsicherung der 
betrieblichen Altersversorgung ausgeschlossen sind. Sie 
zieht nicht automatisch die Verpflichtung des Landes 
nach sich, den Arbeitnehmern einen entsprechenden In-
solvenzschutz zu gewähren wie nach diesen Gesetzen. 
Aus Gründen der Gleichbehandlung aller Länder er-
scheint es aber geboten, auch den Ländern der früheren 
Deutschen Demokratischen Republik eine entspre-
chende Möglichkeit einzuräumen. Weiter soll durch eine 
entsprechende Maßgabeklausel sichergestellt werden, 
daß eine Konkursunfähigkeitserklärung zugleich auch die 
Gesamtvollstreckungsunfähigkeit und umgekehrt eine 
Gesamtvollstreckungsunfähigkeitserklärung zugleich 
auch die Konkursunfähigkeit nach sich zieht. 

Zu Nummer 18 (Ausführungsgesetz zum 
deutsch-österreichischen Konkursvertrag) 

Mit der generellen Einführung des Bundesrechts in den 
Ländern der früheren Deutschen Demokratischen Repu-
blik wird auf diese Länder auch das Gesetz zu dem Ver-
trag vom 25. Mai 1979 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Österreich auf dem Ge-
biete des Konkurs- und Vergleichs-(Ausgleichs-)rechts 
vom 4. März 1985 (BGBl. Il S. 410) übertragen. Es wird 

dort  auch auf Gesamtvollstreckungsverfahren anzuwen-
den sein. Denn der deutsch-österreichische Konkursver-
trag kann nicht so ausgelegt werden, daß er sich nur auf 
Verfahren bezieht, die förmlich als „Konkursverfahren" 
bezeichnet werden. Er ist vielmehr auf alle Verfahren 
anwendbar, die der Sache nach ein Konkursverfahren 
darstellen, wie es in der deutschen und der österreichi-
schen Konkursordnung geregelt ist. Das aber sind auch 
Verfahren nach der Gesamtvollstreckungsordnung. Da-
her muß sichergestellt werden, daß der einem österrei-
chischen Konkursverfahren nach dem Vertrag zukom-
mende Vorrang auch im Anwendungsbereich der Ge-
samtvollstreckungsordnung gewährleistet ist. 

Zu Nummern 19 bis 27 (Kostengesetze) 

Die Überleitung des Kostenrechts berücksichtigt die ab-
weichenden Lebensverhältnisse, insbesondere Vermö-
gens- und Einkommensverhältnisse in der früheren Deut-
schen Demokratischen Republik. Dem trägt vor allem der 
in den Maßgaben a zu den meisten Kostengesetzen vor-
gesehene Abschlag von 20 % auf die im Einzelfall er-
wachsenden gesetzlichen Gebühren Rechnung. 

Der Höhe nach erscheint der einheitliche Abschlag von 
20 % auch im Hinblick auf das bisherige Kostenniveau 
angemessen. In Zivilsachen führt dies für die Recht-
suchenden zu teils höheren, teils geringeren Gerichtsko-
sten als nach dem bisherigen Recht. In Strafsachen, in 
denen Gerichtsgebühren neu eingeführt werden, und im 
Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit ergeben sich ver-
tretbare Kosten für den Bürger, die allerdings Steigerun-
gen gegenüber den bisherigen Kosten beinhalten. Bei 
den freiberuflich Tätigen wurde neben den unterschiedli-
chen wirtschaftlichen Verhältnissen auch berücksichtigt, 
daß der Aufbau einer freiberuflichen Existenz ein ausrei-
chendes Einkommen voraussetzt und diese höhere Ko-
sten als bisher haben. 

Ein Abschlag wurde bei solchen Gesetzen nicht vorge-
nommen, bei denen die Gebühren lange unverändert 
sind oder die wi rtschaftlichen Verhältnisse im Einzelfall 
berücksichtigt werden können, wie nach § 2 Abs. 2, § 12 
der Verordnung über Kosten im Bereich der Justizverwal-
tung. 

Um eine Anpassung an die noch offene Entwicklung der 
wi rtschaftlichen Verhältnisse zu ermöglichen, ist eine Er-
mächtigung für den Bundesminister der Justiz vorgese-
hen, die Ermäßigungssätze durch Rechtsverordnung zu 
verringern, aufzuheben oder notfalls auch zu erhöhen. 

Soweit möglich finden die allgemeinen Übergangsbe-
stimmungen der Kostengesetze auch auf deren Inkraft-
treten in der früheren Deutschen Demokratischen Repu-
blik Anwendung. Instanzen, die bereits anhängig waren, 
bzw. Kosten, die bereits fällig waren, werden danach 
grundsätzlich nach bisherigem Recht abgewickelt. 

Die weiteren Beschwerden in Kostensachen sind für die 
Übergangsphase nicht unerläßlich. Sie wurden daher bei 
Entscheidungen der Bezirksgerichte im Hinblick auf die 
geringe Zahl der zur Verfügung stehenden Richter aus-
geschlossen 

 



Zu Nummer 19 (Gerichtskostengesetz) 

Zu Maßgabe a) 

Soweit ein Kostenschuldner, für den die Ermäßigung ein-
greift, auf Grund von § 54 Nr. 1 oder 2 des Gerichtsko-
stengesetzes (GKG) haftet, erscheint es unbillig, wenn 
ein Zweitschuldner in nicht ermäßigter Höhe haften 
würde, obgleich seine Haftung nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen geltend gemacht werden soll (§ 58 Abs. 2 
GKG). Dieses unbillige Ergebnis wird durch Satz 2 ver-
mieden. 

Zu Maßgabe b) 

Die Maßgabe ermöglicht es dem Gericht, bei der Bestim-
mung des Gebührenstreitwerts in Fällen, in denen das 
Gesetz einen Mindestwert oder einen fiktiven Wert fest-
legt, die unterschiedlichen Lebensverhältnisse zu be-
rücksichtigen. Die Maßgabe kann z. B. beim Auffang-
streitwert im verwaltungs- und finanzgerichtlichen Ver-
fahren (§ 13 Abs. 1 Satz 2 GKG) oder beim Mindeststreit-
wert in Ehesachen (§ 12 Abs. 2 Satz 4 GKG) eingreifen. 
Der Auffangstreitwert des § 13 Abs. 1 GKG wurde erst mit 
Wirkung vom 1. Januar 1987 von 4.000,— DM auf 
6.000,— DM angehoben; der Mindeststreitwert in Ehesa-
chen geht von erheblich höheren durchschnittlichen 
Bruttomonatsverdiensten aus. Daher könnten unverän-
derte Streitwerte in Einzelfällen unangemessen sein. Für 
die sog. Ausgangswerte (etwa § 12 Abs. 2 Satz 3 GKG) ist 
eine entsprechende Regelung nicht erforderlich, da das 
Gericht von dem Ausgangswert ohnehin abweichen 
kann, wenn die Umstände des Einzelfalls dies erfordern. 

Zu Maßgabe c) 

Das Kassationsverfahren findet nur in den in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebieten Anwendung. Daher kennt 
das Gerichtskostengesetz einen entsprechenden Ge-
bührentatbestand nicht. Für das Kassationsverfahren, 
das dem Rechtsmittelverfahren in Strafsachen angenä-
hert ist, gelten die Kostenvorschriften für Revisionen in 
Strafsachen sinngemäß. 

Zu Maßgabe d) 

Die Strafprozeßordnung der Deutschen Demokratischen 
Republik sah in Strafsachen keine Gebühren vor. Zukünf-
tig werden auch in Strafsachen Gebühren erhoben. Die 
Maßgabe soll Härten mindern, die durch die Umstellung 
entstehen könnten. Dabei erschien eine einheitliche 
Übergangsregelung für alle in § 73 Abs. 2 GKG genann-
ten Verfahren angemessen. 

Zu Nummer 20 (Kostenordnung) 

Zu Maßgabe a) 

Die Kostenermäßigung soll Kostenschuldnern zugute 
kommen, die ihren Wohnsitz oder ihren Hauptgeschäfts- 
sitz in der früheren Deutschen Demokratischen Republik 

haben. Die Fassung des Satzes 1 soll daher verhindern, 
daß Kostenschuldner, für die durch unterschiedliche Le-
bensverhältnisse bedingte Besonderheiten nicht zutref-
fen, Geschäfte in dem beitretenden Gebiet nur deswegen 
beurkunden lassen, um in den Vorteil der ermäßigten 
Gebühren zu kommen. 

Satz 2 stellt klar, daß die vorgesehene Ermäßigung um 
20 % nur eingreift, soweit nicht in gesetzlichen Vorschrif-
ten ein höherer Ermäßigungssatz festgelegt ist. Dies be-
trifft insbesondere die Gebührenermäßigung des § 144. 
Bei ihr greift die Ermäßigung um 20 % nur bei einem 
Geschäftswert bis 50 000 DM; bei höheren Geschäfts-
werten finden ausschließlich die in § 144 genannten Er-
mäßigungssätze Anwendung. 

Zu Maßgabe c) 

Die Maßgabe bewirkt eine einheitliche Befreiung von Ge-
bühren und Auslagen im gesamten Anwendungsbereich 
der Kostenordnung, soweit bundesrechtliche Vorschrif-
ten betroffen sind. 

Zu Maßgabe d) 

Für die Bewe rtung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens im beigetretenen Teil Deutschlands sind im 
Bewertungsgesetz besondere Vorschriften vorgesehen. 
Diese sollen auch für die Bewertung des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens gemäß § 19 Abs. 4 KostO 
gelten, wobei sich allerdings die Frage, was zum land-
und forstwirtschaftlichen Vermögen gehört, nach den 
Vorschriften des Bewertungsgesetzes beurteilt, die im 
bisherigen Geltungsbereich des Bewertungsgesetzes 
Anwendung finden. Wohngebäude einschließlich des da-
zugehörigen Grund und Bodens werden demnach nach 
dem Einheitswert, das land- und forstwirtschaftliche Ver-
mögen im übrigen nach den an Stelle des Einheitswerts 
tretenden Grundsätzen bewe rtet (§ 125 des Bewertungs-
gesetzes). Da § 125 des Bewertungsgesetzes auf den 
Nutzer abstellt, ist die sinngemäße Geltung des § 126 
Abs. 2 des Bewertungsgesetzes erforderlich, um die pas-
sende Anwendung auf den Eigentümer zu ermögli-
chen. 

Zu Nummer 22 (Justizverwaltungskostenordnung) 

Zu Maßgabe a) 

Da auf die neu geschaffenen Länder in der Aufbauphase 
vielfältige Aufgaben zukommen, ist nicht gewährleistet, 
daß alsbald Justizverwaltungskostengesetze verab-
schiedet werden. Die Maßgabe stellt sicher, daß bis zum 
Inkrafttreten landesrechtlicher Bestimmungen Kosten in 
Justizverwaltungsangelegenheiten erhoben werden kön-
nen. 

 



Zu Nummer 24 (Gesetz über die Entschädigung der 
ehrenamtlichen Richter) 

Hinsichtlich Maßgabe a) Satz 2 gelten die Ausführungen 
zu Maßgabe a) der Nummer 25 sinngemäß. 

Zu Nummer 25 (Gesetz über die Entschädigung von 
Zeugen und Sachverständigen) 

Zu Maßgabe a) 

Nach dieser Maßgabe kann die Entschädigung aus-
nahmsweise bis zu den im bisherigen Geltungsbereich 
des Gesetzes bestehenden Höchstsätzen festgesetzt 
werden, wenn eine ermäßigte Entschädigung unbillig 
wäre. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn ein Sachver-
ständiger seinen Wohnsitz und den Mittelpunkt seiner 
beruflichen Tätigkeit in einem grenznahen Gebiet hat, in 
dem das Gesetz bisher schon galt, seinen Wohnsitz nun-
mehr jedoch in einen grenznahen Bereich des in Artikel 3 
des Vertrages genannten Gebietes verlegt. 

Auf die nach Inkrafttreten des Betreuungsgesetzes zu 
zahlende Aufwandsentschädigung (§ 1836a BGB i.d.F. 
des Betreuungsgesetzes) wirkt sich die Maßgabe nicht 
aus. Dabei handelt es sich um einen pauschalierten Auf-
wendungsersatz. Dieser steht nicht den Entschädigun-
gen im Sinne des Gesetzes über die Entschädigung von 
Zeugen und Sachverständigen, sondern den Aufwen-
dungen gleich, für die keine Ermäßigung vorgesehen 
ist. 

Zu Nummer 26 (Bundesgebührenordnung für 
Rechtsanwälte) 

Zu Maßgabe a) 

Die Ermäßigung gilt für alle Tätigkeiten von Rechtsanwäl-
ten, die ihre Kanzlei (vgl. § 27 Abs. 2 der Bundesrechts-
anwaltsordnung (BRAO) in der früheren Deutschen De-
mokratischen Republik eingerichtet haben. Für andere 
Rechtsanwälte, die nach der Bundesgebührenordnung 
für Rechtsanwälte (BRAGO) abrechnen, gilt sie nur, wenn 
diese vor Gerichten oder Behörden in den neu geschaf-
fenen Ländern im Auftrag eines Beteiligten tätig werden, 
der seinen Wohnsitz oder Sitz in der früheren Deutschen 
Demokratischen Republik hat. Für Tätigkeiten dieser 
Rechtsanwälte, die nicht vor Gerichten oder Behörden 
stattfinden, bleibt es bei den nicht ermäßigten Gebühren. 
Dies gilt insbesondere im Anwendungsbereich der §§ 20, 
21 und des § 118 BRAGO. Die Vorschrift trägt im wesent-
lichen den unterschiedlichen wi rtschaftlichen Verhältnis-
sen der in der früheren Deutschen Demokratischen Re-
publik ansässigen Rechtsanwälte und Rechtsuchenden 
Rechnung. Sie soll bei der Tätigkeit vor Gerichten oder 
Behörden zugleich verhindern, daß bei der Vertretung 
von Beteiligten, die do rt  ihren Lebensmittelpunkt haben, 
unterschiedliche Gebühren anfallen, je nachdem ob ein 
dortiger oder ein anderer Rechtsanwalt tätig wird. Soweit 
eine Vertretung vor Gerichten oder Behörden nicht er-
folgt, insbesondere eine rein beratende Tätigkeit vorliegt, 
erscheint eine Ermäßigung für Rechtsanwälte, die ihre 
Kanzlei nicht in der früheren Deutschen Demokratischen 
Republik eingerichtet haben, nicht sachgemäß. In diesen 
Fällen ist davon auszugehen, daß die Tätigkeit des 
Rechtsanwalts im wesentlichen am Sitz seiner Kanzlei 

erfolgt. Die durch die wirtschaftlichen Verhältnisse gege-
bene Besonderheit muß daher gegenüber dem Anspruch 
des Rechtsanwalts zurücktreten, die Gebühren zu erhal-
ten, die er auch ansonsten erhalten würde. 

Zu Maßgabe c) 

Die Vorschrift enthält für die Gebühren in Strafsachen 
eine Gleichstellungsklausel, die wegen der gerichtsver-
fassungsrechtlichen Maßgaben erforderlich ist. Die Ge-
bühren des Strafverteidigers richten sich wie bei den 
§§ 83, 85, 86 BRAGO danach, vor welchem Gericht bzw. 
Spruchkörper die Hauptverhandlung in Strafsachen 
stattfindet. 

Maßgabe d) 

Wie bei den Gerichtsgebühren (Maßgabe c) zum GKG) 
gelten im Kassationsverfahren die Vorschriften über das 
Revisionsverfahren in Strafsachen sinngemäß. 

Zu Nummer 28 (Allgemeine Maßgaben) 

In den Allgemeinen Maßgaben sind Grundsätze zusam-
mengefaßt, die generelle Probleme der Rechtsanglei-
chung im Bereich des Rechtspflegerechts betreffen. Sie 
gelten — auch in Berlin (vgl. Abschnitt IV) —, soweit im 
Einzelfall bei der Anwendung der unter Nr. 1 bis 26 ge-
nannten Vorschriften erforderlich und soweit hierzu nicht 
spezielle Maßgaben vorgesehen sind. Sie gelten auch, 
soweit erforderlich, für die in Anlage II, Kapitel Ill, Sach-
gebiet A. Abschnitte Il und Ill genannten Vorschriften (vgl. 
dort Nr. 3) und können schließlich entsprechend ange-
wendet werden, soweit sich hierfür bei den sonstigen 
unter A. Rechtspflege genannten Vorschriften ein Be-
dürfnis ergeben sollte. 

Zu Maßgabe a) 

Diese Maßgabe regelt Verweisungsprobleme, die da-
durch entstehen können, daß das Recht der Bundesre-
publik nicht sofort vollständig in dem in Artikel 3 des Ver-
trages genannten Gebiet in Kraft gesetzt wird. Satz 1 liegt 
der Gedanke zugrunde, daß aus besonderen Sachgrün-
den ausnahmsweise nicht sofort in Kraft gesetztes Recht 
auch nicht über den Umweg einer Verweisung anwend-
bar werden soll. Satz 2 ist eine Artikel 4 Abs. 1 des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch nach-
gebildete Auffangklausel. 

Zu Maßgabe b) 

Dagegen hat das in Kraft gesetzte Recht Vorrang, wenn 
in ausnahmsweise fortgeltendem Recht der Deutschen 
Demokratischen Republik auf Vorschriften verwiesen 
wird, die nicht weiter gelten. 

 



Zu Maßgabe c) 

Im Falle einer Verweisung ist die jeweilige Neufassung 
einer Vorschrift anzuwenden. 

Zu Maßgabe d) 

Diese Maßgabe stellt vorsorglich klar, daß die vorstehen-
den Maßgaben zur Regelung von Verweisungsproble-
men auch gelten, wenn — wie z. B. im Kostenrecht — 
eine Vorschrift nicht auf eine andere Vorschrift verweist, 
sondern die Regelung an eine Verfahrensbezeichnung 
anknüpft. 

Zu Maßgabe e) 

Ziel des Satzes 1 dieser Maßgabe ist es, terminologische 
Unterschiede zwischen der Sprache des in Kraft gesetz-
ten Rechts und dem Sprachgebrauch des bisherigen 
Rechts der Deutschen Demokratischen Republik zu 
überbrücken. Weisen z. B. in Kraft gesetzte Vorschriften 
bestimmten Stellen die Erfüllung spezieller Aufgaben zu, 
so werden diese Aufgaben in dem in Artikel 3 des Ver-
trags genannten Gebiet von den Stellen wahrgenommen, 
die zwar nach dem früheren Recht einen anderen Namen 
tragen, tatsächlich aber bisher schon für die Erfüllung 
solcher Aufgaben zuständig sind. Entsprechendes gilt 
bei unterschiedlicher Bezeichnung vergleichbarer Ver-
fahrensweisen und sonstiger inhaltlich vergleichbarer 
Umstände. 

Zu Maßgabe f)  

Durch diese Maßgabe wird die Verwendung von Vordruk-
ken klargestellt; sie betrifft insbesondere die durch Ver-
ordnung für das Mahnverfahren (BGBI. 11977 S. 693; 
1978 S. 705;1983 S. 308), das Vereinfachte Verfahren zur 
Abänderung von Unterhaltstiteln (BGBI. 11977 S. 978; 
1980 S. 2163) und die Beratungshilfe (BGBI. 11981 S. 26) 
eingeführten Vordrucke. 

Zu Maßgabe g) 

Diese Maßgabe regelt als Folge des weitgehend soforti-
gen und vollständigen Inkraftsetzens des Rechts der 
Bundesrepublik Deutschland, daß bei Wirksamwerden 
des Beitritts anhängige Verfahren in der Verfahrenslage, 
in der sie sich zu diesem Zeitpunkt befinden, grundsätz-
lich nach den in Kraft  gesetzten Vorschriften fortgesetzt 
werden. Dies bedeutet, daß vor dem Stichtag nach altem 
Recht zulässigerweise vorgenommene Prozeßhandlun-
gen zwar grundsätzlich wirksam bleiben, für die Zukunft 
jedoch nur noch die Verfahrensvorschriften des in Kraft 
gesetzten Rechts zu beachten sind. Die Maßgabe gilt 
z. B. für anhängige Verfahren nach § 34 Nr. 1 Satz 2 
Hinterlegungsordnung. Sie verdrängt die Regelung, nach 
der weiter nach bisherigen Verfahrensvorschriften zu ver-
fahren gewesen wäre. 

Zu Maßgabe h) 

Die Regelung beruht auf dem Gedanken des Vertrauens-
schutzes und bestimmt dementsprechend, daß der Lauf 
einer verfahrensrechtlichen Frist, der vor dem Wirksam-
werden des Beitritts begonnen hat, sich nach dem bis-
herigen Recht der Deutschen Demokratischen Republik 
richtet, die Frist also auch nach dem Stichtag entspre-
chend dem früheren Recht abläuft. Nicht zu den verfah-
rensrechtlichen Fristen im Sinne dieser Maßgabe zählen 
die Verjährungsfristen nach dem Strafgesetzbuch. 

Zu Maßgabe i) 

Diese Bestimmung befaßt sich, auf den Maßgaben g) und 
h) aufbauend, speziell mit Problemen des Rechtsmittel-
rechts. 

Ist bei Wirksamwerden des Beitritts ein Rechtsmittel oder 
Rechtsbehelf eingelegt, aber noch nicht abschließend 
beschieden, so richtet sich nach Satz 1 die Zulässigkeit 
des Rechtsmittels oder Rechtsbehelfs und das weitere 
Rechtsmittelverfahren grundsätzlich nach den in Kraft 
gesetzten Vorschriften. Gleiches gilt, wenn am Stichtag 
die sich nach Maßgabe h) richtende Rechtsmittelfrist 
noch nicht abgelaufen ist, ein Rechtsmittel also noch ein-
gelegt werden kann. Aus dieser Überleitungsvorschrift 
ergibt sich auch, daß in den Fällen, in denen nach bishe-
rigem Recht Berufung, nach neuem aber Revision zuläs-
sig ist, das Rechtsmittel als Revision fortzuführen ist (vgl. 
dazu auch Überleitungsvorschrift für beim Obersten Ge-
richt anhängige Verfahren in Maßgabe y) Abs. 2 zum 
Gerichtsverfassungsgesetz — Nr. 1). Jedoch soll gemäß 
Satz 2 eine Verschärfung der Formvorschriften für die 
Einlegung eines Rechtsmittels infolge des Inkrafttretens 
des neuen Rechts nicht zur Unzulässigkeit des Rechts-
mittels führen, vorausgesetzt, daß das Rechtsmittel vor 
dem Stichtag bereits unter Beachtung der früheren 
Formvorschriften eingelegt war. Unter dem Begriff 
„Formvorschriften" ist nicht nur die äußere Form ' des 
Rechtsmittels zu verstehen; vielmehr fallen unter den 
Begriff alle Förmlichkeiten, die der Rechtsbehelfs- oder 
Rechtsmittelführer zu beachten hat. So bleibt z. B. ein 
Rechtsmittel, das von dem Betroffenen vor dem Stichtag 
in zulässiger Weise ohne Inanspruchnahme eines 
Rechtsanwalts eingelegt worden ist, auch dann zulässig, 
wenn nach neuem Recht das Rechtsmittel durch einen 
Rechtsanwalt eingelegt werden müßte. Außerdem wird 
im 2. Halbsatz klargestellt, daß ggf. nach dem in Kraft 
gesetzten Recht erforderliche Rechtsmittelanträge und 
-begründungen binnen eines Monats nach dem Stichtag 
nachgereicht werden können und müssen, falls nach 
neuem Recht Rechtsmittelanträge und -gründe erforder-
lich sind, aber noch nicht vorliegen oder den Vorschriften 
des in Kraft gesetzten Rechts nicht entsprechen. 

Schließlich stellt Satz 3 der Maßgabe klar, daß das 
Rechtsmittelgericht auch über die Zulassung des 
Rechtsmittels zu entscheiden hat, wenn erstmals nach 
den in Kraft gesetzten Vorschriften die Zulässigkeit eines 
Rechtsmittels davon abhängig ist, daß es von dem Ge-
richt, dessen Entscheidung bereits angefochten ist, hätte 
zugelassen werden müssen. Für diesen Fall erscheint es 
sachgerecht, daß das bereits befaßte Rechtsmittelge-
richt die Sache nicht dem Gericht, dessen Entscheidung 
angefochten ist, zur Entscheidung über die Zulassung 
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zurückleitet, sondern sich mit dieser Frage selbst be-
faßt. 

Zu Maßgabe j) 

Satz 1 dieser Kostenregelung beruht auf dem Gedanken, 
daß Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik 
keine kostenrechtlich bedingten finanziellen Nachteile 
entstehen sollen, soweit nach früherem Recht zulässig 
eingelegte, also auch statthafte Rechtsmittel oder 
Rechtsbehelfe nach dem in Kraft gesetzten Recht nicht 
mehr zulässig und deshalb zu verwerfen sind. Dies gilt 
z. B. für streitwertabhängige Rechtsmittel. 

Entsprechendes soll nach Satz 2 für Klagen gelten, wenn 
nach dem in Kraft gesetzten Recht die Klagebefugnis 
entfällt, etwa soweit in Ehelichkeitsanfechtungssachen 
nach dem in Kraft  gesetzten Recht eine Klage nicht mehr 
möglich ist. 

Die Regelung gilt nicht für Klagen und Rechtsmittel, die 
bereits nach früherem Recht unzulässig oder aus ande-
ren Gründen zu verwerfen sind. 

Zu Maßgabe k) 

Ändert sich durch das Inkraftsetzen des Bundesrechts in 
dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet die 
Zuständigkeit für ein anhängiges Verfahren, so sind ge-
mäß Satz 1 dieser Maßgabe die Akten bzw. Vorgänge 
dieser Sache der nunmehr zuständigen Stelle unverzüg-
lich zuzuleiten. Entsprechendes gilt nach Satz 2 auch für 
Akten und Vorgänge, die z. B. zur Akteneinsicht an Dritte 
ausgehändigt sind; sie sind unverzüglich der nunmehr 
zuständigen Stelle zu übersenden. 

So sind z. B. Akten und Vorgänge abzugeben, weil Testa-
ments- und Erbschaftsangelegenheiten (§ 24 ff. Nota-
riatsgesetz), Vormundschaften (§ 37 ff. Notariatsgesetz) 
und Hinterlegungssachen (§§ 39ff. Notariatsgesetz) auf 
die Kreisgerichte bzw. Jugendämter übergegangen 
sind. 

Gleiches gilt für die verwahrten Urkunden des Staatlichen 
Notariats, die sonstige Privatrechtsverhältnisse, z. B. 
Kaufverträge, betreffen. Da die Notariate aufzulösen 
sind, sind die Urkunden entsprechend § 23 Abs. 4 der 
Verordnung über die Tätigkeit von Notaren in eigener 
Praxis vom 20. Juni 1990 (GBl. I S. 475) vom Staatlichen 
Notariat an die Kreisgerichte zu überführen. 

Zu Maßgabe I) 

Diese Maßgabe stellt klar, daß noch anhängige Kassa-
tionsverfahren in Zivil- und Strafsachen nach dem bishe-
rigen Verfahrensrecht der Deutschen Demokratischen 
Republik abzuwickeln sind. Soweit Kassationen beim 
Obersten Gericht anhängig sein sollten, ist die Überlei-
tungsvorschrift y) der Maßgaben zum Gerichtsverfas-
sungsgesetz zu beachten. Für neue Kassationsverfahren 
in Strafsachen sind besondere Regelungen in Buch-
stabe h) der Maßgaben zur Strafprozeßordnung (Nr. 14) 
getroffen. 

Zu Abschnitt IV 

Der Abschnitt enthält die Sondervorschriften, die für das 
Land Berlin bzw. für dessen beitretenden Teil in Abwei-
chung von den in den Abschnitten I und Ill getroffenen 
Regelungen gelten. Der dem Rechtspflegerecht der Bun-
desrepublik voll entsprechende Gerichtsaufbau in Berlin 
(West) — Gliederung der ordentlichen Gerichtsbarkeit in 
Amtsgericht, Landgericht und Oberlandesgericht — 
Kammergericht —, Vorhandensein der besonderen Ge-
richtsbarkeiten — kann auf den beitretenden Teil Berlins 
erstreckt werden; dies ist umso mehr geboten, als es 
kaum sachgerecht erscheinen würde, wenn in einem ein-
heitlichen (stadtstaatlichen) Bundesland zwei Gerichtsor-
ganisationen nebeneinander bestehen würden. 

Aufgrund der Regelungen dieses Abschnitts wird das 
Rechtspflegerecht im Land Berlin, soweit es dessen bei-
tretenden Teil betrifft, wesentlich näher am Rechtspfle-
gerecht der Bundesrepublik Deutschland sein als in den 
fünf beitretenden Ländern. Ein Teil des nicht generell zu 
erstreckenden Bundesrechts wird auf den beitretenden 
Teil Berlins erstreckt (nachfolgend Nummer 1); eine Reihe 
von Rechtsvorschriften gelten do rt  ohne die im übrigen 
vorgesehenen Maßgaben (nachfolgend Nummer 2) und 
für weitere werden die Maßgaben teilweise erheblich re-
duziert (nachfolgend Nummer 3) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a) (Bundesrechtsanwaltsordnung) 

Im Zuge der Herstellung einer einheitlichen Rechtspflege 
im Land Berlin werden die Rechtsanwaltschaften in bei-
den bisherigen Teilen der Stadt auf der Grundlage der 
Bundesrechtsanwaltsordnung zusammengeführt. Die im 
beitretenden Teil Berlins niedergelassenen Rechtsan-
wälte sind nach der Bundesrechtsanwaltsordnung zur 
Rechtsanwaltschaft zugelassen, sie gehören der Rechts-
anwaltskammer Berlin an. Die Zulassung bei einem or-
dentlichen Gericht wird auf Antrag ausgesprochen, wo-
bei etwaige Hinderungsgründe nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 und 
3 der Bundesrechtsanwaltsordnung zu berücksichtigen 
sind. Eine Tätigkeit als Richter in der Deutschen Demo-
kratischen Republik würde dagegen der örtlichen Zulas-
sung bei den ordentlichen Gerichten im Land Berlin nicht 
nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung 
entgegenstehen, da die Richter in der Deutschen Demo-
kratischen Republik nicht zur Amtsausübung auf Lebens-
zeit bestellt waren. 

Die Zulassung beim Kammergericht können nach § 226 
Abs. 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung nur Rechtsan-
wälte erhalten, die für fünf Jahre bei einem ordentlichen 
Gericht, also im Geltungsbereich der Bundesrechtsan-
waltsordnung, zugelassen waren. 

Sofern ein Rechtsanwalt aus dem beitretenden Teil Ber-
lins den Antrag auf Zulassung bei einem ordentlichen 
Gericht nicht stellen sollte, wäre nach drei Monaten seine 
Zulassung zu widerrufen, was der Systematik des § 14 
Abs. 1 Nr. 6 der Bundesrechtsanwaltsordnung ent-
spricht. 

Für Anträge auf Zulassung zur Rechtsanwaltschaft, die 
am Stichtag noch nicht beschieden sind, gilt hinsichtlich 

 



der Ausbildungsvoraussetzungen weiterhin das Recht 
der Deutschen Demokratischen Republik. 

Zu Buchstabe b) (Bundesnotarordnung) 

Zur Herstellung einer einheitlichen Rechtspflege im Land 
Berlin wird ein einheitliches Notariat auf der Grundlage 
der Bundesnotarordnung eingeführt. Im gesamten Land 
Berlin werden ausschließlich Rechtsanwälte zur gleich-
zeitigen Amtsausübung neben dem Beruf des Rechtsan-
waits zu Notaren bestellt. Diese Form der Amtsausübung 
entspricht der bisher im Bezirk des Kammergerichts gel-
tenden Praxis. Auch im beitretenden Teil Berlins bestand 
aufgrund der Verordnung über die Tätigkeit von Notaren 
in eigener Praxis vom 20. Juni 1990 das Anwaltsnota-
riat. 

Die im beitretenden Teil Berlins bestellten Anwaltsnotare 
können — obwohl sie nicht die Befähigung zum Richter-
amt besitzen — zu Notaren nach der Bundesnotarord-
nung bestellt werden. Für das Verfahren, insbesondere 
hinsichtlich der Antragstellung, gilt das Landesrecht Ber-
lins. Die Frage, ob ein Bedürfnis für die Bestellung wei-
terer Notare besteht, wird bei der Bestellung von An-
waltsnotaren aus dem beitretenden Teil Berlins nicht ge-
prüft. 

Zu Nummer 2 

Die Nummer 2 enthält die Rechtsvorschriften, die im 
Land Berlin ohne die im Abschnitt Ill für die Länder der 
bisherigen DDR vorgesehenen Maßgaben gelten sol-
len. 

Zu Nummer 3 

Zu Buchstabe a) (Gerichtsverfassungsgesetz) 

Die in West-Berlin vorhandene Gerichtsorganisation mit 
Amtsgerichten, einem Landgericht, dem Kammergericht 
als Oberlandesgericht sowie den Gerichten der Fachge-
richtsbarkeiten wird auf den beitretenden Teil Berlins er-
streckt. Die in Abschnitt Ill zum Gerichtsverfassungsge-
setz vorgesehenen Maßgaben (do rt  Nummer 1) beruhen 
ganz überwiegend darauf, daß die bisherige Gerichts-
struktur der Deutschen Demokratischen Republik beibe-
halten wird und Fachgerichtsbarkeiten vorerst nicht ein-
gerichtet werden. Sie brauchen daher auf Berlin nicht 
angewandt zu werden. 

Besondere, an die Stelle der in Abschnitt Ill enthaltenen 
Vorschriften tretende Maßgaben sind vor allem insoweit 
erforderlich, als wegen des Hinzutretens von Richtern 
aus dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Repu-
blik und ihres besonderen Status einzelne Vorschriften 
des Gerichtsverfassungsgesetzes, die auf die Qualifika-
tion von Richtern abstellen, für eine Übergangszeit modi-
fiziert werden müssen (Maßgaben aa) und bb) oder als 
wegen des Hinzutretens der beigetretenen Teile von Ber-
lin Sonderregelungen für die ehrenamtlichen Richter not-
wendig sind. 

Zu Buchstabe b) (Deutsches Richtergesetz) 

Die richterrechtlichen besonderen Maßgaben für das 
Land Berlin dienen dem Ziel, die Justizeinheit innerhalb 
dieses Landes möglichst rasch zu verwirklichen. Dies 
wird dadurch erleichtert, daß in dem früheren Berlin-West 
kollegial besetzte Spruchkörper der verschiedenen Ge-
richtszweige bestehen, bei denen die bisher in Berlin-Ost 
tätigen Richter sich in das Recht der Bundesrepublik ein-
arbeiten können. Da die Gerichte des Landes Berlin für 
die beiden ehemaligen Teile des Landes zuständig sind, 
ist es erforderlich, daß Richter aus dem beigetretenen 
Teil alsbald bei Gerichten im ehemaligen Berlin (West) 
tätig werden dürfen. Dies wird durch die Maßgaben aa) 
und bb) ermöglicht. Durch die Maßgabe bb) wird zugleich 
sichergestellt, daß die Mehrzahl der Richter in einem kol-
legial besetzten Spruchkörper die Richteramtsbefähi-
gung nach §§ 5 ff. des Deutschen Richtergesetzes besit-
zen. 

Maßgabe cc) regelt die Verwendung und das Rechtsver-
hältnis von Staatsanwälten aus dem beigetretenen Teil 
von Berlin. Das Rechtsverhältnis der Staatsanwälte aus 
dem beigetretenen Teil Berlins unterscheidet sich von 
dem Rechtsverhältnis der Richter auf Probe aus dem bei-
getretenen Teil Berlins nur durch die Möglichkeit ihrer 
Verwendung je nach ihrer Befähigung bei der Staatsan-
waltschaft oder beim Gericht. 

Die Altersgrenze für die Richter aus dem beigetretenen 
Teil bestimmt sich grundsätzlich nach dem Berliner Rich-
tergesetz. Die Richter aus dem beigetretenen Teil dürfen 
jedoch weiterhin nach der für sie fortgeltenden Vorschrift 
des § 25 des Richtergesetzes der Deutschen Demokra-
tischen Republik in den Vorruhestand treten. 

Die Maßgaben a), b), c), e), f), h), j), w) und y) zum Deut-
schen Richtergesetz in Abschnitt Ill gelten nach der Maß-
gabe ee) auch für die Richter aus dem beigetretenen Teil 
von Berlin, da insoweit Sonderregelungen nicht erforder-
lich sind. Dasselbe gilt für Staatsanwälte aus dem beige-
tretenen Teil hinsichtlich der Maßgaben a), b), c), e), h), 
w), yaa), ybb), yee), yff) und zaa), die auf Staatsanwälte 
sinngemäß anzuwenden sind. Satz 2 der Maßgabe ee) 
ermöglicht es dem Land Berlin, durch Rechtsverordnung 
ein einheitliches Prüfungsverfahren für das gesamte 
Land einzuführen. Im übrigen gilt für die Studenten, die 
ihr Studium in der früheren Deutschen Demokratischen 
Republik begonnen haben, die Maßgabe yhh). 

Zu Buchstabe c) (Zivilprozeßordnung) 

Zu aa) 

Die Maßgaben a) bis d) zur Zivilprozeßordnung enthalten 
Regelungen, die durch die besondere Gerichtsstruktur in 
den in Artikel 1 Abs. 1 genannten Ländern bedingt sind. 
Ihre Geltung im Land Berlin ist nicht erforderlich. 

Zu bb) 

Die Regelung soll im Interesse der Parteien die Fortfüh-
rung der am Stichtag bei den Gerichten in Berlin (Ost) 
anhängigen Verfahren erleichtern. 

Satz 1 sieht vor, daß übergehende Verfahren, in denen 
nach den bisherigen Vorschriften eine anwaltliche Vertre- 

 



tung nicht geboten war, bis zur Beendigung des Rechts-
zuges als Parteiprozeß fortgesetzt werden können. Vor-
schriften der Zivilprozeßordnung, nach denen sich die 
Parteien bei bestimmten Gerichten durch einen do rt  zu-
gelassenen Rechtsanwalt als Prozeßbevollmächtigten 
vertreten lassen müssen, gelten für diese Verfahren 
nicht. 

Durch Satz 2 wird Rechtsanwälten mit Kanzlei im beige-
tretenen Teil Deutschlands die Möglichkeit eröffnet, eine 
vor dem Stichtag begonnene Prozeßvertretung nach 
dem Übergang des Verfahrens bis zur Beendigung des 
Rechtszuges fortzuführen; diese Befugnis ist nicht von 
der Zulassung des Rechtsanwalts bei einem bestimmten 
Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit abhängig. Da-
durch kann eine Belastung der Parteien mit den durch 
einen Anwaltswechsel verbundenen Kosten vermieden 
werden. 

Zu Buchstabe d) (Gesetz über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit) 

Zu aa) 

Die im Abschnitt Ill enthaltene Maßgabe a) zu diesem 
Gesetz gilt für Berlin (Ost) nicht. Das Unterbringungsver-
fahren des neuen Betreuungsgesetzes wird nicht vorzei-
tig — wie für die bisherige Deutsche Demokratische Re-
publik — auf Berlin (Ost) erstreckt. Vielmehr soll in Ge-
samt-Berlin für den Übergangszeitraum bis zum Inkraft-
treten des Betreuungsgesetzes das Gesetz für psychisch 
Kranke (PsychKG) vom 8. März 1985 (GVBl. S. 586) gel-
ten. Da mit dem Inkrafttreten des Vertrages durch Lan-
desgesetz die Stadtbezirksgerichte in Berlin aufgelöst 
und zunächst zu Zweigstellen der Amtsgerichte Berlin 
(West) erklärt werden sollen, gilt dann in Gesamt-Berlin 
nach dem Grundsatz „lex fori" einheitlich das Verfahrens-
recht des Gesetzes für psychisch Kranke. Es wird davon 
ausgegangen, daß der Gesetzgeber des Landes Berlin 
bei Errichtung von eigenständigen Amtsgerichten in Ber-
lin (Ost) das Gesetz für psychisch Kranke auf Berlin (Ost) 
erstreckt haben wird. 

Die in Abschnitt Ill enthaltene Maßgabe c) zum Gesetz 
über die freiwillige Gerichtsbarkeit gilt für Berlin (Ost) 
nicht. Damit gelten die allgemeinen bundesrechtlichen 
Regelungen in Berlin (Ost). Durch die Erstreckung von 
Konzentrationsanordnungen Berlin (West) auf Berlin (Ost) 
(Grundlage § 125 Abs. 2 FGG) wird erreicht, daß mit 
Wirksamwerden des Beitritts die Registersachen aus 
dem Bereich Berlin (Ost) bei einem Gericht in Berlin 
(West) konzentriert werden. 

Zu bb) 

Durch die Maßgabe bb) wird erreicht, daß die bei den 
Räten der Kreise noch vorhandenen Handelsregister A 
und B sowie Genossenschaftsregister bei dem für Berlin 
(West) zuständigen Gericht konzentriert werden. 

Zu cc) 

Nach der im Abschnitt Ill enthaltenen Maßgabe n) Abs. 3 
zum Gerichtsverfassungsgesetz soll die Konzentration 
für Dispachesachen beim Kreisgericht Rostock zunächst 

erhalten bleiben. Durch die Maßgabe cc) soll erreicht 
werden, daß die nach bisherigem Landesrecht Berlin 
(West) geltende Konzentration auf Berlin (Ost) erstreckt 
wird. 

Zu Buchstabe e) (Strafprozeßordnung) 

Die Maßgabe stellt klar, daß in Berlin für anhängig wer-
dende Kassationsverfahren (Abschnitt Ill, Nr. 14 h) das 
Landgericht Berlin zuständig ist, soweit eigentlich das 
Bezirksgericht zuständig wäre. Die Vorschrift bestimmt 
damit auch die Zuständigkeit für Vollstreckungsentschei-
dungen nach Maßgabe 14 d) in Abschnitt Ill. 

Zu Buchstaben t) bis i) (Kostengesetze) 

Die besonderen Maßgaben des Kostenrechts für das 
Land Berlin sind wegen der dort gegebenen einheitlichen 
Gerichts- und Verwaltungsstrukturen sowie der einheitli-
chen Organisation der Rechtsanwaltschaft und der No-
tare erforderlich. Zugleich berücksichtigen sie, daß die 
innerstädtische Infrastruktur in gewissem Umfang Be-
sonderheiten gegenüber dem übrigen Gebiet der frühe-
ren Deutschen Demokratischen Republik bedingt. Dies 
rechtfertigt es, die Möglichkeit zur Herabsetzung des 
Streitwertes im Gerichtskostengesetz auszuschließen 
(Abschnitt IV Nr. 3 Buchstabe f), die weiteren Beschwer-
den in Kostensachen beizubehalten sowie in Satz 2 der 
Maßgabe in Abschnitt Ill Nr. 26 a) keine Ermäßigung vor-
zusehen, soweit Rechtsanwälte vor Gerichten oder Be-
hörden tätig werden, deren Sitz in dem beigetretenen Teil 
Berlins liegt. Bei den Gebühren für Notare mußten die 
Geschäftsstelle (§ 10 Abs. 2 der Bundesnotarordnung), 
bei den Gebühren der Gerichtsvollzieher der allgemeine 
Gerichtsstand des Kostenschuldners im Sinne der Zivil-
prozeßordnung als Abgrenzungskriterien für den Gel-
tungsbereich der Maßgaben aus Abschnitt Ill aufgenom-
men werden (Abschnitt IV Nr. 3 Buchstaben g und h). 

Zu Buchstabe j) (Allgemeine Maßgaben) 

Durch die Formulierung dieser Maßgabe (,,... ergänzt") 
wird zunächst klargestellt, daß die Allgemeinen Maßga-
ben (Abschnitt Ill, Nr. 28) soweit erforderlich auch in Ber-
lin anzuwenden sind. 

In Satz 1 wird bestimmt, daß die Verfahren, die am Stich-
tag bei Gerichten in Berlin (Ost) anhängig sind, in der 
Lage, in der sie sich befinden, auf die Gerichte überge-
hen, die nach dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land zuständig sind. Dies gilt auch für Rechtsmittel- und 
Rechtsbehelfsverfahren; die Zuständigkeit richtet sich 
gemäß Satz 2 nach dem in Kraft gesetzten Recht. Im 
übrigen sind die Maßgaben 28 g) bis I) (Abschnitt Ill) zu 
beachten. 

Durch Satz 3 wird schließlich klargestellt, daß für die Erle-
digung bereits anhängiger Kassationsverfahren das 
Landgericht Berlin anstelle des Bezirksgerichts zustän-
dig ist, soweit nicht die Zuständigkeit eines Rechtsmittel-
gerichts der besonderen Gerichtsbarkeiten (z. B. Arbeits-
gerichtsbarkeit) gegeben ist. Die Maßgabe ergänzt damit 
auch Maßgabe y) Abs. 3 zum Gerichtsverfassungsgesetz 
in Abschnitt Ill für die beim Obersten Gericht bereits 
anhängigen Kassationsverfahren. 

 



Zu Nummer 4 (Auffangklausel) 

Die Vorschrift enthält eine subsidiäre Generalklausel von 
vorwiegend klarstellendem Charakter. Satz 1 bestimmt 
als Grundsatz, daß die den einzelnen Rechtsvorschriften 
in Abschnitt Ill beigefügten Maßgaben auch dann anzu-
wenden sind, wenn sie nicht ausdrücklich bestätigend in 
Abschnitt IV erwähnt sind. Eine Reihe von Rechtsvor-
schriften sind aufgrund dieser Generalklausel ohne be-
sondere Erwähnung in Abschnitt IV mit allen in Anlage Ill 
geregelten Maßgaben auch im beitretenden Teil des Lan-
des Berlin anzuwenden. Dazu gehören das Rechtspfle-
gergesetz (Abschnitt Ill Nr. 3), die Patentanwaltsordnung 
(Abschnitt Ill Nr. 11), das Gesetz über das gerichtliche 
Verfahren bei Freiheitsentziehungen (Abschnitt III Nr. 12), 
die Justizbeitreibungsordnung (Abschnitt Ill Nr. 16), Arti-
kel IV des Einführungsgesetzes zu dem Gesetz betref-
fend Änderung der Konkursordnung (Abschnitt III Nr. 17), 
das Ausführungsgesetz zum deutsch-österreichischen 
Konkursvertrag (Abschnitt III Nr. 18), die Justizverwal-
tungskostenordnung (Abschnitt III Nr. 22), das Gesetz 
über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter (Ab-
schnitt III Nr. 24) und das Gesetz über die Entschädigung 
von Zeugen und Sachverständigen (Abschnitt III Nr. 25). 
Anwendbar sind in Berlin auch die allgemeine Maßgabe 
zum Kostenrecht (Abschnitt III Nr. 27) sowie die insge-
samt für den Rechtspflegeteil geltenden allgemeinen 
Maßgaben (Abschnitt III Nr. 28). 

Bei den in diesem Abschnitt unter Nummer 3 Buchstabe 
c) bis j) aufgeführten Vorschriften gelten kraft der gene-
rellen Klausel diejenigen Maßgaben des Abschnitts III, 
die nicht für unanwendbar erklärt sind, und nicht mit der 
besonderen Gerichtsstruktur der fünf beitretenden Län-
der zusammenhängen (Satz 2), auch ohne ihre ausdrück-
liche Erwähnung in Berlin, so beispielsweise bei der Zivil-
prozeßordnung (Abschnitt Ill Nr. 6) die Maßgaben e) bis I). 
Für die unter Nummer 3 Buchstabe a) und b) aufgeführten 
Gesetze (Gerichtsverfassungsgesetz — Abschnitt III 
Nr. 1 — und Deutsches Richtergesetz — Abschnitt III 
Nr. 8 —) gilt dies nicht, weil insoweit in den jeweiligen 
Einleitungsformeln geregelt ist, daß die besonderen Maß-
gaben für Berlin „anstelle" der generellen Maßgaben des 
Abschnitts III gelten. Diese sind daher in diesen Fällen nur 
insoweit anzuwenden, als dies in diesem Abschnitt aus-
drücklich angeordnet ist (vgl. Nr. 3 Buchstabe a)dd) und 
ee) sowie Buchstabe b)ee). 

Zu Sachgebiet B 

Zu Abschnitt I 

Zu Nr. 1 (Gesetz über die richterliche Vertragshilfe) 

Das Gesetz über die richterliche Vertragshilfe enthält Re-
gelungen für den Bereich des Kriegsfolgenrechts, die 
durch Zeitablauf ihre praktische Bedeutung verloren ha-
ben. Dies gilt auch insoweit, als in anderen Gesetzen aus 
dem Bereich des Kriegsfolgenrechts auf das Vertragshil-
fegesetz verwiesen wird. Das Vertragshilfegesetz soll da-
her in den in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten 
Gebieten nicht in Kraft gesetzt werden. 

Zu Abschnitt II 

Zu Nr. 1 (Änderung des Bundesrechts) 

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch 

Sämtliche Vorschriften in Zusammenhang mit der Über-
leitung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und seines Einfüh-
rungsgesetzes (EGBGB) auf das bisherige Gebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik sind in einem 
neuen Sechsten Teil des EGBGB zusammengefaßt. 

Zu Artikel 230 (Umfang der Geltung, Inkrafttreten) 

Nach Absatz 1 sind zwei Vorschriften des Arbeitsver-
tragsrechts und eine Sonderregelung für nichteheliche 
Kinder von der Überleitung ausgenommen. 

Die für Arbeitsverhältnisse in der Bundesrepublik 
Deutschland bisher geltenden Vorschriften des § 616 
Absätze 2 und 3 (Lohnfortzahlung im Krankheitsfall) und 
des § 622 BGB (Kündigungsfristen) sollen in den in Arti-
kel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebieten nicht in 
Kraft gesetzt werden, da sie in verfassungswidriger oder 
verfassungsrechtlich bedenklicher Weise unterschiedli-
che Regelungen für Angestellte und Arbeiter vorsehen. 
Für § 622 BGB hat das Bundesverfassungsgericht durch 
Urteil vom 30. Mai 1990 — 1 BvL 2/83 usw. — die Ver-
fassungswidrigkeit ausdrücklich festgestellt, bezüglich 
des § 616 Absätze 2 und 3 BGB kann aus den Gründen 
dieses Urteils ebenfalls die Verfassungswidrigkeit abge-
leitet werden. Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle 
richtet sich in den in Artikel 3 des Einigungsvertrags ge-
nannten Gebieten nach den fortgeltenden §§ 115 a bis g 
des Arbeitsgesetzbuchs der Deutschen Demokratischen 
Republik, die Kündigungsfristen bestimmen sich do rt 

 nach dem fortgeltenden § 55 des Arbeitsgesetzbuchs der 
Deutschen Demokratischen Republik (vgl. Anl. Il 
Kap. VIII A Abschn. Ill, 1). 

Das bisher geltende Recht in der Deutschen Demokrati-
schen Republik kennt keine Amtspflegschaft. Das Erzie-
hungsrecht für ein Kind, dessen Eltern bei seiner Geburt 
nicht miteinander verheiratet sind, steht vielmehr der 
Mutter uneingeschränkt und allein zu. Es erscheint nicht 
angängig, die Mütter solcher Kinder nunmehr mit dem 
Inkrafttreten des BGB durch eine Amtspflegschaft in ih-
rem bislang uneingeschränkten Erziehungsrecht zu be-
schränken. Die §§ 1706 bis 1710 BGB werden deshalb in 
das in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannte Gebiet 
nicht übergeleitet; dies gilt auch in Ansehung solcher Kin-
der, die erst nach dem Tag des Wirksamwerdens des 
Beitritts (Stichtag) geboren werden. Bei den Verhandlun-
gen über den Einigungsvertrag bestand Übereinstim-
mung, daß die Bundesregierung dem künftigen Gesetz-
geber eine Novellierung des Nichtehelichenrechts vor-
schlagen wird; im Zuge dieser Novellierung soll die Amts-
pflegschaft für nichteheliche Kinder überprüft werden. 

In diesen Bereichen werden sich daher die Rechtsord-
nungen im bisherigen Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland und im Beitrittsgebiet auch nach dem Bei-
tritt auf unbestimmte Zeit unterscheiden. Deshalb ist es 
erforderlich, jeweils zu ermitteln, welche Teilrechtsord-
nung im Einzelfall anzuwenden ist. 

Bei den Verhandlungen zum Einigungsvertrag bestand 
Einvernehmen darüber, hierfür keine besonderen interlo- 

 



kalen Kollisionsregeln vorzuschreiben. Es wird davon 
ausgegangen, daß die Praxis hierzu — weiterhin (Be-
gründung des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur 
Neuregelung des Internationalen Privatrechts, BT-
Drs. 10/504, S. 30 vor 3.) — die Vorschriften des Interna-
tionalen Privatrechts grundsätzlich entsprechend an-
wendet. Da das Internationale Privatrecht vollständig 
vereinheitlicht wird, ist die Grundlage für die entspre-
chende Anwendung im gesamten Staatsgebiet identisch 
und damit auch interlokalrechtlich Entscheidungsein-
klang zu erwarten. Darüber, ob ein nichteheliches Kind 
unter Amtspflegschaft steht, wird sowohl bei Auslands-
bezug (Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 2. Mai 
1990) wie in deutsch-deutschen Fällen der gewöhnliche 
Aufenthalt des Kindes entscheiden. 

Absatz 2 enthält den Hinweis auf das Datum des Wirk-
samwerdens von BGB und EGBGB im Beitrittsgebiet. 
Alle folgenden Vorschriften sind Übergangsnormen. 
Auch bei ihrer Anwendung werden häufig für sog. Altfälle 
kollisionsrechtliche Überlegungen anzustellen sein. Für 
diese gilt, daß es für abgeschlossene Vorgänge grund- 
sätzlich beim bisherigen deutsch-deutschen Kollisions-
recht bleiben sollte, Artikel 236 § 1 EGBGB entspre-
chend. Soweit es im IPR auf das Heimatrecht einer Per-
son ankommt, wird in deutsch-deutschen Fällen in der 
Regel der gewöhnliche Aufenthalt der Anknüpfungsper-
son an die Stelle ihrer Staatsangehörigkeit treten (Be-
gründung a.a.O. S. 31 am Ende).Es besteht kein Anlaß, 
bei in der DDR geschiedenen, aber schon vor dem Beitritt 
im bisherigen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
lebenden Ehegatten von der Anwendung bundesrepubli-
kanischen Rechts für die Scheidungsfolgen abzuwei-
chen, soweit dieses einmal auf der Grundlage der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 85, 16; 91, 
186) maßgeblich geworden ist. In entstandene Rechte 
sollte nicht eingegriffen werden. 

Zu Artikel 231 § 1 (Entmündigung) 

Für die bis zum Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages 
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten Ge-
biet ausgesprochenen Entmündigungen ist die Überlei-
tung in Entmündigungen nach Bundesrecht vorgesehen. 
Eine Schwierigkeit ergibt sich hierbei daraus, daß das 
bisherige Recht (im Unterschied zum BGB) bei den 
Rechtsfolgen einer Entmündigung lediglich die totale Ge-
schäftsunfähigkeit kennt (dies entspricht § 104 Nr. 3 BGB 
für den Fall der Entmündigung wegen Geisteskrankheit), 
nicht aber die gemilderte Rechtsfolge, wie sie in § 114 
BGB für die Entmündigung wegen Geistesschwäche, 
Verschwendung, Trunksucht oder Rauschgiftsucht vor-
gesehen ist. Da eine Überleitung der Altfälle nicht im Ein-
zelfall, sondern nur generell erfolgen kann, erscheint es 
unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßig-
keit geboten, sämtliche Altfälle künftig dem § 114 BGB zu 
unterstellen. Dabei kann hingenommen werden, daß dar-
unter auch solche Fälle sind, bei denen nach den Vor-
schriften des BGB eine Entmündigung wegen Geistes-
krankheit ausgesprochen worden wäre. Praktische Pro-
bleme werden sich hieraus aber nicht ergeben. Die Total-
entmündigung ist nämlich entbehrlich und wird mit In-
krafttreten des Betreuungsgesetzes am 1. Januar 1992 
ohnehin abgeschafft. Bei natürlicher Geschäftsunfähig-
keit Betroffener ist § 104 Nr. 2 BGB auch im Falle der 
Entmündigung anwendbar. 

Zu Artikel 231 § 2 (Vereine) 

Zielsetzung dieser Vorschrift ist zunächst der Bestand-
schutz der nach dem Recht der Deutschen Demokrati-
schen Republik wirksam entstandenen Vereinigungen, 
die in ihren Grundzügen den Vereinen im Sinne der 
§§ 21 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechen. Im 
Zuge der Rechtsangleichung werden rechtsfähige Verei-
nigungen im Sinne des Gesetzes der Deutschen Demo-
kratischen Republik über Vereinigungen vom 21. Februar 
1990 (GBI. I S. 75) in die Rechtsform der rechtsfähigen 
Vereine im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs über-
führt. 

Eine Besonderheit ist jedoch für die Führung der Vereins-
register vorgesehen. Da in Vollzug des Gesetzes über 
Vereinigungen der Deutschen Demokratischen Republik 
bereits Register angelegt und Zuständigkeiten für deren 
Führung bestimmt wurden (Erste Durchführungsverord-
nung zum Vereinigungsgesetz vom B. März 1990, GBl. I 
Nr. 18 S. 159), sollen die hiernach zuständigen Stellen 
zunächst auch weiterhin die Vereinsregister führen. 

Die Überführung der bestehenden rechtsfähigen Vereini-
gungen in die Rechtsform des rechtsfähigen Vereins be-
dingt auch, daß sie mit der Überleitung der §§ 21 ff. des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs die Bezeichnung ,,eingetrage-
ner Verein" führen. Entsprechend den oben genannten 
Grundsätzen gelten nunmehr für die nach dem Recht der 
Deutschen Demokratischen Republik entstandenen 
nicht rechtsfähigen Vereinigungen die Bestimmungen 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs für nicht rechtsfähige Ver-
eine. 

Zu Artikel 231 § 3 (Stiftungen) 

Ähnlich wie bei den rechtsfähigen Vereinigungen im 
Sinne des Vereinigungsgesetzes der Deutschen Demo-
kratischen Republik genießen rechtsfähige Stiftungen, 
die in den in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten 
Gebieten bestehen, Bestandschutz. Die do rt  bestehen-
den rechtsfähigen Stiftungen privaten Rechts entspre-
chen den Stiftungen im Sinne der §§ 80 bis 88 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, so daß auf sie diese Bestimmun-
gen anzuwenden sind. 

Zu Artikel 231 § 4 (Haftung juristischer Personen für 
ihre Organe) 

Für die §§ 31 und 89 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die 
grundlegende Haftungsnormen für juristische Personen 
beinhalten, ist klargestellt, daß es für deren Anwendung 
auf den Zeitpunkt der Handlung ankommt, die Scha-
densersatzpflichten auslöst. 

Zu Artikel 231 § 5 (Sachen) 

Nach §§ 287 bis 294 ZGB können an Volkseigentum oder 
an genossenschaftlich genutztem Eigentum zur Errich-
tung von Eigenheimen oder anderen den persönlichen 
Bedürfnissen eines Bürgers dienenden Gebäuden Nut-
zungsrechte verliehen werden. Die auf dem Grundstück 
errichteten Gebäude, Anlagen und Anpflanzungen sind 
persönliches Eigentum des Nutzungsberechtigten. Die 
Gebäude können veräußert und nach § 452 ZGB mit 

 



Hypotheken belastet werden. Für das Gebäude wird ein 
besonderes Gebäudegrundbuchblatt angelegt (vgl. etwa 
§ 4 des Gesetzes über die Verleihung von Nutzungsrech-
ten an volkseigenen Grundstücken vom 14. Dezember 
1970). Die Anlegung des Gebäudegrundbuchblatts soll 
nach § 36 der Grundbuchverfahrensordnung vom 
30. Dezember 1975 im Grundbuchblatt des Grundstücks 
vermerkt werden. Selbständiges Gebäudeeigentum, für 
das Gebäudegrundbuchblätter geführt wurden, konnten 
auch aufgrund anderer Vorschriften der DDR bestehen, 
so z. B. aufgrund des § 459 ZGB und der dazu ergange-
nen Verordnung über die Sicherung des Volkseigentums 
bei Baumaßnahmen von Betrieben auf vertraglich ge-
nutzten nichtvolkseigenen Grundstücken vom 7. April 
1983. Durch das 2. Zivilrechtsänderungsgesetz vom 
22. Juli 1990 (GBl. I Nr. 49 S. 903) ist allerdings § 459 ZGB 
aufgehoben worden. 

Selbständiges Gebäudeeigentum entsteht auch bei Wo-
chenendhäusern und anderen Baulichkeiten, die auf-
grund eines vertraglich vereinbarten Nutzungsrechts er-
richtet werden (§§ 296, 312 ZGB). Hier werden allerdings 
Gebäudegrundbücher nicht angelegt. 

§ 5 soll sicherstellen, daß das Gebäudeeigentum weiter-
hin selbständiges Eigentum bleibt (vgl. hierzu auch § 95 
BGB). 

Soweit ein im Gebäudegrundbuch eingetragenes Ge-
bäude in Verbindung mit einem Nutzungsrecht an einem 
Grundstück besteht, steht nach der Rechtsauffassung 
des ZGB das Gebäude im Vordergrund. Mit seiner Ver-
äußerung geht auch das Nutzungsrecht an dem Grund-
stück auf den Erwerber über (§ 289 und § 293 ZGB). Das 
besondere Grundbuchblatt wird auch für das Gebäude 
angelegt und nicht für das Nutzungsrecht. § 5 Abs. 2 soll 
diesen Besonderheiten Rechnung tragen. Die Abwei-
chung von der bisher in der Bundesrepublik insoweit gel-
tenden Systematik (vgl. z. B. § 12 der Verordnung über 
das Erbbaurecht) ist hingenommen worden, um bei die-
sen alten, in Zukunft nicht mehr begründbaren Rechts-
verhältnissen, nicht allzu sehr von der bestehenden 
Rechtslage abzuweichen. 

Die Überleitung der erwähnten Rechtsverhältnisse im 
übrigen ist in Artikel 232 § 4 und in Artikel 233 gere-
gelt. 

Zu Artikel 231 § 7 (Verjährung) 

Absatz 1 und Absatz 2 lehnen sich an Artikel 169 EGBGB 
an. Sie betreffen Verjährungstatbestände, die vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes begonnen haben, aber noch nicht 
beendet sind. Grundsätzlich findet insoweit nunmehr das 
Bürgerliche Gesetzbuch Anwendung. Ausgenommen 
sind der Beginn der Verjährung, sowie Tatbestände der 
Hemmung und Unterbrechung der Verjährung, soweit 
diese vor Inkrafttreten dieses Gesetzes verwirklicht wor-
den sind. Hierfür bleibt das Recht der Deutschen Demo-
kratischen Republik anwendbar. 

Ist die Verjährungsfrist nach dem Bürgerlichen Gesetz-
buch kürzer als nach den entsprechenden Rechtsvor-
schriften der Deutschen Demokratischen Republik (z. B. 
§ 852 BGB einerseits, § 474 Absatz 1 Nr. 3 ZGB ande-
rerseits), so gilt die kürzere Frist des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, allerdings mit einem Neubeginn der Verjäh

-

rungsfrist zum Inkrafttreten dieses Gesetzes. Eine unan-
gemessene Verlängerung von Verjährungsfristen, die 
hierdurch im Einzelfall eintreten könnte, wird durch Ab-
satz 2 Satz 2 vermieden. 

Absatz 3 erklärt, ähnlich wie § 11 des Einführungsgeset-
zes zum ZGB, die Absätze 1 und 2 auf Fristen, die für die 
Geltendmachung, den Erwerb oder den Verlust eines 
Rechts maßgebend sind, für anwendbar. Hierdurch wird 
eine einheitliche Behandlung von Verjährungsfristen und 
Fristen im Sinne dieses Absatzes hergestellt. 

Zu Artikel 232 § 1 (Allgemeine Bestimmungen für 
Schuldverhältnisse) 

Die Vorschrift ist Ausdruck des allgemeinen Rechtsge-
dankens, daß Inhalt und Wirkung des Schuldverhältnis-
ses nach dem Recht zu beurteilen sind, das zur Zeit der 
Verwirklichung des Entstehungstatbestandes galt. Sie 
erfaßt sowohl vertragliche als auch außervertragliche 
Schuldverhältnisse, soweit in den nachfolgenden Vor-
schriften keine besonderen Regelungen für bestimmte 
Dauerschuldverhältnisse getroffen sind. Mithin gilt § 1 
unter anderem auch für Versicherungsverträge; die nach 
§ 81 a Satz 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes i.d.F. 
der Bekanntmachung vom 13. Oktober 1983 (BGBl. I 
S. 1261) bestehende Ermächtigung der Aufsichtsbe-
hörde zur Änderung des Geschäftsplans bleibt unbe-
rührt. 

In Fällen, in denen das Angebot zum Abschluß eines Ver-
trags vor dem Stichtag, die Annahme hingegen erst da-
nach erklärt wurde, wird die Annahmeerklärung in der 
Regel dahin auszulegen sein, daß für den Vertrag das 
dem Angebot zugrunde gelegte — bisherige — Recht 
gelten soll. Das Vertragsverhältnis ist dann so zu behan-
deln, als ob es insgesamt vor dem Stichtag entstanden 
sei. 

Zu Artikel 232 § 2 (Miete) 

Die Überleitung bestehender Mietverträge in den Rege-
lungsbereich des BGB entspricht dem allgemeinen 
Rechtsgrundsatz, daß bei Rechtsänderungen das neue 
Recht auf laufende Dauerschuldverhältnisse mit Wirkung 
für die Zukunft anzuwenden ist (z. B. Artikel 171, 219 
EGBGB, § 2 Abs. 2 EGZGB, § 28 Abs. 2 AGBG). 

Diese Lösung trägt zur Herstellung und Bewahrung der 
Rechtseinheit bei. Sie erscheint auch deswegen gebo-
ten, weil das Mietrecht in beiden Teilen Deutschlands 
keine so grundlegenden Unterschiede aufweist, daß ein 
längerer Zeitraum zur Überleitung der Verträge in das 
andere Rechtssystem erforderlich wäre. Die Frage der 
Miethöhe und ihrer Anpassung wird hierdurch allerdings 
nicht berührt. 

Nicht für laufende Mietverhältnisse gelten soll jedoch der 
Kündigungsgrund der Hinderung angemessener wirt-
schaftlicher Verwertung (§ 564 b Abs. 2 Nr. 3 BGB). Die-
ser Kündigungstatbestand ist im Zivilgesetzbuch der 
Deutschen Demokratischen Republik nicht enthalten. 
Seine Einführung erscheint weder zur Herstellung der 
Rechtseinheit noch aus wohnungswirtschaftlichen oder 
rechtspolitischen Gründen geboten. 

 



Außerdem muß vermieden werden, daß das Gebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik unmi ttelbar nach 
dem Wirksamwerden des Einigungsvertrags von einer 
Welle von Eigenbedarfskündigungen überrollt wird. Im 
Sinne einer sozialverträglichen Überleitung der beste-
henden Mietverhältnisse in das Mietrecht des Bürgerli-
chen Gesetzbuches sollen deshalb Eigenbedarfskündi-
gen grundsätzlich bis Ende 1992 ausgesetzt werden. 
Diese Wartefrist ist den Eigentümern im Hinblick auf den 
bisherigen Rechtszustand und auch im Hinblick auf die 
bisherige politische und gesellschaftliche Entwicklung 
zuzumuten. 

Weiterhin zulässig soll die Eigenbedarfskündigung je-
doch dann sein, wenn ihr Ausschluß für den Vermieter 
eine nicht zu rechtfertigende Härte wäre. Dies wird in 
erster Linie dann der Fall sein, wenn der Vermieter einen 
erheblich dringenderen Wohnungsbedarf hat als der Mie-
ter. Damit werden zugleich diejenigen Fälle abgedeckt, in 
denen der Vermieter schon nach bisherigem Recht der 
Deutschen Demokratischen Republik aus Eigenbedarf 
eine Auflösung des Mietverhältnisses hätte verlangen 
können. Die Möglichkeiten des Eigentümers zur Auflö-
sung eines Mietverhältnisses sollen durch das neue 
Recht nicht verschlechtert werden. 

Als Härte für den Vermieter wird es ferner anzusehen 
sein, wenn ihm in früheren Jahren die Räume durch 
Zwangsmaßnahmen, die aus heutiger Sicht nicht zu bil-
ligen sind, entzogen worden sind. Vor allem dann, wenn 
Hauseigentümer aus ihrem Anwesen in Grenznähe we-
gen angeblicher Unzuverlässigkeit umgesiedelt worden 
sind, sollen sie nicht bis Ende 1992 mit der Geltendma-
chung von Eigenbedarf warten müssen. Aber auch an-
dere Fälle des Machtmißbrauchs staatlicher Stellen und 
früherer Parteiorganisationen sind denkbar. 

Auch sonstige berechtigte Interessen des Vermieters 
können — auch unter Würdigung der Interessen des Mie-
ters — eine nicht zu rechtfertigende Härte begründen. 

Das Recht des Vermieters, nach § 564 b Abs. 4 Satz 1 
BGB bei Zweifamilienhäusern das Mietverhältnis unter 
erleichterten Bedingungen zu kündigen, soll bis Ende 
1992 an die Voraussetzung geknüpft werden, daß dem 
Vermieter die Fortsetzung des Mietverhältnisses wegen 
bestimmter beachtlicher Interessen nicht zugemutet 
werden kann (Absatz 4). Willkür oder geringfügige sub-
jektive Wünsche oder Mißhelligkeiten sollen in dieser 
Übergangszeit für eine Kündigung im Zweifamilienhaus 
nicht ausreichen. Hat dagegen der Vermieter den ver-
nünftigen Wunsch, die Mieterwohnung selbst oder durch 
Angehörige zu bewohnen oder sie grundlegend instand-
zusetzen, oder ist ihm wegen sonstiger Interessen eine 
Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht zuzumuten, 
dann kann er auch vor dem 1. Januar 1993 das Mietver-
hältnis kündigen. Diese zusätzlichen Gründe wird er im 
Kündigungsschreiben anzugeben haben. Nur dann wer-
den sie berücksichtigt, es sei denn, daß sie erst nach der 
Kündigung entstanden sind (§ 564 b Abs. 3 BGB). 

Bei Geschäftsraummietern soll der Übergang in das neue 
Recht dadurch sozial verträglicher gestaltet werden, daß 
die Kündigungsfrist bei der Miete oder Pacht von Ge-
schäftsräumen oder gewerblich genutzten unbebauten 
Grundstücken um 3 Monate verlängert wird (Absatz 7). 

Außerdem erscheint es angebracht, den Geschäftsraum

-

mietern für eine zweijährige Übergangszeit einen zusätz

-

lichen Schutz gegen willkürliche oder von rein kommer-
ziellen Interessen getragene Kündigungen zu gewähren. 
Zu diesem Zweck ist in den Absätzen 5 und 6 eine Här-
teklausel vorgesehen, die dem Mieter im Falle der Kün-
digung ein Widerspruchsrecht einräumt. Die Vorschriften 
entsprechen in ihren inhaltlichen Voraussetzungen den 
§§ 8 und 9 des früheren Geschäftsraummietengesetzes, 
in ihrer sonstigen Ausgestaltung der Sozialklausel des 
§ 556 a BGB. 

Zu Artikel 232 § 3 (Pacht) 

Die Anwendung des Pachtrechts des Bürgerlichen Ge-
setzbuches auf laufende Pachtverhältnisse entspricht ei-
nem allgemeinen Rechtsgrundsatz (vgl. die Ausführun-
gen zu § 2) und trägt zur beschleunigten Herstellung der 
Rechtseinheit bei. 

Nach § 52 Abs. 1 des Landwirtschaftsanpassungsgeset-
zes der Deutschen Demokratischen Republik gelten die 
Pachtvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches ohne-
hin schon für alle Pachtrechtsverhältnisse über land- und 
forstwirtschaftliche Nutzflächen. Dieses Gesetz ist be-
reits im Juli 1990 in Kraft getreten. 

Absatz 2 stellt klar, daß die im Landwirtschaftsanpas-
sungsgesetz vorgesehene frühere Anwendung des BGB-
Landpachtrechts durch den Einigungsvertrag nicht be-
rührt wird und daß auch § 51 des Landwirtschaftanpas-
sungsgesetzes unberüh rt  bleibt. Nach dieser Vorschrift 
sind die bestehenden Rechtsverhältnisse am Boden zwi-
schen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaf-
ten und dem Rat des Kreises sowie zwischen diesem und 
dem Eigentümer im Verlauf eines Jahres nach Inkrafttre-
ten des Gesetzes aufzulösen. 

Zu Artikel 232 § 4 (Nutzung von Bodenflächen zur 
Erholung) 

Der besonderen Bedeutung der Bodennutzung zu Zwek-
ken der Erholung, Freizeitgestaltung sowie für kleingärt-
nerische Zwecke entspricht es, diese Nutzungsverhält-
nisse, die in §§ 312 bis 315 ZGB eine eigenständige Aus-
formung erfahren haben, weiterhin der Geltung dieser 
Vorschriften zu unterstellen. Ergänzend zu diesen Vor-
schriften und den Vertragsbestimmungen werden künftig 
die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches gel-
ten. 

Soweit allerdings solche Nutzungsverhältnisse im Rah-
men von Kleingartenanlagen bestehen, wird künftig das 
Bundeskleingartengesetz mit seinen besonderen Rege-
lungen eingreifen. In Kapitel XIV sind hierzu angemes-
sene Überleitungsvorschriften vorgesehen. 

Bedeutsam ist die Fortgeltung des bisherigen Rechts für 
diese Nutzungsverhältnisse vor allem für deren Beendi-
gung. Nach § 314 ZGB unterliegt diese gewissen Ein-
schränkungen, die künftig mit der Gewährleistung des 
Privateigentums schwerlich vereinbar sein werden. Son-
derregelungen über die Beendigung der Nutzungsver-
hältnisse müssen daher einer besonderen politischen 
Entscheidung des künftigen Gesetzgebers vorbehalten 
bleiben (Absatz 1 Satz 2). 

Auch die Nutzungsentgelte, die nach bisherigem Recht 
der Deutschen Demokratischen Republik äußerst niedrig 

 



sind, bedürfen für die Zukunft einer angemessenen Re-
gelung. Zu diesem Zweck wird in Absatz 2 die Bundes-
regierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vor-
schriften über die angemessene Gestaltung der Nut-
zungsentgelte zu erlassen. Eine solche Verordnung wird 
hauptsächlch Vorschriften über die Ermittlung des ange-
messenen Entgelts enthalten, wobei als Obergrenze der 
ortsübliche Pachtzins für vergleichbar genutzte Grund-
stücke dienen soll. In diesem Rahmen sollen durch Ver-
ordnung Vorschriften erlassen werden, wie sie gegen-
wärtig in § 5 Abs. 2 und 3 des Bundeskleingartengeset-
zes für die nähere Bestimmung des Pachtzinses für 
Kleingärten enthalten sind. 

Zu Artikel 232 § 5 (Arbeitsverhältnisse) 

Arbeitsverhältnisse sind üblicherweise von längerer 
Dauer und sollen daher abweichend von § 1 vom Wirk-
samwerden des Beitritts an den für Arbeitsverhältnisse 
geltenden Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
unterworfen werden. Dazu gehören nicht die in Arti-
kel 230 ausgenommenen §§ 616 Absätze 2 und 3 (Lohn-
fortzahlung) und 622 BGB (Kündigungsfristen), an deren 
Stelle die fortgeltenden §§ 115 a bis g und 55 des Ar-
beitsgesetzbuchs der Deutschen Demokratischen Repu-
blik maßgebend bleiben. Für Arbeitsverhältnisse gelten 
neben den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
außerdem die besonderen Vorschriften des Kündigungs-
und Arbeitsschutzrechtes. 

Zu Artikel 232 § 6 (Verträge über wiederkehrende 
Dienstleistungen) 

Die in § 6 aufgeführten Verträge (§ 176 ZGB und 
§§ 197 ff. ZGB), die üblicherweise von längerer Dauer 
sind, sollen abweichend von § 1 vom Wirksamwerden 
des Beitritts an den Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuches unterworfen werden. Für die Form und das 
wirksame Zustandekommen solcher Verträge bleibt al-
lerdings das vor dem Wirksamwerden des Beitritts gel-
tende Recht maßgebend. 

Zu Artikel 232 § 7 (Kontoverträge und 
Sparkontoverträge) 

Konto- und Sparkontoverträge (§§ 234-240 ZGB) sind 
Schuldverhältnisse von üblicherweise längerer Dauer. 
Die Übergangsvorschrift trägt dem Interesse der Kredit-
institute Rechnung, alte und neue Verträge dieser Art 

 nach einheitlichen Bestimmungen abzuwickeln. Etwai-
gen entgegenstehenden Interessen des Kontoinhabers 
wird durch das befristete Kündigungsrecht nach Satz 2 
Rechnung getragen. 

Zu Artikel 232 § 8 (Kreditverträge) 

Bei Wirksamwerden des Beitritts bestehende Kreditver-
träge richten sich gemäß § 1 grundsätzlich nach dem 
Recht, das für die in Artikel 3 des Vertrags genannten 
Gebiete bisher gegolten hat. Lediglich für das gesetzliche 
Kündigungsrecht des Schuldners (Kreditnehmers) ist in 
§ 8 eine abweichende Regelung getroffen: Wenn der Kre-
ditvertrag nach dem 30. Juni 1990 abgeschlossen wor

-

den ist, soll der Schuldner — unabhängig von dem auf 
den Kreditvertrag im übrigen anzuwendenden Recht — in 
jedem Falle in den Genuß der gesetzlichen Kündigungs-
rechte nach § 609a BGB kommen. Damit wird dem Um-
stand Rechnung getragen, daß vom Inkrafttreten der 
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion an Kreditneh-
mer in der Deutschen Demokratischen Republik Darle-
hen unter denselben Konditionen erhalten konnten wie 
Kreditnehmer in der Bundesrepublik Deutschland. 

Zu Artikel 232 § 9 (Bruchteilsgemeinschaften) 

Auf bestehende Bruchteilsgemeinschaften, die in der Re-
gel von langer Dauer sind, sollen sobald wie möglich, 
d. h. mit dem Wirksamwerden des Beitritts, die Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs angewendet wer-
den. 

Zu Artikel 232 § 10 (unerlaubte Handlungen) 

Artikel 232 § 10 verdeutlicht, daß die deliktsrechtlichen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs nur auf sol-
che Handlungen anwendbar sind, die nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes begangen werden. 

Die im Rahmen der Überleitung des Rechts der unerlaub-
ten Handlungen ebenfalls übertragenen Vorschriften 
über die Haftung bei Amtspflichtverletzungen (§ 839 
BGB) lassen die Bestimmungen des Staatshaftungsge-
setzes der Deutschen Demokratischen Republik vom 
12. Mai 1969 (GBl. I S. 34), geändert durch Nr. 1 der 
Anlage zu dem Gesetz vom 14. Dezember 1988 (GBl. I 
S. 327, 329), unberüh rt , soweit dieses als Recht der nach 
dem Verfassungsgesetz über die Bildung von Ländern in 
der Deutschen Demokratischen Republik (Ländereinfüh-
rungsgesetz) entstandenen Länder anwendbar ist (vgl. 
insbesondere Artikel 77, 78 Einigungsgesetz zum Bür-
gerlichen Gesetzbuch; zum Staatshaftungsgesetz vgl. 
Anlage Il Kapitel Ill Sachgebiet B Abschnitt Ill Nr. 1). 

Zu Artikel 233 § 1 (Besitz) 

Die Vorschrift ist an Artikel 180 Einigungsgesetz zum Bür-
gerlichen Gesetzbuch angelehnt. 

Zu Artikel 233 § 2 (Inhalt des Eigentums) 

Das Zivilgesetzbuch der DDR unterscheidet zwischen 
persönlichem Eigentum und sozialistischem Eigentum. 
Sozialistisches Eigentum sind insbesondere das Volksei-
gentum und das Eigentum sozialistischer Genossen-
schaften. Mit Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches soll dessen einheitlicher Eigentumsbegriff gelten. 
Dies wird durch Absatz 1 zum Ausdruck gebracht. 

Unabhängig von der Frage des Eigentumsbegriffs ist die 
Frage, wem das Eigentum zusteht. Diese Frage bedarf für 
das Volkseigentum einer näheren Regelung, die jedoch 
nicht im Rahmen des Zivilrechts zu treffen ist. Dies ist 
vielmehr Sache der besonderen Regelungen über die 
Aufteilung des öffentlichen Vermögens in der Deutschen 
Demokratischen Republik. Regelungen dieser A rt  sind im 
Einigungsvertrag enthalten. § 2 Abs. 2 ist aufgenommen 
worden, um diese Rechtslage klarzustellen. 

 



Zu Artikel 233 § 3 (inhalt und Rang beschränkter 
dinglicher Rechte) 

Absatz 1 ist an Artikel 184 Einigungsgesetz zum Bürger-
lichen Gesetzbuch angelehnt. Rechte an einer Sache sol-
len durch die Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
unberüh rt  bleiben. 

Manche Rechte an einer Sache, wie z. B. die in den Aus-
führungen zu Artikel 231 § 5 erwähnten Nutzungsrechte 
und die in § 5 dieses Artikels erwähnten Mitbenutzungs-
rechte, sind im Zivilgeestzbuch nur sehr unvollkommen 
geregelt. Eine Bereinigung solcher Rechtsverhältnisse 
oder ihre Anpassung an das Bürgerliche Gesetzbuch 
oder an veränderte Verhältnisse ist im Rahmen des Eini-
gungsvertrages jedoch schon aus zeitlichen Gründen 
nicht möglich. Aus Gründen der Transparenz erscheint 
es zweckmäßig, besonders hervorzuheben, daß solche 
Bereinigungen oder Anpassungen durch spätere Gesetz-
gebung durchaus erwägenswert sein können. 

Absatz 3 soll erreichen, daß ein Recht nicht allein zum 
Zwecke seiner Aufhebung in das Grundbuch eingetragen 
werden muß. Eine ähnliche Vorschrift findet sich in Arti-
kel 189 Abs. 3 EGBGB. 

Zu Artikel 233 § 4 (Sondervorschriften für dingliche 
Nutzungsrechte und Gebäudeeigentum) 

Für das Gebäudeeigentum (hierzu näher die Ausführun-
gen zu Artikel 231 § 5), für das ein Gebäudegrundbuch 
angelegt ist, gelten nach dem Recht der Deutschen De-
mokratischen Republik in beachtlichem Umfange ähnli-
che Vorschriften wie für Grundstücke. Die Gebäude kön-
nen nach § 452 ZGB mit Hypotheken belastet werden. In 
§ 4 des Gesetzes vom 14. Dezember 1970 über die Ver-
leihung von Nutzungsrechten an volkseigenen Grund-
stücken ist vorgesehen, daß auf das Eigentumsrecht des 
Nutzungsberechtigten an den Gebäuden die Bestim-
mungen des Zivilrechtes über Grundstücke entspre-
chende Anwendung finden. Im Recht der Bundesrepublik 
Deutschland entspricht dem aufgrund eines Nutzungs-
rechts an einem Grundstück bestehenden Gebäudeei-
gentum weitgehend das Erbbaurecht. Für dieses gelten 
nach § 11 der Verordnung über das Erbbaurecht grund-
sätzlich die sich auf Grundstücke beziehenden Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. Eine 
entsprechende Rechtslage soll daher nach § 4 Abs. 1 
auch für das Gebäudeeigentum gelten. Es wird allerdings 
nur die entsprechende Anwendung der Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ausdrücklich vorgeschrieben, 
da nicht übersehen werden kann, inwieweit in anderen 
Rechtsgebieten eine Gleichstellung mit Grundstücken 
angezeigt ist. Es kann der Rechtsanwendung überlassen 
bleiben, inwieweit in solchen anderen Rechtsgebieten 
eine entsprechende Anwendung in Betracht kommt. Ab-
weichend von § 11 der Verordnung über das Erbbaurecht 
soll auch § 925 BGB anwendbar sein, um hier zusätzliche 
Unterscheidungen zu vermeiden. 

Die Nutzungsrechte an einem Grundstück waren zwar 
nach der Grundstücksdokumentationsordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 6. November 
1975 in das Grundbuch einzutragen. Sie entstehen aber 
in der Regel nicht erst mit der Eintragung, sondern mit der 
Verleihung oder Zuweisung. Es muß nach den vorliegen-
den Informationen jedenfalls bei zugewiesenen Nut
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zungsrechten im Bereich der Landwirtschaft damit ge-
rechnet werden, daß die Nutzungsrechte nicht aus-
nahmslos im Grundbuch des belasteten Grundstücks 
eingetragen sind. Der Nutzungsberechtigte hatte nach 
der Grundbuchverfahrensordnung vom 30. Dezember 
1975 auch kein eigenes Antragsrecht auf Eintragung. Um 
zu vermeiden, daß Bürger im Falle eines gutgläubigen 
Erwerbs des belasteten Grundstücks durch einen Dritten 
in solchen Fällen ihr Nutzungsrecht und damit letztlich ihr 
Eigenheim verlieren, sieht Absatz 2 insoweit eine Aus-
nahme gegenüber dem öffentlichen Glauben des Grund-
buchs vor. Den Interessen des Rechtsverkehrs soll hier-
bei dadurch Rechnung getragen werden, daß dann aber 
das Eigenheim oder sonstige Gebäude bereits ganz oder 
teilweise errichtet sein müssen, so daß der Erwerber des 
belasteten Grundstücks jedenfalls einen gewissen Anhalt 
für das Bestehen eines Nutzungsrechts hat. Außerdem 
soll dieser unter bestimmten Voraussetzungen gegen 
Entschädigung die Aufhebung oder die Änderung des 
Nutzungsrechts verlangen können, damit jedenfalls sehr 
viel wertvollere Investitionen gegenüber dem Nutzungs-
recht Bestand haben. Inwieweit zukünftig ein Endtermin 
zu setzen ist, bis zu dem die Nutzungsrechte zur Erhal-
tung gegenüber dem öffentlichen Glauben des Grund-
buchs der Eintragung bedürfen, bleibt der Entscheidung 
zukünftiger Gesetzgebung vorbehalten. 

Zu Artikel 233 § 5 (Mitbenutzungsrechte) 

Das ZGB kennt keine Dienstbarkeiten. An deren Stelle 
sieht es in §§ 321 und 322 Mitbenutzungsrechte vor. 
Diese können vorübergehender Natur sein (wie z. B. beim 
Aufstellen von Gerüsten im Falle von Neubauten oder 
Hausreparaturen) und dann zwischen den Nutzungsbe-
rechtigten vereinbart werden. Sie können aber auch dau-
erhafter Natur sein oder sonst die Rechte des Grund-
stückseigentümers beeinträchtigen und bedürfen dann 
der Zustimmung des Eigentümers des belasteten Grund-
stücks. Mitbenutzungsrechte können nach §§ 2 und 3 
der Grundstücksdokumentationsordnung nach Maß-
gabe der Rechtsvorschriften in das Grundbuch eingetra-
gen werden. Das ZGB sieht allerdings eine solche Eintra-
gung in § 322 nur bei Wege- oder Überfahrtsrechten vor. 
Nach § 13 der Grundstücksvollstreckungsverordnung 
der Deutschen Demokratischen Republik vom 6. Juni 
1990 bleiben Mitbenutzungsrechte gemäß §§ 321 und 
322 ZGB bestehen, auch wenn sie nicht im Grundbuch 
eingetragen sind. § 297 ZGB sieht in Absatz 2 vor, daß 
mit dem Eigentumswechsel an Grundstücken auch die 
Verpflichtungen aus den im Grundbuch eingetragenen 
Rechten oder anderen zur Nutzung berechtigenden Ver-
trägen auf den Erwerber übergehen, soweit nichts ande-
res vereinbart ist. Nach § 322 Abs. 2 ZGB geht das Mit-
benutzungsrecht auf den jeweiligen Rechtsnachfolger 
des berechtigten Nachbarn über, wenn es im Grundbuch 
eingetragen ist oder wenn der Übergang zwischen den 
beteiligten Eigentümern oder mit Zustimmung des Eigen-
tümers des betroffenen Grundstücks vereinbart wurde. 

Eine Überleitung der Mitbenutzungsrechte in Dienstbar-
keiten des Bürgerlichen Gesetzbuches würde sehr einge-
hender Prüfung bedürfen und ist im Rahmen der Arbeiten 
zum Einigungsvertrag nicht möglich. Daher ist der Weg 
gewählt worden, diese Mitbenutzungsrechte als dingli-
che Rechte eigener A rt  bestehen zu lassen. Ihre Behand-
lung als dingliches Recht ist jedoch nur dann zweckmä- 

 



Big,  wenn sie solcher Art  sind, daß ihre Begründung der 
Zustimmung des Grundstückseigentümers bedurfte. Für 
rein vorübergehende Vereinbarungen zwischen Nut-
zungsberechtigten eignet sich die Rechtsfigur des ding-
lichen Rechts nicht. Inwieweit hier rein schuldrechtliche 
Beziehungen bestehen bleiben, richtet sich nach den 
insoweit bestehenden Regelungen. Daraus, daß in § 5 
Abs. 1 die Mitbenutzungsrechte in dem bezeichneten 
Umfang als Rechte an dem Grundstück fingie rt  werden, 
ergibt sich die Anwendung des § 3, wonach sie mit ihrem 
bisherigen Inhalt und Rang bestehen bleiben. Welchen 
Rang sie haben, wird anhand der oben geschilderten all-
gemeinen Vorschriften über die Mitbenutzungsrechte zu 
entscheiden sein. 

Da die Mitbenutzungsrechte grundsätzlich auch ohne 
Eintragung im Grundbuch gegenüber Erwerbern beste-
hen blieben, mußte in Absatz 2 vorgesehen werden, daß 
sie bis zu einer anderweitigen gesetzlichen Regelung 
auch gegenüber dem öffentlichen Glauben des Grund-
buchs ihre Wirksamkeit behalten. Da nicht abschließend 
zu übersehen war, ob sie nach dem Recht der Deutschen 
Demokratischen Republik ohne Eintragung in jedem Fall 
auch gegen einen gutgläubigen Erwerber wirkten, ist am 
Anfang der Vorschrift eine entsprechende Einschränkung 
gemacht worden. Die Erhaltung der Wirksamkeit gegen-
über dem öffentlichen Glauben des Grundbuchs auch 
ohne Eintragung hat im übrigen ein Vorbild in Artikel 187 
EGBGB. Die Festsetzung etwaiger Schlußtermine für die 
Eintragung kann künftiger Gesetzgebung überlassen 
bleiben. 

Um zu verhindern, daß ein Erwerber des Eigentums oder 
sonstigen Rechts an dem belasteten Grundstück durch 
ein fortbestehendes Mitbenutzungsrecht einen unver-
hältnismäßigen Schaden erleidet, ist in Absatz 2 nach 
dem Vorbild der entsprechenden Regelung in § 4 für die 
Nutzungsrechte ein Anspruch auf Aufhebung oder Ände-
rung des Mitbenutzungsrechts gegen Entschädigung 
vorgesehen. 

Die Regelung des Absatzes 3 über die Eintragung des 
Mitbenutzungsrechts ist an Artikel 187 Abs. 1 Satz 2 
EGBGB angelehnt. 

Zu Artikel 233 § 6 (Hypotheken) 

Abweichend von dem Vorgehen bei Erlaß des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs (Artikel 192 EGBGB) sollen die nach 
dem Zivilgesetzbuch entstandenen Hypotheken grund-
sätzlich nicht in das Recht des Bürgerlichen Gesetz-
buchs übergeführt werden. Diese Hypotheken unter-
scheiden sich von denen des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
erheblich, und zwar insbesondere dadurch, daß keine 
Eigentümergrundschulden entstehen. Es ist daher 
zweckmäßig, sie weiterhin grundsätzlich nach dem bis-
herigen Recht zu behandeln, was sich aus der Vorschrift 
des Artikel 233 § 3 ergibt. Sollte sich aufgrund späterer 
Entwicklungen und Erörterungen eine Umstellung auf ein 
Rechtsinstitut des Bürgerlichen Gesetzbuchs als zweck-
mäßig erweisen, kann dies zu gegebener Zeit nachgeholt 
werden. 

Zweckmäßig ist jedoch, klarzustellen, nach welchen Re-
gelungen die bestehenden Hypotheken übertragen und 
aufgehoben werden können. Eine solche Regelung ist 
deshalb in § 6 aufgenommen worden. Da die Siche

-

rungshypotheken Buchhypotheken sind (§ 1185 Abs. 1 
BGB), wird durch die Fassung auch klargestellt, daß die 
Regelungen über die Abtretung briefloser Hypotheken 
anzuwenden sind. 

§ 1183 BGB und § 27 GBO werden von der Anwendung 
ausgeschlossen, weil ein Bedürfnis für eine Zustimmung 
des Eigentümers angesichts des Umstandes, daß Eigen-
tümergrundschulden nicht entstehen, nicht besteht. Die 
Regelungen über den Verzicht auf die Hypothek sollen 
nicht angewendet werden, weil sie nach dem Bürgerli-
chen Gesetzbuchs das Entstehen einer Eigentümer-
grundschuld bewirken. 

Für die Verfügung über Grundpfandrechte aus der Zeit 
vor Inkrafttreten des Zivilgesetzbuchs kann es dagegen 
bei den insoweit geltenden Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs verbleiben (Abs. 2). 

Zu Artikel 233 § 7 (Am Tag des Wirksamwerdens des 
Beitritts schwebende Rechtsänderungen) 

Die Vorschrift soll verhindern, daß schwebende Eintra-
gungsverfahren beim Grundbuchamt durch den Über-
gang auf das neue Recht beeinträchtigt werden. 

Zu Artikel 233 § 8 (Rechtsverhältnisse nach § 459 des 
Zivilgesetzbuches) 

Auf die Ausührungen zu Artikel 231 § 5 wird verwiesen. 
Wie die Rechtslage in den Fällen des früheren § 459 ZGB 
beim Übergang auf das neue Recht ist, ist nach dem 
Recht der Deutschen Demokratischen Republik zu beur-
teilen. § 8 soll verhindern, daß in diese Rechtslage durch 
den Übergang auf das neue Recht eingegriffen wird. 

Zu Artikel 234 § 1 (Grundsatz) 

Das Vierte Buch des Bürgerlichen Gesetzbuchs wird zum 
Tag des Wirksamwerdens des Beitritts [Stichtag] für das 
in Artikel 3 des Vertrags genannte Gebiet übergeleitet. 
Von diesem Zeitpunkt an gilt das neue Recht für alle zu 
diesem Zeitpunkt bestehenden familienrechtlichen 
Rechtsverhältnisse. Eine Rückwirkung des neuen Rechts 
ist grundsätzlich nicht vorgesehen. 

Zu Artikel 234 § 2 (Verlöbnisrecht) 

Nach dem bisher geltenden Recht wird mit einem Verlöb-
nis lediglich der Wille der Pa rtner zum Ausdruck gebracht 
zu prüfen, „ob von ihren Charaktereigenschaften, Auffas-
sungen und Interessen sowie ihren gesamten Lebensum-
ständen her die Voraussetzungen gegeben sind, einen 
Bund fürs Leben zu schließen und eine Familie zu grün-
den" (Artikel 5 Absatz 3 FGB). Besondere Rechtsfolgen 
knüpfen sich an ein solches Verlöbnis und seine Auflö-
sung nicht. Vor dem Tag des Wirksamwerdens des Bei-
tritts [Stichtag] begründeten Verlöbnissen sollen deshalb 
nicht die Bedeutung und die Rechtsfolgen eines Verlöb-
nisses im Sinne der §§ 1297 ff. BGB beigemessen wer-
den. 

 



Zu Artikel 234 § 3 (Wirkungen der Ehe im allgemeinen) 

Die Überleitung des Bürgerlichen Gesetzbuchs hat keine 
unmittelbaren Auswirkungen auf die in bereits bestehen-
den Ehen geführten Ehenamen. Ehegatten, die vor dem 
Tag des Wirksamwerdens des Beitritts [Stichtag] die Ehe 
geschlossen haben, führen also ihren nach bisherigem 
Recht erworbenen Familiennamen fo rt . 

Die Regelung des Familiengesetzbuchs der Deutschen 
Demokratischen Republik über die Wahl des in der Ehe 
zu führenden Familiennamens entspricht allerdings nicht 
in vollem Umfang den vom Bürgerlichen Gesetzbuchs 
eröffneten Wahlmöglichkeiten. Die Übergangsregelung 
will deshalb sicherstellen, daß auch Ehegatten, die vor 
dem Tag des Wirksamwerdens des Beitritts [Stichtag] die 
Ehe geschlossen haben, mit Wirkung für die Zukunft 
jeden nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch möglichen 
Namen führen können. 

Ehegatten, die bei ihrer Eheschließung nicht oder — im 
Vergleich zu den Regelungen des Bürgerlichen Gesetz-
buchs — nur unter eingeschränkten Voraussetzungen 
wählen konnten, ob sie den Geburtsnamen des Mannes 
oder den Geburtsnamen der Frau als Ehenamen führen 
wollten, wird in Absatz 1 Satz 1 nunmehr die Möglichkeit 
eröffnet, diese Wahl binnen eines Jahres nachzuholen. 
Voraussetzung für eine solche nachgeholte Namenswahl 
ist nach Satz 2, daß die Ehe noch besteht. 

Mit dem Inkrafttreten des § 1355 Abs. 3 BGB ist Ehegat-
ten, deren Geburtsname nicht Ehename geworden ist, 
kraft Gesetzes die Möglichkeit eröffnet, ihren Geburtsna-
men dem Ehenamen voranzustellen. Dies gilt auch für 
Ehegatten, die vor dem Tag des Wirksamwerdens des 
Beitritts [Stichtag] die Ehe geschlossen haben. Satz 3 
Nr. 2 stellt dabei klar, daß das Recht zur Voranstellung 
des Geburtsnamens gemäß § 1355 Abs. 3 BGB auch 
solchen Ehegatten zusteht, die bereits von der ihnen 
nach bisherigem Recht unter bestimmten Voraussetzun-
gen eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, 
ihren zur Zeit der Eheschließung geführten Namen dem 
hiervon abweichenden Ehenamen hinzuzufügen; mit der 
Voranstellung des Geburtsnamens entfällt der bislang 
hinzugefügte Name. 

Die Übergangsregelung will allerdings keinem Ehegatten 
die Möglichkeit eröffnen, in der Ehe fortan seinen Ge-
burts- und seinen zur Zeit der Eheschließung geführten 
Namen als Ehe- und als Begleitnamen nebeneinander zu 
führen. Satz 3 Nr. 1 schreibt deshalb vor, daß mit der 
nach Satz 1 getroffenen Bestimmung des Geburtsna-
mens eines Ehegatten zum Ehenamen ein von diesem 
Ehegatten nach bisherigem Recht neben dem bisherigen 
Ehenamen geführter Begleitname entfällt. Satz 4 stellt 
klar, daß ein Ehegatte, dessen zur Zeit der Eheschließung 
geführter Name unter dem bisherigen Recht zum Ehena-
men geworden ist, diesem Ehenamen nicht — unter Be-
rufung auf den Wortlaut des § 1355 Abs. 3 BGB — nun-
mehr seinen Geburtsnamen als Begleitnamen hinzufü-
gen kann. 

Die Absätze 2 bis 7 orientieren sich weitgehend an der 
Regelung der §§ 2 bis 4 des Gesetzes über die Änderung 
des Ehenamens vom 27. März 1979 (BGBl. I S. 401). 

Zu Artikel 234 § 4 (Eheliches Güterrecht) 

Die Überleitung vom gesetzlichen Güterstand der Errun-
genschaftsgemeinschaft des Familiengesetzbuchs in 
den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs tritt kraft Gesetzes ein 
(vgl. Artikel 8 I Nr. 3 des Gesetzes über die Gleichberech-
tigung von Mann und Frau auf dem Gebiete des Bürger-
lichen Rechts — Gleichberechtigungsgesetz — vom 
18. Juni 1957, BGBl. I S. 609 — BGBl. Ill 400-3). Würde 
von einer Überleitung kraft Gesetzes abgesehen und es 
den Ehegatten überlassen bleiben, die Überleitung in die 
Zugewinngemeinschaft durch Erklärung herbeizuführen, 
so müßte damit gerechnet werden, daß diese Option von 
sehr vielen aus Rechtsunkenntnis oder Nachlässigkeit 
ungenutzt bliebe. Damit ginge möglicherweise ein we-
sentlicher Vorteil des gesetzlichen Güterstandes nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch verloren: Wird die Zuge-
winngemeinschaft durch den Tod eines Ehegatten been-
det, so erhöht sich der gesetzliche Erbteil des überleben-
den Ehegatten nach § 1371 Abs. 1 BGB um ein Viertel der 
Erbschaft. 

Jeder Ehegatte kann binnen einer Frist von zwei Jahren 
ab dem Stichtag eine Erklärung abgeben, durch die die 
Überleitung rückwirkend ausgeschlossen und die Fo rt

-geltung des bisherigen gesetzlichen Güterstandes nach 
dem Familiengesetzbuch bewirkt wird. Die Erklärung 
wird durch Abgabe gegenüber dem Kreis- bzw. dem 
Amtsgericht wirksam. Es ist zwar erwünscht und führt zu 
einer Vereinfachung des Verfahren, wenn die Ehegatten 
die Entscheidung über die Fortgeltung des bisherigen 
Güterstandes im gegenseitigen Einvernehmen treffen 
und die Erklärung gemeinsam abgeben; sollte eine Eini-
gung aber nicht erzielt werden können, muß es jedem 
Ehegatten ermöglicht werden, durch einseitige Erklärung 
die Fortgeltung des bisherigen Güterstandes herbeizu-
führen. Gilt das eheliche Güterrecht des Familiengesetz-
buchs, kommt § 1371 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
nicht zum Zuge. 

Durch die Erklärung kann lediglich die Fortgeltung des 
bisherigen Güterstandes erreicht, nicht jedoch ein sonsti-
ger Güterstand gewählt werden. Das Vertrauen der Ehe-
gatten in das Fortbestehen des bisherigen gesetzlichen 
Güterstandes gestattet es nicht, einem der Ehegatten die 
Möglichkeit zu eröffnen, einseitig an die Stelle des bishe-
rigen einen neuen Güterstand zu setzen. Wenn einer der 
Ehegatten den bisherigen Güterstand nicht beibehalten, 
jedoch an die Stelle der Zugewinngemeinschaft einen 
anderen ihm genehmeren Zustand wählen will, so muß er 
im Einvernehmen mit dem anderen Ehegatten die güter-
rechtlichen Verhältnisse nach den allgemeinen Vorschrif-
ten durch Ehevertrag regeln. 

Die Erklärung muß in notariell beurkundeter Form vorge-
legt werden (Absatz 3 Satz 2). Damit soll sichergestellt 
werden, daß die Ehegatten vor Abgabe der Fortgeltungs-
erklärung beraten und über die rechtlichen Folgen belehrt 
werden. 

Im Zweifel soll davon ausgegangen werden, daß den 
Ehegatten, sofern sie nichts anderes vereinbart haben, 
das gemeinschaftliche Eigentum und Vermögen je zur 
Hälfte zusteht. 

Absatz 4 trifft eine Regelung (nur) für die Auseinanderset

-

zung des bis zum Tag des Wirksamwerdens des Beitritts 
(Stichtag) erworbenen Eigentums und Vermögens; eine 

 



vorzeitige Aufhebung der Eigentums- und Vermögensge-
meinschaft soll vermieden werden. 

Leben die Ehegatten im Güterstand der Eigentums- und 
Vermögensgemeinschaft nach FGB, sind nach § 744 a 
ZPO für die Zwangsvollstreckung in Gegenstände des 
gemeinschaftlichen Vermögens die §§ 740-744, §§ 774 
und 860 ZPO entsprechend anwendbar. 

Zu Artikel 234 § 5 (Unterhalt des geschiedenen 
Ehegatten) 

Ist eine Ehe vor dem Stichtag geschieden worden, gilt 
das bisherige Unterhaltsrecht fo rt . Es kann nicht erwartet 
werden, daß Eheleute, deren Ehe bereits geschieden ist 
und die ihre Lebensverhältnisse entsprechend dem gel-
tenden Recht ein gerichtet haben, sich einer Änderung 
der unterhaltsrechtlichen Regelungen ohne Schwierig-
keiten anpassen könnten. Es muß vielmehr befürchtet 
werden, daß die Anwendung des in der Bundesrepublik 
geltenden Rechts auf ihre Verhältnisse zu einer erhebli-
chen Störung des Rechtsfriedens führen würde, wenn 
Unterhaltsansprüche entstünden, mit denen keiner der 
Ehegatten gerechnet hat. 

Zu Artikel 234 § 6 (Versorgungsausgleich) 

Die Vorschrift nimmt das Recht des Versorgungsaus-
gleichs von dem allgemeinen sofortigen Inkrafttreten des 
Vierten Buchs des Bürgerlichen Gesetzbuchs aus: 

Satz 1 erklärt sich aus dem engen Zusammenhang von 
Versorgungsausgleich und gesetzlicher Rentenversiche-
rung: Das Recht des Versorgungsausgleichs wird erst zu 
einem Zeitpunkt wirksam, in dem die Angleichung der 
Rentenversicherungssysteme abgeschlossen ist. Dies 
steht mit dem — von Überleitungsvorschriften zu beglei-
tenden — Inkrafttreten der wesentlichen versicherungs-
und rentenrechtlichen Vorschriften des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuchs am 1. Januar 1992 zu erwarten. 

Mittelbar verdeutlicht Satz 1 die gesetzgeberische Ab-
sicht, Ehen, die vor diesem Zeitpunkt geschieden wer-
den, auch künftig nicht „rückwirkend" dem Recht des 
Versorgungsausgleichs zu unterstellen. Vielmehr wird in 
solchen Fällen auch weiterhin nach dem Tod des unter-
haltspflichtigen früheren Ehegatten — nach Maßgabe der 
spezialgesetzlichen Versorgungsregelungen — dem un-
terhaltsberechtigten früheren Ehegatten eine Hinterblie-
benenversorgung zu erbringen sein. 

Auf Ehen, die nach dem Inkrafttreten der wesentlichen 
versicherungs- und rentenrechtlichen Vorschriften des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch geschieden werden, 
findet grundsätzlich der Versorgungsausgleich Anwen-
dung. Dies gilt auch für Ehen, die vor dem Tag des Wirk-
samwerdens des Beitritts (Stichtag) geschlossen worden 
sind. Eine Ausnahme vom Versorgungsausgleich gebie-
tet nach Satz 2 das schutzwürdige Vertrauen in bezug auf 
Rechte und Pflichten aus Vereinbarungen, die künftig 
dem Versorgungsausgleich unterliegende Anrechte zur 
Grundlage oder zum Gegenstand haben. Die Vereinba-
rung muß einen Interessenausgleich, nicht notwendiger-
weise jedoch eine gleichmäßige Verteilung von Vermö-
genswerten, in Ansehung eines dem Versorgungsaus-
gleich unterliegenden Anrechts für die Zeit nach der Tren

-

nung der Ehepartner bezweckt oder bewirkt haben. In 
Frage kommen dabei insbesondere Lebensversiche-
rungsanrechte, die als gemeinsames Eigentum der Ehe-
gatten einer vorzeitigen Vermögensteilung (vgl. §§ 39 ff. 
FGB) unterlagen oder Gegenstand eines güterrechtlichen 
Interessenausgleichs (vgl. § 14 FGB) waren. Unterhalts-
rechtliche Regelungen dürften im allgemeinen unbeacht-
lich sein, da Vereinbarungen über den nachehelichen 
Unterhalt nach dem bisherigen Recht wirksam nur in Ver-
bindung mit einer Scheidung getroffen werden konnten 
(vgl. § 30 Absatz 3 FGB), der Versorgungsausgleich aber 
auf frühere Scheidungen nicht zurückwirkt. 

Zu Artikel 234 § 7 (Abstammung) 

Absatz 1 stellt — in Konkretisierung der in Artikel 18 und 
19 des Einigungsvertrags niedergelegten Grundsätze — 
klar, daß Statusentscheidungen, die vor dem Tag des 
Wirksamwerdens des Beitritts (Stichtag) ergangen sind, 
von der Überleitung des Bürgerlichen Gesetzbuchs un-
berührt bleiben. Dasselbe gilt für Anerkennungen der 
Vaterschaft, die unter der Geltung des Familiengesetz-
buchs der Deutschen Demokratischen Republik wirksam 
geworden sind. Nach Absatz 4 stehen Entscheidungen 
und Erklärungen aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des 
Familiengesetzbuchs der Deutschen Demokratischen 
Republik, denen nach § 8 Absatz 1 des Einführungsge-
setzes zum Familiengesetzbuch der Deutschen Demo-
kratischen Republik die Wirkung einer Vaterschaftsfest-
stellung zukommt, gleich; sie können daher auch wie die 
Anerkennung einer Vaterschaft angefochten werden. 

Mit der Überleitung des Bürgerlichen Gesetzbuchs be-
stimmt sich die Möglichkeit künftiger Statusverfahren 
nach neuem Recht. Das gilt nach dem Grundsatz des 
Artikel 234 § 1 EGBGB auch in Ansehung der abstam-
mungsrechtlichen Verhältnisse von oder zu Kindern, die 
vor dem Tag des Wirksamwerdens des Beitritts (Stichtag) 
geboren sind. Nach dem neuen Recht gelten für die An-
fechtung der Ehelichkeit eines Kindes sowie für die An-
fechtung der Anerkennung der Vaterschaft bestimmte 
Fristen. Deren Einhaltung kann bei Statusverfahren, die 
vor dem Tag des Wirksamwerdens des Beitritts (Stichtag) 
geborene Kinder betreffen, zu Problemen führen; denn 
die Frage, von wem die Ehelichkeit eines Kindes (im 
Sprachgebrauch des Familiengesetzbuchs der Deut-
schen Demokratischen Republik: die Vaterschaft) oder 
eine Anerkennung der Vaterschaft angefochten werden 
kann und gegen wen eine solche Anfechtungsklage zu 
richten ist, ist im bisher geltenden Recht der Deutschen 
Demokratischen Republik und im Bürgerlichen Gesetz-
buch zum Teil voneinander abweichend geregelt. Die 
Absätze 2 und 3 wollen die sich aus diesen Divergenzen 
ergebenen Schwierigkeiten lösen: 

— Absatz 2 stellt sicher, daß die Anfechtungsfrist für 
Anfechtungsberechtigte, die mit der Überleitung des 
Bürgerlichen Gesetzbuches erstmals anfechtungsbe-
rechtigt werden, frühestens mit dem Tag des Wirk-
samwerdens des Beitritts zu laufen beginnt. 

— Absatz 3 bewirkt einen besonderen Vertrauens-
schutz: Hat ein Anfechtungsberechtigter vor dem Tag 
des Wirksamwerdens des Beitritts (Stichtag) Anfech-
tungsklage gegen eine Person erhoben, gegen die 
nach dem maßgebenden neuen Recht (§ 1596 BGB) 
die Klage nicht mehr gerichtet werden kann, so soll er 

 



nunmehr Gelegenheit erhalten, die Klage gegen den 
nach neuem Recht „richtigen" Beklagten zu richten; 
eine Verfristung der Anfechtung soll deshalb ausge-
schlossen sein. Dasselbe gilt in Fällen, in denen ein 
schon nach bisherigem Recht Anfechtungsberechtig-
ter von einer rechtzeitigen Erhebung der Anfech-
tungsklage abgesehen hat, weil ein anderer Anfech-
tungsberechtigter bereits fristgerecht Anfechtungs-
klage erhoben hatte, diesem jedoch nach dem nun-
mehr maßgebenden neuen Recht die Klagebefugnis 
fehlt. 

Kann eine anhängige Statusklage nach dem nunmehr 
maßgebenden Recht des Bürgerlichen Gesetzbuches 
von dem Kläger nicht mehr erhoben oder nicht mehr 
gegen den Beklagten gerichtet werden, so bestimmt sich 
die Kostentragung für dieses Verfahren nach der in der 
Anlage I Kapitel Ill Sachgebiet A Abschnitt Ill Nr. 28 Buch-
stabe j vorgesehenen Maßgabe. 

Zu Artikel 234 §§8, 9 (Anpassung von 
Unterhaltsrenten für Minderjährige, Regelbedarf des 
nichtehelichen Kindes) 

Nach § 1612 a Abs. 2 BGB kann die Bundesregierung 
nach Maßgabe der allgemeinen Entwicklung, insbeson-
dere der Verdienste und des Lebensbedarfs, durch 
Rechtsverordnung den Vomhundertsatz bestimmen, um 
den die Unterhaltsrenten für Minderjährige Kinder zu er-
höhen oder herabzusetzen sind. Ebenso kann durch 
Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates nach § 1615f Abs. 2 BGB der 
Regelbedarfsatz für nichteheliche Kinder — der zugleich 
als Mindestbedarf ehelicher Kinder gilt (§ 1610 Abs. 3 
BGB) — festgesetzt werden. Die letzte Anpassung bzw. 
Erhöhung erfolgte durch Verordnung vom 21. Juli 1988 
(BGBl. I S. 1082). 

Der Vomhundertsatz ist nach der Entwicklung der allge-
meinen wi rtschaftlichen Verhältnisse in der Bundesrepu-
blik Deutschland zu bemessen; der Regelsatz entspricht 
den in der Bundesrepublik Deutschland für den Unterhalt 
eines Kindes bei einfacher Lebenshaltung im Regelfall 
erforderlichen Beträgen. Da die Entwicklung in der Bun-
desrepublik Deutschland und in dem in Artikel 3 des Ver-
trages genannten Gebiet bislang unterschiedlich verläuft, 
können die Sätze nicht bereits zum Stichtag in Kraft 
gesetzt werden. Die Landesregierungen werden daher 
ermächtigt, entsprechende Rechtsverordnungen (An-
passungsverordnung bzw. Regelunterhalt-Verordnung) 
zu erlassen, die bis zur Rechtsetzung durch die Bundes-
regierung gelten. 

Zu Artikel 234 § 10 (Rechtsverhältnis zwischen den 
Eltern und dem Kind im allgemeinen) 

Der Familienname eines Kindes wird im bisher geltenden 
Recht und im Bürgerlichen Gesetzbuch teilweise vonein-
ander abweichend geregelt. Mit der Überleitung des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs bestimmt sich der Familienname 
eines nach dem Tag des Wirksamwerdens des Beitritts 
(Stichtag) geborenen Kindes nach dem neuen Recht. Für 
vor dem Stichtag geborene Kinder gilt dies nur in Anse-
hung solcher Umstände, die nach dem Stichtag eintreten 
und — gemäß dem neuen Recht — namensrechtlich rele- 

vant sind. Die Überleitung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
bewirkt also keine unmittelbare Änderung bereits geführ-
ter Familiennamen. 

Zu Artikel 234 § 11 (Elterliche Sorge) 

Die Rechts- und Pflichtenstellung, die das Bürgerlichen 
Gesetzbuch mit der elterlichen Sorge verbindet, ent-
spricht im wesentlichen der Bedeutung, die das bisher 
geltende Recht dem Erziehungsrecht beimißt. Die Be-
rechtigung zur elterlichen Sorge und die Inhaberschaft 
des Erziehungsrechts sind jedoch in beiden Rechten zum 
Teil voneinander abweichend geregelt. Die Überleitung 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs soll keine unmi ttelbare 
Änderung der Sorge- und Erziehungszuständigkeit be-
wirken. Absatz 1 schreibt deshalb vor, daß die elterliche 
Sorge demjenigen zusteht, dem am Tag vor dem Wirk-
samwerden des Beitritts (Tag vor dem Stichtag) nach 
dem bisher geltenden Recht das Erziehungsrecht zu-
stand. Soweit das Erziehungsrecht nach diesem Recht 
einer Person zustand, die nach dem neuen Recht nicht 
Inhaber der elterlichen Sorge sein, sondern nur zum Vor-
mund bestellt werden kann, wird das Erziehungsrecht in 
das Rechtsinstitut der Vormundschaft übergeleitet: Der 
bislang Erziehungsberechtigte erhält die Rechtsstellung 
eines Vormunds. 

Das bisher geltende Recht überträgt in Angelegenheiten 
der elterlichen Sorge die Zuständigkeit für bestimmte 
Entscheidungen oder Maßnahmen, die nach dem BGB 
dem Gericht vorbehalten sind, Verwaltungsbehörden. 
Absatz 2 verdeutlicht in Konkretisierung der bereits in 
Artikel 18 und 19 des Vertrags niedergelegten Grund-
sätze, daß solche verwaltungsbehördlichen Entschei-
dungen oder Maßnahmen fortgelten. Die Vorschrift stellt 
zugleich sicher, daß verwaltungsbehördliche Entschei-
dungen oder Maßnahmen in Angelegenheiten der elterli-
chen Sorge, wenn sie nach dem Bürgerlichen Gesetz-
buch einem Gericht vorbehalten wären, mit der Überlei-
tung des Bürgerlichen Gesetzbuchs nach den für die 
Abänderung gerichtlicher Entscheidungen oder Maßnah-
men geltenden Grundsätzen aufgehoben oder abgeän-
dert werden können. 

Nach dem bisher geltenden Recht kann das Gericht in 
einem Scheidungsurteil anordnen, daß die Ehegatten das 
elterliche Erziehungsrecht bis zur Dauer eines Jahres 
nicht ausüben dürfen. Nach der unlängst novellierten 
Fassung dieses Rechts ist dem Gericht im Scheidungs-
verfahren eine Entscheidung über die elterliche Sorge 
ohne einen entsprechenden Antrag eines Elternteils ge-
nerell verwehrt. Absatz 3 stellt klar, daß in beiden Fällen 
die — nach dem neuen Recht gebotene — amtswegige 
Entscheidung über die elterliche Sorge nachzuholen 
ist. 

Absatz 4 entspricht der für die Vormundschaft in § 14 
Absatz 6 getroffenen Regelung. Auf die dortige Begrün-
dung wird verwiesen. 

Zu Artikel 234 § 12 (Legitimation nichtehelicher 
Kinder) 

Mit der Überleitung des BGB wird Kindern, die nach dem 
maßgebenden neuen Recht die Rechtsstellung eines 
nichtehelichen Kindes besitzen, die Möglichkeit eröffnet, 

 



gemäß §§ 1740a bis 1740g BGB ihre Ehelicherklärung 
zu beantragen. Die hierfür gemäß § 1740 e BGB geltende 
Jahresfrist beginnt frühestens mit dem Tag des Wirksam-
werdens des Beitritts (Stichtag). 

Zu Artikel 234 § 13 (Annahme als Kind) 

Die Rechtswirkungen, die das bisher geltende Recht der 
„Annahme an Kindes Statt" beimißt, entspricht im we-
sentlichen den Rechtsfolgen, die das BGB an die An-
nahme als Kind knüpft. Mit der Überleitung des BGB gel-
ten, wie sich aus dem Grundsatz des Artikel 234 § 1 
EGBGB ergibt, deshalb die Rechtsfolgen des neuen 
Rechts auch für bereits bestehende Annahmeverhält-
nisse. 

Eine Ausnahme gilt nach Absatz 1 für § 1755 Absatz 1 
Satz 2, § 1756 BGB, die in dem bisher geltenden Recht 
keine Entsprechung finden. Eine Überleitung dieser Vor-
schriften auf am Tag des Wirksamwerdens des Beitritts 
(Stichtag) bestehende Annahmeverhältnisse würde be-
wirken, daß bereits erloschene Rechtsbeziehungen wie-
der auflebten; dies soll vermieden werden. Das bisher 
geltende Recht kennt keine Annahme Volljähriger. Für vor 
dem Inkrafttreten des Familiengesetzbuchs der Deut-
schen Demokratischen Republik unter Volljährigen be-
gründete Annahmeverhältnisse gelten die allgemeinen 
Vorschriften über die Annahme an Kindes Statt (§ 2 
EGFGB). Absatz 1 schreibt deshalb vor, daß die beson-
deren Vorschriften des BGB über die Annahme Volljähri-
ger auf die am Tag des Wirksamwerdens des Beitritts 
(Stichtag) bestehenden Annahmeverhältnisse keine An-
wendung finden. Das bisher geltende Recht kennt keine 
dem § 1747 Absatz 3 Satz 1 vergleichbare Regelung. 
Absatz 1 schließt deshalb die Möglichkeit des § 1760 
Absatz 2 Buchstabe e BGB aus, ein Annahmeverhältnis 
aufzuheben, weil ein Elternteil seine Einwilligung in die 
Annahme vor Ablauf der in § 1747 Absatz 3 Satz 1 BGB 
bestimmten Frist erteilt hat. 

Absatz 2 konkretisiert die bereits in Artikel 18 und 19 des 
Einigungsvertrags niedergelegten Grundsätze: Gerichtli-
che Entscheidungen, durch die ein Annahmeverhältnis 
aufgehoben wird, bleiben von der Überleitung des BGB 
unberührt , wenn sie vor dem Tag des Wirksamwerdens 
des Beitritts (Stichtag) ergangen sind. Dasselbe gilt für 
entsprechende Entscheidungen anderer staatlicher Or-
gane, wenn sie vor dem Stichtag wirksam geworden 
sind. 

Die künftige Aufhebung von Annahmeverhältnissen be-
stimmt sich mit der Überleitung des BGB nach neuem 
Recht. Dies gilt gemäß Artikel 234 § 1 EGBGB auch dann, 
wenn das aufzuhebende Annahmeverhältnis vor dem 
Tag des Wirksamwerdens des Beitritts (Stichtag) begrün-
det worden ist — dies allerdings nur mit den in Absatz 3 
bis 6 bezeichneten Maßgaben: 

— Nach Absatz 3 kann ein vor dem Tag des Wirksam-
werdens des Beitritts (Stichtag) begründetes Annah-
meverhältnis gemäß § 1760 BGB wegen des Fehlens 
einer Einwilligung des Kindes oder eines Elternteils 
nur aufgehoben werden, wenn die Einwilligung nach 
dem bisherigen Recht erforderlich war. 

— Nach dem bisher geltenden Recht ist die Einwilligung 
eines Elternteils in die Annahme seines Kindes nicht 

erforderlich, wenn der Elternteil zur Abgabe einer Er-
klärung für eine nicht absehbare Zeit außerstande war 
oder der Aufenthalt dieses Elternteils nicht ermittelt 
werden konnte. Das bisher geltende Recht gibt die-
sem Elternteil allerdings die Möglichkeit, unter be-
stimmten Voraussetzungen die Aufhebung des An-
nahmeverhältnisses zu verlangen (§§ 70 Absatz 2, 74 
FGB). Absatz 3 will dem betroffenen Elternteil diese 
Möglichkeit erhalten. 

— Nach dem bisher geltenden Recht ist die Einwilligung 
eines Elternteils in die Annahme nicht erforderlich, 
wenn ihm das Erziehungsrecht entzogen worden ist; 
außerdem kann die Einwilligung eines Elternteils im-
mer schon dann ersetzt werden, wenn er die Einwilli-
gung verweigert und diese Verweigerung dem Wohle 
des Kindes entgegensteht (§ 70 FBG). Absatz 5 und 6 
wollen in beiden Fällen den Eltern die Möglichkeit 
eröffnen, die ohne ihre Einwilligung erfolgte Annahme 
ihres Kindes am Maßstab des § 1761 BGB überprüfen 
zu lassen. 

Absatz 7 stellt klar, daß anhängige Klagen auf Aufhebung 
eines Annahmeverhältnisses nunmehr als Antrag auf Auf-
hebung des Annahmeverhältnisses gelten; die Formvor-
schrift des § 1762 Absatz 3 BGB gilt für sie nicht. Damit 
wird eine erneute Antragstellung entbehrlich und die Ge-
fahr einer Verfristung ausgeschlossen. 

Zu Artikel 234 § 14 (Vormundschaft) 

Die bei Inkrafttreten des Einigungsvertrages bestehen-
den Vormundschaften sollen in Vormundschaften nach 
dem BGB übergeleitet werden. 

Die Bestellung eines Vormunds soll wirksam bleiben, 
auch wenn sie nach Bundesrecht nicht möglich gewesen 
wäre. 

Nach § 90 Abs. 1 FGB können Ehegatten gemeinsam 
zum Vormund bestellt werden (nach § 1775 BGB ist die 
Bestellung von Mitvormündern nur ausnahmsweise 
möglich). Aus Gründen der Praktikabilität soll hier § 1678 
Abs. 1, 1. Halbsatz BGB entsprechende Anwendung fin-
den, mit der Folge, daß bei Verhinderung eines Ehegatten 
der andere Ehegatte allein als Vormund handeln kann. 

Nach dem bisherigen Recht ist das Jugendamt für die 
Anordnung einer Minderjährigen-Vormundschaft zustän-
dig; gleichzeitig kann auch die Führung der Vormund-
schaft durch diese Stelle erfolgen. Für diese Fälle ist eine 
Überleitung in eine bestellte Amtsvormundschaft 
(§ 1791 b BGB) vorgesehen. Entsprechendes gilt für das 
Volljährigenrecht, das eine gleichzeitige Anordnung und 
Führung von Vormundschaften durch das Staatliche No-
tariat ermöglicht. 

Die Anlegung von Mündelgeld, für die das bisherige 
Recht keine speziellen Regeln enthält, muß infolge der 
Überleitung des bundesdeutschen Rechts künftig den 
Vorschriften des BGB entsprechen. Allerdings muß den 
Vormündern eine angemessene Zeit zur Umstellung von 
bisher erfolgten Geldanlagen, die diesen Anforderungen 
nicht genügen, verbleiben. Da die Anlegung von Mündel-
geld durch Artikel 1 Nr. 30 bis 34, 36 des Betreuungsge-
setzes ohnehin erleichtert werden soll, ist es sinnvoll, die 
entsprechenden Vorschriften erst vom Inkrafttreten des 
Betreuungsgesetzes (1. Januar 1992) an anzuwenden. 

 



Ansprüche auf Vergütung bzw. Aufwendungsersatz sol-
len sich, soweit sie sich auf die Zeit bis zum Inkrafttreten 
des Bundesrechts beziehen, nach bisherigem Recht 
richten. 

Auf die Begründung zu § 14 Abs. 2 bis 6 wird Bezug 
genommen. 

Das materielle Unterbringungsrecht ist im jetzigen Bun-
desgebiet nur insoweit bundesrechtlich geregelt, als es 
um zivilrechtliche Unterbringungen nach BGB geht; öf-
fentlich-rechtliche Unterbringungen untertallen dem Lan-
desrecht. (Durch §§ 70ff. FGG in der Fassung des Arti-
kels 5 Nr. 19 des Betreuungsgesetzes wird das Verfah-
rensrecht für die zivilrechtliche und die öffentlich-rechtli-
che Unterbringung ab 1. Januar 1992 vereinheitlicht wer-
den.) 

In dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten Ge-
biet ist die Unterbringung einheitlich im Gesetz über die 
Einweisung in stationäre Einrichtungen für psychisch 
Kranke vom 11. Juni 1968 (GBl. I Nr. 13 S. 273) geregelt. 
Die Unterbringung nach BGB ist einer solchen nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 dieses Gesetzes vergleichbar. Do rt  ist die 
Aufnahme mit Einverständnis des gesetzlichen Vertreters 
des Kranken erfaßt, die keine gerichtliche Entscheidung 
erfordert. Eine gerichtliche Genehmigung der zivilrechtli-
chen Unterbringung wird künftig erforderlich sein 
(§§ 1631 b, 1705 Satz 2, §§ 1800, 1897 Satz 1, § 1915 
Abs. 1 BGB). Ebenso wie bei der Unterbringung eines 
Kindes durch die Eltern soll auch dem Vormund und dem 
Pfleger vorgeschrieben werden, alsbald nach dem In-
krafttreten des vorliegenden Vertrages um die gerichtli-
che Genehmigung der Unterbringung nachzusuchen. 
Auch hier muß den Gerichten eine angemessene Zeit zur 
Bearbeitung der Übergangsfälle gelassen werden. Die 
betroffenen Mündel oder Pflegebefohlenen werden viel- 
fach selbstgefährlich, gemeingefährlich oder in einer A rt 

 behandlungsbedürftig sein, die eine sofortige Beendi-
gung der Unterbringung nicht zuläßt. Eine längere Über-
gangsfrist als 6 Monate wird aber im Hinblick auf den 
verfassungsrechtlich geschützten Rang der persönlichen 
Freiheit (Artikel 104 GG) nicht in Betracht kommen. 

Nach alledem ist es angezeigt, § 11 Abs. 4 auf die Unter-
bringung von Mündeln und Pflegebefohlenen entspre-
chend anzuwenden. 

Für die öffentlich-rechtliche Unterbringung gilt die sechs-
monatige Übergangsfrist nicht. Anders als für die zivil-
rechtliche Unterbringung sieht das Einweisungsgesetz in 
§ 11 Absatz 1 für die öffentlich-rechtliche Unterbringung 
grundsätzlich eine gerichtliche Entscheidung vor. Diese 
ist lediglich entbehrlich, wenn die Unterbringung nicht 
länger als sechs Wochen dauert. Die Nachholung ge-
richtlicher Entscheidungen über die öffentlich-rechtliche 
Unterbringung wird also nur für diejenigen erforderlich 
sein, die erst eine verhältnismäßig kurze Zeit unterge-
bracht sind. Diese Fälle können von den Gerichten 
— notfalls im Wege der einstweiligen Anordnung — auch 
ohne Übergangsfrist bewältigt werden (vgl. auch Begrün-
dung zu Anlage II Kapitel III Sachgebiet B Anhang nach 
Abschnitt Ill). 

Zu Artikel 234 § 15 (Pflegschaft) 

Da die im bisherigen Recht bestehenden Pflegschaften 
jeweils eine Entsprechung im bundesdeutschen Recht 
haben, ist eine Überleitung auf die jeweilige Pflegschafts-
art  vorgesehen. 

Zu Artikel 235 § 1 (Erbrechtliche Verhältnisse) 

Die Übergangsregelung des § 1 Absatz 1 entspricht Arti-
kel 213 Satz 1 EGBGB. Diese Vorschrift enthält einen 
allgemeinen Grundsatz des Erbrechts (vgl. z. B. § 51 
Abs. 1 TestG, Artikel 12 § 10 NEhelG, Artikel 12 § 1 Abs. 4 
AdopG). Ist der Erblasser nach dem Stichtag gestorben, 
so sind die erbrechtlichen Verhältnisse nach dem BGB zu 
beurteilen, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

Für nichteheliche Kinder, die vor dem Stichtag geboren 
worden sind, gelten die Vorschriften des BGB über das 
Erbrecht des ehelichen Kindes (Absatz 2). 

Zu Artikel 235 § 2 (Verfügungen von Todes wegen) 

Ob ein vor dem Stichtag errichtetes Testament in zuläs-
siger Form gültig errichtet und ob es wieder aufgehoben 
wurde, ist auch bei Erbfällen, die nach dem Stichtag ein-
getreten sind, nach ZGB zu beurteilen (§ vgl. Artikel 214 
Abs. 1 EGBGB). Jedoch sind Inhalt und Wirksamkeit des 
Testaments, wenn der Erblasser nach dem Stichtag ge-
storben ist, mit Ausnahme der Frage der Bindung nach 
BGB zu beurteilen. Nach ZGB richtet sich dagegen 
(Satz 2) die Bindung des Erblassers durch vor dem Stich-
tag errichtete gemeinschaftliche Testamente, d. h. die 
Beurteilung der Frage, ob und in welchem Umfang beide 
Erblasser dem anderen Teil oder dem Bedachten gegen-
über in ihren Verfügungen gebunden sind oder ob, bis zu 
welchem Grad und unter welchen Voraussetzungen sie 
von ihnen abgehen und sie widerrufen können. 

Zu Artikel 236 (Einführungsgesetz: Internationales 
Privatrecht) 

Im EGBGB tritt das Zweite Kapitel des Ersten Teils als 
modernere und zum Teil völkerrechtlich gebotene Rege-
lung an die Stelle des Rechtsanwendungsgesetzes der 
Deutschen Demokratischen Republik. Artikel 236 ent-
spricht in §§ 1 (Abgeschlossene Vorgänge) und 2 (Wir-
kungen familienrechtlicher Rechtsverhältnisse) inhaltlich 
der Übergangsregelung in Artikel 220 Abs. 1 und 2 
EGBGB aus Anlaß der Neuregelung des Internationalen 
Privatrechts von 1986 (Begründung des Regierungsent-
wurfs, BT-Drs. 10/504, S. 85). 

§ 3 (Güterstand) führt in Satz 1 für die bisher nach § 19 
des Rechtsanwendungsgesetzes wandelbar angeknüpf-
ten güterrechtlichen Ehewirkungen beim Wirksamwer-
den des Beitritts zur Unwandelbarkeit (zu diesem Zeit-
punkt) mit Rechtswahlmöglichkeit. Die Vorschrift lehnt 
sich ebenfalls an die Übergangsregelung in Zusammen-
hang mit der Neuregelung des IPR an (Artikel 220 Abs. 3 
EGBGB, Bericht des Rechtsausschusses, BT-Drs. 10/ 
5632, S. 45 f.), ist jedoch einfacher, weil keine Folgen 
einer früheren verfassungswidrigen Anknüpfung zu re-
geln sind. Die Dauer der Stundung nach Satz 2 entspricht 
derjenigen für die Erklärung nach Artikel 234 § 4 Abs. 2 
Satz 1. 

 



Zu Nummer 2 (Vorläufige Regelungen auf dem Gebiet 
des Versorgungsausgleichs) 

Die Vorschriften regeln für die Dauer einer Übergangszeit 
die Handhabung von Fällen, in denen nach den Grund-
sätzen des interlokalen Kollisionsrechts bereits jetzt ein 
Versorgungsausgleich durchzuführen ist und einer der 
Ehegatten aufgrund der in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrags genannten Gebiet geltenden Rechtsvorschriften 
bestimmte Anrechte erworben hat, die nicht nach dem 
Fremdrentenrecht abzugelten sind. 

Zu § 1 

Die Vorschrift sieht vor, in solchen Fällen die Entschei-
dung über den Versorgungsausgleich auszusetzen. 

1. Bei den in § 1 Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Anrechten 
handelt es sich vor allem um Anrechte aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung, der mehr als 90 % der 
Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Repu-
blik angehören. Im Verhältnis zwischen den beiden 
deutschen Staaten ist der Grundsatz des gewöhnli-
chen Aufenthalts in der Deutschen Demokratischen 
Republik als Anspruchsvoraussetzung für Leistungen 
aus der Rentenversicherung der Deutschen Demokra-
tischen Republik aufgegeben worden: Die gesetzliche 
Rentenversicherung zahlt Rente aufgrund der in der 
Deutschen Demokratischen Republik zurückgelegten 
Versicherungszeiten auch dann, wenn der Berechtigte 
nach dem 18. Mai 1990 seinen gewöhnlichen Aufent-
halt in der Bundesrepublik Deutschland genommen 
hat (§§ 20, 21 des Rentenangleichungsgesetzes der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 28. Juni 
1990, GBl. I S. 495). Das auf dem Eingliederungsge-
danken beruhende Fremdrentenrecht der Bundesre-
publik Deutschland gilt dementsprechend für solche 
Fällen ebensowenig wie für Versicherungszeiten, die 
nach dem 18. Mai 1990 in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrags genannten Gebiet zurückgelegt wor-
den sind; Vorschriften über das Ruhen von Ansprü-
chen bei gewöhnlichem Aufenthalt in der Deutschen 
Demokratischen Republik gelten bei einer Aufent-
haltsveränderung nach dem 18. Mai 1990 nicht. Zu 
den in § 1 Absatz 1 genannten Anrechten gehören 
ferner Anrechte dienstrechtlicher Art  aus Sonderver-
sorgungssystemen, die der gesetzlichen Rentenversi-
cherung zumindest funktionsgleich sind. 

Die vorgesehene Aussetzung rechtfertigt sich aus fol-
genden Überlegungen: Für Anrechte aus der Sozial-
versicherung der Deutschen Demokratischen Repu-
blik, die aufgrund ihrer vom gesetzlichen Bewertungs-
schema nicht erfaßten Typik § 1587 a Absatz 2 Nr. 2 
BGB nicht unterfallen, fehlt eine Bewertungsvor-
schrift. Eine Bewertung müßte im gegenwärtigen Zeit-
punkt auf unüberwindbare Schwierigkeiten stoßen: 
Aufgrund der allgemeinen Systemangleichung und 
der nicht ausreichend prognostizierbaren Neuorien-
tierung der Versorgungsstrukturen in der Deutschen 
Demokratischen Republik ist eine verläßlich-präzise 
und voraussehbar-dauerhafte Bewe rtung von An-
rechten zum Zwecke des Versorgungsausgleichs 
nicht möglich; eine Ausnahme gilt lediglich für An-
rechte aus Individualversicherungen, deren Ausge-
staltung bekannten Versorgungsformen entspricht. 
Hinzu kommt, daß der Ausgleichsmechanismus und 

die bisher geltenden sozialversicherungsrechtlichen 
Begleitvorschriften des Versorgungsausgleichs unge-
eignet sind, einen Ausgleich der in Absatz 1 Satz 1 
bezeichneten Anrechte durchzuführen. In dem in Arti-
kel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet gilt das 
bisherige Rentenrecht für eine Übergangszeit grund-
sätzlich weiter; das für einen Versorgungsausgleich 
notwendige sozialversicherungsrechtliche Instrumen-
tarium steht in diesem Gebiet nicht zur Verfügung. 

Mit der Aussetzungsmöglichkeit soll den geschilder-
ten Verhältnissen Rechnung getragen werden: Hat 
auch nur einer der Ehegatten während der Ehezeit 
Anrechte der in § 1 Absatz 1 Satz 1 genannten Art bei 
einem Träger der Sozialversicherung oder einem ver-
gleichbaren Versorgungsträger erworben und ist eine 
Teilentscheidung über den Ausgleich der anderen An-
rechte nicht möglich, soll die Entscheidung über den 
Versorgungsausgleich mit der Rechtsfolge des § 628 
Absatz 1 ZPO ausgesetzt werden, bis mit dem grund-
sätzlichen Inkrafttreten des Versicherungs- und Ren-
tenrechts des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch am 
1. Januar 1992 auf der Grundlage einer insgesamt 
verfestigten Versorgungsstruktur eine zuverlässige 
Bewertung der Anrechte möglich ist und ein ange-
messener sozialversicherungsrechtlicher Rahmen 
des Versorgungsausgleichs zur Verfügung steht. 

2. Absatz 2 und der auf ihn verweisende Absatz 1 Satz 3 
Nr. 2 wollen den ausgleichsberechtigten Ehegatten für 
die Übergangszeit durch einen vorläufigen schuld-
rechtlichen Versorgungsausgleich sichern. Voraus-
setzung ist, daß während der Übergangszeit beim 
ausgleichsberechtigten Ehegatten ein alters- oder in-
validitätsbedingter Bedarf entsteht oder bereits im 
Scheidungszeitpunkt vorhanden ist. Erforderlich ist 
— wie bei jedem schuldrechtlichen Versorgungsaus-
gleich — zudem, daß der ausgleichspflichtige Ehe-
gatte aus dem auszugleichenden Versorgungsanrecht 
seinerseits Leistungen erhält oder — in den Fällen 
des verlängerten schuldrechtlichen Versorgungsaus-
gleichs — verstirbt. 

Das Familiengericht soll in diesen Fällen der Pflicht zu 
einer exakten Ermittlung des Ehezeitanteils der in den 
Versorgungsausgleich einzubeziehenden, gegenwär-
tig nicht präzis bewertungsfähigen Versorgung entho-
ben sein. § 1 Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 sieht vor, einen 
Ausgleich auf der Grundlage annäherungsweise er-
mittelter Werte anzuordnen, der seiner wirtschaftli-
chen Bedeutung nach unter Berücksichtigung der Be-
lange beider Ehegatten der Billigkeit nicht widerspre-
chen soll. Vorgesehen ist eine Bewe rtung nach den 
Grundsätzen des § 1587 a BGB, hinsichtlich nach 
dem Rentenangleichungsgesetz umgestellter (ein-
schließlich übergeleiteter) Anrechte insbesondere un-
ter Berücksichtigung des Bewertungsschemas des 
§ 1587 a Absatz 2 Nr. 4 Buchstabe d BGB. 

Absatz 2 Satz 3 Nr. 3 dient der Abstimmung von Ver-
sorgungsausgleich und Hinterbliebenenversorgung 
zugunsten Geschiedener, wie sie das Rentenversi-
cherungsrecht der Deutschen Demokratischen Repu-
blik kennt, durch eine Anrechnungsklausel, die zu ei-
ner weitestgehenden Gleichbehandlung der Geschie-
denen nach Tod des früheren Partners führen und 
unerwünschte Kumulationen vermeiden soll. Durch 
Nr. 3 Satz 1 wird sichergestellt, daß der frühere Ehe- 

 



gatte nach Tod des Ausgleichsverpflichteten wenig-
stens eine Leistung in Höhe der schuldrechtlichen 
Ausgleichsrente erhält. Ungerechtfertigte Doppellei-
stungen werden durch die Antikumulationsregelung 
der Nr. 3 Satz 2 vermieden, die allerdings dann nicht 
zur Anwendung kommen soll, wenn der Berechtigte 
bereits vor Tod des Ausgleichsverpflichteten Aus-
gleichsrente und — zur Befriedigung weiteren Be-
darfs — gesetzlich geschuldeten Unterhalt erhielt. 
Wird die nach diesen Verhältnissen bemessene Unter-
haltsrente vom Versicherungsträger nach dem Tode 
des Verpflichteten aufgrund § 49 der Rentenverord-
nung der Deutschen Demokratischen Republik vom 
23. November 1979 (GBl. I S. 401) gezahlt, liegt eine 
die Anrechnung gebietende Doppelleistung nicht 
vor. 

Zu § 2 

§ 2 stellt eine sozialversicherungsrechtliche Sonderrege-
lung für die Fälle dar, in denen die Voraussetzungen des 
§ 1 nicht vorliegen oder eine Teilentscheidung möglich 
ist, ein Versorgungsausgleich durchgeführt werden kann 
und der Berechtigte von einem Rentenversicherungsträ-
ger mit Sitz in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags 
genannten Gebiet betreut wird. Im Hinblick darauf, daß 
die genannten Rentenversicherungsträger zunächst 
nicht in der Lage sind, das dem Berechtigten gutzubrin-
gende Anrecht aufzunehmen, soll abweichend von allge-
meinen Zuständigkeitsregeln des Rentenversicherungs-
rechts der Rentenversicherungsträger des Ausgleichs-
verpflichteten in der Bundesrepublik Deutschland, hilfs-
weise die BfA, für die Durchführung des Versorgungs-
ausgleichs zuständig sein. 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummern 1 bis 5 (Grundbuchwesen) 

Die Grundbücher werden in der DDR nicht von den Amts-
gerichten (vgl. § 1 der Grundbuchordnung), sondern von 
den Liegenschaftsdiensten der Räte der Bezirke geführt 
(Grundstücksdokumentationsordnung vom 6. November 
1975, GBl. I S. 697). Von diesen wird unter Einsatz der 
automatisierten Datenverarbeitung auch das Integra-
tionsregister über Grundstücke geführt, das für einen Teil 
der Grundbuchblätter inzwischen die Aufgaben des Be-
standsverzeichnisses (Abteilung O) des Grundbuchs 
übernimmt. Eine Umstellung auf das System der Grund-
buchordnung im Rahmen des Einigungsvertrages ist 
zeitlich nicht möglich. Daher ist vorgesehen, daß die 
Grundbücher vorbehaltlich späterer bundesgesetzlicher 
Regelung weiterhin von den bisher zuständigen Stellen 
oder den Stellen, die an ihrer Stelle durch Landesrecht 
bestimmt werden, geführt werden. Nach diesen Vor-
schriften soll sich auch die Zuständigkeit der Grundbuch-
bediensteten richten, weil die §§ 1 bis 5 der im bisherigen 
Bundesgebiet geltenden Verordnung zur Ausführung der 
Grundbuchordnung vom B. August 1935 auf die Führung 
der Grundbücher durch die Amtsgerichte zugeschnitten 
sind und in der DDR nicht passen würden. 

Im übrigen sind in den Nummern 1 bis 5 des Abschnitts Ill 
weitere Maßgaben vorgesehen, die für die Überleitung 
des Grundbuchrechts erforderlich sind. 

Für die Einrichtung der Grundbücher bestehen in der 
DDR — abgesehen von dem schon erwähnten Integra-
tionsregister — Vorschriften, die von denen im bisherigen 
Bundesgebiet abweichen. Dabei sind die neueren 
Grundbuchblätter im einzelnen anders gestaltet und wei-
sen z. B. keine besonderen Veränderungsspalten mehr 
auf. Auch bestehen etwa bezüglich der Numerierung der 
Grundbuchblätter Unterschiede. Die Anwendung der 
Grundbuchverfügung ist daher nur mit den in der Maß-
gabe b) zu Nr. 4 vorgesehenen Einschränkungen mög-
lich. Soweit sie nicht herangezogen werden kann, sollen 
nach der Maßgabe in Nr. 4 Buchstabe c) die bisherigen 
Bestimmungen angewendet werden können. Dabei ist 
jedoch Vorsicht geboten, weil diese auf das bisher in der 
DDR geltende Recht abgestellt sind und in erheblichem 
Umfange — insbesondere bezüglich der Voraussetzun-
gen und des Inhalts von Eintragungen — für das in Kraft 
zu setzende Bundesrecht nicht passen. Dies soll durch 
die Maßgabe in Nr. 4 Buchstabe c) besonders hervorge-
hoben werden. 

Zu Nummern 6 und 7 (Schiffsregister) 

Die Schiffsregister der DDR werden nach der Schiffsre-
gisterverordnung vom 27. Mai 1976 bisher von Behörden 
geführt, und zwar das Seeschiffsregister zentral beim 
Seefahrtsamt der DDR in Rostock und das Binnen-
schiffsregister bei einer Behörde in Berlin. Nach der über-
zuleitenden Schiffsregisterordnung werden die Schiffsre-
gister von den Amtsgerichten geführt. Dabei sind die Auf-
gaben der Schiffsregistergerichte gemäß § 1 der Schiffs-
registerordnung von den Ländern allerdings bei be-
stimmten Gerichten konzentriert. In Nummer 6 wird vor-
gesehen, daß die Schiffsregister bis zu einer anderweiti-
gen Bestimmung durch die Länder auf zwei bestimmte 
Registergerichte übergehen, um eine ununterbrochene 
Erledigung der Schiffsregistersachen zu gewährleisten. 
Es wird Aufgabe der neuen Länder sein, diese Zuständig-
keiten sobald wie möglich in eigener Verantwortung nach 
den Grundsätzen des § 1 der Schiffsregisterordnung zu 
regeln. Da Zweifel auftreten könnten, ob die in § 1 der 
Schiffsregisterordnung vorgesehene Verordnungser-
mächtigung für die Landesregierungen, die sich auf Ab-
weichungen von dem dortigen Absatz 1 bezieht, weit 
genug ist, ist in der Maßgabe Nr. 6 Buchstabe a) eine 
zusätzliche entsprechende Ermächtigung für die Landes-
regierungen mit der Möglichkeit der Delegierung an die 
Landesjustizverwaltungen aufgenommen worden. 

Zusätzlich werden nähere Vorschriften über die Handha-
bung der Überleitung bei den Schiffsregistern in Num-
mer 6 und Nummer 7 getroffen. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß bestimmte 
Wasserfahrzeuge oder Geräte oder Schiffsbauwerke, die 
nach dem Recht der DDR in das Schiffsregister oder 
Schiffsbauregister eingetragen werden konnten, nach 
der Schiffsregisterordnung nicht mehr eintragungsfähig 
sind. Um hier Rechtseinbußen zu vermeiden, ist in der 
Maßgabe Nr. 6 Buchstabe d) vorgesehen, daß sie weiter 
eingetragen bleiben können. Es entspricht der Natur der 
Sache, daß dann auch das Gesetz über Rechte an ein-
getragenen Schiffen und Schiffsbauwerken und gegebe-
nenfalls auch sonstige sich hierauf beziehende Gesetze 
entsprechend angewandt werden müssen. Hierauf soll 

 



durch die bewußt weit gefaßte Regelung im letzten Satz 
der Maßgabe Nr. 6 Buchstabe e) hingewirkt werden. 

Zu Nummer 8 (Produkthaftungsgesetz) 

Die Maßgabe ist mit Blick auf das rechtsstaatliche Rück-
wirkungsverbot geboten. Die rückwirkende Anwendung 
der Haftungsgrundsätze des Produkthaftungsgesetzes 
auf bereits zuvor in Verkehr gebrachte Produkte zu La-
sten der Hersteller oder sonstiger Betroffener wäre damit 
nicht zu vereinbaren. Abzustellen ist auf das konkrete, 
einen Schaden verursachende Produkt. 

Zu Nummer 9 (Verschollenheitsgesetz) 

Die Überleitung des Verschollenheitsrechts bedingt so-
wohl formelle und technische als auch materielle Maßga-
ben. 

Im Interesse größerer Praktikabilität sollen anhängige 
Verfahren auf der Grundlage des bislang in der Deut-
schen Demokratischen Republik geltenden Rechts abge-
wickelt und beendet werden (Buchstabe a). 

Die Wirkung einer Todeserklärung bestimmt sich nach 
dem bislang geltenden Recht, wenn sie vor dem Zeit-
punkt der Überleitung des Verschollenheitsrechts ausge-
sprochen worden ist (Buchstabe b). Erfolgt die Todeser-
klärung nach diesem Zeitpunkt, so kommt das übergelei-
tete Recht auf sie zur Anwendung; dies gilt auch dann, 
wenn es sich um den Abschluß eines Verfahrens gemäß 
Buchstabe a Satz 2 handelt, also die Todeserklärung 
nach dem Zeitpunkt der Rechtsüberleitung noch auf der 
Grundlage des bislang in der Deutschen Demokratischen 
Republik geltenden Rechts ausgesprochen worden ist. 
Letzteres ist im statusrechtlichen Interesse erforderlich 
und gewährleistet den Gleichlauf insbesondere mit 
Art . 235 EGBGB sowie mit dem gleichzeitig in Kraft tre-
tenden Ehegesetz (Anlage I Kapitel Ill Sachgebiet B Ab-
schnitt Ill Nr. 11). 

Zu Nummer 10 (Gesetz über Rechte an eingetragenen 
Schiffen und Schiffsbauwerken) 

Wegen der Maßgabe in Buchstabe a) wird auf die Aus-
führungen zu den dort  erwähnten Paragraphen des Arti-
kels 233 EGBGB (oben Abschnitt Il Nummer 1) verwie-
sen. Von der Überleitung der bestehenden Schiffshypo-
theken in solche des Gesetzes über Rechte an eingetra-
genen Schiffen und Schiffsbauwerken ist abgesehen 
worden, weil sie nicht inhaltsgleich sind. 

Ebenso wie in dem oben erwähnten Artikel 233 EGBGB 
für die Hypotheken an Grundstücken soll auch die Über-
tragung und Aufhebung von Schiffshypotheken sich 
nach neuem Recht richten. Die Zustimmung des Eigen-
tümers zur Aufhebung der Hypothek (§ 56 des Gesetzes 
über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbau-
werken) soll nicht erforderlich sein, weil dem Gläubiger 
die in § 57 Abs. 3 dieses Gesetzes vorgesehene Befug-
nis, im Range der bisherigen Hypothek eine neue Hypo-
thek zu bestellen, nach dem Recht der DDR nicht zu-
stand. 

Zu Nummer 11 (Ehegesetz) 

Mit der Überleitung des Ehegesetzes bestimmen sich 
Form, Wirksamkeit und Bestandskraft künftiger Ehe-
schließungen nach dem übergeleiteten Recht. Die Wirk-
samkeit und Bestandskraft der am Tag des Wirksamwer-
dens des Beitritts (Stichtag) bereits bestehenden Ehen 
bestimmt sich, wie Buchstabe a klarstellt, dagegen nach 
dem bisher geltenden Recht. Hinsichtlich der Folgen ei-
ner — nach Maßgabe dieses Rechts — nichtigen Ehe ist 
zu unterscheiden: 

— Ist die Ehe bereits vor dem Stichtag für nichtig erklärt 
worden, so bestimmen sich gemäß Buchstabe b auch 
künftig die Folgen der Nichtigkeit nach dem bisheri-
gen Recht. 

— Wird dagegen die Ehe erst nach dem Stichtag, aber in 
Anwendung des bis zum Stichtag geltenden Rechts 
für nichtig erklärt, so gelten für die Folgen der Nich-
tigkeit gemäß Buchstabe c die §§ 23 bis 26 des Ehe-
gesetzes. 

Eine besondere Regelung erfährt in Buchstabe d die Ehe-
beendigung im Zusammenhang mit einer Todeserklä-
rung: 

— Ehen, die anders als nach dem Ehegesetz aufgrund 
(auch: unrichtiger) Todeserklärungen nach bisheri-
gem Recht kraft Gesetzes beendet sind, leben im 
Interesse des Vertrauensschutzes der Beteiligten mit 
der Inkraftsetzung des neuen Rechts nicht wieder 
auf. 

— Ehen, die nach unrichtiger Todeserklärung eines Ehe-
gatten und Scheidung einer Zweitehe des anderen 
Ehegatten nach bisherigem Recht kraft  Gesetzes wie-
der aufgelebt sind, sind im Interesse des Vertrauens-
schutzes der Beteiligten nicht aufgrund der Inkraftset-
zung des neuen Rechts als beendet anzusehen. Es 
verbleibt auch insoweit bei der Anwendung des bis-
herigen Rechts. 

Zu Nummer 12 (Barwert-Verordnung) 

Auf die Begründung zu Artikel 234 § 6 EGBGB (Anlage I, 
Kapitel Ill Sachgebiet B Abschnitt Il Nr. 1) wird Bezug 
genommen. 

Zu Nummer 13 (Gesetz zur Regelung von Härten im 
Versorgungsausgleich) 

Auf die Begründung zu Artikel 234 § 6 EGBGB (Anlage I, 
Kapitel III Sachgebiet B Abschnitt Il Nr. 1) wird Bezug 
genommen. 

Zu Nummer 14 (Haftpflichtgesetz) 

Diese Maßgabe verdeutlicht in Anlehnung an Artikel 232 
§ 10 EGBGB, daß das Haftpflichtgesetz nur auf solche 
Schadensersatzereignisse anwendbar ist, die nach der 
Überleitung dieses Gesetzes auf die in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiete eingetreten sind. 

 



Zu Sachgebiet C 

Zu Abschnitt I 

Zu Nummer 1 (Fünftes Gesetz zur Reform des 
Strafrechts) 

Das Fünfte Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 
18. Juni 1974 ist noch insoweit in Kraft , als es in seinen 
Artikeln 3 und 4 Ordnungswidrigkeiten im Zusammen-
hang mit dem Schwangerschaftsabbruch (Verbot des 
Schwangerschaftsabbruchs außerhalb einer geeigneten 
Einrichtung sowie Vorschriften über die Führung einer 
Bundesstatistik) regelt. Diese Vorschriften sind wie auch 
die übrigen Vorschriften zum Schwangerschaftsabbruch 
als Folge der Gesamtregelung hierzu von dem Inkrafttre-
ten des Bundesrechts gemäß Artikel 8 des Vertrages 
auszunehmen. 

Zu Nummer 2 (Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes über die innerdeutsche Rechts- und 
Amtshilfe in Strafsachen) 

Die Nennung der Durchführungsverordnung zum Gesetz 
über die innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in Strafsa-
chen im Abschnitt I der Anlage I Kapitel Ill Sachgebiet C 
ist eine notwendige Folgeregelung zur Aufhebung des 
Gesetzes über die innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe 
(vgl. unten Abschnitt II Nr. 5). 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 (Einführungsgesetz zum 
Strafgesetzbuch) 

In das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch vom 
2. März 1974 sind die Artikel 1 a und 1 b sowie die Arti-
kel 315-315 c einzufügen. 

Die Artikel 1 a und 1 b regeln die Anwendbarkeit der 
Vorschriften über die Sicherungsverwahrung und des in-
ternationalen Strafrechts im Blick auf die unterschiedli-
chen Regelungen in beiden Teilen Deutschlands, wobei 
Artikel 1 a auf das Tatortprinzip, Artikel 1 b auf das 
Lebensgrundlageprinzip abstellt. 

Die Artikel 315-315 c EGStGB enthalten notwendige 
Übergangsregelungen. In Artikel 315 Abs. 1 ist festge-
legt, daß auf vor dem Wirksamwerden des Beitritts be-
gangene, aber noch nicht abgeurteilte Straftaten § 2 
StGB Anwendung findet. Außerdem enthält die Vorschrift 
die Maßgabe, daß das Gericht von Strafe absieht, wenn 
weder eine Freiheitsstrafe noch eine Verurteilung auf Be-
währung noch eine Geldstrafe verwirkt sein würde. Von 
dieser Regelung sind Strafsanktionen erfaßt, die im 
Recht der Bundesrepublik Deutschland so nicht bekannt 
waren und Fälle einfacher Kriminalität betrafen. Die übri-
gen Regelungen in diesem Zusammenhang betreffen die 
Geldstrafe (Artikel 315 Abs. 2), die Aussetzung des Straf-
restes sowie den Widerruf ausgesetzter Strafen (Arti-
kel 315 Abs. 3), Fragen der Verfolgungs- und Vollstrek-
kungsverjährung (Artikel 315 a), des Strafantragsrechts 
(Artikel 315 b) sowie die Anpassung der Strafdrohungen 
(Artikel 315 c). 

Zu Nummer 2 (Bundeszentralregistergesetz) 

Um nach der Vereinigung die Übernahme der Eintragun-
gen und der zugrundeliegenden Unterlagen aus dem 
beim Generalstaatsanwalt der DDR geführten Strafregi-
ster in das Bundeszentralregister und in die Zuständig-
keit des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof 
zu ermöglichen, sind abweichend von §§ 65 ff. BZRG 
Übergangsvorschriften in das Bundeszentralregisterge-
setz einzustellen (§§ 64 a, 64 b BZRG-E). Der Übernahme 
einer Eintragung aus dem Strafregister der DDR in das 
Bundeszentralregister geht eine Prüfung voraus. Unter 
anderem sollen Eintragungen, bei denen sich ergibt, daß 
diese mit rechtsstaatlichen Maßstäben nicht vereinbar 
sind, nicht in das Bundeszentralregister übernommen 
werden. Wie bereits das Verfahren nach den §§ 54, 55 
BZRG unter Einbeziehung von § 14 RHG kann die Her-
beiführung der Übernahmeentscheidung zeitaufwendig 
sein. 

Nach Ablauf von 3 Jahren sind die Eintragungen und Ein-
tragungsunterlagen aus dem ehemaligen Strafregister 
der DDR zu vernichten, bis dahin soll die Übernahme 
erfolgt sein. 

Zu Nummer 3 (Strafvollzugsgesetz) 

Im Strafvollzugsgesetz ist § 199 Abs. 2 Nr. 3 geändert 
und § 202 eingefügt worden. Die Änderung des § 199 
Abs. 2 Nr. 3 StVollzG ist notwendig, weil Gefangene, de-
nen eine Selbstbeschäftigung oder die Aufnahme eines 
freien Beschäftigungsverhältnisses gestattet ist, zur Ent-
richtung eines Haftkostenbeitrages herangezogen wer-
den können und insoweit Harmonisierungen erforderlich 
sind. Der Bemessung der Höhe des Haftkostenbeitrages 
sind diejenigen Beträge zugrunde zu legen, die auf der 
Grundlage des § 17 Abs. 1 Nr. 3 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch durch die Sachbezugsverordnung für 
den Wert von Kost und Wohnung festgesetzt werden. 

Da in den Anlagen des Einigungsvertrages die Sachbe-
zugsverordnung mit der Maßgabe übergeleitet wird, daß 
die Berechnung des Wertes für freie Kost und Wohnung 
sich nach den in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet maßgebenden Werten bestimmt, ist 
eine entsprechende Anpassung des § 199 Abs. 2 Nr. 3, 
der die derzeit geltende Fassung des § 50 — Haftkosten-
beitrag — festsetzt, erforderlich. Die Änderung des Ab-
satzes 2, nach der in Zukunft für das in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannte Gebiet und für das Gebiet, 
in dem das Strafvollzugsgesetz schon vor dem Beitritt 
gegolten hat, jeweils getrennt ein Durchschnittsbetrag 
festgestellt und im Bundesanzeiger bekannt gemacht 
werden soll, trägt der unterschiedlichen Wertberechnung 
in den vorgenannten Gebieten Rechnung. Insbesondere 
wird durch die vorgesehene Regelung vermieden, daß 
Gefangene, die in den beitretenden Ländern einer Arbeit 
in einem freien Beschäftigungsverhältnis nachgehen, ei-
nen Haftkostenbeitrag entrichten müßten, der auf der 
Grundlage der Kosten für Kost und Wohnung in den bis-
herigen Ländern der Bundesrepublik Deutschland er-
rechnet würde und der zumindest während einer Über-
gangszeit, in der sich das Lohnniveau in den beiden 
Gebieten noch nicht angeglichen hat, unverhältnismäßig 
hoch sein könnte. 

 



Die Notwendigkeit, innerhalb des Zuständigkeitsberei-
ches einer Landesjustizverwaltung von einer einheitli-
chen Bemessungsgrundlage ausgehen zu können, erfor-
dert für das Land Berlin die in Absatz 4 getroffene Rege-
lung. 

Durch die Einfügung des § 202 werden hinsichtlich der 
anzuwendenden Vollzugsvorschriften die von Gerichten 
der Deutschen Demokratischen Republik verhängten 
Freiheits- und Jugendstrafen den entsprechenden Stra-
fen in der Bundesrepublik Deutschland gleichgestellt. 
Zugleich wird auch hinsichtlich derjenigen Sanktionsfor-
men des Strafgesetzbuchs der Deutschen Demokrati-
schen Republik, die in den Strafgesetzen der Bundesre-
publik Deutschland keine Entsprechung finden (Jugend-
haft , Haftstrafe), bestimmt, nach welchen Vorschriften 
sich deren Vollzug richtet. 

Zu Nummer 4 (Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen) 

In das Gesetz über die Entschädigung für Strafverfol-
gungsmaßnahmen ist ein § 16 a einzufügen. Der in das 
Gesetz neu eingefügte § 16 a regelt, was für die Strafver-
folgungsmaßnahmen gilt, die vor dem Stichtag in den 
genannten Gebieten vorgenommen wurden. Grundsätz-
lich gelten für diese Fälle die Entschädigungsregelungen, 
die die StPO-DDR, zumal in den §§ 369 ff., vorsieht. Die 
Entschädigung richtet sich insoweit nach demselben 
Recht, das für die entsprechende Strafverfolgungsmaß-
nahme galt. 

Hiervon gibt es allerdings eine Ausnahme. Sie betrifft die 
Leistungen, die nach der Kassation einer rechtskräftigen 
Entscheidung in Strafsachen gemäß § 311 StPO-DDR zu 
erbringen sind. Das Kassationsverfahren, das durch den 
Einigungsvertrag auf ursprünglich nicht vorgesehene 
Fälle erweitert wird, kann als Weg für die Rehabilitation 
benutzt werden. Leistungen nach einer Rehabilitation 
sollten jedoch, unabhängig von dem Verfahren, gleichar-
tig sein. § 16 a Satz 3 StrEG sieht deshalb vor, daß bei 
Kassation die Leistung nicht den für den Fall einer straf-
rechtlichen Rehabilitierung vorgesehenen Umfang über-
steigen darf. 

Zu Nummer 5 (Gesetz über die innerdeutsche Rechts-
und Amtshilfe in Strafsachen) 

Die Aufhebung des Gesetzes über die innerdeutsche 
Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen vom 2. Mai 1990 
stellt eine notwendige Folge der staatlichen Einheit bei-
der deutscher Staaten und der damit einhergehenden 
Wiederherstellung eines einheitlichen Rechtspflegege-
bietes dar. Die gegenseitige Leistung von Rechtshilfe 
richtet sich nunmehr nach den für das Gesamtgebiet ein-
heitlich geltenden Vorschriften des Gerichtsverfassungs-
gesetzes. Notwendige Übergangsregelungen für die Ab-
wicklung nach dem RHG noch anhängiger Verfahren ent-
halten die beiden Maßgaberegelungen. Im Anschluß an 
das bisher nach § 15 RHG eröffnete Verfahren finden sich 
weitere Maßgaberegelungen zur Vollstreckung einer 
Rechtsfolge aus einer Entscheidung eines Strafgerichts 
der Deutschen Demokratischen Republik in den Maßga-
beregelungen zur Strafprozeßordnung. 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 (Strafgesetzbuch) 

Durch Nummer 1 wird das Strafgesetzbuch in dem in 
Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet in Kraft gesetzt. 
Jedoch sind die in der Nummer 1 genannten Vorschriften 
nicht anzuwenden. 

Zu Nummer 2 (Einführungsgesetz zum 
Strafgesetzbuch) 

Die Nichtanwendung der genannten Vorschriften des 
EGStGB (Nummer 2) beruht teilweise darauf, daß die Vor-
schriften bedeutungslos geworden sind, weil sie zwar 
nicht formal aufgehoben, aber in geltendes Recht umge-
setzt sind, teilweise darauf, daß sie Übergangsvorschrif-
ten enthalten, die ihre Bedeutung durch Zeitablauf verlo-
ren haben. Soweit im übrigen ihre Anpassung an die 
gegebene Situation nicht möglich war, sind sie durch die 
Artikel 315-315 c ersetzt worden. 

Zu Nummer 3 (Jugendgerichtsgesetz) 

Das Jugendgerichtsgesetz tritt mit Maßgaben in Kraft. 
Zwischen den Vertragsparteien besteht Einvernehmen, 
daß die Vorschriften des Jugendgerichtsgesetzes insge-
samt mit den im Ersten Gesetz zur Änderung des Ju-
gendgerichtsgesetzes vorgesehenen Änderungen in 
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Ge-
biet in Kraft treten. 

Damit wird die notwendige Basis für die gemeinsame 
Fortführung der Reformarbeiten zum Zweiten Gesetz zur 
Änderung des Jugendgerichtsgesetzes geschaffen und 
die Möglichkeit geboten, Jugenddelinquenz durch den 
gemeinsamen Ausbau unterstützender und chancenver-
mittelnder Maßnahmen für junge Menschen noch wirksa-
mer zurückzudrängen. 

Aus Sachgründen erscheinen einige Modifikationen not-
wendig, die die Arbeit mit dem Jugendgerichtsgesetz 
erleichtern werden, seinen Kerngehalt jedoch unangeta-
stet lassen: 

So wird z. B. der antiquierte Begriff des „Zuchtmittels" für 
bestimmte Reaktionsformen des Jugendgerichtsgeset-
zes aufgegeben, der mißverständliche Begriff der „Ver-
fehlung" — in der Deutschen Demokratischen Republik 
bisher die Bezeichnung für Delikte geringeren kriminellen 
Gehalts — durch den Begriff „rechtswidrige Tat" er-
setzt. 

Die Geltung der erziehungswirksamen und resozialisie-
rungsfördernden Regelungen des Jugendgerichtsgeset-
zes ist auch für solche Fälle gewährleistet, in denen nach 
den Bestimmungen des Strafgesetzbuches der Deut-
schen Demokratischen Republik bereits freiheitsentzie-
hende Maßnahmen oder Verurteilungen auf Bewährung 
ausgesprochen worden sind: Für die Anwendung des 
Jugendgerichtsgesetzes werden die Jugendhaft dem 
von der Sanktionsschwere her vergleichbaren Jugendar-
rest, die Freiheitsstrafe der Jugendstrafe und die Verur-
teilung auf Bewährung der Aussetzung der Verhängung 
der Jugendstrafe gleichgestellt. Wird in diesen Fällen 
Jugendarrest oder Jugendstrafe vollstreckt, so sind 
— z. B. für die Frage der Aussetzung des Restes einer 

 



Jugendstrafe — die Vorschriften des Jugendgerichtsge-
setzes heranzuziehen. 

Zu Nummer 4 (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) 

Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten tritt mit Maßga

-

ben in Kraft: 

Buchstabe a stellt klar, daß die allgemeinen Vorschriften 
des materiellen Ordnungswidrigkeitenrechts auch auf vor 
dem Wirksamwerden des Beitritts begangene Ordnungs-
widrigkeiten anzuwenden sind. Dies gilt insbesondere 
auch für die in § 17 OWiG enthaltene Höhe der Geldbuße. 
Soweit das Recht der DDR Geldbußen vorsieht, die den 
Bestimmungen des § 17 widersprechen, also etwa hö-
here Mindestsätze als fünf Deutsche Mark androhen, 
sind diese Bestimmungen nicht mehr anzuwenden. 

Buchstabe b leitet in aufrechterhaltenem DDR-Recht die 
Terminologie auf die des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten über. 

Buchstabe c stellt klar, daß Zuständigkeitsbestimmun-
gen des DDR-Rechts, die als solche aufrechterhalten 
bleiben, ihre Gültigkeit auch dann behalten, wenn sie 
nicht mit § 36 OWiG im Einklang stehen. Dies gilt aber 
nur, soweit nichts anderes bestimmt ist. Etwas anderes 
bestimmt wird auch, soweit durch den Einigungsvertrag 
Bundesrecht in Kraft gesetzt wird, das seinerseits Zu-
ständigkeitsbestimmungen enthält. 

Buchstabe d schreibt die Anwendung der verfahrens-
rechtlichen Vorschriften des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten vom Wirksamwerden des Beitritts an vor. 

Buchstabe e schließt die Vollstreckung vor dem 1. Juli 
1990 rechtskräftig gewordener Ordnungsstrafmaßnah-
men aus. Da vor diesem Zeitpunkt eine gerichtliche An-
fechtung nicht zulässig gewesen ist, würde eine Voll-
streckung dieser Ordnungsstrafmaßnahmen gegen 
rechtsstaatliche Grundsätze verstoßen. 

Buchstabe f regelt die Überleitung bei der Anfechtung 
von Ordnungsstrafmaßnahmen, die im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens des Beitritts noch nicht rechtskräftig 
geworden sind. 

Buchstabe g schreibt für den Fall der Anfechtung die 
Aufhebung solcher Ordnungsstrafmaßnahmen vor, die 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten nicht mehr 
verhängt werden dürfen. 

Buchstabe h stellt klar, daß die Verweisungen auf ge-
richtliche Zuständigkeiten und Rechtsmittelzüge in dem 
in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet mit 
dem Inhalt gelten, den sie nach den Maßgaben zum 
Gerichtsverfassungsgesetz do rt  haben sollen. 

Buchstabe i enthält eine Überleitungsvorschrift für Ver-
weisungen in bestehen bleibenden Vorschriften der 
DDR. 

Zu Nummer 5 (Strafvollzugsgesetz) 

Das Strafvollzugsgesetz tritt neben den in §§ 199, 202 
vorgesehenen Änderungen und Ergänzungen mit Maß-
gaben in Kraft . Die Änderung zu § 43 stellt sicher, daß bei 
der Bemessung des Arbeitsentgeltes, der der in § 200 
bestimmte Satz des durchschnittlichen Arbeitsentgeltes 

aller Versicherten der Rentenversicherung der Arbeiter 
und Angestellten ohne Auszubildende des vorvergange-
nen Kalenderjahres zugrunde zu legen ist, für alle Gefan-
genen ein einheitlicher Maßstab angewendet wird. Die 
Festsetzung einer solchen einheitlichen Bemessungs-
grundlage auf der für die bisherigen Länder der Bundes-
republik Deutschland geltenden Basis ist geboten, um — 
wie bisher — die einheitliche Entlohnung aller Gefange-
nen in der Bundesrepublik Deutschland sicherzustellen 
und zugleich das bisherige Niveau des Arbeitsentgeltes 
in den beitretenden Ländern zu erhalten. 

Die Maßgabe, daß § 156 Abs. 1 bis zum Inkrafttreten 
beamtenrechtlicher Regelungen in dem in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannten Gebiet nicht anzuwenden 
ist, dient der Vermeidung personeller Probleme, die an-
sonsten für eine Übergangszeit bei dem Erfordernis, als 
Leiter einer Justizvollzugsanstalt einen Beamten des hö-
heren Dienstes oder in Ausnahmefällen des gehobenen 
Dienstes zu bestellen, auftreten könnten. 

Zu Nummer 6 (Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen) 

Das Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungs-
maßnahmen tritt mit Maßgaben in Kraft . Sie betreffen die 
bisherige Übergangsvorschrift des § 16 sowie durch die 
§§ 18 und 19 des Gesetzes vorgenommene Änderungen 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und der Bun-
desdisziplinarordnung. 

Zu Sachgebiet D 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 (Gesetz zur Regelung von Ansprüchen 
aus Lebens- und Rentenversicherungen) 

Bis zu einer besonderen oder allgemeinen Abschlußge-
setzgebung über die Regelung von Kriegsfolgen- und 
Umstellungsansprüchen können Versicherungsunter-
nehmen wegen ihrer Verbindlichkeiten aus Lebens- und 
Rentenversicherungen, die nach den vor Inkrafttreten 
des Währungsgesetzes in Geltung gewesenen Vorschrif-
ten in Reichsmark zu erfüllen gewesen wären, vorerst 
nicht in Anspruch genommen werden. Die vorgesehene 
Regelung steht im Einklang mit den für den Gesamtkom-
plex der Kriegsfolgen-, Lastenausgleichs- und Umstel-
lungsgesetzgebung erfolgten Regelungen, weil es weder 
aus sachlichen noch aus finanziellen Gründen möglich 
erscheint, diese Regelungen unverände rt  auf den Ge-
samtstaat zu übertragen. 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 (Handelsgesetzbuch) 

Zu Buchstabe a 

Von dem Inkrafttreten des Handelsgesetzbuchs ausge-
nommen sind nicht notwendige Doppelbestimmungen 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch, die Vorschrift über die 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle für kaufmännische 

 



Angestellte, weil die Differenzierung zwischen Arbeitern 
und Angestellten auch in der Entgeltfortzahlung nach den 
Gründen der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 30.5.1990 mit dem Grundgesetz wohl nicht 
vereinbar ist, sowie zwei verfassungswidrige Bestim-
mungen aus dem Bereich der nachvertraglichen Wettbe-
werbsverbote. 

Zu Buchstabe b 

Das Seehandelsrecht der Deutschen Demokratischen 
Republik enthält für internationale Schiffspassagen 
Rechtsvorschriften, die vom Bundesrecht abweichen. 
Die abweichenden Vorschriften beruhen auf dem von der 
Deutschen Demokratischen Republik ratifizierten Athe-
ner Übereinkommen von 1974 über die Beförderung von 
Reisenden und ihrem Gepäck auf See. Das vereinigte 
Deutschland wird seine Haltung zum Übergang völker-
rechtlicher Verpflichtungen der Deutschen Demokrati-
schen Republik nach dem in Artikel 12 Abs. 2 des Eini-
gungsvertrages vorgesehenen Verfahren festlegen. Ab-
weichendes Bundesrecht soll vorher in dem in Artikel 3 
des Einigungsvertrages genannten Gebiet nicht anzu-
wenden sein. 

Zu Nummer 2 (Einführungsgesetz zum 
Handelsgesetzbuch) 

Nach Artikel 29 EGHGB sind auf Handelsvertreterver-
tragsverhältnisse, die vor dem 1. Januar 1990 begründet 
worden sind, bis zum 31. Dezember 1993 die Vorschrif-
ten der §§ 84 bis 92 c HGB in der vor Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Durchführung der EG-Richtlinie zur Koordi-
nierung des Rechts der Handelsve rtreter vom 23. Okto-
ber 1989 (BGBl. I S. 1910) geltenden Fassung anzuwen-
den. Diese Regelung ist nicht auf das in Artikel 3 des 
Einigungsvertrags genannte Gebiet zu erstrecken, da die 
§§ 84 bis 92 c HGB in diesem Gebiet erst seit dem 1. Juli 
1990 gelten. Zuvor konnten dort  Handelsvertreterver-
träge nur nach den Vorschriften des Gesetzes über inter-
nationale Wirtschaftsverträge (GIW) vom 5. Februar 1976 
abgeschlossen werden; auf diese Verträge soll für die 
dem Artikel 29 EGHGB entsprechende Übergangsfrist 
das GIW weiterhin anwendbar sein. 

Zu Nummer 3 (Seerechtliche Verteilungsordnung) 

Zu Buchstabe a 

Nach § 20 Abs. 4 Satz 5 der Seerechtlichen Verteilungs-
ordnung ist für eine Klage nach Absatz 4 Satz 4 derselben 
Vorschrift je nach Streitgegenstand das Amtsgericht des 
Verteilungsverfahrens oder das Landgericht, in dessen 
Bezirk das Verteilungsgericht seinen Sitz hat, örtlich zu-
ständig. In dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet sind in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
die Kreisgerichte zuständig, soweit die Zuständigkeit der 
Amtsgerichte oder der Landgerichte im ersten Rechtszug 
besteht (vgl. Anlage I Kapitel Ill  Sachgebiet A Abschnitt Ill 
Nr. 1 e)). Dementsprechend wird für die örtliche Zustän-
digkeit in diesem Gebiet bestimmt, daß Klagen nach § 20 
Abs. 4 Satz 4 der Seerechtlichen Verteilungsordnung 
beim Kreisgericht des Verteilungsverfahrens zu erheben 
sind. 

Zu Buchstabe b 

Soweit in übergeleitetem Bundesrecht auf Vorschriften 
verwiesen wird, die in dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet nicht anzuwenden sind, gilt der 
Grundsatz, daß die entsprechenden Vorschriften der Ge-
setze oder Rechtsverordnungen anzuwenden sind, die in 
diesem Gebiet nach Maßgabe der Anlage II des Eini-
gungsvertrages fortgelten. Für Verweisungen auf die 
Konkursordnung bedeutet dies, daß die entsprechenden 
Vorschriften der als Bundesrecht fortgeltenden Gesamt-
vollstreckungsordnung heranzuziehen sind (vgl. Anlage Il 
Kapitel Ill Sachgebiet A Abschnitt Il Nr. 1). Für das See-
rechtliche Verteilungverfahren soll jedoch von diesem 
Grundsatz abgewichen werden, weil in der Seerechtli-
chen Verteilungsordnung nur aus Gründen der Rege-
lungssparsamkeit isoliert auf einzelne Vorschriften der 
Konkursordnung verwiesen wird, die sich in dieser Form 
in der Gesamtvollstreckungsordnung nicht finden. 

Zu Nummer 4 (Binnenschiffahrtsgesetz) 

Durch die vollständige Überleitung des Binnenschiff-
fahrtsgesetzes wird für die Haftung der Schiffseigner in 
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Ge-
biet an die Stelle eines modernen, international aner-
kannten Systems der summenmäßigen Haftungsbe-
schränkung eine nicht mehr zeitgemäße Regelung aus 
dem vorigen Jahrhundert treten. Das Binnenschiffahrts-
gesetz wird deshalb mit der rechtspolitischen Maßgabe 
übergeleitet, daß durch den gesamtdeutschen Gesetz-
geber das Summenhaftungssystem eingeführt werden 
soll. 

Zu Nummer 5 (Gesetz zu dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationem vom 11. April 1980 über Verträge 
über den internationalen Warenkauf sowie zur 
Änderung des Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 
19. Mai 1956 über den Beförderungsvertrag im 
internationalen Straßengüterverkehr) 

Das Recht der Deutschen Demokratischen Republik ent-
hält für internationale Warenkäufe eine vom Bundesrecht 
abweichende Regelung der Anspruchsverjährung. Die 
Abweichung beruht auf dem von der Deutschen Demo-
kratischen Republik ratifizierten Übereinkommen der 
Vereinten Nationen von 1974 über die Verjährung beim 
internationalen Warenkauf in der Fassung des Protokolls 
vom 11. April 1980. Das vereinigte Deutschland wird 
seine Haltung zum Übergang völkerrechtlicher Verpflich-
tungen der Deutschen Demokratischen Republik nach 
dem in Artikel 12 Abs. 2 des Einigungsvertrages vorge-
sehenen Verfahren festlegen. Abweichendes Bundes-
recht soll vorher in dem in Artikel 3 des Einigungsvertra-
ges genannten Gebiet nicht anzuwenden sein. 

Zu Nummern 6 und 7 (Einführungsgesetz zum 
Aktiengesetz; Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung und anderer handelsrechtlicher Vorschriften) 

Die Maßgaben enthalten Übergangsvorschriften für die 
Anpassung bestehender Aktiengesellschaften (Nummer 
6) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Num- 

 



mer 7) an die neue Rechtslage. Nummer 7 Satz 2 ver-
pflichtet Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die 
zwischen dem 1. Juli 1990 und dem Tag des Wirksam-
werdens des Beitritts auf der Grundlage des Gesetzes 
über die Änderung des Gesetzes vom 21. Juni 1990 über 
die Inkraftsetzung von Rechtsvorschriften der Bundesre-
publik Deutschland in der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 6. Juli 1990 zur Eintragung in das Handels-
register angemeldet worden sind, ihr Stammkapital bis 
zum 1. Juli 1992 auf 50.000, — DM aufzustocken. Diese 
Verpflichtung gilt unabhängig davon, ob die GmbH in 
dem genannten Zeitraum lediglich angemeldet oder auch 
bereits im Handelsregister eingetragen worden ist. 

Zu Nummer 8 (Pflichtversicherungsgesetz) 

Die Maßgabe regelt die Finanzierung des Entschädi-
gungsfonds für Schäden aus Kraftfahrzeugunfällen in 
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Ge-
biet. Der erforderliche Deckungsbedarf errechnet sich 
hiernach ausschließlich nach dem Prämienaufkommen 
der in diesem Gebiet tätigen Versicherer, und nicht nach 
dem Prämienaufkommen der Versicherer im gesamten 
Bundesgebiet. Diese Regelung ist erforderlich, da für 
eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 1991 Unfall-
opfern, die durch den Gebrauch eines nicht versicherten 
Fahrzeugs in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags ge-
nannten Gebiet geschädigt werden, ein unmi ttelbarer 
Anspruch gegen den Entschädigungsfonds eingeräumt 
wird und somit die Einstandspflicht des Entschädigungs-
fonds gegenüber der im Bundesgebiet geltenden Rege-
lung des § 12 Abs. 1 S. 2 bis 4 des Pflichtversicherungs-
gesetzes erweitert wird. 

Die Bestimmung steht im Zusammenhang mit der Wei-
tergeltung des § 16 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 in Verbin-
dung mit § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Pflichtver-
sicherung für Kraftfahrzeughalter — Pflichtversiche-
rungsordnung — vom 1. August 1990 (GBl. I Nr. 52 
S. 1053), siehe Anlage Il Kapitel Ill Sachgebiet D Ab-
schnitt Ill Nummer 1. 

Zu Sachgebiet E 

Allgemeines 

Abschnitt Il Nr. 1 und 2 enthält die zur Herstellung der 
Rechtseinheit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts-
schutzes und des Urheberrechts notwendigen Einfüh-
rungs- und Überleitungsvorschriften, die Geltung im ge-
samten Bundesgebiet haben. In Abschnitt Ill ist eine 
Maßgabe für die Anwendung des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb im beigetretenen Gebiet enthal-
ten. 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 (Gewerblicher Rechtsschutz) 

Auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes hat 
die Inkraftsetzung der einschlägigen Vorschriften des 
Bundesrechts im beigetretenen Teil Deutschlands vor 
allem die Wirkung, daß ab dem Wirksamwerden des 

Beitritts neu angemeldete Schutzrechte (Patente, 
Gebrauchs- und Geschmacksmuster, Warenzeichen 
usw.) vom Deutschen Patentamt nur einheitlich für das 
Gesamtgebiet erteilt werden. Zu diesem Zeitpunkt be-
reits erteilte oder eingetragene Schutzrechte und bis da-
hin eingegangene, aber noch nicht erledigte Anmeldun-
gen (Altrechte) werden dagegen zunächst nur mit Wir-
kung für das bisherige jeweilige Teilgebiet aufrechterhal-
ten und unterliegen im Grundsatz dem jeweils bisher gel-
tenden Recht. In einer zweiten Stufe soll die Rechtsein-
heit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes 
durch Erstreckung der bestehenden und durch diesen 
Vertrag (nur) aufrechterhaltenen Altrechte auf das jeweils 
andere Teilgebiet vollendet werden. Dies wird durch ein 
besonderes Gesetz erfolgen, das dem neuen gesamt-
deutschen Parlament alsbald nach dessen Zusammen-
tritt vorgelegt werden soll. 

Diese Zweitstufigkeit der Rechtsvereinheitlichung im ge-
werblichen Rechtsschutz ist insofern unausweichlich, als 
in der Kürze der für die Verhandlungen über den Eini-
gungsvertrag zur Verfügung stehenden Zeit nur die für 
die Rechtseinheit unabdingbar notwendigen Vorausset-
zungen geschaffen werden konnten. Die mit der Erstrek-
kung und den dabei auftretenden Kollisionsfällen verbun-
denen Probleme sind derart  vielschichtig und komplex, 
daß eine abschließende Regelung im Einigungsvertrag 
nicht möglich ist. Dies gilt vor allem auch im Hinblick auf 
die Erörterung der Lösungsmöglichkeiten mit den inter-
essierten Kreisen, deren Meinungsbildung noch im 
Gange ist. 

In den Einführungs- und Überleitungsvorschriften sind 
keine besonderen Regelungen für durch Benutzung er-
worbene Kennzeichenrechte enthalten, weil insoweit 
Sonderregelungen nicht erforderlich sind. Insbesondere 
kommt eine zunächst auf die Aufrechterhaltung im bishe-
rigen Schutzgebiet beschränkte und erst später die Er-
streckung herbeiführende Regelung nicht in Betracht. 
Vielmehr werden mit dem Inkrafttreten des Warenzei-
chengesetzes und des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb im beigetretenen Gebiet die Anspruchs-
grundlagen für den Schutz solcher Kennzeichnungs-
rechte auch dort  unmittelbar gelten. Dies bedeutet z. B. 
für den Ausstattungsschutz gemäß § 25 des Warenzei-
chengesetzes, daß der Schutz von im bisherigen Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Ausstat-
tungen ohne eine ausdrückliche Erstreckung auch im 
beitretenden Gebiet geltend gemacht werden kann, so-
weit die entsprechenden Tatbestandsmerkmale gege-
ben sind. Dies gilt in vergleichbarer Weise auch für An-
sprüche, die auf § 16 des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb gestützt werden. Ansprüche auf Grund die-
ser Gesetze können auch hinsichtlich solcher Rechte gel-
tend gemacht werden, die in dem beitretenden Gebiet 
begründet worden sind. Es ist davon auszugehen, daß 
die Rechtsprechung soweit erforderlich Regelungen für 
die Lösung solcher Fälle entwickeln wird, in denen die für 
den Schutz erforderlichen Voraussetzungen zunächst 
nur im Ursprungsgebiet des Rechts, nicht aber auch 
schon im jeweils hinzukommenden Gebiet gegeben sind. 
Anknüpfungspunkte für solche Regelungen bestehen 
z. B. in den Grundsätzen, die von den Gerichten der Bun-
desrepublik Deutschland für in territorialer Ausdehnung 
begriffene Ausstattungen oder geschäftliche Bezeich-
nungen entwickelt worden sind. 

 



Zu § 1 

Absatz 1 stellt klar, daß es vom Wirksamwerden des Bei-
tritts an nur noch das Deutsche Patentamt als Zentralbe-
hörde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes 
gibt. In seine Zuständigkeit fällt von diesem Zeitpunkt an 
die Behandlung, Erteilung und Verwaltung aller Schutz-
rechte und Anmeldungen, also auch derjenigen, die ge-
mäß § 3 Abs. 1 auf dem beigetretenen Gebiet aufrecht-
erhalten werden und grundsätzlich weiterhin den do rt  vor 
Wirksamwerden des Beitritts geltenden Rechtsvorschrif-
ten unterliegen. 

Absatz 2 dient dazu, mögliche Hindernisse zu beseitigen, 
die der Berufung von ehemaligen Beschäftigten des Pa-
tentamts der DDR, die als Bundesbeamte übernommen 
werden, zu Mitgliedern des Patentamts entgegenstehen 
könnten. In den Bestimmungen zum Inkrafttreten des 
Bundesbeamtengesetzes in dem beitretenden Gebiet 
(Anlage I Kapitel XIX Sachgebiet A Abschnitt Ill Nr. 3) sind 
die Voraussetzungen enthalten, unter denen ehemalige 
Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung des beitreten-
den Gebietes zu Beamten auf Probe ernannt werden 
können. Im Kern wird dabei darauf abgestellt, daß sich 
der Bewerber in einer vergleichbaren Tätigkeit bewäh rt 

 haben muß. Wer danach für die Tätigkeit eines Beamten 
des höheren Dienstes im Deutschen Patentamt qualifi-
ziert ist und als Techniker oder Jurist eingestellt wird, soll 
mit oder nach seiner Ernennung zum Beamten auf Le-
benszeit zum Mitglied des Patentamts gemäß § 26 des 
Patentgesetzes berufen werden können, auch wenn er 
die dort  niedergelegten Voraussetzungen nicht erfüllt. 
Die Befristung dieser Regelung bis zum 31. Dezember 
1996 folgt den allgemeinen Vorschriften zur Überleitung 
des Beamtenrechts. 

Zu § 2 

Als wesentliche Konsequenz der Inkraftsetzung des bun-
desdeutschen Rechts auf dem Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes stellt § 2 klar, daß es ab der Vereinigung 
beider deutscher Staaten für alle Neuanmeldungen ge-
werblicher Schutzrechte nur noch ein einheitliches 
Schutzgebiet gibt. Demgemäß haben Anmeldungen, die 
ab diesem Zeitpunkt beim Deutschen Patentamt einge-
hen, und vom Deutschen Patentamt auf solche Anmel-
dungen hin erteilte oder eingetragene Schutzrechte ein-
heitliche Geltung im gesamten Deutschland. 

Zu § 3 

Mit § 3 wird der Grundsatz des Bestandschutzes für alle 
Altrechte verwirklicht. Sie bleiben mit Wirkung für ihr bis-
heriges Schutzgebiet aufrechterhalten. Von dem Grund-
satz des Absatzes 1, daß Altrechte auch weiterhin den für 
sie bisher geltenden materiellrechtlichen und verfahrens-
rechtlichen Vorschriften unterliegen, macht Absatz 2 
Ausnahmen, die insbesondere wegen der Rechtswegga-
rantie des Artikel 19 Abs. 4 des Grundgesetzes erforder-
lich sind. So sollen Beschwerde- und Nichtigkeitsverfah-
ren auch hinsichtlich solcher Altrechte, die durch Anmel-
dung oder Eintragung beim früheren DDR-Patentamt be-
gründet worden sind, nach Maßgabe des übergeleiteten 

Bundesrechts durchgeführt werden. Dies bedeutet hin-
sichtlich der Beschwerden die Zuständigkeit des Bun-
despatentgerichts und hinsichtlich der Nichtigkeitsver-
fahren die in den jeweiligen Gesetzen vorgesehene Zu-
ständigkeit des Bundespatentgerichts oder der ordentli-
chen Gerichte. Die Rechtsbehelfe des Einspruchs im Pa-
tentrecht und des Widerspruchs im Markenrecht werden 
aber für die mit Wirkung für das in Artikel 3 des Einigungs-
vertrags genannte Gebiet aufrechterhaltenen Altrechte 
nicht neu eingeführt. 

Die Absätze 3 und 4 regeln die Behandlung von bereits 
eingereichten oder erst nach dem Wirksamwerden des 
Beitritts eingereichten Anmeldungen, mit denen Schutz 
für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Ge-
biet begehrt  wird. Einzelheiten der Behandlung dieser 
Anmeldungen und der Führung der Rollen und Register 
(Absatz 5) sollen nach Absatz 6 durch Rechtsverordnung 
geregelt werden können. 

Zu § 4 

Da bisher eine Anmeldung beim Patentamt der Deut-
schen Demokratischen Republik für eine Nachanmel-
dung beim Deutschen Patentamt ein Prioritätsrecht im 
Rahmen des Artikels 4 der Pariser Verbandsübereinkunft 
begründet hat, sieht § 4 vor, daß so begründete Priori-
tätsrechte erhalten bleiben. 

Zu § 5 

Mit § 5 wird eine wichtige Regelung im Vorgriff auf die 
später vom gesamtdeutschen Gesetzgeber zu beschlie-
ßende Erstreckung der in beiden Teilen Deutschlands 
bestehenbleibenden Schutzrechte auf das gesamte 
Deutschland getroffen. Die spätere Erstreckungsrege-
lung wird von dem Grundsatz auszugehen haben, daß 
derjenige, der in dem Teilgebiet, in dem vor der Erstrek-
kung kein Schutzrecht bestand, im Vertrauen auf die 
Schutzrechtsfreiheit Benutzungshandlungen vorgenom-
men hat oder ein Schutzrecht erworben hat, gegenüber 
dem erstreckten Schutzrecht Bestandsschutz genießt. In 
diesem Zusammenhang soll die in § 5 getroffene Rege-
lung der Gefahr entgegenwirken, daß die einstweilen 
noch bestehenden schutzrechtsfreien Räume in Erwar-
tung der späteren Erstreckungsregelung noch in unredli-
cher Weise zur Erlangung von Besitzständen ausgenutzt 
werden können. Deshalb soll jedenfalls keinen Bestands-
schutz genießen, wer die zunächst schutzrechtsfreie Tä-
tigkeit erst ab dem 1. Juli 1990, dem Tag des Inkrafttre-
tens der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwi-
schen beiden deutschen Staaten, begonnen oder eine 
schutzrechtsbegründende Anmeldung erst ab diesem 
Tag vorgenommen hat. Denn spätestens seit dem 1. Juli 
1990 hat sich deutlich abgezeichnet, daß mit der Einheit 
Deutschlands auch die Herstellung der Rechtseinheit auf 
dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes bevor-
steht. Ein Vertrauen darauf, daß nach diesem Zeitpunkt 
noch Vorrechte gegenüber den künftig auf dem Gesamt-
gebiet geltenden gewerblichen Schutzrechten erworben 
werden könnten, ist seitdem nicht mehr schutzwürdig. 
Etwa darüber hinausgehende Regelungen bleiben dem 
gesamtdeutschen Gesetzgeber vorbehalten (vgl. § 13). 

 



Zu § 6 

Für nach dem Wirksamwerden des Beitritts beim Deut-
schen Patentamt angemeldete Patente soll ein einheitli-
cher Neuheitsbegriff Anwendung finden. § 6 sieht des-
halb vor, daß auch ältere Anmeldungen, die nur mit Wir-
kung für das in Artikel 3 des Einigungsvertrags bezeich-
nete Gebiet angemeldet worden sind, aber nach dem 
Wirksamwerden des Beitritts veröffentlicht werden, un-
eingeschränkt neuheitsschädlich sein sollen. 

Zu § 7 

Die Löschung eines Gebrauchsmusters soll künftig auch 
dann beansprucht werden können, wenn der Gegen-
stand des Gebrauchsmusters bereits auf Grund der frü-
heren Anmeldung eines Patents beim Patentamt der 
DDR geschützt ist. § 7 stellt damit DDR-Patente den in 
§ 15 Abs. 1 Nr. 2 des Gebrauchsmustergesetzes er-
wähnten älteren Rechten gleich. 

Zu § 8 

Das Institut des Urheberscheins, mit dem nach § 13 
Abs. 1 Nr. 4 der Verordnung der DDR über industrielle 
Muster — vergleichbar dem inzwischen abgeschafften 
Wirtschaftspatent — ein Recht des „Staates und aller 
Betriebe" zur Benutzung des Musters festgestellt wird, 
paßt nicht in eine marktwirtschaftliche Ordnung. Es muß 
daher sichergestellt sein, daß nach dem Beitritt trotz der 
in § 3 vorgesehenen grundsätzlichen Anwendbarkeit des 
früheren DDR-Rechts keine Urheberscheine mehr erteilt 
werden. § 8 Satz 1 sieht deshalb vor, daß anhängige 
Anträge nach dem Beitritt als Anträge auf Erteilung eines 
Musterpatents weiterbehandelt werden. Da nach § 4 der 
Verordnung über industrielle Muster ein Betrieb nur be-
rechtigt ist, einen Urheberschein, nicht aber ein Patent für 
industrielle Muster zu beantragen, wird in Satz 2 die 
Anmeldeberechtigung für ein Patent insoweit fingie rt . 

Die Vorschrift ist vorsorglich für den Fall aufgenommen 
worden, daß die Absicht der DDR, das Institut des Urhe-
berscheins noch vor Wirksamwerden des Beitritts abzu-
schaffen, nicht mehr verwirklicht werden sollte. 

Zu § 9 

Da ab dem Wirksamwerden des Beitritts eingehende 
Warenzeichenanmeldungen und die daraufhin eingetra-
genen Warenzeichen Geltung im gesamten Deutschland 
haben werden, ist es erforderlich, daß die für die beiden 
früheren Schutzrechtsgebiete aufrechterhaltenen Wa-
renzeichen als relative Eintragungshindernisse Berück-
sichtigung finden. Für bundesdeutsche Altrechte folgt 
dies bereits unmi ttelbar aus der Anwendung des Waren-
zeichengesetzes. Für die aufrechterhaltenen früheren 
DDR-Marken hingegen bedarf es einer ausdrücklichen 
Regelung. Absatz 1 räumt deshalb das Widerspruchs-
recht nach § 5 Abs. 4 und § 6 a Abs. 3 des Warenzei-
chengesetzes auch demjenigen ein, der für gleiche oder 
gleichartige Waren oder Dienstleistungen ein mit dem 
angemeldeten Zeichen übereinstimmendes Zeichen frü-
her beim Patentamt der DDR angemeldet hat oder mit 
Wirkung für die DDR hat international registrieren las-
sen. 

Eine entsprechende Regelung trifft Absatz 2 für den An-
spruch auf Löschung eines für das Gesamtgebiet einge-
tragenen Warenzeichens. 

Nach Absatz 3 gelten beide Regelungen entsprechend 
auch für den Fall, daß sich der Widerspruch oder Lö-
schungsantrag gegen die internationale Registrierung ei-
ner Marke mit Wirkung für das gesamte Deutschland 
richten. 

Zu § 10 

Die Vorschrift begründet eine Ausnahme von der grund-
sätzlichen Maßgeblichkeit des früheren DDR-Rechts für 
die aufrechterhaltenen, beim Patentamt der DDR ange-
meldeten oder eingetragenen Warenzeichen. In Abwei-
chung vom früheren DDR-Recht werden diese Altrechte 
dem Benutzungszwang unterworfen, wie er im bundes-
deutschen Recht gilt. Für die am Tag vor dem Wirksam-
werden des Beitritts-bereits eingetragenen DDR-Marken 
wird die Benutzungsschonfrist von fünf Jahren allerdings 
nicht rückwirkend angeordnet, sondern sie beginnt erst 
mit dem Tag der Herstellung der deutschen Einheit. 

Zu § 11 

§ 11 betrifft die Behandlung von Erfindungen, die vor dem 
Wirksamwerden des Beitritts auf dem beitretenden Ge-
biet von Arbeitnehmern gemacht wurden. Die Vorschrift 
schreibt vor, daß auf solche Erfindungen das do rt  vor 
dem Beitritt geltende Arbeitnehmererfinderrecht weiter 
anzuwenden ist. 

Zu § 12 

Mit § 12 wird sichergestellt, daß auch noch nach dem 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Beitritts Ausstel-
lungsschutz für Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster 
und Warenzeichen in Anspruch genommen werden kann, 
wenn vom Patentamt der DDR durch Bekanntmachung 
Ausstellungsschutz gewährt worden ist. Der Schutz be-
steht jedoch nur im Rahmen des Gesetzes betreffend 
den Schutz von Mustern und Warenzeichen auf Ausstel-
lungen, also nicht für Patentanmeldungen. 

Zu § 13 

Die Vorschrift stellt — auch im Hinblick auf die Besitz-
standsregelung in § 5 — klar, daß es sich bei der Einfüh-
rung der bundesdeutschen Rechtsvorschriften auf dem 
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes nur um die er-
ste Stufe auf dem Weg zur Verwirklichung der Rechtsein-
heit handelt. Die Vollendung der Rechtseinheit durch Er-
streckung der vorerst nur für ihr bisheriges Schutzgebiet 
aufrechterhaltenen Altrechte bleibt der gesetzlichen Re-
gelung durch den künftigen gesamtdeutschen Gesetzge-
ber vorbehalten. Dieses Gesetz wird auch Regelungen 
für die Lösung der bei der Erstreckung entstehenden Kol-
lisionsfälle — d. h. die Fälle, in denen ein Schutzrecht im 
Falle seiner Erstreckung auf das andere Gebiet auf ein 
dort  bestehendes identisches oder teilweise identisches 
Recht stoßen würde — treffen. 

 



Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 2 (Urheberrecht) 

Nach Herstellung der staatlichen Einheit soll sich der 
Schutz von Werken nicht nach zwei verschiedenen 
Rechtsordnungen richten, dem Urheberrechtsgesetz im 
bisherigen Bundesgebiet und dem Urheberrechtsgesetz 
der DDR in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet. Die nachfolgenden Vorschriften enthal-
ten die zur Überleitung des Urheberrechtsgesetzes nach 
Artikel 8 erforderlichen Übergangsbestimmungen. 

Zu § 1 

Diese Vorschrift enthält in Absatz 1 Satz 1 die grundsätz-
liche Regelung, daß vom Tage der staatlichen Einheit an 
einheitliches Urheberrecht gilt, das im gesamten Staats-
gebiet den gleichen Schutz für Urheberrechte gewährt, 
auch soweit die Werke vor dem Inkrafttreten des Urhe-
berrechtsgesetzes im beigetretenen Gebiet geschaffen 
wurden. Das bedeutet in dem in Artikel 3 genannten 
Gebiet u. a. die Qualifizierung neuer Werke (z. B. Com-
puterprogramme), neuer Leistungsschutzrechte (wissen-
schaftliche und nachgelassene Werke) wie auch die Neu-
gestaltung von Nutzungsrechten (Senderecht für aus-
übende Künstler) sowie durch Absatz 1 Satz 2 die Ver-
längerung der Schutzfristen auch do rt , wo sie nach dem 
bisher geltenden Recht schon abgelaufen waren. 

Die für das Urheberrecht geltenden Grundsätze sind 
nach Absatz 2 entsprechend auch auf die verwandten 
Schutzrechte anzuwenden. 

Zu § 2 

Die Bestimmung trifft eine Regelung für die Fälle, in de-
nen auf dem Gebiet der DDR Nutzungshandlungen ein-
geleitet worden sind, die bisher nach DDR-Recht zuläs-
sig waren und die in Anwendung des Urheberrechtsge-
setzes wegen Erweiterung des Kreises der geschützten 
Werke oder Leistungsschutzrechte oder wegen Verlän-
gerung der Schutzfrist untersagt werden könnten. Für 
diese Fälle ist ein Ausgleich zwischen den Interessen der 
gutgläubigen Nutzer und der Urheber, Leistungsschutz-
berechtigten oder deren Rechtsnachfolgern zu treffen. 
Dem Nutzer, der mit einer Nutzungshandlung im Ver-
trauen auf die Rechtmäßigkeit seines Handelns begon-
nen hat, soll Vertrauensschutz gewährt werden. Er soll, 
soweit die Nutzungshandlung üblich ist, berechtigt sein, 
diese in dem vorgesehenen Rahmen fortzusetzen. Bei 
der Beurteilung der Frage, wann mit einer Nutzungs-
handlung begonnen wurde, sind keine zu hohen Anfor-
derungen zu stellen. Es ist nicht unbedingt erforderlich, 
daß der Nutzer größere Finanzmittel aufgewandt hat. 
Ausreichend können auch interne Vorbereitungsarbeiten 
sein, die in nachprüfbarer Weise auf geplante Nutzungs-
handlungen hinweisen. Geschützt werden soll derjenige, 
der etwas „ins Werk gesetzt" und vermögenswerte Lei-
stungen erbracht hat, zu denen auch eigener organisato-
rischer Aufwand gehören kann. Die für jede Werkart typi-
sche Nutzung soll vom Vertrauensschutz erfaßt werden. 
Die noch erlaubte Nutzung muß bei den einzelnen Werk-
arten aufgrund ihres unterschiedlichen Charakters nicht 

gleich sein. Bei Schriftwerken wird in der Regel eine ein-
malige Auflage in Betracht kommen. Bei der Herstellung 
von Schallplatten kann dagegen kaum von einer Auflage 
gesprochen werden. Vielmehr wird man von der Nutzung 
der Masterbänder, die zur Herstellung der Schallplatten 
gefertigt werden, ausgehen müssen. Hier muß auch noch 
eine zweite oder dritte „Auflage" von Schallplatten er-
laubt sein, um zu gewährleisten, daß sich die Herstellung 
des Masterbandes mit einem angemessenen Gewinn 
amortisiert. 

Vertrauensschutz kann jedoch aus ähnlichen Gründen 
wie beim gewerblichen Rechtsschutz (vgl. oben zu Nr. 1 
§ 13) nicht für jede vor dem Inkrafttreten des Urheber-
rechtsgesetzes in der DDR begonnene Nutzung gelten, 
sondern nur für diejenige, die vor dem 1. Juli 1990, dem 
Tage des Inkrafttretens der Währungs-, Wirtschafts- und 
Sozialunion, eingeleitet wurde. 

Die berechtigten Interessen der Rechteinhaber werden 
durch die im Entwurf vorgesehene Vergütung gewahrt. 

Nach Absatz 2 soll die Nutzung nur solcher Rechte er-
laubt sein, die üblicherweise vertraglich übertragen wer-
den. Welche Rechte üblicherweise vertraglich übertra-
gen werden, hat sich nach bisherigen Gepflogenheiten 
im beigetretenen Gebiet zu richten. So war z. B. die 
Videoauswertung dort  bislang nicht üblich; sie gehört 
daher nicht zu den Rechten, die üblicherweise vertraglich 
übertragen werden. 

§ 2 ist nicht rückwirkend auf Nutzungen anzuwenden, die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Urheberrechtsge-
setzes in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet schon abgeschlossen waren. Bis dahin 
zulässige Nutzungen sollen nicht rückwirkend zu Ansprü-
chen von Urhebern und Leistungsschutzberechtigten 
führen. Waren z. B. schon alle Exemplare eines Buches 
verkauft, hat der Berechtigte keinen Vergütungsan-
spruch. 

Die Regelungen für urheberrechtliche Nutzungsrechte 
sollen auch auf die den Leistungsschutzberechtigen zu-
stehenden Nutzungsrechte entsprechend angewendet 
werden (Absatz 3). 

Zu § 3 

Während § 2 die Nutzungsrechte bei Werken behandelt, 
die bei Inkraftreten dieses Gesetzes nach dem bisherigen 
Recht in der DDR gemeinfrei waren, betrifft § 3 das 
Schicksal von Nutzungsrechten, die noch vor Ablauf der 
bislang in der DDR geltenden Schutzfrist übertragen wor-
den sind. Im Zweifel soll sich die Übertragung auf den 
Zeitraum erstrecken, um den die Dauer des Urheber-
rechts verlängert worden ist. Für die verlängerte Nut-
zungszeit soll eine Vergütung gezahlt werden. Der Nutzer 
kann jedoch dem Urheber das Nutzungsrecht rücküber-
tragen, womit dann der Vergütungsanspruch des Urhe-
bers entfällt. Dies gilt jedoch nur für solche Rechte, die 
üblicherweise vertraglich übertragen werden (Ab-
satz 3). 

Diese Bestimmungen sollen für verwandte Schutzrechte 
entsprechend gelten (Absatz 4). 

 



Zu § 4 

Nach § 35 des DDR-Urheberrechtsgesetzes kann der 
Schutz des Nachlasses bedeutender Schriftsteller, 
Künstler oder Wissenschaftler durch Beschluß des Mini-
sterrates zur Aufgabe der Nation erklärt werden. Die ver-
mögensrechtlichen Ansprüche der Erben des Urhebers 
auf die Erträgnisse aus der Nutzung des Werkes während 
der Dauer der Schutzfrist bleiben dabei gewahrt. In Aus-
führung dieser Bestimmung liegen Beschlüsse über die 
Sicherung, die Pflege und den Schutz des literarischen 
Werkes und des Nachlasses von Arnold Zweig, Bertolt 
Brecht und Helene Weigel sowie Anna Seghers vor. Die 
Deutsche Akademie der Künste ist mit diesen Aufgaben 
betraut worden. § 4 ermöglicht die Fortsetzung der Tätig-
keit der Akademie. Zur Vermeidung einer Beeinträchti-
gung der Rechte der Erben ist vorgesehen, daß dies nur 
dann der Fall ist, wenn die Rechtsnachfolger der Künstler 
die nachgelassenen Urheberrechte nicht selbst wahr-
nehmen wollen. 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 (Recht gegen den unlauteren 
Wettbewerb) 

Die Maßgabe für die Inkraftsetzung des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG) im beigetretenen Ge-
biet betrifft die Besetzung der Einigungsstellen nach 
§ 27 a UWG. Sie ist erforderlich, um den Besonderheiten 
der Überleitung des Deutschen Richtergesetzes Rech-
nung zu tragen. Nach § 27 a Abs. 2 Satz 1 UWG ist die 
Einigungsstelle für den Fall ihrer Anrufung durch einen 
letzten Verbraucher oder Verbraucherverband mit einem 
Volljuristen als Vorsitzendem zu besetzen. Es werden 
aber noch längere Zeit nach dem Beitritt keine Juristen 
aus dem beigetretenen Gebiet zur Verfügung stehen, die 
die Befähigung zum Richteramt i.S. des Deutschen Rich-
tergesetzes besitzen. Deshalb soll diese Maßgabe si-
cherstellen, daß in dem beigetretenen Gebiet auch ein 
Jurist, der die Befähigung zum Berufsrichter nach DDR-
Recht erworben hat, die — der richterlichen Tätigkeit ver-
gleichbare — Funktion des Vorsitzenden einer Eini-
gungsstelle übernehmen kann. 

Zu Sachgebiet F 

Zu Abschnitt III 

Zu § 3 Abs. 2 BVerfGG: 

Nach § 3 Abs. 2 des Gesetzes über das Bundesverfas-
sungsgericht müssen die Richter des Bundesverfas-
sungsgerichts die Befähigung zum Richteramt nach dem 
Deutschen Richtergesetz besitzen. Diese Qualifikation 
kann nur in der Bundesrepublik Deutschland erworben 
werden. Mit der Maßgabe werden die Voraussetzungen 
dafür geschaffen, daß auch qualifizierte Juristen, die in 
der bisherigen DDR tätig sind, Mitglieder des Bundesver-
fassungsgerichts werden können. 

Zu § 22 Abs. 1 Satz 3 BVerfGG: 

Nach § 22 Abs. 1 Satz 3 BVerfGG können der Bund, die 
Länder und ihre Verfassungsorgane sich durch ihre Be-
amten vertreten lassen, soweit diese die Befähigung zum 
Richteramt besitzen oder aufgrund der vorgeschriebe-
nen Staatsprüfungen die Befähigung zum höheren Ver-
waltungsdienst erworben haben. Auf die genannten An-
forderungen kann jedenfalls für das beitretende Gebiet 
verzichtet werden. In der Praxis ist auch ohne gesetzliche 
Regelung sichergestellt, daß in Verfahren vor dem Bun-
desverfassungsgericht nur hochrangige, hierfür qualifi-
zierte Beschäftigte zu Prozeßvertretern bestellt werden. 

Zu Kapitel III der Anlage II 

Zu Sachgebiet A 

Zu Abschnitt I 

Diese „Positivliste" enthält das aufrechtzuerhaltende 
Recht der Deutschen Demokratischen Republik. Sie kor-
respondiert mit den drei Abschnitten der Anlage I (Kapi-
tel III Sachgebiet A — Rechtspflege). Die do rt  enthaltenen 
Regelungen machen die Aufrechterhaltung dieser Kodifi

-

kate der Deutschen Demokratischen Republik entweder 
notwendig oder lassen sie zumindest als zweckmäßig 
erscheinen. 

Eine Sonderstellung nimmt das Gesetz über die Schieds-
stellen in den Gemeinden (Nummer 3) ein. Es erscheint im 
Hinblick auf den Richtermangel in den Gebieten der jet-
zigen DDR sinnvoll, daß die DDR noch eine Regelung 
erläßt, die die Abgabe von Verfahren wegen eines Verge-
hens mit geringfügigen Folgen an Schiedsstellen zuläßt, 
falls der Beschuldigte zustimmt und kein öffentliches In-
teresse an der Verfolgung besteht (vgl. Anlage I Kapitel III 
Sachgebiet A Abschnitt Ill Nr. 14 b)). 

Die Bestimmungen der unter Nummer 4 aufgeführten 
Verordnung, deren Gegenstände im Gebiet der bisheri-
gen Bundesrepublik Deutschland nicht bundesrechtlich 
geregelt sind, werden Landesrecht. 

Bei der unter Nummer 11 aus Zweckmäßigkeitsgründen 
aufgenommenen Anordnung über die Bestellung von 
Dolmetschern und Übersetzern handelt es sich um einen 
als Landesrecht weitergeltenden Normenbereich der 
DDR. Durch die Aufnahme in die Anlage II soll diese 
Anordnung der Disposition der Länder nicht entzogen 
werden. 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 (Verordnung über die 
Gesamtvollstreckung — 
Gesamtvollstreckungsverordnung) 

Nach der oben dargestellten Konzeption soll das in dem 
in Artikel 3 genannten Gebiet bisher geltende Insolvenz-
recht beibehalten werden. Das erfordert zunächst die 
Beibehaltung der Verordnung über die Gesamtvollstrek-
kung vom 6. Juni 1990. Dies kann allerdings nicht ohne 
Änderungen und Maßgaben erfolgen. Das sind zunächst 
die allgemeinen Maßgaben; z. B. ergibt sich aus der all-
gemeinen Maßgabe b) zum Rechtspflegerecht (Anlage I 
Kapitel Ill Sachgebiet A Abschnitt Ill Nr. 28 b)), daß die 

 



bisherigen Verweisungen auf die Zivilprozeßordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik in Zukunft als Ver-
weisungen auf die einheitlich geltende Zivilprozeßord-
nung zu verstehen sind. 

Hinzu kommen Änderungen und besondere Maßga-
ben: 

Durch die Maßgabe a) soll erreicht werden, daß die Ver-
ordnung über die Gesamtvollstreckung den gleichen 
Rang in der Normenhierarchie des Bundes erhält wie die 
Konkursordnung. Um dies deutlich zu machen, erhält die 
Gesamtvollstreckungsverordnung entsprechend Buch-
stabe b) aa) und bb) in Anlehnung an die Konkursordnung 
den Titel „Gesamtvollstreckungsordnung"; ihr verord-
nungstypischer, jetzt obsoleter Einleitungssatz wird ge-
strichen. Die Gesamtvollstreckungsordnung kann wie die 
Konkursordnung nur durch den Bundesgesetzgeber ge-
ändert werden. Dieser wird in seiner Gestaltungsfreiheit 
durch den Vertrag nicht eingeschränkt. 

Buchstabe b) sieht weitere Änderungen der Gesamtvoll-
streckungsordnung vor, die notwendig sind, um den Ver-
änderungen der Gesamtrechtslage durch diesen Vertrag 
gerecht zu werden. Es handelt sich hierbei zum Teil um 
redaktionelle Anpassungen, die keiner Erläuterung be-
dürfen, zum Teil aber auch um sachliche Änderungen. 

In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird klargestellt, daß auch über das 
zu einem Nachlaß gehörende Vermögen die Gesamtvoll-
streckung erfolgen kann. Abweichend von der entspre-
chenden Regelung der Konkursordnung ist die Gesamt-
vollstreckung auch bei Zahlungsunfähigkeit zulässig. 
Aufgrund der allgemeinen Maßgabe a) Satz 2 zum 
Rechtspflegerecht sind im übrigen die spezifischen Vor-
schriften der Konkursordnung zum Nachlaßkonkurs 
(§§ 214 ff. KO) in Ergänzung der Gesamtvollstreckungs-
ordnung entsprechend anzuwenden. 

§ 1 Abs. 2 Satz 2, der die Verteilung der Aufgaben zwi-
schen Richter und Sekretär betri fft, wird aufgehoben. Für 
die Aufgabenverteilung innerhalb des Gerichts sind in 
Zukunft das Rechtspflegergesetz und die in diesem Ver-
trag dazu vorgesehenen Maßgaben einschlägig (vgl. An-
lage I Kapitel III Sachgebiet A Abschnitt Ill Nr. 3). 

§ 6 Abs. 1 Satz 1, die Vorschrift über die öffentliche 
Bekanntmachung des Eröffnungsbeschlusses, wird in 
Anlehnung an die entsprechenden Bestimmungen der 
Konkursordnung (§ 76 Abs. 1 Satz 1, § 111 Abs. 2) dahin 
geändert, daß die Veröffentlichung nicht nur in einer Ta-
geszeitung, sondern auch im Bundesanzeiger erfolgen 
muß. 

In § 9 soll der Begriff des „Werktätigen" entsprechend der 
bundesdeutschen Terminologie durch den Begriff des 
„Arbeitnehmers" ersetzt werden. 

In § 12 wird durchgängig der Begriff der „Sache" durch 
den Begriff des „Gegenstands" ersetzt, um Zweifel über 
die Geltung dieser Bestimmung für Forderungen zu be-
seitigen; Pfandrechte an Forderungen muß der Verwalter 
ebenso respektieren wie Pfandrechte an Sachen. 

Die Neufassung des § 13 enthält insoweit eine sachliche 
Änderung, als die Ansprüche der Sozialversicherungsträ-
ger den Arbeitnehmeransprüchen gleichgestellt werden 
(Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe a). Zugleich wird als Absatz 2 
eine Rangrücktrittsvorschrift eingefügt, die § 59 Abs. 2 
der Konkursordnung entspricht. 

Im Wortlaut der §§ 15 und 16 wird verdeutlicht, welche 
Gläubigermehrheiten für einen Beschluß der Gläubiger-
versammlung und für die Zustimmung zu einem Ver-
gleich erforderlich sind. 

In § 17 werden Lohnansprüche der Arbeitnehmer, An-
sprüche der Sozialversicherungsträger und Sozialplan-
ansprüche gleichrangig in Absatz 3 Nr. 1 eingestuft. 

Das Rechtsmittelrecht des § 20 muß an den Fortfall der 
Zivilprozeßordnung der Deutschen Demokratischen Re-
publik angepaßt werden. Die Beschwerde, die nach die-
sem Gesetz automatisch befristet war, muß zur ,,soforti-
gen Beschwerde" werden, wie sie auch im Rechtsmittel

--

system der Konkursordnung vorgesehen ist. Sie wird 
entsprechend der Konkursordnung für alle Entscheidun-
gen des Gerichts vorgesehen. 

Der bisherige § 21 wird aufgehoben, da sich die Kosten 
künftig nach dem Gerichtskostengesetz und der Bundes-
rechtsanwaltsgebührenordnung, so wie sie in dem in Ar-
tikel 3 des Vertrags genannten Gebiet eingeführt werden, 
richten sollen. An seiner Stelle wird eine neue Vorschrift 
eingefügt. Sie schafft in ihrem Absatz 1 die bislang feh-
lende Vergütungsregelung. Die Verordnung über die Ver-
gütung des Konkursverwalters, des Vergleichsverwal-
ters, der Mitglieder des Gläubigerausschusses und der 
Mitglieder des Gläubigerbeirats vom 25. Mai 1960 wird 
auch für die Vergütung und die Erstattung von Auslagen 
des Verwalters und der Mitglieder des Gläubigeraus-
schusses nach der Gesamtvollstreckungsordnung maß-
gebend. In Absatz 2 wird die Möglichkeit geschaffen, 
durch landesrechtliche Verordnungen Gesamtvollstrek-
kungssachen für die Bezirke mehrerer Kreisgerichte bei 
einem Kreisgericht zu konzentrieren. Er entspricht § 71 
Abs. 3 der Konkursordnung. Dabei ist ergänzend vorge-
sehen, daß die Durchführungsbestimmung des Ministers 
der Justiz vom 31. Juli 1990, die die Zuständigkeit für 
Gesamtvollstreckungssachen auf verschiedene Kreisge-
richte konzentriert, bis zu einer entsprechenden Ände-
rung nach Maßgabe des Landesrechts als Landesrechts-
verordnung fortgilt. 

Die Vorschrift über die Gesamtvollstreckung bei Aus-
landsberührung, § 22, wird um einen neuen Absatz 4 zum 
interlokalen Insolvenzrecht ergänzt. Auch insoweit soll 
der in Absatz 1 niedergelegte Grundsatz der Universalität 
gelten: Ein Konkursverfahren nach der Konkursordnung 
entfaltet seine Wirkungen auch im Geltungsbereich der 
Gesamtvollstreckungsordnung. Durch den Ausschluß 
der Absätze 2 und 3 wird erreicht, daß bei einem Schuld-
ner, der seinen Sitz im Geltungsbereich der Konkursord-
nung hat, kein gesondertes Gesamtvollstreckungsver-
fahren über das im Geltungsbereich der Gesamtvoll-
streckungsordnung belegene Vermögen eröffnet werden 
kann, sondern nur ein einheitliches Konkursverfahren. 
Der umgekehrte Fall wird von der Maßgabe zu d) er

-

faßt. 

Die Maßgabe c) ergänzt die in Anlage I vorgesehene 
Nichtübertragung der Vergleichsordnung. Verweisungen 
auf die Vergleichsordnung müssen in dem in Artikel 3 des 
Vertrags genannten Gebiet leerlaufen, soweit sie nicht 
durch eine entsprechende Anwendung des Gesamtvoll-
streckungsrechts ausgefüllt werden können. 

Die Maßgabe d) betrifft das interlokale Insolvenzrecht im 
Geltungsbereich der Konkursordnung. Sie enthält eine 

 



Absolventen der europäischen Eignungsprüfung e röffnet 
wird. 

parallele Regelung  Zu dem  neuer § 22  Abs. 4 der  Ge-
samtvollstreckungsordnung. 

Zu Nummer 2 (Zweite Verordnung über die 
Gesamtvollstreckung — Unterbrechung des 
Verfahrens) 

Auch diese Verordnung soll fortbestehen. Sie soll ebenso 
wie die Verordnung über die Gesamtvollstreckung vom 
6. Juni 1990 in den Rang eines Bundesgesetzes gehoben 
werden. Auch sie kann fortan nur durch den Bundesge-
setzgeber geändert werden. Der Bundesgesetzgeber ist 
auch hier in seiner Gestaltungsfreiheit nicht durch den 
Vertrag eingeschränkt. 

Wie bei der Gesamtvollstreckungsordnung ergeben sich 
redaktionelle Anpassungen. 

Zu Nummer 3 (Allgemeine Maßgaben) 

Die allgemeinen Maßgaben (Anlage I Kapitel III Sachge-
biet A Abschnitt III Nr. 28) sollen auch für die in Anlage II 
genannten Vorschriften gelten, soweit dies im Einzelfall 
erforderlich sein sollte. So stellt z. B. die allgemeine Maß-
gabe a) Satz 2 sicher, daß die spezifischen Vorschriften 
der Konkursordnung für den Nachlaßkonkurs (§§ 214ff. 
KO) in Ergänzung der Gesamtvollstreckungsordnung 
entsprechend anzuwenden sind, da diese ihn nicht näher 
regelt und die Vorschriften des BGB über die Erbenhaf-
tung ihn voraussetzen. Nach Maßgabe b) sind die in der 
Gesamtvollstreckungsordnung enthaltenen Verweisun-
gen auf die Zivilprozeßordnung der Deutschen Demokra-
tischen Republik jetzt als Verweisungen auf die gemäß 
Artikel 8 des Vertrages in Kraft gesetzten Zivilprozeßord-
nung zu lesen. Maßgabe d) stellt sicher, daß die im Ko-
stenrecht für Konkursverfahren vorgesehenen Gebüh-
rentatbestände grundsätzlich auch für Gesamtvollstrek-
kungsverfahren gelten. 

Zu Abschnitt III  

Zu Nummer 1 (Rechtsanwaltsgesetz) 

Wenn das Rechtsanwaltsgesetz — wie vorgesehen — 
noch verabschiedet wird, bedarf es gewisser Anpassun-
gen an das übrige Recht. Die Maßgaben a) und d) leiten 
Zuständigkeiten auf die mit der staatlichen Einheit zu-
ständigen Stellen über. Die Maßgabe b) ersetzt die Ver-
weisung auf das nicht fortgeltende Gesetz zur gerichtli-
chen Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen 
durch das Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit nach dem Vorbild der Bundesrechts-
anwaltsordnung. Maßgabe c) stellt klar, daß die Rechts-
anwaltskammern in dem in Artikel 3 des Vertrags be-
zeichneten Gebiet mit der staatlichen Einheit der Bun-
desrechtsanwaltskammer angehören und die Konferenz 
der Präsidenten der Rechtsanwaltskammern nicht fo rt

-besteht. 

Maßgabe e) setzt die Verpflichtung aus der Richtlinie des 
Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine 
Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die 
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschlie-
ßen, um, indem der Zugang zur Rechtsanwaltschaft in 
dem in Artikel 3 des Vertrags genannten Gebiet auch den 

Maßgabe zu f)  soll verhindern, daß zentrale Fragen der 
andauernden Reformdiskussion um das anwaltliche Be-
rufsrecht durch partiellrechtliche Regelungen vorzeitig 
präjudiziert werden. 

Zu Nummer 2 (Verordnung über die Tätigkeit von 
Notaren in eigener Praxis vom 20. Juni 1990) 

Maßgabe a) berücksichtigt die mit der staatlichen Einheit 
geschaffene Zuständigkeit des Bundesgerichtshofs in 
Notarsachen. Maßgabe b) stellt klar, daß die in dem im 
Artikel 3 des Vertrags genannten Gebiet errichteten No-
tarkammern der Bundesnotarkammer angehören. Nach 
dem Vorbild der entsprechenden Bestimmungen in der 
Bundesnotarordnung ersetzt Maßgabe c) verfahrens-
rechtliche Verweisungen. 

Maßgabe d) enthält eine Neuregelung für die dem Notar 
zugewiesenen Aufgaben. Da die Regelungen denen der 
Bundesnotarordnung entsprechen, werden die Aufga-
ben der Notare einheitlich geregelt sein. 

Maßgabe e) trägt dem Wechsel von Zuständigkeiten 
Rechnung. 

Zu Nummer 3 (Allgemeine Maßgaben) 

Auf die Begründung zu Abschnitt II Nr. 3 wird Bezug 
genommen. 

Zu Abschnitt IV 

Zu Nummer 1 

Zur Herstellung der einheitlichen Rechtspflege im Land 
Berlin sind die genannten Bestimmungen von der Gel-
tung in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Teil des 
Landes Berlin auszunehmen. 

Zu Nummer 2 

Die Maßgaben tragen dem Umstand Rechnung, daß in 
dem beigetretenen Teil Berlins der 4-stufige Gerichtsauf-
bau eingeführt und dabei auch eine Zuständigkeit von 
Gerichten in dem Teil Berlins begründet werden soll, in 
dem das Grundgesetz bisher schon galt. Die Maßgabe c) 
stellt klar, daß die Zuständigkeiten in Gesamtvollstrek-
kungssachen im Land Berlin auch bei einem Amtsgericht 
im Westteil konzentriert werden können. 

Zu Sachgebiet B 

Zu Abschnitt I 

Zu Nummer 1 (Anordnung zur Sicherung der 
rechtlichen Stellung der anerkannt Verfolgten des 
Naziregimes) 

Nach § 2 Abs. 4 der Anordnung zur Sicherung der recht

-

lichen Stellung der anerkannten Verfolgten des Naziregi

-

mes dürfen Wohn- und Gewerberäume, in die ein aner- 

 



kannter Verfolgter des Naziregimes rechtmäßig einge-
wiesen ist, ihm nicht entzogen werden, solange die Vor-
aussetzungen für die Einweisung bestehen. 

Diese Vorschrift muß aufrechterhalten werden. Die übri-
gen Vorschriften der genannten Anordnung sind zum Teil 
durch Zeitablauf, zum anderen Teil wegen des Auslau-
fens der Wohnraumlenkung überholt. 

Zu Nummer 2 und 3 (Verordnung über die Anmeldung 
vermögensrechtlicher Ansprüche) 

Die Verordnung über die Anmeldung vermögensrechtli-
cher Ansprüche vom 11. Juli 1990, die durch Verordnung 
vom 21. August 1990 geändert wurde, enthält zwei Rege-
lungsbereiche, die Ziffer 13 b und der Gemeinsamen 
Erklärung der Regierungen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik zur 
Regelung offener Vermögensfragen vom 15. Juni 1990 
ausfüllen. Im ersten Teil der Verordnung wird das Verfah-
ren zur Anmeldung von Ansprüchen auf Rückübertra-
gung des Eigentums bzw. auf Aufhebung der staatlichen 
Verwaltung geregelt. Nach der Änderungsverordnung 
sind die Ansprüche bis zum 13. Oktober 1990 anzumel-
den. Auch nach diesem Zeitpunkt hat sich der Rege-
lungsgehalt dieses Teiles noch nicht erschöpft, der noch 
weitere Verpflichtungen der Behörden enthält. Weiterhin 
enthält die Anmeldeverordnung Regelungen zum Grund-
stücksverkehr in Ausfüllung der Ziffer 13 d der Gemein-
samen Erklärung der beiden deutschen Regierungen 
vom 15. Juni 1990. Zum einen ist in § 6 der Verordnung 
die Veränderungssperre geregelt, die eingreift, wenn frü-
here Eigentumsrechte ungeklärt sind. Zum anderen wird 
das Wiederaufgreifen des nach der Grundstücksver-
kehrsverordnung erforderlichen Genehmigungsverfah-
rens in § 7 der Verordnung geregelt. 

Zu Nummer 4 (Gesetz über besondere Investitionen in 
der Deutschen Demokratischen Republik) 

Es ist absehbar, daß angesichts der zu erwartenden gro-
ßen Zahl von Anmeldungen, die auf die Rückübertragung 
von Grundstücken gerichtet sind, und wegen der jetzt 
schon äußerst angespannten Lage des Liegenschafts-
dienstes der DDR, ferner wegen der durch die Einführung 
des Volkseigentums und die Schließung der Grundakten 
bestehenden Nachweisschwierigkeiten die Abwicklung 
und damit die abschließende Klärung, wem die einzelnen 
Grundstücke aus dem ehemaligen Volkseigentum letzt-
lich zukommen, einen langwierigen Klärungsbedarf aus-
lösen. Die insoweit bestehenden Unsicherheiten wirken 
sich nach konkreten Erfahrungen außerordentlich hem-
mend auf die Neugründung von Unternehmen auf dem 
Gebiet der DDR aus. Die nachdrückliche Förderung von 
Investitionen ist für die wi rtschaftliche und soziale Situa-
tion der DDR jedoch von elementarer Bedeutung. In dem 
damit vorgegebenen rechtlichen und ökonomischen Ziel-
konflikt zwischen den Rückerstattungsinteressen und 
dem Interesse der Allgemeinheit, Investitionen zu ermög-
lichen und damit den dringend notwendigen wirtschaftli-
chen Aufschwung in Gang zu setzen, räumt der Entwu rf 

 investiven Interessen einen deutlichen Vorrang ein. 
Grundstücke, die für dringliche Investitionsvorhaben be-
nötigt werden, sollen auch dann veräußert werden dür-
fen, wenn auf sie bezogene Rückübertragungsansprüche 

unklar oder noch nicht abgewickelt sind. Die Regelungs-
kompetenz ergibt sich aus Artikel 74 Nr. 11 GG. 

Zu den einzelnen Vorschriften: 

§ 1 Absatz 1 umschreibt diejenigen Grundstücke, über 
die Verfügungen nach diesem Gesetz getroffen werden 
dürfen. Erfaßt werden nur Grundstücke, die sich in Volks-
eigentum befunden haben, nicht solche, die vorläufiger 
staatlicher, treuhänderischer oder einer ähnlichen Form 
staatlicher Verwaltung unterliegen. 

§ 1 Absatz 2 umschreibt die Voraussetzungen, unter 
denen solche Grundstücke für Investitionsvorhaben in 
Anspruch genommen werden dürfen. Dabei ist insbeson-
dere zu prüfen, ob gerade das in Anspruch zu nehmende 
Grundstück oder Gebäude für das Vorhaben erforderlich 
ist. 

§ 1 Absatz 3 soll sicherstellen, daß nur solche Vorhaben 
erfaßt werden, mit deren Durchführung sicher gerechnet 
werden kann. Hierfür sind vor Beginn der Investitionstä-
tigkeit Angaben erforderlich, die die Seriosität des Vorha-
bens belegen. Die Ernsthaftigkeit der Investition wird fer-
ner gesichert durch eine obligatorische Rückfallklausel. 
Fällt das Grundstück auf diesem Wege an die Gemeinde 
zurück, so kann es wiederum Gegenstand von Rücker-
stattungsansprüchen werden. 

Zu § 2 Absatz 1: Das Genehmigungserfordernis nach der 
Grundstücksverkehrsverordnung ist aufrecht erhalten 
worden, um Rückgewährungsansprüche zu sichern. Die-
ser Sicherungszweck entfällt, wenn das Rückgabever-
langen einem vorrangigen Investitionsinteresse weichen 
muß. 

§ 2 Absatz 2 regelt die verwaltungsmäßige Durchführung. 
Dabei wird sichergestellt, daß das Rückgabeverlangen 
Vorrang vor dem Investitionsinteresse erhält, wenn es 
bereits durch bestimmte behördliche oder gerichtliche 
Maßnahmen bestätigt wurde. 

Absatz 3 stellt sicher, daß das Grundbuchamt bereits bei 
Vorliegen einer Genehmigung eintragen darf, es sei denn, 
daß ihm deren Nichtvollziehbarkeit von der Genehmi-
gungsbehörde mitgeteilt wird. 

Zu § 3: Für die Fälle, in denen nach diesem Gesetz 
Grundstücke veräußert werden dürfen, waren selbstän-
dige, von der allgemeinen Entschädigungsregelung un-
abhängige Lösungen zu bilden, weil diese Veräußerun-
gen erst in Zukunft erfolgen werden und die betroffenen 
Alteigentümer wegen eines gegenwärtigen aktuellen In-
teresses der Allgemeinheit im Vergleich zu einer Reihe 
anderer Berechtigter zurückstehen müssen. Die Vor-
schrift trägt ferner dem Grundsatz Rechnung, daß der 
Veräußernde in solchen Fällen aus der Veräußerung kei-
nen Gewinn ziehen soll. Es ist deshalb vorgesehen wor-
den, daß jedenfalls der erzielte Kaufpreis herauszugeben 
ist. Um Verkäufe zu einem zu geringen Preis zu Lasten 
des Alteigentümers zu verhindern, soll diesem jedoch der 
Verkehrswert zu zahlen sein, es sei denn, daß die Diffe-
renz zwischen Verkehrswert und Verkaufserlös nur ge-
ring ist. Die letztgenannte Einschränkung ist vorgesehen 
worden, um einen unnötigen Streit über die Bestimmung 
des Verkehrswertes möglichst zurückzudrängen. Das 
Recht, die allgemeine Entschädigung zu wählen, bleibt 
dem Alteigentümer unbenommen. 

 



§ 3 Absatz 2 nimmt auf Ziffer 4 der Anlage IX zum Vertrag 
über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und 
Sozialunion Bezug. Auch die dort  vorgesehene spätere 
Anpassung des Kaufpreises soll dem Alteigentümer zu-
gute kommen; eine zwischenzeitliche Aufbesserung des 
ursprünglichen Kaufpreises bis zum Verkehrswert muß er 
sich allerdings anrechnen lassen. 

§ 3 Absatz 3 berücksichtigt das allgemeine Prinzip der 
Vorteilsausgleichung. 

Zu § 4: Absatz 1 geht davon aus, daß der Beteiligte, des-
sen Anschrift bekannt ist, zu hören ist; eine Gelegenheit 
zur schriftlichen Stellungnahme wird regelmäßig genü-
gen. Nur in besonderen Ausnahmefällen soll die Anhö-
rung unterbleiben können. 

§ 4 Absatz 2 ermöglicht es, auf ein Rechtsmittel des 
Alteigentümers den sofortigen Vollzug anzuordnen, wenn 
hierfür zwingende öffentliche Interessen vorliegen. 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 (Verordnung über den Verkehr mit 
Grundstücken — Grundstücksverkehrsverordnung) 

Das bisher für alle Grundstücksgeschäfte erforderliche 
Genehmigungsverfahren muß aufrechterhalten bleiben, 
damit die Verpflichtungen zur Rückgabe des Eigentums 
an frühere Eigentümer und die Aufhebung der staatlichen 
Verwaltung, wie sie sich aus der Gemeinsamen Erklärung 
der beiden deutschen Regierungen vom 15. Juni 1990 
ergeben, gewährleistet werden können. Aufgrund der 
Maßgaben werden alle sonstigen Voraussetzungen zur 
Genehmigung gestrichen; somit bleiben nur noch die 
Voraussetzungen erhalten, die der Regelung der offenen 
Vermögensfragen im Verhältnis zur DDR dienen. Geneh-
migungsbehörden werden die Landratsämter bzw. die 
Stadtverwaltungen. Der gerichtliche Rechtschutz bleibt 
gewährleistet. 

Zu Abschnitt Ill 

Zu Nummer 1 (Staatshaftungsgesetz) 

Die Deutsche Demokratische Republik hat 1969 die un-
mittelbare und verschuldensunabhängige Staatshaftung 
für schädigende Folgen rechtswidrigen hoheitlichen Ver-
haltens gesetzlich eingeführt und damit anders als in der 
Bundesrepublik Deutschland die Staatshaftung als Ver-
antwortlichkeit für eigenes Unrecht von der bisher gelten-
den zivilrechtlichen Verantwortlichkeit des handelnden 
Amtswalters nach § 839 BGB gelöst. Dieser neue dog-
matische Ansatz ist seit langem Ziel der Reformbemü-
hungen um das Staatshaftungsrecht auch in der Bundes-
republik Deutschland. Er konnte jedoch trotz eines ge-
setzgeberischen Versuchs (vgl. Staatshaftungsgesetz 
vom 26. Juni 1981, BGBl. I S. 553) bisher nicht verwirk-
licht werden (vgl. dazu BVerfGE 61, 149 ff.). Der Wunsch 
der Deutschen Demokratischen Republik, das do rt  Er-
reichte, das auch aus der Sicht der Bundesrepublik 
Deutschland rechtspolitisch wünschenswert scheint, bis 
zu der angestrebten Reform des Staatshaftungsrechts im 

geeinten Deutschland zu bewahren, ist zu respektie-
ren. 

Das Staatshaftungsgesetz gilt mit Wirksamwerden des 
Beitritts in den Ländern der Deutschen Demokratischen 
Republik als Landesrecht fo rt  (Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 
des Einigungsvertrages); es betrif ft  keine Gegenstände 
der Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Arti-
kel 9 Absatz 4, weil dem Bund für die Staatshaftung eine 
Gesetzgebungskompetenz fehlt. Das Staatshaftungsge-
setz wird auch nicht etwa durch die Einführung von 
§ 839 BGB in Verbindung mit Artikel 34 GG (vgl. Anlage I 
Kapitel Ill Sachgebiet B Abschnitt II Nr. 1 zu Artikel 232 
§ 10) verdrängt, weil die Regelungsgegenstände — einer-
seits öffentlich-rechtliche Haftung des Staates, anderer-
seits zivilrechtliche Amtswalterverantwortlichkeit, die 
vom Staat selbstschuldnerisch übernommen wird — 
nicht identisch sind. Nach Einführung der Amtshaftung 
besteht vielmehr Anspruchskonkurrenz zwischen Amts-
haftungsansprüchen und Staatshaftungsansprüchen. 

Jedoch sind einige Vorschriften des Staatshaftungsge-
setzes an die geänderte Verfassungsrechtslage und die 
geänderten Rechtsverhältnisse in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet anzupassen: 

Zu a): 

Die Präambel des Gesetzes ist durch die Entwicklung 
überholt und zu streichen. 

Zu b): 

Die Änderungen von § 1 Abs. 1 und 4 schließen eine 
Lücke und beziehen auch juristische Personen in den 
Kreis der geschützten Rechtsträger ein, die nach bishe-
rigem Recht ausgeklammert waren. Gleichzeitig wird der 
Rechtsschutz, wie in der Bundesrepublik Deutschland, 
auf alle Rechte des Geschädigten und sein Vermögen 
erstreckt. 

Zu c): 

Hier gilt das zu Buchstabe b) Gesagte. Im übrigen richtet 
sich mangels entsprechender Normen in der Rechtsord-
nung der Deutschen Demokratischen Republik die Rich-
terhaftung nach den Vorschriften über die Amtshaftung 
(§ 839 Abs. 2 BGB — vgl. dazu Artikel 232 § 10 der 
Anlage I Kapitel III Sachgebiet B Abschnitt II Nr. 1). 

Zu d): 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstaben b) 
und c). 

Zu e): 

Die bestehende Rechtswegregelung, eingeführt durch 
Gesetz vom 14. Dezember 1988 (GBl. I S. 329), ist an den 
Vorbehalt des ordentlichen Rechtsweges in Artikel 34 
Satz 3 GG anzupassen und um eine Zuständigkeitsrege-
lung zu erweitern. Für Berlin gilt die sich nach dem GVG 
ergebende Zuständigkeit, da es do rt  nicht bei dem bis-
herigen Gerichtsaufbau verbleibt. 

 



Zu f): 

Infolge Auflösung der staatlichen Versicherung ist § 7 
obsolet und zu streichen. 

Zu g): 

Die Rückgriffsregelung gegen Mitarbeiter der staatlichen 
und kommunalen Organe ist an die veränderten Verhält-
nisse anzupassen. 

Zu h): 

Der neu gefaßte § 10 sieht im Gegensatz zum bisherigen 
Recht die Gleichbehandlung der Ausländer vor und be-
rücksichtigt damit entsprechende rechtspolitische Ten-
denzen im Staatshaftungsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland. Überdies beseitigt § 10 den bisherigen 
Ausschluß von Bürgern der Bundesrepublik Deutsch-
land, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland haben. 

Anhang: 
Öffentlich-rechtliche Unterbringung psychisch 
Kranker 

Das Gesetz über die Einweisung in stationäre Einrichtun-
gen für psychisch Kranke vom 11. Juni 1968 (GBl. I Nr. 13 
S. 273 — im folgenden Einweisungsgesetz genannt) 
wurde aus folgenden Gründen nicht in die Anlage II auf-
genommen: 

Soweit es materiell-rechtliche Regelungen über die zivil-
rechtliche Unterbringung (Unterbringung durch den ge-
setzlichen Vertreter oder mit dessen Einverständnis) ent-
hält, werden diese von den entsprechenden Regelungen 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§§ 1631 b, 1705 Satz 2, 
§§ 1800, 1897 Satz 1, 1915 Abs. 1 BGB) verdrängt (hierzu 
auch § 11 Abs. 4, § 14 Abs. 6 und § 15 Abs. 2 des Arti-
kel 234 EGBGB in der Fassung der Anlage I Kapitel Ill 
Sachgebiet B Abschnitt II Nr. 1). 

Das Recht des gerichtlichen Verfahrens der zivilrechtli-
chen und der öffentlich-rechtlichen Unterbringung wird 
durch die entsprechenden Regelungen des Betreuungs-
gesetzes verdrängt (Anlage I Kapitel III Sachgebiet A 
Abschnitt III Nr. 13 Buchstabe a). 

Allerdings werden die Regelungen über die materiellen 
Voraussetzungen der öffentlich-rechtlichen Unterbrin-
gung grundsätzlich weitergelten. Da es sich bei dieser 
Materie um Recht der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung handelt, das nach der Kompetenzordnung des 
Grundgesetzes Landesrecht ist, gelten die entsprechen-
den Regelungen auch ohne Aufnahme in die Anlage Il als 
Landesrecht weiter (Artikel 9 Abs. 1 des Vertrags). 

Eine Aufnahme des Einweisungsgesetzes in die Anlage II 
kommt also insgesamt nicht in Betracht. 

Hinsichtlich des weitergeltenden Landesrechts (mate-
rielle Voraussetzungen der öffentlich-rechtlichen Unter-
bringung) wird folgendes zu beachten sein: 

Die in § 11 Abs. 1 enthaltene Einschränkung, daß ein 
gerichtliches Verfahren nur bei einer sechs Wochen über-
schreitenden Unterbringung erforderlich ist, ist künftig 
nicht mehr anzuwenden. Dabei kann dahinstehen, ob 

diese Einschränkung dem materiellen Recht oder dem 
Verfahrensrecht zuzuordnen ist. Ist sie materiell-rechtli-
cher Natur, so ist sie wegen Verstoßes gegen Artikel 104 
GG nichtig. Ist sie verfahrensrechtlicher Natur, so wird sie 
— wie oben dargelegt — durch das im Betreuungsgesetz 
vorgesehene Unterbringungsverfahren verdrängt. 

Zu Sachgebiet C 

Abschnitt I 

Zu Nummer 1 

Nach Nummer 1 gelten die do rt  genannten §§ 84, 149, 
153-155, 238 des Strafgesetzbuches der Deutschen 
Demokratischen Republik weiter. § 84 betrifft die Nicht-
verjährbarkeit von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 
Die Vorschrift beruht auf einem internationalen Abkom-
men, das von der Deutschen Demokratischen Republik 
ratifiziert worden ist. Die Weitergeltung der §§ 149 sowie 
153-155 sind notwendige Folge der zuvor erwähnten 
Weitergeltung unterschiedlichen Rechts zur Homo-
sexualität und zum Schwangerschaftsabbruch. § 238, 
der die Beeinträchtigung richterlicher Unabhängigkeit 
poenalisiert, soll weitergelten, weil hierfür im Hinblick auf 
eine sich neu entwickelnde Justiz für eine Übergangszeit 
ein Bedürfnis bestehen könnte. 

Zu Nummer 2 

Nach Nummer 2 gelten auch §§ 8-10 des 6. Strafrechts-
änderungsgesetzes der Deutschen Demokratischen Re-
publik vom 29. Juni 1990 fo rt . Diese Vorschriften enthal-
ten Übergangsregelungen, die die Verwirklichung frühe-
rer Strafentscheidungen und die Beendigung von Straf-
verfahren in der Deutschen Demokratischen Republik 
betreffen. 

Zu Nummer 3 

Die Verordnung zur Bekämpfung von Ordnungswidrig-
keiten — OWVO — enthält einzelne Ordnungsstrafvor-
schriften, von denen die in der Anlage aufgeführten zu-
mindest für eine Übergangszeit noch eine selbständige 
Bedeutung haben. Die Regelungen betreffen folgende 
Sachverhalte: 

§ 5: Das Mißachten einer Forderung der deutschen 
Volkspolizei zur Unterstützung bei der Gefahrenab-
wehr. 

§ 8: Die ungenügende Sicherung von Bau- oder Ab-
bruchmaßnahmen und Bauten. 

§ 16: Die Verunstaltung von geschütztem Kulturgut und 
Naturschutzobjekten; die Vorschrift behält für den Schutz 
von Kulturgut Bedeutung. 

§§ 21, 23: Die Verkürzung von Steuern, Abgaben, ande-
ren Abführungen an den Staatshaushalt und Beiträgen 
für die Sozialversicherung. Die Vorschriften behalten Be-
deutung für die Bereiche, die nicht in der Abgabenord-
nung, im Sozialgesetzbuch oder anderem übernomme-
nen Bundesrecht geregelt sind. 

 



Zu Nummer 4 und 5 

Der Tatbestand des § 153 StGB-DDR (unzulässige 
Schwangerschaftsunterbrechung) stellt eine Blankett-
norm dar, die zu ihrer Ausfüllung der in den Nummern 4 
und 5 bezeichneten Vorschriften bedarf; sie sind deshalb 
beizubehalten. 

Abschnitt II 

Auch nach Übernahme des Umweltstrafrechts der Bun-
desrepublik Deutschland behält § 191 a StGB-DDR inso-
fern noch Bedeutung, als er einen eigenständigen Schutz 
des Bodens beinhaltet. Im Strafrecht der Bundesrepublik 
Deutschland ist der Boden bisher nur mittelbar über ein-
zelne Tatbestände geschützt. Vor allem bei Bodenverun-
reinigungen, die nicht zu einer nachweisbaren Grund-
wasserverunreinigung führen oder nicht auf einer Lage-
rung gefährlicher Abfälle beruhen, besteht deshalb eine 
Strafbarkeitslücke, die mit dem Entwurf eines ... Straf-
rechtsänderungsgesetzes — Zweites Gesetz zur Be-
kämpfung der Umweltkriminalität — (. . . StrÄndG —
2. UKG) -- BT-Drucks. 11/7101 —) geschlossen werden 
soll. Vor diesem Hintergrund wäre es nicht sinnvoll, auch 
nur für eine Übergangszeit den strafrechtlichen Boden-
schutz für das in Artikel 3 des Vertrages genannte Gebiet 
zurückzunehmen. 

Da § 191 a StGB-DDR neben dem Boden auch andere 
Umweltmedien erfaßt, die in Zukunft durch die Vorschrif-
ten des 28. Abschnitts des Strafgesetzbuchs ausrei-
chend abgesichert werden, mußte die Vorschrift in ihrem 
Anwendungsbereich eingeschränkt werden. Außerdem 
war in Terminologie und Strafmaß eine Harmonisierung 
mit den bundesdeutschen Umweltstrafvorschriften erfor-
derlich. 

Abschnitt Ill 

Das Schadensersatzvorauszahlungsgesetz vom 14. De-
zember 1988 soll weiterhin auf die vor dem Wirksamwer-
den des Beitritts gestellten Anträge Anwendung finden. 
Um zu vermeiden, daß ein Geschädigter wegen dessel-
ben Ereignisses Ansprüche sowohl nach dem Schadens-
vorauszahlungsgesetz als auch nach dem Opferentschä-
digungsgesetz geltend machen kann, sieht eine ergän-
zende Regelung zum Opferentschädigungsgesetz eine 
entsprechende Anrechnung dera rtiger Leistungen vor. 

Zu Sachgebiet D 

Zu Abschnitt I 

Zu Nummer 1 (D-Markbilanzgesetz) 

A. Allgemeines 

I. Einleitung 

Die Einführung der Deutschen Mark in der Deutschen 
Demokratischen Republik zum 1. Juli 1990 macht es not-
wendig, das Rechnungswesen der Unternehmen mit Sitz 
in der Deutschen Demokratischen Republik neu zu ord-
nen und deren Vermögen neu zu bewerten. Der Vertrag 
vom 18. Mai 1990 über die Schaffung einer Währungs-, 
Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepu

-

blik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik (im folgenden: Staatsvertrag) bestimmt daher in 
Anlage I Artikel 7 § 3, daß die Deutsche Demokratische 
Republik innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Vertrags ein Gesetz über die Eröffnungsbilanz in 
Deutscher Mark und die Kapitalneufestsetzung erlassen 
und dabei bestimmte Grundsätze beachten wird. 

In Ausführung dieser Verpflichtung sieht der vorliegende 
Gesetzentwurf eine den besonderen Verhältnissen in der 
Deutschen Demokratischen Republik angepaßte Rege-
lung für Unternehmen mit Sitz in der Deutschen Demo-
kratischen Republik vor. 

Der Entwurf  macht sich die Erfahrungen, die auf Grund 
früherer Währungsumstellungen gesammelt wurden, zu 
eigen. Zwänge zur Neuordnung des Rechnungswesens 
haben sich in der Vergangenheit ergeben: 

— nach Beendigung der Inflation (Verordnung über 
Goldbilanzen vom 28. Dezember 1923, RGBl. I 

 S. 1253, und Durchführungsverordnungen), 

— auf Grund der Einführung der Deutschen Mark am 
21. Juni 1948 (Gesetz über die Eröffnungsbilanz in 
Deutscher Mark und die Kapitalneufestsetzung 
(D-Markbilanzgesetz) vom 21. August 1949, WiGBl 
S. 279), 

— infolge der Eingliederung des Saarlandes in die Bun-
desrepublik Deutschland (D-Markbilanzgesetz für 
das Saarland vom 30. Juni 1959, BGBl. I S. 372). 

Der Entwurf  kann sich jedoch nur eingeschränkt an frü-
heren Vorbildern orientieren, weil sich die Verhältnisse in 
der Deutschen Demokratischen Republik wesentlich von 
denen, die früheren Gesetzen zugrundelagen, unter-
scheiden: 

1. Mit dem Inkrafttreten des Treuhandgesetzes vom 
17. Juni 1990 (GBl. I Nr. 33 S. 300) sind die volksei-
genen Kombinate zum 1. Juli 1990 in Aktiengesell-
schaften, Kombinatsbetriebe und andere Wi rt

-schaftseinheiten in Kapitalgesellschaften, vorzugs-
weise in Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
umgewandelt worden. Die aus den Kombinaten ent-
standenen Aktiengesellschaften wurden gleichzeitig 
Inhaber der Anteile an den durch Umwandlung ent-
standenen und vor dem 1. Juli 1990 dem Kombinat 
unterstellten Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung. Die Treuhandanstalt, die nach Maßgabe dieses 
Gesetzes Inhaber der Anteile der Kapitalgesellschaf-
ten wurde, soll zum Zwecke der Privatisierung Treu-
hand-Aktiengesellschaften branchenbezogen grün-
den. Diese sollen die Aktien der in Aktiengesellschaf-
ten umgewandelten Kombinate erhalten, die ihrer-
seits Inhaber der Anteile der vor dem 1. Juli 1990 
umgewandelten einem Kombinat unterstellten Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung sind. Soweit 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung aus juri-
stisch selbständigen Wirtschaftseinheiten entstanden 
oder unter bestimmten Voraussetzungen aus dem 
bisherigen Kombinatsgefüge ausgetreten sind oder 
noch austreten werden, sollen ihre Anteile auf die für 
diesen Bereich gebildete Treuhand-Aktiengesell-
schaft übertragen werden. 

In der Deutschen Demokratischen Republik entsteht 
somit ein mehrstufiges Gebilde, das einem Konzern 
vergleichbare Merkmale hat, da die bisher volksei- 

 



gene Wirtschaft der Deutschen Demokratischen Re-
publik weitgehend unter dem Dach der Treuhandan-
stalt erfaßt wird. Ein wesentlicher Unterschied zu ei-
nem Konzern nach Aktienrecht besteht unter ande-
rem darin, daß eine einheitliche Leitung insbesondere 
wegen des Privatisierungsauftrags zumindest nicht 
auf Dauer ausgeübt wird. Dennoch erscheint es not-
wendig, in Anlehnung an die konzernrechtlichen 
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetz-
buchs die Aufstellung entsprechender D-Markeröff-
nungsbilanzen vorzuschreiben. Ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild über die Vermö-
genslage dieses Teils der Wirtschaft wäre auf andere 
Weise nicht zu vermitteln. 

Die gesetzliche Umwandlung der volkseigenen Unter-
nehmen zum 1. Juli 1990 führt zunächst zu Gesell-
schaften „im Aufbau", bei denen die Gründungsvor-
aussetzungen nachgeholt werden müssen. Dieser 
Umstand legt es nahe, die D-Markeröffnungsbilanz 
gleichzeitig als Eröffnungsbilanz des umgewandelten 
Unternehmens zu verwenden. Die Eröffnungsbilan-
zen sollen daher so gestaltet werden müssen, daß 
das Gericht anhand der Eröffnungsbilanz in Verbin-
dung mit dem Gründungsbericht prüfen kann, ob der 
Wert der Sacheinlagen nicht unwesentlich hinter dem 
Nennbetrag der dafür zu gewährenden Anteile zu-
rückbleibt (§ 38 AktG, § 9 c GmbHG). Insbesondere 
Überschuldung und Überbewertung des Vermögens 
schließen eine Eintragung in das Handelsregister aus; 
diese Tatbestände begründen außerdem eine Haf-
tung der Gründer, bestimmter anderer Personen und 
der Gründungsprüfer (§§ 46 bis 49 AktG, § 9 
GmbHG). 

2. Die volkseigenen Betriebe waren bisher Teil der staat-
lichen Planwirtschaft, die Einzelabschlüsse daher Teil 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Sie ent-
hielten eine Reihe von Aktiv- und Passivposten, die 
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs nicht 
bilanzierungsfähig sind. Dem Eigenkapital kam dabei 
keine wesentliche Bedeutung zu. Das erforderliche 
Anlage- und Umlaufvermögen wurde, auch wenn 
selbst hergestellt, zugeteilt. Auf der Passivseite wur-
den zum Bilanzausgleich entsprechende Fonds gebil-
det. Soweit die Finanzierung über das staatliche Kre-
ditsystem erfolgte, mußte eine entsprechende Ver-
bindlichkeit passiviert werden. 

Die Bewertungsvorschriften entsprachen nicht den 
Erfordernissen, die im Handelsgesetzbuch aufgestellt 
sind. Die Bestimmung der bisherigen Anschaffungs-
und Herstellungskosten erfolgte auf der Grundlage 
staatlicher Preisfestsetzungen. Marktpreise zur Absi-
cherung des Niederstwertprinzips gab es nicht. Hinzu 
kommt, daß mehrfach die Grundmittel nach dem Vor-
bild der Wiederbeschaffungsbewertung mit staatlich 
vorgegebenen Indizes hochgerechnet und Abschrei-
bungsfristen verlängert wurden. 

Diese Bilanzierungsvorschriften schlossen es aus, ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögenslage zu vermitteln: Die auf der Aktiv-
seite angesetzten Vermögensgegenstände dürften 
häufig überbewertet gewesen sein. Auf der Passiv-
seite wird demgegenüber häufig eine Unterbewer-
tung vorgelegen haben, weil Rückstellungen für un-
gewisse Verbindlichkeiten bisher nur eingeschränkt 

zulässig, Rückstellungen für drohende Verluste aus 
schwebenden Geschäften überhaupt nicht bekannt 
waren. 

Die grundsätzliche Verschiedenheit der bisher in der 
Deutschen Demokratischen Republik geltenden Bi-
lanzierungsvorschriften von denen in westlichen In-
dustrieländern macht eine vollständige Umstellung 
des Rechnungswesens der Deutschen Demokrati-
schen Republik erforderlich. Im Hinblick darauf, daß 
die Wertansätze der Vermögensgegenstände und 
Schulden in den bisherigen Jahresabschlüssen von 
Unternehmen mit Sitz in der Deutschen Demokrati-
schen Republik mit den in den Jahresabschlüssen 
von Unternehmen mit Sitz in westlichen Industrielän-
dern nicht vergleichbar waren, ist es außerdem ent-
sprechend Anlage I Artikel 7§ 3 Abs. 2 Buchstabe a 
des Staatsvertrags erforderlich, daß die Vermögens-
gegenstände und Schulden neu bewe rtet werden. Da 
Forderungen und Verbindlichkeiten — von bestimm-
ten Ausnahmen abgesehen — nach dem Staatsver-
trag im Verhältnis zwei Mark der Deutschen Demokra-
tischen Republik zu einer Deutschen Mark umzurech-
nen sind, die neu zu bewe rtenden Vermögensgegen-
stände aber möglicherweise wesentlich stärker abge-
wertet und auf der Passivseite weit mehr Schulden 
berücksichtigt werden müssen als in den Schlußbi-
lanzen nach dem bisherigen Recht der Deutschen 
Demokratischen Republik, kann die Umstellung bei 
Kapitalgesellschaften zur Überschuldung führen. In 
vielen Fällen wird das gezeichnete Kapital nicht mehr 
durch Vermögen gedeckt sein. Es kommt hinzu, daß 
die „neuen" Schulden in Deutscher Mark entstehen 
und daher auch nicht im Verhältnis zwei zu eins abge-
wertet werden (z. B. Drohverlustrückstellungen). Zur 
Vermeidung von sonst unvermeidlichen Konkursen 
oder meist nur vorübergehenden Kapitalherabsetzun-
gen werden daher im Gesetzentwurf besondere Re-
gelungen über die Beseitigung einer Überschuldung 
und die Kapitalneufestsetzung getroffen. 

Das Gesetz muß im Interesse der Wirtschaft mög-
lichst zügig verabschiedet werden. Dabei bedarf es 
nach Artikel 27 Abs. 2 und Anlage I Artikel 7 § 3 Abs. 2 
Buchstabe e des Staatsvertrages wegen der im Ent-
wurf enthaltenen Regelungen über Ausgleichsforde-
rungen, Ausgleichsposten oder sonstige Bilanzie-
rungshilfen der Zustimmung der Bundesregierung der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Der Gesetzentwurf ist in enger Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Stellen der Bundesrepublik 
Deutschland, insbesondere mit dem Bundesminister 
der Justiz, erarbeitet worden. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs eines 
D-Markbilanzgesetzes 

1. Übersicht 

Der Gesetzentwurf ist in zehn Abschnitte gegliedert. Ab-
schnitt 1 (Inventar, Eröffnungsbilanz, Anhang) enthält ins-
besondere die Bilanzansatz- und Bewertungsvorschrif-
ten für die Eröffnungsbilanz (§§ 1 bis 20). Abschnitt 2 
(Konzerneröffnungsbilanz) regelt die Anforderungen, die 
an eine Konzerneröffnungsbilanz gestellt werden (§§ 21 
bis 23). Die Vorschriften erscheinen mit Rücksicht auf die 

 



einem Konzern vergleichbare Struktur des bisher volks-
eigenen Vermögens notwendig. Abschnitt 3 (Kapitalaus-
stattung) enthält Vorschriften, die es sanierungsfähigen 
Unternehmen ermöglichen soll, Überschuldungen zu be-
seitigen, Mindestkapital zu schaffen und vorläufige Ge-
winnrücklagen zu bilden (§§ 24 bis 31). Abschnitt 4 (Fest-
setzung und Anpassung von Leistungen in Deutscher 
Mark) sieht in § 32 eine Regelung vor, die es ermöglichen 
soll, Verträge, in denen kein fester Preis bestimmt wird 
oder deren Geschäftsgrundlage weggefallen ist, an die 
veränderten Verhältnisse anzupassen. Abschnitt 5 (Ver-
fahren) enthält Vorschriften über die Prüfung und die 
Zulassung der Prüfer, die Feststellung und Berichtigung 
der Eröffnungsbilanz sowie Vorschriften über deren Of-
fenlegung (§§ 33 bis 37). Abschnitt 6 (Geschäftszweigbe-
zogene Vorschriften) enthält Sonderregelungen für Kre-
ditinstitute und Versicherungsunternehmen (§§ 38 bis 
46). Abschnitt 7 (Straf- und Ordnungsstrafvorschriften, 
Zwangsgelder) enthält Regelungen für den Fall des Ver-
stoßes gegen die im Gesetz vorgeschriebenen Pflichten 
(§§ 47 bis 49). Abschnitt 8 (Steuern, Gebühren) regelt die 
steuerrechtlichen Folgen sowie Gerichtsgebühren und 
notarielle Beurkundungsgebühren, die anläßlich der 
Feststellung der Eröffnungsbilanz und der Kapitalneu-
festsetzung entstehen (§§ 50 bis 52). Abschnitt 9 (Son-
stige Vorschriften) enthält eine Regelung über die Auflö-
sung von Gesellschaften und Genossenschaften (§ 57) 
sowie die Verlängerung des Geschäftsjahrs (§ 58). Ab-
schnitt 10 (Schlußvorschriften) enthält eine Verordnungs-
ermächtigung (§ 59) und bestimmt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens (§ 60). 

2. Anwendungsbereich 

Der Gesetzentwurf verpflichtet alle nach Handelsrecht 
zur vollkaufmännischen Rechnungslegung verpflichteten 
Unternehmen mit Sitz in der Deutschen Demokratischen 
Republik einschließlich der staatlichen Betriebe, der 
Deutschen Post und der Deutschen Reichsbahn sowie 
der Zweigniederlassungen und Betriebsstätten von Un-
ternehmen mit Sitz außerhalb der Deutschen Demokrati-
schen Republik, eine Eröffnungsbilanz und — soweit sie 
offenlegungspflichtig sind — einen Anhang aufzustellen. 
Sofern sie Mutterunternehmen sind und die nach diesem 
Gesetz vorgeschriebenen Größenmerkmale erfüllt sind, 
müssen sie ferner eine Konzerneröffnungsbilanz und ei-
nen Konzernanhang für den Stichtag 1. Juli 1990 aufstel-
len. 

3. Inventur, Inventar 

Den Unternehmen ist mit Verordnung des Ministerrats 
vom 27. Juni 1990 (GBl. I Nr. 40 S. 593) vorgeschrieben 
worden, daß sie für den 30. Juni 1990 eine Inventur 
durchführen und auf der Basis des Inventars eine Schluß-
bilanz nach den bisherigen Rechnungslegungsvorschrif-
ten der Deutschen Demokratischen Republik aufstellen 
müssen. Der Entwu rf  knüpft an diese Regelung an. Die 
Inventur muß zum 1. Juli 1990 nicht wiederholt werden, 
wenn den zusätzlichen Erfordernissen der D-Markeröff-
nungsbilanz Rechnung getragen wird; das Mengenge-
rüst des Inventars zum 30. Juni 1990 kann unter dieser 
Voraussetzung verwendet werden. Die Wertansätze 
müssen jedoch nach neuem Recht, insbesondere unter 

Berücksichtigung der für die Eröffnungsbilanz maßgebli-
chen Bewertungsvorschriften erfolgen. im Grundsatz ha-
ben die Unternehmen somit eine Inventur durchzuführen, 
aber zwei Inventare zu erstellen. 

4. Eröffnungsbilanz 

Die Eröffnungsbilanz und der Anhang sind in den ersten 
vier Monaten nach dem 1. Juli 1990 aufzustellen; für 
kleine Unternehmen beträgt die Frist sechs Monate. 

Auf die Eröffnungsbilanz sind in großem Umfang die Vor-
schriften des Handelsgesetzbuchs, soweit sich diese auf 
die Bilanz beziehen, anzuwenden. Der Entwurf weicht nur 
insoweit von den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs 
ab, als dies wegen der Besonderheiten der D-Markeröff-
nungsbilanz notwendig ist. 

Von den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen des § 252 
des Handelsgesetzbuchs werden die Grundsätze der 
Unternehmensfortführung und der Einzelbewertung 
übernommen, außerdem das Vorsichtsprinzip, dem we-
gen der vorgeschriebenen Neubewertung der Vermö-
gensgegenstände und Schulden besondere Bedeutung 
zukommt (§ 6). 

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind grund-
sätzlich neu zu bewe rten, soweit sie als Forderungen 
oder Schulden nach den Bestimmungen des Staatsver-
trags nicht in einem bestimmten Verhältnis in Deutsche 
Mark umzurechnen sind. Wegen der vorgeschriebenen 
Neubewertung enthält das Gesetz eine Reihe von Vor-
schriften, die von denen des Handelsgesetzbuchs ab-
weichen. Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz gelten 
für die Zukunft als Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten, so daß es nicht zu einer dauerhaften Einführung von 
Neubewertungsmethoden kommt. 

Bei der Neubewertung sind die Wiederbeschaffungs-
oder Wiederherstellungskosten anzusetzen, höchstens 
jedoch der Wert , der den Vermögensgegenständen am 
Stichtag beizulegen ist (Zeitwert, § 7). Wesentliche We rt

-erhöhungen, die innerhalb von vier Monaten nach dem 
Bilanzstichtag eintreten, müssen berücksichtigt werden. 
Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen sind die bis-
herige Nutzung und ihr Zurückbleiben hinter dem techni-
schen Fortschritt durch einen Wertabschlag zu berück-
sichtigen. 

Eine grundlegende Änderung des bisher in der Deut-
schen Demokratischen Republik geltenden Rechts wird 
hinsichtlich der Nutzungsdauern erforderlich sein. Die 
bisherigen Festsetzungen dürfen, nachdem die maßgeb-
lichen Vorschriften aufgehoben worden sind, nicht mehr 
beibehalten werden. Für die Eröffnungsbilanz sollen die 
Zeiten zugrundegelegt werden müssen, die für die steu-
erliche Gewinnermittlung ab 1. Juli 1990 anzusetzen 
sind. Soweit allerdings nach vernünftiger kaufmänni-
scher Beurteilung die hiernach anzusetzenden Nut-
zungsdauern überschritten werden, darf der Zeitwert un-
ter Berücksichtigung der längeren Nutzungsdauer ange-
setzt werden. 

Grund und Boden ist, wie es auch Anlage I Artikel 7 § 3 
Abs. 2 Buchstabe f des Staatsvertrags vorsieht, zum ak-
tuellen Verkehrswert zu bewe rten. Diese Regelung kann 
Schwierigkeiten bereiten, weil es einen solchen Ver-
kehrswert zum 1. Juli 1990 regelmäßig nicht gibt. Auch 

 



dürfte sich ein solcher innerhalb der Wertaufhellungsfrist 
von vier Monaten nicht feststellen lassen. Es soll deshalb 
zugelassen werden, daß die Verkehrswerte unter Berück-
sichtigung der Verkehrswerte in der Bundesrepublik 
Deutschland vorsichtig geschätzt werden. Bei der Be-
wertung müssen außerdem Altlasten wertmindernd be-
rücksichtigt werden, sofern sie den Eigentümer treffen. 

Besondere Bedeutung kommt der Frage der Bewe rtung 
der Anteilsrechte an bisher volkseigenen Unternehmen 
zu. Da diese Anteilsrechte bestimmten Aktiengesell-
schaften, den Treuhand-Aktiengesellschaften und der 
Treuhandanstalt ohne Gegenleistung übertragen wur-
den, kann der Wertansatz nicht, wie sonst vorgeschrie-
ben, mit den Anschaffungskosten erfolgen. Eine solche 
Regelung würde auch dem Gebot, Verkehrswerte anzu-
setzen, nicht entsprechen. Der Entwu rf  sieht daher die 
Bewertung nach der sogenannten Equity-Methode der 
Vierten Richtlinie der Europäischen Gemeinschafen vom 
25. Juli 1978 über den Jahresabschluß von Gesellschaf-
ten bestimmter Rechtsformen (ABI. EG Nr. L 222 vom 
14. August 1978, S. 11 ff.) vor, auch wenn diese Methode 
bisher in der Bundesrepublik für die Bewe rtung im Ein-
zelabschluß nicht zulässig ist. Bei dieser Methode erfolgt 
der Wertansatz in Höhe des Anteils am Eigenkapital des 
Beteiligungsunternehmens. Auch in diesem Falle gilt der 
Wertansatz in der Folgezeit als Anschaffungskosten, so 
daß die Equity-Methode nicht fortgesetzt wird, also nur 
für die Eröffnungsbilanz gilt. 

Die Equity-Methode bietet sich nicht nur wegen ihrer Ein-
fachheit an. Eine aufwendige Unternehmensbewertung 
muß nicht vorgenommen werden. Es wird vielmehr der 
Wertansatz des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz 
des Beteiligungsunternehmens übernommen. Diese Me-
thode erweist sich auch in Verbindung mit den Vorschrif-
ten über die Eigenkapitalsicherung als vorteilhaft. Aus-
stehende Einlagen beim Beteiligungsunternehmen min-
dern nicht den Wertansatz des Eigenkapitals; eine Ein-
zahlungsverbindlichkeit des Mutterunternehmens wird 
durch den entsprechend höheren Wert des Beteiligungs-
buchwerts ausgeglichen. Die Hilfen des § 31 zur Bildung 
einer vorläufigen Gewinnrücklage führen gleichzeitig zu 
einer Erhöhung des Beteiligungsbuchwerts beim Mu tter-
unternehmen, so daß diesem keine Nachteile wegen der 
geringeren Gewinnausschüttungen der folgenden Jahre 
entstehen. Diese sind vielmehr bereits im Beteiligungs-
buchwert vorweggenommen. 

In den Folgejahren sind im Normalfall weder Zuschrei-
bungen noch Abschreibungen vorzunehmen, weil der 
Wertansatz als Anschaffungswert gilt. Nachträgliche An-
schaffungskosten werden nur ausnahmsweise entste-
hen. Eine Abschreibung der Beteiligung ist nur notwen-
dig, wenn die Beteiligung dauerhaft in ihrem Wert gemin-
dert ist. Soweit sich allerdings später ergibt, daß der 
Wertansatz wesentlich zu niedrig oder zu hoch war, ist 
dieser nach § 36 zu berichtigen. Dies hat insbesondere 
im Falle einer Veräußerung Bedeutung, weil die Berichti-
gung dazu führen kann, daß ein Veräußerungsgewinn 
nicht entsteht. 

Rückstellungen werden in der D-Markeröffnungsbilanz in 
weit größerem Umfang als nach dem bisher in der Deut-
schen Demokratischen Republik geltenden Recht gebil-
det werden müssen, weil insbesondere das Rechtsinsti-
tut der Rückstellung für drohende Verluste aus schwe-
benden Geschäften (§ 249 Abs. 1 Satz 1 HGB) in der 

Deutschen Demokratischen Republik bisher nicht ange-
wendet wurde. Ein erheblicher Rückstellungsbedarf kann 
außerdem entstehen, wenn Stillegungen und Entlassun-
gen erfolgt oder geplant sind und daher nach dem seit 
dem 1. Juli 1990 in der Deutschen Demokratischen Re-
publik geltenden Betriebsverfassungsgesetz und Kündi-
gungsschutzgesetz mit einer Inanspruchnahme des Un-
ternehmens gerechnet werden muß. 

Um zu vermeiden, daß wegen des großen Umfangs der 
zu bildenden Rückstellungen dem Unternehmen insbe-
sondere auch steuerliche Nachteile entstehen, soll vor-
gesehen werden, daß auf der Aktivseite der Eröffnungs-
bilanz ein Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung 
auszuweisen ist, das in den Folgejahren in Höhe der ent-
stehenden Aufwendungen ergebniswirksam abzuschrei-
ben ist. 

5. Konzerneröffnungsbilanz 

Um die Vermögenslage insbesondere der nach dem 
Treuhandgesetz gegründeten Aktiengesellschaften und 
Treuhand-Aktiengesellschaften sowie der Treuhandan-
stalt überschaubar zu machen, wird bestimmten Unter-
nehmen die Aufstellung einer Konzerneröffnungsbilanz 
beziehungsweise einer Gesamteröffnungsbilanz und ei-
nes Konzernanhangs beziehungsweise eines Gesamtan-
hangs vorgeschrieben, sofern die Bilanzsummen in den 
Eröffnungsbilanzen des Mutterunternehmens und der 
einzubeziehenden Tochterunternehmen nach Abzug der 
auf der Aktivseite ausgewiesenen Fehlbeträge insgesamt 
fünfzig Millionen Deutsche Mark überschreiten und die 
Konzernunternehmen mehr als fünfhundert Arbeitneh-
mer beschäftigen. 

Auf die Konzerneröffnungsbilanz und den Konzernan-
hang sind die für die Eröffnungsbilanz geltenden Bilanz-
ansatz- und Bewertungsvorschriften sowie ein Großteil 
der für den Konzernabschluß geltenden Vorschriften des 
Handelsgesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Im 
Interesse der Erleichterung wird dabei unterstellt, daß die 
in die Konzerneröffnungsbilanz übernommenen Vermö-
gensgegenstände und Schulden einheitlich bewertet 
sind. Für die Gesamteröffnungsbilanz der Treuhandan-
stalt und  der Treuhand-Aktiengesellschaften werden dar-
über hinaus weitere Erleichterungen insbesondere bei 
der Kapital- und Schuldenkonsolidierung vorgesehen. 

6. Kapitalausstattung 

Große Bedeutung dürfte den in Abschnitt 3 enthaltenen 
Vorschriften über die Beseitigung der Überschuldung, 
die Kapitalausstattung und die Kapitalneufestsetzung 
zukommen. Die vorgeschlagene Lösung berücksichtigt, 
daß das planwirtschaftliche System, für das weder die 
Eigenkapitalbildung noch die Gewinnerzielung von we-
sentlicher Bedeutung war, die Unternehmen benachtei-
ligte und daher viele Unternehmen überschuldet oder 
ohne ausreichendes Eigenkapital sein werden. Um ihnen 
den Weg in die Marktwirtschaft nicht unmöglich zu ma-
chen oder übermäßig zu erschweren, soll ein Ausgleich 
erfolgen. 

Soweit Unternehmen durch das bisherige System be

-

günstigt wurden und deshalb eine vergleichsweise nicht 
unbedingt erforderliche Kapitalausstattung haben, wer- 

 



den sie mit einer Ausgleichsverbindlichkeit belastet. Auf 
diese Weise soll erreicht werden, daß die Kapitalpro-
bleme möglichst innerhalb des bisher volkseigenen Ver-
mögens gelöst werden. Die Überschuldung sanierungs-
fähiger Unternehmen soll durch Einräumung von Aus-
gleichsforderungen gegenüber dem Anteilseigner, dem 
die Anteile unentgeltlich übertragen worden sind, besei-
tigt werden. Die Schaffung des Mindestkapitals soll nach 
den gesellschaftsrechtlichen Vorbildern geregelt werden. 
Schließlich soll den Unternehmen durch den Ansatz von 
Vermögensgegenständen, die nach internationalen 
Grundsätzen, aber nicht nach den Vorschriften des Han-
delsgesetzbuchs bilanzierungsfähig sind, insbesondere 
durch die Aktivierung von selbst geschaffenen immate-
riellen Vermögensgegenständen, die Bildung von Eigen-
kapital in Form einer vorläufigen Gewinnrücklage ermög-
licht werden. 

7. Vertragsanpassung 

Der Gesetzentwurf bietet in bescheidener Form eine A rt 
 Vertragshilfe an. Soweit am Bilanzstichtag bestehende 

Verträge eine Preisbestimmung nicht ermöglichen, weil 
die staatlichen Preisvorschriften wegen Wegfalls des 
Preismonopols nicht mehr erlassen werden, soll der Preis 
vom Gläubiger nach billigem Ermessen festgesetzt wer-
den. Bei erheblicher Störung des ursprünglichen Gleich-
gewichts von Leistung und Gegenleistung infolge der 
nach dem Staatsvertrag vorgeschriebenen Umrechnung 
von Forderungen und Verbindlichkeiten soll außerdem 
jeder Vertragspartner verlangen können, daß der andere 
Vertragspartner seine Leistungen nach billigem Ermes-
sen neu festsetzt. 

8. Prüfung 

Die D-Markeröffnungsbilanzen werden für das Überleben 
der Unternehmen und ihre zukünftige Entwicklung erheb-
liche Bedeutung haben und für viele Jahre die Grundlage 
ihrer Rechnungslegung sein. Die Prüfung der D-Mark-
eröffnungsbilanzen soll daher zumindest für alle mittel-
großen und großen Unternehmen mit Ausnahme der Ein-
zelkaufleute und Personenhandelsgesellschaften sowie 
für alle Geldinstitute vorgeschrieben werden. Die Prüfung 
kann bei durch Gesetz umgewandelten Unternehmen mit 
der Gründungsprüfung zusammengefaßt werden. 

Bei mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften sollen 
ausschließlich Wi rtschaftsprüfer und vereidigte Buchprü-
fer oder die entsprechenden Prüfungsgesellschaften die 
Prüfung durchführen dürfen. 

9. Feststellung 

Die Feststellung soll aus Gründen der Rechtssicherheit 
für alle Unternehmen ausnahmslos vorgeschrieben wer-
den (§ 35). Beim Einzelkaufmann erfolgt sie mit der Unter-
zeichnung der Eröffnungsbilanz und des Anhangs nach 
§ 245 des Handelsgesetzbuchs. Bei allen anderen Unter-
nehmen ist die für Beschlußfassungen vorgeschriebene 
Form zu beachten. 

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz und des Anhangs 
ist spätestens vor Ablauf des achten Monats, bei kleinen 
Unternehmen spätestens vor Ablauf des elften Monats 

nach dem Bilanzstichtag vorzunehmen. Die Feststellung 
der Konzerneröffnungsbilanz und des Konzernanhangs 
ist spätestens vor Ablauf des achten Monats nach dem 
Bilanzstichtag vorzunehmen. 

10. Berichtigung von Wertansätzen 

Der Entwurf  enthält in Anlehnung. an § 47 des D-Markbi-
lanzgesetzes vom 21. August 1949 in § 36 eine Regelung 
über die nachträgliche Berichtigung von Wertansätzen 
der Eröffnungsbilanz. Danach sind die Wertansätze für 
Vermögensgegenstände und Schulden zu berichtigen, 
wenn sie wesentlich zu niedrig oder zu hoch angesetzt 
worden sind. Diese Regelung, die letztmals auf Jahres-
abschlüsse für Geschäftsjahre anzuwenden ist, die im 
Jahre 1994 enden, hat insbesondere für diejenigen Ver-
mögensgegenstände Bedeutung, deren Verkehrswerte 
erst in den Folgejahren zuverlässig festgestellt werden 
können. Die Berichtigung der Wertänderungen wird er-
gebnisneutral in dem jeweiligen Folgeabschluß durchge-
führt, so daß die Eröffnungsbilanz lediglich als geändert 
gilt, aber nicht geändert werden muß. Diese Regelung ist 
auch steuerrechtlich verbindlich, so daß steuerwirksame 
Erträge oder Aufwendungen auf Grund einer Berichti-
gung nicht entstehen. 

11. Offenlegung 

Zur Offenlegung werden diejenigen Unternehmen ver-
pflichtet, die nach ihrer Rechtsform oder wegen ihres 
Geschäftszweigs zur Offenlegung ihres Jahresabschlus-
ses verpflichtet sind, außerdem diejenigen, die in ihrer 
Eröffnungsbilanz oder in ihrer Konzerneröffnungsbilanz 
eine Bilanzsumme von mehr als einhunderfünfundzwan-
zig Millionen Deutsche Mark ausweisen und am Bilanz-
stichtag mehr als fünftausend Arbeitnehmer beschäfti-
gen. Für die Offenlegung sind die Vorschriften des Han-
delsgesetzbuchs in den §§ 325, 326, 328 und 339 anzu-
wenden. 

12. Geschäftszweigbezogene Sonderregelungen 

Für Geldinstitute und Außenhandelsbetriebe sowie für 
Versicherungsunternehmen sieht der Entwu rf  Sonderre-
gelungen vor. Die genannten Unternehmen haben neben 
den Vorschriften des D-Markbilanzgesetzes die für sie 
geltenden Sondervorschriften einschließlich der für sie 
maßgeblichen Formblätter zu beachten. 

Besonderheiten für Geldinstitute und Außenhandelsbe-
triebe bestehen insbesondere bei der Bewe rtung von 
Forderungen und Verbindlichkeiten, bei der Bewe rtung 
der Ausgleichsforderungen und -verbindlichkeiten, bei 
den Anforderungen, die an die vergleichende Darstellung 
zu stellen sind, sowie bei der Prüfung. Die Sonderrege-
lungen sind geboten durch Anlage I Artikel 6 und 8 des 
Staatsvertrags. 

Bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz von Versiche-
rungsunternehmen kommt der Regelung des § 45 Abs. 2 
des Entwurfs, wonach versicherungstechnische Rück-
stellungen gebildet werden müssen, besondere Bedeu-
tung zu. Da nach dem bisher geltenden Recht keine Vor-
sorge durch die Bildung versicherungstechnischer Rück-
stellungen getroffen wurde, wird der Rückstellungsbe- 

 



darf insbesondere für die bisher Staatliche Versicherung 
erheblich sein. Im Interesse der Versicherten und der 
anspruchsberechtigen dritten Personen (etwa der Unfall-
opfer) ist es jedoch erforderlich, daß auch insoweit durch 
die notwendigen versicherungstechnischen Rückstellun-
gen Vorsorge für die Zukunft getroffen wird. 

13. Steuerrechtliche Vorschriften 

Abschnitt 8 regelt die Bedeutung der Eröffnungsbilanz für 
das Steuerrecht. Es wird klargestellt, daß die nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes festgestellte Eröffnungsbi-
lanz für die steuerrechtliche Gewinnermittlung nach § 5 
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes zugrunde zu le-
gen ist. Eine Berichtigung von Ansätzen nach § 36 ist 
auch für steuerliche Zwecke zu berücksichtigen. 

Die Bilanzkontinuität wird auch für das Steuerrecht unter-
brochen. Zahlenmäßige Veränderungen im Vermögen 
der Unternehmen und ihrer Gesellschafter begründen 
daher für die Steuern vom Einkommen und Ertrag keine 
Steuerpflicht. Dies gilt auch für die Auflösung stiller Re-
serven oder die Neubildung von Rücklagen. 

Keine steuerliche Begünstigung ist für die vorläufige Ge-
winnrücklage nach § 31 Abs. 1 vorgesehen. Der entspre-
chende Betrag wird für die steuerliche Gewinnermittlung 
vom Buchwert der Beteiligung abgesetzt. Die für die Til-
gung eines Kapitalentwertungskontos aufgewendeten 
Beträge sind nicht abzugsfähig. 

14. Geschäftsjahr 

Den Unternehmen soll gestattet werden, ihr Geschäfts-
jahr neu festzusetzen. Dabei kann das erste Geschäfts-
jahr bis zu achtzehn Monaten betragen. Für Geldinstitute 
und Versicherungsunternehmen darf das Geschäftsjahr 
allerdings nicht mehr als zwölf Monate dauern. 

Da das Steuerrecht der Bundesrepublik Deutschland 
zweistufig eingeführt wird — bis zum 30. Juni 1990 sind 
die bisherigen Vorschriften des Steuerrechts der Deut-
schen Demokratischen Republik zu beachten, für die Zeit 
vom 1. Juli bis 31. Dezember 1990 jedoch die Gewinner-
mittlungsvorschriften des Steuerrechts der Bundesrepu-
blik Deutschland — , muß für steuerliche Zwecke für den 
31. Dezember 1990 ein Jahresabschluß nach den für die 
Unternehmen maßgeblichen Vorschriften des Handels-
gesetzbuchs aufgestellt werden. Es ist jedoch nicht erfor-
derlich, einen Anhang aufzustellen sowie die Unterlagen 
prüfen zu lassen und offenzulegen. 

Ill. Verordnung 

Nach Anlage I Artikel 8 § 5 des Staatsvertrags in Verbin-
dung mit Artikel 28 des Gesetzes vom 25. Juni 1990 zu 
dem Vertrag vom 18. Mai 1990 über die Schaffung einer 
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demo-
kratischen Republik (BGBl. II, S. 518) können die zustän-
digen Stellen der Bundesrepublik Deutschland nach An-
hörung der Deutschen Bundesbank durch Rechtsverord-
nung das Nähere über die Aufstellung, Prüfung und Be-
stätigung der Umstellungsrechnung der Geldinstitute 
und Außenhandelsbetriebe sowie über das Verfahren der 

Zuteilung und des Erwerbs der Ausgleichsforderungen 
dieser Geldinstitute und Außenhandelsbetriebe regeln. In 
Ergänzung zu dieser Bestimmung sieht § 59 des Gesetz-
entwurfs eine Verordnungsermächtigung vor, die es er-
möglicht, Vorschriften zur Ausführung des D-Markbilanz-
gesetzes zu erlassen, soweit diese Vorschriften erforder-
lich sind, um die Durchführung der Währungsumstellung 
im Sinne des Staatsvertrags und der Zielsetzung des 
D-Markbilanzgesetzes zu gewährleisten. 

B. Besonderer Teil 

Zu Abschnitt 1 — Inventar. Eröffnungsbilanz. Anhang 

Zu Unterabschnitt 1 — Inventar. Eröffnungsbilanz 

Zu § 1 — Pflicht zur Aufstellung 

Die Vorschrift begründet die gesetzliche Verpflichtung, 
für den Stichtag der Einführung der Deutschen Mark in 
der Deutschen Demokratischen Republik ein Inventar 
und eine Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark sowie 
— dies gilt nur für publizitätspflichtige Unternehmen — 
einen Anhang aufzustellen. Dies hat auf der Grundlage 
einer Inventur zu geschehen (§ 3). Damit soll gewährlei-
stet werden, daß alle Unternehmen ihr Vermögen und 
ihre Schulden vollständig erfassen. Die erstmalige An-
wendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs er-
fordert darüber hinaus, daß in das Inventar zum 1. Juli 
1990 auch bisher nicht erfaßte Vermögensgegenstände 
(z. B. Grund und Boden) und Schulden (z. B. Rückstel-
lungen) aufzunehmen sind. 

In Absatz 1 wird der Kreis der Unternehmen, die zur Auf-
stellung eines Inventars und der Eröffnungsbilanz zum 
1. Juli 1990 verpflichtet sind, zunächst abstrakt be-
stimmt. Erfaßt werden alle Unternehmen mit Hauptnie-
derlassung (Sitz) in der Deutschen Demokratischen Re-
publik, die als Kaufleute nach § 238 des Handelsgesetz-
buchs buchführungspflichtig sind. 

Kaufmann ist nach § 1 des Handelsgesetzbuchs, wer ein 
Handelsgewerbe betreibt. Nach § 1 Abs. 2 des Handels-
gesetzbuchs gilt als Handelsgewerbe jeder Gewerbebe-
trieb, der eine der nachstehend bezeichneten Arten von 
Geschäften zum Gegenstand hat: 

1. Die Anschaffung und Weiterveräußerung von beweg-
lichen Sachen (Waren) oder Wertpapieren, ohne Un-
terschied, ob die Waren unverändert oder nach einer 
Bearbeitung oder Verarbeitung weiterveräußert wer-
den; 

2. die Übernahme der Bearbeitung oder Verarbeitung 
von Waren für andere, sofern das Gewerbe nicht 
handwerksmäßig betrieben wird; 

3. die Übernahme von Versicherungen gegen Prämie; 

4. die Bankier- und Geldwechslergeschäfte; 

5. die Übernahme der Beförderung von Gütern oder Rei-
senden zur See, die Geschäfte der Frachtführer oder 
der zur Beförderung von Personen zu Lande oder auf 
Binnengewässern bestimmten Anstalten sowie die 
Geschäfte der Schleppschiffahrtsunternehmer; 

6. die Geschäfte der Kommissionäre, der Spediteure 
oder der Lagerhalter; 

 



9. die Geschäfte der Druckereien, sofern das Gewerbe 
nicht handwerksmäßig betrieben wird. 

Nach § 2 des Handelsgesetzbuchs gilt ein handwerkli-
ches oder ein sonstiges gewerbliches Unternehmen, 
dessen Gewerbebetrieb nicht schon nach § 1 Abs. 2 als 
Handelsgewerbe gilt, das jedoch nach A rt  und Umfang 
einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Ge-
schäftsbetrieb erfordert, als Handelsgewerbe, sofern die 
Firma des Unternehmens in das Handelsregister einge-
tragen worden ist. Dieser sogenannte Sollkaufmann ist 
nach § 262 des Handelsgesetzbuchs unabhängig von 
der Eintragung seines Unternehmens in das Handelsre-
gister schon von dem Zeitpunkt an zur Buchführung nach 
§ 238 des Handelsgesetzbuchs verpflichtet, in dem für 
ihn die Verpflichtung entstanden ist, sein Unternehmen in 
das Handelsregister eintragen zu lassen. 

Betriebe der Land- und Forstwirtschaft sind nach § 3 
Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs keine Kaufleute. Sie 
können sich aber nach § 2 des Handelsgesetzbuchs in 
das Handelsregister eintragen lassen (§ 3 Abs. 2 HGB). In 
diesem Falle sind sie als Kaufleute zur Buchführung nach 
§ 238 des Handelsgesetzbuchs verpflichtet. 

Die Buchführungspflicht nach § 238 des Handelsgesetz-
buchs entfällt für Minderkaufleute. Das sind gemäß § 4 
des Handelsgesetzbuchs Personen, die zwar ein Han-
delsgewerbe im Sinne des § 1 des Handelsgesetzbuchs 
betreiben, deren Gewerbebetrieb aber nach A rt  oder 
Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten 
Geschäftsbetrieb nicht erfordert. 

§ 238 des Handelsgesetzbuchs ist stets auf Handelsge-
sellschaften anzuwenden, weil diese wegen ihrer Rechts-
form gemäß § 6 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs ver-
pflichtet sind, Kaufmannsrecht anzuwenden. Handelsge-
sellschaften sind inbesondere die offene Handelsgesell-
schaft, die Kommanditgesellschaft, die Aktiengesell-
schaft , die Kommanditgesellschaft auf Aktien und die 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Genossen-
schaften gelten gemäß § 17 Abs. 2 des Gesetzes betref-
fend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
(Genossenschaftsgesetz) als Kaufleute im Sinne des 
Handelsgesetzbuchs, so daß sie ebenfalls zur Rech-
nungslegung nach § 238 des Handelsgesetzbuchs ver-
pflichtet sind. 

In der Deutschen Demokratischen Republik haben sich 
Gewerbebetriebe entwickelt, von denen nicht unzweifel-
haft gesagt werden kann, daß sie Kaufleute im Sinne des 
§ 1 des Handelsgesetzbuchs oder Handelsgesellschaf-
ten im Sinne des § 6 des Handelsgesetzbuchs sind. 
Diese Rechtsformen für eine wi rtschaftliche Betätigung 
werden in Absatz 2 im einzelnen aufgezählt, um die An-
wendung dieses Gesetzes sicherzustellen. Aus diesem 
Grunde werden die Genossenschaften ausdrücklich er-
wähnt, obwohl sie, soweit das Genossenschaftsgesetz 
anzuwenden ist, bereits in Absatz 1 erfaßt sind. Gleich-
zeitig wird nach dem Vorbild des § 6 des Handelsgesetz-
buchs bestimmt, daß sie ohne Ausnahme zur Führung 

Soweit Unternehmen unterschiedliche Tätigkeiten aus-
üben, wie die Deutsche Post, sind sie entsprechend auf-
zuteilen, also die Deutsche Post in Geldinstitut und an-
dere Tätigkeiten. 

In Nummer 8 werden die Zweigniederlassungen und Be-
triebsstätten aller zur Buchführung verpflichteten Unter-
nehmen mit Sitz außerhalb der Deutschen Demokrati-
schen Republik erfaßt. Soweit auf diese Unternehmen 
§ 238 des Handelsgesetzbuchs nicht anzuwenden ist, 
kommt es darauf an, ob sie nach dem Recht ihres Sitz-
staates zu einer vergleichbaren Rechnungslegung ver-
pflichtet sind. 

Absatz 3 stellt klar, daß die Verpflichtung zur Aufstellung 
eines Inventars und einer Eröffnungsbilanz in Deutscher 
Mark für den 1. Juli auch für die Treuhandanstalt und für 
solche Unternehmen gilt, die sich zu diesem Zeitpunkt 
bereits im Stadium der Liquidation befinden oder für die 
ein Insolvenzverfahren eingeleitet ist. Sie soll Mißver-
ständnisse über die Anwendung des § 238 des Handels-
gesetzbuchs ausräumen. 

Absatz 4 verpflichtet Treuhänder, die den Geschäftsbe-
trieb von in Absatz 1 bis 3 bezeichneten Unternehmen im 
eigenen oder fremden Namen für Rechnung eines sol-
chen Unternehmens führen, auch die Rechnungsle-
gungspflichten nach diesem Gesetz zu erfüllen. Mit die-
ser Vorschrift soll zur Vermeidung von Rechtsunsicher-
heit klargestellt werden, unter welchen Voraussetzungen 
ein Treuhänder auch die Buchführungspflichten zu über-
nehmen hat. 

Absatz 5 dient der Erleichterung. Er trägt dem Umstand 
Rechnung, daß innerhalb von vier Monaten nach dem 
Stichtag der Eröffnungsbilanz zahlreiche Unternehmen 
neu gegründet oder in eine private Rechtsform umge-
wandelt werden. Nach dem Gesetz zur Privatisierung und 
Reorganisation des volkseigenen Vermögens (Treuhand-
gesetz) vom 17. Juni 1990 (GBl. I Nr. 33 S. 300) ist ins-
besondere die Treuhandanstalt damit beauftragt, unver-
züglich, spätestens innerhalb von zwei Monaten nach 
dem Inkrafttreten des Treuhandgesetzes zum 1. Juli 
1990, spätestens also bis zum 31. August 1990, Treu-
hand-Aktiengesellschaften zu gründen (§ 7 Abs. 2 Satz 1 
des Treuhandgesetzes). Sie wird zum Zwecke der Priva-
tisierung auch andere Unternehmen gründen, spalten 
oder umwandeln. Innerhalb kürzester Frist vollzieht sich 
ein Umstrukturierungsprozeß, der wiederum jeweils die 
Aufstellung eines Inventars und einer Eröffnungsbilanz 
erforderlich macht. Die Pflicht für das bisherige Unter-
nehmen würde jedoch nicht entfallen. Um mehrfachen 
Aufwand und die Aufnahme derselben Vermögensge-
genstände und Schulden in verschiedene Eröffnungsbi-
lanzen zu vermeiden, wird den Unternehmen erlaubt, 
diese Gründungen für die Zwecke der Rechnungslegung 
so zu behandeln, als wären sie zum 1. Juli 1990 erfolgt. 
Die übertragenen Vermögensgegenstände und Schulden 
erscheinen dann nur noch in der Eröffnungsbilanz des 
neu gegründeten Unternehmens. 

 

7. die Geschäfte der Handelsvertreter oder der Handels-
makler; 

von Büchern nach § 238 des Handelsgesetzbuchs ver- 
pflichtet sind. Auf die Frage, ob sie ein vollkaufmänni-
sches Handelsgewerbe im Sinne des § 1 des Handels-
gesetzbuchs betreiben, kommt es nur in den Fällen des 
Absatzes 2 Nr. 4 und 5 an. 

8. die Verlagsgeschäfte sowie die sonstigen Geschäfte 
des Buch- oder Kunsthandels; 



Zu § 2 — Inventar 

Die Vorschrift konkretisiert die inhaltlichen Anforderun-
gen an das zum 1. Juli 1990 aufzustellende Anfangsin-
ventar. 

Satz 1 stellt durch Bezugnahme auf § 240 des Handels-
gesetzbuchs klar, daß das neue Verzeichnis kein aus 
dem Schlußinventar zum 30. Juni 1990 abgeleitetes Ver-
zeichnis sein darf. Für den Beginn der Rechnungsperiode 
ist vielmehr ein neues Verzeichnis aufzustellen, in das 
sämtliche nach den Vorschriften des Handelsgesetz-
buchs zu erfassenden Vermögensgegenstände und 
Schulden genau aufzunehmen und anschließend zu be-
werten sind. Die Aufstellung des Inventars muß innerhalb 
der einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entspre-
chenden Zeit (§ 240 Abs. 2 Satz 3 HGB) und damit so 
rechtzeitig bewirkt werden, daß die Frist für die Aufstel-
lung der Eröffnungsbilanz und des dazugehörigen An-
hangs (§ 4 Abs. 1) eingehalten werden kann. 

Gemäß Satz 2 sind auch solche Vermögensgegenstände 
zu erfassen, die dem Unternehmen erst nach dem Stich-
tag, aber innerhalb der allgemeinen Frist für die Aufstel-
lung der Eröffnungsbilanz (§ 4 Abs. 1 Satz 1) aus ehemals 
volkseigenem Vermögen unentgeltlich übertragen wer-
den. Hierbei ist vor allem an Grundstücke gedacht, die 
dem Unternehmen bislang nur zur Nutzung überlassen 
waren. Die mit dem Erwerb des Eigentums verbundene 
Verbesserung der Vermögenslage schafft für zahlreiche 
Unternehmen erst die notwendigen Voraussetzungen für 
einen wirtschaftlichen Neubeginn. Unter diesen Umstän-
den stellt die nachträgliche Erfassung der übertragenen 
Vermögenswerte keine unzulässige Durchbrechung des 
Stichtagsprinzips dar. 

Besondere Vorschriften über den Ansatz und die Bewer-
tung der Vermögensgegenstände und Schulden sind 
nicht vorgesehen, so daß die Unternehmen nur an die 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung gebunden 
sind. Die Inventurvereinfachungsverfahren des § 241 des 
Handelsgesetzbuchs dürfen angewandt werden (§ 3 
Abs. 2). 

Zu § 3 — Inventur 

Die Vorschrift bezieht sich auf das bei der Inventur ein-
zuhaltende Verfahren. Sie stellt außerdem Grundsätze für 
die Erfassung von Sachverhalten und von rechtlichen 
Beziehungen auf, aus denen sich besondere Risiken im 
Zusammenhang mit der Währungsumstellung oder auch 
solche Risiken ergeben können, die bislang unbekannt 
oder nicht zu berücksichtigen waren. Die Vorschrift 
stimmt weitgehend mit der Anordnung über den Ab-
schluß der Buchführung in Mark der Deutschen Demo-
kratischen Republik zum 30. Juni 1990 (GBl. I Nr. 40 
S. 593) überein, so daß im Grundsatz nur eine Inventur zu 
machen ist. 

Absatz 1 Satz 1 dient der Vermeidung von Doppelarbeit. 
Die im Zusammenhang mit der Aufstellung des Schlußin-
ventars zum 30. Juni 1990 durchgeführte Inventur 
braucht nicht wiederholt zu werden, wenn die in den 
nachfolgenden Absätzen enthaltenen Grundsätze be-
achtet worden sind. Die innerhalb der Aufstellungsfrist 
der Eröffnungsbilanz von vier Monaten nach § 4 Abs. 1 
erworbenen oder übertragenen Vermögensgegenstände 

und Schulden sind zu berücksichtigen (Satz 2). Dies be-
trifft insbesondere Beteiligungen und Grundstücke, die 
dem Unternehmen aus dem bisher volkseigenen Vermö-
gen unentgeltlich zugeteilt wurden (§ 2 Satz 2). Im Inter-
esse der Vereinfachung können aber auch Vermögens-
gegenstände und Schulden aufgenommen werden, die 
ein an dem Unternehmen mehrheitlich beteiligtes Mutter-
unternehmen aus bestimmten Gründen auf dieses oder 
ein anderes Unternehmen übertragen oder von diesem 
übernommen hat (§ 4 Abs. 3). Das Unternehmen hat ein 
Wahlrecht, diese Vermögensveränderungen in die Inven-
tur zum 30. Juni 1990 einzubeziehen oder gesondert auf-
zunehmen. 

Bei prüfungspflichtigen Unternehmen (§ 33 Abs. 1) hängt 
die Anerkennung der Inventur grundsätzlich von einer 
Beteiligung des Prüfers ab. Diesem ist Gelegenheit zu 
geben, mindestens stichprobenartig zu prüfen, ob die 
mengenmäßige Erfassung des Inventars auch in tatsäch-
licher Hinsicht gewährleistet ist. Bei einem Verzicht auf 
eine besondere Inventur zum 1. Juli 1990 empfiehlt es 
sich demgemäß, schon bei der Inventur zum 30. Juni 
1990 einen Prüfer hinzuzuziehen. Andernfalls kann auf 
eine neue Inventur zum 1. Juli 1990 nur verzichtet wer-
den, wenn sich der Prüfer im nachhinein von der Ord-
nungsmäßigkeit der Inventur zum 30. Juni 1990 überzeu-
gen kann (Absatz 1 Satz 3). 

Absatz 2 beinhaltet den Grundsatz der körperlichen Be-
standsaufnahme. Sie kann bei den Vermögensgegen-
ständen des Anlagevermögens unter den in Satz 3 gere-
gelten Voraussetzungen unterbleiben. Im übrigen sind 
die in § 241 des Handelsgesetzbuchs geregelten Verfah-
ren zur Vereinfachung der Inventur (Stichprobenverfah-
ren, permanente Inventur, nachverlagerte Stichtagsin-
ventur) allgemein zugelassen (Satz 2). Für die nachverla-
gerte Stichtagsinventur ist die Befristung abweichend 
von § 241 Abs. 3 Nr. 1 des Handelsgesetzbuchs auf vier 
Monate verlängert worden. 

Die in Absatz 3 vorgeschriebene Erfassung von Ein-
schränkungen der Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwer-
tung von Grundstücken und Gebäuden dient der zutref-
fenden Bewertung. Die Sachverhalte, aus denen sich 
finanzielle Verpflichtungen ergeben können, beziehen 
sich unter anderem auf unterlassene Instandsetzungen 
oder nicht durchgeführte Großreparaturen, für die unter 
Umständen ein Wertabschlag (§ 10 Abs. 1 Satz 2) vorge-
nommen oder eine Rückstellung gebildet werden muß 
(§ 17 Abs. 5 in Verbindung mit § 249 HGB). 

Die nach Absatz 4 vorgeschriebene Erfassung von For-
derungen und Verbindlichkeiten in besonderen Kredi-
toren- oder Debitorenlisten entspricht den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung. Die gesonderte Erfas-
sung von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber 
dem Staat, der Treuhandanstalt, Gesellschaften und 
Tochterunternehmen mit Angabe des Rechtsgrunds soll 
im Zusammenhang mit der Umstellung von Forderungen 
und Verbindlichkeiten die Prüfung erleichtern, ob sich 
Auswirkungen auf andere Bilanzpositionen ergeben oder 
eine Anpassung wegen Wegfalls der Geschäftsgrund-
lage nach § 32 angestrebt werden muß. Das gleiche gilt 
für die Verbindlichkeiten gegenüber Geldinstituten und 
Außenhandelsbetrieben. 

Die listenmäßige Erfassung von Sachverhalten, die zu 
einer Rückstellung nach § 249 Abs. 1 Satz 1 des Han- 

 



delsgesetzbuchs führen können oder für die Rückstellun-
gen nach § 249 Abs. 1 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs 
zu bilden sind (Absatz 5), ferner die listenmäßige Erfas-
sung aller zu vermerkenden Haftungsverhältnisse und 
sonstigen finanziellen Verpflichtungen, über die nach 
§ 19 Abs. 3 Nr. 6 im Anhang zu berichten ist (Absatz 6), 
entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung. Diese Sachverhalte sind auch dann zu erfassen, 
wenn das Unternehmen einen Anhang nicht aufstellen 
muß, weil diese Informationen insbesondere für das Un-
ternehmen von Nutzen sind. 

Zu § 4 — Aufstellung der Eröffnungsbilanz 

Die Vorschrift begründet die Pflicht zur Aufstellung der 
Eröffnungsbilanz und des Anhangs. 

Nach Absatz 1 Satz 1 gilt für die Aufstellung der Eröff-
nungsbilanz und des Anhangs grundsätzlich eine Frist 
von vier Monaten. Gemäß Satz 2 verlängert sich die Frist 
für kleine Unternehmen auf sechs Monate. Die Umschrei-
bung der kleinen Unternehmen entspricht im Grundsatz 
der in § 267 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs. Da jedoch 
nur auf zwei Merkmale und einen Stichtag abgestellt wer-
den kann, ist ein Unternehmen schon dann ein kleines, 
wenn es am 1. Juli 1990 nur ein Größenmerkmal nicht 
überschreitet. Die Festlegung der Frist auf vier bzw. 
sechs Monate entspricht dem Bedürfnis, nach der Wäh-
rungsumstellung einen möglichst schnellen Überblick 
über die Vermögenslage der Unternehmen zu erhalten. 

Absatz 2 enthält die für die Aufstellung der Eröffnungsbi-
lanz und des Anhangs wichtige Generalnorm, die § 264 
Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zum Vorbild hat. Da-
nach hat die Eröffnungsbilanz unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögenslage zu vermitteln. Gleiche Anforderungen folgen 
aus dem Grundsatz der Bilanzwahrheit. Läßt sich dieses 
Ziel im Einzelfall nicht erreichen, so sind gegebenenfalls 
im Anhang zusätzliche Angaben zu machen. Den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung kommt im Han-
delsgesetzbuch seit jeher große Bedeutung zu. Die An-
forderungen an die Buchführung und an die Abschlüsse 
sind vielfältig. Im Gesetz können jeweils nur die wichtig-
sten Grundsätze und die zu beachtenden Eckdaten fest-
gelegt werden. Über die Bindung der Unternehmen an 
die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung wird er-
reicht, daß sachgerechte Lösungen zur Ausgestaltung 
des Verfahrens, zur Schließung von Lücken und zur Be-
rücksichtigung von auf die Art  des Geschäfts bezogenen 
Besonderheiten entwickelt werden können, ohne daß der 
Gesetzgeber tätig werden muß. 

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung stehen 
jedoch nicht über dem Gesetz. Sie können sich als unbe-
stimmte Rechtsbegriffe nur im Rahmen der gesetzlichen 
Regelungen unter Beachtung von Sinn und Zweck des 
Gesetzes oder einzelner Vorschriften entwickeln. Im Ge-
gensatz zum anglo-amerikanischen Bereich bedürfen die 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nicht der Be-
stätigung durch einen Berufsstand oder die Praxis der 
Kaufleute. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung werden deshalb auch nicht von bestimmten Gre-
mien entwickelt. Als Grundsatz ordnungsmäßiger Buch-
führung ist daher jedes Verfahren und jede Methode an-
zuerkennen, die dazu führt, daß gesetzliche Regelungen 

im Einzelfall ihrem Sinn und Zweck entsprechend ange-
wandt werden. Bei der Entwicklung von Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung sind die beteiligten Inter-
essen in angemessener Form zu berücksichtigen. Der 
Praxis der Kaufleute kommt keine entscheidende Bedeu-
tung zu, so daß die Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung nicht durch Umfragen zu ermitteln sind. Wird 
aber festgestellt, daß bestimmte Verfahren oder Metho-
den in der Praxis angewandt werden, so spricht eine Ver-
mutung dafür, daß es sich hierbei um einen Grundsatz 
ordnungsmäßiger Buchführung handelt, soweit er mit 
dem Zweck und Ziel der gesetzlichen Regelung nicht 
unvereinbar ist. 

In Absatz 2 Satz 3 wird zur Klarstellung ausdrücklich fest-
gelegt, daß nur die in der Bundesrepublik Deutschland 
entstandenen und die zu diesem Gesetz künftig im ge-
samten Geltungsbereich dieses Gesetzes entstehenden 
Grundsätze zu beachten sind. Der Grund dafür ist, daß 
auf die Eröffnungsbilanz ganz überwiegend das in der 
Bundesrepublik Deutschland geltende Recht anzuwen-
den ist. Den Unternehmen ist anzuraten, daß sie sich bei 
der Anwendung des Gesetzes an die im Schrifttum zu 
findenden Empfehlungen, insbesondere der beteiligten 
Berufsstände, halten und daß sie auch die Rechtspre-
chung der obersten Gerichte berücksichtigen, da diese 
im Streitfall verbindlich entscheiden. 

Absatz 3 stellt klar, daß Vermögensverschiebungen, die 
innerhalb der Aufstellungsfrist vorgenommen werden, 
rückwirkend zum Stichtag berücksichtigt werden dürfen, 
wenn dies sowohl in der Eröffnungsbilanz als auch in den 
Inventaren der beteiligten Unternehmen übereinstim-
mend geschieht. Auch diese Regelung dient der besse-
ren Darstellung und der Vereinfachung. 

Zu § 5 — Anzuwendende Vorschriften 

In Absatz 1 wird festgelegt, daß grundsätzlich auf die 
Eröffnungsbilanz die für alle Kaufleute geltenden Vor-
schriften des Ersten Abschnitts des Dritten Buchs des 
Handelsgesetzbuchs anzuwenden sind, soweit sie sich 
auf die Bilanz beziehen und dieses Gesetz keine abwei-
chenden Regelungen enthält. Dieses Vorgehen ist 
zweckmäßig, weil diese Vorschriften überwiegend auch 
auf die künftigen Jahresabschlüsse anzuwenden sein 
werden. Der Umstand, daß wegen der Währungsumstel-
lung das Vermögen und die Schulden überwiegend neu 
bewertet werden müssen, macht allerdings eine Reihe 
von Sonderregelungen erforderlich. 

Die wichtigsten Regeln des allgemeinen Handelsrechts, 
von denen nur abgewichen werden darf, wenn das Ge-
setz eine speziellere Regelung enthält, sind danach: 

— Die Eröffnungsbilanz und der Anhang sind nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und 
übersichtlich aufzustellen (§ 243 Abs. 1, 2 HGB). 

— Die Eröffnungsbilanz und der Anhang sind in deut-
scher Sprache und in Deutscher Mark aufzustellen 
und von den gesetzlichen Vertretern des Unterneh-
mens unter Angabe des Datums zu unterzeichnen 
(§§ 244, 245 HGB). 

— Die Eröffnungsbilanz und der Anhang haben vollstän-
dig zu sein; das Saldierungsverbot ist zu beachten 
(§ 246 HGB). 

 



— Soweit Unternehmen eine bestimmte Gliederung für 
die Eröffnungsbilanz nicht vorgeschrieben ist, haben 
sie zumindest das Anlage- und das Umlaufvermögen, 
das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungs-
abgrenzungsposten gesondert auszuweisen und hin-
reichend aufzugliedern (§ 247 Abs. 1 HGB). Für alle 
Unternehmen gilt, daß als Anlagevermögen nur die 
Gegenstände auszuweisen sind, die bestimmt sind, 
dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen (§ 247 
Abs. 2 HGB). 

— Zu beachten sind auch die Bilanzierungsverbote so-
wie die Umschreibung der Rückstellungen, Rech-
nungsabgrenzungsposten und der Haftungsverhält-
nisse (§§ 248 bis 251 HGB). 

— Zur Bewertung enthält das Gesetz naturgemäß in grö-
ßerem Umfang abweichende Vorschriften. Zu beach-
ten ist aber, daß Verbindlichkeiten mit ihrem Rück-
zahlungsbetrag, Rentenverpflichtungen, für die eine 
Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist, zu ihrem 
Barwert und Rückstellungen nur in Höhe des Betrags 
anzusetzen sind, der nach vernünftiger kaufmänni-
scher Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 
HGB). Im Grundsatz sind auch die Vorschriften über 
den Wertansatz des Anlage- und Umlaufvermögens 
(§ 253 Abs. 2, 3 und 5 HGB) sowie § 255 Abs. 1 und 2 
des Handelsgesetzbuchs über die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten sowie § 255 Abs. 4 des Handels-
gesetzbuchs über den Geschäfts- oder Firmenwert 
anzuwenden. 

— Schließlich gelten auch die allgemeinen Vorschriften 
der §§ 257 bis 261 des Handelsgesetzbuchs über die 
Aufbewahrung und Vorlage für die Eröffnungsbilanz 
und den Anhang. 

Von der Anwendung sind jedoch die folgenden Regelun-
gen ausgenommen: 

— Die in § 252 des Handelsgesetzbuchs enthaltenen all-
gemeinen Bewertungsgrundsätze werden für die 
Zwecke der Eröffnungsbilanz durch § 6 ersetzt. 

— Abweichend von § 253 Abs. 1 Satz 1 des Handelsge-
setzbuchs sind die Vermögensgegenstände nicht mit 
den historischen Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten, sondern vollständig neu zu bewe rten. Hierbei ist 
höchstens von den Wiederbeschaffungs- oder Wie-
derherstellungskosten auszugehen, die innerhalb von 
vier Monaten nach dem Bilanzstichtag festzustellen 
sind (§ 7 Abs. 1). Dies entspricht den in Artikel 7 § 3 
Abs. 2 Buchstabe b der Anlage I zum Staatsvertrag 
festgelegten Wertansätzen. 

— Die Möglichkeit zur Bildung stiller Reserven beim An-
lage- und Umlaufvermögen durch Abschreibungen im 
Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
(§ 253 Abs. 4 HGB) wird ausgeschlossen. 

— Nicht zulässig ist die Bildung von Passivposten für 
steuerliche Zwecke (§ 247 Abs. 3 HGB). Die Be-
rücksichtigung einer steuerrechtlich zulässigen 
Nutzungsdauer wird hingegen nicht ausgeschlos-
sen (§ 254 HGB). 

— Bei der Ermittlung der Wiederherstellungskosten 
kann von dem in § 255 Abs. 3 Satz 2 des Handelsge-
setzbuchs eingeräumten Wahlrecht, Zinsen für 
Fremdkapital zu berücksichtigen, die auf den Zeit- 

raum der Herstellung entfallen, kein Gebrauch ge-
macht werden. Es verbleibt vielmehr bei dem allge-
meinen Grundsatz, daß Zinsen für Fremdkapital nicht 
angesetzt werden dürfen (§ 7 Abs. 3 Satz 1, zweiter 
Halbsatz). 

— Schließlich ist das in § 256 Satz 1 des Handelsgesetz-
buchs geregelte Bewertungsvereinfachungsverfah-
ren zur Bewertung nach einer fiktiven Verbrauchs-
oder Veräußerungsfolge ausgeschlossen. Die Durch-
schnittsbewertung, Festbewertung und Gruppenbe-
wertung sind hingegen zulässig. 

Für Kapitalgesellschaften (dazu rechnen auch die Aktien-
gesellschaften im Aufbau und die Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung im Aufbau) gelten darüber hinaus 
nach Satz 2 grundsätzlich die Vorschriften über die Glie-
derung der Bilanz (§§ 265, 266 HGB). Abweichend hier-
von brauchen nach Absatz 2 kleine und mittelgroße Kapi-
talgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB) nur eine verkürzte 
Eröffnungsbilanz aufzustellen. 

Für Kapitalgesellschaften gelten ferner die Vorschriften 
zu einzelnen Posten der Bilanz und über Bilanzvermerke 
(§ 268 HGB), die Vorschrift über den Zeitpunkt der Bil-
dung einer Kapital- und Gewinnrücklage (§ 270 HGB), die 
Vorschrift über Beteiligungen und verbundene Unterneh-
men (§ 271 HGB), die Vorschriften über den Ausweis des 
Eigenkapitals, einer Kapital- und Gewinnrücklage und 
einer Rücklage für eigene Anteile (§ 272 HGB). Hiervon 
abweichende Regelungen können sich aus den nachfol-
genden Vorschriften oder aus geschäftszweigbezogenen 
Vorschriften über die Form und den Inhalt der Bilanz 
(Formblattvorschriften) ergeben. Für Genossenschaften 
können sich abweichende Regelungen aus den §§ 336, 
337 des Handelsgesetzbuchs ergeben. 

Zu Unterabschnitt 2 — Bilanzansatz- und 
Bewertungsvorschriften 

Zu § 6 — Allgemeine Anforderungen 

Die Vorschrift knüpft an die in § 252 Abs. 1 des Handels-
gesetzbuchs enthaltenen allgemeinen Bewertungs-
grundsätze an, macht hiervon aber für Zwecke der 
D-Markeröffnungsbilanz folgende Ausnahmen: 

— Im Hinblick auf die Währungsumstellung und wegen 
der hiermit verbundenen Neubewertung der Vermö-
gensgegenstände und Schulden gilt der Grundsatz 
der Bilanzidentität (Bilanzzusammenhang) nicht un-
eingeschränkt, sondern nach Maßgabe der §§ 13, 15 
bis 17 nur für Forderungen und Verbindlichkeiten, die 
nach dem Staatsvertrag in einem bestimmten Ver-
hältnis umzurechnen sind. Publizitätspflichtige Unter-
nehmen, die nach § 1 zur Aufstellung eines Anhangs 
verpflichtet sind, haben dem Anhang darüber hinaus 
eine vergleichende Darstellung beizufügen, aus der 
sich ergibt, wie die Posten der Schlußbilanz zum 
30. Juni 1990 in die D-Markeröffnungsbilanz überge-
leitet worden sind (§ 20). Die vergleichende Darstel-
lung braucht jedoch nicht offengelegt zu werden. 

— Auf eine ausdrückliche Erwähnung des Prinzips der 
periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen 
und Erträgen (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB) ist verzichtet 
worden, weil sich dieser Grundsatz in erster Linie auf 
den Jahresabschluß bezieht. Soweit die Eröffnungs- 

 



bilanz betroffen ist, ergibt sich die Anwendung dieses 
Prinzips aus den Einzelvorschriften, etwa aus § 17 
über Rückstellungen. 

— Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 252 
Abs. 1 Nr. 6 HGB) wird wegen der nach dem Staats-
vertrag vorgeschriebenen Neubewertung (Artikel 7 
§ 3 Abs. 2 Buchstabe a der Anlage I) unterbrochen. Er 
gilt für die künftigen Bilanzen erst mit der Maßgabe, 
daß die auf die Vermögensgegenstände der Eröff-
nungsbilanz angewandten, vom Handelsgesetzbuch 
gegebenenfalls abweichenden Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden für die in der Eröffnungsbilanz 
ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schul-
den beizubehalten sind, soweit nicht abgewichen 
werden muß oder besondere Gründe für eine Ände-
rung vorliegen. Die Abweichung ist ohne besonderen 
Grund ausdrücklich zugelassen, wenn für die Eröff-
nungsbilanz ein Wahlrecht eingeräumt ist und dieses 
in einer Folgebilanz erstmalig abweichend ausgeübt 
werden soll. 

Uneingeschränkt werden das Fortführungs- oder going-
concern-Prinzip (Absatz 1 Nr. 1), der Grundsatz der Ein-
zelbewertung (Verbot der Wertverrechnung) in Verbin-
dung mit dem Stichtagsprinzip (Absatz 1 Nr. 2) und der 
Grundsatz der Vorsicht in Verbindung mit dem Impari-
tätsprinzip (Absatz 1 Nr. 3) übernommen. 

Zu § 7 — Neubewertung 

Die Vorschrift regelt die für die Eröffnungsbilanz im 
Staatsvertrag vorgeschriebene Neubewertung, die von 
der das Handelsrecht beherrschenden Bewertungsme-
thode der historischen Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten grundsätzlich abweicht. Die bisherigen Wertan-
sätze können wegen ihrer Beeinflussung durch die staat-
liche Preis-, Lohn- und Kreditpolitik nicht mehr verwen-
det werden. Unabhängig davon macht jede Währungsre-
form eine Neubewertung der Vermögensgegenstände 
und Schulden erforderlich. 

Nach Absatz 1 ist bei der Bewe rtung von Vermögensge-
genständen grundsätzlich vom Wiederbeschaffungs-
wertprinzip auszugehen. Sofern nicht besondere We rt

-ansätze vorgeschrieben sind, ist von den Wiederbe-
schaffungs- oder Wiederherstellungskosten als dem 
Neuwert auszugehen. Dabei ist von dem Neuwert ein 
Wertabschlag vorzunehmen, der die zwischenzeitliche 
Nutzung des Vermögensgegenstands und ein Zurück-
bleiben hinter dem technischen Fortschritt berücksich-
tigt. Infolgedessen ist höchstens der Wert anzusetzen, 
den der Vermögensgegenstand am Bilanzstichtag unter 
der Annahme der Fortführung des Unternehmens für das 
Unternehmen hat (Zeitwert). Dies bedeutet jedoch nicht, 
daß auch Zwischenwerte zulässig wären. Am Bilanz- 
stichtag dürfte sich allerdings ein an die neue Währung 
angepaßtes Preisniveau noch nicht herausgebildet ha-
ben. Deshalb sind wesentliche Werterhöhungen inner-
halb von vier Monaten nach dem Bilanzstichtag zu be-
rücksichtigen (Absatz 1 Satz 2). 

Die Bilanzansätze der Eröffnungsbilanz stellen für die 
künftigen Jahresbilanzen Höchstwertansätze dar, weil 
sie für die Folgezeit als Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten gelten (Absatz 1 Satz 4). Dies bedeutet, daß diese 
Werte in den künftigen Jahresbilanzen nicht überschrit

-

ten werden dürfen, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt 
höher sein sollten. Dies gilt grundsätzlich für alle Wertan-
sätze, auch soweit in den nachfolgenden Bestimmungen 
besondere Wertansätze vorschrieben sind. Hiervon 
macht das Gesetz allerdings einige Ausnahmen. Soweit 
für die künftigen Bilanzen Bewertungswahlrechte beste-
hen, kann von der in der Eröffnungsbilanz angewandten 
Bewertungsmethode abgewichen werden (§ 6 Abs. 2). 
Darüber hinaus berücksichtigt das Gesetz, daß sich die 
Werte für Vermögensgegenstände des Finanz- und 
Sachanlagevermögens vielfach erst in den Folgejahren 
zuverlässig werden feststellen lassen. Ergibt sich daher 
bei der Aufstellung von Jahresabschlüssen für spätere 
Geschäftsjahre (bis einschließlich 1994), daß diese Ver-
mögensgegenstände zu niedrig oder zu hoch angesetzt 
worden sind, so ist der Wertansatz in der späteren Bilanz 
zu berichtigen (§ 36 Abs. 1 bis 3). Dies gilt auch, wenn ein 
Ansatz nicht oder zu Unrecht erfolgt ist. In diesen Fällen 
gilt auch der Ansatz oder der Wertansatz in der Eröff-
nungsbilanz als geändert (§ 36 Abs. 4). Bis zu einer ent-
sprechenden Berichtigung stellt der sonst vorläufige 
Wertansatz ebenfalls einen Höchstwert dar, der in den 
künftigen Jahresbilanzen zu beachten ist. 

Die nach Absatz 1 zu berücksichtigenden Wiederbe-
schaffungs- oder Wiederherstellungkosten sind in ent-
sprechender Anwendung der Bestimmungen des Han-
delsgesetzbuchs über die Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten (Absatz 2 und 3) zu ermitteln. Die Preisver-
hältnisse im gesamten Währungsgebiet der Deutschen 
Mark (Absatz 2 Satz 2) sind bei der Ermittlung der Wie-
derbeschaffungskosten zugrunde zu legen. Damit soll 
dem Umstand Rechnung getragen werden, daß in der 
Deutschen Demokratischen Republik vergleichbare 
Marktpreise noch nicht in ausreichendem Maße vorhan-
den sind, diese sich aber alsbald anpassen werden. 

Nach Absatz 3 sind bei der Ermittlung der Wiederherstel-
lungskosten die in § 255 Abs. 2 Satz 3 Handelsgesetz-
buch bezeichneten Teile der notwendigen Materialge-
meinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten 
und des durch die Fertigung veranlaßten Wertverzehrs 
des Anlagevermögens zwingend einzubeziehen. Das in 
§ 255 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuchs einge-
räumte Wahlrecht findet keine Anwendung. Zinsen für 
Fremdkapital dürfen demgegenüber nicht angesetzt wer-
den; das Verbot wird zur Vermeidung von Mißverständ-
nissen an dieser Stelle ausdrücklich wiederholt, obwohl 
sich dieses bereits aus § 5 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung 
mit der Nichtanwendbarkeit des § 255 Abs. 3 des Han-
delsgesetzbuchs ergibt. 

Bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von 
Diensten sind je nach dem, ob es sich um Fremd- oder 
Eigenleistungen handelt, unterschiedliche Wertansätze 
zu berücksichtigen. Fremdleistungen (bezogene Leistun-
gen) sind — ebenso wie Aufwendungen für den Ver-
brauch von Gütern — mit denjenigen Kosten anzusetzen, 
die hierfür unter Berücksichtigung der Preisverhältnisse 
im gesamten Währungsgebiet der Deutschen Mark auf-
zuwenden wären. Für die Berechnung der Aufwendun-
gen für eigene Leistungen sind hingegen die Lohn- und 
Gehaltsverhältnisse in der Deutschen Demokratischen 
Republik zugrunde zu legen, wobei aber eventuelle Erhö-
hungen innerhalb der ersten vier Monate nach dem Bi-
lanzstichtag berücksichtigt werden dürfen. 

 



Absatz 4 schreibt für abnutzbare Vermögensgegen-
stände zwingend die Berücksichtigung planmäßiger Ab-
schreibungen im Sinne des § 253 Abs. 2 des Handelsge-
setzbuchs vor. Die Abschreibungsregelungen des bis 
30. Juni 1990 geltenden Rechts sind nicht mehr anzu-
wenden. Sie führten infolge der Anknüpfung an eine zu-
meist ungewöhnlich lange Nutzungsdauer vielfach zu 
Überbewertungen von Vermögensgegenständen. Statt 
dessen sind nunmehr diejenigen Abschreibungssätze 
zugrunde zu legen, die sich aus den ab 1. Juli 1990 
gemäß Abschnitt Ill Nr. 5 Buchstabe a der Anlage IV zum 
Staatsvertrag in Kraft getretenen Regelungen über die 
steuerliche Gewinnermittlung ergeben. Damit kann auf 
die den steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften (§ 7 
Einkommensteuergesetz) entsprechenden AFA-Tabellen 
zurückgegriffen werden, da sie handelsrechtlich als 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, zumindest 
aber nach § 254 des Handelsgesetzbuchs anwendbar 
sind. 

Ergibt sich bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung, 
daß die Vermögensgegenstände voraussichtlich eine 
längere Nutzungsdauer haben, als sie den steuerlichen 
Gewinnermittlungsvorschriften entspricht, so kann dies 
wahlweise durch einen geringeren Wertabschlag berück-
sichtigt werden. Der Wertabschlag ist hierbei unter Be-
rücksichtigung der voraussichtlichen längeren Nut-
zungsdauer zu bemessen. Hierdurch ergibt sich für den 
Vermögensgegenstand oder das Gebäude im Einzelfall 
ein höherer Wertansatz (Absatz 4 Satz 3). 

Außerplanmäßige Abschreibungen zur Berücksichtigung 
einer geringeren als der nach diesem Gesetz vorgesehe-
nen Nutzungsdauer sind nicht zulässig. Hierfür besteht 
im Rahmen einer Eröffnungsbilanz auch kein Bedürfnis. 
Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 2 
Satz 3 oder Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs bleiben je-
doch unberüh rt , wie sich aus § 5 Abs. 1 Satz 1 ergibt. 

Absatz 5 schreibt für Vermögensgegenstände, die im 
Unternehmen nicht mehr verwendet werden oder nach 
bisherigem Recht bereits voll abgeschrieben sind, die 
Bewertung mit dem Veräußerungswert vor. Damit sind 
sogenannte Anhaltewerte ausgeschlossen. Dies ent-
spricht dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip und dient 
dem Schutz der Gläubiger vor Überbewertungen. Der 
Veräußerungswert besteht aus dem zu erwartenden Ver-
kaufserlös abzüglich der bei einem Verkauf voraussicht-
lich anfallenden Veräußerungskosten. Der Ansatz des 
Veräußerungswerts für Vermögensgegenstände, die im 
Unternehmen nicht mehr verwendet werden, ist zwin-
gend. Bei den noch nutzbaren, aber bereits vollständig 
abgeschriebenen Vermögensgegenständen stellt der 
Veräußerungswert einen Höchstwert dar. Der Ansatz ei-
nes Erinnerungswertes ist zulässig. Die Beurteilung, ob 
ein Vermögensgegenstand bereits vollständig abge-
schrieben ist, richtet sich nach dem bisherigen Recht. 

Zu § 8 — Immaterielle Vermögensgegenstände 

Absatz 1 verbietet, für unentgeltlich erworbene, das heißt 
selbstgeschaffene, immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens einen Aktivposten anzu-
setzen (§ 248 Abs. 2 HGB). Hierzu gehören zum Beispiel 
selbstgeschaffene Patente, Erfindungen, Rezepte, 
Know-how, EDV-Programme, Urheber- und Verlags-
rechte. Das Aktivierungsverbot umfaßt auch einen Ge

-

schäfts- oder Firmenwert. Dieses ist auch zu beachten, 
wenn das Unternehmen vor dem Stichtag der Eröff-
nungsbilanz bereits in eine private Rechtsform umge-
wandelt worden ist und von dem bisherigen Vermögens-
träger die von diesem selbstgeschaffenen immateriellen 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über-
nommen hat (Artikel 7 § 3 Abs. 2 Buchstabe d der An-
lage I zum Staatsvertrag). 

Das Verbot der Aktivierung selbst geschaffener immate-
rieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
wird auch nicht durchbrochen, wenn von § 31 Abs. 1 
Nr. 1 Gebrauch gemacht wird. Nach dieser Vorschrift 
dürfen nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermö-
gensgegenstände des Anlagevermögens einschließlich 
eines Geschäfts- oder Firmenwerts lediglich angesetzt 
werden, wenn die Voraussetzungen für die Bildung einer 
vorläufigen Gewinnrücklage vorliegen. Aus dem Zusam-
menhang ergibt sich, daß es sich in diesem Fall um eine 
Bilanzierungshilfe handelt, die den Unternehmen die Bil-
dung von Eigenkapital ermöglichen soll. Die immateriel-
len Vermögensgegenstände sind dafür nur Bedingung 
und Maßstab. 

Absatz 2 stellt klar, daß entgeltlich erworbene immate-
rielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
grundsätzlich bilanzierungspflichtig sind. Soweit sie je-
doch technisch oder wi rtschaftlich überholt sind, gleich-
wohl aber im Unternehmen noch genutzt werden, sind sie 
wie bereits vollständig abgeschriebene Vermögensge-
genstände (§ 7 Abs. 5 Satz 2) zu behandeln. Demgemäß 
dürfen sie höchstens mit ihrem Veräußerungswert ange-
setzt werden. Der Ansatz eines bloßen Erinnerungswer-
tes ist zulässig. 

Anstelle einer Einzelbewertung der entgeltlich erworbe-
nen immateriellen Vermögensgegenstände erlaubt Ab-
satz 3 eine zusammenfassende Bewe rtung mit dem so-
genannten Teilwert. Dieser Begriff ist dem Steuerrecht 
entnommen. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 des Einkommensteu-
ergesetzes definiert  den Teilwert als den Betrag, den ein 
(gedachter) Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen 
des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wi rtschaftsgut 
(hier: die Zusammenfassung der entgeltlich erworbenen 
immateriellen Vermögensgegenstände) ansetzen würde; 
dabei ist davon auszugehen, daß der Erwerber den Be-
trieb fortführt. Diese Bewertungsmethode dient dazu, 
den wertbestimmenden Einfluß der Betriebszugehörig-
keit dieser Vermögensgegenstände besser berücksichti-
gen zu können. Sie ist übernommen worden, um den 
Unternehmen die sehr schwierige Bewe rtung der imma-
teriellen Vermögensgegenstände zu erleichtern. 

Zu § 9 — Grund und Boden 

Der Vorschrift kommt für die Eröffnungsbilanz besondere 
Bedeutung zu, weil die bisher volkseigenen Unterneh-
men seit dem 1. Juli 1990 im Zuge der gesetzlichen 
Umwandlung zum Zwecke der Privatisierung erstmals 
über eigenen Grund und Boden verfügen. Die Rechtsträ-
gerschaft an betrieblich genutzten Grundstücken be-
schränkt sich daher nicht — wie bisher — auf Nutzungs-
rechte, sondern umfaßt auch das private Eigentum an 
Grund und Boden. Dieses bildet für die Zukunft eine 
wesentliche Grundlage für die unternehmerische Betäti-
gung. 

 



Die Vorschrift gilt sowohl für den am 1. Juli 1990 bereits 
vorhandenen Grund und Boden als auch für Grund und 
Boden, der dem Unternehmen nach dem 1. Juli 1990 aus 
ehemals volkseigenem Vermögen unentgeltlich übertra-
gen worden ist (§ 2 Satz 2). Der Grunderwerb muß aller-
dings bis zum Ablauf der Aufstellungsfrist für die Eröff-
nungsbilanz (§ 4 Abs. 1 Satz 1) vollzogen sein. Für Grund 
und Boden, der nach diesem Zeitpunkt erworben wird, 
gelten die allgemeinen Bewertungsvorschriften des Han-
delsgesetzbuchs; in der Eröffnungsbilanz nach diesem 
Gesetz kann er nicht mehr berücksichtigt werden. 

Grund und Boden ist mit dem Verkehrswert (Absatz 1 
Satz 1) anzusetzen. Dies entspricht der Festlegung in 
Artikel 7 § 3 Abs. 2 Buchstabe f der Anlage I zum Staats-
vertrag und dient dem Ziel, ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögenslage des je-
weiligen Unternehmens (§ 4 Abs. 2 Satz 1) zu vermit-
teln. 

Der Verkehrswert wird grundsätzlich durch den am Markt 
erzielbaren Preis bestimmt. Da sich in der Deutschen 
Demokratischen Republik ein normal funktionierender 
Grundstücksmarkt noch nicht hat entwickeln können, 
darf bei der Ermittlung des Verkehrswertes nicht nur auf 
vergleichbare Grundstückspreise im gesamten Wäh-
rungsgebiet der Deutschen Mark, insbesondere also auf 
Preise vergleichbarer Grundstücke in der Bundesrepu-
blik Deutschland abgestellt werden, sondern auch die 
künftige Preisentwicklung innerhalb der Frist zur Fest-
stellung (nicht nur zur Aufstellung) der Eröffnungsbilanz 
(§ 35 Abs. 1 Satz 3, zweiter Halbsatz) berücksichtigt wer-
den. 

Die Vorschrift steht außerdem in engem Zusammenhang 
mit § 36. Ergibt sich bei der Aufstellung von Jahresab-
schlüssen für Geschäftsjahre, die spätestens im Jahre 
1994 enden, daß der Verkehrswert für Grund und Boden 
zu niedrig oder zu hoch angesetzt war, so ist der We rt

-ansatz in der späteren Bilanz zwingend zu berichtigen 
und die Differenz erfolgsneutral zu verbuchen. In diesem 
Fall gilt auch die Eröffnungsbilanz als geändert (§ 36 
Abs. 4). Der Verkehrswert in der Eröffnungsbilanz stellt 
also unter Umständen nur einen vorläufigen Wertansatz 
dar. Aus Vereinfachungsgründen dürfen daher zunächst 
die vom Ministerium für Wi rtschaft empfohlenen Grund-
stücksrichtwerte herangezogen werden (Absatz 1 
Satz 2). Diese Richtwerte haben indessen nur empfehlen-
den Charakter und dürfen nur so lange herangezogen 
werden, bis an Hand von selbständigen und unabhängi-
gen Gutachterausschüssen, die demnächst gebildet 
werden sollen, der im Einzelfall zutreffende Verkehrswert 
ermittelt werden kann. 

Unterliegt der nach Absatz 1 zu bewertende Grund und 
Boden wesentlichen Beeinträchtigungen, so sind diese 
bereits bei der Ermittlung des Verkehrswerts durch einen 
Wertabschlag zu berücksichtigen. Dies gilt auch für etwa 
zu übernehmende Altlasten (insbesondere Rekultivie-
rungs- und Entsorgungsverpflichtungen), wenn diese 
den Verkehrswert beeinträchtigen. Eine gesonderte 
Rückstellung für eine — ungewisse — Verbindlichkeit zur 
Beseitigung der Altlasten gegenüber einem Dritten oder 
auf Grund öffentlich-rechtlicher Verpflichtung ist, soweit 
sie bereits durch den Wertabschlag berücksichtigt ist, 
nicht zu bilden (Absatz 2). Eine Rückstellung ist nur in 
Höhe des den Verkehrswert übersteigenden Betrags zu 

bilden. Das Saldierungsverbot gilt insoweit nicht (§ 17 
Abs. 5 Satz 3). 

Abweichend vom Verbot der Aktivierung unentgeltlich 
erworbener immaterieller Vermögensgegenstände darf 
ein unentgeltlich eingeräumtes Nutzungsrecht am Grund 
und Boden, das ebenfalls zu den immateriellen Vermö-
gensgegenständen gehört, aktiviert werden (Absatz 3). 
Voraussetzung ist, daß der Grund und Boden wie Anla-
gevermögen genutzt wird, das Nutzungsrecht eine Lauf-
zeit von mindestens zehn Jahren hat und für diesen Zeit-
raum unentziehbar eingeräumt worden ist. Unter diesen 
Voraussetzungen darf das Nutzungsrecht mit dem Bar-
wert der üblichen Nutzungsentschädigung angesetzt 
werden. In erster Linie ist dabei an Erbbaurechte gedacht 
worden. Für entgeltlich erworbene Nutzungsrechte bleibt 
es bei den allgemeinen Bewertungsregeln. 

Zu § 10 — Bauten und andere Anlagen 

Nach Absatz 1 gelten für Gebäude und andere Bauten, 
technische und andere Anlagen, Maschinen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung grundsätzlich die allgemeinen 
Bewertungsregeln des § 7. Neben der zwischenzeitlichen 
Nutzung ist auch der Unterhaltungszustand durch einen 
entsprechenden Wertabschlag zu berücksichtigen. Dies 
macht eine besondere Rückstellung für unterlassene In-
standhaltungsaufwendungen oder Großreparaturen mei-
stens entbehrlich. 

Statt der Bewertung nach den allgemeinen Regeln kön-
nen Bauten und andere Anlagen auch mit ihrem Ver-
kehrswert angesetzt werden, falls ein solcher feststellbar 
ist. Soweit ein solcher bekannt ist, wird die Bewe rtung 
erleichtert. 

Zu § 11 — Finanzanlagen 

In Absatz 1 Satz 1 wird für Beteiligungen nach § 271 
Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs an Unternehmen mit 
Sitz in der Deutschen Demokratischen Republik be-
stimmt, daß sie nach der sogenannten Equity-Methode 
zu bewerten sind, und zwar in Form der Kapitalanteils-
methode. Bei dieser Methode ist der Wert der Beteiligung 
mit dem Betrag anzusetzen, der dem Anteil des beteilig-
ten Unternehmens am Eigenkapital des Beteiligungsun-
ternehmens entspricht. Der Wert der Beteiligung stellt 
sozusagen das Spiegelbild des anteiligen Eigenkapitals 
im Beteiligungsunternehmen dar. Diese ansonsten nur 
für Konzernabschlüsse nach der Siebenten Richtlinie 
(Konzernbilanzrichtlinie) der EG vorgeschriebene Bewer-
tungsmethode (§ 312 HGB) soll ausnahmsweise auch für 
die Bewertung von Beteiligungen im Rahmen der Eröff-
nungsbilanz gelten, weil dies nicht nur sachgerecht ist, 
sondern auch die erstmalige Bewe rtung von Unterneh-
mensbeteiligungen erleichtert. Eine aufwendige Unter-
nehmensbewertung wird vermieden. 

Als Eigenkapital ist bei dem Beteiligungsunternehmen 
der Betrag anzusetzen, um den der Gesamtbetrag der 
auf der Aktivseite der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen 
Vermögensgegenstände, Sonderposten und Rech-
nungsabgrenzungsposten höher ist als der Gesamtbe-
trag der auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz ausge-
wiesenen Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. 
Verändert sich das Eigenkapital aufgrund einer späteren 

 



Berichtigung von Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz 
des Beteiligungsunternehmens (§ 36), so verändert sich 
auch der Wert der Beteiligung. In diesem Fall gilt auch die 
Eröffnungsbilanz des beteiligten Unternehmens als ge-
ändert. Im übrigen gilt der angesetzte Wert für künftige 
Jahresabschlüsse als Anschaffungskosten der Beteili-
gung. In den künftigen Jahresabschlüssen darf von der 
Equity-Methode kein weiterer Gebrauch gemacht wer-
den. 

Eigenkapitalveränderungen beim Beteiligungsunterneh-
men wirken sich nur aus, wenn Verluste eine außerplan-
mäßige Abschreibung nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Han-
delsgesetzbuchs veranlassen. Der Wert der Beteiligung 
wird durch eine dem Beteiligungsunternehmen zuste-
hende Ausgleichsforderung gegen das beteiligte Unter-
nehmen (§ 24 Abs. 1 und 3) oder eine Forderung auf Ein-
zahlung von Eigenkapital (§ 26 Abs. 3 Satz 3) nicht ge-
mindert. Das beteiligte Unternehmen hat diese Posten 
vielmehr als Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz 
gesondert auszuweisen (§ 266 Abs. 3 Buchstabe c Nr. 6 
HGB). Im Falle einer Ausgleichsforderung hat das betei-
ligte Unternehmen ein Beteiligungsentwertungskonto zu 
aktivieren (§ 24 Abs. 5). Auf diese Weise wird erreicht, 
daß beim Mutterunternehmen eine Vermögensänderung 
zunächst nicht eintritt, sondern erst die Tilgung der Aus-
gleichsforderung durch das Mutterunternehmen ergeb-
niswirksam wird. 

Auf Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz außerhalb der 
Deutschen Demokratischen Republik ist die Equity-Me-
thode nicht anzuwenden, weil sonst eine Bilanz auf den 
Stichtag 1. Juli 1990 verlangt werden müßte. In diesen 
Fällen, die selten vorkommen werden, ist der Verkehrs-
wert anzusetzen. Dieser darf alternativ auch auf Beteili-
gungen nach Satz 1 angewandt werden. 

Für verbriefte Anteile (Aktien und andere Wertpapiere) ist 
der beizulegende Wert (Zeitwert) zum Stichtag zu ermit-
teln (Absatz 2); § 7 Abs. 1 Satz 2 ist nicht anzuwenden. 
Der Zeitwert ist der Börsen- oder Marktpreis am Stichtag 
der Eröffnungsbilanz. 

Ausleihungen im Sinne des Absatzes 3 sind längerfristige 
Darlehensforderungen. Soweit sie vor dem Währungs-
stichtag begründet waren, gilt für sie das allgemein für 
Forderungen festgelegte Umrechnungsverhältnis (§ 13 
Abs. 1). 

Zu § 12 — Vorräte 

Die Vorschrift enthält besondere Bestimmungen für die 
Bewertung des Vorratsvermögens. Unter den Begriff des 
Vorratsvermögens fallen alle Gegenstände des Sachver-
mögens, die am Stichtag der Eröffnungsbilanz nicht zur 
Nutzung im Betrieb, sondern zum Verbrauch oder zur 
Weiterveräußerung bestimmt waren, insbesondere Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffe, unfe rtige Erzeugnisse und Lei-
stungen, fertige Erzeugnisse sowie Waren. 

Vermögensgegenstände, die im allgemeinen dem Anla-
gevermögen zuzurechnen sind, wie zum Beispiel Grund-
stücke, Gebäude und Maschinen, können dem Vorrats-
vermögen zuzurechnen sein, wenn sie am Stichtag der 
Eröffnungsbilanz nicht zur Nutzung im eigenen Betrieb, 
sondern zur Veräußerung bestimmt waren, zum Beispiel 

Grundstücke bei einem Grundstückshandelsunterneh-
men, Bauten bei einem Bauunternehmen, Autos bei ei-
nem Automobilhersteller. Gegenstände, die bisher dem 
Anlagevermögen zugeordnet wurden, die aber verkauft 
werden sollen, werden nicht in das Vorratsvermögen 
umgebucht. Die Veräußerung erfolgt vielmehr aus dem 
Anlagevermögen unmittelbar. Für die Bewe rtung gilt § 7 
Abs. 5 (Ansatz mit dem Veräußerungswert). 

Entsprechend der allgemeinen Bewertungsvorschrift in 
§ 7 sind Vorräte, ausgehend von den Wiederbeschaf-
fungs- oder Wiederherstellungskosten, höchstens mit 
dem Zeitwert anzusetzen. Wie in § 253 Abs. 1 Satz 1 des 
Handelsgesetzbuchs bedeutet das Wo rt  „höchstens" 
nicht, daß auch Zwischenwerte zulässig wären. Es ist 
vielmehr der Zeitwert anzusetzen, soweit ein anderer 
Wert nicht ausdrücklich zugelassen ist. 

In Anbetracht der Tatsache, daß sich das Preisniveau in 
Deutscher Mark erst über einen längeren Zeitraum ein-
spielen muß, um eine brauchbare Grundlage für die Be-
wertung in der Eröffnungsbilanz zu erhalten, gilt auch bei 
der Vorratsbewertung der allgemeine Grundsatz des § 7 
Abs. 1 Satz 2, daß Werterhöhungen, die innerhalb von 
vier Monaten nach dem Bilanzstichtag eintreten, zu be-
rücksichtigen sind. 

Der Ansatz des Zeitwertes ist bei Vorräten nur zulässig, 
soweit sie im Unternehmen noch verwendet werden (§ 7 
Abs. 5 Satz 1); andernfalls sind diese Vermögensgegen-
stände mit ihrem Veräußerungswert anzusetzen. Zur Ver-
meidung von Mißverständnissen wird hierauf in § 12 
Abs. 4 Satz 2 ausdrücklich hingewiesen. 

Auf die Ermittlung der Wiederherstellungskosten ist § 7 
Abs. 3 anzuwenden. Aus Vereinfachungsgründen dürfen 
die Wiederherstellungskosten fertiger Erzeugnisse nach 
der sogenannten retrograden Methode ermittelt werden 
(Absatz 2 Satz 2). Bei dieser Methode ist vom zu erwar-
tenden Verkaufserlös auszugehen. Von diesem Betrag 
sind der zu erwartende Gewinn und die nicht zu den Her-
stellungskosten gehörenden Vertriebskosten abzuzie-
hen. Bei unfe rtigen Erzeugnissen und Leistungen ist der 
für das fertige Erzeugnis zu erwartende Verkaufserlös 
zusätzlich noch um die bis zur endgültigen Fertigstellung 
anfallenden Kosten zu mindern. In diesem Fall darf die 
retrograde Methode allerdings nur dann angewendet 
werden, wenn die bis zur endgültigen Fertigstellung an-
fallenden Kosten zuverlässig ermittelt werden können. 

Die retrograde Methode darf auch zur Ermittlung der Wie-
derbeschaffungskosten von Handelswaren (ohne Be-
oder Verarbeitung zur Weiterveräußerung bestimmte 
Waren) angewendet werden (Absatz 3). 

Zu § 13 — Forderungen 

Die in Absatz 1 und 2 vorgeschriebene Umrechnung von 
Forderungen entspricht den Festlegungen in Artikel 7 § 1 
Abs. 1 und 2 der Anlage I zum Staatsvertrag. Es werden 
jedoch nur diejenigen Vorschriften (wiederholend) über-
nommen, die für die Eröffnungsbilanz der Unternehmen 
von Bedeutung sind. 

In Absatz 1 wird, wie im Staatsvertrag, darauf abgestellt, 
daß die Forderung vor dem 1. Juli 1990 in Mark der Deut-
schen Demokratischen Republik begründet worden sein 
muß. Forderungen auf Naturalrestitution unterliegen da- 

 



mit nicht der Umrechnung; sie sind vielmehr neu zu be-
werten. Zu den Ansprüchen auf Naturalrestitution gehört 
auch die Verpflichtung zum Schadensersatz. In Mark der 
Deutschen Demokratischen Republik wird eine solche 
Forderung erst begründet, wenn sie sich in eine Geldfor-
derung umwandelt. Anzahlungen für Lieferungen oder 
Leistungen (geleistete Anzahlungen) sind Geldforderun-
gen. 

Die im Staatsvertrag enthaltene Bestimmung, daß auch 
diejenigen Forderungen in dem vorgeschriebenen Ver-
hältnis umzurechnen sind, die nach den vor dem Inkraft-
treten des Staatsvertrags in Geltung gewesenen Vor-
schriften in Mark der Deutschen Demokratischen Repu-
blik zu erfüllen gewesen wären, wurde nicht aufgenom-
men, weil sie nur klarstellende Bedeutung hat. Solche 
Forderungen sind vor dem 1. Juli 1990 begründet. Es 
wird aber klargestellt, daß die Aufhebung von Gesetzen, 
auch wenn sie die Rechtsgrundlage für bestimmte For-
derungen bilden, nicht automatisch zum Wegfall der For-
derung führt. Im Grundsatz besteht diese vielmehr fo rt . 
Im Einzelfall wird allerdings zu prüfen sein, ob die Aufhe-
bung einer Rechtsgrundlage auch zum Wegfall von dar-
auf begründeten Forderungen oder Verbindlichkeiten 
führt. 

In Absatz 2 werden aus der Regelung des Staatsvertrags 
nur diejenigen Forderungen aufgezählt, die für Unterneh-
men von Bedeutung sind. Als sonstige regelmäßig wie-
derkehrende Zahlungen sind nur solche Forderungen 
und Verbindlichkeiten aus Dauerschuldverhältnissen an-
zusehen, die mit Miet- oder Pachtverträgen vergleichbar 
sind, wie z. B. Zinsen für ein gewährtes Darlehen. Raten-
zahlungen aus Kaufverträgen oder regelmäßige Til-
gungsleistungen für Darlehen gehören daher nicht hier-
her. 

Absatz 3 bestimmt, daß Forderungen nicht nur in dem 
vorgeschriebenen Verhältnis umzurechnen, sondern 
nach den allgemeinen Grundsätzen zu bewe rten sind. Es 
ist sowohl der Grundsatz der Einzelbewertung als auch 
das Niederstwertprinzip zu beachten. Die nach Absatz 1 
oder 2 umgerechneten Forderungen sind, soweit erfor-
derlich, abzuschreiben. Niedrig verzinsliche oder unver-
zinsliche Forderungen sind abzuzinsen und dürfen nur 
mit ihrem Barwert angesetzt werden, es sei denn, der 
niedrigen Verzinslichkeit oder Unverzinslichkeit stehen 
andere Vorteile gegenüber, die den Zinsverlust ausglei-
chen. Zweifelhafte Forderungen sind im Wege der Einzel-
wertberichtigung zu korrigieren und nur mit ihrem wahr-
scheinlichen Wert anzusetzen; uneinbringliche Forderun-
gen sind vollständig abzuschreiben. Stehen dem Gläubi-
ger Sicherungsrechte zu, die ihrerseits nicht zweifelhaft 
sind, ist die Forderung insoweit werthaltig. 

Neben der Einzelwertberichtigung ist zur Erfassung des 
allgemeinen Kreditrisikos eine pauschale Wertberichti-
gung zulässig. Diese ist auf der Grundlage allgemeiner 
Erfahrungen mit einem Vomhundertsatz des gesamten 
Forderungsbestands zu schätzen und hiervon abzuset-
zen. 

Forderungen dürfen nicht angesetzt werden, wenn sie 
innerhalb der Aufstellungsfrist erlassen werden (§ 16 
Abs. 4) oder wenn der Forderungsinhaber schriftlich er-
klärt hat, daß er sie nur unter den Voraussetzungen des 
§ 16 Abs. 3 Nr. 1 und 2 einziehen werde; in diesem Falle 
stehen der Realisierbarkeit der Forderung so große Risi- 

ken gegenüber, daß sie als uneinbringlich zu behandeln 
ist (Absatz 4). 

Absatz 5 stellt klar, daß das Umrechnungsverhältnis nach 
Absatz 1 nicht nur auf den noch ausstehenden Betrag der 
jeweils bereits eingeforderten Kapitalbeteiligung, son-
dern auch auf den noch ausstehenden Betrag des insge-
samt gezeichneten Kapitals anzuwenden ist. Dieser Klar-
stellung bedarf es, weil gemäß § 272 Abs. 1 Satz 3, letzter 
Halbsatz des Handelsgesetzbuchs grundsätzlich nur ein-
geforderte Einlagen, soweit sie noch ausstehen, in der 
Bilanz als Forderungen auszuweisen sind. 

Zu § 14 — Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei 
Geldinstituten 

Gemäß Anlage I Artikel 1 Abs. 2 des Staatsvertrags sind 
alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel in der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 1. Juli 1990 an die von der 
Deutschen Bundesbank ausgegebenen, auf Deutsche 
Mark lautenden Banknoten und die von der Bundesrepu-
blik Deutschland ausgegebenen, auf Deutsche Mark 
oder Pfennig lautenden Bundesmünzen. Zahlungsmittel 
in Mark der Deutschen Demokratischen Republik haben 
damit auch ihre Bilanzierungsfähigkeit verloren. Davon 
gibt es jedoch eine Ausnahme. Absatz 4 der bezeichne-
ten Vorschrift bestimmt, daß die Umlaufmünzen der 
Deutschen Demokratischen Republik in der Stückelung 
von 1, 5, 10, 20 und 50 Pfennig in der Deutschen Demo-
kratischen Republik solange gesetzliches Zahlungsmittel 
bleiben, bis sie durch entsprechende Bundesmünzen er-
setzt werden können. Die Deutsche Demokratische Re-
publik wird diese Münzen zu einem von dem Bundesmi-
nister der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland zu 
bestimmenden Zeitpunkt außer Kurs setzen. Solche 
Münzen sind in der Eröffnungsbilanz mit ihrem Wert in 
Deutscher Mark anzusetzen. 

Absatz 2 betrifft  nur Schecks, die sich im Bestand des 
Unternehmens befinden. Am Stichtag der Eröffnungsbi-
lanz bereits gutgeschriebene Schecks sind unter den 
Guthaben bei Geldinstituten zu erfassen. Dies gilt auch 
für Schecks, deren Einzug am Bilanzstichtag noch nicht 
abgewickelt war; in diesem Fall ist die Gutschrift auch 
nach dem 30. Juni 1990 zunächst noch in Mark der Deut-
schen Demokratischen Republik zu verbuchen und in die 
Berechnung des Guthabens bei Geldinstituten einzube-
ziehen, für das die Umstellung nach Artikel 6 der Anlage I 
zum Staatsvertrag beantragt wurde (Artikel 7 § 2 Abs. 2 
der Anlage I zum Staatsvertrag). Schecks, die an den 
Aussteller oder Einreicher zurückgesandt oder von der 
bezogenen Bank mit Protestvermerk zurückgegeben 
worden sind, sind nicht als solche, sondern unter den 
entsprechenden Forderungsposten auszuweisen und zu 
bewerten. 

Zu § 15 — Rechnungsabgrenzungsposten 

Der Ansatz aktiver und passiver Rechnungsabgren-
zungsposten richtet sich nach den Bestimmungen in 
§ 250 des Handelsgesetzbuchs. 

Für die Umrechnung der hiernach abzugrenzenden Aus-
gaben und Einnahmen gilt in Anlehnung an die Bestim-
mungen in Artikel 7 § 1 Abs. 2 und 3 der Anlage I zum 
Staatsvertrag dasselbe Umstellungsverhältnis wie für 

 



Forderungen und Verbindlichkeiten, weil es sich bei den 
abzugrenzenden Ausgaben und Einnahmen in der Regel 
lediglich um Vorleistungen auf entsprechende Forderun-
gen und Verbindlichkeiten handelt. 

Hiernach gilt grundsätzlich ein Umstellungsverhältnis 
von zwei Mark der Deutschen Demokratischen Republik 
zu einer Deutschen Mark. Ein anderes Umstellungsver-
hältnis kommt namentlich bei abzugrenzenden Ausga-
ben oder Einnahmen in Betracht, die mit Ansprüchen aus 
Miet-, Pacht- oder sonstigen Dauerschuldverhältnissen 
zusammenhängen. 

Zu § 16 — Verbindlichkeiten 

Für den Ansatz und die Bewe rtung von Verbindlichkeiten 
gelten die allgemeinen Vorschriften. Unter Beachtung 
des Vollständigkeitsgebots (§ 246 Abs. 1 HGB) und des 
Realisationsprinzips (§ 6 Abs. 1 Nr. 3) sind Verbindlich-
keiten anzusetzen, wenn am Stichtag der Eröffnungsbi-
lanz gegenüber einem Dritten eine Verpflichtung zur Lei-
stung besteht, die auch der Höhe nach bereits bestimmt 
ist. Gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs 
sind sie mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Dies 
gilt auch für erhaltene Anzahlungen. 

Absatz 1 bestimmt, daß Verbindlichkeiten, die bereits vor 
dem 1. Juli 1990 begründet worden sind, nach den Fest-
legungen in Artikel 7 § 1 Abs. 1 und 2 der Anlage I zum 
Staatsvertrag in gleicher Weise umzurechnen sind wie 
Forderungen. Wegen der Weglassung der Verbindlich-
keiten, die nach dem früheren Recht in Mark der Deut-
schen Demokratischen Republik zu erfüllen gewesen wä-
ren, und zur Auslegung des Merkmals „begründet wur-
den" wird auf die Ausführungen zu § 13 verwiesen. 

In Absatz 2 sind diejenigen Verbindlichkeiten aufgezählt, 
die gemäß Artikel 7 § 1 Abs. 2 der Anlage I zum Staats-
vertrag im Verhältnis eins zu eins umzurechnen sind und 
bei Unternehmen vorkommen. 

Absatz 3 regelt die bilanzielle Behandlung einer soge-
nannten Rangrücktrittsvereinbarung. Eine dera rtige Ver-
einbarung wird zwischen einem Unternehmen und einem 
oder mehreren Gläubigern meistens abgeschlossen, um 
eine bereits vorhandene Überschuldung zu beseitigen 
oder eine drohende Überschuldung abzuwenden. Ab-
satz 3 verfolgt primär den Zweck, diese in der Deutschen 
Demokratischen Republik bislang unbekannte Form der 
Untemehmenssanierung einzuführen und im Interesse 
der Rechtssicherheit Zweifel über die Formulierung einer 
entsprechenden Vereinbarung zu beseitigen. Im übrigen 
trägt Absatz 3 dem Grundsatz Rechnung, daß Verbind-
lichkeiten, die nur aus künftigen Jahresüberschüssen zu 
tilgen sind, in der Bilanz nicht als Verbindlichkeiten aus-
gewiesen werden dürfen. Dem entspricht auf der Gläubi-
gerseite ein Aktivierungsverbot (§ 13 Abs. 4). Für die 
Beurteilung der Finanzlage des Unternehmens ist es 
gleichwohl von Bedeutung, auch solche Verbindlichkei-
ten festzuhalten. Demgemäß wird in Absatz 3 Satz 2 
bestimmt, daß der Gesamtbetrag solcher Verbindlichkei-
ten im Anhang, sofern ein solcher aufzustellen ist (§ 1 
Abs. 1 Satz 2), unter den sonstigen finanziellen Verpflich-
tungen gesondert anzugeben ist. Dies gilt nicht, wenn der 
Gläubiger mit dem Unternehmen vereinbart hat, daß die 
aus den künftigen Jahresüberschüssen zu tilgende Ver-
bindlichkeit wie eine Einlage behandelt werden soll, die 

im Verhältnis zu den übrigen Gläubigern die Funktion 
eines zusätzlichen Haftkapitals hat. In diesem Fall hat die 
Verbindlichkeit Eigenkapitalcharakter; sie wird im allge-
meinen als nachrangiges Kapital ausgewiesen. 

Mit der Regelung in Absatz 4 soll vermieden werden, daß 
das Unternehmen eine Verbindlichkeit ausweist, die noch 
innerhalb der Aufstellungsfrist von vier Monaten für die 
Eröffnungsbilanz erlassen wird. Es kann davon ausge-
gangen werden, daß ein solcher Erlaß ausschließlich aus 
Gründen der Sanierung des Unternehmens erfolgt. Ohne 
die Regelung hätte das Unternehmen bereits im ersten 
auf die Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluß ei-
nen Gewinn auszuweisen und hierbei den im Einzelfall 
schwierigen Nachweis zu führen, ob es sich um einen 
steuerfreien oder steuerpflichtigen Sanierungsgewinn 
handelt. Die Steuerfreiheit eines entsprechenden Sanie-
rungsgewinns setzt nämlich nach der zu § 3 Nr. 66 des 
Einkommensteuergesetzes ergangenen Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs Klarheit über den mit dem 
Erlaß der Verbindlichkeit verfolgten Sanierungszweck, 
dessen Eignung zur Sanierung und über die Sanierungs-
bedürftigkeit des Unternehmens voraus. Zweifel über 
das Vorliegen dieser auf tatsächlichem Gebiet liegenden 
Voraussetzungen werden vermieden, wenn die erlassene 
Verbindlichkeit von Anfang an nicht in die Eröffnungsbi-
lanz aufgenommen zu werden braucht. 

Zu § 17 — Rückstellungen 

Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen zu bil-
den sind oder gebildet werden dürfen, ergeben sich aus 
dem nach § 5 Abs. 1 Satz 1 anzuwendenden § 249 des 
Handelsgesetzbuchs. Als Rückstellungen sind alle Ver-
bindlichkeiten auszuweisen, die dem Grunde oder der 
Höhe nach ungewiß sind, sowie drohende Verluste aus 
schwebenden Geschäften. Wegen des das Vorsichts-
prinzip bestimmenden Imparitätsprinzips sind Verbind-
lichkeiten und Verluste schon dann als realisie rt  anzuse-
hen, wenn spätestens am Stichtag eine Verpflichtung 
begründet wurde, die in einer späteren Rechnungspe-
riode zu einer Auszahlung oder einem Verlust führt. Das 
Vorsichtsprinzip verlangt, daß unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes der richtigen Periodenabgrenzung die-
ser Aufwand derjenigen Rechnungsperiode zugerechnet 
wird, in der er wi rtschaftlich verursacht worden ist. 

Absatz 1 bestimmt, daß Rückstellungen für ungewisse 
Verbindlichkeiten, die vor dem 1. Juli 1990 in Mark der 
Deutschen Demokratischen Republik begründet wurden, 
nach den Vorschriften des Staatsvertrags über die Um-
rechnung von Verbindlichkeiten in Deutsche Mark umzu-
rechnen sind. Waren solche Rückstellungen nach dem 
bisherigen Recht der Deutschen Demokratischen Repu-
blik nicht zulässig, so konnte eine Verpflichtung auch 
nicht in Mark der Deutschen Demokratischen Republik 
begründet werden, wie zum Beispiel für Rekultivierung, 
Entsorgung oder für drohende Verluste. Solche Rückstel-
lungen sind neu zu bilden und damit erstmalig zu bewer-
ten. Dies gilt auch für Rückstellungen zur Erfüllung von 
Naturalverpflichtungen. 

Absatz 2 trägt dem Umstand Rechnung, daß Rückstel-
lungen für drohende Verluste aus schwebenden Ge-
schäften dem bisherigen Recht der Deutschen Demokra-
tischen Republik unbekannt waren. Die Verpflichtung zur 
Passivierung solcher Rückstellungen folgt aus dem Im- 

 



paritätsprinzip, wonach nicht realisie rte Verluste schon 
dann zu berücksichtigen sind, wenn ihr Eintritt droht. 
Derartige Verluste drohen namentlich bei Verträgen, die 
vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz noch zu den sei-
nerzeit gültigen Bedingungen, insbesondere unter Be-
rücksichtigung staatlicher Preisfestsetzungen abge-
schlossen wurden, aber erst nach dem Stichtag der Er-
öffnungsbilanz zu erfüllen sind. In Absatz 2 Satz 2 sind 
daher zwei Fallgestaltungen erwähnt, bei denen im Zu-
sammenhang mit der Währungsumstellung vor allem mit 
Verlusten zu rechnen ist. Bei Absatzgeschäften kann es 
vorkommen, daß der als Gegenleistung für die Lieferung 
oder Leistung vereinbarte Werklohn oder Kaufpreis nach 
seiner Umrechnung die dem Leistenden entstehenden 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht deckt, viel-
mehr mit vergleichsweise höheren Selbstkosten gerech-
net werden muß. Ein sich hieraus ergebender Verlust ist 
bereits in der Eröffnungsbilanz im Wege der Rückstellung 
zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt für noch nicht 
erfüllte Beschaffungsgeschäfte. Bei Beschaffungsge-
schäften droht ein Verlust, wenn der nach den Grundsät-
zen des § 7 Abs. 1 höchstens mit dem Zeitwert ermittelte 
Wert der noch ausstehenden Ware am Stichtag der Eröff-
nungsbilanz niedriger ist als der hierfür geschuldete, nur 
zur Hälfte abgewertete Kaufpreis. Eine Rückstellung ent-
fällt, soweit eine Anpassung nach § 32 Abs. 2 wegen 
Wegfalls der Geschäftsgrundlage erfolgt und dadurch ein 
Verlust vermieden wird. 

In Absatz 3 wird klargestellt, daß Rückstellungen, die 
nicht nach Absatz 1 umzurechnen sind, weil eine Ver-
pflichtung vor dem 1. Juli 1990 nicht in Mark der Deut-
schen Demokratischen Republik begründet wurde, in 
Höhe des Betrags in Deutscher Mark anzusetzen sind, 
der — wie es in § 253 Abs. 1 Satz 2 des Handelsgesetz-
buchs heißt — nach vernünftiger kaufmännischer Beur-
teilung notwendig ist, um die Verpflichtung zu erfüllen. 

Absatz 4 trägt dem Umstand Rechnung, daß Rückstel-
lungen in der D-Markeröffnungsbilanz in weit größerem 
Umfang als nach bisherigem Recht gebildet werden 
müssen, weil insbesondere das Rechtsinstitut der soge-
nannten Drohverlustrückstellung bisher nicht angewen-
det wurde. Ein erheblicher Rückstellungsbedarf kann 
sich aber auch aus der Übernahme von Bundesrecht zum 
1. Juli 1990 ergeben, soweit sich hieraus Verpflichtungen 
gegenüber Dritten ergeben, die zu einem finanziellen Auf-
wand führen, wie z. B. aus Sozialplänen oder wegen der 
Entsorgung oder Rekultivierung. Die Bildung dieser 
Rückstellungen, auf die nicht verzichtet werden kann, 
wenn die Vermögenslage richtig dargestellt werden soll, 
führt dazu, daß die hierwegen später entstehenden Aus-
gaben nicht mehr zu einem ergebniswirksamen Aufwand 
führen. Die Unternehmen könnten in erhebliche Liquidi-
tätsschwierigkeiten geraten, wenn sie diese Aufwendun-
gen nicht zu Lasten der Erträge der künftigen Periode 
verrechnen könnten. Sie wären außerdem bei der steuer-
lichen Gewinnermittlung benachteiligt, weil die künftigen 
Ausgaben, die normalerweise steuerlich abzugsfähiger 
Aufwand sind, ergebniswirksam zu keinem Zeitpunkt be-
rücksichtigt werden könnten, weil sie bereits in der Eröff-
nungsbilanz gebildet worden sind. 

Um solche Nachteile zu vermeiden, sieht Absatz 4 vor, 
daß bereits in der Handelsbilanz auf der Aktivseite ein 
Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung auszu-
weisen ist, soweit der zurückgestellte Betrag nicht durch 

eine Ausgleichsforderung nach § 24 Abs. 1 Satz 1 aus-
geglichen wird. Es dürfen aber nur solche Rückstellun-
gen berücksichtigt werden, die auf Grund des zum 1. Juli 
1990 eingeführten § 249 Abs. 1 Satz 1 des Handelsge-
setzbuchs erstmals zu bilden sind. In Satz 2 dieses Ab-
satzes wird bestimmt, daß dieser Aktivposten in den Fol-
gejahren jeweils in Höhe der Aufwendungen abzuschrei-
ben ist, die zur Erfüllung der zurückgestellten Verpflich-
tung entstehen oder zum Ausgleich von Verlusten benö-
tigt werden. Diese Abschreibung ist ergebniswirksam. 
Sollte sich in späteren Geschäftsjahren ergeben, daß die 
Rückstellungen wesentlich zu hoch oder zu niedrig gebil-
det worden sind, so sind sie nach § 36 mit der Folge zu 
berichtigen, daß sich auch eine eventuelle Ausgleichsfor-
derung und das Sonderverlustkonto aus Rückstellungs-
bildung entsprechend ändern. Diese Vorgänge sind, so-
weit die Berichtigung zulässig ist, ergebnisneutral. 

Das Sonderverlustkonto verbessert die Darstellung des 
Eigenkapitals. Um zu verhindern, daß diese Regelung zu 
einer Ausschüttung führt, wird in Absatz 4 Satz 3 be-
stimmt, daß eine auf das Sonderverlustkonto zurückzu-
führende Rücklage nur zum Ausgleich von Verlusten ver-
wendet werden darf. 

Nach Absatz 5 Satz 1 braucht § 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
des Handelsgesetzbuchs über unterlassene Instandhal-
tungsaufwendungen nicht angewandt zu werden, weil 
diese Regelung für die Eröffnungsbilanz ohne Bedeutung 
ist. In Satz 2 wird klargestellt, daß § 249 des Handelsge-
setzbuchs im übrigen unberüh rt  bleibt. In Satz 3 wird 
klargestellt, daß in den Fällen, in denen ein Wertabschlag 
nach § 9 Abs. 2 oder § 10 Abs. 1 Satz 2 vorgenommen 
wird, eine Rückstellung nur in Höhe des den Wertab-
schlag übersteigenden Betrags gebildet werden darf. 
Das Saldierungsverbot des § 248 des Handelsgesetz-
buchs wird dadurch nicht verletzt, weil der Wertansatz 
lediglich auf den nach § 253 Abs. 1 Satz 2 des Handels-
gesetzbuchs notwendigen Betrag beschränkt wird. 

In Absatz 5 Satz 4 wird schließlich bestimmt, daß § 16 
Abs. 3 und 4 entsprechend anzuwenden ist. Für eine 
nachrangige oder erlassene Verpflichtung ist auch eine 
Rückstellung nicht zu bilden. 

Zu § 18 — Währungsumrechnung 

Für die Währungsumrechnung wird ausschließlich die 
sogenannte Stichtagsmethode vorgeschrieben. Diese 
entspricht am besten dem Grundsatz, daß Vermögens-
gegenstände und Schulden neu zu bewerten sind. Dabei 
ist für nicht abgewickelte Kassageschäfte der Kassakurs, 
für nicht abgewickelte Termingeschäfte der Terminkurs 
am Bilanzstichtag zugrundezulegen. Außerdem wird zur 
Wahrung des Vorsichtsprinzips festgelegt, daß Forde-
rungen und Lieferansprüche mit dem Geldkurs, Verbind-
lichkeiten und Lieferverpflichtungen hingegen mit dem 
höheren Briefkurs umzurechnen sind. 

Die Vorschriften über den Bilanzansatz und die Bewer-
tung von auf ausländische Währung lautenden Vermö-
gensgegenständen und Schulden sind unabhängig von 
der Währungsumrechnung zu beachten. Soweit Vermö-
gensgegenstände und Schulden neu zu bewerten sind, 
ist daher zunächst der Zeitwert in fremder Währung zu 
ermitteln, bevor umgerechnet wird. 

 



Zu Unterabschnitt 3 — Anhang. Vergleichende 
Darstellung 

Zu § 19 — Anhang 

Die Vorschrift regelt den Inhalt des Anhangs. Sie hat die 
§§ 284 bis 286 des Handelsgesetzbuchs zum Vorbild, 
weicht aber teilweise hiervon ab, weil einige der do rt  ver-
langten Angaben für die nach diesem Gesetz aufzustel-
lende Eröffnungsbilanz überflüssig oder entbehrlich sind. 
Andere Angaben werden zusätzlich verlangt, weil sie für 
die Neubewertung des Vermögens und die erstmalige 
Darstellung der Vermögenslage nach der Umstellung auf 
ein anderes Wi rtschaftssystem von besonderer Bedeu-
tung sind. 

Der Geltungsbereich der Vorschrift ist auf Unternehmen 
beschränkt, die ihre Eröffnungsbilanz nach § 37 Abs. 1 
offenlegen müssen (§ 1 Abs. 1 Satz 2). Einzelkaufleute 
und Personengesellschaften brauchen hiernach grund-
sätzlich keinen Anhang aufzustellen, sofern sie nicht we-
gen der Art  ihrer geschäftlichen Betätigung (Geschäfts-
zweig) oder wegen Überschreitens bestimmter Größen-
merkmale ebenfalls publizitätspflichtig sind. Kapitalge-
sellschaften und eingetragene Genossenschaften wer-
den ohne Einschränkung erfaßt, weil diese nach § 325 
bzw. § 339 des Handelsgesetzbuchs grundsätzlich zur 
Offenlegung ihrer Bilanzen verpflichtet sind. 

Absatz 1 knüpft inhaltlich an § 284 Abs. 2 Nr. 1 des Han-
delsgesetzbuchs an. Nach Satz 1 wird zusätzlich ver-
langt, daß auch die Methoden der Neubewertung und der 
Vergleichsmaßstab bei Schätzungen besonders darge-
stellt werden. Das für die Verständlichkeit der Darstellung 
herangezogene Urteilsvermögen eines sachverständigen 
Dritten entspricht dem in § 238 Abs. 1 Satz 2 des Han-
delsgesetzbuchs niedergelegten allgemeinen Grundsatz. 
Bei der Ausübung von Wahlrechten sind nach Satz 2 die 
Unterschiede zwischen dem in der Eröffnungsbilanz ge-
wählten Bilanz- oder Wertansatz und dem ebenfalls zu-
lässigen Bilanz- oder Wertansatz im Anhang gesondert 
darzustellen, wenn die Auswirkungen auf die Darstellung 
der Vermögenslage wesentlich sind. Satz 3 entspricht 
§ 284 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs. Hiernach sind 
sämtliche Angaben aufzunehmen, die für bestimmte Ein-
zelposten der Eröffnungsbilanz entweder ausdrücklich 
im Anhang vorgeschrieben sind (Pflichtangaben) oder 
wahlweise im Anhang statt in der Bilanz gemacht werden 
dürfen. Entsprechende Vorschriften ergeben sich sowohl 
aus diesem Gesetz (§ 4 Abs. 2 Satz 2, § 9 Abs. 3 Satz 2, 
§ 16 Abs. 3 Satz 2, § 31 Abs. 8) als auch aus den ent-
sprechend anwendbaren Vorschriften des Handelsge-
setzbuchs (z. B. § 265 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 2, 
Abs. 7 Nr. 2, § 268 Abs. 6 und 7). 

Die Regelung in Absatz 2 ist ohne Vorbild. Sie dient der 
Darstellung wesentlicher Strukturanpassungsmaßnah-
men, die im Zusammenhang mit der Währungsumstel-
lung und dem wi rtschaftlichen Neubeginn geplant oder 
— bis zum Ablauf der Aufstellungsfrist für die Eröffnungs-
bilanz — bereits getroffen worden sind; sie schließt die 
Darstellung der finanziellen Auswirkungen solcher Maß-
nahmen ein. 

Absatz 3 entspricht im wesentlichen § 285 des Handels-
gesetzbuchs. Von den do rt  bezeichneten Pflichtangaben 
sind die Nummern 4 bis 6, 8 bis 9 und 13 nicht übernom 
men worden, weil diese sich auf eine laufende Geschäfts

-

tätigkeit des Unternehmens beziehen. Die übrigen Be-
stimmungen sind, soweit sie nicht wörtlich übernommen 
worden sind, an die Erfordernisse der Eröffnungsbilanz 
angepaßt worden. Für bestimmte Bilanzposten werden 
zusätzliche Angaben verlangt. Sie betreffen im wesentli-
chen das Sachanlagevermögen, weil dessen Zustand 
oder Erneuerungsbedürftigkeit für die Beurteilung der 
Vermögenslage und künftigen Ertragsaussichten des 
Unternehmens von besonderer Bedeutung sind (Ab-
satz 3 Nr. 3 und 4). Schließlich werden Angaben über 
etwaige gegen das Unternehmen gerichtete Ansprüche 
verlangt, die mit früheren Enteignungen zusammenhän-
gen (Absatz 3 Nr. 5). Hintergrund dieser Bestimmung ist, 
daß ein großer Teil des bisher volkseigenen Vermögens, 
das den Unternehmen bislang nur zur Nutzung überlas-
sen worden war, im Zuge von Privatisierungsmaßnah-
men in deren Eigentum übergegangen ist (§ 11 Abs. 2 
Satz 2 des Treuhandgesetzes). Soweit es sich hierbei um 
enteignetes Vermögen handelt, kann es sein, daß den 
früheren Eigentümern gegen die jetzigen Eigentümer Ent-
schädigungsansprüche zustehen oder eingeräumt wer-
den. In Absatz 3 Nr. 5 werden deshalb entsprechende 
Angaben verlangt, falls bis zum Ablauf der Frist für die 
Aufstellung der Eröffnungsbilanz dera rtige Ansprüche 
bekannt werden. Diese Angaben sind aber nur erforder-
lich, wenn mit einer Inanspruchnahme des Unterneh-
mens ernsthaft zu rechnen ist. Das setzt zumindest vor-
aus, daß ein Anspruch bereits geltend gemacht worden 
und nach den Umständen nicht ausgeschlossen ist. Un-
erheblich ist dagegen, daß der Anspruch bestritten 
wird. 

Die in Absatz 4 eingeräumten Erleichterungen gelten für 
alle Unternehmen, die zur Aufstellung eines Anhangs ver-
pflichtet sind. Besondere Erleichterungen, wie sie für 
kleine oder mittelgroße Unternehmen in § 288 des Han-
delsgesetzbuchs und, soweit es bei mittelgroßen Unter-
nehmen den Umfang der Offenlegung angeht, in § 327 
Nr. 2 des Handelsgesetzbuchs enthalten sind, sind damit 
entbehrlich. Befreiungen sind vorgesehen, soweit Anga-
ben und Erläuterungen über Strukturanpassungsmaß-
nahmen nach Absatz 2 oder Einzelangaben nach Ab-
satz 3 von untergeordneter Bedeutung sind (Absatz 4 
Nr. 1). Weitere Befreiungen sind nach Absatz 4 Nr. 2 vor- 
gesehen, wenn besondere betriebliche Umstände objek-
tiv (nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung) die 
Geheimhaltung von geplanten Strukturanpassungsmaß-
nahmen (Absatz 2), von Angaben über den Zustand des 
produktiven Anlagevermögens einschließlich der Anga-
ben über den voraussichtlichen Investitionsbedarf der 
nächsten vier Jahre (Absatz 3 Nr. 4) oder von Angaben 
über den Beteiligungsbesitz (Absatz 3 Nr. 9) erfordern. 

Zu § 20 — Vergleichende Darstellung 

Die Vorschrift soll in erster Linie gewährleisten, daß ver-
gleichbare Positionen der Schlußbilanz zum 30. Juni 
1990 den jeweils anders bezeichneten und gegliederten 
Posten der Eröffnungsbilanz zum 1. Juli 1990 zutreffend 
zugeordnet und vollständig erfaßt werden können. Die 
vergleichende Darstellung hat weder die Funktion einer 
Überleitungsbilanz noch die einer Überleitungsrechnung. 
Insoweit bleibt es vielmehr bei dem Grundsatz, daß sämt-
liche Vermögensgegenstände und Schulden, die nicht 
lediglich in einem bestimmten Verhältnis umzurechnen 
sind, neu zu bewe rten sind (§ 7 Abs. 1 Satz 1) und daß 

 



bisher nicht erfaßte oder innerhalb der Aufstellungsfrist 
von vier Monaten für die Eröffnungsbilanz neu hinzukom-
mende Vermögensgegenstände und Schulden selbstän-
dig zu erfassen und nach den Vorschriften dieses Geset-
zes anzusetzen sind. 

Die vergleichende Darstellung und der gesonderte Nach-
weis über die sich aus der Neubewertung ergebenden 
Differenzen (Absatz 1 Satz 2 und 3) dienen daneben sta-
tistischen Zwecken und sollen dazu beitragen, die volks-
wirtschaftlichen Auswirkungen der Währungsumstellung 
beurteilen zu können. Geldinstitute haben zusätzliche 
Angaben zu machen (§ 42). Im übrigen brauchen die ver-
gleichende Darstellung und der gesonderte Nachweis 
weder geprüft (§ 33 Abs. 1 Satz 1) noch offengelegt zu 
werden (§ 37 Abs. 1 Satz 1); sie sind vielmehr — entspre-
chend ihrer Zweckbestimmung — zusammen mit der 
Eröffnungsbilanz der örtlich zuständigen Dienststelle des 
Statistischen Amtes der Deutschen Demokratischen Re-
publik einzureichen (§ 37 Abs. 4). 

Zu Abschnitt 2 — Konzerneröffnungsbilanz. 
Gesamteröffnungsbilanz 

Zu § 21 — Pflicht zur Aufstellung 

Die bisher volkseigene Wirtschaft der Deutschen Demo-
kratischen Republik wurde vorwiegend in Form von 
Kombinaten, volkseigenen Betrieben und verschiedenen 
Arten von Genossenschaften geführt. Den jeweils für be-
stimmte Branchen zuständigen Kombinaten waren die in 
ihrem Bereich tätigen volkseigenen Betriebe zugeordnet. 
Sämtliche Wirtschaftseinheiten waren Teil der Planwirt-
schaft und der staatlichen Planung unterworfen. Der Ver-
gleich der Gesamtwirtschaft mit Konzernen, wie sie in 
Industrieländern üblich sind, liegt trotz wesentlicher Un-
terschiede nahe. 

Die bisherigen Kombinate sind mit Wirkung zum 1. Juli 
1990 in Aktiengesellschaften und die volkseigenen Be-
triebe in Gesellschaften mit beschränkter Haftung umge-
wandelt worden (§ 11 Treuhandgesetz). Dabei sind nach 
§ 12 Abs. 2 des Treuhandgesetzes die aus Kombinaten 
entstandenen Aktiengesellschaften Inhaber der Ge-
schäftsanteile derjenigen Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung geworden, die ihnen vor dem 1. Juli 1990 
unterstellt waren, sofern diese nicht aus dem Kombinat 
ausgetreten sind. Die von der Treuhandanstalt zu grün-
denden Treuhand-Aktiengesellschaften sollen Inhaber 
der Aktien der aus den Kombinaten ihres Bereichs ent-
standenen Aktiengesellschaften und der Geschäftsan-
teile von Gesellschaften mit beschränkter Haftung wer-
den, die aus selbständigen Wirtschaftseinheiten entstan-
den oder aus einem Kombinat ausgetreten sind. Die 
Treuhandanstalt wiederum wird Inhaber der Anteile der 
von ihr gegründeten Treuhand-Aktiengesellschaften. 

Die Regelungen des Treuhandgesetzes führen somit für 
den Bereich der bisher volkseigenen Wirtscha ft  zu einem 
mehrstufigen konzernähnlichen Gebilde unter dem Dach 
der Treuhandanstalt. Bei Anwendung des § 290 des Han-
delsgesetzbuchs wären auf der Ebene der Aktiengesell-
schaften, der Treuhandaktiengesellschaften und der 
Treuhandanstalt jeweils Konzernabschlüsse aufzustel-
len. Unter diesen Umständen genügt es nicht, daß ledig-
lich die einzelnen Wirtschaftseinheiten Eröffnungsbilan-
zen aufstellen. Die Vermögenslage der Aktiengesell- 

schaften, Treuhand-Aktiengesellschaften und der Treu-
handanstalt werden vollständig nur überschaubar, wenn 
diese Unternehmen auch eine vergleichbare Eröffnungs-
bilanz aufstellen. Insbesondere die Regelungen über die 
Bewertung der Beteiligungen nach der Equity-Methode 
in Verbindung mit den Regelungen über Ausgleichsfor-
derungen (§ 24), Ausgleichsverbindlichkeiten (§ 25), die 
ausstehenden und eingeforderten Einlagen (§§ 26, 27), 
das Kapitalentwertungskonto (§ 28) und die vorläufige 
Gewinnrücklage (§ 31) sowie die Regelungen über das 
Beteiligungsentwertungskonto (§ 24 Abs. 5) und das 
Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung (§ 17 
Abs. 4) können dazu führen, daß die Vermögensverhält-
nisse in den Eröffnungsbilanzen, insbesondere wenn 
diese lediglich addiert werden, zu günstig dargestellt 
werden. Ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild über die Vermögenslage der bisher volks-
eigenen Wirtschaft wird daher nur erreicht, wenn die Er-
öffnungsbilanzen der einzelnen Wirtschaftseinheiten 
durch diesem Gebilde Rechnung tragende Eröffnungsbi-
lanzen ergänzt werden. 

Aus den dargelegten Gründen wird in Absatz 1 vorge-
schrieben, daß zur Aufstellung einer Eröffnungsbilanz 
verpflichtete Unternehmen eine Konzerneröffnungsbi-
lanz und einen Konzernanhang aufzustellen haben, wenn 
sie die Mehrheit der Anteile an einem anderen Unterneh
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men besitzen. Im Interesse der Vereinfachung wird weder 
auf die Mehrheit der Stimmrechte noch auf die einheitli-
che Leitung, wie dies in § 290 des Handelsgesetzbuchs 
der Fall ist, abgestellt. Die Verpflichtung trifft jedoch nur 
Konzerne bestimmter Größe. Die in Absatz 1 Satz 2 fest-
gelegten Größenmerkmale entsprechen denen in § 293 
Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, wobei der Betrag für 
die Konzernbilanzsumme aufgerundet wurde. Die beson-
deren Verhältnisse der Treuhandanstalt und ihrer Treu-
hand-Aktiengesellschaften werden in Absatz 5 berück-
sichtigt. 

Absatz 2 enthält die allgemeinen Grundsätze, die bei der 
Aufstellung zu beachten sind. 

In Absatz 3 wird der Konsolidierungskreis nach dem Vor-
bild der §§ 294 bis 296 des Handelsgesetzbuchs festge-
legt. Änderungen der Konzernstruktur innerhalb der Auf-
stellungsfrist dürfen so behandelt werden, als wären sie 
zum 1. Juli 1990 eingetreten. Dies gilt auch, wenn ein 
Mutterunternehmen innerhalb dieses Zeitraums gegrün-
det worden ist. 

In Absatz 4 wird im einzelnen festgelegt, welche Vor-
schriften bei der Aufstellung der Konzerneröffnungsbi-
lanz zu beachten sind. Die Vorschrift enthält außerdem 
Erleichterungen. So darf unterstellt werden, daß die Kon-
zernunternehmen mit Sitz in der Deutschen Demokrati-
schen Republik die Vermögensgegenstände und Schul-
den in den Eröffnungsbilanzen einheitlich im Sinne des 
§ 308 des Handelsgesetzbuchs bewe rtet haben, so daß 
sogenannte Handelsbilanzen II nicht aufzustellen sind. 
Angaben über verbundene Unternehmen brauchen 
ebensowenig wie in der Eröffnungsbilanz gemacht zu 
werden. Es wäre nicht sachgerecht anzunehmen, daß die 
gesamte bisher volkseigene Wirtschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik im Sinne des Konzernrechts 
verbunden ist. 

Absatz 5 bestimmt für die Treuhandanstalt und die von 
ihr gegründeten Treuhand-Aktiengesellschaften, daß sie 

 



anstatt einer Konzerneröffnungsbilanz eine Gesamteröff-
nungsbilanz und anstatt eines Konzernanhangs einen 
Gesamtanhang in entsprechender Anwendung der für 
Aktiengesellschaften nach diesem Gesetz geltenden 
Vorschriften in vereinfachter Form aufzustellen haben. 
Sie brauchen nur die Gesamtabschlüsse oder Konzern-
abschlüsse ihrer Unternehmen zusammenzufassen. Die 
wichtigste Erleichterung besteht darin, daß die Schul-
denkonsolidierung nur auf vertikale Geschäftsbeziehun-
gen angewandt wird und daß Zwischenergebnisse nicht 
herausgerechnet werden müssen. Die Gesamteröff-
nungsbilanz wird damit auf das absolut notwendige Maß 
beschränkt. Insoweit ist sie aber unve rzichtbar. 

Zu § 22 — Konzernanhang 

Für den Konzernanhang gelten grundsätzlich die Vor-
schriften, die nach § 19 im Anhang zu machen sind. § 20 
über die vergleichende Darstellung ist auf den Konzern 
nicht anzuwenden. 

In Absatz 2 wird zusätzlich verlangt, daß bestimmte An-
gaben über die Struktur des Konzerns in dem Umfang 
gemacht werden müssen, wie sie auch für den Konzern-
anhang nach dem Handelsgesetzbuch verlangt werden 
(§ 313 Abs. 2, 3 HGB). 

Zu § 23 — Vorlage- und Auskunftspflichten 

Eine Konzerneröffnungsbilanz und ein Konzernanhang 
können nur aufgestellt werden, wenn dem jeweiligen 
Mutterunternehmen Auskunftsrechte eingeräumt wer-
den. 

Absatz 1 gibt den Mutterunternehmen im Sinne des § 21 
das Recht, alle erforderlichen Auskünfte zu verlangen. 

Absatz 2 bestimmt, daß die Tochterunternehmen ver-
pflichtet sind, jedem unmi ttelbaren oder mittelbaren Un-
ternehmen die Eröffnungsbilanz und den Anhang vorzu-
legen. Wenn sie gleichzeitig Mutterunternehmen sind, 
haben sie auch ihre Konzerneröffnungsbilanz und ihren 
Konzernanhang vorzulegen. Dies gilt auch für spätere 
Änderungen dieser Unterlagen. Letzteres ist notwendig, 
weil Änderungen der Eröffnungsbilanzen nach § 36 auch 
zur Änderung der Konzerneröffnungsbilanzen führen. 

Zu Abschnitt 3 — Kapitalausstattung 

Der Entwurf  enthält im Dritten Abschnitt Vorschriften 
über die Beseitigung der Überschuldung und für die Ka-
pitalausstattung der Unternehmen in der Eröffnungsbi-
lanz, den unter diesen Gesichtspunkten besondere Be-
deutung zukommt. Wegen der grundsätzlich anderen 
Verhältnisse im Vergleich mit früheren Währungsumstel-
lungen wird weitgehend Neuland betreten. Die vorge-
schlagene Lösung berücksichtigt, daß das planwirt-
schaftliche System, für das weder die Eigenkapitalbil-
dung noch die Gewinnerzielung von wesentlicher Bedeu-
tung war, die Unternehmen benachteiligte oder auch be-
vorteilte. Um ihnen den Weg in die Marktwirtschaft nicht 
unmöglich zu machen oder übermäßig zu erschweren, 
soll innerhalb des bisher volkseigenen Vermögens ein 
Ausgleich erfolgen. Die vorgeschlagene Lösung dieser 
Problematik weicht von der des Staatsvertrags für Geld
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institute und Außenhandelsbetriebe vor allem insoweit 
ab, als der Ausgleich innerhalb des bisher volkseigenen 
Vermögens erfolgen soll, so daß eine unmi ttelbare Bela-
stung des Staatshaushalts vermieden wird. 

Das Kapitalproblem wird dreistufig gelöst. 

In der ersten Stufe wird eine Überschuldung der bisher 
volkseigenen Unternehmen durch die Einräumung von 
Ausgleichsforderungen gegenüber derjenigen Person 
ausgeräumt, die die Anteile an dem Unternehmen unent-
geltlich erhalten hat. Beim Eigentümer führen die Aus-
gleichsforderungen zu einem Beteiligungsentwertungs-
konto, dessen Tilgung handelsrechtlich und steuerlich 
ergebniswirksam wird. Diese Regelung wird dazu führen, 
daß Überschuldungen auf jeder Stufe ausgeglichen wer-
den. Eine vergleichsweise zu hohe Kapitalausstattung 
soll durch Einräumung von Ausgleichsverbindlichkeiten 
gegenüber dem „Eigentümer" ausgeglichen werden. Die 
Ausgleichsverbindlichkeiten dürfen ergebnisneutral ge-
tilgt und vom Beteiligungsunternehmen ergebnisneutral 
vereinnahmt werden. 

Ausgleichsforderungen sollen nur sanierungsfähigen Un-
ternehmen eingeräumt werden. Der Anteilseigner hat als 
Schuldner deshalb das Recht, die Anerkennung der Aus-
gleichsforderung abzulehnen; er muß es tun, wenn das 
Unternehmen nicht sanierungsfähig ist. Die Ablehnung 
führt unweigerlich zur Eröffnung des Gesamtvollstrek-
kungsverfahrens/Konkursverfahrens wegen Überschul-
dung, wenn die Eröffnung nicht mangels Masse abge-
lehnt wird; im letzteren Fall sind Gesellschaften und Ge-
nossenschaften von Amts wegen zu löschen. Der Treu-
handanstalt wird eine Ausgleichsforderung gegenüber 
dem Staat nicht eingeräumt. 

Um zu vermeiden, daß bisher volkseigenes Vermögen 
verschleudert wird, werden nicht sanierungsfähige Un-
ternehmen verpflichtet, Beteiligungen sowie Grund und 
Boden, die sie unentgeltlich erhalten haben, zurückzuge-
ben. 

In der zweiten Stufe wird Unternehmen, die (spätestens 
nach Beseitigung  der Überschuldung) nicht überschuldet 
sind, die Möglichkeit eingeräumt, das nach ihrer Rechts-
form vorgeschriebene Mindestkapital zu bilden. Hierzu 
wird auf die Möglichkeiten des Gesellschaftsrechts zu-
rückgegriffen. Der Fehlbetrag wird als Ausstehende Ein-
lage auf der Aktivseite vor dem Anlagevermögen ausge-
wiesen, wobei die Einlage unter bestimmten Vorausset-
zungen als eingefordert gilt. 

Für Unternehmen des privaten Rechts (einschließlich der 
Genossenschaften), die nicht aus bisher volkseigenem 
Vermögen entstanden sind, wird die Neufestsetzung der 
Kapitalverhältnisse in den §§ 27 bis 30 in weitgehender 
Anlehnung an die Regelungen der D-Markbilanzgesetze 
1949 und 1959 geregelt. 

In einer dritten Stufe wird es Unternehmen, die über das 
erforderliche Mindestkapital (zumindest nach Inan-
spruchnahme der zweiten Stufe) verfügen, ermöglicht, 
sogenannte vorläufige Gewinnrücklagen bereits in der 
Eröffnungsbilanz unter den in § 31 bezeichneten Voraus-
setzungen auszuweisen. Es darf jedoch höchstens der 
Betrag angesetzt werden, von dem nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung angenommen werden kann, 
daß das Unternehmen in der Lage sein wird, die sich 
hieraus ergebenden Aufwendungen aus den künftigen 

 



Erträgen der folgenden vier Jahre ohne Beeinträchtigung 
des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapi-
tals zu decken. Beschließen die Anteilseigner im Rahmen 
der Feststellung der Eröffnungsbilanz eine solche Maß-
nahme, erklären sie sich damit gleichzeitig für einverstan-
den, daß die Jahresüberschüsse der folgenden Jahre 
zunächst für die Eigenkapitalbildung verwendet werden. 
Mit dieser Regelung soll nicht nur erreicht werden, daß 
die Kreditwürdigkeit der Unternehmen verbessert wird, 
sondern auch, daß die Verwendung der in den folgenden 
Jahren zu erwartenden Überschüsse für die Eigenkapi-
talbildung durch die Anteilseigner gesichert wird. Die Bil-
dung der Gewinnrücklage nach § 31 gibt deshalb auch 
einen Hinweis auf die nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung in überschaubarer Zeit zu erwartende Er-
tragskraft des Unternehmens. 

Zu Unterabschnitt 4 — Vermögensausgleich und 
Eigenkapitalsicherung von bisher volkseigenen 
Unternehmen 

Dieser Unterabschnitt umfaßt die §§ 24 bis 26. Er ist aus-
schließlich auf Unternehmen anzuwenden, die als volks-
eigenes Vermögen der Treuhandanstalt oder einem ihrer 
Tochterunternehmen zur Privatisierung oder aus diesem 
Grunde anderen Stellen unentgeltlich übertragen wur-
den, soweit diese nicht Geldinstitute, Außenhandelsbe-
triebe oder Versicherungsunternehmen sind. Von der An-
wendung dieser Vorschriften sind daher insbesondere 
Genossenschaften und alle Unternehmen ausgeschlos-
sen, die von der Treuhandanstalt privatisiert, d. h. ver-
äußert worden sind. 

Zu § 24 — Ausgleichsforderungen 

Nach den Grundsätzen des Gesellschaftsrechts ist jeder 
Eigentümer verpflichtet, sein Unternehmen mit dem er-
forderlichen Eigenkapital auszustatten, wenn er sein Un-
ternehmen nicht auflöst. Nachdem das bisher volksei-
gene Vermögen durch das Treuhandgesetz in private 
Rechtsformen überführt worden ist und die so entstan-
denen Anteilsrechte auf Unternehmen in privater Rechts-
form oder die Treuhandanstalt übertragen worden sind, 
müssen die neuen Eigentümer auch die Pflichten über-
nehmen, die einem Eigentümer obliegen. Für den Fall, 
daß aus der bisherigen Planwirtschaft in die Marktwirt-
schaft entlassene Unternehmen überschuldet sind, wird 
deshalb in Absatz 1 eine Ausgleichsforderung zur Besei-
tigung der Überschuldung gegenüber derjenigen Person 
eingeräumt, die Rechtsnachfolger des bisherigen Eigen-
tümers am volkseigenen Vermögen geworden ist. Die 
Forderung ist so zu verzinsen, daß eine Abschreibung 
nach § 13 Abs. 3 Satz 2 nicht erforderlich wird, weil sonst 
die Überschuldung nicht vollständig beseitigt werden 
würde. Im Gesetz ist auf die Festlegung des Zinssatzes 
verzichtet worden, um die Ermessensspielräume, die 
nach dem seit 1. Juli 1990 geltenden Recht bestehen, 
nicht einzuschränken. 

Die Ausgleichsforderung ist auflösend bedingt, so daß 
sie sofort bilanzierungsfähig ist und damit zunächst die 
Überschuldung beseitigt. Dem Anteilseigner wird aller-
dings das Recht eingeräumt, die Forderung innerhalb der 
Feststellungsfrist abzulehnen. Einer Begründung bedarf 
die Ablehnung nicht. Rechtsstreitigkeiten sollen vermie
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den werden. Der Anteilseigner wird allerdings verpflich-
tet, die auflösend bedingt entstandene Forderung abzu-
lehnen, wenn das Unternehmen nicht sanierungsfähig ist. 
Geht er irrtümlich davon aus, daß das Unternehmen sa-
nierungsfähig ist, bleibt die Ausgleichsforderung auch 
dann bestehen, wenn das Unternehmen in Konkurs geht. 
Dem jeweiligen Mutterunternehmen wird damit eine 
große Verantwortung auferlegt. Es wird erwartet, daß 
eine Ausgleichsforderung nur abgelehnt wird, wenn 
durch sachverständige Personen die fehlende Sanie-
rungsfähigkeit festgestellt worden ist. 

Die Ausgleichsforderung führt beim Mutterunternehmen, 
das in dieser Höhe eine Verbindlichkeit einzubuchen hat, 
nicht zu einer Verschlechterung der Vermögenslage in 
der Eröffnungsbilanz, weil nach § 24 Abs. 5 das Mu tter-
unternehmen in Höhe der von ihm einzustellenden Aus-
gleichsverbindlichkeit auf der Aktivseite ein Beteiligungs-
entwertungskonto einzustellen hat, das die Einstellung 
der Verbindlichkeit ergebnisneutral macht. Da dieser Ak-
tivposten in Höhe der jeweiligen Tilgungsraten abzu-
schreiben ist, hat das Mutterunternehmen außerdem den 
Vorteil, daß es die hierfür erforderlichen Beträge sowohl 
handelsrechtlich als auch steuerrechtlich gewinnmin-
dernd berücksichtigen darf. 

In Absatz 2 wird bestimmt, daß die Ausgleichsforderung 
nur in der Höhe entsteht, in der sie unter Ausnutzung der 
höchstmöglichen Bewertungsmöglichkeiten unvermeid-
lich ist. Die Bildung stiller Reserven darf nicht zu einer 
Erhöhung der Ausgleichsforderung führen. Die Aus-
gleichsforderung ist außerdem zu berichtigen, wenn sich 
wesentliche Wertänderungen nach § 36 ergeben. 
Schließlich wird festgelegt, daß die Verzinsung, deren 
Höhe der Bestimmung der Vertragspartner überlassen 
ist, so bemessen werden muß, daß eine Abzinsung nach 
§ 13 Abs. 3 Satz 2 nicht notwendig wird. 

In Absatz 3 wird bestimmt, wer Schuldner der Aus-
gleichsforderung ist. Im Grundsatz ist dies der Anteilseig-
ner. 

Absatz 4 verpflichtet den Gläubiger der Ausgleichsforde-
rung, den Schuldner sofort zu unterrichten, damit dieser 
alsbald entscheiden kann, ob er die Ausgleichsforderung 
abzulehnen hat oder ablehnen will. 

In Absatz 5 wird, wie bereits oben erwähnt, festgelegt, 
daß das Mutterunternehmen in Höhe der Ausgleichsfor-
derung, die für dieses eine Ausgleichsverbindlichkeit ist, 
ein Beteiligungsentwertungskonto einzustellen hat. Für 
das Mutterunternehmen wird damit erreicht, daß die Aus-
gleichsforderung des Tochterunternehmens ergebnis-
neutral verbucht werden kann. Außerdem führt die Ein-
stellung dieses Aktivpostens dazu, daß die Tilgung der 
Ausgleichsforderung des Tochterunternehmens han-
delsrechtlich und steuerrechtlich ergebniswirksam wird. 
Die damit verbundene steuerliche Vergünstigung wird für 
das Mutterunternehmen die Nichtablehnung vorteilhaft 
erscheinen lassen. Das Beteiligungsentwertungskonto 
verbessert gleichzeitig das Eigenkapital. Unter Umstän-
den wäre sogar eine Ausschüttung möglich. Da eine sol-
che aus nicht realisie rten Ergebnissen erfolgen würde, 
wird sie für die Dauer der Aktivierung ausgeschlossen 
(Absatz 5 Satz 3). 

 



Zu § 25 — Ausgleichsverbindlichkeiten 

im Rahmen des bisherigen staatlichen Planungssystems 
kam der Gewinnerzielung und der Eigenkapitalbildung 
keine in einem marktwirtschaftlichen System vergleich-
bare Bedeutung zu. Da sich die Unternehmen gegen all-
gemeine oder besondere Risiken ihrer Betätigung nicht 
absichern mußten, war das Verhältnis von Eigenkapital 
zu Fremdkapital auch kein Maßstab für die Beurteilung 
der Unternehmen. Dennoch gab es Unternehmen, die im 
Vergleich zu anderen Unternehmen ein deutlich höheres 
Eigenkapital erhalten haben. Diese Besserstellung kann 
auch dadurch entstanden sein, daß nach § 11 Abs. 2 
Satz 2 des Treuhandgesetzes mit der Umwandlung ehe-
mals volkseigener Unternehmen gleichzeitig der Über-
gang des Vermögens aus der Fondsinhaberschaft der 
bisherigen Wirtschaftseinheit sowie des in Rechtsträger-
schaft befindlichen Grund und Bodens in das Eigentum 
der Kapitalgesellschaft bewirkt wurde und außerdem die 
neu entstandenen Beteiligungen den umgewandelten 
Kombinaten oder anderen Unternehmen übertragen wur-
den. Da diese Maßnahmen kraft Gesetzes wirksam wur-
den, konnte dies nicht von der Prüfung abhängig ge-
macht werden, ob die unentgeltliche Übertragung im Ein-
zelfall notwendig und sachgerecht war. 

Das Ziel, den Unternehmen das für ihre Tätigkeit in einer 
Marktwirtschaft erforderliche Eigenkapital durch Aus-
gleich innerhalb des bisher volkseigenen Vermögens und 
nicht durch zusätzliche Belastung des Staatshaushalts 
zu schaffen, kann nur erreicht werden, wenn Unterneh-
men, die im Vergleich zu anderen Unternehmen nach der 
Währungsumstellung günstiger dastehen oder die nicht 
sanierungsfähig sind und deshalb den unentgeltlich zu-
geteilten Grund und Boden oder Beteiligungen nicht be-
nötigen, eine Ausgleichsverbindlichkeit auferlegt wird. 

In Absatz 1 werden die Voraussetzungen festgelegt, un-
ter denen eine Ausgleichsverbindlichkeit entsteht. Maß-
stab ist die Überdeckung des Sachanlagevermögens 
nach Abzug von Grund und Boden. Diese Regelung führt 
dazu, daß diese Unternehmen Grund und Boden sowie 
die erhaltenen Beteiligungen des Finanzanlagevermö-
gens in Höhe des dafür auf der Aktivseite angesetzten 
Betrags vergüten müssen, soweit diese Vermögensge-
genstände nicht benötigt werden, um zunächst eine 
Überschuldung auszugleichen und darüber hinaus Ei-
genkapital zur Abdeckung des übrigen Sachanlagever-
mögens zu schaffen. Ist das nach der Rechtsform vorge-
schriebene Mindestkapital höher als das Sachanlagever-
mögen ohne Grund und Boden, so entsteht eine Aus-
gleichsverbindlichkeit nicht, wenn diese dazu führen 
würde, daß das gesetzlich mindestens vorgeschriebene 
gezeichnete Kapital ganz oder teilweise nicht mehr vor-
handen wäre. 

In Absatz 2 wird bestimmt, daß Gläubiger der Aus-
gleichsverbindlichkeit diejenige Person ist, der die Betei-
ligung zugeteilt wurde. Die Ausgleichsverbindlichkeit ist 
zu verzinsen. Bezüglich der Höhe gilt § 24 Abs. 2 Satz 3 
über die Verzinsung der Ausgleichsforderung entspre-
chend. Da sowohl Ausgleichsforderung als auch Aus-
gleichsverbindlichkeit nur in einem Mutter-Tochter-Ver-
hältnis entstehen, ist von einer näheren Bestimmung des 
Zinssatzes und einer Regelung über die Tilgung abgese-
hen worden. Dies bleibt der Vereinbarung durch die be-
teiligten Unternehmen überlassen. 

Mit Absatz 3 wird sichergestellt, daß der Gläubiger der 
Ausgleichsverbindlichkeit unterrichtet wird, sobald sich 
bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz eine solche ab-
zeichnet. Der Gläubiger hat außerdem die Vorlage- und 
Auskunftsrechte nach § 23. 

Die Tilgung von Forderungen und Verbindlichkeiten in 
einem späteren Geschäftsjahr ist ergebnisneutral, weil 
eine Vermögensänderung nicht eintritt. Um dieses Er-
gebnis auch im Falle der Ausgleichsverbindlichkeit si-
cherzustellen, wird in Absatz 4 die Einstellung einer ent-
sprechenden Forderung in die Eröffnungsbilanz des Mut-
terunternehmens ausdrücklich vorgeschrieben. Diese 
Forderung wird jeweils in Höhe der Tilgung abgeschrie-
ben. Die Forderung gleicht in der Bilanz des Mutterunter-
nehmens die infolge des Entstehens einer Ausgleichsver-
bindlichkeit beim Tochterunternehmen eintretende Min-
derung des Buchwerts der Beteiligung an diesem Toch-
terunternehmen aus. 

Zweck des Absatzes 5 ist es zu verhindern, daß die durch 
Gesetz zum 1. Juli 1990 übertragenen Beteiligungen so-
wie Grund und Boden auch solchen Unternehmen ver-
bleiben, die dennoch nicht sanierungsfähig sind und des-
halb aufgelöst werden müssen. Die Zielsetzung des 
Staatsvertrags und des Treuhandgesetzes, daß das bis-
her volkseigene Vermögen (und dazu gehören auch die 
Beteiligungen sowie der Grund und Boden) für be-
stimmte Zwecke, insbesondere für die Sanierung der 
Wi rtschaft , einzusetzen ist, könnte in diesen Fällen nicht 
erreicht werden. In Absatz 5 wird deshalb vorgeschrie-
ben, daß diese Vermögensgegenstände auf die Treu-
handanstalt übertragen werden, die diese sodann für die 
vorgeschriebenen Zwecke verwenden kann. 

Zu § 26 — Eigenkapitalsicherung 

Das Eigenkapital dient der Finanzierung der Unterneh-
men. Für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit eines Un-
ternehmens hat es große Bedeutung. Das Eigenkapital 
hat außerdem Gläubigerschutzfunktion; es darf bei Kapi-
talgesellschaften nur eingeschränkt entnommen werden. 
Die Währungsumstellung und die in diesem Zusammen-
hang vorgeschriebene Neubewertung der Vermögensge-
genstände und Schulden wird bei den meisten Unterneh-
men zu einer wesentlichen Änderung des auszuweisen-
den Eigenkapitals führen. Es muß deshalb, wie dies auch 
bei früheren Währungsumstellungen geschehen ist, neu 
festgesetzt werden. 

In Absatz 1 wird das Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz 
als Überschuß der Aktivposten über die Passivposten 
definiert . Dabei sind alle Posten mit Ausnahme eines Ver-
lusts, soweit dieser zu aktivieren ist, und der Eigenkapi-
talposten zu berücksichtigen, die nach diesem Gesetz zu 
aktivieren oder zu passivieren sind. Der Posten „nicht 
durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" nach § 268 
Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs wird ausgenommen, 
weil es sich dabei um den Betrag handelt, um den der 
Gesamtbetrag der auf der Passivseite ausgewiesenen 
Posten höher ist als der Gesamtbetrag der auf der Aktiv-
seite ausgewiesenen Posten, und es sich damit um einen 
Verlust handelt. Als Vermögensgegenstände im Sinne 
dieser Regelung sind auch die nach diesem Gesetz zu 
bildenden Aktivposten anzusehen, wie zum Beispiel das 
Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung nach § 17 
Abs. 4, das Beteiligungsentwertungskonto nach § 24 

 



In Absatz 2 wird Unternehmen, die auf Grund ihrer 
Rechtsform ein gezeichnetes Kapital bilden müssen, vor-
geschrieben, dieses neu festzusetzen. Da sich der An-
wendungsbereich des § 26 auf das bisher volkseigene 
Vermögen beschränkt, sind hiervon nur Aktiengesell-
schaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
betroffen, die durch das Treuhandgesetz umgewandelt 
worden sind oder die freiwillig umgewandelt wurden und 
deren Anteile der Treuhandanstalt oder einem ihrer Toch-
terunternehmen oder einer anderen Stelle zum Zwecke 
der Privatisierung unentgeltlich übertragen wurden. Da 
nach § 15 Abs. 3 des Treuhandgesetzes das Mindestka-
pital in diesen Fällen für Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung fünfzigtausend Deutsche Mark und für Aktienge-
sellschaften einhunderttausend Deutsche Mark beträgt, 
das nicht unterschritten werden darf, wird dieses festzu-
setzen sein, soweit nicht von der Möglichkeit des § 27 
Abs. 2 Satz 2 Gebrauch gemacht wird, das gezeichnete 
Kapital mit einem höheren Betrag festzusetzen. Ein die 
Festsetzung übersteigender Betrag ist in eine Sonder-
rücklage einzustellen, die nur zum Ausgleich von Verlu-
sten verwendet werden darf. 

In Absatz 3 wird der vermutlich häufiger auftretende Fall 
geregelt, daß das Eigenkapital nicht ausreicht, um das 
gezeichnete Kapital zu bilden. In diesem Falle werden die 
allgemeinen Regeln des Gesellschaftsrechts über Aus-
stehende Einlagen angewandt. Reicht das vorhandene 
Eigenkapital noch nicht einmal aus, um die für die 
Rechtsform vorgeschriebene Mindesteinzahlung zu be-
wirken, so gilt der Fehlbetrag als eingeforderte Einlage. 
Er ist in diesem Falle als Forderung auf der Aktivseite 
unter den Forderungen des Umlaufvermögens auszuwei-
sen. Da diese Regelung den Anteilseigner mit einer Kapi-
taleinzahlungsverpflichtung belastet, wird ihm die Mög-
lichkeit eingeräumt, die Forderung zu Fall zu bringen. 
Dies jedoch nur, indem er die Auflösung des Unterneh-
mens innerhalb der Feststellungsfrist für die Eröffnungs-
bilanz beschließt oder die Einleitung des Gesamtvoll-
streckungsverfahrens verlangt. Entfällt die Ausstehende 
Einlage nicht, so ist ein eingeforderter Betrag beim An-
teilseigner als Verbindlichkeit zu passivieren. Bezüglich 
der Bilanzierung der Ausstehenden Einlage bleibt es bei 
den allgemeinen Regeln. Der Anteilseigner muß diese 
Verpflichtung nur passivieren, wenn er davon ausgehen 
muß, daß die Einlage in absehbarer Zeit eingefordert wer-
den wird. 

§ 19 Abs. 4 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung ist von der Anwendung ausge-
nommen worden, weil diese Regelung im Falle der Priva-
tisierung des volkseigenen Vermögens dazu führen 
würde, daß das Stammkapital voll einzuzahlen wäre. Es 
bleibt bei der allgemeinen Regelung, daß lediglich ein 
Viertel eingezahlt werden muß (§ 36 Abs. 2, § 36 a Abs. 1 
AktG, § 7 Abs. 2 GmbHG). 

Für den Fall, daß der Anteilseigner in den Fällen der frei-
willigen Umwandlung seine Einzahlungsverpflichtung bis 
zum 30. Juni 1990 erfüllt hat, soll er nicht zur nochmali-
gen Einzahlung von Kapital verpflichtet werden. Absatz 4 
sieht für diesen Fall vor, daß ein Kapitalentwertungskonto 
unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 und 2 zu 
bilden ist. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird we
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Zu Unterabschnitt 5 — Neufestsetzung der 
Kapitalverhältnisse privater Unternehmen 

Zu § 27 — Neufestsetzung 

In Absatz 1 wird der Anwendungsbereich des Unterab-
schnitts, der aus den §§ 27 bis 30 besteht, auf diejenigen 
Unternehmen in einer privaten Rechtsform beschränkt, 
die dem volkseigenen Bereich im Sinne des § 24 Abs. 1 
Satz 1 nicht zuzurechnen sind, die aber vor dem 1. Juli 
1990 durch Gründung oder Umwandlung entstanden 
oder zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet, 
aber noch nicht eingetragen worden sind. Die Vorschrif-
ten dieses Unterabschnitts sind den entsprechenden 
Vorschriften der D-Markbilanzgesetze 1949 und 1959 
nachgebildet. Die Umschreibung des Eigenkapitals in 
§ 26 Abs. 1 gilt auch für die in diesem Unterabschnitt 
erfaßten Unternehmen. 

In Absatz 2 und 3 ist die Kapitalneufestsetzung nach dem 
Vorbild der entsprechenden Regelungen in den D-Mark-
bilanzgesetzen 1949 und 1959 für Kapitalgesellschaften 
geregelt. Sie sind an die bisherigen Festlegungen nicht 
gebunden, sondern können unter Berücksichtigung der 
neuen Lage ihr gezeichnetes Kapital frei festsetzen. Das 
gesetzlich vorgeschriebene Mindestkapital darf jedoch 
nicht unterschritten werden. Ein höherer Betrag als im 
Gesetz, der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag vorge-
sehen, kann festgesetzt werden, wenn ein entsprechend 
höheres Eigenkapital vorhanden ist. Dabei darf jedoch 
eine vorläufige Gewinnrücklage nach § 31 nicht berück-
sichtigt werden. Wird das vorhandene Eigenkapital nicht 
in voller Höhe für das gezeichnete Kapital verwendet, so 
ist der übersteigende Betrag einer Sonderrücklage zuzu-
weisen, die nur zum Ausgleich von Verlusten verwendet 
werden darf. 

In Absatz 3 wird darüber hinaus bestimmt, daß die Ge-
sellschafter auf Grund der Neufestsetzung keine Zahlun-
gen erhalten oder von der Verpflichtung zur Leistung von 
Einlagen nicht befreit werden dürfen. Die entsprechen-
den Vorschriften des Gesellschaftsrechts sind anzuwen-
den. Die Abwertung einer in Mark der Deutschen Demo-
kratischen Republik begründeten Einzahlungsverpflich-
tung infolge der Währungsumstellung bleibt hiervon un-
berührt. 

In Absatz 4 wird eine entsprechende Regelung für offene 
Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften 
getroffen. Die Regelungen für Kapitalgesellschaften sind 
entsprechend anzuwenden. Das Entnahmerecht der Ge-
sellschafter nach § 122 des Handelsgesetzbuchs wird 
nicht ausgeschlossen. Es darf aber nicht dazu führen, 
daß die vorläufige Gewinnrücklage nach § 31 durch Ent-
nahmen gemindert wird. Zuviel entnommene Beträge 
haben die Gesellschafter zurückzuerstatten. Eine ent-
sprechende Regelung ist für Kommanditisten vorgese-
hen. 

In Absatz 5 wird die Neufestsetzung des Eigenkapitals 
von Genossenschaften jeder A rt  geregelt. Die Vorschrift 
orientiert sich allerdings am Genossenschaftsgesetz. So-
weit andere Genossenschaften diesem Gesetz nicht oder 
nur ergänzend unterliegen, ist die Regelung über die 

 

gen dieser Möglichkeit auf die Begründung zu dieser Vor-
schrift verwiesen. 

Abs. 5, die Ausstehenden Einlagen nach § 26 Abs. 3 und 
das  Kapitalentwertungskonto  nach  § 26 Abs. 4, § 28. 



Neufestsetzung des Eigenkapitals insoweit anzuwenden, 
als vergleichbare Kapitalverhältnisse bestehen. Die Ei-
genkapitaldefinition ergibt sich auch für Genossenschaf-
ten aus Absatz 1 Satz 2, der auf die Definition des § 26 
Abs. 1 verweist. Nach § 337 des Handelsgesetzbuchs, 
der gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 anzuwenden ist, haben 
Genossenschaften anstelle des gezeichneten Kapitals 
den Betrag der Geschäftsguthaben der Genossen auszu-
weisen. Anstelle der Gewinnrücklagen sind Ergebnis-
rücklagen auszuweisen, die sich wie folgt aufgliedern: 
Gesetzliche Rücklage und andere Ergebnisrücklagen. 
Kapitalrücklagen nach § 272 Abs. 2 des Handelsgesetz-
buchs sind von Genossenschaften in gleicher Weise wie 
von Kapitalgesellschaften auszuweisen (§ 336 Abs. 2 
Satz 1 HGB). 

Im Statut muß nach § 7 des Genossenschaftsgesetzes 
der Betrag bestimmt werden, bis zu welchem sich die 
einzelnen Genossen mit Einlagen beteiligen können (Ge-
schäftsanteil), sowie die Einzahlungen auf den Ge-
schäftsanteil, zu welchen jeder Genosse verpflichtet ist. 
In Höhe der Einzahlungen auf den Geschäftsanteil ent-
steht für jeden Genossen ein Geschäftsguthaben, dem 
jährlich die Gewinne zugeschrieben und die Verluste ab-
geschrieben werden, soweit es im Rahmen des § 19 des 
Genossenschaftsgesetzes zulässig ist und keine abwei-
chende Vereinbarung getroffen wird. Die Summe der ein-
zelnen Geschäftsguthaben wird in der Bilanz der Genos-
senschaft gemäß § 337 Abs. 1 Satz 1 des Handelsge-
setzbuchs als Geschäftsguthaben anstelle eines ge-
zeichneten Kapitals ausgewiesen. Das Geschäftsgutha-
ben der Genossenschaft deckt sich daher nicht mit der 
Summe der Geschäftsanteile der Genossen. Ist sonach 
ein festes Kapital nicht vorgeschrieben, so hat die Neu-
festsetzung in der bisherigen Höhe zu erfolgen, soweit 
sich in der Eröffnungsbilanz ein ausreichendes Eigenka-
pital ergibt. Ist ein höheres Eigenkapital vorhanden, so ist 
dieses in entsprechender Anwendung des § 27 Abs. 2 
Satz 3 einer Sonderrücklage zuzuweisen, die nur zum 
Ausgleich von Verlusten verwendet werden darf. Die Ge-
nossen dürfen auf Grund der Neufestsetzung keine Zah-
lungen erhalten und von der Verpflichtung zur Leistung 
von Einlagen nicht befreit werden. Kann das Geschäfts-
guthaben mangels Eigenkapital nicht in der bisherigen 
Höhe festgesetzt werden, so ist das Geschäftsguthaben 
in Höhe des vorhandenen Betrags neu festzusetzen. Ir-
gendwelche Rücklagen können in diesem Falle nicht ge-
bildet werden. 

Ist die Genossenschaft überschuldet, wird dennoch eine 
Ausgleichsforderung nach § 24 nicht eingeräumt, weil die 
Genossenschaften nicht zum bisher volkseigenen Ver-
mögen rechnen und deshalb die do rt  maßgeblichen Ge-
sichtspunkte nicht herangezogen werden können. Die 
Überschuldung muß auf andere Weise beseitigt werden. 
Soweit die Geschäftsanteile der Genossen nicht voll ein-
bezahlt sind, kann die Einzahlung beschlossen werden, 
wenn entgegenstehende Vereinbarungen nicht bestehen 
(§ 50 Genossenschaftsgesetz). Dabei ist allerdings zu 
beachten, daß die in Mark der Deutschen Demokrati-
schen Republik begründeten Einzahlungsverpflichtun-
gen abgewertet worden sind. Deshalb müssen auch die 
Geschäftsanteile neu festgesetzt werden. Dasselbe gilt 
für die Haftsummen im Falle der Vereinbarung einer be-
schränkten Nachschußpflicht für den Fall des Konkurses 
(§ 6 Nr. 3 Genossenschaftsgesetz). 

In Absatz 6 wird festgelegt, auf welche Beträge die ver-
schiedenen Anteile neu festgesetzt werden dürfen. 

Absatz 7 stellt klar, daß die Neufestsetzung des Eigenka-
pitals in der Eröffnungsbilanz berücksichtigt werden 
muß. 

Zu § 28 — Vorläufige Neufestsetzung 

Anstelle einer Anpassung des gezeichneten Kapitals an 
die neuen Eigenkapitalverhältnisse, kann auch das bisher 
in Mark der Deutschen Demokratischen Republik ausge-
wiesene gezeichnete Kapital, zu dem im Gesetz auch ein 
Genußrechtskapital und die Geschäftsguthaben von Ge-
nossenschaften gerechnet werden, mit dem gleichen Be-
trag in Deutscher Mark fortgeführt werden. Der sich dabei 
ergebende Fehlbetrag darf zum Ausgleich als Aktiv-
posten unter der Bezeichnung Kapitalentwertungskonto 
eingestellt werden. Diese in Absatz 1 geregelte Alterna-
tive zu der Neufestsetzung nach § 27 räumt den Unter-
nehmen die Möglichkeit ein, das erforderliche Eigenkapi-
tal in den nächsten Jahren ergebniswirksam zu verdie-
nen. Die zur Tilgung erforderlichen Beträge sind aller-
dings steuerlich nicht abzugsfähig (§ 50 Abs. 4). 

In Absatz 2 wird das Kapitalentwertungskonto der Höhe 
nach begrenzt. Es darf höchstens neun Zehntel des ge-
zeichneten Kapitals betragen. Eine Kapitalrücklage darf 
daneben nicht beibehalten werden. Eine vorläufige Ge-
winnrücklage darf nach § 31 daneben gebildet werden, 
soweit nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung er-
wartet werden kann, daß das Unternehmen das Kapital-
entwertungskonto aus künftigen Jahresüberschüssen til-
gen kann. Die Tilgung hat innerhalb von fünf Jahren zu 
erfolgen. Ein jährlicher Mindestbetrag ist nicht festgelegt. 
Werterhöhungen auf Grund der Berichtigung von We rt

-ansätzen nach § 36 sowie die Jahresüberschüsse sind, 
solange das Kapitalentwertungskonto besteht, hierfür 
ausschließlich einzusetzen. Die Folgen einer nicht fristge-
mäßen Tilgung ergeben sich aus § 30. 

Zu § 29 - Gesellschaftsrechtliche Beziehungen 

Die Vorschrift soll verhindern, daß die Kapitalneufestset-
zung zu einer Veränderung der Beteiligungsverhältnisse 
zwischen den Gesellschaftern oder von vertraglichen Be-
ziehungen des Unternehmens zu Dritten führt, die sich 
auf das Eigenkapital oder dessen Zusammensetzung be-
ziehen. 

In Absatz 1 wird bestimmt, daß die mit den Anteilen ver-
bundenen Rechte zueinander durch die Neufestsetzung 
nicht berührt werden; damit sind insbesondere das Ver-
hältnis der Stimmrechte, der Kapitalanteile und des An-
spruchs auf Gewinn gemeint. 

In Absatz 2 werden die Rechte dritter Personen auf 
Grund vertraglicher Vereinbarungen geregelt, soweit 
diese von der Eigenkapitalstruktur abhängig sind. In die-
sen Fällen sind die neuen Kapital- oder Gewinnverhält-
nisse zugrundezulegen. Eine Kürzung brauchen Dritte 
jedoch nicht hinzunehmen, wenn das Verhältnis des ge-
zeichneten Kapitals zu den Rücklagen, ohne daß dies 
nach den §§ 27, 28 notwendig gewesen wäre, im Ver-
gleich mit den Verhältnissen in der Schlußbilanz geändert 
worden ist. 

 



Absatz 3 sichert den Gesellschaftern für den Fall einer 
Kapitalerhöhung während des Bestehens eines Kapital-
entwertungskontos zu, daß sie sich an der Kapitalerhö-
hung im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung beteiligen 
können. 

Zu § 30 — Auflösung von Kapitalentwertungskonten 

In Absatz 1 wird das für Kapitalmaßnahmen zuständige 
Organ, im allgemeinen die Gesellschafterversammlung, 
verpflichtet, ein nicht getilgtes Kapitalentwertungskonto 
zu beseitigen. Die Maßnahmen sind in Verbindung mit 
der Beschlußfassung über die Verwendung des Ergeb-
nisses aus dem Jahresabschluß des fünften Geschäfts-
jahrs nach dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zu tref-
fen. Bei Unternehmen, die von § 58 Abs. 1 über die Ver-
längerung des Geschäftsjahrs voll Gebrauch machen, 
müßte diese Entscheidung im Jahre 1996 bei der Be-
schlußfassung über die Ergebnisverwendung des Jahres 
1995 getroffen werden. 

In Absatz 2 werden die geschäftsführenden Organe des 
Unternehmens verpflichtet, die nach Absatz 1 beschlos-
senen Maßnahmen unverzüglich durchzuführen und da-
mit die Neufestsetzung endgültig zu machen. Muß das 
gezeichnete Kapital ermäßigt werden, gelten die für die 
Rechtsform des Unternehmens maßgeblichen Vorschrif-
ten. 

§ 30 ist auch auf Kapitalentwertungskonten nach § 26 
Abs. 4 anzuwenden. 

Die Sanktion für den Fall, daß das Kapitalentwertungs-
konto nicht ausgeglichen wird, ergibt sich aus § 57 
Abs. 3. 

Zu Unterabschnitt 6 — Vorläufige Gewinnrücklage 

Zu § 31 — Vorläufige Gewinnrücklage 

Wie bereits dargestellt, soll es Unternehmen, die in den 
nächsten Jahren Überschüsse zu erwarten haben, in der 
dritten Stufe ermöglicht werden, zusätzlich Gewinnrück-
lagen bilden zu können, um ihnen die Aufnahme von Kre-
diten, insbesondere für Investitionen zu erleichtern. Die-
sem Zweck dient § 31, der eine neue Form der Bilanzie-
rungshilfe, nämlich zur Bildung von Eigenkapital, dar-
stellt. Während die „klassischen" Bilanzierungshilfen, wie 
z. B. § 269 des Handelsgesetzbuchs über die Ingangset-
zungs- und Erweiterungskosten, lediglich erlauben, be-
stimmte Aufwendungen über die Aktivierung auf mehrere 
Jahre zu verteilen, hat die Aktivierung bestimmter Vermö-
gensgegenstände und Aufwendungen hier den Zweck, 
die Bildung einer Gewinnrücklage als Gegenposten auf 
der Passivseite zu ermöglichen. Über die Abschreibung 
des Aktivpostens zu Lasten künftiger Jahresüberschüsse 
wird erreicht, daß aus der vorläufigen Gewinnrücklage 
echtes Eigenkapital im Sinne des deutschen Vorsichts-
prinzips wird. Dabei ist darauf geachtet worden, daß nur 
solche Positionen aktiviert werden dürfen, die nach der 
Vierten Richtlinie der EG und nach anglo-amerikanischen 
Rechnungslegungsgrundsätzen aktiviert werden dürfen. 
Die Regelung verletzt deshalb keine internationalen 
Rechnungslegungsgrundsätze. Die Durchbrechung des 
deutschen Vorsichtsprinzips erscheint mit Rücksicht auf 
die erheblichen Schwierigkeiten gerechtfertigt, die Unter
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nehmen in der Deutschen Demokratischen Republik 
beim Übergang in die Marktwirtschaft haben. 

Die Regelung ist gegen Mißbrauch doppelt abgesichert, 
weil erstens im Vermögen des Unternehmens immate-
rielle Gegenstände vorhanden sein müssen, die nach den 
Grundsätzen anderer Industrieländer und der Vierten 
Richtlinie aktivierungsfähig sind. Zweitens darf die Akti-
vierung nur in Höhe der für die Tilgung notwendigen Jah-
resüberschüsse erfolgen, die innerhalb der Tilgungsfrist 
bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zu erwarten 
sind. Es wäre daher falsch, die vorläufige Gewinnrück-
lage den bisher bekannten Bilanzierungshilfen gleichzu-
stellen oder als Luftposten zu betrachten. Sie ist nur bei 
Anwendung des deutschen Vorsichtsprinzips so lange 
vorläufig, bis der ihr entsprechende Aktivposten aus Jah-
resüberschüssen der folgenden Jahre getilgt worden ist. 
Die Bildung einer vorläufigen Gewinnrücklage ist deshalb 
nach internationalen Gesichtspunkten nicht unvorsichtig; 
es kann ihr deshalb auch kein Makel anhaften. Unterneh-
men, die hiervon Gebrauch machen, decken bestimmte 
stille Reserven auf. Sie machen außerdem damit deutlich, 
daß sie zumindest in dieser Höhe mit Jahresüberschüs-
sen in folgenden Geschäftsjahren nach vernünftiger kauf-
männischer Beurteilung rechnen können. Ein weiterer 
Vorteil der Regelung besteht darin, daß sich die Anteils-
eigner mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz gleich-
zeitig verpflichten, den für die Tilgung des Aktivpostens 
erforderlichen Teil der künftigen Jahresüberschüsse 
nicht zu entnehmen. 

Mit dieser Vorschrift wird somit erreicht, daß sich nicht 
nur die Kreditwürdigkeit der Unternehmen, die hiervon 
Gebrauch machen, erhöht, sondern daß auch der Treu-
handanstalt für ihren Bereich ihre Aufgabe erleichtert 
wird, die bisher volkseigenen Unternehmen zu sanieren 
und zu privatisieren. 

Die Vorschrift gilt für alle Unternehmen unabhängig von 
ihrer Rechtsform. Geldinstitute und Außenhandelsbe-
triebe werden von der Anwendung ausgenommen, weil 
Geldinstituten nach § 40 Abs. 2 auf Grund des Staatsver-
trags eine Ausgleichsforderung auch zur Bildung von 
Eigenkapital eingeräumt worden ist und Außenhandels-
betriebe nicht fortgeführt werden sollen. 

In Absatz 1 werden drei Arten von Gegenständen, Auf-
wendungen oder Erträgen aufgeführt, die in Abweichung 
von den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs zum 
Zwecke der Bildung einer Gewinnrücklage aktiviert wer-
den dürfen. Die Aktivierung darf daher nicht erfolgen, um 
eine Überschuldung zu beseitigen oder um das gezeich-
nete Kapital zu decken; diesen Zwecken dienen die Stu-
fen eins (Beseitigung der Überschuldung) und zwei (Neu-
festsetzung des gezeichneten Kapitals). 

In Absatz 1 Nr. 1 wird die Aktivierung von nicht entgeltlich 
erworbenen immateriellen Vermögensgegenständen des 
Anlagevermögens zugelassen. Diese Aktivierung ist nach 
Artikel 9 der Vierten Richtlinie der EG als Mitgliedstaaten-
wahlrecht zulässig. Die Einzelbewertung wird durch den 
Teilwertansatz nach steuerlichem Vorbild ersetzt. Zum 
einen wird die Bewertung dadurch vereinfacht. Zum an-
deren wird sichergestellt, daß der in § 7 für die Neube-
wertung als Obergrenze vorgeschriebene Zeitwert nicht 
überschritten wird. Da es bei den selbst geschaffenen 
immateriellen Vermögensgegenständen außerordentlich 
schwierig ist, einen Geschäfts- oder Firmenwert heraus- 

 



zurechnen, insbesondere wenn der Teilwert angesetzt 
wird, darf auch dieser in den Wertansatz einbezogen 
werden, obwohl dies nach Artikel 9 der Vierten Richtlinie 
nicht zulässig ist. Da die Aktivierung anglo-amerikani-
schen Bewertungsgrundsätzen nicht widerspricht und 
die Vierte Richtlinie für Eröffnungsbilanzen nach einer 
Währungsumstellung nicht verbindlich ist, wird im Inter-
esse der Unternehmen vom geltenden Recht insoweit 
abgewichen. Dies erscheint auch deshalb vertretbar, weil 
der Wertansatz der Höhe nach durch Absatz 5 auf be-
stimmte künftige Gewinnerwartungen beschränkt wird. 

In Absatz 1 Nr. 2 wird den Unternehmen gestattet, Auf-
wendungen im Sinne des § 269 Satz 1 des Handelsge-
setzbuchs zu aktivieren, die in der Zeit vom 1. März 1990 
bis zum 30. Juni 1990 in Mark der Deutschen Demokra-
tischen Republik entstanden sind und bereits im Ab-
schluß zum 30. Juni 1990 als Aufwand berücksichtigt 
worden sind. Voraussetzung ist allerdings, daß diese 
Maßnahmen geeignet sind, die Wettbewerbsfähigkeit 
des Unternehmens unter Bedingungen der Marktwirt-
schaft herzustellen. Es geht nicht darum, diese Aufwen-
dungen nach dem Vorbild des § 269 des Handelsgesetz-
buchs durch Aktivierung auf mehrere Jahre zu verteilen. 
Der Grundgedanke ist vielmehr, daß diese Aufwendun-
gen im Sinne der dynamischen Bilanzlehre, die der anglo-
amerikanischen Rechnungslegung zugrundeliegt, nicht 
wertlos sind, sondern in künftigen Jahren zu Erträgen 
führen werden. Sie werden aktiviert, um im Interesse der 
richtigen Periodenabgrenzung die Verrechnung mit den 
künftigen Erträgen zu ermöglichen. Der Ansatz erfolgt in 
Höhe des in Deutsche Mark nach den dafür maßgebli-
chen Vorschriften umgerechneten Betrags der Aufwen-
dungen in Mark der Deutschen Demokratischen Repu-
blik, wobei die Obergrenze nach Absatz 5 zu beachten 
ist. 

In Absatz 1 Nr. 3 wird gestattet, alle Vergünstigungen zu 
aktivieren, die mit künftigen Investitionen verbunden 
sind, auch wenn ein Rechtsanspruch noch nicht entstan-
den ist. Voraussetzung ist allerdings, daß der Investi-
tionsauftrag innerhalb der Aufstellungsfrist für die Eröff-
nungsbilanz erteilt wird. Mit der Aktivierung wird nicht nur 
die Bildung der Gewinnrücklage schon in der Eröffnungs-
bilanz ermöglicht. Es wird gleichzeitig erreicht, daß die 
Zuschüsse, Beihilfen und andere Vermögensvorteile das 
Ergebnis späterer Jahre nicht beeinflussen. 

Absatz 2 regelt die künftige Behandlung der nach Ab-
satz 1 Nr. 1 aktivierten immateriellen Vermögensgegen-
stände. Der Abschreibung ist als Nutzungsdauer die 
durchschnittliche Restnutzungsdauer der nach § 7 neu 
bewerteten immateriellen Vermögensgegenstände zu-
grundezulegen, die entgeltlich erworben worden sind. 
Dieser Vergleichsmaßstab wird im Interesse der Verein-
fachung zugelassen. Ist die Anwendung dieses Maß-
stabs nicht möglich oder nicht sachgerecht, so ist der 
aktivierte Betrag wie ein Geschäfts- oder Firmenwert 
nach § 255 Abs. 4 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs inner-
halb von fünf Jahren durch Abschreibung zu tilgen. 

Die Abschreibung der aktivierten Ingangsetzungs- und 
Erweiterungskosten wird in Absatz 3 nach dem Vorbild 
des § 282 des Handelsgesetzbuchs geregelt. Der Betrag 
ist wie ein Geschäfts- oder Firmenwert innerhalb von fünf 
Jahren durch Abschreibung zu tilgen. 

Absatz 4 enthält eine Sonderregelung für die aktivierten 
Zuschüsse, Beihilfen und anderen Vermögensvorteile. In 
diesen Fällen wäre eine Abschreibung nicht sachgerecht. 
Die aktivierten Beträge sind vielmehr erfolgsneutral um-
zubuchen, sobald ihre Bilanzierungsfähigkeit eingetreten 
ist, das heißt eine bilanzierungsfähige Forderung ent-
standen oder der Betrag einbezahlt worden ist. Entfällt 
der Anspruch nachträglich, so ist der aktivierte Betrag 
unmittelbar mit den Rücklagen ohne Berührung der Ge-
winn- und Verlustrechnung zu verrechnen. Es handelt 
sich dabei um eine Berichtigung nach § 36, die auf die 
Eröffnungsbilanz zurückwirkt. 

In Absatz 5 wird die Anwendung von Absatz 1 Nr. 1 über 
die Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände 
und Nummer 2 über die Aktivierung von Ingangsetzungs-
und Erweiterungskosten aus Vorsichtsgründen davon 
abhängig gemacht, daß künftige Erträge in bestimmter 
Höhe zu erwarten sind, wie dies auch dem anglo-ameri-
kanischen Vorbild entspricht. Diese Gegenstände haben 
nämlich nur dann einen We rt , wenn sie zu künftigen Erträ-
gen führen. Die Vorschrift geht allerdings nicht so weit, 
daß die künftige Ertragserwartung eines jeden zu aktivie-
renden Gegenstands geprüft und bemessen werden 
muß. Im Interesse der Vereinfachung wird vielmehr allein 
darauf abgestellt, ob und in welcher Höhe Jahresüber-
schüsse zu erwarten sind, die die Tilgung des abzu-
schreibenden Aktivpostens ohne Beeinträchtigung des in 
der Eröffnungsbilanz gebildeten Eigenkapitals erlauben. 
Dabei ist im Interesse der Mutterunternehmen außerdem 
zu berücksichtigen, daß in Höhe der Zinsbelastung des 
Mutterunternehmens aus einer eventuellen Ausgleichs-
forderung des Unternehmens Gewinnausschüttungen 
mindestens in dieser Höhe zu erbringen sind. Soweit 
diese Form der Eigenkapitalbildung steuerlich nicht be-
günstigt wird, muß auch bei der Berechnung des höch-
stens aktivierbaren Betrags berücksichtigt werden, daß 
die Tilgung aus versteuerten Jahresüberschüssen erfol-
gen muß. 

Absatz 6 enthält eine Ausschüttungssperre zur Absiche-
rung der vorläufigen Gewinnrücklage. Der Zweck dieser 
Regelung, die Eigenkapitalbildung auf diese Weise zu 
begünstigen, könnte nicht erreicht werden, wenn die Til-
gung des Aktivpostens zu Lasten des Eigenkapitals zu-
lässig wäre. In diesem Falle würde lediglich Eigenkapital 
umgeschichtet, nicht aber neu gebildet werden. Kommt 
das Unternehmen allerdings in die Verlustzone, so muß 
diesem Umstand dadurch Rechnung getragen werden, 
daß die Abschreibungen auf die aktivierten Beträge je
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weils mit der vorläufigen Gewinnrücklage mit der Folge 
verrechnet werden, daß sie insoweit aufgelöst ist. In die-
sem Falle ist die Eigenkapitalbildung zumindest für das 
Verlustjahr gescheitert. Berichtigungen der Wertansätze 
nach § 36 können sich auch auf die vorläufige Gewinn-
rücklage auswirken; diese Regelung bleibt deshalb unbe-
rührt. 

Wie bereits ausgeführt, kann eine vorläufige Gewinnrück-
lage nur gebildet werden, wenn in der ersten Stufe eine 
Überschuldung beseitigt und in der zweiten Stufe das 
gezeichnete Kapital in der vorgeschriebenen Höhe gebil-
det worden ist. Absatz 7 dient dem Zweck, dieses sicher-
zustellen. Die nach Absatz 1 aktivierten Beträge dürfen 
weder bei der Überschuldung noch bei der Bildung des 
gezeichneten Kapitals berücksichtigt werden. 

 



Zu Abschnitt 4 — Festsetzung und Anpassung von 
Leistungen in Deutscher Mark 

Zu § 32 — Festsetzung und Anpassung von 
Leistungen in Deutscher Mark 

Die Vorschrift dient der Ergänzung oder Anpassung von 
Verträgen, die infolge der mit der Währungsunion zusam-
menhängenden Maßnahmen entweder unvollständig ge-
worden sind (Absatz 1) oder bei denen sich hierdurch die 
Geschäftsgrundlage verändert hat (Absatz 2). 

Absatz 1 betrifft den Fall, daß die Vertragspartner eines 
am 30. Juni 1990 noch nicht von beiden Seiten erfüllten 
Vertrags es im Hinblick auf die bisherige Bindung an 
staatliche Preisvorschriften unterlassen haben, eine aus-
drückliche Preisvereinbarung zu treffen. Infolge der Auf-
hebung der staatlichen Preisbindung ist der Vertrag nun-
mehr ergänzungsbedürftig, weil es für beide Vertrags-
partner an einer verbindlichen Preisfestsetzung fehlt. Ab-
satz 1 löst dieses Problem, indem es dem Gläubiger der 
Geldleistung das Recht einräumt, den Preis durch (ein-
seitige) Erklärung gegenüber dem zur Zahlung Verpflich-
teten zu bestimmen. Die Vorschrift entspricht insoweit 
der Regelung in § 316 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 
Sie übernimmt im übrigen die Regelung in § 315 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, wonach die getroffene Be-
stimmung für den anderen Teil nur verbindlich ist, wenn 
sie der Billigkeit entspricht. Dies ermöglicht es dem Gläu-
biger, den Preis nach wi rtschaftlichen Grundsätzen unter 
Berücksichtigung von zwischenzeitlich eingetretenen 
Wertveränderungen zu bestimmen, ohne daß zu befürch-
ten ist, daß dem Zahlungsverpflichteten hierdurch ein 
unzumutbarer Nachteil entsteht. Anderenfalls oder wenn 
die Bestimmung verzögert wird, kann der Zahlungsver-
pflichtete eine gerichtliche Entscheidung herbeiführen. 

Die Regelung in Absatz 2 soll verhindern, daß im Falle 
einer erheblichen Äquivalenzstörung von Verträgen in-
folge der Währungsumstellung einer Partei ein nach Treu 
und Glauben unzumutbares Opfer auferlegt wird. Eine 
Störung der Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenlei-
stung kann insbesondere dadurch hervorgerufen wer-
den, daß die im Staatsvertrag festgelegten Umrech-
nungskurse nur auf Geldforderungen und -verbindlich-
keiten anzuwenden sind, während die den Forderungen 
oder Verbindlichkeiten gegenüberstehenden Naturallei-
stungen nach anderen Gesichtspunkten zu bewe rten 
sind. Zur Lösung dieser Problematik wird in Absatz 2 das 
von der Rechtsprechung des Reichsgerichts entwickelte 
und von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
fortentwickelte Rechtsinstitut des Wegfalls der Ge-
schäftsgrundlage in der besonderen Form der Äquiva-
lenzstörung aufgenommen und für den Fall der Wäh-
rungsumstellung konkretisiert. Die unterschiedlichen 
Auswirkungen der Währungsumstellung auf Leistung 
und Gegenleistung, weil z. B. die Leistung in einem be-
stimmten Verhältnis umzurechnen, die Gegenleistung 
aber neu zu bewerten ist, reichen für eine Anpassung 
allein nicht aus. Es muß vielmehr hinzukommen, daß hier-
wegen die einem Vertragspartner nach Treu und Glauben 
zumutbare Opfergrenze überschritten wird. Liegen diese 
Voraussetzungen vor, so wird jedem Vertragspartner, 
dem hierdurch ein unzumutbarer Nachteil entsteht, das 
Recht eingeräumt, von dem anderen Vertragspartner 
eine Neufestsetzung seiner Leistung zu verlangen. Die 
Art  und Weise der Neufestsetzung entspricht der Rege- 

lung in Absatz 1; das gleiche gilt für die weiteren Bestim-
mungen. 

Absatz 3 stellt klar, daß eine Rückstellung nach § 249 des 
Handelsgesetzbuchs nur in Betracht kommt, wenn trotz 
Neufestsetzung der Leistung oder weil diese, etwa we-
gen des Widerspruchs des anderen Vertragspartners un-
terbleibt, ernsthaft damit zu rechnen ist, daß das Entgelt 
zu einem Verlust führt, weil es die bisher entstandenen 
oder künftig noch entstehenden Kosten für die Natural-
leistung voraussichtlich nicht decken wird oder der Wert 
der zu liefernden oder abzunehmenden Sache hinter der 
Geldleistung erheblich zurückbleibt. 

Zu Abschnitt 5 — Verfahren 

Zu Unterabschnitt 7 — Prüfung 

Zu § 33 — Prüfung 

Der Gläubigerschutz ist nur gewährleistet, wenn die Er-
öffnungsbilanz und die anderen Unterlagen von einem 
Prüfer mit besonderer Qualifikation geprüft werden. 
Wenn hierauf bei kleinen Unternehmen, Personenhan-
delsgesellschaften und Einzelkaufleuten mit Ausnahme 
der Geldinstitute und Außenhandelsbetriebe verzichtet 
wird, so geschieht dies nur unter dem Gesichtspunkt, 
daß die Prüfung einerseits mit erheblichen Kosten ver-
bunden ist und daß andererseits die Gläubiger solcher 
Unternehmen sich auf andere Weise ausreichend schüt-
zen können, auch durch Streuung ihres Risikos. 

Die Prüfung nach § 33 ist — wie in § 316 Abs. 1 Satz 2 des 
Handelsgesetzbuchs — Voraussetzung für die Feststel-
lung der Eröffnungsbilanz oder Konzerneröffnungsbilanz 
durch die hierzu berufenen Organe (§ 35). Mittelbar ist sie 
damit gleichzeitig Voraussetzung für die Offenlegung 
nach § 37. 

Prüfungspflichtig sind grundsätzlich alle zur Aufstellung 
einer Eröffnungsbilanz verpflichteten Unternehmen im 
Sinne des § 1 mit Ausnahme von Kapitalgesellschaften 
und Genossenschaften, die bestimmte Größenmerkmale 
nicht überschreiten (Absatz 1 Satz 2), sowie mit Aus-
nahme sämtlicher Einzelkaufleute und Personenhandels-
gesellschaften (Satz 3). Geldinstitute und Außenhandels-
gesellschaften sind ohne Rücksicht auf Größenmerkmale 
oder Rechtsform prüfungspflichtig. 

Zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen kann die Prü-
fung der Eröffnungsbilanz mit der gegebenenfalls vorge-
schriebenen Prüfung über die Gründung oder Umwand-
lung des Unternehmens einschließlich der Prüfung der 
Sacheinlagen verbunden werden (Absatz 2). Diese Vor-
schrift berücksichtigt, daß die bisher volkseigenen Unter-
nehmen nach der Verordnung vom 1. März 1990 zur 
Umwandlung von volkseigenen Kombinaten, Betrieben 
und Einrichtungen in Kapitalgesellschaften (GBl. I Nr. 14 
S. 107) seit dem 1. März 1990 entweder bereits in Aktien-
gesellschaften umgewandelt worden sind oder mit Wir-
kung ab 1. Juli 1990 nach dem Treuhandgesetz kraft 
Gesetzes in Aktiengesellschaften oder Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung umgewandelt worden sind 
(§ 11 Abs. 2 Treuhandgesetz) oder spätestens innerhalb 
von zwei Monaten nach Inkrafttreten des Treuhandgeset-
zes von der Treuhandanstalt als Treuhand-Aktiengesell-
schaften zu gründen sind (§ 7 Abs. 2 Treuhandgesetz). In 

 



diesen Fällen muß jeweils eine Gründungsprüfung erfol-
gen, die zur Vereinfachung mit der Prüfung nach Absatz 1 
verbunden werden darf. 

Absatz 3 entspricht der Regelung in § 316 Abs. 2 des 
Handelsgesetzbuchs. Diese Vorschrift erweitert den 
Kreis der zu prüfenden Unterlagen auf die Konzemeröff-
nungsbilanz und den Konzernanhang. 

Absatz 4 regelt die Voraussetzungen und den Umfang 
einer Nachtragsprüfung. Diese Bestimmung entspricht 
der Regelung in § 316 Abs. 3 des Handelsgesetz-
buchs. 

Absatz 5 verweist hinsichtlich des Gegenstandes und 
des Umfangs der Prüfung auf § 317 des Handelsgesetz-
buchs, jedoch mit der Maßgabe, daß auch das Inventar in 
die Prüfung einzubeziehen ist. Da eine ordnungsmäßige 
Prüfung des Inventars im allgemeinen die persönliche 
Anwesenheit des Prüfers bei der Prüfung voraussetzt (§ 3 
Abs. 1 Satz 3), kann insbesondere zu diesem Zweck ein 
Prüfer vorläufig bestellt werden (§ 34 Abs. 4 Satz 1). Bei 
Geldinstituten und Außenhandelsbetrieben erstreckt sich 
die Prüfung außerdem auf die vergleichende Darstellung 
nach § 20, die dem Anhang als Anlage beizufügen ist. 

Zu § 34 — Durchführung der Prüfung 

Die Vorschrift bestimmt, wer die Prüfung der Eröffnungs-
bilanz oder der Konzerneröffnungsbilanz durchführen 
darf. Als Prüfer sind uneingeschränkt nur Wirtschaftsprü-
fer und Wi rtschaftsprüfungsgesellschaften im Sinne des 
§ 1 der Wirtschaftsprüferordnung zugelassen (Absatz 1 
Satz 1). Vereidigte Buchprüfer und Buchprüfungsgesell-
schaften (§ 128 Wirtschaftsprüferordnung) dürfen mittel-
große Gesellschaften mit beschränkter Haftung prüfen 
(Absatz 1 Satz 2). Die Vorschrift entspricht der Bestim-
mung in § 319 Abs. 1 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs. 
Damit ist gewährleistet, daß nur solche Personen oder 
Einrichtungen mit Prüfungsaufgaben betraut werden, die 
sich in den für die Unternehmen noch weitgehend unbe-
kannten Vorschriften des Handelsrechts nicht nur aus-
kennen, sondern auf dem Gebiet des Prüfungswesens 
dieser Vorschriften über die erforderlichen Erfahrungen 
verfügen. 

Für die Prüfung von Genossenschaften und Sparkassen 
gelten besondere Bestimmungen (Absatz 2 und 3). 

Genossenschaften werden — abweichend von § 319 
Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs — grundsätzlich von 
dem Prüfungsverband geprüft, dem sie als Mitglied an-
gehören (§ 55 Abs. 1 Genossenschaftsgesetz). Absatz 2 
Satz 1 stellt hierzu klar, daß auch die Prüfungen nach 
diesem Gesetz nur von Prüfungsverbänden durchgeführt 
werden dürfen, denen das Prüfungsrecht nach § 63 des 
Genossenschaftsgesetzes verliehen worden ist. Trotz 
Verleihung dürfen die Prüfungen nach diesem Gesetz 
jedoch nur vorgenommen werden, wenn der Vorstand in 
dem vorgeschriebenen Umfang mit Wi rtschaftsprüfern 
besetzt ist (Absatz 2 Satz 2 und 3). Da von den Genos-
senschaftsverbänden in der Deutschen Demokratischen 
Republik diese Voraussetzung nicht stets erfüllt wird, 
sieht Absatz 2 Satz 4 die Möglichkeit vor, daß mit Prü-
fungsverbänden aus der Bundesrepublik Deutschland 
Vereinbarungen über die Durchführung von Prüfungen 
getroffen werden können. In diesem Fall tritt der beauf
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tragte Prüfungsverband an die Stelle des Genossen-
schaftsverbands, dem die zu prüfende Genossenschaft 
angehört. Nach § 55 Abs. 3 des Genossenschaftsgeset-
zes darf sich der Prüfungsverband bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes eines Wi rtschaftsprüfers oder einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit entsprechender 
Qualifikation nach dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland bedienen (Absatz 2 Satz 5). 

Sparkassen dürfen die Prüfung nur von der Prüfungs-
stelle eines Sparkassen- und Giroverbandes durchführen 
lassen (Absatz 3). Dies gilt jedoch nur, wenn der Leiter der 
Prüfungsstelle die nach § 319 Abs. 1 des Handelsgesetz-
buchs vorgeschriebene Qualifikation besitzt und in seiner 
Person kein Ausschlußgrund nach § 319 Abs. 2 des Han-
delsgesetzbuchs vorliegt. Außerdem muß sichergestellt 
sein, daß die Prüfung in jeder Hinsicht unabhängig durch-
geführt werden kann. 

Gemäß Absatz 4 kann das geschäftsführende Organ des 
Unternehmens den Prüfer vorläufig bestellen, insbeson-
dere um seine Anwesenheit bei der Inventur zu erreichen. 
Ansonsten richtet sich das Verfahren der Bestellung ei-
nes Prüfers nach § 318 des Handelsgesetzbuchs. Ist ein 
Prüfer vorläufig bestellt, haben die zur Wahl des Prüfers 
berufenen Personen die Bestätigung unverzüglich nach-
zuholen. 

Die in Absatz 5 für entsprechend anwendbar erklärten 
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs beziehen sich auf 
Gegenstand und Umfang der Prüfung (§ 317 HGB), auf 
die Bestellung und Abberufung des Prüfers (§ 318 HGB), 
auf die für den Prüfer geltenden Ausschlußgründe (§ 319 
Abs. 2 und 3 HGB), auf Vorlagepflichten und Auskunfts-
rechte (§ 320 HGB), auf den Prüfungsbericht (§ 321 
HGB), den Bestätigungsvermerk (§ 322 HGB) und 
schließlich auf die Verantwortlichkeit des Prüfers (§ 323 
HGB). 

Zu Unterabschnitt 8 — Feststellung und Berichtigung 

Zu § 35 — Feststellung 

Die Vorschrift schreibt vor, daß die Aufstellung der Eröff-
nungsbilanz und Konzerneröffnungsbilanz einschließlich 
der dazu gehörenden Anhänge erst abgeschlossen ist, 
wenn die erstellten Unterlagen durch die hierfür zustän-
digen Organe festgestellt worden sind. „Feststellung" ist 
die rechtsverbindliche Erklärung, daß die kontenmäßige 
Gegenüberstellung der Aktiva und Passiva in der Bilanz 
und die Angaben im Anhang als die vom Gesetz gefor-
derte Eröffnungsbilanz oder Konzerneröffnungsbilanz 
einschließlich Anhang gelten sollen. Hierdurch wird zu-
gleich dokumentiert, daß die zur Feststellung berechtig-
ten Personen die ihnen vorgelegten Unterlagen billigend 
zur Kenntnis genommen und sich deren Inhalt zu eigen 
gemacht haben. 

Wie sich aus Absatz 1 Satz 1 ergibt, gilt das Erfordernis 
der Feststellung ausnahmslos für alle Unternehmen, und 
zwar gleichgültig, ob sie zur Prüfung oder Offenlegung 
ihrer Eröffnungsbilanz verpflichtet sind oder nicht. 

In Absatz 1 Satz 2 wird nach dem Vorbild des Handels-
gesetzbuchs bestimmt, daß die für die Aufstellung der 
Eröffnungsbilanz maßgeblichen Vorschriften auch bei 
der Feststellung zu beachten sind. 

 



In Absatz 1 Satz 3 bis 5 wird geregelt, wer für die Fest-
stellung zuständig und in welcher Form und innerhalb 
welcher Frist die Feststellung zu bewirken ist. Sie ist bei 
Einzelunternehmen durch die persönliche Unterschrift 
des Inhabers zu bewirken (§ 245 HGB), bei anderen Un-
ternehmen durch Beschluß der Gesellschafter oder An-
teilseigner. Hierbei ist die jeweils durch Gesetz oder Sat-
zung vorgeschriebene Form der Beschlußfassung zu be-
achten. Da die Feststellung der Eröffnungsbilanz zu den 
Handlungen gehört, die über den gewöhnlichen Betrieb 
eines Handelsgewerbes hinausgehen, sind bei Perso-
nenhandelsgesellschaften sämtliche Gesellschafter an 
der Beschlußfassung zu beteiligen, und zwar unabhängig 
davon, ob es sich um eine offene Handelsgesellschaft 
oder um eine Kommanditgesellschaft handelt (§ 116 
Abs. 2, § 164 Abs. 1 HGB). Bei Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung erfolgt die Beschlußfassung durch 
die Gesellschafterversammlung (§ 48 GmbHG), bei Ge-
nossenschaften durch die Generalversammlung (§ 43 
Genossenschaftsgesetz) und bei Aktiengesellschaften 
nach § 172 des Aktiengesetzes im Normalfall durch den 
Aufsichtsrat und sonst durch die Hauptversammlung 
(§ 173 AktG). 

Das Beschlußorgan hat die Feststellung unverzüglich 
nach Vorlage der festzustellenden Unterlagen, späte-
stens innerhalb von acht Monaten nach dem Bilanzstich-
tag, bei kleinen Unternehmen spätestens innerhalb von 
elf Monaten herbeizuführen. Die Frist von acht Monaten 
gilt auch für die Feststellung der Konzerneröffnungsbi-
lanz und des Konzernanhangs. Bei der Fristbestimmung 
ist berücksichtigt, daß publizitätspflichtige Unternehmen 
die festgestellten Unterlagen spätestens innerhalb von 
neun Monaten, kleine Unternehmen spätestens innerhalb 
von zwölf Monaten offenzulegen haben (§ 37 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 325 Abs. 1 und 3, § 326 HGB). 

Die Beschlüsse der zur Feststellung berufenen Organe 
sind von den geschäftsführenden Organen vorzubereiten 
(Absatz 1 Satz 4). Zuvor sind die festzustellenden Unter-
lagen dem Aufsichtsrat — sofern ein solcher vorhanden 
ist — zur Prüfung und Berichterstattung vorzulegen (Ab-
satz 1 Satz 5). 

In Absatz 2 Satz 1 wird die Feststellung der Eröffnungs-
bilanz und der anderen Unterlagen prüfungspflichtiger 
Unternehmen in Ergänzung der Bestimmung des § 33 
Abs. 1 Satz 2 davon abhängig gemacht, daß der nach 
§ 322 des Handelsgesetzbuchs vorgeschriebene Bestä-
tigungsvermerk nicht versagt worden ist. In diesem Fall 
können die Eröffnungsbilanz, die Konzerneröffnungsbi-
lanz und die anderen Unterlagen nicht festgestellt wer-
den, weil sie nichtig sind. Das gleiche gilt, wenn die Prü-
fung nicht in der vorgeschriebenen Form durchgeführt 
worden ist oder eine Feststellung aus anderen Gründen 
unterblieben ist (Absatz 2 Satz 2). 

Feststellungsbeschlüsse, die sich auf bereits geprüfte, 
aber nachträglich geänderte Unterlagen beziehen, sind 
nach Absatz 2 Satz 3 unwirksam, solange die nach § 33 
Abs. 4 vorgeschriebene Nachtragsprüfung nicht durch-
geführt und der Bestätigungsvermerk nicht entspre-
chend ergänzt worden ist. Sind diese Voraussetzungen 
erfüllt, so darf der Bestätigungsvermerk hinsichtlich der 
Änderungen keine Einschränkungen erhalten. 

In Absatz 3 wird vorgeschrieben, daß zur Vorbereitung 
der Beschlußfassung über die Feststellung der Eröff
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nungsbilanz ein Bericht für die Beschlußfassung über 
eine nach den §§ 26 bis 28 erforderliche Neufestsetzung 
der Kapitalverhältnisse vorzulegen ist. In dem Bericht hat 
das geschäftsführende Organ geeignete Vorschläge zu 
unterbreiten und zu erläutern, soweit sich die maßgebli-
chen Gründe nicht aus dem Anhang beziehungsweise 
dem Konzernanhang ergeben. 

Zu § 36 — Berichtigung von Wertansätzen 

Die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz in Deutscher 
Mark, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögenslage im Sinne des § 264 
Abs. 2 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs vermittelt, wie 
dies in § 4 Abs. 2 Satz 1 gefordert wird, wird durch die 
vorgeschriebene Neubewertung von Vermögensgegen-
ständen und Schulden erheblich erschwert, weil die zu-
grundezulegenden Wiederbeschaffungs- und Wieder-
herstellungskosten sowie die Marktpreise häufig inner-
halb der Aufstellungsfrist nach § 4 Abs. 1 Satz 1, bei 
Grundstücken innerhalb der Feststellungsfrist, nicht zu-
verlässig zu ermitteln sein werden. Es kommt noch hinzu, 
daß es nicht allein auf die Stichtagswerte zum 1. Juli 
1990 ankommt, sondern auch die wesentlichen Werter-
höhungen zu berücksichtigen sind, die innerhalb der er-
sten vier Monate nach dem Bilanzstichtag eintreten (§ 7 
Abs. 1 Satz 2). Es ist daher nicht auszuschließen, daß es 
zu wesentlichen Fehlschätzungen kommt. Wegen unkla-
rer Eigentumsverhältnisse oder wegen einer Unsicher-
heit, vom wem und in welchem Umfang Altlasten zu tra-
gen sind, kann es außerdem vorkommen, daß Vermö-
gensgegenstände und Schulden in der Eröffnungsbilanz 
nicht oder zu Unrecht bilanziert werden. Die nachträgli-
che Änderung der Eröffnungsbilanzen wäre handels-
rechtlich zwar möglich, aber nur schwierig durchzufüh-
ren. Steuerlich könnte sie häufig ausgeschlossen oder 
nur mit Zustimmung des Finanzamts zulässig sein (§ 4 
Abs. 2 Einkommensteuergesetz). 

Die Vorschrift hat den Zweck, nachteilige Auswirkungen 
unrichtiger Bilanz- und Wertansätze in der Eröffnungsbi-
lanz auf künftige Jahresabschlüsse zu vermeiden, indem 
die Berichtigung von Wertansätzen in vereinfachter Form 
zugelassen wird. Die Vorschrift ist § 47 des D-Markbi-
lanzgesetzes 1949 nachgebildet. Sie geht aber wesent-
lich weiter, weil sie nicht auf bestimmte Vermögensge-
genstände und Schulden beschränkt ist. In die Berichti-
gung werden vielmehr alle Vermögensgegenstände, 
Schulden und Sonderposten einbezogen, für die sich bei 
der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, daß 
wesentliche Beträge nicht oder zu Unrecht oder mit ei-
nem zu hohen oder zu niedrigen Wert angesetzt worden 
sind. In diesem Falle erfolgt die Korrektur in dem späteren 
Jahresabschluß ergebnisneutral. Die Eröffnungsbilanz 
gilt insoweit als geändert, ohne daß diese förmlich geän-
dert werden muß. Die Eröffnungsbilanz muß daher weder 
erneut geprüft noch festgestellt noch offengelegt wer-
den. Die Berichtigung wird auch bei der steuerlichen 
Gewinnermittlung ergebnisneutral berücksichtigt (§ 50 
Abs. 3). 

In Absatz 1 sind die Fälle geregelt, in denen in einem 
Folgeabschluß ein wesentlich höherer Gewinn entstehen 
würde, weil ein Wertansatz auf der Aktivseite unterblie-
ben oder auf der Passivseite zu Unrecht erfolgt ist oder 
auf der Aktivseite ein zu niedriger oder auf der Passivseite 

 



ein zu hoher Wertansatz gewählt worden ist. Es dürfen 
jedoch nur solche Ansätze geändert werden, die in die 
Eröffnungsbilanz aufgenommen worden wären, wenn die 
späteren Erkenntnisse schon damals vorgelegen hätten. 
Die Regelung erlaubt auch eine Rückrechnung, wenn 
zum Beispiel Verkehrswerte für einen späteren Zeitpunkt 
zuverlässig festgestellt werden können. Auch wird sich 
bei Rückstellungen für Altlasten oder drohende Verluste 
der dafür erforderliche Betrag erst bei der Durchführung 
ergeben. 

Ein sich nach Absatz 1 ergebender Gewinn ist im späte-
ren Jahresabschluß in die Gewinnrücklagen einzubezie-
hen, bei Aktiengesellschaften vorweg in die gesetzliche 
Rücklage bis zu deren vorgeschriebenen Höhe. Dies gilt 
nicht, soweit nach den in Absatz 1 und 2 bezeichneten 
Vorschriften die Verrechnung oder Tilgung mit diesen 
Erträgen vorgeschrieben ist. In den späteren Jahresab-
schlüssen erfolgt die Verrechnung zur Herstellung der 
Ergebnisneutralität über die Gewinn- und Verlustrech-
nung. 

Absatz 2 regelt die Fälle, in denen in späteren Jahresab-
schlüssen ein Verlust eintreten würde, weil ein Ansatz auf 
der Aktivseite zu Unrecht erfolgt oder auf der Passivseite 
unterblieben ist oder sich später herausstellt, daß ein 
Wert auf der Aktivseite zu hoch oder auf der Passivseite 
zu niedrig angesetzt wurde, wenn es sich dabei um einen 
wesentlichen Betrag handelt. Die Ergebnisneutralität 
wird in gleicher Weise wie in Absatz 1 hergestellt. Auf die 
obigen Ausführungen wird deshalb verwiesen. Es kann 
vorkommen, daß einem Gewinn nach Absatz 1 ein Ver-
lust nach Absatz 2 gegenübersteht. Eine Verrechnung 
darf wegen der Auswirkungen auf andere Posten in die-
sen Fällen nur erfolgen, soweit die Beträge in das Eigen-
kapital einzustellen oder mit diesem zu verrechnen sind 
(Absatz 3 Satz 2). 

Absatz 3 erstreckt die Regelungen des Absatzes 1 und 2 
auch auf den Fall, daß in diesem Gesetz für die Eröff-
nungsbilanz eingeräumte Wahlrechte in einem späteren 
Jahresabschluß in zulässiger Weise anderweitig ausge-
übt werden. Wertänderungen können sich zum Beispiel 
ergeben, wenn nachträglich auf den Verkehrswert über-
gegangen wird (§ 10 Abs. 2, § 11 Abs. 1 Satz 4). 

In Absatz 4 wird die formale Durchführung und die zeitli-
che Begrenzung der Vorschrift für die Anwendung gere-
gelt. Wie bereits erwähnt, werden die Änderungen jeweils 
in den nachfolgenden Jahresabschlüssen vorgenom-
men. Die Eröffnungsbilanz gilt als geändert, so daß eine 
tatsächliche Änderung nicht stattfinden muß. 

Der Zeitraum für die Anwendung der Regelung wird groß-
zügig bemessen, um allen Eventualitäten Rechnung zu 
tragen. Es ist dabei auch berücksichtigt worden, daß die 
den Geldinstituten und Außenhandelsbetrieben zugeteil-
ten Ausgleichsforderungen erst vom 1. Januar 1995 an 
zu tilgen sind. Soweit sich das Geschäftsjahr mit dem 
Kalenderjahr deckt, können letztmals Berichtigungen in 
dem auf den 31. Dezember 1994 aufzustellenden Jahres-
abschluß vorgenommen werden. Im Interesse der 
Rechtssicherheit wird ausgeschlossen, daß Ausgleichs-
forderungen nach § 24, Ausgleichsverbindlichkeiten 
nach § 25 und Ausstehende Einlagen nach § 26 Abs. 3 
berichtigt werden, wenn sie zu dem späteren Zeitpunkt 
bereits getilgt oder auf dritte Personen übergegangen 
sind. Dies gilt auch für den Fall, daß dadurch Sicherungs
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rechte dritter Personen beeinträchtigt werden, wie dies 
zum Beispiel bei Sicherungsübereignung oder Verpfän-
dung der Forderung der Fall sein kann. 

Absatz 5 schreibt die Anwendung dieser Regelungen 
auch auf die Konzerneröffnungsbilanz vor, da sich diese 
aus den Eröffnungsbilanzen der Konzernunternehmen 
ableitet. Diese Regelung hat nur Bedeutung für Unter-
nehmen, die nicht nur eine Konzerneröffnungsbilanz, 
sondern in den Folgejahren auch Konzernabschlüsse 
aufzustellen haben. 

Zu Unterabschnitt 9 — Offenlegung 

Zu § 37 — Offenlegung 

Die Vorschrift bestimmt, daß alle Unternehmen, die künf-
tig voraussichtlich zur Offenlegung ihrer Jahresab-
schlüsse verpflichtet sind, diese Verpflichtung bereits für 
die Eröffnungsbilanz bzw. Konzerneröffnungsbilanz zu 
erfüllen haben. Außer den Kapitalgesellschaften und Ge-
nossenschaften sind dies die in Absatz 1 Satz 1 bezeich-
neten Großunternehmen in der Größenordnung des Ge-
setzes über die Rechnungslegung von bestimmten Un-
ternehmen und Konzernen (BGBl. 11969 S. 1189, 1970 I 
S. 1113, zuletzt geändert durch Artikel 21 § 5 Abs. 4 des 
Gesetzes vom 25. Juli 1988, BGBl. I S. 1093). 

Die Offenlegung umfaßt sowohl die Eröffnungsbilanz als 
auch die Konzerneröffnungsbilanz einschließlich des je-
weils dazugehörigen Anhangs, jedoch ohne die verglei-
chende Darstellung nach § 20. Aus der entsprechenden 
Anwendung der §§ 325 bis 326 des Handelsgesetzbuchs 
ergibt sich, daß die Offenlegung grundsätzlich innerhalb 
von neun Monaten nach dem jeweiligen Stichtag zu be-
wirken ist (§ 325 Abs. 1 und 3 HGB); für kleine Kapital-
gesellschaften verlängert sich die Frist auf zwölf Monate 
(§ 326 HGB). Genossenschaften haben die Offenlegung 
unverzüglich im Anschluß an die Generalversammlung zu 
bewirken, die über die Feststellung der Eröffnungsbilanz 
zu beschließen hat (§ 339 Abs. 1 HGB). 

Im übrigen sind — je nach Art  und Größe des Unterneh-
mens — unterschiedliche Arten der Offenlegung zu be-
achten. Die Einzelheiten hierzu ergeben sich aus § 325 
Abs. 1 bis 3, §§ 326, 339 Abs. 1 und 2 des Handelsge-
setzbuchs. Soweit die Bekanntmachung im Bundesan-
zeiger vorgeschrieben ist, bleibt es bei der Pflicht, in die-
sem Publikationsorgan bekanntzumachen; an die Stelle 
der Bekanntmachung kann nicht die Bekanntmachung in 
einem Amtsblatt des Ministers der Justiz der Deutschen 
Demokratischen Republik treten (Absatz 1 Satz 3). Der 
Bundesanzeiger ist Amtsblatt im Sinne der gesellschafts-
rechtlichen Richtlinien der Europäischen Gemeinschaf-
ten (EG) (Artikel 3 Erste Richtlinie des Rates Nr. 68/151/ 
EWG vom 9. März 1968, ABI. Nr. L 65 S. 8; Artikel 47 
Vierte Richtlinie des Rates Nr. 78/660/EWG vom 25. Juli 
1978, ABI. Nr. L 222 S. 11; Artikel 38 Siebente Richtlinie 
des Rates vom 13. Juni 1983 Nr. 83/349/EWG, ABI. Nr. 
L 193 S. 1). Eine Aufteilung der Bekanntmachungen auf 
zwei Amtsblätter ist mit diesen Vorschriften, nachdem die 
Währungs- und Wirtschaftsunion verwirklicht worden ist, 
nicht vereinbar. 

Form und Inhalt der offenzulegenden Unterlagen erge
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ben sich, soweit es sich um Pflichtbekanntmachungen 
handelt, aus § 328 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs. An- 

 



derweitige Formen der Veröffentlichung oder Vervielfälti-
gung (freiwillige Bekanntmachungen) sind in § 328 Abs. 2 
des Handelsgesetzbuchs geregelt. Die Verpflichtung zur 
Offenlegung kann nach § 49 Satz 1 Nr. 6 dieses Gesetzes 
durch Zwangsgeld erzwungen werden. Das Verfahren 
richtet sich nach § 335 Satz 2 bis 8 des Handelsgesetz-
buchs. 

Absatz 2 entspricht § 329 Abs. 1 des Handelsgesetz-
buchs. Hiernach findet eine inhaltliche Prüfung der ein-
zureichenden Unterlagen durch das Registergericht 
grundsätzlich nicht statt . Die Prüfung beschränkt sich 
vielmehr auf die Vollzähligkeit der Unterlagen und die 
Einhaltung der Bekanntmachungsfristen. Eine inhaltliche 
Überprüfung findet jedoch statt , wenn und soweit die 
Gründungsprüfung nach § 33 Abs. 2 mit der Prüfung der 
Eröffnungsbilanz verbunden worden ist. In diesem Fall 
hat das Registergericht grundsätzlich von Amts wegen 
zu prüfen, ob insbesondere die in das neugegründete 
oder umgewandelte Unternehmen eingebrachten Sach-
einlagen angemessen bewe rtet worden sind (§ 38 AktG, 
§ 9 c GmbHG). Diese Verpflichtung wird durch Absatz 3 
erleichtert. Wenn die Eröffnungsbilanz und der Anhang 
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk nach 
§ 322 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs erhalten haben, 
kann das Gericht unterstellen, daß die Vermögensgegen-
stände in der Eröffnungsbilanz zutreffend bewe rtet wor-
den sind. 

Absatz 4 begründet für alle bisher berichtspflichtigen 
Unternehmen und für neu gebildete Kapitalgesellschaf-
ten die Verpflichtung, die Eröffnungsbilanz und die ver-
gleichende Darstellung nach § 20 einschließlich des ge-
sonderten Nachweises über die Neubewertungsdifferen-
zen für statistische Zwecke zur Verfügung zu stellen. 
Diese Maßnahme dient — wie bereits erwähnt — dazu, 
die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Währungs-
umstellung besser beurteilen zu können. 

Zu Abschnitt 6 — Geschäftszweigbezogene 
Vorschriften 

Zu Unterabschnitt 10 — Vorschriften für Geldinstitute 
und Außenhandelsbetriebe 

Der Unterabschnitt 10 (§§ 38 bis 43) enthält einige beson-
dere Regelungen für Geldinstitute (zu denen auch die 
Postbank gehört) und Außenhandelsbetriebe. Sie erge-
ben sich aus den für diese Unternehmen getroffenen 
Regelungen des Staatsvertrags, für Geldinstitute ferner 
daraus, daß sie mit der Währungsumstellung der Aufsicht 
des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen unter-
stellt wurden und deshalb denselben Regelungen unter-
worfen werden, die für Kreditinstitute in der Bundesrepu-
blik Deutschland gelten. 

Zu § 38 — Anwendungsbereich 

Absatz 1 bestimmt, daß die nach diesem Gesetz größen-
abhängigen Erleichterungen von Geldinstituten und Au-
ßenhandelsbetrieben nicht in Anspruch genommen wer-
den können. Dies trifft beispielsweise für die Frist zur 
Aufstellung der Eröffnungsbilanz (§ 4 Abs. 1), ihre Prü-
fung einschließlich der des Anhangs (§ 33) und die Fest-
stellung der Eröffnungsbilanz (§ 35) zu. Sodann befreit er 

die Geldinstitute von der Anwendung des § 19 Abs. 3 
Nr. 1 Buchstabe a dieses Gesetzes, weil das Bilanzform-
blatt für die Eröffnungsbilanz eine gesonderte Angabe 
der Verbindlichkeiten mit vierjähriger Laufzeit verlangt; 
eine zusätzliche Angabe der Verbindlichkeiten mit einer 
Restlaufzeit von fünf Jahren erscheint daher entbehrlich. 
Schließlich sollen die für die Abschlußbilanz der Kreditin-
stitute besonderen Regelungen der §§ 25 a bis 26 b des 
Kreditwesengesetzes nicht angewandt werden. Soweit 
für die Eröffnungsbilanz zum 1. Juli 1990 für Geldinstitute 
besondere Regelungen erforderlich sind, werden sie in 
diesem Gesetz vorgenommen. 

In Absatz 2 wird der Begriff des Geldinstituts definie rt . Es 
wird klargestellt, daß in den Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes nicht nur diejenigen Unternehmen fallen, die 
Kreditinstitute im Sinne des Kreditwesengesetzes sind, 
sondern auch diejenigen, die Bankgeschäfte betreiben, 
aber aus unterschiedlichen Gründen eventuell nicht als 
Kreditinstitute im Sinne des Kreditwesengesetzes gel-
ten. 

In Absatz 3 wird bestimmt, welche Unternehmen Außen-
handelsbetriebe im Sinne dieses Gesetzes sind. Danach 
fallen nicht alle Unternehmen, die in der Deutschen 
Demokratischen Republik Außenhandelsgeschäfte be-
trieben haben, unter diese Bestimmungen, sondern nur 
diejenigen, die auf Grund besonderer Anweisung staatli-
cher Stellen derartige Geschäfts mit Ländern mit frei kon-
vertierbarer Währung betrieben haben. 

Zu § 39 — Eröffnungsbilanz 

Absatz 1 schreibt den Geldinstituten als Formblatt für die 
Eröffnungsbilanz zum 1. Juli 1990 das für den Jahresab-
schluß der Kreditinstitute in der Bundesrepublik jeweils 
bestimmte Formblatt vor. 

Absatz 2 billigt den Geldinstituten nur für die Eröffnungs-
bilanz einen pauschalen Ansatz für allgemeine Wertbe-
richtigungen zu und erspart ihnen so den Nachweis, in 
welcher Höhe ein solcher Ansatz auf Grund ihrer Ge-
schäftsstruktur tatsächlich geboten wäre. Auf Grund ih-
rer bisherigen bankgeschäftlichen Tätigkeit könnten sie 
einen dera rtigen Nachweis auch nicht führen. 

Absatz 4 zählt unter Übernahme der Regelungen des 
Staatsvertrags noch einmal die Verbindlichkeiten auf, die 
abweichend von § 16 Abs. 1 nicht im Verhältnis von zwei 
Mark der Deutschen Demokratischen Republik zu einer 
Deutschen Mark, sondern im Verhältnis eins zu eins be-
ziehungsweise drei zu eins umgestellt werden. 

Zu §§ 40 bis 41 — Ausgleichsforderungen. 
Ausgleichsverbindlichkeiten 

Mit diesen Vorschriften werden die Regelungen des Arti-
kel 8 der Anlage I zum Staatsvertrag über die Währungs-
umstellung und die Einstellung von Ausgleichsforderun-
gen und Ausgleichsverbindlichkeiten gegenüber dem 
Ausgleichsfonds in dieses Gesetz übernommen. 

 



Zu § 42 — Vergleichende Darstellung 

§ 42 erlegt den Geldinstituten eine Erweiterung der ver-
gleichenden Darstellung nach § 20 auf, um die Prüfung 
der Umstellung und damit ihrer Ansprüche auf Aus-
gleichsforderungen zu erleichtern. 

Zu § 43 — Prüfung 

Durch § 43 soll sichergestellt werden, daß die Prüfung 
der Eröffnungsbilanz und des Anhangs nur von Prüfern 
durchgeführt wird, die auch die Jahresabschlüsse derar-
tiger Unternehmen prüfen, also über entsprechende Er-
fahrungen verfügen. § 34 Abs. 2 und 3 liegt derselbe 
Gedanke zugrunde. 

Zu Unterabschnitt 11 — Vorschriften für 
Versicherungsunternehmen 

Der Unterabschnitt 11 (§§ 44 bis 46) enthält einige beson-
dere Regelungen für Versicherungsunternehmen. Sie 
sind wegen der Besonderheiten des Geschäftszweigs 
der Versicherungsunternehmen notwendig. 

Zu § 44 — Anwendungsbereich 

Absatz 1 bestimmt, daß grundsätzlich die für alle Unter-
nehmen geltenden Vorschriften dieses Gesetzes zu be- 
achten sind, soweit in diesem Unterabschnitt nichts an-
deres bestimmt ist. Die Inanspruchnahme der größenab-
hängig zugelassenen Erleichterungen wird für Versiche-
rungsunternehmen ebenso wie für Geldinstitute ausge-
schlossen. Die Einräumung solcher Erleichterungen wäre 
mit dem Gläubigerschutz und den Interessen der Auf-
sicht nicht vereinbar. 

In Absatz 2 werden diejenigen Unternehmen umschrie-
ben, auf die als Versicherungsunternehmen dieses Ge-
setz anzuwenden ist. Die Umschreibung stellt sicher, daß 
auch die bisher Staatliche Versicherung insoweit erfaßt 
wird, als sie lediglich abgewickelt wird. 

Zu § 45 — Eröffnungsbilanz 

In Absatz 1 wird klargestellt, daß die Gliederungsvor-
schriften der Verordnung über die Rechnungslegung von 
Versicherungsunternehmen vom 11. Juli 1973, die seit 
dem 1. Juli 1990 auch in der Deutschen Demokratischen 
Republik gilt, zu beachten sind. 

In Absatz 2 wird ausdrücklich die Anwendung der Vor-
schriften über die versicherungstechnischen Rückstel-
lungen nach § 56 Abs. 3 und 4 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes angeordnet. Auf diese Rückstellungen ist 
auch § 17 Abs. 4 über die Bildung eines Sonderverlust-
kontos aus Rückstellungsbildung anzuwenden. Dies gilt 
nicht für Beitragsüberträge, weil diese eine A rt  Rech-
nungsabgrenzung zur Aktivseite beinhalten. 

Zu § 46 — Prüfung. Einreichung 

In Absatz 1 werden vereidigte Prüfer und andere Perso-
nen oder Stellen von der Prüfung von Versicherungsun-
ternehmen ausgenommen. 

Absatz 2 regelt die Vorlagepflichten an das Bundesauf-
sichtsamt für das Versicherungswesen. 

Zu Abschnitt 7 — Straf- und 
Ordnungsstrafvorschriften. Zwangsgelder 

Nach § 2 des Gesetzes über die Inkraftsetzung von 
Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland in 
der Deutschen Demokratischen Republik vom 21. Juni 
1990 (GBl. I Nr. 34 S. 357) sind unter anderem die Be-
stimmungen des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs 
im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik in 
Kraft gesetzt worden. Es ist daher folgerichtig, in den 
Straf- und Ordnungsstrafvorschriften des Abschnitts 7 
auf die einschlägigen Bestimmungen des Handelsge-
setzbuchs Bezug zu nehmen. 

Zu § 47 — Strafvorschriften 

Absatz 1 sieht die entsprechende Anwendung der §§ 331 
bis 333 des Handelsgesetzbuchs auf die Eröffnungsbi-
lanz, den Anhang, die Konzerneröffnungsbilanz sowie 
den Konzernanhang, ferner auf die nach diesem Gesetz 
zu bestellenden Prüfer vor. Im Gegensatz zu den Bestim-
mungen des Handelsgesetzbuchs sollen sie auch auf 
nicht in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft betrie-
bene Unternehmen, das heißt grundsätzlich auf alle in § 1 
bezeichneten Unternehmen Anwendung finden. 

In Verbindung mit Absatz 1 schützt § 331 des Handels-
gesetzbuchs die Richtigkeit der Angaben in der Eröff-
nungsbilanz, im Anhang, in der Konzerneröffnungsbilanz 
und im Konzernanhang. Soweit es sich um Kapitalgesell-
schaften handelt, ist vertretungsberechtigtes Organ bei 
der Aktiengesellschaft der Vorstand (§ 76 AktG), bei der 
Kommanditgesellschaft auf Aktien sind es die persönlich 
haftenden Gesellschafter (§ 278 Abs. 2, § 283 AktG) und 
bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung die Ge-
schäftsführer (§ 35 GmbHG). 

In Absatz 2 ist ferner bestimmt, daß § 331 des Handels-
gesetzbuchs auch anzuwenden ist auf die Verletzung von 
Pflichten durch den Geschäftsleiter eines nicht in der 
Rechtsform einer Kapitalgesellschaft betriebenen Geld-
instituts, durch den Inhaber eines in der Rechtsform des 
Einzelkaufmanns betriebenen Geldinstituts oder durch 
den Geschäftsleiter im Sinne des § 53 Abs. 2 Nr. 1 des 
Gesetzes über das Kreditwesen. 

§ 1 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen 
bestimmt, daß Geschäftsleiter im Sinne dieses Gesetzes 
diejenigen natürlichen Personen sind, die nach Gesetz, 
Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Führung der Ge-
schäfte und zur Vertretung eines Geldinstituts in der 
Rechtsform einer juristischen Person oder einer Perso-
nenhandelsgesellschaft berufen sind. Geschäftsleiter im 
Sinne des § 53 Abs. 2 Nr. 1 des vorbezeichneten Geset-
zes ist eine von zwei vom Unternehmen zu bestellende 
natürliche Person mit Wohnsitz im Geltungsbereich des 
Gesetzes, die für den Geschäftsbereich des Geldinstituts 
zur Geschäftsführung und zur Vertretung des Unterneh-
mens befugt ist, und die zur Eintragung in das Handels-
register anzumelden ist. 

In Verbindung mit Absatz 1 schützt der in seiner Straf
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drohung gegen Prüfer und deren Gehilfen gerichtete 

 



§ 332 des Handelsgesetzbuchs die inhaltliche Richtigkeit 
des Berichts über die Eröffnungsbilanz, den Anhang, die 
Konzerneröffnungsbilanz und den Konzernanhang, auch 
im Hinblick auf das Verschweigen erheblicher Umstände, 
sowie die inhaltliche Richtigkeit des Bestätigungsver-
merks. Eine Strafschärfung tritt in den in § 332 Abs. 2 des 
Handelsgesetzbuchs bezeichneten Fällen ein, das heißt, 
wenn der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, 
sich oder einen anderen zu bereichern oder einen ande-
ren zu schädigen. 

In Verbindung mit Absatz 1 schützt der nur gegen Prüfer 
und deren Gehilfen gerichtete § 333 des Handelsgesetz-
buchs Geheimnisse des Unternehmens, des Tochter-
unternehmens, eines gemeinsam geführten Untemeh-
mens, eines assoziierten Unternehmens, namentlich Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die den vorbezeich-
neten Personen in der Eigenschaft als Prüfer oder deren 
Gehilfen bekannt geworden sind. Die in § 332 Abs. 2 des 
Handelsgesetzbuchs enthaltene Strafschärfung ist auch 
hier (§ 333 Abs. 2 HGB), ausgedehnt auf die unbefugte 
Verwertung von Geheimnissen, vorgesehen. Eine Verfol-
gung der Tat ist nur auf Antrag des Unternehmens mög-
lich (Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 333 Abs. 3 
HGB). 

Zu § 48 — Ordnungsstrafvorschriften 

In Absatz 1, der nach den verschiedenen Tatobjekten, 
nämlich Eröffnungsbilanz und Anhang, Konzerneröff-
nungsbilanz und Konzernanhang sowie Schritten der Bi-
lanzierung, nämlich Aufstellung, Feststellung, Offenle-
gung, Veröffentlichung und Vervielfältigung aufgegliedert 
ist, und in Absatz 2, der den Bestätigungsvermerk durch 
einen unbefugten Prüfer betrif ft , sind im Interesse der 
Rechtssicherheit alle Vorschriften im einzelnen aufge-
führt, deren Verletzung jeweils als Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden soll. Die Ordnungsstrafdrohung richtet 
sich gegen das vertretungsberechtigte Organ (Vorstand, 
persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, 
Mitglieder des Aufsichtsrats, Geschäftsleiter) oder den 
Inhaber des Einzelunternehmens, sowie gegen jeden, der 
gemäß Absatz 2 einen Bestätigungsvermerk erteilt, ob-
wohl er nicht Prüfer sein darf. Die Tat muß vorsätzlich 
begangen sein, wobei bedingter Vorsatz ausreicht. 

Zu § 49 — Festsetzung von Zwangsgeld 

Kommt das Mitglied eines vertretungsberechtigten Or-
gans, bei Einzelunternehmen der Inhaber, seinen in den 
Nummern 1 bis 6 einzeln aufgeführten Pflichten nicht 
nach, so schreitet das Registergericht durch Festsetzung 
von Zwangsgeld nur ein, wenn ein Gesellschafter, Gläu-
biger, Gesamtbetriebsrat oder, wenn ein solcher nicht 
besteht, der Betriebsrat dies beantragt (§ 335 Satz 2 
HGB); § 14 des Handelsgesetzbuchs kommt hierbei nicht 
zur Anwendung. Bestehen die Pflichten hinsichtlich einer 
Konzerneröffnungsbilanz und eines Konzernanhangs, so 
können den Antrag auf Festsetzung von Zwangsgeld 
auch die Gesellschafter und Gläubiger eines Tochterun-
ternehmens sowie der Konzernbetriebsrat stellen (§ 335 
Satz 3 HGB). Die Antragsberechtigung ist glaubhaft zu 
machen (§ 335 Satz 4 HGB). Ein späterer Wegfall der 
Antragsberechtigung ist unschädlich (§ 335 Satz 5 HGB). 
Der Antrag kann nicht zurückgenommen werden (§ 335 

Satz 6 HGB). Das Gericht kann von der wiederholten 
Androhung und Festsetzung eines Zwangsgeldes abse-
hen (§ 335 Satz 7 HGB). Das einzelne Zwangsgeld darf 
den Betrag von zehntausend Deutsche Mark nicht über-
steigen (§ 335 Satz 8 HGB). 

Damit das Antragsrecht von Gläubigern von Geldforde-
rungen nicht dazu benutzt werden kann, diese im Wege 
des Zwangsgeldverfahrens durchzusetzen, entscheidet 
das Gericht nicht über das Bestehen der Forderung. Es 
leitet das Zwangsgeldverfahren auf Antrag vielmehr 
schon dann ein, wenn das Bestehen einer Forderung 
glaubhaft gemacht wird. Ihr späterer Wegfall hat keinen 
Einfluß auf das Verfahren. Das Gericht wird aber in einem 
solchen Fall von der Möglichkeit Gebrauch machen, ein 
Zwangsgeld nicht erneut festzusetzen. 

Wegen des Verfahrens der Zwangsgeldfestsetzung ver-
weist der letzte Satz auf die §§ 132 bis 139 des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(FGG). Hier ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen 
das Registergericht, unbeschadet des § 335 Satz 2 bis 8 
des Handelsgesetzbuchs, ein Zwangsgeld androht 
(§ 132 FGG), wann das Zwangsgeld festgesetzt wird 
(§ 133 FGG) und daß nach Einlegung eines Einspruchs zu 
einem Termin zu laden ist (§ 134 FGG). Ferner sind das 
Verfahren zur Entscheidung über einen Einspruch (§ 135 
FGG), das Verfahren bei Einspruch gegen eine wieder-
holte gerichtliche Verfügung (§ 136 FGG) sowie die Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand (§ 137 FGG), die 
Kostentragung (§ 138 FGG) sowie die sofortige Be-
schwerde (§ 139 FGG) geregelt. 

Zu Abschnitt 8 — Steuern. Gebühren 

Zu § 50 — Steuerliche Eröffnungsbilanz und 
Folgewirkungen 

Steuerpflichtige, die Rechtsträger eines Unternehmens 
nach § 1 sind oder die freiwillig bilanzieren, haben zum 
1. Juli 1990 eine steuerliche Eröffnungsbilanz aufzustel-
len, die grundsätzlich der handelsrechtlichen Eröffnungs-
bilanz entsprechen muß. Abweichend vom Handelsrecht 
dürfen selbst geschaffene immaterielle Wi rtschaftsgüter 
nicht angesetzt werden; Rückstellungen wegen Patent-
rechtsverletzungen sind steuerrechtlich nur einge-
schränkt, Jubiläumsrückstellungen und Rückstellungen, 
die handelsrechtlich wahlweise gebildet werden dürfen, 
sind steuerrechtlich überhaupt nicht zulässig. Soweit das 
Eigenkapital, das sich auf Grund der steuerlichen Eröff-
nungsbilanz ergibt, danach von dem handelsrechtlichen 
Eigenkapital abweicht, wirkt sich dies bei der steuer-
rechtlichen Bewe rtung von Beteiligungen (§ 11) aus. 

Werden zum 1. Juli 1990 vorgenommene Bilanz- und 
Wertansätze in handelsrechtlichen Folgebilanzen für 
Wirtschaftsjahre, die im Jahre 1994 enden, berichtigt 
(§ 36), so wirkt sich dies auf die steuerliche Eröffnungs-
bilanz einschließlich der steuerlichen Folgebilanzen aus. 
Bereits erlassene Steuerbescheide sind entsprechend zu 
ändern. Die Rückberichtigung wird aus Gründen der 
Rechtssicherheit vorgesehen. 

Soweit die handelsrechtlichen Ansatz- und Bewertungs-
vorschriften dieses Gesetzes für die Folgezeit Bedeutung 
haben (§ 7), ist dies grundsätzlich auch für die steuer-
rechtliche Gewinnermittlung maßgebend. Die in der steu- 

 



erlichen Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gelten für 
die Folgezeit als Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten. 

Zu § 51 — Umstellungsbedingte 
Vermögensänderungen 

Umstellungsbedingte Vermögensänderungen zwischen 
dem Abschluß zum 30. Juni 1990 und der Eröffnungsbi-
lanz zum 1. Juli 1990 wirken sich auf die Steuern vom 
Einkommen und Ertrag sowie auf die Steuern vom Kapi-
talverkehr nicht aus. Damit wird berücksichtigt, daß zum 
1. Juli 1990 eine vollständige Neubewertung des Vermö-
gens vorzunehmen ist. Vermögensänderungen gegen-
über dem bisherigen Vermögensnachweis dürfen sich 
nicht auf die Besteuerung auswirken, da sie durch die 
Währungsumstellung verursacht sind. 

Zu § 52 — Steuerliche Ausgangswerte in anderen 
Fällen 

Die allgemeine Einführung der Deutschen Mark zum 
1. Juli 1990 erfordert auch Vorschriften über steuerliche 
Ausgangswerte in Fällen, in denen keine Steuerbilanzen 
aufgestellt werden. Soweit bei Steuerpflichtigen mit Ge-
winnermittlung nach § 4 Abs. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes Anlagegüter oder bei Steuerpflichtigen mit 
Überschußeinkünften (zum Beispiel aus Vermietung und 
Verpachtung) Wi rtschaftsgüter steuerlich von Bedeutung 
sind, sind als Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
zum 1. Juli 1990 die Werte anzusetzen, die sich in ent-
sprechender Anwendung der handelsrechtlichen Vor-
schriften dieses Gesetzes ergeben. Diese Werte sind 
auch künftig als Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
für die steuerrechtliche Ermittlung der Einkünfte maßgeb-
lich. 

Wegen der steuerlichen Bedeutung für die Folgezeit sind 
die Anlagegüter bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 
des Einkommensteuergesetzes unter Angabe ihrer DM
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Werte zum 1. Juli 1990 in ein besonderes Verzeichnis 
(Anlageverzeichnis) aufzunehmen. Hat sich der Steuer-
pflichtige über die Berechtigung zur Aufnahme oder den 
Wert eines Anlagegutes geirrt und stellt sich dies bis zum 
31. Dezember 1994 heraus, muß das Anlageverzeichnis 
entsprechend berichtigt werden. Sind Anschaffungs-
oder Herstellungskosten solcher Wi rtschaftsgüter bereits 
als Betriebsausgabe berücksichtigt oder zu Unrecht 
nicht berücksichtigt worden, sind die Steuerbescheide 
insoweit zu ändern. 

Zu § 53 — Wirtschaftsjahre 1990 und steuerliche 
Schlußbilanz 

Mit Rücksicht auf die Währungsumstellung im Jahr 1990 
ist der Gewinn für das erste und das zweite Halbjahr 
getrennt zu ermitteln. Dies führt im Jahr 1990 zwingend 
zu zwei Wi rtschaftsjahren, nämlich vom 1. Januar bis 
zum 30. Juni und vom 1. Juli bis zum 31. Dezember. Bei 
der steuerlichen Schlußbilanz zum 31. Dezember 1990 
ist zu berücksichtigen, daß sie gleichzeitig die steuerliche 
Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 1991 darstellt und damit 
das Anfangsvermögen eines Wirtschaftsjahrs bestimmt, 
für das die steuerliche Gewinnermittlung nach gesamt

-

deutschem Recht vorzunehmen ist. Deshalb dürfen Jubi-
läumsrückstellungen nicht und Pensionsrückstellungen 
nur unter den Voraussetzungen des § 54 gebildet wer-
den; die mit dem Steueranpassungsgesetz vom 22. Juni 
1990 bereits eingeführten Gewinnermittlungsvorschrif-
ten (§§ 4 bis 7 Einkommensteuergesetz) werden damit 
vervollständigt. 

Zu § 54 — Pensionsrückstellungen 

Die Vorschrift entspricht der künftigen gesamtdeutschen 
Regelung für Pensionsrückstellungen. Die Formulierung 
bezieht sich auf den steuerlichen Abschluß zum 31. De-
zember 1990. 

Zu § 55 — Einlagen 

Die Regelung knüpft an die Bewertung von Einlagen nach 
§ 6 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a des Einkommensteuerge-
setzes an, wonach Wirtschaftsgüter, die dem Betrieb 
innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung oder Her-
stellung zugeführt werden, höchstens mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten angesetzt werden dür-
fen. Dabei gilt der Betrag als Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, der nach § 50 in einer steuerlichen Eröff-
nungsbilanz zum 1. Juli 1990 anzusetzen wäre. Auch 
insoweit wird eine Neubewertung zum Währungsstichtag 
vorgenommen. 

Zu § 56 — Gebühren 

Die Vorschrift trägt dazu bei, die finanziellen Mehrbela-
stungen, die den Unternehmen in der Deutschen Demo-
kratischen Republik im Zusammenhang mit beurkun-
dungs-, anmeldungs- oder eintragungspflichtigen Vor-
gängen bei der Feststellung der Eröffnungsbilanz oder 
der Neufestsetzung der Kapitalverhältnisse entstehen 
werden, in erträglichen Grenzen zu halten. Diese Mehr-
belastungen beruhen nicht auf einer üblichen Teilnahme 
am allgemeinen Rechts- und Geschäftsverkehr, sondern 
sind unvermeidliche Folgen der Umstellung der Wi rt

-schaft auf ein anderes Währungs- und Wirtschaftssy-
stem. Es erscheint daher gerechtfertigt, den hiervon in 
besonderer Weise betroffenen Unternehmen Gebühren-
erleichterungen zu gewähren. 

Nach Absatz 1 Satz 1 wird eine Gebührenermäßigung nur 
für solche beurkundungs-, anmeldungs- oder eintra-
gungspflichtigen Vorgänge gewährt, die im Zusammen-
hang mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz (§ 35 
Abs. 1) und der hiermit verbundenen Neufestsetzung der 
Kapitalverhältnisse entstehen (§ 35 Abs. 3 in Verbindung 
mit § 26 Abs. 2, §§ 27, 28). In diesem Fall ermäßigen sich 
die Gerichtsgebühren und notariellen Beurkundungsge-
bühren auf die Hälfte. Umfaßt ein beurkundungspflichti-
ger Vorgang die Beurkundung von Versammlungsbe-
schlüssen (§ 130 Abs. 1 in Verbindung mit § 173 Abs. 1 
AktG) und beträgt die hierfür anfallende Gebühr mehr als 
zweitausend Deutsche Mark, so sind die nach Satz 1 
bereits ermäßigten Beurkundungsgebühren bei dem 
über zweitausend Deutsche Mark hinausgehenden Be-
trag um weitere 25 vom Hundert zu kürzen. 

Wie sich aus Satz 3 ergibt, bezieht sich die Gebührener

-

mäßigung nach Satz 1 und 2 nur auf solche Gebühren, 

 



die von den Gerichten und staatlichen Notariaten erho-
ben werden. Für Gebühren, die von freiberuflichen Nota-
ren erhoben werden und dem Notar selbst zufließen, gilt 
die in Satz 3 enthaltene Sonderregelung. Die Bezug-
nahme auf § 144 Abs. 1 der Kostenordnung der Bundes-
republik Deutschland beinhaltet lediglich eine Rechtsfol-
genverweisung, so daß es auf die dort geregelten mate-
riellen Voraussetzungen nicht ankommt. Das bedeutet, 
daß die Gebührenermäßigung für alle in § 1 dieses Geset-
zes genannten Unternehmen gilt, soweit sie einen ent-
sprechenden Gebührentatbestand verwirklichen. Die An-
wendung von Satz 3 führt im Einzelfall zu einer geringeren 
Gebührenermäßigung als nach Satz 1 und 2. Dies ist 
erforderlich, weil es in diesem Fall um die Gebührenan-
sprüche von Privatpersonen geht, deren Interessen stär-
ker berücksichtigt werden müssen als bei Gebührenan-
sprüchen, die ausschließlich dem Staat zustehen. 

Absatz 2 Satz 1 erstreckt die Gebührenermäßigung auch 
auf beurkundungs-, anmeldungs- oder eintragungs-
pflichtige Vorgänge, die mit einer der Neufestsetzung der 
Kapitalverhältnisse vorausgegangenen Umwandlung 
von Gesellschaften zusammenhängen. Voraussetzung 
ist, daß die Umwandlung nicht später als die Neufestset-
zung beschlossen wird und das Mindestkapital in der 
Eröffnungsbilanz nicht erreicht wird. Gebühren, die an-
läßlich einer Neufestsetzung der Kapitalverhältnisse bei 
der Auflösung eines Kapitalentwertungskontos nach § 30 
entstehen, werden nicht ermäßigt (Absatz 2 Satz 2). 

Die Regelung in Absatz 3 stellt sicher, daß beurkun-
dungs-, anmeldungs- oder eintragungspflichtige Vor-
gänge, für die eine Gebührenermäßigung nach Absatz 1 
nicht in Betracht kommt, nicht allein deswegen mit einem 
geringeren Betrag vergütet werden, weil sie mit Vorgän-
gen zusammenfallen, auf die eine Gebührenermäßigung 
nach Absatz 1 anzuwenden ist. Ist wegen des Zusam-
menfallens mehrerer gebührenpflichtiger Tatbestände 
nur eine einheitliche Gebühr zu erheben, so ist die Ge-
samtgebühr in der Weise aufzuteilen, daß vorweg die 
Gebühr zu entrichten ist, die bei gesonderter Vornahme 
des nicht unter Absatz 1 fallenden Geschäfts zu erheben 
wäre; die Ermäßigung nach Absatz 1 gilt dann nur noch 
für den verbleibenden Teil der Gesamtgebühr. 

Von einer Ermäßigung ausgenommen sind ferner Zusatz-
gebühren, die für Beurkundungen außerhalb der Grenzen 
des jeweils örtlichen Zuständigkeitsbereichs des Notars 
und für die Beurkundung fremdsprachlicher Erklärungen 
erhoben werden können; die Zusatzgebühr für eine Beur-
kundung außerhalb des örtlichen Zuständigkeitsbereichs 
des Notars darf jedoch nicht höher sein als die nach 
Absatz 1 ermäßigte Gebühr für das Geschäft als solches 
(Absatz 4). 

Nach Absatz 5 bleiben die Bestimmungen über die Min-
destgebühr unberüh rt . 

Zu Abschnitt 9 — Sonstige Vorschriften 

Zu § 57 — Auflösung 

Die Bestimmung ist dem § 80 des D-Markbilanzgesetzes 
1949 nachgebildet. Während die Aufstellung der Eröff-
nungsbilanzen und der Anhänge gegebenenfalls durch 
Zwangsgeld des Registergerichts (§ 49) erzwungen wer-
den kann, ist ein solches Rechtsinstitut für die Neufest

-

setzung des Kapitals, die Durchführung einer zur Neu-
festsetzung erforderlichen Kapitalerhöhung und für den 
Ausgleich nicht getilgter Kapitalentwertungskonten nicht 
vorgesehen. Die zur Durchführung dieser Maßnahmen 
berufenen Organe der in § 57 genannten Unternehmen 
können nicht durch Zwangsgeld zur Vornahme dieser 
Rechtsakte angehalten werden. Da es nicht in das freie 
Belieben dieser Unternehmen gestellt werden kann, ob 
und wann sie die vom Gesetz zur Herstellung klarer Kapi-
talverhältnisse für notwendig gehaltenen Rechtsakte 
vornehmen, sollen diese wenigstens mittelbar durch die 
in § 57 angedrohten Auflösungstatbestände zur Vornah-
me dieser Rechtsakte gezwungen werden. 

Absatz 1 regelt die Auflösung von Kapitalgesellschaften 
(AG, KGaA, GmbH) wegen nicht fristgemäßer Vornahme 
der Neufestsetzung des Kapitals. Sie entgehen ihrer Auf-
lösung nur dann, wenn sie ihre Kapitalverhältnisse bis 
zum 31. Dezember 1991 nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes neu festgesetzt haben. Die Neufestsetzung 
muß jedoch, um wirksam zu werden, fristgemäß im Han-
delsregister eingetragen sein; die bloße Beschlußfassung 
allein genügt nicht. Die Auflösung tritt zum Stichtag kraff  
Gesetzes ein und ist zum Handelsregister anzumelden 
und einzutragen (§§ 263, 289 AktG, § 65 GmbHG). 
Rechtsfolge der Auflösung ist die Abwicklung der Gesell-
schaft und nach deren Durchführung die Löschung. 

Nach Absatz 1 Satz 2 kann das Registergericht die Frist 
angemessen verlängern. In diesem Fall tritt an die Stelle 
des 31. Dezember 1991 der drei Monate nach Ablauf der 
verlängerten Frist liegende Tag; ist dies zum Beispiel der 
29. Februar 1992, so läuft die Frist am 31. Mai 1992 
ab. 

Im Falle der Anfechtung des Beschlusses über die Neu-
festsetzung (Absatz 1 Satz 3) tritt an die Stelle des 
31. Dezember 1991 der sechs Monate nach dem Tag der 
Rechtskraft der Entscheidung liegende Tag. 

Absatz 2 regelt die Auflösung von Kapitalgesellschaften 
für den Fall der nicht rechtzeitigen Erhöhung des Nenn-
kapitals. Nicht rechtzeitig bedeutet auch hier, wie in Ab-
satz 1, daß die Erhöhung vor dem Stichtag wirksam ge-
worden sein muß. Bei einer Aktiengesellscha ft  oder Kom-
manditgesellschaft auf Aktien muß daher die Durchfüh-
rung der Kapitalerhöhung am 31. Dezember 1991 ins 
Handelsregister, bei einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung die Kapitalerhöhung selbst eingetragen sein 
(§§ 188, 189, 278 Abs. 3 AktG, § 57 GmbHG). 

Haben Kapitalgesellschaften von dem Recht Gebrauch 
gemacht, Kapitalentwertungskonten zu bilden, so sind 
sie mit Ablauf des 31. Dezember 1997 aufgelöst (Ab-
satz 3), wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt die Durch-
führung des Ausgleichs, daß heißt die Tilgung dieser 
Konten, im Handelsregister eingetragen worden ist. Die 
Frist hierzu ist ausreichend bemessen. 

Absatz 4 sieht die entsprechende Anwendung des Ab-
satzes 1 Satz 1, das heißt ebenfalls die Auflösung kraft 
Gesetzes vor, wenn die notwendigen Änderungen des 
Statuts von Genossenschaften nicht bis zum 31. Dezem-
ber 1991 ins Genossenschaftsregister eingetragen wor-
den sind. Die Regelung über die Fristverlängerung für die 
Eröffnungsbilanz sowie die Anfechtung des Neufestset-
zungsbeschlusses (Absatz 1 Satz 2 und 3) ist nicht ent-
sprechend anzuwenden, d. h. der Auflösungstag kann 
bei Genossenschaften nicht hinausgeschoben werden. 

 



Zu § 58 — Geschäftsjahr 

Mit der Einräumung der Möglichkeit, das erste Ge-
schäftsjahr nach dem Stichtag der Eröffnungsbilanz auf 
achtzehn Monate auszudehnen, soll vermieden werden, 
daß die Unternehmen für den Zeitraum vom 1. Juli bis 
31. Dezember 1990 ein Rumpfgeschäftsjahr bilden und 
bereits kurze Zeit nach der Aufstellung der Eröffnungsbi-
lanz einen umfassenden Jahresabschluß erstellen müs-
sen. Aus steuerlichen Gründen kann wegen der grundle-
genden Änderungen des Steuerrechts zum 1. Januar 
1991 auf einen Jahresabschluß zum 31. Dezember 1990 
nicht vollständig verzichtet werden. Der Jahresabschluß 
bedarf weder eines Anhangs noch braucht er zum 
31. Dezember 1990 geprüft oder offengelegt zu werden. 
Im übrigen sind wegen des Grundsatzes der Maßgeblich-
keit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz die allgemei-
nen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anzuwen-
den. 

Die Begrenzung des ersten Geschäftsjahres auf bis zu 
zwölf Monate bei Geldinstituten und Versicherungsunter-
nehmen ist aus Gründen der Kredit- und Versicherungs-
aufsicht erforderlich. 

Zu Abschnitt 10 — Schlußvorschriften 

Zu § 59 — Ermächtigung 

Die in der Deutschen Demokratischen Republik tätigen 
Unternehmen werden auf Grund dieses Gesetzes ihre 
Rechnungslegung grundsätzlich umstellen und sich mit 
neuen Bewertungsvorschriften vertraut machen müssen. 
Es kommt noch hinzu, daß wegen der notwendigen Neu-
bewertung und wegen der Eigenkapitalsicherung in gro-
ßem Umfang Neuland betreten werden muß. Es kann 
deshalb notwendig werden, die einheitliche Anwendung 
des Gesetzes durch Ausführungsvorschriften zu sichern 
und gleichzeitig zu erleichtern. Diesem Zweck dient die 
Ermächtigung in § 59. 

Dieses Gesetz wird nach der Vereinigung nicht nur im 
Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik fortgel-
ten, sondern auch auf das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland erstreckt werden. Dies ist aus handels- und 
steuerrechtlichen Gründen notwendig, weil bei einer Sitz-
verlegung in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
die Eröffnungsbilanzen nicht fortgeführt werden könnten. 
Außerdem wäre es den Unternehmen in der Bundesrepu-
blik Deutschland nicht möglich, die Eröffnungsbilanzen in 
ihren handelsrechtlichen Jahresabschlüssen und bei der 
steuerlichen Gewinnermittlung zu berücksichtigen. Aus 
diesem Grunde wird eine Ermächtigung zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen in das Gesetz aufgenommen. 

Zu § 60 — Inkrafttreten 

Das Gesetz ist mit Wirkung vom 1. Juli 1990 anzuwen-
den. Dies gilt jedoch nicht für Abschnitt 7, der die Straf-
und Ordnungsstrafvorschriften sowie die Vorschriften 
über Zwangsgelder enthält. 

Zur Anordnung über den Abschluß der Buchführung in 
Mark der Deutschen Demokratischen Republik zum 
30. Juni 1990 

Die Anordnung regelt, auf welcher Grundlage die Schluß-
bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. Juni 
1990 aufzustellen ist. Im Hinblick auf die zum 1. Juli 1990 
zu erstellende D-Markeröffnungsbilanz bestimmt sie ins-
besondere, daß eine Inventur zum 30. Juni 1990 vorzu-
nehmen ist, bei der besondere für die Eröffnungsbilanz 
aufgestellte Erfordernisse zu beachten sind. In Anleh-
nung an diese Regelung bestimmt § 3 des D-Markbilanz-
gesetzes, daß eine Inventur nicht mehr durchgeführt wer-
den muß, wenn bei der Inventur zum 30. Juni 1990 die 
Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auf-
genommen und die in dem D-Markbilanzgesetz zusätzli-
chen Erfordernisse beachtet worden sind. Die im einzel-
nen aufgestellten Erfordernisse stimmen weitgehend mit 
der Anordnung vom 30. Juni 1990 überein, so daß im 
Grundsatz nur eine Inventur zu machen ist. Es erscheint 
daher sachgerecht, daß die Anordnung vom 27. Juni 
1990 auch nach dem Inkrafttreten des Einigungsvertra-
ges in Kraft  bleibt. 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 

Gemäß § 16 Abs. 1 der Verordnung über die Pflichtver-
sicherung für Kraftfah rzeug-Halter besteht der Versiche-
rungsschutz auf der Grundlage der bisherigen Pflichtver-
sicherungsregeln bis zum 31. Dezember 1990 (dem Ende 
der laufenden Beitragsperiode) fort . Gemäß § 16 Abs. 2 
werden die Versicherungsverhältnisse mit dem 31. De-
zember 1990 beendet, ohne daß es einer Kündigung 
bedarf. Die Bestimmung entspricht der im Einigungsver-
trag enthaltenen Regelung, daß für ein vor dem Zeitpunkt 
des Beitritts entstandenes Schuldverhältnis die bisheri-
gen für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte 
Gebiet geltenden Gesetze maßgebend bleiben (Arti-
kel 232, § 1 EGBGB; Anlage I Kapitel Ill Sachgebiet B 
Abschnitt II Nummer 1). 

§ 16 Abs. 4 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 regelt Ansprü-
che von Unfallopfern, die durch den Gebrauch eines 
pflichtversicherten Fahrzeugs geschädigt werden, gegen 
den Entschädigungsfonds für Schäden aus Kraftfahr-
zeugunfällen. Gegenüber den Bestimmungen des in der 
Bundesrepublik Deutschland geltenden Pflichtversiche-
rungsgesetzes hat der Geschädigte hiernach in den in 
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebieten ei-
nen unmittelbaren Anspruch gegen den Entschädi-
gungsfonds, ohne zuvor gegen andere möglicherweise 
zum Schadenersatz Verpflichtete vorgehen zu müssen. 

Die Aufrechterhaltung dieser Bestimmung ist erfolgt, um 
Unfallopfern, die  im Zusammenhang mit der Änderung 
des bisherigen in der DDR geltenden Kraftfahrzeug-Haft-
pflicht-Versicherungsrechts durch den Gebrauch nicht 
versicherter Fahrzeuge geschädigt werden, Ersatz des 
erlittenen Schadens zu gewährleisten. 

Die Bestimmung steht im Zusammenhang mit der Maß-
gabe zur Übernahme des Pflichtversicherungsgesetzes, 
siehe Anlage I Kapitel Ill Sachgebiet D Abschnitt Ill Num-
mer 8. 

 



Zu Kapitel IV der Anlage 1 

Zu Sachgebiet A 

Zu Abschnitt I 

Zu Nummern 1-10, 13, 14, 16-21 
(Kriegsfolgengesetze) 

Die Kriegsfolgengesetze der Bundesrepublik Deutsch-
land (ausgenommen das Bundesentschädigungsgesetz, 
das Bundesentschädigungsschlußgesetz und das Rück-
erstattungsrecht) sind grundsätzlich nicht auf den beige-
tretenen Teil Deutschlands überzuleiten, da der Zweck 
dieser Regelungen heute als erledigt anzusehen ist. Dies 
gilt insbesondere für die unter den vorbezeichneten Zif-
fern genannten Rechtsvorschriften zur Regelung von 
Schäden und sonstigen Folgen, die durch Maßnahmen 
des Deutschen Reiches und anderer öffentlicher Rechts-
träger oder durch den Krieg und seine Folgen verursacht 
worden sind. 

Zu Nummern 11 und 15 (Altsparergesetz und 
Reparationsschädengesetz) 

Hinsichtlich der Gesetze, die die Aufnahme, Eingliede-
rung und Entschädigung für neu eintreffende Aussiedler 
regeln, besteht Einvernehmen, daß der beigetretene Teil 
Deutschlands in die Aufnahmeverpflichtung für Aussied-
ler einzubeziehen sind. Da das geltende Recht Leistun-
gen an Personen mit Aufenthalt im beigetretenen Teil 
Deutschlands nicht vorsieht, ist dies jedoch nur dann 
erfolgversprechend, wenn neu eintreffende Aussiedler 
dort  gleichfalls Leistungen erhalten. Für das Altsparerge-
setz und das Reparationsschädengesetz geschieht dies 
durch die vorgesehenen Änderungen, durch welche neu 
eintreffenden Aussiedlern im beigetretenen Teil Deutsch-
lands die Antrags- und Leistungsberechtigung einge-
räumt wird. Damit ist zugleich klargestellt, daß Bewohner 
des beigetretenen Teil Deutschlands, die ihren Wohnsitz 
bereits vor dem Wirksamwerden des Beitritts im Gebiet 
der Deutschen Demokratischen Republik hatten, von 
dieser Neuregelung nicht erfaßt werden. 

Die Regelungen gelten befristet bis zum 31. Dezember 
1991, um den gesamtdeutschen Gesetzgeber nicht zu 
präjudizieren, dem eine Generalbereinigung des Kriegs-
folgenrechts vorbehalten bleibt. 

Zu Nummer 12 (Allgemeines Kriegsfolgengesetz) 

Die §§ 1 und 2 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes 
regeln das Erlöschen von Ansprüchen gegen das Deut-
sche Reich und gleichgestellte Rechtsträger. Diese 
Rechtsfolge soll auch für den beigetretenen Teil Deutsch-
lands gelten. Aus diesem Grunde sind die §§ 1 und 2 
überzuleiten. Für den § 3 sowie den Zweiten und Sech-
sten Teil des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes gelten 
die Ausführungen zu den Nummern 1 bis 10, 13, 14, 
16-21, für den Dritten Teil die Ausführungen zu den 
Nummern 11 und 15 entsprechend. 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 (Altsparergesetz) 

Das Altsparergesetz sieht aus sozialen Erwägungen eine 
Milderung von Härten der Währungsumstellung zum 
21. Juni 1948 vor. Ausgangstatbestand ist der bei der 
Neuordnung des Geldwesens eingetretene Gläubiger-
verlust. Soweit das Altsparergesetz Leistungen an Aus-
siedler vorsieht, wird durch die Änderung sichergestellt, 
daß Aussiedler, die ihren Wohnsitz im beigetretenen Teil 
Deutschlands nehmen, dort  Leistungen erhalten. Das 
Antragsrecht wird zugleich befristet, um den gesamt-
deutschen Gesetzgeber nicht zu präjudizieren, dem eine 
Generalbereinigung des Kriegsfolgenrechts vorbehalten 
bleibt (auf die Begründung in Abschnitt I zu den Num-
mern 11 und 15 wird hingewiesen). 

Zu Nummer 2 (Allgemeines Kriegsfolgengesetz) 

Das Allgemeine Kriegsfolgengesetz regelt in seinem Drit-
ten Teil (§§ 30 bis 67) die Ablösung bestimmter Reichs-
titel (u. a. Schuldverschreibungen und Schatzanweisun-
gen des Deutschen Reichs). Durch die Änderung wird 
sichergestellt, daß von den Vorschriften des Allgemeinen 
Kriegsfolgengesetzes begünstigte Aussiedler im beige-
tretenen Teil Deutschlands die gleichen Leistungen er-
halten wie bislang einbezogene Berechtigte. Das Recht 
auf Ablösung wird zugleich befristet, um den gesamt-
deutschen Gesetzgeber nicht zu präjudizieren, dem eine 
Generalbereinigung des Kriegsfolgenrechts vorbehalten 
bleibt (auf die Begründung in Abschnitt I zu den Num-
mern 11 und 15 wird hingewiesen). 

Zu Nummer 3 (Reparationsschädengesetz) 

Das Reparationsschädengesetz regelt die Entschädi-
gung für Verluste infolge von Reparationsmaßnahmen, 
also Verluste durch Maßnahmen der ehemaligen Feind-
mächte gegen das deutsche Vermögen. Zur Begründung 
der Änderung wird im übrigen auf Nummer 2 verwie-
sen. 

Zu Sachgebiet B: Haushalts- und Finanzwesen 

Zu Abschnitt I 

Zu Nummer 1 (Zweites Überleitungsgesetz) 

Das Zweite Überleitungsgesetz enthält Überleitungsvor-
schriften in den Bereichen der Finanzverwaltung und der 
ehemaligen Reichs- und Zonenverwaltungen, die für die 
beitretenden Länder keine Wirkung mehr entfalten kön-
nen. 

Die in dem Gesetz ferner geregelte Änderung des Ersten 
Überleitungsgesetzes vom 28. November 1950 (BGBl. 
S. 773) ist in dem Ersten Überleitungsgesetz in der Fas-
sung vom 28. April 1955 (BGBl. I S. 193) aufgegangen 
und daher ebenfalls bedeutungslos geworden. 

 



Zu Nummer 2 (Drittes Überleitungsgesetz) 

Von den Bestimmungen des Dritten Überleitungsgeset-
zes ist nur noch § 16 als Rechtsgrundlage für die Erstrek-
kung der Bundeshilfe für Berlin auf den beitretenden Teil 
des Landes Berlin erforderlich. 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 (Fonds „Deutsche Einheit") 

Zu Buchstabe a (§ 2 Abs. 1) 

Die Leistungen des Fonds, der zur Erfüllung der finanzi-
ellen Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag vom 18. Mai 
1990 (BGBl. 1990 II S. 518) errichtet worden ist, werden 
ab dem Haushaltsjahr 1991 auf die bis dahin neu gegrün-
deten Länder und auf den Bund aufgeteilt. 85 v. H. der 
Leistungen erhalten die beigetretenen Länder und das 
Land Berlin als besondere Unterstützung zur Deckung 
ihres allgemeinen Finanzbedarfs. Der Aufteilung unter die 
Länder werden deren Einwohnerzahl am 30. Juni des 
jeweils vorhergehenden Jahres ohne Berücksichtigung 
der Einwohnerzahl von Berlin (West) zugrundegelegt. 
15 v. H. der Leistungen des Fonds verbleiben beim Bund, 
der sie zur Erfüllung zentraler Aufgaben auf dem Gebiet 
des beigetretenen Teils Deutschlands verwendet. Die 
Länder sind gehalten, 40 v. H. der ihnen zufließenden 
Mittel zur Finanzausstattung der Gemeinden zu verwen-
den (Artikel 7 Abs. 2 Nr. 3 des Vertrages). 

Zu Buchstabe b (§ 5 Abs. 2) 

Die Ergänzung des § 5 Abs. 2 dient der Klarstellung, daß 
die vom Fonds aufgenommenen Kredite nicht zu den 
Krediteinnahmen des Bundes zählen. 

Zu Buchstabe c (§ 6 Abs. 5 und 6) 

§ 6 Abs. 5 enthält die Bestimmung, nach der die Länder 
50 v. H. der Zuschüsse des Bundes an den Fonds dem 
Bund nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 des Gesetzes über 
den Finanzausgleich (in der Fassung des Artikels 32 Nr. 2 
des Gesetzes vom 25. Juni 1990, BGBl. 1990 II S. 518) zu 
erstatten haben. Durch die Ergänzung werden die fünf 
neuen Länder von der Erstattungspflicht ausgenommen. 
Durch den Wegfall des Absatzes 6 wird geregelt, daß das 
Land Berlin nach Herstellung der Einheit entgegen der 
ursprünglichen Regelung in die Erstattungsregelung ein-
bezogen wird. 

Zu Buchstabe d (§ 7) 

Die Änderung des Satzes 1 hat zum Inhalt, daß für den 
Fonds bereits ab dem Haushaltsjahr 1991 ein Wi rt

-schaftsplan aufzustellen ist. 

Zu Nummer 2 (Finanzausgleichsgesetz) 

Die Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes tragen 
den in Artikel 7 Abs. 3 des Einigungsvertrages getroffe-
nen Vereinbarungen Rechnung. 

Zu Buchstabe a 

Die Regelung zu aa) stellt klar, daß sich der Anteil Berlins 
an den Finanzierungslasten des Fonds „Deutsche Ein-
heit" ausschließlich nach der Einwohnerzahl von Berlin 
(West) bestimmt, weil Berlin (Ost) als beitretender Teil 
Deutschlands an den Finanzierungslasten des Fonds 
nicht zu beteiligen ist und Berlin an der steuerkraftbezo-
genen Umsatzsteuerverteilung nicht teilnimmt. Die Vor-
schrift zu bb) bewirkt, daß die bezeichneten Länder nicht 
an der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit" betei-
ligt werden. Durch die Vorschrift zu cc) wird die nach 
bisherigem Recht vorgesehene Freistellung Berlins von 
weiteren Beiträgen zur Finanzierung der Leistungen aus 
dem Fonds „Deutsche Einheit" nach Vereinigung beider 
Teile Berlins aufgehoben. 

Zu Buchstabe b 

Nach der Regelung ist eine Aufteilung des gesamtdeut-
schen Länderanteils an der Umsatzsteuer in zwei Vertei-
lungsmassen Ost und West vorzunehmen, wobei vorab 
nach der bisherigen Vorschrift des § 2 Abs. 4, die nun für 
das gesamte Land Berlin gilt, der Anteil des Landes Berlin 
an der Umsatzsteuer im Verhältnis seiner Einwohnerzahl 
berechnet wird. Die Aufteilung soll schrittweise an die in 
Artikel 107 Abs. 1 Satz 4 GG vorgeschriebene Vertei-
lungsregelung heranführen, wonach der Länderanteil am 
Aufkommen der Umsatzsteuer den einzelnen Ländern 
grundsätzlich nach Maßgabe der Einwohnerzahl zusteht. 
Die Regelung folgt vor allem den Vorstellungen der bis-
herigen Bundesländer, die sich mehrheitlich dafür ausge-
sprochen haben, über den Fonds „Deutsche Einheit" hin-
ausgehende mögliche Ausgleichseffekte zugunsten der 
östlichen Bundesländer so gering wie möglich zu halten. 
Für die gesonderte Aufteilung der Verteilungsmassen Ost 
und West gilt jeweils die in den bisherigen Absätzen 1 bis 
4 vorgesehene Regelung. 

Zu Buchstabe c 

Die Vorschrift regelt, daß bis Ende 1994 in Anwendung 
übereinstimmender Vorschriften jeweils ein gesonderter 
Länderfinanzausgleich zwischen den westlichen und 
zwischen den östlichen Bundesländern durchgeführt 
wird und das Land Berlin wegen seins strukturellen Be-
sonderheiten bis auf weiteres nicht am Länderfinanzaus-
gleich teilnimmt. 

Zu Buchstabe d 

Die Vorschrift zu aa) stellt klar, daß für die Bemessung 
des Gesamtvolumens der bis Ende 1994 zugunsten 
westlicher Bundesländer zu verteilenden Bundesergän-
zungszuweisungen auf das im Gebiet der bisherigen 
Bundesrepublik Deutschland erzielte Umsatzsteuerauf-
kommen abzustellen ist. 

Durch die Vorschrift zu bb) wird für die bezeichneten 
Länder in der Zeit, in der sie Mittel aus dem Fonds „Deut-
sche Einheit" erhalten bzw. — im Falle Berlins — am 
Länderfinanzausgleich nicht teilnehmen, die Anwendung 
der Regelungen über die Bundesergänzungszuweisun-
gen ausgeschlossen. 

 



Zu Nummer 3 (Gemeindefinanzreformgesetz)  

Zu Buchstabe a  

Die Vorschrift regelt in Ausführung von Artikel 7 Abs. 2  
Nr. 2 des Vertrages die Aufteilung des Gemeindeanteils  
an der Einkommensteuer bis zum 31. Dezember 1996.  
Grundlage für die Aufteilung ist die jeweils neueste Bevöl-
kerungsstatistik, die durch Rechtsverordnung der jewei-
ligen Länder festgesetzt wird. Die Änderung ist notwen-
dig, da im beigetretenen Teil Deutschlands die im § 2  

Abs. 1 des geänderten Gemeindefinanzreformgesetzes  
vorgesehenen Bundesstatistiken über die Lohnsteuer  
und die veranlagte Einkommensteuer nicht vorliegen.  
Diese Statistiken werden im Rahmen des dreijährigen  
Rhythmus erstmalig im Jahr 1992 erhoben werden kön-
nen. Die Ergebnisse werden im Laufe des Jahres 1996  
vorliegen.  

Zu Buchstabe b  

Die Vorschrift zu aa) sieht die Aufteilung des Gemeinde-
anteils an der Einkommensteuer anhand der Einwohner-
zahlen vor. Der Anteil wird mit Hilfe einer Schlüsselzahl  
verteilt, die dem Verhältnis der Einwohner der Gemeinde  
zur gesamten Einwohnerzahl des jeweiligen Landes ent-
spricht.  

Die Regelung zu bb) schreibt den Ländern den Erlaß einer  
Rechtsverordnung vor, mit der die maßgebenden Bevöl-
kerungsstatistiken festgelegt werden.  

Zu Buchstabe c  

Die Vorschrift stellt klar, daß die Gewerbesteuerumlage  
für eine Übergangszeit nicht nach der Vervielfältigerme-
thode, sondern mit einem einheitlichen Prozentsatz von  

15 vH des Gewerbesteueraufkommens ermittelt wird. Die  

Regelung ist aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung  

vom Ministerium der Finanzen angeregt worden.  

Zu Nummer 4 (Zerlegungsgesetz)  

Zu § 8  

Zu Buchstabe a (§ 8 Abs. 1 ZerIG)  

Die Länder im beigetretenen Teil Deutschlands ein-
schließlich des Ostteils von Berlin nehmen ab 1991 an  
der Zerlegung der Körperschaftsteuer teil.  

Zu Buchstabe b (§ 8 Abs. 2 ZerIG)  

In das Lohnsteuer-Zerlegungsverfahren werden die Län-
der im beigetretenen Teil Deutschlands einschließlich  
des Ostteils von Berlin ebenfalls ab 1991 einbezogen.  

Die Zerlegung für die Kalenderjahre 1991 bis 1994 zwi-
schen den bisherigen Ländern und den Ländern im bei-
getretenen Teil Deutschlands sowie die Zerlegung zwi-
schen den beigetretenen Ländern untereinander soll  
nach den für den Feststellungszeitraum 1992 ermittelten  

Hundertsätzen durchgeführt werden, da insoweit für frü-
here Feststellungszeiträume lohnsteuerstatistische Da-
ten nicht vorliegen. Die Hundertsätze nach den Verhäl

-

nisse des Festste llungszeitraums 1992) liegen erst zu  
Beginn des Jahres 1995 vor. Die Vorschrift sieht deshalb  
Vorauszahlungen vor.  

Die zerlegungsmäßig getrennte Behandlung des Ost-
und Westteils des Landes Berlin im Verhältnis zu den  

bisherigen Ländern der Bundesrepublik Deutschland  

stellt sicher, daß auch Zerlegungsfälle zwischen dem bis-
herigen Ostteil Berlins und den Ländern der Bundesrepu-
blik Deutschland erfaßt werden, ohne daß deshalb für  

den Westteil des Landes Berlin vom bisherigen Zerle-
gungsverfahren abgewichen werden muß.  

Zu Nummer 5 (Finanzverwaltungsgesetz)  

In den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es  

bisher keine eigenständige Automationsunterstützung  

für die Festsetzung und Erhebung von Steuern. Eine ent-
sprechende Automationsunterstützung muß neu aufge-
baut werden. Dabei soll das in der Bundesrepublik  

Deutschland bewäh rte integrierte automatisierte Be-
steuerungsverfahren eingeführt werden. Dies ist nicht  

kurzfristig möglich. In der Übergangszeit, die auf etwa  

4 Jahre ab Wirksamwerden des Beitritts geschätzt wird,  

kann es nicht darum gehen, „gleiche Programmergeb-
nisse" und einen „ausgewogenen Leistungsstand" zu  
gewährleisten (§ 20 Abs. 1 FVG), vielmehr muß der Weg  

für einen einheitlichen Einstieg und für sachgerechte Zwi-
schenlösungen eröffnet werden, die zum Ziel der Einfüh-
rung eines integrierten automatisierten Besteuerungsver-
fahrens hinführen.  

Das während der Übergangszeit grundsätzlich erforderli-
che Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen  
soll dazu beitragen, den in den bisherigen Ländern der  

Bundesrepublik Deutschland vorhandenen Sachver-
stand bereits in dieser Zeit nutzbar zu machen und Fehl-
entwicklungen zu vermeiden. Die bewährte Verfahrens-
weise der Meinungsbildung in Koordinierungsgremien  
soll fortgeführt werden. Für Berlin (Ost) ist eine entspre-
chende Regelung nicht erforderlich, weil der Automa-
tionseinsatz von Berlin (West) aus erfolgt.  

Zu Nummer 6 (Abgabenordnung)  

Zu Buchstabe a  

Die Änderung trägt der Rechtslage nach Herstellung der  
deutschen Einheit Rechnung und vereinheitlicht gleich-
zeitig die Umschreibung des räumlichen Geltungsbe-
reichs der Abgabenordnung.  

Zu Buchstabe b  

Der neu zitierte § 744 a, der gleichzeitig in die Zivilprozeß-
ordnung eingefügt worden ist, verweist bei der Zwangs-
vollstreckung gegen Ehegatten, die im Güterstand der  

Eigentums- und Vermögensgemeinschaft leben (vgl. den  

ebenfalls gleichzeitig eingefügten Artikel 238 § 4 des Ein

-

führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch), auf  
die Vorschriften über die Zwangsvollstreckung bei Güter-
gemeinschaft. 

 



Zu Nummer 7 (Einführungsgesetz zur 
Abgabenordnung) 

Zu Artikel 97a 

Zu § 1 (Zuständigkeit) 

Nach der Vorschrift sollen für vor dem 1. Januar 1991 
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder 
der Deutschen Demokratischen Republik entstandene 
Besitz- und Verkehrsteuern, Zulagen und Prämien, auf 
die Abgabenrecht Anwendung findet, und dazugehörige 
steuerliche Nebenleistungen die nach den bisherigen 
Vorschriften einschließlich der Vorschriften der Einzel-
steuergesetze örtlich zuständigen Finanzbehörden wei-
terhin zuständig bleiben. Dies soll auch für damit zusam-
menhängende Rechtsbehelfsverfahren gelten. Das be-
deutet, daß für die nach dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland entstandenen Steuern die Finanzbehörden 
im Gebiet der bisherigen Bundesrepublik Deutschland 
und für die nach dem Recht der bisherigen Deutschen 
Demokratischen Republik entstandenen Steuern die Fi-
nanzbehörden im beigetretenen Teil Deutschlands zu-
ständig sind. 

Zuständigkeitswechsel innerhalb der vorgenannten Ge-
biete bleiben hiervon unberührt. Für nach dem 31. De-
zember 1990 entstehende Steuern, Zulagen und Prämien 
sowie steuerliche Nebenleistungen richtet sich die Zu-
ständigkeit nach §§ 17 ff. AO. 

Die Regelung dient der Rechtssicherheit, Verwaltungs-
vereinfachung und Verwaltungsökonomie. Durch sie soll 
vermieden werden, daß sich die Finanzbehörden im Ge-
biet der bisherigen Bundesrepublik Deutschland noch 
mit dem bis zum 31. Dezember 1990 geltenden Steuer-
recht der bisherigen Deutschen Demokratischen Repu-
blik und andererseits die Finanzbehörden im beigetrete-
nen Teil Deutschlands mit dem bis zum 31. Dezember 
1990 geltenden Steuerrecht der Bundesrepublik 
Deutschland befassen müssen. Sie ist im Hinblick auf 
den unterschiedlichen Beginn der Vollverzinsung im bis-
herigen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und im 
beigetretenen Teil Deutschlands (vgl. Artikel 97 a § 2 
Nummer 10) unverzichtbar. Ohne diese Regelung unter-
läge z. B. ein Steuerpflichtiger, der im bisherigen Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland der Verzinsung nach 
§ 233 a AO unterlegen hat, bei einem Wohnsitzwechsel in 
den beigetretenen Teil Deutschlands nicht mehr der sog. 
Vollverzinsung, da die Vollverzinsung in diesem Gebiet 
erst für Steuern gelten soll, die nach dem 31. Dezember 
1990 entstehen. 

Zu § 2 (Überleitungsbestimmungen für die Anwendung 
der Abgabenordnung in dem in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannten Gebiet) 

§ 2 enthält die für die Anwendung der Abgabenordnung 
im beigetretenen Teil Deutschlands erforderlichen Über-
leitungsbestimmungen. 

Zu Nummer 1 

Die Vorschrift verwirklicht den allgemeinen Grundsatz, 
daß neues Recht auch für schwebende Verfahren gilt. 
Damit wird sichergestellt, daß das bisherige Recht mög

-

lichst bald vom neuen Recht abgelöst wird. Die Vorschrift 
steht unter dem Vorbehalt, daß die übrigen Überleitungs-
vorschriften nichts Abweichendes bestimmen. 

Zu Nummer 2 

Die Vorschrift enthält die Übergangsregelung für die Fri-
sten. Abweichend von der Regelung in Nummer 1 wer-
den Fristen, deren Lauf vor dem Wirksamwerden des 
Beitritts bzw. dem 1. Juli 1990 begonnen hat, weiterhin 
nach dem bisherigen Recht berechnet. Auch sie steht 
unter dem Vorbehalt abweichender Vorschriften. 

Zu Nummer 3 

Die Vorschrift regelt die Anwendung der Bestimmungen 
des § 152 AO über die Festsetzung von Verspätungs-
zuschlägen. Sie sind erstmals in den Fällen anwendbar, 
in denen die Steuererklärung ohne Berücksichtigung ei-
ner etwaigen Fristverlängerung nach dem Wirksamwer-
den des Beitritts einzureichen ist. 

Zu Nummer 4 

Die Vorschrift regelt die Anwendung der neuen Vorschrif-
ten über die Aufhebung und Änderung von Verwaltungs-
akten. Das neue Recht ist erstmals anzuwenden, wenn 
nach dem Wirksamwerden des Beitritts ein Verwaltungs-
akt aufgehoben oder geändert wird. Hierbei ist es ohne 
Bedeutung, ob der aufzuhebende oder zu ändernde Ver-
waltungsakt vor oder nach dem Wirksamwerden des Bei-
tritts erlassen worden ist. Diese Regelung entspricht dem 
Grundsatz der Nummer 1. Satz 3 stellt für vorläufige 
Steuerbescheide nach § 100 Abs. 1 und 2 der Abgaben-
ordnung der Deutschen Demokratischen Republik in der 
Fassung vom 18. September 1970 klar, welche Vorschrif-
ten der Abgabenordnung für diese Bescheide maßge-
bend sind. 

Zu Nummer 5 

Die Vorschrift regelt die Anwendung der Vorschriften der 
Abgabenordnung über die Festsetzungsverjährung. Sie 
ist so gefaßt, daß für alle Steuerfälle eines Besteuerungs-
zeitraums einheitlich entweder neues Recht oder die bis-
herigen Vorschriften anzuwenden sind. 

Die neuen Vorschriften über die Festsetzungsverjährung 
sind auf alle Steuern, Steuervergütungen und steuerli-
chen Nebenleistungen anzuwenden, für die die Ansprü-
che nach dem Wirksamwerden des Beitritts entstehen. 
Das bedeutet z. B., daß die neuen Vorschriften erstmals 
auf die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatz-
steuer, Gewerbesteuer, Vermögensteuer und Grund-
steuer für 1990 anzuwenden sind. 

Die Grundsätze des Satzes 1 gelten auch für die geson-
derte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen. Das 
bedeutet, daß die Vorschriften der Abgabenordnung 
über die Festsetzungsverjährung erstmals auf geson-
derte Feststellungen für die Steuern anzuwenden sind, 
die nach dem Wirksamwerden des Beitritts entstehen. 

 



Zu Nummer 6 

Die Vorschrift enthält die Übergangsregelung für die Haf-
tungsvorschriften der Abgabenordnung. Danach sind die 
materiellen Haftungsbestimmungen der Abgabenord-
nung anzuwenden, wenn der haftungsbegründende Tat-
bestand nach dem Wirksamwerden des Beitritts verwirk-
licht wird. 

Zu Nummer 7 

Da im beigetretenen Teil Deutschlands Einheitswerte für 
das land- und forstwirtschaftliche Vermögen nicht fest-
gestellt werden, muß die Buchführungsgrenze nach 
§ 141 Abs. 1 Nr. 3 AO statt nach dem Wirtschaftswert 
nach dem Ersatzwirtschaftswert (§ 125 BewG) ermittelt 
werden. 

Zu Nummer 8 

Die Vorschrift regelt die erstmalige Anwendung der Be-
stimmungen über die Erteilung verbindlicher Zusagen 
aufgrund einer Außenprüfung. Durch Satz 2 wird sicher-
gestellt, daß das bisherige Recht weiter anzuwenden ist, 
soweit am Tag des Wirksamwerdens des Beitritts über 
Anträge auf Erteilung einer verbindlichen Zusage auf-
grund einer Außenprüfung noch nicht entschieden wor-
den ist. 

Zu Nummer 9 

Satz 1 sieht vor, daß die Vorschriften über die Zahlungs-
verjährung für alle Zahlungsansprüche im Sinne des 
§ 228 AO gelten sollen, deren Verjährung nach § 229 AO 
nach dem Wirksamwerden des Beitritts beginnt. Das be-
deutet, daß die neuen Vorschriften in allen Fällen gelten, 
in denen sich nach dem Wirksamwerden des Beitritts aus 
einer Steuerfestsetzung oder der Festsetzung einer Steu-
ervergütung oder einer steuerlichen Nebenleistung ein 
Zahlungsanspruch ergibt. Dasselbe gilt, wenn sich z. B. 
nach dem Wirksamwerden des Beitritts ein sogenannter 
reiner Erstattungsanspruch aus einer unzulässigen Bei-
treibung oder einer irrtümlichen Doppelzahlung ergibt. 

Satz 2 stellt sicher, daß die neuen Vorschriften auch in 
allen anderen Fällen möglichst bald anwendbar werden. 
Ab Wirksamwerden des Beitritts gelten nur noch die 
neuen Hemmungs- und Unterbrechungsvorschriften. Die 
nach einer Unterbrechung beginnende neue Verjäh-
rungsfrist bestimmt sich sodann nach § 231 Abs. 3 
AO. 

Zu Nummer 10 

Die Vorschrift enthält die für die Verzinsung erforderli-
chen Übergangsvorschriften. 

Satz 1 stellt klar, daß Zinsen für die Zeit nach dem Wirk-
samwerden des Beitritts nach den Vorschriften der Ab-
gabenordnung entstehen. Für die Zeit vor dem Wirksam-
werden des Beitritts verbleibt es bei den bisherigen Vor-
schriften. 

Satz 2 sieht vor, daß die Vorschriften über die Verzinsung 
von Steuemachforderungen und Steuererstattungen 

erstmals für Steuern anzuwenden sind, die nach dem 
31. Dezember 1990 entstehen. Das sind Steuern, die 
erstmals im vereinten Deutschland nach gleichem Recht 
entstehen. Der Zinslauf beginnt für diese Steuern frühe-
stens ab 1. April 1993. Die spätere Anwendung der Voll-
verzinsung ist geboten, weil die Finanzbehörden im bei-
getretenen Teil Deutschlands voraussichtlich erst ab 
1993 über ein automatisiertes integrie rtes Steuerfestset-
zungs- und Steuererhebungsverfahren verfügen, das 
wesentliche Voraussetzung für die Durchführung der 
sog. Vollverzinsung ist. 

Nach § 239 Abs. 1 AO gilt für alle Zinsen eine einjährige 
Festsetzungsfrist. Sie gilt nach Satz 4 in allen Fällen, in 
denen die Festsetzungsfrist nach dem Wirksamwerden 
des Beitritts beginnt. 

Zu Nummer 11 

Die Vorschrift stellt klar, daß § 240 AO erstmalig für 
Säumniszuschläge gilt, die nach dem Wirksamwerden 
des Beitritts verwirkt werden. 

Zu Nummer 12 

Die Bestimmung enthält die erforderlichen Übergangs-
vorschriften für das außergerichtliche Rechtsbehelfsver-
fahren. 

Zu Nummer 13 

Bereits begonnene Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
werden nach dieser Vorschrift, die einer Maßgabe für die 
Anwendung der Zivilprozeßordnung entspricht, nach bis-
herigem Recht, d. h. der Abgabenordnung der Deut-
schen Demokratischen Republik vom 22. Juni 1990 (GBl. 
SDr. Nr. 1428), beendet. Dies gilt jedoch nicht für weitere 
selbständige Maßnahmen zur Fortsetzung der Zwangs-
vollstreckung. 

Zu Nummer 8 (Steuerberatung) 

Der Aufbau des Berufsstandes der steuerberatenden Be-
rufe wurde in der Deutschen Demokratischen Republik 
durch die Wiederzulassung von Helfern in Steuersachen 
auf Grund der Anordnung des Ministers der Finanzen 
vom 7. Februar 1990 begonnen und ist mit der vom Mini-
sterrat am 27. Juni 1990 beschlossenen Steuerbera-
tungsordnung fortgesetzt worden. Wegen des dringen-
den Bedarfs an Beratungsdienstleistungen im gesamten 
Bereich der Hilfe in Steuersachen ist vorgesehen, die 
Entwicklung des Berufsstandes zügig fortzuführen. Die-
sem Zweck dient es u. a., im Herbst 1990 unter west-
deutscher Beteiligung noch eine Steuerberaterprüfung 
nach dem Recht der Deutschen Demokratischen Repu-
blik durchzuführen. Um dieses Prüfungsverfahren nach 
den geltenden Rechtsvorschriften abwickeln zu können, 
um für begrenzte Zeit noch den Anträgen auf prüfungs-
freie Bestellung zum Steuerberater entsprechen zu kön-
nen und um im Verbraucherinteresse die geltenden Ge-
bührensätze erst nach einer gewissen Übergangszeit auf 
die Regelungen der Steuerberatergebührenverordnung 
überzuleiten, wird das Inkrafttreten des in der Bundesre-
publik geltenden Steuerberatungsrechtes im beigetrete- 

 



nen Teil Deutschlands bis zum 1. Januar 1991 hinausge-
schoben. Bis dahin sind die vor dem Beitritt geltenden 
Rechtsvorschriften weiter anzuwenden. 

Zu Nummer 9 (Steuerberatungsgesetz) 

Zu Buchstabe a (§ 3 StBerG) 

Die durch das Gesetz zu dem Vertrag vom 18. Mai 1990 
über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und 
Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Deutschen Demokratischen Republik eingefügte 
Regelung wird wegen des Inkrafttretens des Steuerbera-
tungsgesetzes im beigetretenen Teil Deutschlands am 
1. Januar 1991 gegenstandslos. 

Mit Inkrafttreten des Steuerberatungsgesetzes im beige-
tretenen Teil Deutschlands werden die do rt  tätigen Ange-
hörigen der steuerberatenden Berufe hinsichtlich ihrer 
Befugnisse grundsätzlich den in der Bundesrepublik be-
stellten Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten 
gleichgestellt. Die Bestellung als Steuerberater oder 
Steuerbevollmächtigter gilt allerdings in den meisten Fäl-
len nur als vorläufig; vgl. dazu Begründung zu Buch-
stabe c. 

Zu Buchstabe b (§ 12 StBerG) 

Nach der Verordnung über die Hilfeleistung in Steuersa-
chen vom 27. Juni 1990 — Steuerberatungsordnung-
DDR — sind, bedingt durch die historische Entwicklung, 
Stundenbuchhalter zur geschäftsmäßigen Hilfe in Steu-
ersachen befugt. Aus Gründen der Besitzstandswahrung 
sollen sie auch nach dem 31. Dezember 1990, allerdings 
nur in dem vorherigen eingeschränkten sachlichen und 
räumlichen Umfang, zur geschäftsmäßigen Hilfe in Steu-
ersachen befugt sein. 

Zu Buchstabe c (§ 40 a StBerG) 

Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte, die im beige-
tretenen Teil Deutschlands erst nach dem 6. Februar 
1990 und vor dem 1. Januar 1991 bestellt worden sind, 
gelten als vorläufig bestellt. 

Der Aufbau des Steuerberatungswesens in der Deut-
schen Demokratischen Republik erfolgte unter unge-
wöhnlichen Bedingungen. Dabei wurde hinreichend qua-
lifiziert erscheinenden Bürgern — auch wenn sie nicht die 
in der Bundesrepublik Deutschland vorgeschriebenen 
Zugangsvoraussetzungen zu einem steuerberatenden 
Beruf erfüllt hätten — im allgemeinen Interesse die Mög-
lichkeit eingeräumt, einen steuerberatenden Beruf zu er-
greifen. Unter Berücksichtigung dieses Umstands war es 
erforderlich, die im beigetretenen Teil Deutschlands unter 
anderen Voraussetzungen vorgenommenen Bestellun-
gen als Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter (frü-
her: Helfer in Steuersachen) zeitlich zu befristen. Die ge-
troffene Regelung über die Befugnis der Steuerbevoll-
mächtigten, nur im Gebiet des Bezirks tätig zu werden, in 
dem sie bestellt worden sind, entspricht dem Grundsatz 
der Besitzstandswahrung; vgl. § 107 a AO in der Fassung 
vom 18. September 1970 (GBl. SDr. Nr. 681). 

Die künftig zuständige oberste Landesbehörde hat inner-
halb einer Übergangszeit von vier Jahren im Benehmen 
mit der zuständigen Steuerberaterkammer im Einzelfall 
zu überprüfen, ob die endgültige Bestellung gerechtfer-
tigt ist. Grundsätzlich soll der vorläufig bestellte Steuer-
berater oder Steuerbevollmächtigte zum Nachweis sei-
ner Befähigung an einem Übergangsseminar im Sinne 
von § 157 StBerG teilnehmen. Wer in der Zeit bis zum 
31. Dezember 1994 erfolgreich an einem Übergangsse-
minar teilgenommen hat, hat einen Anspruch auf endgül-
tige Bestellung als Steuerberater. Es wird davon abgese-
hen, die Teilnahme an einem Übergangsseminar als ge-
setzliche Voraussetzung für die endgültige Bestellung 
vorzuschreiben. Der Bewerber kann daher die erforderli-
che Qualifikation im Einzelfall auch in anderer geeigneter 
Weise nachweisen. Steuerberater und Steuerbevoll-
mächtigte, die nach diesem Gesetz bestellt und bis 
31. Dezember 1990 auch im beigetretenen Teil Deutsch-
lands bestellt worden sind, gelten ohne weitere Prüfung 
als endgültig bestellt. 

Zu Buchstabe d 

Redaktionelle Anpassung an die Regelung in Buch-
stabe e. 

Zu Buchstabe e (§ 153 StBerG) 

Die Gleichstellung der Gerichte ist erforderlich, da es im 
beigetretenen Teil Deutschlands noch keine Land- und 
Oberlandesgerichte gibt. Die Dreistufigkeit des Rechts-
zuges soll auch im beigetretenen Teil Deutschlands ein-
geführt werden, damit insoweit einheitliches Verfahrens-
recht gilt und den Betroffenen ebenfalls zwei Tatsachen-
instanzen zur Verfügung stehen. Die Vorschriften der 
§§ 95, 96 StBerG ermöglichen, daß zunächst nur wenige 
Gerichte über die Ländergrenzen hinweg als Berufsge-
richte bestimmt werden können. 

Zu Buchstabe f (§ 157 StBerG) 

Die im Zweiten Gesetz zur Änderung des Steuerbera-
tungsgesetzes eingefügte Vorschrift ermöglichte den 
Steuerbevollmächtigten, sich im Wege einer Übergangs-
prüfung zum Steuerberater zu qualifizieren. Dies hing mit 
der Zusammenführung der beiden Berufe und der Schaf-
fung des Einheitsberufs „Steuerberater" zusammen. Die 
Änderung soll auch Steuerbevollmächtigten, die bis zum 
31. Dezember 1990 im Gebiet des beigetretenen Teil 
Deutschlands bestellt worden sind, ermöglichen, sich in 
einer Übergangszeit von sieben Jahren zum Steuerbera-
ter zu qualifizieren. Sie müssen dabei die gleichen Anfor-
derungen wie Steuerbevollmächtigte erfüllen, die nach 
§§ 42, 156 StBerG bestellt worden sind. 

Zu Nummer 10 (Zollgesetz) 

Mit dem Beitritt ist der Begriff des Zollgebiets neu zu 
definieren. Die Änderung entspricht der Regelung des 
Artikels 30 Abs. 2 des Vertrages vom 18. Mai 1990. 

 



Zu Nummer 11 (Gesetz über das Branntweinmonopol) 

Zu Buchstabe a 

Nach der Verwirklichung der deutschen Einheit ist die 
Anknüpfung an das Zollgebiet bei der Definition des Mo-
nopolgebietes nicht mehr gerechtfertigt. Es ist nunmehr 
auf das Gebiet des vereinten Deutschlands abzustel-
len. 

Zu Buchstabe b 

Durch die Neufassung des § 3 Abs. 2 soll verdeutlicht 
werden, daß das Branntweinmonopol auch nach seiner 
Ausweitung den freien Warenverkehr in der Europäi-
schen Gemeinschaft nicht berührt. Im übrigen handelt es 
sich um Aktualisierungen. 

Zu Buchstabe c 

Die Ergänzungen ermöglichen auch solchen Betrieben 
als landwirtschaftliche Brennereien aufzutreten, die zwar 
über selbstgewonnenes Getreide oder selbstgewonnene 
Kartoffeln verfügen, jedoch über keinen Viehbestand. 
Durch die Erweiterung wird insbesondere den Betrieben 
mit ausschließlicher Pflanzenproduktion im beigetrete-
nen Teil Deutschlands Rechnung getragen. 

Zu Buchstabe d 

Im Hinblick auf die Ausweitung des Geltungsbereichs 
des Branntweinmonopols wird der Vorbehaltsbereich 
für Agraralkohol zur Herstellung von Riech- und Schön-
heitsmitteln von 100 000 Hektoliter Alkohol (hl A) auf 
200 000 hl A erhöht. 

Zu Buchstabe e 

Die neu geschaffene Ermächtigung zur abweichenden 
Regelung der Besteuerung bei der Einfuhr dient der Ver-
einheitlichung mit entsprechenden Ermächtigungen in 
anderen Verbrauchsteuergesetzen. 

Zu Buchstabe f 

Zu § 175 

Brennereien im beigetretenen Teil Deutschlands erhalten 
statt der bisherigen Erzeugungskontingente zum Beginn 
des Betriebsjahres 1991 /92 (1. Oktober) regelmäßige 
Brennrechte. Die Bemessung orientiert sich an der 
Durchschnittserzeugung der letzten Jahre (Referenz

--menge), berücksichtigt jedoch vor allem die kleineren, 
insbesondere landwirtschaftlichen Betriebe entspre-
chend der agrar- und mittelstandspolitischen Zielsetzung 
des Monopols. Vor diesem Hintergrund war die dauer-
hafte Einbeziehung eines gewerblichen Betriebes von 
außergewöhnlich großer Kapazität (über 450 000 hl A) in 
das Monopol mit einem für diesen Betrieb wirtschaftli-
chen Brennrecht nicht möglich. Die Gesamtbrennrechts-
menge in der Bundesrepublik Deutschland betrug am 
1.1.1990 etwa 1,2 Mio. hl A. Für die im beigetretenen Teil 
Deutschlands wurde eine Gesamtbrennrechtsmenge 

von knapp 300 000 hl A zugrundegelegt. Die beiden im 
Bau befindlichen Kartoffelbrennereien erhalten ein 
Brennrecht von je 4 500 hl A. 

Absatz 3 führt mit dem Brennrecht, das zur Branntwein-
herstellung aus anderem Getreide als ausschließlich 
Korn berechtigt, einen neuen Brennrechtstyp ein, der die 
bisher vorwiegend auf das Brennen von Getreide ein-
gerichtete Brennereiwirtschaft im beigetretenen Teil 
Deutschlands berücksichtigt. 

Absatz 6 soll vor allem der Spekulation mit Brennrechten 
vorbeugen. 

Absatz 7 schließt das Brennen unter Abfindung aus, weil 
ein Wiederanknüpfen an vor 1922 begründete Besitz-
stände nicht mehr gerechtfertigt ist. 

Absatz 8 stellt klar, daß alle regelmäßigen Brennrechte, 
die früher nach dem Gesetz über das Branntweinmono-
pol bestanden haben, im beigetretenen Teil Deutsch-
lands erloschen sind. Dies steht in Einklang mit § 15 
Abs. 5 des Gesetzes über das Branntweinmonopol der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 22. Juni 
1990. 

Zu § 176 

Die Übernahmepreisvorschriften der §§ 65 ff. des Geset-
zes knüpfen an den Grundpreis für eine Kartoffelbrenne-
rei mit einer Erzeugung von 500 hl A an. Das darauf auf-
bauende Preissystem paßt nicht für die durchweg größe-
ren, neu hinzukommenden Brennereien. Daher schreibt 
der neu eingefügte § 176 insbesondere vor, daß vorerst 
nach den für diese bisher geltenden Übernahmepreisvor-
schriften zu verfahren ist. 

Zu Nummer 12 (Gesetz über die Errichtung der 
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein) 

Die Regelung dient der Überleitung von Funktion, Vermö-
gen, Rechten und Pflichten auf die Bundesmonopolver-
waltung für Branntwein. 

Zu Nummer 13 
(Landwirtschafts-Gasölverwendungsgesetz) 

Die Sonderregelungen für die Landwirtschaft im beige-
tretenen Teil Deutschlands tragen den dortigen anders 
gearteten Verhältnissen Rechnung. 

Zu Nummer 14 (Besitz- und Verkehrsteuern — 
Inkrafttreten und allgemeine Anwendungsvorschriften) 

Zu Absatz 1 

Das Recht der Bundesrepublik Deutschland im Bereich 
der Besitz- und Verkehrsteuern und der übrigen genann-
ten Rechtsgebiete soll erstmalig nach dem 31. Dezember 
1990 im beigetretenen Teil Deutschlands gelten. An die-
ser bereits im Vertrag über die Schaffung einer Wäh-
rungs-, Wirtschafts- und Sozialunion enthaltenen Festle-
gung wird festgehalten, um Steuerbürger, Wirtschaft und 
die im Aufbau befindliche Finanzverwaltung im beigetre-
tenen Teil Deutschlands innerhalb des 2. Halbjahres 

 



1990 nicht mit einer zusätzlichen Umstellung des Be-
steuerungsrechts zu belasten. 

Satz 2 stellt klar, daß das Recht der bisherigen Deut-
schen Demokratischen Republik für vor 1991 verwirk-
lichte Tatbestände im beigetretenen Teil Deutschlands 
weiter anzuwenden ist. 

Zu Absatz 2 

Bis einschließlich 31. Dezember 1990 soll auf dem Gebiet 
des Besitz- und Verkehrsteuerrechts in beiden Teilen 
Deutschlands der vor Herstellung der deutschen Einheit 
geltende Rechtszustand aufrechterhalten bleiben. Ab-
satz 2 bestimmt deshalb, daß die darin genannten Be-
griffe für die Zeit vor dem 1. Januar 1991 ihre bisherige 
Bedeutung behalten sollen. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 dient der Klarstellung. 

Zu Absatz 4 

Diese Vorschrift erstreckt die Geltung von Absatz 1 auf 
völkerrechtliche Verträge und Vereinbarungen im Sinne 
der Artikel 11 und 12 des Vertrages, soweit darin Rege-
lungen der in Absatz 1 genannten Rechtsgebiete enthal-
ten sind. Darunter fallen hauptsächlich materielle Bestim-
mungen in Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung. 

Zu Nummer 15 (Vorauszahlungen zur Einkommen-, 
Körperschaft-, Gewerbe-, Vermögen- und Grundsteuer 
in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet) 

Zu Absatz 1 

Im Interesse der Steuerpflichtigen und der Verwaltung im 
beigetretenen Teil Deutschlands gilt für die Vorauszah-
lungen auf die Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe

--

und Vermögensteuer zunächst ein vereinfachtes Verfah-
ren. Die bisher von dem Steuerpflichtigen zu leistenden 
Abschlagzahlungen sind in derselben Höhe und zu den-
selben Zahlungsterminen weiterhin an das zuständige 
Finanzamt zu entrichten. Dieses Verfahren gilt nur so 
lange, bis durch Bescheid, der auch auf Antrag des Steu-
erpflichtigen ergehen kann, die Vorauszahlungen nach 
Maßgabe der jeweiligen Steuergesetze neu festgesetzt 
werden. 

Zu Absatz 2 

Die Grundsteuer für Betriebsgrundstücke ehemaliger 
volkseigener Betriebe ist in der Höhe erstarrt, in der sie 
bei Übernahme der Grundstücke durch die volkseigenen 
Betriebe festgesetzt war, weil in der Folgezeit bauliche 
Änderungen nicht mehr durch Fortschreibung der Ein-
heitswerte berücksichtigt wurden. Die bisher zu entrich-
tende Grundsteuer ist damit zu niedrig. Deshalb ist für die 
Zeit ab 1. Januar 1991 die Entrichtung von Vorauszah-
lungen auf die Grundsteuer vorgesehen, die in ihrer Höhe 
den Grundsteuerbeträgen entsprechen, die nach einer 

Fortschreibung der Einheitswerte der Betriebsgrund-
stücke auf den 1. Januar 1991 zu zahlen sind. Um Dop-
pelzahlungen von Grundsteuer zu vermeiden, wird 
gleichzeitig vorgeschrieben, daß die bisherigen Grund-
steuerfestsetzungen für die Zeit ab 1. Januar 1991 ihre 
Wirksamkeit verlieren. 

Zu Nummer 16 (Einkommensteuer) 

Zu Buchstabe a (§ 1 Abs. 3 EStG) 

Die Vorschrift hat nur noch für im Ausland erzielte Ein-
nahmen Bedeutung. 

Zu Buchstabe b (§ 2 a Abs. 5 und 6 EStG) 

Die Regelungen werden gegenstandslos. 

Zu Buchstabe c (§ 3 EStG) 

Doppelbuchstabe aa (§ 3 Nr. 29 EStG) 

Die Regelung ist auf den beigetretenen Teil Deutschlands 
auszudehnen. 

Doppelbuchstaben bb und cc (§ 3 Nrn. 63 und 69 
EStG) 

Die Vorschriften werden gegenstandslos. 

Zu Buchstabe d (§ 7 Abs. 5 Satz 4, § 7 h Abs. 4, § 7 i 
Abs. 4 und § 11 a Abs. 5 EStG) 

Die Regelungen werden gegenstandslos. 

Zu Buchstabe e (§ 11 b EStG) 

Absatz 2 wird gegenstandslos. Im übrigen handelt es 
sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Buchstaben f und g (§ 42 Abs. 4 und 42 a Abs. 2 
EStG) 

Die Anwendung des durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
25. Juni 1990 (BGBl. 1990 II S. 518, 523) eingeführten 
§ 52 Abs. 21 Satz 7 EStG im Lohnsteuer-Jahresausgleich 
würde dieses Verfahren zu stark belasten. Das gleiche 
gilt für die Steuerbegünstigung nach § 10f EStG. Beide 
Vorschriften wurden deshalb von der Anwendung im 
Lohnsteuer-Jahresausgleich ausgenommen. 

Zu Buchstabe h (§ 46 Abs. 2 EStG) 

Durch die Änderung wird Arbeitnehmern, die dem Lohn-
steuerabzug unterliegen, die Möglichkeit eröffnet, die 
Veranlagung zur Einkommensteuer zu beantragen, um 
die Steuervergünstigungen für eigengenutzte Baudenk-
male und Gebäude in Sanierungsgebieten und städte-
baulichen Entwicklungsbereichen in Anspruch zu neh-
men. Die Regelung ist erforderlich, weil die Anwendung 
der Steuervergünstigung nach § 10f Abs. 1 EStG durch 

 



Zu Buchstabe i (§ 50 Abs. 3 EStG) 

Die Vorschrift wird gegenstandslos. 

Zu Buchstabe j (§ 52 EStG) 

Doppelbuchstabe aa (§ 52 Abs. 1 EStG) 

Durch die Änderung wird der Anwendungszeitraum von 
1990 auf 1991 fortgeschrieben. 

Doppelbuchstabe bb (§ 52 Abs. 14 b EStG) 

Redaktionelle Folgeänderung. 

Doppelbuchstabe cc (§ 52 Abs. 27 a EStG) 

Die Nichtanwendung der Steuervergünstigungen nach 
den §§ 10 f und 52 Abs. 21 Satz 7 EStG im Lohnsteuer-
Jahresausgleich sowie der Anwendungsbereich der An-
tragsveranlagung zwecks Inanspruchnahme dieser Steu-
ervergünstigungen werden auf Zeiträume vor 1991 er-
streckt und damit dem Anwendungsbereich dieser Steu-
ervergünstigungen angepaßt. 

Zu Buchstabe k (§§ 56 bis 59 EStG) 

Zu § 56 EStG 

Für Steuerpflichtige mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt in dem Gebiet, in dem dieses Gesetz schon 
vor dem Beitritt gegolten hat, ist die Möglichkeit der de-
gressiven Absetzung für Abnutzung (AfA) nach § 7 Abs. 5 
EStG durch Artikel 11 des Gesetzes vom 25. Juni 1990 
(BGBl. 1990 II S. 518, 523) bei Gebäuden im beigetrete-
nen Teil Deutschlands bereits ab 1990 eröffnet worden. 
Nummer 1 überträgt die Regelung ab 1991 auf Steuer-
pflichtige, die am 31. Dezember 1990 ihren Wohnsitz im 
beigetretenen Teil Deutschlands haben. 

Nummer 2 stellt sicher, daß das Einkommensteuerrecht 
der Bundesrepublik Deutschland im beigetretenen Teil 
Deutschlands erst mit Wirkung ab Veranlagungszeitraum 
1991 Anwendung findet. 

Zu § 57 EStG 

Zu Absätzen 1 und 2 

Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Vorschriften ent-
halten Steuervergünstigungen, die einen Anreiz zu einem 
bestimmten gewünschten Verhalten bieten sollen. Der 
Sinn und Zweck dieser Vorschriften gebietet ihre Anwen-
dung ausschließlich auf in der Zukunft verwirklichte 
Sachverhalte, weil sie nur insoweit ihre Anreizwirkung 
entfalten können. Die getroffene Regelung trägt dem 

Die Vorschrift stellt sicher, daß bei der Anwendung der 
§§ 7 g, 13 a und 14 a im beigetretenen Teil Deutschlands 
die notwendige Anpassung der auf der Einheitsbewer-
tung beruhenden Wertmaßstäbe an die in das Bewer-
tungsrecht eingefügten Ersatzbemessungsgrundlagen 
erfolgt. 

Zu Absatz 4 

Der Verlustrücktrag wird erstmals für Verluste des Veran-
lagungszeitraums 1992 in den Veranlagungszeitraum 
1991 zugelassen, weil für einen zeitlich darüber hinaus-
gehenden Rücktrag der Verwaltungsvollzug wegen des 
vom Steuerrecht der Bundesrepublik Deutschland er-
hebiich abweichenden Verfahrens der Steuerberechnung 
und -festsetzung im beigetretenen Teil Deutschlands 
nicht gewährleistet ist. 

Nach dem im beigetretenen Teil Deutschlands geltenden 
Steuerrecht können ab Veranlagungszeitraum 1990 Ver-
luste bis zu 5 Jahren vorgetragen werden. Wegen der 
allgemeinen Anwendungsvorschrift des § 52 Abs. 1 EStG 
wäre § 10 d EStG erst für Verluste des Veranlagungszeit-
raums 1991 anwendbar. Um die Vortragsmöglichkeit für 
Verluste aus 1990 zu erhalten, wird die Anwendung des 
§ 10 d Abs. 2 EStG auf diese Verluste ausgedehnt. Dies 
gilt auch für Verluste des ersten Halbjahrs 1990, soweit 
sie nach steuerrechtlichen Vorschriften ermittelt worden 
sind, z. B. Verluste aus Land- und Forstwirtschaft, Ge-
werbebetrieb, selbständiger Arbeit, nicht dagegen z. B. 
für Verluste von volkseigenen Betrieben. Darüber hinaus 
wird abweichend von dem im beigetretenen Teil 
Deutschlands geltenden Recht die zeitlich unbe-
schränkte Vortragsfähigkeit für Verluste des Veranla-
gungszeitraums 1990 geschaffen. Deshalb ist aus Grün-
den der Rechtssicherheit der verbleibende Verlustabzug 
bereits für nicht ausgeglichene Verluste des Veranla-
gungszeitraums 1990 gesondert festzustellen. 

Zu Absatz 5 

Durch die Regelung sollen die Bezüge, die nach dem 
Beitritt noch den Abgeordneten der Volkskammer nach 
dem fortgeltenden Recht der Deutschen Demokrati-
schen Republik zufließen, in gleicher Weise besteue rt 

 werden wie die Bezüge von Abgeordneten in der Bun-
desrepublik Deutschland. 

Zu § 58 EStG 

Zu Absatz 1 

Die in der Deutschen Demokratischen Republik ein-
schließlich Berlin (Ost) zulässigen Sonderabschreibun-
gen sollen nur für Wi rtschaftsgüter gelten, die im Jahr 
1990 angeschafft oder hergestellt worden sind. 

 

Rechnung und vermeidet unerwünschte Mitnahme-
effekte. 

das Gesetz zu dem Vertrag vom 18. Mai 1990 über die 
Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozial-
union (BGBl. 1990 II S. 518) um ein Jahr vorgezogen 
worden ist. Die Vorschrift gilt bereits für Herstellungsko-
sten bei Maßnahmen, die nach dem 31. Dezember 1990 
abgeschlossen worden sind. Zu Absatz 3 



Zu Absatz 2 

Durch die Überleitungsvorschrift wird erreicht, daß zum 
31. Dezember 1990 zulässigerweise gebildete Investi-
tionsrücklagen nach § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Än-
derung der Rechtsvorschriften über die Einkommen-, 
Körperschaft- und Vermögensteuer vom 6. März 1990 
(GBl. I S. 136) spätestens 5 Jahre nach der Bildung 
gewinn- oder einkünfteerhöhend aufgelöst werden müs-
sen. 

Zu Absatz 3 

Die Überleitungsvorschrift soll sicherstellen, daß Steuer-
pflichtige nach § 1 EStG den Steuerabzugsbetrag auch 
nach dem Wirksamwerden des Beitritts erhalten, wenn 
sie vor dem 1. Januar 1991 die Voraussetzungen dafür 
geschaffen haben und ihre Tätigkeit mindestens 2 Jahre 
lang ausüben. 

Zu § 59 EStG 

Zu Absatz 1 

Die Ausstellung der Lohnsteuerkarten 1991 ist für Arbeit-
nehmer im beigetretenen Teil Deutschlands in Rechts-
vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik 
besonders geregelt worden. Nach Nummer 1 sollen 
diese Sonderregelungen nach der Herstellung der deut-
schen Einheit weiter gelten. 

Für Arbeitnehmer, die erst im Laufe des Kalenderjahres 
1991 Arbeitslohn beziehen, hat die Gemeinde auf Antrag 
nachträglich eine Lohnsteuerkarte 1991 auszustellen. 
Nach § 39 Abs. 2 EStG ist hierfür die Gemeinde örtlich 
zuständig, in deren Bezirk der Arbeitnehmer am 20. Sep-
tember 1990 seine Wohnung bzw. seine Hauptwohnung 
hatte. Abweichend hiervon ist in Nummer 1 geregelt, daß 
im beigetretenen Teil Deutschlands die Meldebehörde 
für die nachträgliche Ausstellung der Lohnsteuerkarte 
1991 örtlich zuständig ist, in deren Zuständigkeitsbereich 
der Arbeitnehmer am 1. Januar 1991 seine Wohnung 
bzw. seine Hauptwohnung hat. 

Nach Nummer 2 sollen die Finanzämter Eintragungen auf 
der Lohnsteuerkarte 1991 grundsätzlich mit Wirkung 
vom Beginn des Kalenderjahrs 1991 an vornehmen kön-
nen, weil die Finanzämter im beigetretenen Teil Deutsch-
lands das Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren für 1991 
überwiegend erst ab Beginn des Kalenderjahrs 1991 
durchführen können. 

Nach § 39 c Abs. 2 EStG kann der Arbeitgeber bei Nicht-
vorlage der Lohnsteuerkarte des neuen Kalenderjahrs die 
Lohnsteuer für den Monat Januar aufgrund der Eintra-
gungen auf der Lohnsteuerkarte für das vorhergehende 
Kalenderjahr ermitteln. Nach Nummer 3 ist diese Vor-
schrift für das Kalenderjahr 1991 im beigetretenen Teil 
Deutschlands nicht anwendbar, da vergleichbare Be-
steuerungsmerkmale do rt  für 1990 nicht vorliegen. Der 
Arbeitgeber hat deshalb nach § 39 c Abs. 1 Satz 2 EStG 
die ihm bekannten Familienverhältnisse des Arbeitneh-
mers dem Lohnsteuerabzug zugrunde zu legen, solange 
er annehmen kann, daß der Arbeitnehmer die Vorlage der 
Lohnsteuerkarte nicht schuldhaft verzögert. 

Zu Absatz 2 

Abweichend von § 41 a Abs. 2 EStG soll im beigetretenen 
Teil Deutschlands für 1991 ausschließlich ein monatlicher 
Anmeldungszeitraum weitergelten. 

Zu Absatz 3 

Die Regelung sieht vor, daß die in der Bundesrepublik 
Deutschland geltende Lohnsteuerhaftung des Arbeitge-
bers nach der Herstellung der deutschen Einheit unmit-
telbar auch für die nach den Rechtsvorschriften der Deut-
schen Demokratischen Republik geschuldete Lohn-
steuer wirksam wird. 

Die Vorschrift gewährleistet, daß auch westdeutsche Ar-
beitgeber ihrer Lohnsteuerabzugsverpflichtung für Ar-
beitnehmer im beigetretenen Teil Deutschlands nach-
kommen. 

Zu Nummer 17 (Gesetz über Kapitalanlage-
gesellschaften) 

Die Übergangsregelung in § 53 c für eine teilweise Ein-
führung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland im 
beigetretenen Teil Deutschlands ab 1. Juli 1990 wird 
durch das allgemeine Inkrafttreten des Rechts der Bun-
desrepublik Deutschland im beigetretenen Teil Deutsch-
lands ab 1. Januar 1991 gegenstandslos. 

Zu Nummer 18 (Wohnungsbau-Prämiengesetz) 

Zu § 10 WoPG 

Zu Absatz 6 

Zur Förderung des Wohnungsbaus im beigetretenen Teil 
Deutschlands wird eine neue A rt  des Bausparvertrags 
mit dieser besonderen Zielsetzung eingeführt. Beste-
hende Verträge können nachträglich um diese Zielset-
zung ergänzt werden. Für diese Verträge ist für die Jahre 
1991 bis 1993 anknüpfend an Regelungen der bisherigen 
Deutschen Demokratischen Republik ein zusätzliches 
Förderungsvolumen von 1.200/2.400 Deutsche Mark (Al-
leinstehendeNerheiratete) vorgesehen, das zusammen 
mit den bestehenden Höchstbeträgen von 800/1.600 
Deutsche Mark (AlleinstehendeNerheiratete) dem be-
sonderen Förderungszweck gewidmet werden kann. Die 
begünstigten Sparbeiträge können insgesamt mit 
15 vom Hundert gefördert werden. 

Bausparverträge mit dieser besonderen Zielsetzung un-
terliegen einer absoluten Zweckbindung, auch über die 
Festlegungsfrist hinaus. Schädlich für die Zusatzförde-
rung ist auch die Verwendung für Ferien- und Wochen-
endwohnungen im beigetretenen Teil Deutschlands. 
Kommt der Bausparer der Zweckbestimmung des Ver-
trags nicht nach, verliert er die Zusatzprämie und die 
Förderung des zusätzlichen Höchstbetrags. Hinsichtlich 
des geförderten Sparvolumens von 800/1.600 Deutsche 
Mark (AlleinstehendeNerheiratete) und der Prämie von 
10 vom Hundert bleibt es dann bei der allgemeinen Rege-
lung des § 2 Abs. 2 WoPG. 

 



Zu Absatz 7 

Ab dem 1. Januar 1991 tritt das Wohnungsbau-Prämien-
gesetz vom 26. Oktober 1988 an die Stelle der weiterge-
henden Verordnung über die Einführung des Bausparens 
in der Deutschen Demokratischen Republik vom 21. Juni 
1990. 

Zu Nummer 19 (Körperschaftsteuergesetz) 

Zu Buchstabe a (§ 5 Abs. 1 KStG) 

Doppelbuchstabe aa 

Wie die Deutsche Bundesbahn (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 1 
KStG) wird auch die Deutsche Reichsbahn von der Kör-
perschaftsteuer befreit. 

Doppelbuchstabe bb 

Die Staatsbank Berlin wird wie die in § 5 Abs. 1 Nr. 2 
KStG genannten Kreditinstitute von der Körperschaft-
steuer befreit, da sie nicht im Wettbewerbsbereich tätig 
ist. 

Die Treuhandanstalt ist nach § 2 Abs. 1 des Treuhandge-
setzes vom 17. Juni 1990 eine Anstalt des öffentlichen 
Rechts. Sie wird nach Artikel 25 des Vertrages als bun-
desunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts fortge-
führt und ist mit der auch künftig zentralstaatlichen Auf-
gabe der Privatisierung und Strukturanpassung des 
volkseigenen Vermögens beauftragt. Zur Klarstellung 
wird sie von der Körperschaftsteuer befreit. 

Zu Buchstabe b (§ 30 KStG) 

Der neue Absatz 3 betrifft nicht nur Kapitalgesellschaften 
im beigetretenen Teil Deutschlands. Er regelt vielmehr 
allgemein den Fall, daß eine Kapitalgesellschaft ihr ver-
wendbares Eigenkapital erstmals zu gliedern hat. Dies 
betrifft  außer Neugründungen insbesondere Kapitalge-
sellschaften, die von der beschränkten zur unbeschränk-
ten Steuerpflicht wechseln, sowie Kapitalgesellschaften, 
die durch Umwandlung aus einem Betrieb gewerblicher 
Art  einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ent-
standen sind. Die erstmalige Gliederung ist zum Schluß 
des ersten Wirtschaftsjahres nach dem Eintritt in die Glie-
derungspflicht durchzuführen. Dabei ist das aus der Er-
öffnungsbilanz sich ergebende verwendbare Eigenkapi-
tal dem Teilbetrag im Sinne des § 30 Abs. 2 Nr. 4 KStG 
(EK 04) zuzuordnen. Hierdurch wird sichergestellt, daß 
das verwendbare Eigenkapital aus der Zeit vor der erst-
maligen Gliederung im Falle seiner Weiterausschüttung 
nicht der — ggf. nochmaligen — Besteuerung unterwor-
fen wird. 

Besondere Bedeutung erlangt der neue Absatz 3 für die 
erstmalige Eigenkapitalgliederung der Körperschaften 
mit Geschäftsleitung und Sitz in dem beigetretenen Teil 
Deutschlands. Diese haben ihr verwendbares Eigenkapi-
tal erstmals zum 1. Januar 1991 zu gliedern. 

Zu Buchstabe c (§ 54 KStG) 

Doppelbuchstabe aa (§ 54 Abs. 1 KStG) 

Diese Bestimmung regelt die erstmalige Anwendung die-
ses Gesetzes. 

Doppelbuchstabe bb (§ 54 Abs. 12 KStG) 

Der neue § 30 Abs. 3 ist auch für frühere Jahre als 1991 
anzuwenden. 

Doppelbuchstabe cc (§ 54 Abs. 13 KStG) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe d (§ 54 a KStG) 

Nummer 1 stellt sicher, daß eine Körperschaft in dem 
beigetretenen Teil Deutschlands für Gewinnausschüttun-
gen, die sie für einen Zeitraum vornimmt, in dem noch 
das Körperschaftsteuerrecht der Deutschen Demokrati-
schen Republik zu beachten war, noch nicht die Aus-
schüttungsbelastung nach § 27 KStG herstellen muß. 
Eine solche Ausschüttung führt, da sie aus dem EK 04 
stammt, bei den Anteilseignern nicht zu steuerpflichtigen 
Kapitalerträgen und berechtigt nicht zur Körperschaft-
steuer-Anrechnung nach § 36 Abs. 2 Nr. 3 EStG. 

Nummer 2 stellt klar, daß für Gewinnausschüttungen, die 
für Jahre vor 1991 vorgenommen wurden, das Körper-
schaftsteuergesetz der Deutschen Demokratischen Re-
publik weiter anzuwenden ist. 

Nummer 3 enthält Übergangsregelungen für die gliede-
rungsmäßige Behandlung des Verlustvortrags in dem 
beigetretenen Teil Deutschlands. Die Regelung korre-
spondiert mit der des § 30 Abs. 3 KStG. 

Nummer 4 regelt die erstmalige Ausstellung von Steuer-
bescheinigungen für Gewinnausschüttungen. 

Nummer 5 bestimmt, daß die Haftungsvorschrift des § 44 
Abs. 6 KStG anzuwenden ist, wenn entgegen Nummer 4 
Bescheinigungen ausgestellt werden. 

Nummer 6 regelt die erstmalige Ausstellung von Steuer-
bescheinigungen über die Veräußerung von Dividenden-
scheinen oder sonstigen Ansprüchen im Sinne des § 20 
Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a EStG durch Notare. 

Nummer 7 schreibt die erste Feststellung von Besteue-
rungsgrundlagen im Sinne des § 47 KStG zum Schluß 
des Wi rtschaftsjahres vor, das vor dem 1. Januar 1991 
endet. Die Feststellung zu diesem Zeitpunkt ist notwen-
dig, um das vor dem Systemwechsel entstandene ver-
wendbare Eigenkapital zu bestimmen. Das verwendbare 
Eigenkapital, das sich aus der Steuerbilanz zum Schluß 
des letzten vor dem 1. Januar 1991 abgelaufenen Wi rt

-schaftsjahres ergibt, ist dabei in den Teilbetrag im Sinne 
des § 30 Abs. 2 Nr. 4 KStG (EK 04) einzustellen. 

Nummer 8 verhindert für Körperschaften im beigetrete-
nen Teil Deutschlands, daß diejenigen Regelungen des 
Körperschaftsteuergesetzes, für die die Absätze 2 bis 13 
des § 54 KStG eine Anwendung bereits in Veranlagungs-
zeiträumen vor 1991 vorsehen, anzuwenden sind. 

 



Zu Nummer 20 (Gewerbesteuergesetz) 

Zu Buchstaben a und c bis h 

Die im Gewerbesteuergesetz enthaltenen besonderen 
Regelungen für Betriebsstätten im Gebiet der Deutschen 
Demokratischen Republik einschließlich Berlin (Ost) wer-
den entbehrlich. Sie werden daher mit Wirkung ab 1. Ja-
nuar 1991 aufgehoben. 

Zu Buchstabe b (§ 3 GewStG) 

Doppelbuchstabe aa 

Für die Gewerbesteuer wird eine Steuerbefreiung ver-
gleichbar der Regelung für die Körperschaftsteuer und 
Vermögensteuer eingeführt. Auf die Begründung zu 
Nummer 19 Buchstabe a Doppelbuchstaben aa und bb 
wird verwiesen. 

Doppelbuchstabe bb 

Nummer 14 a befreit die landwirtschaftlichen Produkti-
onsgenossenschaften und deren Rechtsnachfolger in 
der Rechtsform der Genossenschaft im beigetretenen 
Teil Deutschlands für eine Übergangszeit von drei Jahren 
von der Gewerbesteuer. Unter Berücksichtigung der 
Aussage im Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, 
Wirtschafts- und Sozialunion, wonach der besonderen 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe in der Deut-
schen Demokratischen Republik im Hinblick auf ihre 
Chancengleichheit Rechnung zu tragen ist (Anlage IV 
Kapitel III Nr. 4), soll durch diese dreijährige Steuerbe-
freiung den landwirtschaftlichen Produktionsgenossen-
schaften und deren Rechtsnachfolgern eine Entlastung 
gegeben werden, die es ihnen erleichtert, ihre endgültige 
Struktur und Rechtsform zu finden. Hierbei ist insbeson-
dere auch zu berücksichtigen, daß in der Bundesrepublik 
Deutschland land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit, ab-
gesehen von den Fällen, in denen eine Körperschaft kraft 
ihrer Rechtsform ein Gewerbebetrieb ist, nicht der Ge-
werbesteuer unterliegt. 

Die Gewerbesteuerbefreiung ist dem Grunde nach nur 
gerechtfertigt, wenn die Genossenschaft ausschließlich 
land- oder forstwirtschaftlich tätig ist. Für die Abgren-
zung zwischen gewerblicher Tätigkeit einerseits und 
land- und forstwirtschaftlicher Tätigkeit andererseits 
sind die allgemeinen Abgrenzungsmerkmale der Ab-
schnitte 124 a und 135 der Einkommensteuer-Richtlinien 
maßgebend. Da die landwirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaften für ihre Umstrukturierung eine Über-
gangszeit benötigen, wird die Beschränkung auf Land-
oder Forstwirtschaft erst ab dem Jahre 1992 verlangt. 

Zu Nummer 21 
(Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung) 

Die in der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung 
enthaltenen besonderen Regelungen für Betriebsstätten 
im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik ein-
schließlich Berlin (Ost) werden entbehrlich. Sie werden 
daher mit Wirkung ab 1. Januar 1991 aufgehoben. 

Zu Nummer 22 (DDR-Investitionsgesetz) 

Zu Buchstabe a (§ 7 Abs. 1 DDR-IG) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Buchstabe b (§ 7 Abs. 2 und 3 DDR-IG) 

Zu Absatz 2 

Nach der Herstellung der Einheit Deutschlands muß das 
DDR-IG als eine noch von der Zweistaatlichkeit ausge-
hende Regelung auslaufen. Im Hinblick auf die bei Ver-
abschiedung des DDR-IG noch nicht absehbare zeitliche 
Entwicklung bei der Herstellung der deutschen Einheit 
und den zumindest bei größeren Investitionen notwendi-
gen zeitlichen Rahmen soll übergangsweise das Jahr 
1991 noch in den Begünstigungszeitraum mit einbezo-
gen werden. 

Da die Überführung von Wirtschaftsgütern Tatbestands-
voraussetzung für eine mögliche Rücklagenbildung nach 
§ 1 DDR-IG ist, wird für das Ende des Anwendungszeit-
raums an diese Voraussetzung angeknüpft. Die Regelun-
gen zur Auflösung gebildeter Rücklagen bleiben unbe-
rührt. 

Zu Absatz 3 

Wegen der Einbeziehung des Jahres 1991 in den Begün-
stigungszeitraum wird auf die Begründung zu Absatz 2 
verwiesen. 

Der Anteilserwerb ist Tatbestandsvoraussetzung für die 
Berücksichtigung von Verlusten durch Rücklagenbil-
dung, für das Ende des Anwendungszeitraums wird da-
her an den Anteilserwerb angeknüpft. 

Erfolgt dieser vor dem 1. Januar 1992, so können für 
Verluste im Rahmen des § 2 DDR-IG noch Rücklagen 
gebildet werden. Die Regelungen zur Auflösung gebilde-
ter Rücklagen bleiben unberührt. 

Zur Vermeidung einer doppelten Verlustberücksichti-
gung ist die Rücklagenbildung trotz Anteilserwerbs vor 
dem 1. Januar 1992 in den Fällen der Nummern 1 und 2 
ausgeschlossen. 

Zu Nummer 23 (Außensteuergesetz) 

Die §§ 2 bis 6 Außensteuergesetz knüpfen an eine be-
stimmte Dauer der unbeschränkten Steuerpflicht nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes vor 
dem Zeitpunkt des Wegzugs an. Dabei soll nunmehr 
auch die Dauer einer unbeschränkten Steuerpflicht nach 
§ 1 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes der Deutschen 
Demokratischen Republik berücksichtigt werden. 

Zu Nummer 24 (Umsatzsteuergesetz) 

Allgemeines 

Entsprechend Nummer 14 gilt ab 1. Januar 1991 das 
Umsatzsteuerrecht der Bundesrepublik Deutschland 
auch im beigetretenen Teil Deutschlands. Gleichzeitig 
tritt das Umsatzsteuerrecht der Deutschen Demokrati- 

 



schen Republik im beigetretenen Teil Deutschlands au-
ßer Kraft . Dadurch sind Änderungen des Umsatzsteuer-
gesetzes überwiegend redaktioneller A rt  erforderlich. 
Insbesondere werden alle mit Einführung der Währungs-, 
Wirtschafts- und Sozialunion zum 1. Juli 1990 im Verhält-
nis zur Deutschen Demokratischen Republik eingeführ-
ten Regelungen aufgehoben oder angepaßt (vgl. Buch-
stabe d Doppelbuchstabe aa, Buchstaben e, f, g Doppel-
buchstabe bb, Buchstaben h, i und k). 

Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Buchstaben a bis c, g Doppelbuchstabe aa 

Die steuertechnischen Begriffe „Erhebungsgebiet" und 
„Außengebiet", die im Jahre 1979 im Hinblick auf den 
„Verfassungsauftrag zur Wachhaltung und Vertretung 
des deutschen Wiedervereinigungsanspruchs" an die 
Stelle des Begriffpaars „Inland/Ausland" getreten sind, 
werden wieder durch die früheren Begriffe ersetzt. Die 
Wiedereinführung der Begriffe „Inland/Ausland" folgt 
dem im Steuerrecht allgemein üblichen Sprachge-
brauch. 

Zu Buchstabe d Doppelbuchstabe bb (§ 4 Nr. 6 
Buchst. a UStG) 

Da die Deutsche Reichsbahn auch nach dem 31. Dezem-
ber 1990 als eigenständiges Sondervermögen neben der 
Deutschen Bundesbahn fortgeführt wird, werden die be-
zeichneten Umsätze an ausländische Eisenbahnverwal-
tungen — ebenso wie derart ige Umsätze der Deutschen 
Bundesbahn — von der Umsatzsteuer befreit. 

Zu Buchstabe j (§ 26 Abs. 3 UStG) 

Die Ermächtigung zum Erlaß der Umsatzsteuer für Beför-
derungen im Luftverkehr mit Berlin (West) wird aufgeho-
ben, weil sich aus der Stellung Berlins im Hinblick auf den 
Luftverkehr keine Besonderheiten mehr ergeben. Die 
übrigen Änderungen sind redaktioneller Art . 

Zu Buchstabe I (§ 27 Abs. 10 UStG) 

Durch die Vorschrift werden § 26 Abs. 4 UStG und die 
darauf beruhende allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 
30. Juni 1990 bis zum 31. März 1991 unverände rt  fortge-
führt. Gleichzeitig wird sichergestellt, daß der anspruchs-
berechtigte Kreis der Unternehmer der gleiche bleibt wie 
vor der Herstellung der deutschen Einheit. 

Zu Buchstabe m (Inkrafttreten der Änderungen des 
Umsatzsteuergesetzes) 

Durch die Vorschrift wird sichergestellt, daß die Änderun-
gen des Umsatzsteuergesetzes mit Ausnahme des § 27 
Abs. 10 UStG — unabhängig vom Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens des Beitritts — in beiden Teilen Deutsch-
lands ab dem 1. Januar 1991 in Kra ft  treten. Damit gilt ab 
dem Besteuerungszeitraum 1991 ein einheitliches Um-
satzsteuerrecht. 

Zu Nummer 25 (Umsatzsteuer-Durchführungs-
verordnung) 

Durch diese Verordnung wird die Umsatzsteuer-Durch-
führungsverordnung (UStDV) an die zum 1. Januar 1991 
wirksam werdenden Vorschriften des UStG redaktionell 
angepaßt. Insbesondere werden alle mit Einführung der 
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zum 1. Juli 
1990 im Verhältnis zur Deutschen Demokratischen Repu-
blik eingeführten Regelungen aufgehoben oder angepaßt 
(vgl. Buchstaben a und d bis I) und wie im UStG die 
steuertechnischen Begriffe „Erhebungsgebiet" und „Au-
ßengebiet" durch „Inland" und „Ausland" ersetzt (vgl. 
Buchstabe b). 

Außerdem werden die grenzüberschreitenden Beförde-
rungen im Fährverkehr über die Oder und die Neiße hin-
sichtlich der Bestimmung des Ortes der sonstigen Lei-
stung den grenzüberschreitenden Beförderungen im 
Fährverkehr über den Rhein und die Donau gleichgestellt 
(vgl. Buchstabe c) und eine durch Zeitablauf unbedeu-
tend gewordene Regelung gestrichen (vgl. Buch-
stabe m). 

Die Änderungen der UStDV treten wie die Änderungen 
des UStG am 1. Januar 1991 in Kraft  (vgl. Buch-
stabe n). 

Zu Nummer 26 (Bewertungsgesetz) 

Zu Buchstaben a und b (§§ 110 und 111 BewG) 

Wegen des Inkrafttretens des Schwerbehindertengeset-
zes vom 26. August 1986 (BGBl. I S. 1421, 1550) im bei-
getretenen Teil Deutschlands nach besonderer Maßgabe 
enthält die neue Fassung der Vorschrift nur noch einen 
allgemeinen Hinweis auf das Schwerbehindertenge-
setz. 

Zu Buchstabe c (§ 122 BewG) 

Nach einer Übergangszeit von zwei Jahren beendet 
diese Vorschrift die Ermächtigung für den Senat von  Ber-
lin,  Tierhaltungen ohne ausreichende Flächenbindung im 
Rahmen des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
zu bewerten. Die Ermächtigung, die der Insellage Berlin 
(West) Rechnung trug und die Versorgung der Bevölke-
rung sichern sollte, ist wegen der Herstellung der deut-
schen Einheit zukünftig nicht mehr notwendig. 

Zu Buchstabe d (§ 124 BewG) 

Die Vorschrift bestimmt den Anwendungszeitpunkt. 

Zu Buchstabe e 

Der neu angefügte Vierte Teil des Bewertungsgesetzes 
enthält Sondervorschriften für die Bewertung von Vermö-
gen im beigetretenen Teil Deutschlands. Sie ergänzen die 
übrigen Bestimmungen des Bewertungsgesetzes oder 
treten an deren Stelle. 

 



Zu § 125 BewG (Land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen) 

Die Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftli-
chen Vermögens ist im beigetretenen Teil Deutschlands 
auf der Grundlage der Wertverhältnisse zum 1. Januar 
1935 in den letzten Jahrzehnten nur noch in den wenigen 
Bereichen fortgeführt worden, in denen eine steuerliche 
Anwendung erfolgte. Für die große Zahl der wirtschaftli-
chen Einheiten liegt damit eine verwertbare Bemes-
sungsgrundlage für die einheitswertabhängigen Steuern 
nicht mehr vor. 

Die weithin ungeklärten Eigentumsverhältnisse, die feh-
lenden verwaltungsmäßigen Voraussetzungen bei der 
Vermessungsverwaltung und der erst im Aufbau befind-
lichen Finanzverwaltung schaffen zusätzliche Probleme. 
Angesichts des dringenden Finanzbedarfs der Gemein

-

den ist es daher notwendig, in kurzer Frist Ersatzbemes-
sungsgrundlagen für die einheitswertabhängigen Steu-
ern zu schaffen und diese für eine begrenzte Übergangs-
zeit im beigetretenen Teil Deutschlands anzuwenden. 

Da die Eigentumsverhältnisse erst im Laufe einiger Jahre 
geklärt werden können und die Landbewirtschaftung 
weit überwiegend in den Händen von Gesellschaften 
oder Personen liegt, die nicht Eigentümer des Grund und 
Bodens sind, muß für die Ersatzbemessungsgrundlage 
vom Prinzip der wi rtschaftlichen Einheit auf der Grund-
lage des Eigentums abgewichen werden. Maßgeblich 
soll die Nutzungseinheit als Gesamtheit der land- und 
forstwirtschaftlichen Wi rtschaftsgüter sein, die von ei-
nem Nutzer (Pächter, Nutzungsberechtigten) selbst be-
wirtschaftet werden. 

Wegen des großen Zeitbedarfs und der auch sonst feh-
lenden Voraussetzungen für ein vergleichendes Ertrags-
wertverfahren soll als Bemessungsgrundlage der Ersatz-
wirtschaftswert ermittelt werden. Bei dessen Ermittlung 
ist für die landwirtschaftliche Nutzung ein stark verein-
fachtes Verfahren auf der Basis der Ergebnisse der Bo-
denschätzung vorgesehen. Die Ertragsbedingungen sind 
grundsätzlich nach den regelmäßigen Verhältnissen der 
Gegend zu berücksichtigen. Diese werden einvernehm-
lich durch die Finanzverwaltungen der Länder und das 
Bundesfinanzministerium ermittelt. Für die anderen Nut-
zungen und Nutzungsteile sind zur strikten Vereinfa-
chung unter Berücksichtigung mittlerer Ertragsbedin-
gungen feste Ansätze für Vergleichszahlen, bei der forst-
wirtschaftlichen Nutzung und der sonstigen land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzung für einen Vergleichswert, 
zur Ermittlung der Ersatzbemessungsgrundlage in das 
Gesetz aufgenommen worden. 

Bei der  Ableitung der Ansätze für die Vergleichszahlen 
und die Vergleichswerte wurde unter Berücksichtigung 
der Bewertungsergebnisse vergleichbarer Hauptbewer-
tungsstützpunkte und statistischer Durchschnittswerte 
des Bundesgebiets eine Ertragsfähigkeit unterstellt, die 
unter dem mittleren Niveau der Ertragsfähigkeit der je-
weiligen Nutzung im Bundesgebiet liegt. 

Die Korrekturmöglichkeiten der Ab- und Zuschläge nach 
§ 41 BewG und das Einzelertragswertverfahren müssen 
für die Ermittlung des Ersatzwirtschaftswerts ausgesetzt 
werden. 

Eine weitere Vereinfachung des Verfahrens wird durch 
die Zuordnung der Wohngebäude zum Grundvermögen 

erreicht, da wegen des Umfangs der Wohnungen und der 
Differenzierung der Beschäftigungs-, Eigentums- und 
Nutzungsverhältnisse eine integrie rte Bewertung im Rah-
men der Land- und Forstwirtschaft unve rtretbar wäre. 

Durch die vorgesehene Ermittlung der Ersatzbemes-
sungsgrundlagen, die auf den Wertverhältnissen am 
1. Januar 1964 beruhen, kann vorläufig eine für das land-
und forstwirtschaftliche Vermögen ohne Wohngebäude 
in beiden Teilen Deutschlands vergleichbare Besteue-
rungsgrundlage geschaffen werden. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 bestimmt, daß die Anwendung von Einheitswer-
ten aus der Hauptfeststellung auf den 1. Januar 1935 mit 
dem 31. Dezember 1990 endet. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift sieht als Ersatz für die auslaufenden Ein-
heitswerte von 1935 die Ermittlung von Ersatzwirt-
schaftswerten vor und bestimmt ihre Anwendung ab 
1. Januar 1991. 

Abweichend von den Vorschriften, die das Prinzip der 
wirtschaftlichen Einheit auf der Grundlage des Eigentums 
festlegen, wird von einer Nutzungseinheit der Wirt-
schaftsgüter ausgegangen, die von einem Nutzer selbst 
genutzt werden. Die sinngemäße Anwendung der Vor-
schriften über die Zusammenrechnung von Wirtschafts-
gütern, die Ehegatten gehören, wird sichergestellt. 

Zu Absatz 3 

Die Zuordnung der Wohngebäude zum Grundvermögen 
betrifft alle Gebäude im Bereich der Land- und Forstwirt-
schaft, die Wohnzwecken dienen. Dazu rechnen neben 
den Wohnungen des Betriebsinhabers und seiner Familie 
auch die Wohnungen von Arbeitnehmern des Betriebs 
und deren Familienangehörigen. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 legt fest, welche Verfahrensvorschriften des 
geltenden Bewertungsrechts bei dem vorgesehenen 
stark vereinfachten Bewertungsverfahren weiterhin an-
gewendet werden können. Insbesondere bleiben die Be-
wertungsgrundsätze (§ 36) und die Ertragswerte zum 
1. Januar 1964 (§ 40) in Kraft. Für den Vergleich der 
Ertragsbedingungen wird als wesentliche Voraussetzung 
der Vereinfachung grundsätzlich die Berücksichtigung 
gegendüblicher Verhältnisse vorgeschrieben. Da das Ge-
setz über eine Altershilfe für Landwirte im beigetretenen 
Teil Deutschlands nicht in Kraft  gesetzt wird, muß auf die 
Vorschrift des § 51 a Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c verzichtet 
werden. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift legt als Stichtag für die Wertverhältnisse 
der Feststellung von Ersatzwirtschaftswerten den 1. Ja

-

nuar 1964 fest, den Stichtag der letzten Hauptfeststel- 

 



lung der Einheitswerte in der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

Zu Absatz 6 

In Anwendung von Absatz 5 werden durch Absatz 6 die 
Ertragswerte der Hauptfeststellung auf den 1. Januar 
1964 als maßgebend für die Ermittlung der Ersatzver-
gleichswerte vorgeschrieben. Die Ersatzvergleichswerte 
für die einzelnen Betriebe ergeben sich aus diesen Er-
tragswerten und den für die einzelnen Nutzungen und 
Nutzungsteile geltenden, unter den Nummern 1 bis 3 auf-
geführten Vergleichszahlen je Ar oder in 100 je Hektar. 

Zu Absatz 7 

Bei der forstwirtschaftlichen Nutzung ist der Ersatzver-
gleichswert unmittelbar in DM je Hektar festgelegt wor-
den, weil aus dem Bewertungsverfahren nach § 55 BewG 
keine Kriterien für das vorgesehene vereinfachte Verfah-
ren abgeleitet werden können. Da aus Vereinfachungs-
gründen auch für die sonstige land- und forstwirtschaft-
liche Nutzung ein vergleichendes Verfahren nicht in Be-
tracht kommt, werden für diese ebenfalls einheitlich an-
zuwendende Ersatzvergleichswerte unmi ttelbar festge-
legt. 

Zu § 126 BewG (Geltung des Ersatzwirtschaftswerts) 

Zu Absatz 1 

Der in § 125 materiell geregelte Ersatzwirtschaftswert für 
das land- und forstwirtschaftliche Vermögen (ohne Woh-
nungen) kann nicht als Einheitswert festgestellt werden, 
weil die Eigentumsverhältnisse durch Anknüpfung an den 
Nutzer und die Nutzungseinheit ausgeklammert bleiben. 
Ein an die Nutzung anknüpfender Wert kann unmi ttelbar 
nur Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer sein. 
§ 126 Abs. 1 bestimmt daher, daß der Ersatzwirtschafts-
wert im Steuermeßbetragsverfahren als unselbständige 
Besteuerungsgrundlage ermittelt wird. Die Vorschriften 
über das Steuermeßbetragsverfahren müssen für diese 
Zwecke nur dahingehend ergänzt werden, daß die Neu-
veranlagung des Grundsteuermeßbetrags von einer Min-
destgrenze des Ersatzwirtschaftswerts abhängen soll, 
die den Wertgrenzen des § 22 Abs. 1 Nr. 1 BewG ent-
spricht. 

Zu Absatz 2 

Da die Eigentumsverhältnisse bei der Ermittlung des für 
die Grundsteuer maßgebenden Ersatzwirtschaftswerts 
ausgeklammert bleiben, kann der Ersatzwirtschaftswert 
insbesondere bei der Vermögensteuer und der Erb-
schaftsteuer nicht als bindend festgestellte Besteue-
rungsgrundlage eingesetzt werden. Es ist vielmehr erfor-
derlich, im jeweiligen Steuerfestsetzungsverfahren zu-
nächst die Eigentumsverhältnisse zu ermitteln. Ist dies 
geschehen, ist im gleichen Steuerfestsetzungsverfahren 
zu ermitteln, welcher Anteil des Ersatzwirtschaftswerts 
auf die im Eigentum des Steuerpflichtigen stehenden 
Wi rtschaftsgüter (Grundstücksflächen, etwaige Wi rt

-schaftsgebäude und eingebrachtes Inventar) entfällt. Zu 

diesem Zweck muß das für die Vermögensteuer oder 
Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt bei dem für die 
Festsetzung des Grundsteuermeßbetrags zuständigen 
Lagefinanzamt erfragen, wie hoch der Ersatzwirtschafts-
wert und wie hoch der je Hektar Fläche anzusetzende 
durchschnittliche Hektarwert ist. Ausgehend von diesen 
Grunddaten und unter Anwendung der zu § 49 BewG 
bekanntgegebenen Tabellen, die prozentuale Anteile der 
Wi rtschaftsgüter am Vergleichswert enthalten (gleichlau-
tende Erlasse vom 16.07.1970, BStBl I S. 906), ermittelt 
das Finanzamt den anteiligen Ersatzwirtschaftswert. 

Hinsichtlich der nunmehr zum Grundvermögen gehöri-
gen Wohngrundstücke ist in § 132 bestimmt, daß ein Ein-
heitswert 1935 stets festzustellen ist, wenn er für Zwecke 
anderer Steuern als der Grundsteuer, insbesondere für 
die Vermögensteuer und Erbschaftsteuer, benötigt 
wird. 

Zu § 127 BewG (Erklärung zum Ersatzwirtschaftswert) 

Der Ersatzwirtschaftswert ist eine im Steuermeßbetrags-
verfahren ermittelte, nicht selbständig anfechtbare Be-
steuerungsgrundlage, aber kein Einheitswert. Die für die 
Hauptfeststellung von Einheitswerten begründete Erklä-
rungspflicht (§ 28 Abs. 1 BewG) gilt daher nicht für den 
Ersatzwirtschaftswert. § 127 soll gewährleisten, daß hin-
sichtlich des Ersatzwirtschaftswerts eine entsprechende 
Erklärungspflicht besteht, da das Finanzamt nur so die 
Grundlage für die Festsetzung des Grundsteuermeßbe-
trags erhält. Die Erklärung ist erstmals für das Kalender-
jahr 1991 nach den Verhältnissen zu Beginn dieses Ka-
lenderjahres abzugeben. 

Zu § 128 BewG (Auskünfte, Erhebungen, Mitteilungen, 
Abrundung) 

Die Vorschrift soll gewährleisten, daß die für die Feststel-
lung von Einheitswerten bestehenden Mitteilungspflich-
ten sinngemäß auch für die Ermittlung des Ersatzwirt-
schaftswerts gelten. Der Ersatzwirtschaftswert soll wie 
der Einheitswert des Grundbesitzes auf volle hundert DM 
nach unten abgerundet werden. 

Zu § 129 BewG (Grundvermögen) 

Auch für das Grundvermögen gibt es im beigetretenen 
Teil Deutschlands keine den Einheitswerten 1964 ver-
gleichbaren Besteuerungsgrundlagen. Die Rechtsent-
wicklung in der Deutschen Demokratischen Republik war 
durch die anderweitigen Finanzierungsmethoden des 
Staatshaushalts und die damit zusammenhängende 
weitgehende Steuerfreiheit der im Volks- oder Staatsei-
gentum befindlichen Unternehmen und des Wohnhaus-
besitzes gekennzeichnet. Zudem sind die Einfamilien-
häuser, die nach 1961 errichtet wurden, für den größten 
Teil der Bevölkerung steuerfrei geblieben. Dadurch verlor 
die Einheitsbewertung erheblich an Bedeutung. Soweit 
die Grund-, Vermögen- und Erbschaftsteuerpflicht beim 
privaten Sektor fortbestand, wurden die Einheitswerte 
1935 weiter angewendet. Auch soweit diese Einheits-
werte noch vorhanden sind (schätzungsweise für 50 % 
der wirtschaft lichen Einheiten), wurden bei tatsächlichen 
Änderungen die notwendigen Fortschreibungen über- 

 



wiegend nicht durchgeführt (Ausnahme lediglich private 
Gewerbetreibende und Handwerker). 

Die erforderliche Gleichbehandlung des im beigetretenen 
Teil Deutschlands liegenden Grundvermögens mit 
Grundvermögen im übrigen Teil Deutschlands läßt sich 
am ehesten dadurch erreichen, daß die noch vorhande-
nen Einheitswerte 1935 weiter angewandt, ggf. entspre-
chend tatsächlichen Änderungen fortgeschrieben und 
schrittweise je nach Dringlichkeit im Wege der Nachfest-
stellung bei unbewerteten wi rtschaftlichen Einheiten er-
gänzt werden. Die Aktualisierung und Vervollständigung 
der Einheitsbewertung 1935 wird sich über Jahre erstrek-
ken, gleichwohl nur eine Übergangslösung sein können. 
Bei bisher steuerfreiem Wohnraum wären Nachzahlun-
gen an Grundsteuer für mehrere Jahre kaum zumutbar. 
Auch deshalb soll die Grundsteuer für den Wohnhausbe-
sitz, soweit keine Einheitswerte vorliegen, pauschal nach 
der Wohnfläche erhoben werden. 

Die Deutsche Demokratische Republik hat aus dem 
reichsrechtlichen Bewertungsrecht lediglich die Vor-
schriften des Reichsbewertungsgesetzes vom 16. Okto-
ber 1934 selbst, nicht aber die zu dessen Durchführung 
und Ausfüllung ergangenen Durchführungsverordnun-
gen formell als Recht der Deutschen Demokratischen 
Republik in Kraft gesetzt. Infolgedessen kann bei der not-
wendigen Fortführung der bisherigen Grundlagen der 
Einheitswerte 1935 nur zum Gesetz selbst auf Recht der 
Deutschen Demokratischen Republik verwiesen werden, 
während wegen der weiter angewandten Durchführungs-
vorschriften auf das frühere Reichsrecht verwiesen wer-
den muß. Da für rd. 50 % der wi rtschaftlichen Einheiten 
noch ein Einheitswert 1935 gilt, muß auch bei Nachfest-
stellungen für bisher unbewertete wi rtschaftliche Einhei-
ten nach den gleichen Grundsätzen verfahren werden. 
Anstelle des Bewertungsrechts für die Feststellung der 
Einheitswerte 1964, soweit es die Wertermittlung und die 
mit ihr zusammenhängenden Fragen betrifft, sollen daher 
vorbehaltlich der §§ 130 und 131 noch die für die Ein-
heitsbewertung 1935 maßgebenden Vorschriften insge-
samt gelten. 

Zu § 130 BewG (Nachkriegsbauten) 

Feststellungen über die am 1. Januar 1935 üblichen Mie-
ten sind heute praktisch nicht mehr möglich. Nach dem 
Mietrecht der Deutschen Demokratischen Republik wa-
ren preisrechtlich zulässig nur solche Mieten, die nach 
dem Stand von 1935/1936 eingefroren waren. Daher soll 
auch künftig an die preisrechtlich zulässige Miete ange-
knüpft werden. Diese Miete soll, um eine gleichmäßige 
Bewertung zu erreichen, auch maßgebend bleiben, so-
weit bei Nachkriegsbauten ab 1. Juli 1990 das Mietrecht 
höhere Mieten zuläßt. 

Bei der Bewertung der Mietwohngrundstücke und ge-
mischtgenutzten Grundstücke nach Wertverhältnissen 
1935 waren auf die Jahresrohmiete Vervielfältiger anzu-
wenden, die die Präsidenten der Landesfinanzämter in 
Rechtsverordnungen nach regionalen Gesichtspunkten 
festgelegt haben. Diese Verordnungen sind jedoch heute 
überholt. Die Bewertung der Nachkriegsbauten (bezugs-
fertig ab 21. Juni 1948), die — entsprechend der Rege-
lung in § 132 — zum Teil nachgeholt oder für künftige 
Neubauten durchgeführt werden muß, soll daher verein-
facht werden. Für Nachkriegsbauten ist ein einheitlicher 

Vervielfältiger von 9 zugrunde zu legen. Dieser Vervielfäl-
tiger entspricht im Durchschnitt den Vervielfältigern, die 
im beigetretenen Teil Deutschlands für Mietwohngrund-
stücke angewendet worden sind, die nach dem 30. Juni 
1918 bezugsfertig geworden sind. Dabei wurde zugun-
sten der Grundstückseigentümer ein Durchschnittswert 
gewählt, der einen gewissen Sicherheitsabschlag be-
rücksichtigt. Trotz des einheitlichen Vervielfältigers für 
die Einheitsbewertung soll es bei der Grundsteuermeß-
betragsfestsetzung bei den differenzierten Steuermeß-
zahlen des § 29 GrStDV vom 1. Juli 1937 verbleiben. 

Die für die Einheitswerte 1935 weiterhin anzuwendende 
Durchführungsverordnung zum Reichsbewertungsge-
setz schreibt die Bewe rtung mit einem Vielfachen der 
Jahresrohmiete nur für Mietwohngrundstücke und ge-
mischtgenutzte Grundstücke verbindlich vor (§ 33 
Abs. 1). Auf Grund einer entsprechenden Ermächtigung 
für Geschäftsgrundstücke ist nur im Gebiet des Landes-
finanzamts Berlin und im Gebiet des Landesfinanzamts 
Nordmark das Rohmietenverfahren für Geschäftsgrund-
stücke angeordnet worden; nur insoweit wurden in den 
Verordnungen für diese Landesfinanzamtsbezirke Ver-
vielfältiger für Geschäftsgrundstücke festgelegt. Auch in-
soweit soll der einheitliche Vervielfältiger von 9 für Nach-
kriegsbauten maßgebend sein. 

Zu § 131 BewG (Wohnungseigentum und Teileigentum, 
Wohnungserbbaurecht und Teilerbbaurecht) 

Da das Bewertungsrecht 1935 Wohnungseigentum und 
Teileigentum mangels entsprechender Rechtsformen 
noch nicht zu berücksichtigen brauchte, bedarf es inso-
weit der Ergänzung. Die Vorschrift entspricht § 93, § 92 
Abs. 6 BewG 1965. 

Zu § 132 BewG (Fortschreibung und Nachfeststellung 
der Einheitswerte 1935) 

Fortschreibungen und Nachfeststellungen der Einheits-
werte 1935 für Grundstücke erfolgen erstmals auf den 
1. Januar 1991. 

Für bisher unbewertete Mietwohngrundstücke und Einfa-
milienhäuser soll ab 1. Januar 1991 eine pauschale 
Grundsteuer nach der Wohnfläche erhoben werden. In 
diesen Fällen bedarf es daher einer Feststellung des Ein-
heitswertes erst, wenn er für Zwecke anderer Steuern als 
der Grundsteuer benötigt wird. In diesem Falle soll dann 
der Einheitswert für die Grundsteuer ab dem 1. Januar 
maßgebend sein, der auf die Bekanntgabe des Einheits-
wertbescheids folgt (§ 132 Abs. 3). Eine rückwirkende 
Änderung der pauschalen Grundsteuer kommt damit 
nicht in Betracht. 

Einer schrittweisen Aktualisierung und Ergänzung der 
Einheitsbewertung 1935 dient auch die Vorschrift des 
Absatzes 4. Nur bei Betriebsgrundstücken und in ande-
ren Fällen von Vermögensteuerpflicht, bei Erbschaftsteu-
erpflicht usw. sollen die Einheitswerte bereits auf den 
1. Januar 1991 (bei späteren Wertänderungen: 1. Januar 
1992, 1. Januar 1993) aktualisiert werden, während dies 
bei anderen Grundstücken erst zum 1. Januar 1994 erfol-
gen soll. 

 



Zu § 133 BewG (Sondervorschrift für die Anwendung 
der Einheitswerte 1935) 

Für Zwecke anderer Steuern als der Grundsteuer soll 
diese Vorschrift — § 121 a BewG 1965 folgend — die 
Einheitswerte 1935 an das etwa 1974 erreichte Wertni-
veau angleichen. Die Wertangleichung in Höhe eines Zu-
schlags von 40 v. H. zu den Einheitswerten 1964 ist in der 
Bundesrepublik Deutschland nach den etwa 1974 beste-
henden Verhältnissen erstarrt. Bei Übertragung dieser 
Regelung auf den beigetretenen Teil Deutschlands wird 
zunächst das etwa 1974 in der Deutschen Demokrati-
schen Republik erreichte Wertniveau zugrunde gelegt. 

Zu § 134 BewG (Betriebsvermögen und 
Mineralgewinnungsrechte) 

Zu Absatz 1 

Mit Ablauf des 31. Dezember 1990 treten die bisherigen 
Anweisungen zur Feststellung von Einheitswerten des 
Betriebsvermögens außer Kraft. Notwendig ist auf der 
Grundlage des ab 1. Januar 1991 im beigetretenen Teil 
Deutschlands geltenden Bewertungsrechts die Feststel-
lung neuer Einheitswerte des Betriebsvermögens für alle 
gewerblichen Betriebe und für das der Ausübung eines 
freien Berufs dienende Betriebsvermögen. Auf den 1. Ja-
nuar 1991 wird deshalb eine allgemeine Feststellung der 
Einheitswerte des Betriebsvermögens angeordnet. 

Damit künftig von einem einheitlichen Hauptfeststel-
lungszeitraum ausgegangen werden kann und im Inter-
esse der Arbeitserleichterung, wird der Geltungsbereich 
der Hauptfeststellung auf den 1. Januar 1991 auf vier 
Jahre ausgedehnt. 

Zu Absatz 2 

Bodenschätze wurden im beigetretenen Teil Deutsch-
lands bisher als Gewerbeberechtigungen bewertet. Das 
ab 1. Januar 1991 anzuwendende Bewertungsgesetz 
schreibt vor, daß Bodenschätze als Mineralgewinnungs-
rechte zu bewerten sind. § 21 Abs. 1 Nr. 1 BewG be-
stimmt, daß die Einheitswerte der Mineralgewinnungs-
rechte in Zeitabständen von 6 Jahren allgemein festge-
stellt werden (Hauptfeststellung). Die letzte Hauptfest-
stellung der Mineralgewinnungsrechte fand in der Bun-
desrepublik Deutschland auf den 1. Januar 1989 sta tt . 

Für Mineralgewinnungsrechte im beigetretenen Teil 
Deutschlands sollen aus Vereinfachungsgründen auf den 
1. Januar 1991 die entsprechenden Steuerbilanzwerte 
vom 31. Dezember 1990 übernommen werden; Einheits-
werte für Mineralgewinnungsrechte werden auf diesen 
Stichtag nicht festgestellt. Eine Bewe rtung der Boden-
schätze als Mineralgewinnungsrechte soll erst auf den 
1. Januar 1992 erfolgen (Nachfeststellung). Die Bewer-
tung erfolgt nach den auf den Hauptfeststellungszeit-
punkt 1. Januar 1989 geltenden Regelungen, wobei nach 
§ 27 BewG die Wertverhältnisse im Hauptfeststellungs-
zeitpunkt maßgebend sind, während bei den tatsächli-
chen Verhältnissen auf den Nachfeststellungszeitpunkt 
abgestellt wird. 

Zu Nummer 27 (Vermögensteuergesetz) 

Zu Buchstabe a (§ 3 VStG) 

Doppelbuchstaben aa und bb 

Für die Vermögensteuer wird eine Steuerbefreiung ver-
gleichbar der Regelung für die Körperschaft- und Gewer-
besteuer eingeführt. Auf die Begründung zu Nummer 19 
Buchstabe a wird verwiesen. 

Doppelbuchstabe cc 

Für die Vermögensteuer wird eine Steuerbefreiung ver-
gleichbar der Regelung für die Gewerbesteuer einge-
führt. Auf die Begründung zu Nummer 20 Buchstabe b 
Doppelbuchstabe bb wird verwiesen. 

Zu Buchstabe b (§ 6 VStG) 

Die Änderungen entsprechen den Regelungen beim Be-
wertungsgesetz. Auf die Begründung zu Nummer 26 
Buchstaben a und b wird verwiesen. 

Zu Buchstabe c (§ 24 a VStG) 

Auf der Grundlage des ab 1. Januar 1991 auch im beige-
tretenen Teil Deutschlands geltenden Vermögensteuer-
gesetzes ist zur Berücksichtigung der ab diesem Zeit-
punkt erstmals anzuwendenden Freigrenzen und Freibe-
träge sowie des niedrigeren Steuersatzes eine allge-
meine Neufestsetzung der Vermögensteuer notwendig 
(Hauptveranlagung). Bei dieser Hauptveranlagung sind 
andererseits Wi rtschaftsgüter, die nach bisherigem 
Recht der Deutschen Demokratischen Republik nicht an-
gesetzt wurden (z. B. Bank- und Sparguthaben), zu erfas-
sen. Damit nicht bereits zum 1. Januar 1992 — dem 
nächsten planmäßigen Hauptveranlagungszeitpunkt — 
eine weitere Vermögensteuerhauptveranlagung im bei-
getretenen Teil Deutschlands durchgeführt werden muß, 
wird aus Vereinfachungsgründen der Hauptveranla-
gungszeitraum auf vier Jahre ausgedehnt. 

Zu Nummer 28 (Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetz) 

Zu § 37 a ErbStG 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 bestimmt, daß das Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land grundsätzlich auf Erwerbe im beigetretenen Teil 
Deutschlands anzuwenden ist, für die bei Anwendung 
dieses Gesetzes die Steuer nach dem 31. Dezember 
1990 entsteht. 

Zu Absatz 2 

Dadurch, daß das Erbschaftsteuergesetz der Deutschen 
Demokratischen Republik außer Kraft tritt und das bun-
desdeutsche Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setz im beigetretenen Teil Deutschlands neu eingeführt 
wird, ist die Gesetzeskontinuität durchbrochen. Es könn- 

 



ten sich deshalb in den Fällen, in denen der Zeitpunkt des 
Todes des Erblassers noch vor dem 1. Januar 1991 liegt, 
die Steuerschuld jedoch z. B. infolge des Eintritts einer 
späteren Bedingung oder aus anderen Gründen erst 
nach dem 31. Dezember 1990 entsteht, Zweifel ergeben, 
welches Recht anzuwenden ist. Um diese Zweifel auszu-
schließen, ist in Satz 1 bestimmt, daß das Erbschaftsteu-
ergesetz anzuwenden ist, das zum Zeitpunkt der Entste-
hung der Steuerschuld galt bzw. gilt. 

Satz 2 bestimmt in den Fällen, in denen nach § 34 des 
Erbschaftsteuergesetzes der Deutschen Demokrati-
schen Republik die Besteuerung beim Erwerb von Ver-
mögen, dessen Nutzung einem anderen als dem Steuer-
pflichtigen zusteht, auf Antrag ausgesetzt bleibt, daß die 
Steuer mit dem Zeitpunkt des Erlöschens des Nutzungs-
rechts als entstanden gilt. 

Zu Absatz 3 

Für Grundbesitz, der im beigetretenen Teil Deutschlands 
liegt, werden Steuerwerte nach besonderen Vorschriften 
festgestellt bzw. ermittelt. Diese Werte sind bei der Erb-
schaftsteuer/Schenkungsteuer zu übernehmen bzw. in 
eigener Zuständigkeit zu ermitteln. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift regelt die Einbeziehung der im Gesetz ge-
nannten Erwerbe in die Zusammenrechnung mehrerer 
innerhalb von zehn Jahren von derselben Person anfal-
lender Erwerbe. 

Zu Absatz 5 

Im Rahmen des § 27 sollen auch Vorerwerbe aus der Zeit 
vor dem 1. Januar 1991, die im beigetretenen Teil 
Deutschlands besteue rt  wurden, zu einer Ermäßigung 
der Erbschaftsteuer führen. Wegen der unterschiedli-
chen Steuerklasseneinteilung — § 9 des Erbschaftsteu-
ergesetzes der Deutschen Demokratischen Republik un-
terscheidet lediglich zwei Steuerklassen — sollen nur sol-
che Vorerwerbe berücksichtigt werden, für die schon bei 
einer früheren Geltung des § 15 des bundesdeutschen 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes die 
Steuerklassen I oder II gegolten hätten. 

Zu Absatz 6 

Die Vorschrift eröffnet in den Fällen, in denen zu einem in 
der Deutschen Demokratischen Republik angefallenen 
Erwerb Betriebsvermögen oder land- und forstwirt-
schaftliches Vermögen gehört, die besondere Stun-
dungsmöglichkeit nach § 28. 

Zu Absatz 7 

Die Vorschrift eröffnet die bisher nicht bestehende Mög-
lichkeit einer vorzeitigen Ablösung der Jahressteuer mit 
ihrem Kapitalwert, wenn dies für den Steuerpflichtigen 
günstiger ist. 

Zu Absatz 8 

Die Vorschrift regelt die Anwendung des § 34 des Erb-
schaftsteuergesetzes der Deutschen Demokratischen 
Republik in einschlägigen Fällen über den 31. Dezember 
1990 hinaus. 

Zu Nummer 29 (Erbschaftsteuer-Durchführungs-
verordnung) 

Zu Buchstabe a (§ 9 ErbStDV) 

Die Regelung wird gegenstandslos. 

Zu Buchstabe b (§ 15 ErbStDV) 

Die Vorschrift bestimmt den Anwendungszeitpunkt. 

Zu Nummer 30 (Grundsteuergesetz) 

Allgemeines 

Die Grundsteuer ist auf das engste mit der Einheitsbe-
wertung des Grundbesitzes verkoppelt. Die Grundsteuer, 
die ab 1. Januar 1991 auch im beigetretenen Teil 
Deutschlands Bestandteil der gemeindlichen Finanzaus-
stattung sein soll, ist daher von der in der Deutschen 
Demokratischen Republik nur teilweise weitergefüh rten 
Einheitsbewertung — unverände rt  auf Wertbasis 1935 — 
in  besonderem Maße betroffen. Die §§ 125 bis 133 BewG 
(Bewertung des Grundbesitzes) haben daher besondere 
Bedeutung für die Grundsteuer. Insoweit wird auf die 
Begründung zu Nummer 26 verwiesen. Die Regelungen 
zur Grundsteuer lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen: 

a) Für das im beigetretenen Teil Deutschlands liegende 
land- und forstwirtschaftliche Vermögen werden keine 
Einheitswerte festgestellt. Es wird im Grundsteuer-
meßbetragsverfahren als dessen unselbständige Be-
steuerungsgrundlage lediglich ein Ersatzwirtschafts-
wert ermittelt, der nicht an das Eigentum am Boden, 
sondern an dessen Nutzung anknüpft. Der Nutzer ist 
dementsprechend Steuerschuldner. Auf den Ersatz

--

wirtschaftswert, der nach Wertverhältnissen 1964 in 
der Bundesrepublik ermittelt wird, ist die Steuermeß-
zahl 6 v.T. (§ 14 GrStG) anzuwenden. 

b) Nur für ca. 50 % der Grundstücke sind Einheitswerte 
nach Wertverhältnissen 1935 vorhanden. Für die übri-
gen Grundstücke wird die Einheitsbewertung nach 
Maßgabe des § 132 BewG schrittweise nachgeholt. 
Nur soweit die genannte Vorschrift dies vorsieht, sind 
die Einheitswerte 1935 für die Grundsteuer maßge-
bend (Fälle des § 41). Insoweit können nicht die auf 
Einheitswerte 1964 zugeschnittenen Steuermeßzah-
len des § 15 GrStG angewandt werden. Vielmehr muß 
auf die bisher auch in der Deutschen Demokratischen 
Republik weiter angewandten, auf die Einheitswerte 
1935 abgestellten Steuermeßzahlen der §§ 29 bis 33 
GrStDV 1937 zurückgegriffen werden. 

Für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser ohne 
Einheitswert soll die Ersatzbemessungsgrundlage 
Wohn- oder Nutzfläche gelten (§ 42). Diese Maßnahme 
ist erforderlich, um durch Einbeziehung der bisher weit- 

 



gehend steuerfrei gestellten Nachkriegs-Mietwohnungen 
und ab Baujahr 1961 errichteten Einfamilienhäuser die 
Funktion der Grundsteuer als gemeindliche Finanzquelle 
zu sichern. Die Feststellung von Einheitswerten für diese 
bisher nicht bewe rteten wi rtschaftlichen Einheiten kann 
nicht abgewartet werden. Der Verzicht auf die Feststel-
lung von Einheitswerten bei Wohngrundstücken (Miet-
wohngrundstücke und Einfamilienhäuser) ermöglicht es 
zugleich, daß sich die Bewertungsstellen der Finanzäm-
ter auf eine Aktualisisierung der Einheitswerte für Be-
triebsgrundstücke konzentrieren können. 

Soweit die Grundsteuer nach der Ersatzbemessungs-
grundlage Wohn- oder Nutzfläche erhoben wird, liegt die 
Ermittlung dieser Besteuerungsgrundlage bei der Ge-
meinde; sie muß hierüber bei der Festsetzung der Grund-
steuer entscheiden. Für die Bestimmung des Steuer-
schuldners gelten die materiellen Grundsätze, die bei der 
Grundsteuerfestsetzung auf der Grundlage eines Ein-
heitswerts maßgebend sind; über die Steuerschuldner-
schaft muß die Gemeinde ebenfalls bei der Festsetzung 
der Grundsteuer entscheiden. 

Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Buchstaben a und b 

Solange die Deutsche Reichsbahn als selbständiges Un-
ternehmen fortbesteht, bedarf es ihrer Einbeziehung in 
die für die Deutsche Bundesbahn bestehenden Vergün-
stigungen. 

Zu Buchstabe c 

Das Grundsteuergesetz soll mit den Änderungen und 
Ergänzungen, die wegen der deutschen Einigung vorge-
sehen sind, erstmals für das Kalenderjahr 1991 gelten. 

Zu Buchstabe d 

Zu § 40 GrStG (Land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen) 

§ 40 stellt den Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
das in einer Nutzungseinheit zusammengefaßte land

--

und forstwirtschaftliche Vermögen im Sinne des § 125 
Abs. 3 BewG und den Einheitswerten für Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft den Ersatzwirtschaftswert im 
Sinne des § 125 BewG gleich; Wohngebäude im Sinne 
des § 34 Abs. 3 BewG werden dagegen wie Grundstücke 
behandelt — § 125 Abs. 3 BewG. 

Der Nutzer wird anstelle des Eigentümers zum Schuldner 
der Grundsteuer erklärt. Die Verlagerung der Grund-
steuer-Schuldnerschaft vom Eigentümer auf den Pächter 
wird bei der Bemessung des Pachtentgelts entspre-
chend zu berücksichtigen sein. 

Zu § 41 GrStG (Bemessung der Grundsteuer für 
Grundstücke nach dem Einheitswert) 

Es wird auf die allgemeinen Ausführungen zur Änderung 
des Grundsteuergesetzes und zu § 130 BewG verwie-
sen. Satz 2 korrespondiert mit § 15 Abs. 2 Nr. 1. 

Zu § 42 GrStG (Bemessung der Grundsteuer für 
Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser nach der 
Ersatzbemessungsgrundlage) 

Soweit Wohngrundstücke ab 1. Januar 1991 erstmals 
grundsteuerpflichtig werden — und eine Feststellung des 
Einheitswerts dementsprechend nicht vorliegt —, soll die 
Grundsteuer nach der Ersatzbemessungsgrundlage 
Wohn- oder Nutzfläche erhoben werden. Die Ersatzbe-
messungsgrundlage knüpft an der Wohn- oder Nutzflä-
che statt an der Miete an, weil es sich hier um eine wenig 
Streitpotential enthaltende technische Größe handelt, 
während die Mieten in unterschiedlichem Umfang be-
stimmte Kosten enthalten und gerade bei Neubauten 
möglicherweise verzerrt sind. Ausgehend davon, daß 
sich bei der Einheitsbewertung 1935 pro qm Wohnfläche 
modern ausgestatteter Wohnungen im Rohmietenver-
fahren ein Einheitswertbetrag von etwa 100 DM ergibt 
und die Kombination von durchschnittlicher Steuermeß-
zahl (7 v.T.) und Hebesatz (300) zu etwa 2 v. H. führt, soll 
die pauschale Jahresgrundsteuer pro qm Wohnfläche 
2 DM betragen. Auf eine Differenzierung dieses Pau-
schalbetrags nach Geschoßwohnungen und Einfamilien-
häusern (letztere dann sowohl freistehende Häuser mit 
großen Flächen als auch Reihenhäuser umfassend) und 
nach Ausstattungsklassen wird im Vereinfachungsinte-
resse verzichtet. Lediglich für den eindeutigen Tatbe-
stand, daß Wohnungen nicht über eine moderne Ausstat-
tung (ausgewiesen durch Bad, Innen-WC und Sammel-
heizung) verfügen, soll der pauschale Jahresbetrag von 
2 DM auf 1,50 DM ermäßigt werden. Diese einfache Be-
messung der Grundsteuerpauschale nach der Wohnflä-
che macht es möglich, die Grundstückseigentümer inso-
weit zu einer Steuererklärung mit Selbstberechnung der 
Steuer (Steueranmeldung) zu verpflichten (§ 44). 

Der Vertrag sieht vor, daß die Finanzartikel des Grundge-
setzes ab 1. Januar 1991 grundsätzlich auch im beige-
tretenen Teil Deutschlands gelten. Somit gilt auch Mi-
kel 106 Abs. 6 GG, nach dem den Gemeinden das Recht 
zusteht, die Hebesätze der Realsteuern zu bestimmen. 
Demgegenüber galt bisher in der Deutschen Demokrati-
schen Republik einheitlich ein Hebesatz von 300 v. H. für 
Grundstücke, der vom Minister der Finanzen festgelegt 
wurde. Deshalb sind die in § 42 Abs. 2 enthaltenen Pau-
schalsätze je qm Wohn- oder Nutzfläche auf einen Hebe-
satz von 300 v. H. abgestellt. Hierdurch wird das Recht 
der Gemeinden zur Bestimmung des Hebesatzes nicht 
eingeschränkt. § 42 Abs. 3 sieht für den Fall abweichen-
der Bestimmung des Hebesatzes vor, daß sich die Pau-
schalbeträge im gleichen Verhältnis erhöhen oder ermä-
ßigen und auf volle Deutsche Pfennige nach unten abge-
rundet werden. So ergäbe sich z. B. bei einem Hebesatz 
von 330 ein Betrag von 2,20 DM für Wohnungen, die mit 
Bad, Innen-WC und Sammelheizung ausgestattet sind. 
Über die Rechtsfolgen, wenn die Gemeinde einen von 
300 abweichenden Hebesatz nicht bereits zu Beginn des 
laufenden Kalenderjahres bestimmt hat, vgl. § 44 Abs. 2 
und die Begründung hierzu. 

Bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden, z. B. bei 
Verleihung von Nutzungsrechten an volkseigenen Grund-
stücken sowie bei Errichtung eines Gebäudes aufgrund 
eines langfristigen Pachtvertrages oder eines Erbbau-
rechts ist derjenige, dem das Gebäude zugerechnet wird, 
zumindest Schuldner der Grundsteuer für das Gebäude. 
In diesen Sonderfällen soll es im Interesse der Vereinfa- 

 



chung möglich sein, die Frage eines anderweitigen Steu-
erschuldners für den Boden auszuklammern. Diese Fra-
gen sollen auf die pauschale Grundsteuer ohne Einfluß 
sein. 

Zu § 43 GrStG (Steuerfreiheit für neugeschaffene 
Wohnungen) 

Auf Wohngrundstücken errichtete Nachkriegsbauten 
waren in der Deutschen Demokratischen Republik weit-
gehend auf Dauer grundsteuerfrei. In der Bundesrepublik 
Deutschland besteht eine solche Steuerfreiheit nicht. Die 
Erstreckung ihres Rechtes auf den beigetretenen Teil 
Deutschlands würde deshalb zur Steuerpflicht für alle 
Wohngrundstücke ab 1. Januar 1991 führen. Anderer-
seits gab es für Neubauwohnungen mit Bezugsfertigkeit 
bis Ende 1989 in der Bundesrepublik eine 10jährige 
Grundsteuervergünstigung, die sich auf den Gebäude-
wert beschränkte und von der Einhaltung großzügig be-
messener Wohnflächengrenzen abhängig war. § 43 
Abs. 1 enthält eine Regelung, bei der die bisherige Steu-
erfreiheit in der Deutschen Demokratischen Republik in-
soweit weitergefüh rt  wird, als auch bei Grundstücken in 
der Bundesrepublik Deutschland wegen der 10jährigen 
Grundsteuervergünstigung weitgehend Steuerfreiheit 
bestehen würde. Aus Gründen des Vertrauensschutzes 
sollen die Baujahre 1990 und 1991 zusätzlich zur Rechts-
lage in der Bundesrepublik Deutschland in die auf 
10 Jahre begrenzte Grundsteuerbefreiung einbezogen 
werden. Aus Vereinfachungsgründen wird außerdem die 
bisher in der Deutschen Demokratischen Republik beste-
hende volle Steuerfreiheit (einschließlich Boden) weiter-
geführt, obwohl die Grundsteuervergünstigung in der 
Bundesrepublik Deutschland nur den Gebäudewert um-
faßt. 

Die Dauerbefreiung von Einfamilienhäusern war in der 
Deutschen Demokratischen Republik bisher auf Arbeiter 
und kinderreiche Familien beschränkt. Sie betraf etwa 
90 % der Objekte. Eine solche personenbezogene Be-
freiung gibt es in der Bundesrepublik Deutschland nicht. 
Die — ggf. nur für einen Restzeitraum — ab 1. Januar 
1991 zu gewährende Steuerfreiheit wird deshalb allein an 
die Tatsache geknüpft, daß Wohnungen nach dem 
31. Dezember 1980 neu geschaffen wurden. Somit kön-
nen auch bisher von der Steuerfreiheit für Einfamilienhäu-
ser ausgeschlossene Selbständige die Steuerfreiheit für 
den restlichen Befreiungszeitraum in Anspruch neh-
men. 

In seltenen Fällen, wenn z. B. der Einheitswert für Vermö-
gensteuer- oder Erbschaftsteuerzwecke benötigt wird, 
bemißt sich die Grundsteuer für Nachkriegsbauten von 
Wohngrundstücken nach dem Einheitswert. Besteht in 
diesen Fällen volle Befreiung von der Grundsteuer, ist der 
Einheitswert nur für Zwecke der Vermögensteuer und 
ggf. weiterer Steuern festzustellen, solange volle Grund-
steuerfreiheit besteht (§ 19 Abs. 2 Satz 2 BewG). Ist 
— wie in der Regel — für nach dem 20. Juni 1948 errich-
tete Wohnbauten die Ersatzbemessungsgrundlage 
Wohn- oder Nutzfläche maßgebend, so entfällt die Fest-
setzung der Grundsteuer und die Verpflichtung zur Steu-
eranmeldung nach § 44. 

Absatz 2 regelt die Fälle, in denen sich auf einem Grund- 
stück nur zum Teil steuerfreie Wohnungen befinden. Bei 
Bemessung der Grundsteuer nach dem Einheitswert soll 

hier der Einheitswert in voller Höhe festgestellt und ledig-
lich der für die Grundsteuer maßgebende Meßbetrag auf 
den Teil beschränkt werden, der sich für den steuer-
pflichtigen Teil des Grundstücks ergibt. Bei Bemessung 
der Grundsteuer nach der Ersatzbemessungsgrundlage 
Wohn- oder Nutzfläche wird während des Befreiungs-
zeitraums nur die Wohn- oder Nutzfläche für den steuer-
pflichtigen Teil des Gebäudes zugrunde gelegt. 

Die unterschiedliche Rechtslage im Bundesgebiet und in 
der Deutschen Demokratischen Republik bestand auch 
für An-, Aus- oder Umbauten, die der Vergrößerung oder 
Verbesserung von Wohnungen dienen. In diesen Fällen 
soll daher entsprechend Steuerfreiheit für den Mehrwert 
des Grundstücks gewährt werden, der durch Wertfort-
schreibung des Einheitswerts andernfalls zu einer höhe-
ren Grundsteuer führte. 

Zu § 44 GrStG (Steueranmeldung) 

Die einfache Ersatzbemessungsgrundlage Wohn- oder 
Nutzfläche, die sich für den Nutzer eines Eigenheims 
oder den Vermieter einer Wohnung in der Regel aus der 
Mietbemessung usw. erschließt, läßt es zu, die Steuer-
schuldner zu einer Steuererklärung mit Selbstberech-
nung (Steueranmeldung) gegenüber der Gemeinde zu 
verpflichten. Wenn es sich nicht um Kleinbeträge bis zu 
30 DM handelt, die nach § 28 Abs. 2 Nr. 1 GrStG erst am 
15. August eines Jahres fällig werden, ist die Steueran-
meldung entsprechend dem ersten Vierteljahrestermin 
der Grundsteuer bis zum 15. Februar des Kalenderjahres 
abzugeben. Dieser Steueranmeldung sind die Verhält-
nisse zu Beginn des Kalenderjahres, d. h. die zu Beginn 
des Kalenderjahres bestehende Wohnfläche unter Be-
rücksichtigung einer ggf. nach § 43 bestehenden Steuer-
freiheit, zugrundezulegen. Die Grundsteuer ist sodann an 
den maßgebenden Fälligkeitstagen — ohne Festsetzung 
durch die Gemeinde — zu entrichten. 

Die Grundsteuererhebung nach der Ersatzbemessungs-
grundlage Wohn- oder Nutzfläche im Wege des Verfah-
rens der Steueranmeldung setzt wegen der Abhängigkeit 
des Steueranspruchs von der Ausübung des Hebesatz-
rechts der Gemeinde voraus, daß der Hebesatz zu Be-
ginn des Kalenderjahres festliegt. Die Gemeinde hat je-
doch nach § 25 Abs. 3 GrStG das Recht, den Hebesatz 
bis zum 30. Juni des laufenden Kalenderjahres festzuset-
zen und ggf. gegenüber dem Vorjahr zu erhöhen. Soweit 
sich durch Hebesatzfestsetzung nach dem 1. Januar ei-
nes Kalenderjahres ein Mehranspruch an Grundsteuer 
ergibt, ist seine Realisierung im Steueranmeldungsver-
fahren nicht mehr möglich, weil dem Steuerschuldner 
eine berichtigte Steueranmeldung entsprechend der 
endgültigen Hebesatzfestsetzung nicht zugemutet wer-
den kann. Soweit es zu Grundsteuererhöhungen durch 
Hebesatzfestsetzung nach dem Beginn eines Kalender-
jahres kommt, kann die Gemeinde diese Mehransprüche 
daher bei Wohngrundstücken nur dadurch realisieren, 
daß sie die Steuer durch Steuerbescheid festsetzt. 

Zu § 45 GrStG (Fälligkeit von Kleinbeträgen) 

Nach dem Grundsteuergesetz der Deutschen Demokra-
tischen Republik konnten die Räte der Städte und Ge-
meinden regeln, in welcher Weise Kleinbeträge entrichtet 
werden. Zur Verwaltungsvereinfachung sollen diese Re- 

 



gelungen so lange weitergelten, bis sie wieder aufgeho-
ben werden. 

Zu § 46 GrStG (Zuständigkeit der Gemeinden) 

Die Zuständigkeit für die Verwaltung der Grundsteuer 
liegt nach Artikel 108 GG bei den Landesfinanzbehörden. 
Diese Zuständigkeit wird, soweit es die Festsetzung und 
Erhebung der Grundsteuer angeht, auf die Gemeinden 
übertragen. Durch Landesgesetz können die Länder im 
beigetretenen Teil Deutschlands diese Maßnahme ganz 
oder zum Teil wieder rückgängig machen. 

Zu Nummer 31 (Grunderwerbsteuergesetz) 

Zu Buchstabe a (§ 10 Abs. 6 GrEStG) 

Die Vorschrift stellt sicher, daß bei der Anwendung des 
§ 10 im beigetretenen Teil Deutschlands die notwendige 
Anpassung der auf der Einheitsbewertung beruhenden 
Wertmaßstäbe an die im Bewertungsrecht eingefügten 
Ersatzbemessungsgrundlagen erfolgt. 

Zu Buchstabe b (§ 18 Abs. 6 GrEStG) 

Durch Artikel 16 des Gesetzes zu dem Vertrag über die 
Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozial-
union vom 18. Mai 1990 (BGBl. 1990 II S. 518, 523) ist die 
Anzeigepflicht der Gerichte, Behörden und Notare nach 
§ 18 GrEStG auf die Deutsche Demokratische Republik 
einschließlich Berlin (Ost) ausgedehnt worden (§ 18 
Abs. 6 GrEStG). Ab 1. Januar 1991 ist das Grunderwerb-
steuergesetz ohne Einschränkung auch im bisherigen 
Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik ein-
schließlich Berlin (Ost) anzuwenden. Für Erwerbsvor-
gänge in diesem Gebiet ergibt sich dann die Anzeige-
pflicht der Gerichte, Behörden und Notare bereits aus 
§ 18 Abs. 1 bis 5 GrEStG. Absatz 6 des § 18 GrEStG ist 
damit nicht mehr erforderlich. 

Zu Nummer 32 (Kapitalverkehrsteuergesetz) 

Das Kapitalverkehrsteuerrecht soll im beigetretenen Teil 
Deutschlands nicht mehr angewendet werden. Die Bun-
desrepublik Deutschland schafft die Börsenumsatz-
steuer zum 1. Januar 1991 und die Gesellschaftsteuer 
zum 1. Januar 1992 ab. Im beigetretenen Teil Deutsch-
lands sollen die in § 2 KVStG aufgeführten Steuertatbe-
stände für die kurze Zeit bis zur Abschaffung der Gesell-
schaftsteuer (1. Januar 1991 bis 31. Dezember 1991) 
keine Anwendung mehr finden. 

Zu Nummer 33 (Versicherungsteuergesetz) 

Zu Buchstabe a (§ 7 a VersStG) 

Die örtliche Zuständigkeit für die Versicherungsteuer er

-

gibt sich aus § 7 a VersStG und § 1 VersStDV. Nach die

-

sen Vorschriften sind mehrere Finanzämter in der Bun

-

desrepublik Deutschland örtlich zuständig. Für das Ge-
biet der Deutschen Demokratischen Republik einschließ-
lich Berlin (Ost) ist bisher das Finanzamt für Körperschaf-
ten Berlin (Ost) zentral örtlich zuständiges Finanzamt. 
Diese zentrale örtliche Zuständigkeit soll für das bishe-
rige Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik ein-
schließlich Berlin (Ost) für eine Übergangszeit von 3 Jah-
ren beibehalten werden. 

Zu Buchstabe b (§ 12 VersStG) 

Die Vorschrift galt ab 1. Juli 1990 und wird gegenstands-
los. 

Zu Buchstabe c 

Es wird auf die Begründung zu Nummer 14 verwiesen. 

Zu Nummer 34 (Feuerschutzsteuergesetz) 

Zu Buchstabe a (§ 10 FeuerSchStG) 

Die örtliche Zuständigkeit für die Feuerschutzsteuer er-
gibt sich aus § 10. Nach dieser Vorschrift sind in der 
Bundesrepublik Deutschland mehrere Finanzämter ört-
lich zuständig. 

Für das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik 
einschließlich Berlin (Ost) ist bisher allein das Finanzamt 
für Körperschaften Berlin (Ost) örtlich zuständiges 
Finanzamt. Diese zentrale örtliche Zuständigkeit soll für 
das bisherige Gebiet der Deutschen Demokratischen Re-
publik einschließlich Berlin (Ost) für eine Übergangszeit 
von 3 Jahren beibehalten werden. 

Zu Buchstabe b (§ 11 FeuerSchStG) 

Verteilungsschlüssel für die Zerlegung des Feuerschutz-
steuer-Aufkommens sind jeweils im Feuerschutzsteuer-
gesetz der Deutschen Demokratischen Republik sowie 
der Bundesrepublik Deutschland enthalten. Maßstäbe 
für die Zerlegung des Feuerschutzsteuer-Aufkommens in 
einem einheitlichen Verteilungsschlüssel sind zur Zeit 
nicht bekannt. Für eine Übergangszeit von 3 Jahren soll 
daher der Verteilungsschlüssel des Feuerschutzsteuer-
Aufkommens für das Gebiet der Deutschen Demokrati-
schen Republik einschließlich Berlin (Ost) beibehalten 
werden. 

Der Verteilungsschlüssel für das Gesamtaufkommen ist 
unter Einbeziehung der fünf neuen Bundesländer für die 
Jahre nach der Übergangszeit neu zu errechnen. 

 



Zu Buchstabe c (§ 12 a FeuerSchStG) 

Die Vorschrift galt ab 1. Juli 1990 und wird gegenstands-
los. 

Zu Buchstabe d 

Es wird auf die Begründung zu Nummer 14 verwiesen. 

Zu Nummer 35 (Kraftfahrzeugsteuergesetz) 

Zu Buchstabe a (§ 3 Nr. 12 a KraftStG) 

Die Regelung wird gegenstandslos. 

Zu Buchstabe b (§ 3 f Abs. 6 KraftStG) 

Die Regelung eröffnet die steuerliche Förderung neuer 
schadstoffarmer Personenkraftwagen im beigetretenen 
Teil Deutschlands. 

Zu Buchstabe c (§ 3 g Abs. 8 KraftStG) 

Die Nachrüstung von nicht schadstoffreduzierten Perso-
nenkraftwagen soll auch im beigetretenen Teil Deutsch-
lands gefördert werden. Da die dortigen Zulassungsbe-
hörden in der ersten Zeit nach dem Beitritt nicht in der 
Lage sein werden, festzustellen, ob die technischen Vor-
aussetzungen für die Gewährung von Förderungsbeträ-
gen erfüllt sind, können die Entscheidungen über Anträge 
durch die Finanzämter getroffen werden. Auch die Ent-
scheidung über das Vorliegen der Voraussetzungen für 
Steuervergünstigungen für gehbehinderte Schwerbehin-
derte kann vorerst durch die Finanzämter getroffen wer-
den. 

Zu Buchstabe d (§ 9 KraftStG) 

Es ist nicht möglich, für die ca. 7 Millionen Halter von 
Kraftfahrzeugen (Altbestand) die Steuer nach dem kom-
plizierten Tarifsystem des KraftStG amtlich neu zu be-
rechnen. Es bleibt deshalb für den Altbestand für eine 
Übergangszeit bei dem in den Fahrzeugpapieren ver-
merkten bisherigen Steuerbetrag. 

Zu Buchstabe e (§ 10 Abs. 5 KraftStG) 

Die besonderen Gründe, die zu einer Sonderregelung für 
im Land Berlin zugelassene Fahrzeuganhänger Anlaß ga-
ben, sind nicht mehr vorhanden. Die Regelung ist daher 
aufzuheben. 

Zu Buchstabe f (§ 12 KraftStG) 

Wegen der ab 1. Januar 1991 geltenden unterschiedli-
chen Besteuerungsarten (Steuerfestsetzung, Markenver-
fahren, Abrechnungsverfahren) und wegen der bei 
Standortwechsel möglichen Abweichungen im Steuerta-
rif muß der Standortwechsel in bestimmten Fällen wie 
Beendigung und Beginn der Steuerpflicht behandelt wer-
den. 

Zu Buchstabe g 

Zu § 12 a KraftStG 

Es ist nicht möglich, ab 1. Januar 1991 auch im beige-
tretenen Teil Deutschlands ein automationsgestütztes 
Besteuerungsverfahren für alle Fahrzeughalter einzufüh-
ren. 

Infolge der Besonderheiten bei der Zulassung und Be-
Steuerung von Fahrzeugen in dem beigetretenen Teil 
Deutschlands müssen deshalb für eine Übergangszeit 
besondere Verfahren der Steuerberechnung und Steuer-
entrichtung vorgesehen werden. Die Besteuerung über 
ein Markenverfahren („Steuerzeichen” im Sinne der AO) 
ist verwaltungsmäßig wenig aufwendig, erfordert aber 
eine höhere Mitwirkung von den Fahrzeughaltern und 
den Zulassungsbehörden. Sie hat überdies den Vorteil, 
den Kraftfahrzeughaltem in der Deutschen Demokrati-
schen Republik bekannt zu sein. 

Zu § 12 b KraftStG 

Eine gleichmäßige Besteuerung auf dem Gebiet des 
Kraftfahrzeugsteuerrechtes kann in einer Übergangszeit 
nur gewährleistet werden, wenn für größere Unterneh-
men mit mehr als 50 Fahrzeugen ein besonderes Abrech-
nungsverfahren vorgesehen wird. Die Steuererhebung 
erfolgt auf Grund von Steueranmeldungen. Die Finanz-
ämter haben die Möglichkeit, durch Außenprüfungen die 
zutreffende Besteuerung zu überprüfen. 

Zu Nummer 36 
(Kraftfahrzeugsteuer-Durchführungsverordnung) 

Die Änderung der Kraftfahrzeugsteuer-Durchführungs-
verordnung ergibt sich als Folgeänderung aus der Ein-
führung des Marken- und Abrechnungsverfahrens 
(§§ 12 a und 12 b des Gesetzes). Vorgesehen wird insbe-
sondere eine besondere Mitwirkung der Zulassungsbe-
hörden beim späteren Übergang zum automatisierten 
Besteuerungsverfahren. 

Zu Nummer 37 (Steuerbeamten-Ausbildungsgesetz) 

Die Regelung in § 5 Abs. 2 des Steuerbeamten-Ausbil-
dungsgesetzes ist auf Nachwuchsbeamte mit abge-
schlossener wissenschaftlicher Ausbildung und einem 
abgeleisteten Vorbereitungsdienst nach beamtenrechtli-
chen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland aus-
gerichtet. 

In einer Übergangszeit werden vergleichbare Bewerber 
im Beitrittsgebiet nicht eingestellt werden können. Es ist 
deshalb erforderlich, die Einführung in die Aufgaben des 
höheren Dienstes der Steuerverwaltung für diese Bewer-
ber entsprechend den Bedürfnissen der Bewerber und 
den Anforderungen an die Aufgabenerfüllung zu gestal-
ten. 

Um eine schnelle flexible Regelung zu ermöglichen, bie-
tet sich eine Regelung per Rechtsverordnung an. 

 



Zu Nummer 38 (Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
die Steuerbeamten) 

Die Regelung in § 4 Abs. 2 der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für die Steuerbeamten zur Bestellung von 
hauptamtlich Lehrenden an den Bildungseinrichtungen 
der Steuerverwaltung setzt eine mindestens 4-jährige für 
die Lehraufgabe förderliche berufliche Tätigkeit voraus, 
davon grundsätzlich mindestens 2 Jahre an einem Fi-
nanzamt oder an einer Oberfinanzdirektion. Da diese 
Bedingungen durch die Lehrenden im Beitrittsgebiet 
nicht erfüllt werden können, auf ihren umgehenden Ein-
satz aber nicht verzichtet werden kann, ist eine Über-
gangsregelung notwendig. 

Zu Nummer 39 (Haushaltsgrundsätzegesetz) 

Das Haushaltsgrundsätzegesetz des Bundes gilt mit 
Wirksamwerden des Beitritts auch für die neu entstehen-
den Länder sowie für den Teil Berlins, für den das Gesetz 
bisher nicht galt. Diese Länder haben den Auftrag, ihr 
Haushaltsrecht entsprechend den Grundsätzen des er-
sten Teils des Haushaltsgrundsätzegesetzes bis zum 
31. März 1991 zu regeln. 

Zu Nummer 40 (Ergänzende Härteregelung für 
versäumte Anträge auf Währungsumstellung) 

Bei der Währungsumstellung ist von einer erheblichen 
Anzahl von Kontoinhabern, insbesondere juristischen 
Personen und sonstigen Stellen, die rechtzeitige Antrag-
stellung schuldhaft versäumt worden. In dera rtigen Fäl-
len besteht nach dem Staatsvertrag zur Schaffung einer 
Währungsunion auch für natürliche Personen keine Mög-
lichkeit der Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand. 
Für natürliche Personen besteht bisher nur die Möglich-
keit der Wiedereinsetzung bei unverschuldeter Fristver-
säumung. 

Die Nichtumstellung würde jedoch in vielen Fällen eine 
nicht gerechtfertigte Härte bedeuten. Da die nicht umge-
stellten Konten in der ursprünglichen Umstellungsrech-
nung und damit in der errechneten Höhe der Ausgleichs-
forderungen enthalten sind, würden durch eine nachträg-
liche Umstellung keine zusätzlichen Kosten entstehen. 

Eine Härteregelung muß auf eng begrenzte Härtefälle 
beschränkt bleiben. Dies ist dadurch sichergestellt, daß 
die Prüfbehörde jedem einzelnen Antrag zustimmen 
muß. 

Zu Nummer 41 (Verordnung über die Erstattung von 
Umsatzsteuer) 

Die Verordnung wird aufgehoben, weil für sie durch die 
Vereinigung beider deutscher Staaten und die hiermit 
verbundene Auflösung der Ständigen Vertretung der 
Deutschen Demokratischen Republik keine Grundlage 
mehr besteht. 

Zu Nummer 42 (Drittes Überleitungsgesetz) 

Nach Anlage 2 Nr. 3 und 4 zum Dritten Überleitungsge

-

setz war das Recht des Landes Berlin auf dem Gebiet der 
Rennwettsteuer und der Kraftfahrzeugsteuer teilweise 

weiter anzuwenden. Für diese wegen der besonderen 
Lage Berlins bisher erforderlichen Regelungen besteht 
ab 1. Januar 1991 kein Bedürfnis mehr. 

Die landesrechtliche Sonderregelung auf dem Gebiet der 
Kapitalverkehrsteuern und der Wechselsteuer (Anlage 2 
Nr. 1) ist bereits durch § 3 Abs. 1 Satz 2 des Zweiten 
Berliner Gesetzes zur Bereinigung des Landesrechtes 
(Zweites Rechtsbereinigsgesetz 2. RBerG) vom 15. De-
zember 1965 (GVBl. S. 1955) i.V.m. § 2 Abs. 1 des Ab-
schlußgesetzes zum Zweiten Rechtsbereinigungsgesetz 
(2. RBerG — AbschlG) vom 19. Februar 1970 (GVBl. 
S. 426) am 31. Dezember 1970 außer Kraft getreten. 

Zu Nummer 43 (Verordnung des Landes Berlin zur 
Durchführung des Gesetzes zur Änderung des 
Kraftfahrzeugsteuergesetzes) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. Aufgrund der 
Änderung in Nummer 42 tritt nach Ablauf der Ermächti-
gung auch die darauf beruhende landesrechtliche Ver-
ordnung außer Kraft . 

Zu Nummer 44 (Versicherungsaufsichtsgesetz) 

Die §§ 161 bis 166 VAG sind Übergangsregelungen, die 
im Vertrag über die Schaffung einer Wirtschafts-, 
Währungs- und Sozialunion vorgesehen sind. Sie müs-
sen nicht nur abgeschafft werden, weil sie mit dem 
Einigungsvertrag entbehrlich werden, sondern auch, weil 
sie mit verschiedenen Regelungen, die mit dem Eini-
gungsvertrag in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik eingeführt werden, nicht harmonieren. 

Zu Nummer 45 (Gesetz über die Errichtung der 
„Staatlichen Versicherung der DDR in Abwicklung ") 

Zweck der Anstalt ist es vornehmlich, die Rechtsun-
sicherheit hinsichtlich der Fragen zu beseitigen, ob in der 
Zeit zwischen dem 1. Mai 1990 und dem 1. Juli 1990 
unter der Firma „Staatliche Versicherung der DDR" Ver-
sicherungsverhältnisse rechtswirksam entstanden sind 
und wer hinsichtlich der Versicherungsverträge für die 
Zeit bis zum Eintritt der Deutschen Versicherungs-AG 
bzw. der Deutschen Lebensversicherungs-AG Rechts-
nachfolger der „Staatlichen Versicherung der DDR" ist. 

Zudem muß Vorsorge getroffen werden, daß die vorge-
sehene Schadenregulierung durch die Deutsche Ver-
sicherungs-AG haushälterisch erfolgt. Die Anstalt soll 
nicht unternehmerisch tätig werden, sondern ausschließ-
lich die ordentliche Abwicklung der bestehenden Versi-
cherungsverhältnisse gewährleisten. Die insofern getrof-
fenen Vorkehrungen hat sie zu respektieren, soweit da-
durch die Erfüllung ihrer Funktion nicht unangemessen 
beeinträchtigt wird. 

Die Anstalt soll ein kleiner Apparat bleiben, der nach Auf-
gabenerfüllung ohne weiteres aufgelöst wird. 

 



Zu Nummer 46 (Gesetz über die Überleitung der 
Staatsbank Berlin) 

Nach § 1 tritt der Bund gemäß Artikel 23 Abs. 7 des Eini-
gungsvertrages im Hinblick auf die Aufgaben, die die 
Staatsbank Berlin bei der Abwicklung der vor dem 1. Juli 
1990 begründeten Geschäfte zu erfüllen hat, in die Ver-
bindlichkeiten der Deutschen Demokratischen Republik 
aus der Gewährträgerhaftung für die Staatsbank Berlin 
ein. Dies gilt allerdings nicht für solche Verbindlichkeiten, 
die nach einer Übertragung auf die Länder oder nach 
einer Übertragung des Vermögens auf ein öffentlich

--

rechtliches Kreditinstitut begründet werden. Im Fall der 
Beteiligungsübernahme durch die Länder haben diese 
über die Gewährträgerhaftung für das Neugeschäft neu 
zu entscheiden. Falls das Vermögen der Staatsbank auf 
ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut übertragen wird, 
richtet sich die Gewährträgerhaftung nach den Rechts-
verhältnissen dieses Instituts. Sofern Teile der Staats-
bank nicht übertragen werden, gilt der Eintritt in die Ge-
währträgerhaftung auch für die in Abwicklung begründe-
ten neuen Verbindlichkeiten. Entsprechend der Regelung 
in Artikel 23 Abs. 1 des Einigungsvertrages sind Aufwen-
dungen des Bundes aus der Gewährträgerhaftung auf 
das Sondervermögen zu übernehmen. Eine Inanspruch-
nahme aus der Gewährträgerhaftung liegt auch dann vor, 
wenn der Bund finanzielle Aufwendungen zugunsten der 
Staatsbank Berlin tätigt, um sicherzustellen, daß diese 
ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Gläubigern nach-
kommen kann, und dadurch die Inanspruchnahme aus 
der Gewährträgerhaftung abwendet. 

Nach Artikel 23 Abs. 7 des Einigungsvertrages kann die 
Beteiligung der Deutschen Demokratischen Republik an 
der Staatsbank Berlin auf die im Gebiet der Deutschen 
Demokratischen Republik entstehenden Länder übertra-
gen oder ihr Vermögen ganz oder teilweise auf ein öffent-
lich-rechtliches Kreditinstitut oder auf einen anderen 
Rechtsträger übertragen werden. Bis zu einer Übertra-
gung steht die Beteiligung dem Bund zu. 

§ 2 setzt die im Einigungsvertrag vorgesehenen Gestal-
tungsmöglichkeiten in geltendes Recht um. Die Übertra-
gung auf Rechtsträger erfolgt durch Rechtsverordnung. 
Sofern und soweit die Beteiligung nicht auf die Länder 
übertragen oder Vermögenswerte bei einer Übertragung 
auf ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut ausgenom-
men werden, sind diese Vermögenswerte abzuwickeln. 

Zu Nummer 47 (Gesetz über die Errichtung eines 
Fonds „Kreditabwicklungsfonds") 

Zu § 1 

Die Vorschrift regelt die Errichtung des in Artikel 23 Abs. 1 
des Einigungsvertrages vorgesehenen Sondervermö-
gens mit dem Namen „Kreditabwicklungsfonds" als Insti-
tut zur zusammenfassenden Verwaltung und Abwicklung 
der staatlichen Verpflichtungen der Deutschen Demokra-
tischen Republik gegenüber Dritten. 

Zu § 2 

Absatz 1 bestimmt den Zweck des Fonds und legt im 
einzelnen die von ihm zu übernehmenden Schulden und 
Verpflichtungen fest. Hierzu gehören gemäß Nummer 1 

und Nummer 2 die Gesamtverschuldung des Republik-
haushalts sowie die Verbindlichkeiten aus der Zuteilung 
von Ausgleichsforderungen, die nach dem Staatsvertrag 
vom 18. Mai 1990 vom Staatshaushalt der Deutschen 
Demokratischen Republik zu übernehmen waren. Ferner 
erfüllt der Fonds die Verpflichtungen des Bundes aus der 
Gewährträgerhaftung für die Staatsbank Berlin gemäß 
Artikel 23 Abs. 7 des Einigungsvertrages; hierzu gehören 
auch die Ausstattung der Bank mit dem zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Kapital einschließlich der Ab-
deckung etwaiger Abwicklungsverluste. Schließlich er-
füllt der Fonds auch die Verpflichtungen, die aus der 
Abwicklung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus 
der Wahrnehmung staatlicher Aufgaben der Deutschen 
Demokratischen Republik gegenüber dem Ausland und 
der Bundesrepublik Deutschland entstanden sind; hier-
unter fallen gemäß Artikel 24 Abs. 2 des Vertrages Ver-
waltungsaufwendungen für die abwickelnden Institute, 
die Abdeckung von Kosten aus einer Differenz der Zinsen 
für Forderungen und Verbindlichkeiten und der Ausgleich 
sonstiger Verluste bei den abwickelnden Instituten. 

Absatz 2 stellt klar, daß der Fonds ein Sondervermögen 
im Sinne von Artikel 110 Abs. 1 und Artikel 115 Abs. 2 des 
Grundgesetzes ist. Entsprechend Artikel 115 Abs. 2 des 
Grundgesetzes wird bestimmt, daß Artikel 115 Abs. 1 des 
Grundgesetzes auf den Fonds keine Anwendung 
findet. 

Zu § 3 und § 4 

Die Vorschriften ermöglichen dem Fonds die Teilnahme 
am allgemeinen Rechtsverkehr, regeln die Verwaltung 
des Fonds durch den Bundesminister der Finanzen, se-
hen die Trennung des Fonds vom übrigen Vermögen des 
Bundes und dessen Haftung für die Verbindlichkeiten 
des Fonds vor. 

Zu § 5 

Absatz 1 bestimmt die Kreditermächtigungen des Fonds. 
Die Ermächtigungen sind so gefaßt, daß der Fonds seine 
Aufgaben erfüllen kann und es darüber hinaus keiner wei-
teren Kreditermächtigungen bedarf. Für die zeitgerechte 
Erfüllung der Verbindlichkeiten des Fonds wird eine Kre-
ditaufnahme bereits vor deren Fälligkeit erforderlich sein 
können. Die Höhe der Kredite ergibt sich aus den jährli-
chen Wirtschaftsplänen. 

Die Absätze 2 bis 4 regeln die Form der Kreditaufnahme, 
die Gleichstellung der Schuldurkunden des Fonds mit 
denen des Bundes sowie die Verwaltung dieser Urkun-
den durch die Bundesschuldenverwaltung. 

Zu § 6 

Dem Fonds entstehen durch die Aufnahme der Kredite 
Zinskosten, die ihm nach dieser Vorschrift jeweils zur 
Hälfte vom Bund und der Treuhandanstalt erstattet wer-
den. Die Vorschrift regelt die Einzelheiten des Verfah-
rens. 

 



Zu § 7 bis § 10 	 Bundesversorgungsgesetz) noch von Bedeutung 
sind. 

Die Vorschriften enthalten Bestimmungen über den Wi rt
-schaftsplan des Fonds, die Rechnungslegung, die vom 

Bund zu leistenden Verwaltungskosten sowie die abga-
benrechtliche Gleichstellung des Fonds mit den Bundes-
behörden. 

Zu § 11 

Die Vorschrift regelt die Verteilung der bis zum 31. De-
zember 1993 aufgelaufenen Gesamtverschuldung mit 
Wirkung vom 1. Januar 1994. Die Verteilung der Schul-
den im einzelnen wird durch besonderes Gesetz gemäß 
Artikel 34 des Gesetzes vom 25. Juni 1990 (BGBl. 1990 Il 
S. 518, 523) geregelt. 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 (Gesetz über die Deutsche Bundesbank) 

Die im Vertrag vom 18. Mai 1990 (BGBl. 1990 II S. 518) 
getroffenen Regelungen über die Errichtung einer Wäh-
rungsunion einschließlich der Regelungen über die Zu-
ständigkeit und Befugnisse der Deutschen Bundesbank 
in der Deutschen Demokratischen Republik gelten mit 
der Maßgabe fort , daß innerhalb von 12 Monaten nach 
Wirksamwerden des Beitritts das Gesetz über die Deut-
sche Bundesbank angepaßt wird. Die Regelung soll u. a. 
klarstellen, daß auch nach der Vereinigung bis zur Anpas-
sung des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank 
durch den künftigen gesamtdeutschen Gesetzgeber die 
im Vertrag vom 18. Mai 1990 begründete Zuständigkeit 
der Vorläufigen Verwaltungsstelle für das derzeitige Ge-
biet der Deutschen Demokratischen Republik und Ost-
Berlins erhalten bleiben soll, auch wenn die Deutsche 
Demokratische Republik nicht mehr existiert und sich auf 
ihrem Gebiet Länder gebildet haben. 

Zu Nummer 2 (Erstes Überleitungsgesetz) 

Das Erste Überleitungsgesetz soll in den beitretenden 
Ländern grundsätzlich keine Anwendung finden. Das Ge-
setz muß aber übergeleitet werden, um die in a) und b) 
enthaltenen Regelungen in den beitretenden Ländern in 
Kraft zu setzen. 

a) Die beitretenden Länder sollen in die öffentliche Auf-
gabe der Aufnahme und der Eingliederung von Aus-
siedlern einbezogen werden. Die Vorschrift regelt die 
künftige Kostenaufteilung zwischen dem Bund und 
allen Ländern nach der derzeitigen Praxis im Bundes-
gebiet. Hiernach trägt der Bund die Kosten der Rück-
führung, der Suchdienste und der Erstaufnahme, wäh-
rend die Länder die Kosten der vorläufigen Unterbrin-
gung und der Eingliederung der Aussiedler überneh-
men. 

b) Die hier genannten Vorschriften betreffen insbeson-
dere die Kostenverteilung zwischen Bund und Länd-
ern bei der Kriegsopferfürsorge; außerdem werden 
Einzelheiten des Verwaltungs- und des Abrechnungs-
verfahrens geregelt, die für den Bereich der Kriegsop-
ferversorgung und -fürsorge (Leistungen nach dem 

Zu Nummer 3 (Biersteuergesetz) 

Die Ausnahmeregelung trägt den wi rtschaftlichen Erfor-
dernissen in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten 
Gebiet Rechnung. Es handelt sich dabei um reines Le-
bensmittelrecht. Der Verweis stellt eine einheitliche Re-
gelung des gesamten Lebensmittelrechts sicher. 

Zu Nummer 4 (Gesetz zur Neuordnung der 
Pensionskasse Deutscher Eisenbahnen und 
Straßenbahnen) 

Die nicht überzuleitenden Bestimmungen in §§ 2 bis 6 a 
des o.a. Gesetzes beinhalten Regelungen aus dem Be-
reich des Kriegsfolgerechtes, die für den Bereich der 
Pensionskasse anstelle der Bestimmungen des Geset-
zes zur Regelung von Ansprüchen aus Lebens- und Ren-
tenversicherungen (LRVG) getroffen worden sind. Diese 
Bestimmungen haben die Geltendmachung und Abwick-
lung von Rentenansprüchen aus der Reichsmarkzeit ge-
genüber der Pensionskasse sowie die Zuschußverpflich-
tung des Bundes gegenüber der Kasse zum Gegen-
stand. 

Die mit der Überprüfung des Gesamtkomplexes der 
Kriegsfolgegesetze (insbesondere Lastenausgleichsge-
setz, Umstellungsgesetz und Folgegesetze) beauftragte 
Arbeitsgruppe hat eine Erstreckung dieser Gesetze auf 
die DDR abgelehnt. Dementsprechend hat der Bundes-
minister der Justiz im Rahmen der Vorarbeiten für die 
Rechtsangleichung auf dem Gebiet des Versicherungs-
vertragsrechtes mit der DDR mit Einverständnis des BMF 
vorgeschlagen, die Geltendmachung von Ansprüchen 
aus Lebens- und Rentenversicherungen nach dem LRVG 
bis zu einer besonderen oder allgemeinen Abschlußge-
setzgebung über die Regelung von Kriegsfolgen und 
Umstellungsansprüchen einsweilen auszusetzen. Diese 
Regelung wird mit der Nichtüberleitung der §§ 2 bis 6 a 
des o.a. Gesetzes für den Bereich der Pensionskasse 
übernommen. 

Zu Kapitel IV der Anlage II 

Zu Abschnitt I 

Zu Nummer 1 (Sparkassengesetz der Deutschen 
Demokratischen Republik 

Das Sparkassengesetz der Deutschen Demokratischen 
Republik muß weitergelten, damit den dortigen Sparkas-
sen nicht die Rechtsgrundlage für ihre Tätigkeit entzogen 
wird. Es wird als Landesrecht weitergelten. 

Zu Nummern 2 und 3 (Altguthaben-Ablösungs-Anleihe) 

Der Altguthaben-Ablösungs-Anleihe liegen ehemalige 
ReichsmarkGuthaben zugrunde, die 1948 auf Mark der 
DDR umgestellt und in eine Anleihe des Staates umge-
wandelt wurden. Für Gläubiger mit Wohnsitz in der Bun-
desrepublik Deutschland fand bislang keine Tilgung 
statt . Dies soll in Ausführung der Anlage Ill Abschnitt I 

 



Nummer 3 des Vertrages über die Schaffung einer Wäh-
rungs-, Wirtschafts- und Sozialunion vom 18. Mai 1990 
durch die Verordnung über die Tilgung der Anteilrechte 
von Inhabern mit Wohnsitz außerhalb der Deutschen 
Demokratischen Republik an der Altguthaben-Ablö-
sungs-Anleihe sowie der dazu erlassenen Durchfüh-
rungsbestimmung nunmehr geschehen. Diese beiden 
Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Re-
publik müssen deshalb in Kraft bleiben. 

Zu Nummer 4 

Durch die Überleitung des Gesetzes soll gewährleistet 
werden, daß weiterhin überprüft werden kann, ob rechts-
widrige Handlungen mit Wirkung auf umzustellende Gut-
haben im Zusammenhang mit der Währungsumstellung 
begangen wurden. 

Zu Nummer 5 (Gesetz zur Regelung des 
Kirchensteuerwesens) 

Allgemeines 

In der Bundesrepublik Deutschland steht die Kirchen-
steuer im Gesamtzusammenhang der verfassungsrecht-
lichen Ordnung des Verhältnisses von Staat und Kirche 
durch die von Artikel 140 GG inkorporie rten Artikel 136ff. 
der Weimarer Verfassung, die vollgültiges Verfassungs-
recht der Bundesrepublik Deutschland geworden sind. 

Diese Weimarer Kirchenartikel einschließlich der Rege-
lung des kirchlichen Besteuerungsrechts hatten inhaltlich 
zunächst auch in den Artikeln 42 bis 46 der Verfassung 
der Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 
1949 fortgegolten, wurden jedoch durch die neue Verfas-
sung vom 6. April 1968 und ihre Änderung vom 7. Okto-
ber 1974 beseitigt. Mit der Wiedereinführung eines Kir-
chensteuergesetzes wird an die Verfassung der Deut-
schen Demokratischen Republik von 1949 und an eine 
gesamtdeutsche Verfassungstradition angeknüpft. 

Mit der Zustimmung der Volkskammer zu dem Vertrags-
werk wird auch in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik das Gesetz zur Regelung des Kirchensteuerwesens 
in allen Teilen geltendes Recht, soweit die Anwendungs-
vorschrift nicht anderes bestimmt. Der Gesetzentwurf 
stimmt inhaltlich, zum großen Teil sogar wörtlich mit dem 
Kirchensteuerrecht der Bundesländer der Bundesrepu-
blik Deutschland überein. Er übernimmt damit die jahr-
zehntelange praktische Bewährung dieses Kirchensteu-
errechts. Die Rechtsprechung — bis hin zu der des Bun-
desverfassungsgerichts — hat dieses Recht in mehr als 
vier Jahrzehnten umfassend überprüft und seine Verfas-
sungsmäßigkeit bestätigt. 

Der I. Abschnitt (§§ 1 bis 3) regelt als Grundtatbestand 
die Anerkennung der Kirchen und sonstigen Religionsge-
sellschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
Im II. Abschnitt (§§ 4 bis 14) finden sich rahmengesetzli-
che Regelungen zur Kirchensteuerpflicht, zur Erhebung 
der einzelnen Kirchensteuerarten nach Maßgabe der Kir-
chensteuerordnungen in den Evangelischen und Katholi-
schen Kirchen und zur Kirchensteuererhebung durch die 
staatlichen Finanzämter. Der Ill. Abschnitt (§ 15) regelt 
die entsprechende Anwendung der Rahmenvorschriften 
auf andere Religionsgesellschaften. Im IV. Abschnitt sind 

melderechtliche Regelungen enthalten, die die zutref-
fende Feststellung der Kirchenzugehörigkeit betreffen. 
Der V. Abschnitt regelt die materiell-rechtliche Anwen-
dung der Kirchensteuervorschriften ab 1. Januar 1991, 
während die ordnungsrechtlichen Vorschriften bereits 
vom Tage nach Verkündung des auf diesem Vertrag be-
ruhenden Gesetzes gelten sollen. 

Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 

Die Vorschrift bestätigt auf der Grundlage des Arti-
kels 137 Abs. 6 Weimarer Verfassung das Kirchensteu-
ererhebungsrecht derjenigen Religionsgesellschaften, 
die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. 

Zu §§ 2 und 3 

Für den Bereich der Evangelischen Kirchen und der Ka-
tholischen Kirche wird auf der Grundlage der in der Deut-
schen Demokratischen Republik bestehenden Organisa-
tionsstrukturen enumerativ aufgezählt, welche Gliede-
rungen Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Ne-
ben den Landeskirchen und Diözesen (Bistümern) zählen 
dazu jeweils auch die örtlichen Kirchengemeinden und 
deren überregionale Zusammenschlüsse. 

Körperschaften des öffentlichen Rechts sind grundsätz-
lich auch die jüdischen Kultusgemeinden. 

Andere Religionsgesellschaften können auf Antrag (§ 3) 
den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
erlangen, wenn sie nach ihrer Verfassung und nach der 
Zahl ihrer Mitglieder eine Gewähr für den dauerhaften 
Bestand der Körperschaft bieten. 

Zu § 4 

Ein Regelungsbedarf für kirchensteuerliche Rahmenre-
gelungen besteht insbesondere für den Bereich der 
Evangelischen Kirchen und der Katholischen Kirche. 
Nach dem 2. Weltkrieg machten die Kirchensteuerge-
setze der meisten Länder der Bundesrepublik Deutsch-
land mit dem Charakter der Kirchensteuer als einer ge-
meinsamen Angelegenheit von Staat und Kirche vor al-
lem dadurch ernst, daß sie nicht mehr alles selber regeln, 
sondern nur noch den vom staatlichen Recht her notwen-
digen Rahmen für legislative Selbstbestimmung der Kir-
chen abstecken. Dieser Rahmen wird durch den Erlaß 
von Kirchensteuerordnungen ausgefüllt. 

Zu § 5 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richtes (BVerfGE 30, 415) ist die Regelung der Kirchen-
mitgliedschaft als ein die Kirchensteuerpflicht begrün-
dender Tatbestand Sache kirchlicher Selbstbestimmung 
i.S. von Artikel 140 GG i.V.m. Artikel 137 Abs. 3 Weimarer 
Verfassung. § 5 Abs. 2 regelt die Beendigung dieser Kir-
chensteuerpflicht. Das Kirchenaustrittsrecht ist im Ge-
gensatz zum kirchlichen Mitgliedschaftsrecht ein staatli-
ches Institut. Der religiös neutrale Staat ist nach seinen 
Ordnungsvorstellungen nicht nur Garant der „positiven", 

 



sondern auch der „negativen" Glaubens- und Bekennt-
nisfreiheit und muß deshalb — weil die Kirchen aufgrund 
ihres Selbstverständnisses kein Aufkündigen der Kir-
chenmitgliedschaft kennen — den in seinem Gebiet le-
benden Kirchenmitgliedern die Möglichkeit eines Kir-
chenaustritts mit Wirkung für seinen Rechtsbereich 
schaffen. 

Für den Zeitpunkt der Beendigung der Kirchensteuer-
pflicht hat das Bundesverfassungsgericht in einer Ent-
scheidung vom 8. Februar 1977 (BVerfGE 44, 59) unter 
dem Gesichtspunkt der Sicherung einer geordneten Ver-
waltung der Kirchensteuer eine Regelung als verfas-
sungsgemäß angesehen, wonach die Heranziehung ei-
nes aus der Kirche Ausgetretenen zur Kirchensteuer 
noch bis zum Ablauf des auf die Austrittserklärung fol-
genden Kalendermonats erfolgen kann. 

Zu § 6 

§ 6 handelt von den Kirchensteuergläubigern, von den 
Kirchensteuerarten, von der Beschlußfassung über A rt 

 und Höhe der zu erhebenden Kirchensteuer und vom 
sog. Familienlastenausgleich. Die Vorschrift schreibt au-
ßerdem die staatliche Anerkennung der kirchlichen Steu-
erordnungen und der Kirchensteuer(hebesatz)be-
schlüsse vor. 

Die Rahmenregelung stellt es — wie die Kirchensteuer-
Landesgesetze in der Bundesrepublik Deutschland  — 
den  Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik 
frei, welche Kirchensteuerarten sie erheben wollen. Die 
Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland haben sich 
weithin für die Kircheneinkommensteuer als Haupt-
steuerart entschieden. 

§ 6 Abs. 1 letzter Satz dient — wie die sog. Kinderfrei-
beträge einer familiengerechten Besteuerung, indem vor 
Erhebung der Kirchensteuer (Annexsteuer) die festge-
setzte Einkommensteuer oder die Jahreslohnsteuer um 
bestimmte pauschalierte Abzugsbeträge für jedes Kind 
des Steuerpflichtigen zu kürzen sind. 

Die Regelungen über Kirchgeld in glaubensverschiede-
ner Ehe (siehe auch § 8) berücksichtigen die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichtes (BVerGE 19, 
282). 

Damit die von den Kirchen erlassenen Steuerordnungen 
und Hebesatzbeschlüsse über den kirchlichen Bereich 
hinaus auch im staatlichen Bereich Rechtswirksamkeit 
erlangen, bedürfen sie staatlicher Anerkennung. 

Zu §§ 7 und 8 

Die Vorschriften regeln die Besteuerung sog. konfes-
sionsverschiedener Ehen (§ 7) und sog. glaubensver-
schiedener Ehen (§ 8). Sie stehen in Übereinstimmung 
mit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerich-
tes vom 20. April 1966 und vom 14. Dezember 1965 
(BVerfGE 20, 40 ff.; 19, 226 ff.; 268ff.). Im Falle der Zu-
sammenveranlagung gilt für konfessionsverschiedene 
Ehen der Halbteilungsgrundsatz (d. h. die Zurechnung 
von jeweils der Hälfte des Einkommens zu jedem betei-
ligten Ehegatten). Für glaubensverschiedene Ehen gilt 
der Grundsatz der Individualbesteuerung. 

Zu §§ 9 bis 13 

Die §§ 9 und 13 regeln im einzelnen die kircheneigene 
Verwaltung der Kirchensteuern, die §§ 10, 11 und 12 die 
staatliche Kirchensteuer-Verwaltung. Hinsichtlich der 
Kirchensteuer vom Einkommen, vom Vermögen und be-
züglich des Kirchgeldes in glaubensverschiedener Ehe 
steht es den Kirchen frei, ob sie die Kirchensteuer selbst 
verwalten oder durch den Staat verwalten lassen wollen. 
In der Bundesrepublik Deutschland haben sich die Kir-
chen bei der Kircheneinkommensteuer fast ausnahmslos 
für die Kirchensteuerverwaltung durch die staatlichen Fi-
nanzämter entschieden. 

Die in § 11 festgelegte Verpflichtung der Arbeitgeber, für 
ihre Arbeitnehmer die Kirchenlohnsteuer einzubehalten 
und an das Finanzamt abzuführen, gehört in der Bundes-
republik Deutschland zu den wesentlichen Bestandteilen 
des Kirchensteuersystems. Sie wurde vom Bundesver-
fassungsgericht als verfassungsrechtlich unbedenklich 
angesehen, ebenso wie die Eintragung der Religionszu-
gehörigkeit auf der Lohnsteuerkarte (BVerfGE 44, 103; 
49, 375). 

Zu § 14 

Gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer kann der 
Steuerpflichtige den Rechtsschutz durch staatliche Ge-
richte in Anspruch nehmen. § 14 sieht den Rechtsschutz 
durch die staatlichen Verwaltungsgerichte vor, wie dies 
auch in den meisten Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland der Fall ist. 

Zu § 15 

Wenn andere Kirchen und steuerberechtigte Religions-
gesellschaften von ihrem Besteuerungsrecht Gebrauch 
machen wollen, gelten für sie die Rahmenvorschriften der 
§§ 4 bis 14 entsprechend. 

Zu §§ 16 und 17 

Für die Kirchensteuererhebung im Lohnabzugsverfahren 
ist die einwandfreie Angabe der Religionszugehörigkeit 
auf der Lohnsteuerkarte erforderlich, damit der Arbeitge-
ber die Lohnkirchensteuer zutreffend zuordnen und an-
melden kann. Die entsprechenden Meldedaten, die bei 
den steuerberechtigten Kirchen und bei den Kirchenan-
gehörigen selbst erhoben werden können (§ 17), unterlie-
gen dem Steuergeheimnis gemäß der Abgabenordnung 
(§ 16 Abs. 1). 

Besteht ein Widerspruch zwischen den Angaben des 
Bürgers und sonstigen Feststellungen der Meldebehörde 
(z. B. auf Grund von Steuerlisten der Kirchen), so hat die 
Meldebehörde zunächst die Angaben des Bürgers den 
Meldedaten zugrunde zu legen und die beteiligte Reli-
gionsgesellschaft über die Abweichung zu unterrichten. 
Es bleibt ihr damit anheimgestellt, die Frage der Mitglied-
schaft in geeigneter Weise zu klären. 

 



Zu § 18 

Die Vorschrift regelt die Ermächtigung zur Regelung von 
Einzelfragen des Datenschutzes; die grundsätzliche Ver-
pflichtung zur Einhaltung der Datenschutzvorschriften er-
gibt sich aus den allgemeinen Normen. 

Zu § 19 

Soweit andere melderechtliche Vorschriften die Auswer-
tung von Daten über die Kirchenzugehörigkeit (z. B. für 
seelsorgerische Betreuung Kranker) ausdrücklich gestat-
ten, bleiben diese Regelungen unberüh rt . 

Zu § 20 

Für die Ausstellung der Lohnsteuerkarten 1991 durch die 
Meldebehörden sind Feststellungen über die Religions-
zugehörigkeit bereits im September 1990 erforderlich. 
Die entsprechenden grundlegenden Vorschriften, die 
den Rechtsstatus der Religionsgesellschaften regeln 
(§§ 1 bis 3), und die Vorschriften über die Meldedaten 
(§§ 16 bis 19) sollen deshalb bereits nach Verkündung 
des Gesetzes angewendet werden. 

Die materiell-rechtlichen Kirchensteuervorschriften sind 
erstmals ab 1. Januar 1991 anzuwenden. Dieser Anwen-
dungszeitpunkt entspricht der grundsätzlichen Regelung 
für die Schaffung der Rechtseinheit auf dem Gebiet der 
Besitz- und Verkehrsteuern. 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 (Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über die Staatsbank Berlin) 

Die vorgesehenen Änderungen des Gesetzes über die 
Staatsbank Berlin setzen die in Artikel 23 Abs. 7 des Ver-
trages enthaltenen Gestaltungsmöglichkeiten bezüglich 
der Zukunft der Staatsbank Berlin in geltendes Recht um 
und enthalten darüber hinaus Anpassungen an die bei 
öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten in der Bundesrepu-
blik Deutschland üblichen Regelungen. 

Zu Buchstabe a 

Das Grundkapital der Bank soll nicht im Gesetz, sondern 
in der Satzung betragsmäßig festgelegt werden. 

Zu Buchstabe b 

Die beispielhaft aufgezeigten Aufgabenbereiche der 
Bank werden gestrafft, wobei insbesondere Aufgaben 
gestrichen werden, die von der künftigen Länderbank 
oder dem Rechtsträger, auf den das Vermögen der Bank 
übertragen werden kann, nicht wahrzunehmen sind. 

Zu Buchstabe c 

Die Schaffung eines Beirates ist nicht erforderlich. 

Zu Buchstabe d 

Durch diese Vorschrift werden die in Artikel 23 Abs. 7 des 
Vertrages vorgesehenen künftigen Gestaltungsmöglich-
keiten hinsichtlich der Bank gesetzlich ermöglicht. Die 
Einzelheiten der Übertragung sind durch Verordnung des 
Ministers der Finanzen mit Zustimmung des Bundesmi-
nisters der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland zu 
regeln. Die Zustimmung des Bundesministers der Finan-
zen ist vorgesehen, weil aus der Übertragung finanzielle 
Folgen für künftige Haushalte des Bundes entstehen 
können. Im Interesse der Flexibilität ist bei der Übertra-
gung § 613a BGB ausgeschlossen. Sofern und soweit 
keine Übertragung der Beteiligung auf die Länder statt-
findet oder bei einer Übertragung Vermögenswerte aus-
geschlossen werden, sind diese Vermögenswerte abzu-
wickeln. 

Zu Abschnitt Ill 

Zu Nummer 1 (Haushaltsgesetz 1990) 

Die Bestimmung ordnet die Fortgeltung des Haushalts-
gesetzes 1990 der Deutschen Demokratischen Republik 
bis zum 31. Dezember 1990 an. Der Haushaltsplan gilt als 
Teil des Bundeshaushalts weiter und wird von den Bun-
desbehörden bewirtschaftet. Der Bürgschaftsrahmen 
gemäß § 5 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes der Deutschen 
Demokratischen Republik wird angepaßt, ferner werden 
die Bezugnahmen auf die — außer Kraft tretende — 
Haushaltsordnung der Deutschen Demokratischen Re-
publik durch die entsprechenden Vorschriften der Bun-
deshaushaltsordnung ersetzt. 

Zu Nummer 2 (Kommunalvermögensgesetz) 

Die Vorschrift soll sicherstellen, daß das Kommunalver-
mögensgesetz in Übereinstimmung mit den in Artikel 21 
und 22 des Einigungsvertrages getroffenen Vereinbarun-
gen zur Verteilung des Verwaltungs- und Finanzvermö-
gens sowie in Übereinstimmung mit dem Vertrag vom 
18. Mai 1990 angewendet wird. 

Zu Nummer 3 (Investitionszulagenverordnung) 

Durch die Vorschrift zur Überleitung der Investitionszula-
genverordnung soll sichergestellt werden, daß die im bei-
getretenen Teil Deutschlands so dringend erforderliche 
Investitionstätigkeit auch nach der Herstellung der deut-
schen Einheit durch die Gewährung von Investitionszula-
gen gefördert wird. 

Zu Nummer 4 (Verordnung zur Abwicklung von 
Forderungen und Verbindlichkeiten in westlichen 
Währungen) 

Mit der Verordnung vom 4. Juli 1990 zur Abwicklung von 
Forderungen und Verbindlichkeiten in westlicher Wäh

-

rung und Deutscher Mark wurde die Abwicklung der 

 



Außenhandelsbetriebe eingeleitet. Mit der Fortgeltung 
dieser Verordnung wird die Weiterführung dieser Maß-
nahme auf gesicherter Rechtsgrundlage erreicht. Für die 
Kostenfragen gilt jedoch ausschließlich Artikel 24 des 
Einigungsvertrages. 

Zu Nummer 5 (Anordnung über das Statut der 
Genossenschaftsbank Berlin) 

Das auf Anordnung des Präsidenten der ehemaligen 
Staatsbank der Deutschen Demokratischen Republik be-
ruhende Statut der Genossenschaftsbank Berlin ent-
spricht den bundesdeutschen Errichtungsgesetzen 
öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute. 

Zu Nummer 6 und 7 
(Landwirtschafts-Gasölverwendungsgesetz) 

Das Landwirtschafts-Gasölverwendungsgesetz der 
Deutschen Demokratischen Republik gilt bis zum 31. De-
zember 1990, die Durchführungsbestimmung bis zum 
31. Dezember 1995 fort . Ab 1. Januar 1991 gilt insoweit 
Bundesrecht (vgl. Anlage I, Kapitel IV, Abschnitt II, Num-
mer 13). 

Zu Nummern 8 bis 11 

Die jeweils aufgeführten Vorschriften der Anordnungen 
im Bereich des Versicherungswesens bleiben auf 
Wunsch der Deutschen Demokratischen Republik in 
Kraft, im Falle der Nummern 10 und 11 jedoch nur bis 
zum 31. Dezember 1990. 

Zu Kapitel V der Anlagen I und II 

Der Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wi rt
-schafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Deutschen Demokratischen Repu-
blik vom 18. Mai enthält die dringlichsten Fälle der Anglei-
chung wi rtschaftsrechtlicher Bestimmungen. Für die 
Herstellung der staatlichen Einheit ist darüber hinaus, 
insbesondere im Bereich des Wirtschaftsrechts, eine 
möglichst umfassende und sofortige Rechtsvereinheitli-
chung notwendig. Das folgt aus den Erfordernissen der 
Anpassung an das Recht der Europäischen Gemein-
schaften und dem besonderen Interesse der Wi rtschaft 
an Rechtssicherheit durch Rechtsvereinheitlichung. An-
gesichts unterschiedlich gewachsener Strukturen ist es 
allerdings unvermeidbar, bei zahlreichen Rechtsvor-
schriften, Regelungen zur Besitzstandswahrung sowie 
Übergangs- und Anpassungsvorschriften vorzusehen. 

Zu dem nach Artikel 8 des Vertrages übergeleiteten 
Recht gehören unter anderem das Gesetz zur Förderung 
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft, das 
Gesetz über die Bildung eines Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. 
Auf diese Weise soll sichergestellt werden, daß im ver-
einten Deutschland Bund, Länder und Gemeinden mit 
ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen im 
Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig 
zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Beschäf-
tigungsstand und zu außenwirtschaftlichen Gleichge

-

wicht bei stetigem und angemessenem Wirtschafts-
wachstum beitragen und in dem einheitlichen Wi rt

-schaftsraum gleiche Regeln zum Schutz des Wettbe-
werbs gelten. Die bisherigen Sonderregelungen über die 
Fusionskontrolle und die Zuständigkeit des Amtes für 
Wettbewerbsschutz entfallen mit dem Beitritt. 

Zu Kapitel V der Anlage I 

Zu Sachgebiet A 

1. Von einer Überleitung der Verordnung über einen 
Preisausgleich für die eisenverbrauchende Wirtschaft 
in West-Berlin wird abgesehen, da ihr Anwendungs-
bereich regional begrenzt und ihre Aufhebung zum 
31. Dezember 1991 beabsichtigt ist. 

2. Der Übergang von einer Plan- in eine Marktwirtschaft 
beinhaltet einen tiefgreifenden Umstrukturierungspro-
zeß. Die gewerbliche Wirtschaft und der Ausbau der 
wirtschaftsnahen Infrastruktur bedürfen daher in einer 
Übergangszeit besonderer Förderung. Artikel 28 Ab-
satz 2, erster Anstrich des Vertrages enthält hierzu 
den Auftrag, im Rahmen der regionalen Wirtschafts-
förderung ein besonderes Programm zu schaffen. 
Diesem Auftrag tragen die vorgesehenen Änderungen 
und Maßgabebestimmungen zum Gesetz über die 
Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der regiona-
len Wirtschaftstruktur" Rechnung. 

3. Die Änderungen des Kriegswaffenkontrollgesetzes 
sind erforderlich, da jeder ungenehmigte Umgang mit 
Kriegswaffen sowie die bloße Ausübung der tatsäch-
lichen Gewalt über Kriegswaffen unter Strafe gestellt 
ist. § 26 a des Kriegswaffenkontrollgesetzes schließt 
für seinen Anwendungsbereich bis zum Ablauf der 
Anmeldefrist die Strafvorschrift des § 16 Absatz 1 
Nr. 6 aus. Nach Ablauf der Anzeigefrist ist die weitere 
Ausübung der tatsächlichen Gewalt nach § 16 Ab-
satz 1 Nr. 6 b des Kriegswaffenkontrollgesetzes straf-
bar. Durch die Anzeigepflicht soll erreicht werden, daß 
das Bundesamt für Wi rtschaft einen Überblick über 
anzeigepflichtige Kriegswaffen erhält. 

§ 26 b Absatz 1 des Kriegswaffenkontrollgesetzes 
sieht die diesem Gesetz sonst unbekannte Möglich-
keit von vorläufigen Genehmigungen vor. Durch die 
schnelle Erteilung von vorläufigen Genehmigungen 
kann die aus rechtlichen Gründen andernfalls erfor-
derliche sofortige Produktionseinstellung, etwa in Rü-
stungsunternehmen, vermieden werden. § 26 b Ab-
satz 2 des Kriegswaffenkontrollgesetzes trägt schließ-
lich der Tatsache Rechnung, daß über Rüstungsko-
operationen häufig zwischen Staaten Vereinbarungen 
abgeschlossen werden. Soweit zu deren Durchfüh-
rung Genehmigungen notwendig sind, gelten diese 
bei Vereinbarungen mit Mitgliedstaaten des War-
schauer Vertrages als erteilt, wenn sie durch Anwei-
sung für das Jahr 1990 konkretisiert wurden. Bei Ver-
einbarungen mit anderen Staaten besteht nur die 
Möglichkeit einer vorläufigen Genehmigung. 

4. Wegen des unterschiedlichen Lohn- und Kostennive-
aus zwischen der Bundesrepublik und dem in Artikel 3 
genannten Gebiet werden die Mindestsätze der Zeit-
honorare nach der Honorarverordnung für Architekten 
und Ingenieure sowie die jeweiligen Mindestsätze in 

 



den Honorartafeln der Teile II, IV, VII bis XIII und in den 
Teilen V und VI um jeweils 15 bis 25 vom Hundert 
abgesenkt. Das Gesetz zur Regelung von Ingenieur-
und Architektenleistungen wird an den Wortlaut der 
Honorarordnung angepasst. 

5. Die Maßgaben bei der Verordnung über die Tarife in 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung sind wegen 
fehlender Statistiken zum Schadensbedarf und zur 
Schadensfreiheit erforderlich. 

Zu Sachgebiet B 

1 Die Änderungen der Wirtschaftsprüferordnung dienen 
dazu, daß Wi rtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchfüh-
rungsgesellschaften, die in der Bundesrepublik 
Deutschland nach den Vorschriften der Wirtschafts-
prüferordnung bestellt oder anerkannt sind, sich auch 
ohne eine zusätzliche Bestellung oder Anerkennung in 
dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik beruflich betätigen können. 

Für den Fall, daß die Deutsche Demokratische Repu-
blik vor dem Tage des Wirksamwerdens des Beitritts 
Vorschriften entsprechend § 134 a Abs. 5 der Wi rt

-schaftprüferordnung erläßt, sollen Eignungsprüfun-
gen bis zum Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach 
§ 134 a Abs. 5 Satz 4 Wirtschaftsprüferordnung nach 
diesen Vorschriften durchgeführt werden und bei In-
krafttreten der Rechtsverordnung laufende Prüfungs-
verfahren nach diesen Vorschriften zu Ende geführt 
werden. 

Mit den Änderungen zur Wirtschaftsprüferordnung 
durch die Anfügung der Absätze 4 und 5 zu § 134 a 
wird für eine Übergangszeit Bewerbern, die am 
31. Dezember 1989 ihren Wohnsitz oder ständigen 
Aufenthalt in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten 
Gebiet hatten, die Zulassung zur Prüfung als Wi rt

-schaftsprüfer und vereidigter Buchprüfer erleichtert: 

Bewerber, die kein Hochschulstudium abgelegt ha-
ben, können zur Prüfung auch dann zugelassen wer-
den, wenn sie nicht mindestens zehn Jahre Mitarbei-
ter bei einem Wi rtschaftsprüfer oder einer Wi rt

-

schaftsprüfungsgesellschaft waren, sondern bei einer 
anderen auf dem Gebiet des wi rtschaftlichen Prü-
fungswesens tätigen Person, einem Prüfungsverband 
oder einer sonstigen Prüfungseinrichtung. Damit soll 
der Tatsache Rechnung getragen werden, daß es bis-
her in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet 
keine freiberuflich tätigen Wi rtschaftsprüfer und Wi rt

-schaftsprüfungsgesellschaften gab. 

Da Bewerber in der Vergangenheit vielfach Schwierig-
keiten hatten, als Rechtsanwalt oder Steuerberater 
zugelassen oder bestellt zu werden, soll die Frist von 
mindestens fünf Jahren Berufsausübung als Steuer-
berater, Steuerbevollmächtigter oder Rechtsanwalt 
für sie auf zwei Jahre verkürzt werden. 

Bewerbern, die vor dem Tage des Wirksamwerdens 
des Beitritts nach einem postgradualen Studium die 
Berechtigung erworben haben, die Berufsbezeich-
nung „Wi rtschaftsprüfer" zu führen, soll ermöglicht 
werden, im Wege einer Eignungsprüfung Wirtschafts-
prüfer nach der Wirtschaftsprüferordnung zu werden. 

Auf diese Eignungsprüfung kann nicht verzichtet wer-
den, da dieser Personenkreis insbesondere mit dem 
Wirtschaftsrecht und Steuerrecht der Bundesrepublik 
Deutschland bisher beruflich nicht befaßt war und 
seine Fähigkeit, den Beruf eines Wi rtschaftsprüfers 
nach der Wirtschaftsprüferordnung auszuüben, nach-
weisen muß. Die Eignungsprüfung wird gegenüber 
dem normalen Examen für Wi rtschaftsprüfer wesent-
lich erleichtert sein. Einzelheiten sollen durch Rechts-
verordnung festgelegt werden. 

2. Bei der Überleitung der Handwerksordnung sind zur 
Besitzstandswahrung eine Reihe von Maßgabebe-
stimmungen erforderlich: 

Entsprechend den verfassungsrechtlichen Erforder-
nissen sichert Buchstabe a) die Befugnis, ein Hand-
werk selbständig zu betreiben, Lehrlinge einzustellen 
und auszubilden und den Meistertitel zu führen. Der-
artige Berechtigungen müssen auch dann erhalten 
bleiben, wenn für ihren Erwerb andere oder leichtere 
Voraussetzungen galten, als die jetzt in dem in Arti-
kel 3 genannten Gebiet geltende Handwerksordnung 
fordert . 

Nach § 90 Absatz 2 der Handwerksordnung gehören 
zu den Handwerkskammern die selbständigen Hand-
werker und die Inhaber handwerksähnlicher Betriebe 
des Handwerkskammerbezirks sowie die Gesellen 
und Lehrlinge dieser Gewerbetreibenden. Einkaufs-
und Liefergenossenschaften und Arbeitsgemein-
schaften des Handwerks, die nach dem bisher gelten-
den Recht Mitglied der Handwerkskammer sind, 
könnten nach der Handwerksordnung nicht Mitglied 
der Handwerkskammer sein. Die Maßgabe zu Buch-
stabe b) stellt deshalb klar, daß sie Mitglied der Hand-
werkskammer bleiben. 

Nach § 1 Absatz 1 der Handwerksordnung ist der 
selbständige Betrieb eines Handwerks als stehendes 
Gewerbe nur den in der Handwerksrolle eingetrage-
nen selbständigen Handwerkern gestattet. Die Maß-
gabe zu Buchstabe c) konkretisiert die Besitzstands-
wahrung: Bei fortbestehender Berechtigung zur Aus-
übung eines Handwerks hat die Eintragung in die 
Handwerksrolle mit dem Handwerk der Anlage A zu 
erfolgen, dem das bisherige Handwerk zugeordnet 
werden kann. Ferner darf der Meistertitel des Hand-
werks der Anlage A geführt werden, mit dem der 
Handwerker eingetragen wird. Buchstabe d) regelt die 
Fälle, in denen nach bisherigem Recht eine gewerbli-
che Tätigkeit nicht als Handwerk eingestuft, jedoch 
als Handwerk in der Anlage A zur Handwerksordnung 
aufgeführt ist. In Buchstabe e) wird klargestellt, daß 
derjenige, der berechtigt ist, in dem in A rt . 3 genann-
ten Gebiet ein handwerksähnliches Gewerbe auszu-
üben, mit dem entsprechenden handwerksähnlichen 
Gewerbe der Anlage B der Handwerksordnung einzu-
tragen ist. 

Buchstabe f) bestimmt, daß die Organisation des 
Handwerks in dem in Artikel 3 des Vertrages genann-
ten Gebiet bis 31. Dezember 1991 an die entspre-
chenden Vorschriften der Handwerksordnung anzu-
passen ist. Die Handwerksordnung enthält detaillie rte 
Vorschriften über die Organe der Organisation des 
Handwerks und über die Wahl ihrer Mitglieder, insbe- 

 



sondere eine Wahlordnung für die Wahlen zur Hand-
werkskammer.  

Durch die Maßgaben g) bis o), die im Zusammenhang  

mit der Übernahme des bundesdeutschen Ordnungs-
rahmens für die berufliche Qualifizierung (Handwerks-
ordnung, Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und  
Meisterprüfungsverordnungen) stehen, werden wich-
tige Voraussetzungen für eine wettbewerbsfähige  

Marktwirtschaft in dem Gebiet der Deutschen Demo-
kratischen Republik geschaffen. Nur mit modern und  
marktkonform ausgebildetem Personal kann die Wi rt

-schaft den vor ihr liegenden schwierigen Umstellungs-
prozeß bewältigen.  

3. Das Schornsteinfegergesetz erfordert unter anderem  
aus Gründen der Besitzstandswahrung eine Reihe  
von Maßgabebestimmungen.  

Nach Buchstabe a) sollen die Vorschriften über die  

Zusatzversorgung im Schornsteinfegerhandwerk  

nicht in dem in Artikel 3 genannten Gebiet gelten. Das  

Ruhegeld nach den Vorschriften des IV. Teils des Ge-
setzes setzt sich aus Leistungen der Sozialversiche-
rung und Leistungen der Versorgungsanstalt zusam-
men, die für die Altersversorgung der Bezirksschorn-
steinfegermeister in dem in Artikel 3 genannten Gebiet  

nicht übernommen werden können.  

Buchstabe b) bestimmt, daß bisher erworbene Be-
rechtigungen fortgelten. Bei Erfordernis, insbeson-
dere wenn nicht genügend Bezirksschornsteinfeger-
meister zur Verfügung stehen, wird es durch Buch-
stabe c) möglich sein, im Einzelfall Bezirksschorn-
steinfegermeister über die Altersgrenze des § 9 des  

Gesetzes hinaus ihren Beruf ausüben zu lassen.  
Buchstabe d) dient der Besitzstandswahrung für noch  
nach bisherigem Recht erfolgende Prüfungsverfahren  

in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet.  

Ebenfalls der Besitzstandswahrung dient Buch-
stabe e).  

4. § 3 Absatz 3 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen Re-
gelung des Rechts der Industrie- und Handelskam-
mern sieht neben einheitlichen Grundbeiträgen Umla-
gen auf der Grundlage der festgesetzten Gewerbe-
steuermeßbeträge vor. In dem in Artikel 3 genannten  
Gebiet wird zwar ab 1. Januar 1991 auch das Gewer-
besteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland in  
Kraft  gesetzt; es ist jedoch nicht sichergestellt, daß die  

Industrie- und Handelskammern rechtzeitig die Ge-
werbesteuermeßbeträge der Kammerzugehörigen er

-

halten. Daher muß den Kammern die Möglichkeit er-
öffnet werden, die Beiträge abweichend von § 3  
Abs. 3 und 4 des Gesetzes mit Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde festzusetzen. Diese Möglichkeit ist bis  

zum 31. Dezember 1992 gegeben.  

Die Übergangsregelung lehnt sich an § 113 Absatz 1  
der Handwerksordnung an; danach wird der Beitrags-
maßstab für die Beiträge zu den Handwerkskammern  
von diesen mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde  

festgesetzt.  

Zu Sachgebiet C  

1. Mit Wirkung vom 1. Januar 1991 wird das Förderin-
strumentarium, insbesondere die Projektfilm-, Refe-
renzfilm-, Drehbuch-, Verleih- und Abspielförderung  
und das System der Film- und Video-Abgabe des  

Filmförderungsgsetzes in den in Artikel 3 des Vertra-
ges genannten Ländern Anwendung finden. Für einige  
Förderarten, wie Referenzfilmförderung und Förde-
rung des Filmabspiels bedarf es ergänzender Festle-
gungen hinsichtlich der Voraussetzungen für die erst-
malige Inanspruchnahme der Fördermittel. Den Be-
sonderheiten der erstmaligen Erhebung der Film- und  
Video-Abgabe wird ebenfalls Rechnung getragen. Die  

Anlage zur Verordnung zum Filmförderungsgesetz  

enthält eine Liste der internationalen Filmfestspiele,  

deren Auszeichnungen einem von der Filmbewer-
tungsstelle Wiesbaden vergebenen Prädikat ,,beson-
ders we rtvoll" gleichstehen. Diese Gleichstellung be-
wirkt, daß der ausgezeichnete Film nach näherer Maß-
gabe der §§ 22, 23 des Gesetzes über Maßnahmen  
zur Förderung des deutschen Films auch die Refe-
renzfilmförderung erhalten kann. Mit der Ergänzung  
der Liste um die Filmwoche in Leipzig wird die be-
schriebene Vergünstigung auch dort  ausgezeichneten  
Filmen zugutekommen.  

Der Liquidationsauftrag des Gesetzes zur Abwicklung  

und Entflechtung des ehemaligen reichseigenen Film-
vermögens bezieht sich nur auf die im Bundesgebiet  

belegenen Werte des ehemaligen reichseigenen Film-
vermögens und ist seit 1971 abgeschlossen. Aus der  

Liquidation ging neben dem Sondervermögen „Ufa-
Abwicklungserlös" auch die „Unterstützungskasse  
des ehemaligen reichseigenen Filmvermögens  

GmbH" hervor, die das Vermögen zur Unterstützung  
bedürftiger Arbeitnehmer der aufgelösten Gesell-
schaften sowie von bedürftigen Hinterbliebenen ver-
wendet. Da die Möglichkeit besteht, daß zu diesem  
Personenkreis auch Einwohner aus dem in Artikel 3  
des Vertrages genannten Gebiet gehören, ist nur die  
Überleitung dieser Vorschrift vorgesehen.  

2. Für befugt aufgestellte Geldspielgeräte, die bestimm-
ten Anforderungen der Spielverordnung nicht genü-
gen, soll ein Bestandsschutz durch eine Übergangs-
frist gewährt werden.  

3. Für Alt-Getränkeschankanlagen wird der Besitzstand  
gewahrt und den Betreibern eine Frist zur Anpassung  
an die neuen Vorschriften eingeräumt. Ferner wird für  
sachverständige Mitglieder aus dem Gebiet der bishe-
rigen Deutschen Demokratischen Republik eine zeit-
lich befristete Mitwirkung vom Deutschen Ausschuß  
für Getränkeschankanlagen vorgesehen. In dieser Zeit  

sollen sie sich mit der Ausschußtätigkeit vertraut ma-
chen.  

4. Die Übergangsregelung zum Eichgesetz und Eichord-
nung haben zum Ziel, die Belastungen der Wi rtschaft  
aufgrund der neuen Rechtssituation möglichst gering  
zu halten. Für im Verkehr befindliche Meßgeräte wird  

ein befristeter Bestandsschutz gewährt. Den Verwen-
dern von Meßgeräten werden Fristen zur Anpassung  
an die neue Rechtslage eingeräumt. Gleichzeitig soll  
es den im Entstehen begri ffenen Eichverwaltungen  
ermöglicht werden, in ihre Aufgaben hineinzuwach-
sen. 

 



5. Die Übergangsbestimmungen für die Fertigpackungs-
verordnungen geben der Wi rtschaft  die Möglichkeit, 
sich auf die Packungsgrößen der Fertigpackungsver-
ordnung einzustellen. Die jeweils genannten Fristen — 
Ende 1992 — berücksichtigten das Datum der Vollen-
dung des Europäischen Binnenmarktes. Bis dahin 
kann die Umstellung auf das bundesdeutsche Recht, 
welches zu einem erheblichen Teil auf Gemein-
schaftsrecht beruht, abgeschlossen sein. 

Zu Sachgebiet D 

1. Das Argument der auf deutscher Steinkohle gestütz-
ten Versorgungssicherheit, das dem Zweiten und Drit-
ten Verstromungsgesetz zugrunde liegt, gilt im Gebiet 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
nicht. Es ist daher nicht vertretbar, die dortigen Ver-
braucher zur Stützung des westdeutschen Steinkoh-
lenbergbaus heranzuziehen. 

Verbraucher in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik sollen einen ungehinderten Zugang zur Steinkohle 
aus Drittländern erhalten. Das Kohlezollkontingentge-
setz hätte vor diesem Hintergrund im Gebiet der Deut-
schen Demokratischen Republik keine Funktion. So-
mit ist die Überleitung entbehrlich. 

2. Die Verordnung über die Errichtung wi rtschaftlicher 
Pflichtgemeinschaften in der Braunkohlewirtschaft 
und die Durchführungsverordnung hierzu sind auf 
dem Gebiet der Bundesrepublik ohne praktische Be-
deutung und sollen deshalb aufgehoben werden. 

3. Das Bundesberggesetz kann nur unter Anpassung an 
die unterschiedliche rechtliche und tatsächliche Si-
tuation im Bergbaubereich der Deutschen Demokrati-
schen Republik übergeleitet werden. Diese ist vor al-
lem durch einen erheblich umfassenderen Geltungs-
bereich sowie durch ein grundlegend anderes Be-
rechtigungs- und Zulassungssystem gekennzeichnet. 
Auch die für die Existenz der Bergbaubetriebe in der 
Deutschen Demokratischen Republik entscheiden-
den Bergbauschutzgebiete können nur unter Anpas-
sung an vergleichbare Insitute in das Bundesbergge-
setz überführt werden. Die Übertragung der auf Grund 
des Bundesberggesetzes vom Bundesminister für 
Wirtschaft erlassenen technischen Bergverordnungen 
auf die Deutsche Demokratische Republik ist eine 
Folge der Überleitung des Bundesberggesetzes 
selbst. Hierfür ist jedoch eine gewisse Übergangszeit 
erforderlich. 

4. Um zu gewährleisten, daß die künftigen Geologischen 
Landesämter auf dem Gebiet der Deutschen Demo-
kratischen Republik dieselben Daten aus einer Explo-
rationstätigkeit erhalten wie die Geologischen Lan-
desämter in der Bundesrepublik, ist die Überleitung 
des Lagerstättengesetzes erforderlich. 

5. Im Interesse verstärkter Heizenergieeinsparung und 
damit weiterer Umweltentlastung (Reduzierung des 
Ausstoßes von Kohlendioxyd) sollen die Vorschriften 
des Energieeinsparrechts zwar rasch auch in dem in 
Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet wirksam 
werden. Gleichwohl bedarf es aus Gründen der Ver-
hältnismäßigkeit, des Eigentums- und des Verbrau

-

cherschutzes angemessener Übergangsregelungen 
und -fristen. 

6. Im Bereich der leitungsgebundenen Energien wird der 
in der Bundesrepublik Deutschland geltende rechtli-
che Ordnungsrahmen, der insbesondere aus dem 
Energiewirtschaftsgesetz und den darauf gestützten 
Verordnungen besteht, übergeleitet. Hierzu sind 
Übergangsbestimmungen erforderlich: 

Bei Elektrizität und Gas müssen die Bestimmungen 
der Bundestarifordnung über die Struktur der Tarife 
bis spätestens zum 30. Juni 1992 erfüllt sein. Dieses 
Datum entspricht der Übergangsfrist in § 18 Satz 2 
der Bundestarifordnung Elektrizität. Darüber hinaus 
sind die Elektrizitätspreise der Höhe nach — also in 
der Summe der einzelnen Preisbestandteile — mög-
lichst rasch auf Kostenniveau anzuheben. Sie unterlie-
gen dabei als Höchstpreisvorschriften der Genehmi-
gung der Länder. Bei Strom außerhalb des Bereichs 
der Tarifabnehmer sowie bei Gas und Fernwärme gilt, 
sobald die Übergangsfristen für die entsprechenden 
Preisvorschriften der Deutschen Demokratischen Re-
publik außer Kraft getreten sind, die kartellrechtliche 
Mißbrauchsaufsicht. Die Maßgabebestimmungen für 
die Versorgungsbedingungen sollen in erster Linie 
dem Schutz der Kunden dienen (zum Beispiel Haus-
anschlußregelung) oder zur Vermeidung von Versor-
gungsstörungen in der Übergangszeit beitragen. Im 
übrigen werden Regelungen zum Einbau von Meßein-
richtungen bei Gas und Fernwärme getroffen. Die 
Gashochdruckverordnung wird im Zusammenhang 
mit der Gewerbeordnung übergeleitet. 

Zu Sachgebiet E 

Bei der Überleitung des Textilkennzeichnungsgesetzes 
und des Kristallglaskennzeichnungsgesetzes ist zu be-
rücksichtigen, daß diese Gesetze auf Recht der Europäi-
schen Gemeinschaften, den Richtlinien zur Textilkenn-
zeichnung und der Richtlinie zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten für Kristallglas, beruhen. 
Um den Absatz von Erzeugnissen zu ermöglichen, die 
noch nicht entsprechend den Vorschriften des Textil-
kennzeichnungsgesetzes oder des Kristallkennzeich-
nungsgesetzes gekennzeichnet sind, sind in beiden Fäl-
len Übergangsfristen erforderlich. Die Übergangsrege-
lungen sind durch Ermächtigungen der Europäischen 
Gemeinschaft gedeckt. 

Zu Sachgebiet F 

Die Änderungen betreffen rechtstechnische Anpassun-
gen im Hinblick auf den Sonderstatus von Berlin und die 
Einbeziehung des Gebiets der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik in das Bundesgebiet. 

Zu Kapitel V der Anlage Il 

Zu Sachgebiet A 

1. Die noch bestehenden Beschränkungen in der Ver-
ordnung über die Aufhebung oder Beibehaltung von 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Preise vom 
25. Juni 1990 werden schrittweise aufgehoben und, 

 



soweit erforderlich, durch Regelungen des Bundes-
rechts ersetzt. Hinsichtlich des Bereichs Post- und 
Fernmeldewesen erfolgt dies im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens des Beitritts, während die Beschränkun-
gen in den Bereichen Energie, Verkehr, Mieten und 
Pachten zu den in den Maßgaben festgelegten Zeit-
punkten außer Kraft treten. Die zweite Verordnung 
vom Juli 1990, die die Preise für Flüssiggas regelt, gilt 
bis zum 31. Dezember 1990. Sollten aufgrund außer-
gewöhnlicher Umstände Preiseingriffe in den Markt 
notwendig werden, so könnten diese mit Hilfe des 
bundesdeutschen Preisgesetzes erfolgen. 

2. Die Bestimmungen insbesondere über den von Apo-
theken den gesetzlichen Kassen von den Apotheken 
zu gewährenden Kassenrabatt bleiben bestehen bis 
die entsprechenden Regelungen des bundesdeut-
schen Sozialgesetzbuchs (Fünftes Buch) in Kra ft  tre-
ten. Andernfalls entstünde in der Übergangszeit ein 
rechtsfreier Raum, der zu Kostenerhöhungen im Kas-
senbereich führen würde. 

3. Seit 1. Juli 1990 gilt für die Produktionsgenossen-
schaften des Handwerks das Genossenschaftsge-
setz. Die Produktionsgenossenschaft des Handwerks 
als Sonderform der Genossenschaft soll bis 31. De-
zember 1992 durch eine andere Rechtsform ein-
schließlich der eingetragenen Genossenschaft abge-
löst werden. Für die Umstrukturierung der Produkti-
onsgenossenschaften des Handwerks erscheint 
diese Frist ausreichend. Dann noch bestehende Pro-
duktionsgenossenschaften des Handswerks sind mit 
diesem Enddatum kraft Gesetzes aufgelöst. 

4. Die Anordnung über kooperative Einrichtungen im Be-
reich der Dienst-, Reparatur- und unmittelbaren Ver-
sorgungsleistungen, die ohnehin kaum Bedeutung er-
langt hat, soll für Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks bis zu deren Umwandlung in eine andere 
Rechtsform noch zur Verfügung stehen und späte-
stens zum 31. Dezember 1992 außer Kra ft  treten. 

5. Die befristete Fortgeltung der Verordnung über den 
Erwerb von Grund und Boden durch kleine und mit-
telständische Unternehmen soll die Existenzgründung 
von Bürgern aus dem Gebiet der Deutschen Demo-
kratischen Republik erleichtern. 

Zu Sachgebiet F 

1. § 8 des Gesetzes über Außenwirtschaftsbeziehungen 
der DDR gilt zum Zwecke der Erfüllung zwischen-
staatlicher Vereinbarungen, insbesondere mit der So-
wjetunion fo rt . Er wird dadurch sichergestellt, daß 
äußerstenfalls Unternehmen zur Einhaltung ihrer Ver-
pflichtungen gezwungen werden können. Die Ent-
schädigungsklausel ist verfassungsrechtlich erforder-
lich. 

Die Fortgeltung von § 50 des Gesetzes über Außen-
wirtschaftsbeziehungen der Deutschen Demokrati-
schen Republik ist geboten, da die Auflösung der 
volkseigenen Außenhandelsbetriebe einer gewissen 
Zeit bedarf. 

2. Die befristete Fortgeltung der Beschlüsse des Mini-
sterrates und der Richtlinie über die Gewährung finan-
zieller Hilfen stehen im Zusammenhang mit der Be- 

Stimmung des Artikel 2 g des Vertrages zur Regelung 
des Vertrauensschutzes und zur Fortentwicklung der 
gewachsenen außenwirtschaftlichen Beziehungen. 

Zu Kapitel VI der Anlagen I und II 

Zu Sachgebiet A 

Durch Artikel 8 des Vertrages wird grundsätzlich das 
gesamte Bundesrecht aus den Rechtsgebieten Boden-
nutzung, Tierhaltung und Veterinärwesen auf das in Arti-
kel 3 des Vertrages genannte Gebiet übergeleitet, so daß 
insoweit eine einheitliche Rechtsanwendung im gesam-
ten, erweiteren Bundesgebiet gewährleistet ist. Die 
Landwirtschaft in dem in Artikel 3 des Vertrages genann-
ten Gebiet wird dadurch in die Lage versetzt, zu den 
gleichen Bedingungen zu produzieren, wie sie im bishe-
rigen Geltungsbereich des Bundesrechtes bestehen. Ins-
besondere folgende Gesetze — einschließlich der zu ih-
nen ergangenen Rechtsverordnungen — werden von der 
Überleitung erfaßt: 

1. Düngemittelgesetz 

2. Saatgutverkehrsgesetz 

3. Sortenschutzgesetz 

4. Pflanzenschutzgesetz 

5. Tierzuchtgesetz 

6. Futtermittelgesetz 

7. Tierseuchengesetz 

8. Tierkörperbeseitigungsgesetz 

9. Tierschutzgesetz 

Allerdings ist es zur Vermeidung von Marktstörungen und 
zur Erleichterung der Anpassung an das Bundesrecht 
erforderlich, bestimmte Vorschriften des Bundesrechts 
nur mit Maßgaben überzuleiten, so daß den in und für die 
Landwirtschaft tätigen Personen und Betrieben Gelegen-
heit zur Umstellung auf die neuen Gegebenheiten einge-
räumt wird. 

Bei den vorgesehenen Maßgaben handelt es sich über-
wiegend um Übergangsfristen, während deren Laufzeit 
bestimmte Voraussetzungen des Bundesrechtes noch 
nicht einzuhalten sind, sondern die im in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet bisher geltenden Vorschrif-
ten insoweit partiell ihre Gültigkeit behalten. 

Soweit durch die Maßgaben bestimmte nach dem Bun-
desrecht vorgesehene Zulassungen oder Erlaubnisse 
zum Inverkehrbringen, Anwenden oder Herstellen be-
stimmter Stoffe oder Stoffkombinationen (Düngemittel, 
Pflanzenschutzmittel, Impfstoffe) erfaßt sind, ist durch 
die Formulierung sichergestellt, daß die nach dem bishe-
rigen Recht der Deutschen Demokratischen Republik zu-
gelassenen oder erlaubten Mittel nur in dem in Artikel 3 
des Vertrages genannten Gebiet in den Verkehr ge-
bracht, hergestellt oder angewendet werden dürfen. 
Durch die Maßgaben wird aber nicht ausgeschlossen, 
daß Erzeugnisse, die nach dem uneingeschränkt gelten-
den Bundesrecht hergestellt sind, im gesamten Bundes-
gebiet verkehrsfähig sind und do rt  angewendet werden 
dürfen. Einer besonderen Überleitung bedarf auch das 
Sortenschutzrecht, nach dem dem Züchter einer neuen 

 



Pflanzensorte ein gewerbliches Schutzrecht gewährt 
wird. Der Geltungsbereich eines erteilten Sortenschutzes 
wird auf das ganze Bundesgebiet erstreckt; das nach 
bisherigem Recht der Deutschen Demokratischen Repu-
blik gewährte besondere Recht des Wirtschaftssorten-
schutzrechts wird auf den Sortenschutz nach dem Sor-
tenschutzgesetz übergeleitet; darüber hinaus sind für 
das Erfordernis der Neuheit sowie für den Inhalt des Sor-
tenschutzes Übergangsregelungen erforderlich. 

Zu Sachgebiet B 

Mit dem Inkrafttreten des Bundesrechts gilt in dem in 
Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet auch das Land-
wirtschaftsgesetz vom 5. September 1955. Dieses Ge-
setz enthält zum einen den Auftrag, mit den Mitteln der 
allgemeinen Wirtschafts- und Agrarpolitik Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die es der Landwirtschaft ermögli-
chen, ihre Produktivität zu steigern und die soziale Lage 
der in der Landwirtschaft Tätigen zu verbessern. Zum 
anderen verpflichtet das Landwirtschaftsgesetz die Bun-
desregierung, jährlich dem Bundestag einen Bericht über 
die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft und die vor-
gesehenen Maßnahmen vorzulegen. 

Die Anpassung der Agrarstrukturen in dem in Artikel 3 
des Vertrages genannten Gebiet an die soziale und öko-
logische Marktwirtschaft und die Ausrichtung auf den 
gemeinsamen Binnenmarkt stellen eine hohe agrarpoliti-
sche Herausforderung dar. Im Rahmen dieses Anpas-
sungsprozesses kommt dem Produktionsfaktor Boden 
eine besonders hohe Bedeutung zu. Mit dem Wirksam-
werden des Beitritts sollen daher auch die Vorschriften 
über den landwirtschaftlichen Bodenverkehr und die Bo-
denordnung (Grundstückverkehrsgesetz, Landpachtver-
kehrsgesetz, Flurbereinigungsgesetz) aus dem Bundes-
recht uneingeschränkt übergeleitet werden. 

Das auf Artikel 91 a des Grundgesetzes beruhende Ge-
setz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes" bietet ein geeig-
netes Förderungsinstrument, mit dem Bund und Länder 
gemeinsam zur Lösung dieser Aufgabe beitragen kön-
nen. Mit der Überleitung dieses Gesetzes ist in dem in 
Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet für die Anwen-
dung des Gesetzes zur Förderung der agrarstrukturellen 
und agrarsozialen Anpassung der Landwirtschaft der 
Deutschen Demokratischen Republik an die soziale 
Marktwirtschaft — Fördergesetz — vom 6. Juli 1990 
insofern kein Raum mehr, als das Gesetz über die Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes" Anwendung findet. 

Nicht übergeleitet werden kann das Reichsnährstands-
Abwicklungsgesetz. § 9 Abs. 1 Nr. 1 dieses Gesetzes 
verweist auf Artikel 131 des Grundgesetzes. Seine An-
wendung würde damit Ansprüche nach dieser Vorschrift 
eröffnen; dies ist jedoch nach Artikel 6 dieses Vertrages 
ausgeschlossen. In § 12 Abs. 1 des Reichsnährstands-
Abwicklungsgesetzes ist die Herausgabe des Verwal-
tungsvermögens im Sinne des Artikel 135 Abs. 2 des 
Grundgesetzes geregelt. Die Verwendung von Verwal-
tungsvermögen wird jedoch durch Artikel 21 des Vertra-
ges abschließend geregelt. 

Das Gesetz zur Förderung der bäuerlichen Landwirt-
schaft vom 12. Juli 1989 und die Landwirtschaftsförde-
rungsverordnung vom 19. Juli 1989 sollen in dem in Arti-
kel 3 des Vertrages genannten Gebiet nicht in Kra ft  tre-
ten. Diese Rechtsgrundlagen regeln die Gewährung des 
soziostrukturellen Einkommensausgleichs für durch den 
Abbau des Währungsausgleichs entstandene Einkom-
mensverluste. Da die Landwirtschaft der Deutschen De-
mokratischen Republik von dem Abbau des Währungs-
ausgleichs nicht direkt betroffen wurde, fehlt die wäh-
rungspolitische Rechtfertigung für die Überleitung des 
Gesetzes zur Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft. 
Im übrigen hätten bei der gegebenen Ausgestaltung des 
Gesetzes zur Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft 
wegen der besonderen Struktur der Landwirtschaft der 
Deutschen Demokratischen Republik nur geringe Aus-
gleichsbeträge gewährt werden können. 

Das Gesetz der Deutschen Demokratischen Republik 
über die strukturelle Anpassung der Landwirtschaft an 
die soziale und ökologische Marktwirtschaft in der Deut-
schen Demokratischen Republik — Landwirtschaftsan-
passungsgesetz — vom 29. Juni 1990 verfolgt das Ziel, 
Chancengleichheit im Wettbewerb für alle Eigentums-
und Wirtschaftsformen in der Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. Diesem Ziel dienen auch die Änderungen 
der §§ 44 und 53 des genannten Gesetzes. Nach § 44 
sind landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften 
verpflichtet, ausscheidende Mitglieder, die einen eigenen 
landwirtschaftlichen Betrieb errichten wollen, im Rahmen 
vorhandener Möglichkeiten zu unterstützen, dies betrifft 
unter anderem auch die Ausstattung mit Milchreferenz-
mengen und Lieferungsrechten für Zuckerrüben. Die An-
derung des § 53 bewirkt, daß auch Personen, die nicht 
vor dem 7. Oktober 1989 ihren Wohnsitz in dem in Arti-
kel 3 des Vertrages genannten Gebiet hatten, Grund und 
Boden gleichberechtigt kaufen und pachten können. 

Das Gesetz der Deutschen Demokratischen Republik 
über die landwirtschaftlichen Produktionsgenossen-
schaften — LPG-Gesetz — bleibt, soweit es nicht dem 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz entgegensteht (§ 69 
Abs. 2 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes), bis 
Ende des Jahres 1991 in Kraft. Im übrigen werden durch 
die Änderung des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes 
die bisher rechtsverbindlichen Musterstatuten für land-
wirtschaftliche Produktionsgenossenschaften mit In-
krafttreten dieses Vertrages außer Kra ft  gesetzt. 

Das Gesetz der Deutschen Demokratischen Republik 
über die Übertragung des Eigentums und die Verpach-
tung volkseigener landwirtschaftlich genutzter Grund-
stücke an Genossenschaften, Genossenschaftsmitglie-
der und andere Bürger vom 22. Juli 1990 verfolgt das Ziel 
einer Privatisierung volkseigener land- und forstwirt-
schaftlicher Grundstücke, die derzeit von landwirtschaft-
lichen Genossenschaften oder von Einzelpersonen be-
wirtschaftet werden, durch Verkauf, Verpachtung oder 
anderweitige Verwertung. Die Erfassung und Verwertung 
der Grundstücke erfolgt durch die Treuhand Land- und 
Forstwirtschaft; diese hat ihre Rechtsgrundlage in dem in 
Artikel 25 des Vertrages aufgeführten Treuhandgesetz 
der Deutschen Demokratischen Republik vom 17. Juni 
1990. 

 



Zu Sachgebiet C 

Das gesamte Marktordnungsrecht für die Land- und Er-
nährungswirtschaft ist grundsätzlich auch in dem in Arti-
kel 3 des Vertrages genannten Gebiet anwendbar. Es 
beinhaltet insbesondere die Preisstützung wichtiger 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse einschließlich eines Au-
ßenschutzregimes sowie die Festlegung von Qualitäts-
kriterien und Förderungsmöglichkeiten. Das Marktord-
nungsrecht basiert im wesentlichen auf dem Recht der 
Europäischen Gemeinschaft, weil die Agrarpolitik infolge 
der römischen Verträge in die Regelungsbefugnis der 
Organe der Gemeinschaft übergegangen ist. 

In dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet gelten 
grundsätzlich auch die zur Durchführung des Gemein-
schaftsrechts erlassenen nationalen Vorschriften. 

Bestimmte Regelungen können noch nicht in dem in Arti-
kel 3 des Vertrages genannten Gebiet angewandt wer-
den, weil die tatsächlichen Voraussetzungen gegenwär-
tig nicht gegeben sind. Ihre Anwendbarkeit ist für einen 
späteren Zeitpunkt vorgesehen. 

Entsprechend den Vorgaben des Rechts der Europäi-
schen Gemeinschaften wird später das gesamte Markt-
ordnungsrecht vollinhaltlich zur Anwendung kommen. 

Zu Sachgebiet D 

Im Bereich des Agrarsozialrechts wird von einer Überlei-
tung des Sozialversicherungs-Beitragsentlastungsge-
setzes vom 21. Juli 1986 wegen seiner nur noch bis zum 
31. Dezember 1990 begrenzten Geltungsdauer abgese-
hen. Das Gesetz zur Errichtung einer Zusatzversorgungs-
kasse für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft 
vom 31. Juli 1974 wird nicht übergeleitet, da die Zusatz-
versorgungskasse ein tarifvertragliches Zusatzversor-
gungswerk voraussetzt, das in dem in Artikel 3 des Ver-
trages genannten Gebiet nicht vorhanden ist. 

Zu Sachgebiet E 

Im Bereich des Siedlungswesens kann der Anpassungs-
prozeß durch noch zu begründende Siedlungsunterneh-
mungen eine zusätzliche Unterstützung erfahren. Zu die-
sem Zweck soll auch das Reichssiedlungsgesetz über-
geleitet werden, allerdings unter anderem mit der Maß-
gabe, daß nicht eine Verpflichtung, sondern nur eine 
Möglichkeit zur Begründung solcher Unternehmen ge-
schaffen wird. 

Zu Sachgebiet F 

Im Bereich Forstwirtschaft und Jagd findet durch den 
Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik sowohl 
in rechtlicher wie auch in organisatorischer Hinsicht ein 
Umbruch statt . Durch die Bildung von Ländern, die die 
Zentralregierung ablösen, fallen Aufgaben in diesen Be-
reichen nach dem Grundgesetz in die Zuständigkeit die-
ser Länder. Die Länder setzen das hierzu erforderliche 
Landesforst- und -jagdrecht und schaffen Landesforst-
verwaltungen sowie Landesjagdbehörden. Ihnen fällt mit 
dieser Aufgabe eine große Verantwortung für die Umge-
staltung von Forstwirtschaft und Jagd zu. Die hier not-
wendigen Anpassungen werden unter anderem durch 
die Grundsätze über marktwirtschaftliche Prinzipien, die 

Erhaltung und Verbesserung des ökologischen und öko-
nomischen Leistungsvermögens des Waldes, die Wie-
derherstellung der freien Verfügbarkeit des Waldeigen-
tums und die Bindung des Jagdrechts an das Eigentum 
an Grund und Boden bestimmt. 

Das in diesen Bereichen geltende Bundesrecht wird 
übergeleitet. Es sind dies insbesondere die Vorschriften 
des Bundeswaldgesetzes, des Bundesjagdgesetzes, der 
gesetzlichen Handelsklassen für Rohholz, des forstlichen 
Saat- und Pflanzgutgesetzes und des Forstschäden-
Ausgleichsgesetzes. Bei einzelnen Rechtsvorschriften 
sind Maßgaben für das in Artikel 3 des Vertrages ge-
nannte Gebiet oder Änderungen des Bundesrechts erfor-
derlich und vorgesehen. 

Die Notwendigkeit, Bundesrecht mit bestimmten Maßga-
ben auf das in Artikel 3 des Vertrages genannte Gebiet 
überzuleiten, ergibt sich vor allem im Bereich des forst

-

lichen Saat- und Pflanzgutgesetzes, um die besondere 
Ausgangslage in diesem Fachbereich zu berücksichti-
gen. Änderungen und Maßgaben sind auch beim Bun-
desjagdgesetz erforderlich, um der veränderten Situation 
Rechnung zu tragen. 

Um die Integration der Fischerei der Deutschen Demo-
kratischen Republik in die gemeinsame Fischereipolitik 
der Europäischen Gemeinschaften zu gewährleisten, ist 
das gesamte Fischereirecht der Bundesrepublik 
Deutschland in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten 
Gebiet in Kraft zu setzen. Dabei ist insbesondere auf das 
Seefischerei-Gesetz als grundlegende Fischereivor-
schrift und die Seefischereiverordnung zu verweisen. Ein 
Anpassungsbedarf für das bundesdeutsche Fischerei-
recht ergab sich nur insofern, als die sich mit Beitritt der 
Deutschen Demokratischen Republik erweiternde 
Fischereizone es notwendig machte, die in der bisheri-
gen Fischereizone örtlich beschränkten Regelungen 
auch auf das erweiterte Gebiet auszudehnen. Es waren 
deshalb die nach § 4 Abs. 1 der Seefischereiverordnung 
zu bestimmenden verbindlichen Anlandeorte festzulegen 
und die im § 2 Abs. 2 Nr. 2 bisher nur für den ICES

--

Bereich III c (westliche Ostsee, das heißt Sund und Belte) 
festgelegte Beschränkung für Fahrzeuge mit einer be-
stimmten Motorstärke auch auf Teilgebiete des ICES

--

Bereichs Ill d (mittlere Ostsee, das heißt vor der Küste 
Mecklenburg-Vorpommerns) auszudehnen. 

Zu Kapitel VIII der Anlage I 

Zu den Sachgebieten A bis C 

Allgemeiner Teil 

Nach Artikel 8 des Vertrages wird grundsätzlich auch das 
bisher im Geltungsbereich des Grundgesetzes geltende 
Arbeitsrecht und Arbeitsschutzrecht auf das in Artikel 3 
des Vertrages genannte Gebiet übergeleitet. Damit wird 
auch für das Arbeitsrecht und das Arbeitsschutzrecht 
eine weitgehende Rechtseinheit herbeigeführt. 

Hiervon gibt es aber einige Ausnahmen: 

— Vorschriften des gesetzlichen Arbeitsvertragsrechts, 
die unterschiedliche Regelungen für Arbeiter und An-
gestellte vorsehen (§ 622 Bürgerliches Gesetzbuch 
und Gesetz über die' Fristen für die Kündigung von 
Angestellten), werden nicht übergeleitet, weil das 

 



Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung 
vom 30. Mai 1990 (BVerfG, Beschluß vom 30. Mai 
1990 — 1 BvL 2/83) § 622 Bürgerliches Gesetzbuch 
für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt hat. 
Diese Entscheidung gilt zwar unmi ttelbar nur für diese 
Vorschrift. Wegen der vergleichbaren Fragestellung 
sind darüber hinaus aber auch § 616 Abs. 2 und 
Abs. 3 Bürgerliches Gesetzbuch, § 63 Handelsge-
setzbuch und § 133c Gewerbeordnung sowie die §§ 1 
bis 7 und § 9 des Lohnfortzahlungsgesetzes von der 
Überleitung ausgenommen. 

— Bisher im Geltungsbereich des Grundgesetzes gel-
tendes Arbeitsrecht und Arbeitsschutzrecht wird in 
dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet zum 
Teil mit Maßgaben oder zu einem späteren Zeitpunkt 
gelten. Die Maßgaben sind teilweise rechtstechni-
scher Natur, teilweise haben sie materielle Bedeu-
tung, wie z. B. die Beibehaltung des gesetzlichen Min-
desturlaubs in Höhe von 20 Arbeitstagen in dem in 
Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet. Schließlich 
werden einige im Geltungsbereich des Grundgeset-
zes geltende Vorschriften in das in Artikel 3 des Ver-
trages genannte Gebiet erst später übergeleitet, zum 
Beispiel die Regelungen zum grundsätzlichen Ar-
beitsverbot an Sonn- und Feiertagen. 

Die in den Abschnitten I bis III aufgeführten Ausnahmen 
von dem Grundsatz der generellen Überleitung des Ar-
beitsrechts und des Arbeitsschutzrechts werden aber 
überwiegend nicht lange Bestand haben. Denn nach Arti-
kel 30 des Vertrages ist es Aufgabe des gesamtdeut-
schen Gesetzgebers, das Arbeitsvertragsrecht, das öf-
fentlich-rechtliche Arbeitszeitrecht und das Recht des 
technischen Arbeitsschutzes zusammenzufassen und 
neu zu gestalten. 

Besonderer Teil 

Zu Sachgebiet A (Arbeitsrechtsordnung) 

Zu Abschnitt I 

Das bundesdeutsche Recht, das für Arbeiter kürzere 
Kündigungsfristen als für Angestellte vorsieht, ist durch 
eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
30. Mai 1990 für mit dem Grundgesetz unvereinbar er-
klärt worden. Das Inkrafttreten dieses verfassungswidri-
gen Bundesrechts in dem in Artikel 3 des Vertrages ge-
nannten Gebiet kann deshalb nicht vorgesehen wer-
den. 

Zu Abschnitt II 

Die in § 18 Seemannsgesetz bislang vorgesehene Ver-
wahrung der Seefahrtsbücher durch den Kapitän eines 
Seeschiffes wäre mit dem von der Deutschen Demokra-
tischen Republik ratifizierten Übereinkommen Num-
mer 108 der Internationalen Arbeitsorganisation nicht 
vereinbar. Mit Rücksicht darauf, daß dem Seefahrtsbuch 
auch die Qualität eines amtlichen Ausweispapieres zu-
kommt, ist § 18 des Seemannsgesetzes, der eine grund-
sätzliche Verwahrung nicht durch den Inhaber des Doku-
ments, sondern durch den Kapitän anordnet, auch für 
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr 
zeitgemäß. Die vorgesehene Streichung des § 18 See- 

mannsgesetz behebt deshalb nicht nur eine völkerrecht-
' liche Zweifelsfrage, sondern schafft darüber hinaus eine 
im gesamten künftigen Geltungsbereich des Grundge-
setzes einheitliche Rechtslage. 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 

Das bundesdeutsche Recht, das für Arbeiter kürzere 
Kündigungsfristen als für Angestellte vorsieht, ist durch 
eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
30. Mai 1990 für mit dem Grundgesetz unvereinbar er-
klärt worden. Das Inkrafttreten dieses verfassungswidri-
gen Bundesrechts (hier: § 622 Bürgerliches Gesetzbuch) 
in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet kann 
deshalb nicht vorgesehen werden. Von dem Inkrafttreten 
ebenfalls ausgenommen ist die Vorschrift über die Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall für Angestellte (§ 616 
Abs. 2 und 3 Bürgerliches Gesetzbuch), weil die Differen-
zierungzwischen Arbeitern und Angestellten auch inso-
weit nach den Gründen der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 30. Mai 1990 mit dem Grund-
gesetz nicht vereinbar erscheint. 

Zu Nummer 2 

Von dem Inkrafttreten des Handelsgesetzbuches ausge-
nommen sind: Einige Vorschriften, die bereits im Bürger-
lichen Gesetzbuch enthalten sind; die Vorschrift über die 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle für kaufmännische 
Angestellte, weil die Differenzierung zwischen Arbeitern 
und Angestellten auch in der Entgeltfortzahlung nach den 
Gründen der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 30. Mai 1990 mit dem Grundgesetz nicht ver-
einbar erscheint sowie zwei verfassungswidrige Vor-
schriften aus dem Bereich der nachvertraglichen Wettbe-
werbsverbote. 

Zu Nummer 3 

Von dem Inkrafttreten ausgenommen sind überholte Re-
gelungen der Gewerbeordnung, die auch im bisherigen 
Geltungsbereich des Grundgesetzes keine praktische 
Bedeutung mehr haben sowie die Vorschrift über die Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfalle für technische Ange-
stellte, weil die Differenzierung zwischen Arbeitern und 
Angestellten auch in der Entgeltfortzahlung nach den 
Gründen der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 30. Mai 1990 mit dem Grundgesetz nicht ver-
einbar erscheint. 

Zu Nummer 4 

Die §§ 1 bis 7 und § 9 des Lohnfortzahlungsgesetzes 
treten in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet 
nicht in Kraft, weil die Differenzierung zwischen Arbeitern 
und Angestellten in der Entgeltfortzahlung im Krankheits-
falle nach den Gründen der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 30. Mai 1990 mit dem Grund-
gesetz nicht vereinbar erscheint. 

Das Inkrafttreten der §§ 10 bis 19 des Lohnfortzahlungs

-

gesetzes hängt von der Einführung des Krankenversiche- 

 



rungsrechts am 1. Januar 1991 ab und gibt den Kranken-
kassen eine angemessene Übergangsfrist von sechs 
Monaten zur Einführung des Lohnausgleichsverfah-
rens. 

Die übrigen Maßgaben enthalten die notwendigen tech-
nischen Verweisungen auf die fortgeltenden Vorschriften 
des Arbeitsgesetzbuches der Deutschen Demokrati-
schen Republik, die anstelle der §§ 1 bis 7 und § 9 des 
Lohnfortzahlungsgesetzes in dem in Artikel 3 des Vertra-
ges genannten Gebiet gelten. 

Zu Nummer 5 

In dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet ist der 
Erholungsurlaub bisher nicht Gegenstand vertraglicher, 
insbesondere tarifvertraglicher Vereinbarung. Durch die 
Maßgaben zum Inkrafttreten des Bundesurlaubsgeset-
zes wird deshalb der bisher in der Deutschen Demokra-
tischen Republik geltende gesetzliche Grundurlaub von 
20 Arbeitstagen als Mindesturlaub beibehalten. Der dar-
über hinausgehende in Rechtsvorschriften enthaltene Er-
holungsurlaub soll als vertraglich vereinbart für eine 
Übergangsfrist bis zum 30. Juni 1991 fortgelten, um bis 
zu einer Neuregelung in Tarifverträgen oder arbeitsver-
traglichen Vereinbarungen keine Lücke entstehen zu las-
sen. 

Zu Nummer 6 

Das Kündigungsschutzgesetz tritt mit den notwendigen 
technischen Maßgaben in Kraft, die nur bis zur Über-
nahme des Sechsten Buches des Sozialgesetzbuches 
bzw. bis zur Anpassung der Struktur der Arbeitsverwal-
tung in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet 
an die der Bundesrepublik Deutschland gelten. 

Zu Nummer 7 

Die Maßgaben zum Seemannsgesetz vollziehen für den 
Bereich des Seearbeitsrechts die Grundlinien des Eini-
gungsvertrages zum allgemeinen Arbeitsrecht nach. 

Die Maßgaben c bis e berücksichtigen, daß die Vorschrif-
ten des Arbeitsgesetzbuches der Deutschen Demokrati-
schen Republik über die gesetzlichen Kündigungsfristen 
und über die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle zu-
nächst weitergelten. Die Maßgabe b entspricht der in den 
Maßgaben zum Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch enthaltenen Übergangsbestimmung für Ar-
beitsverhältnisse im allgemeinen. 

Die in Buchstabe a vorgesehene Aussparung des § 35 
Abs. 2 entspricht der Nichtübemahme des § 115a Ge-
werbeordnung (Verbot der Lohnzahlung in Gaststätten), 
die Nichtübernahme des § 65 ist eine Folgeregelung zur 
Maßgabe d. 

Zu Nummern 8 und 9 

Für die Übernahme eines Heimarbeitswesens, das sich 
von dem bisher in dem in Artikel 3 des Vertrages genann

-

ten Gebiet geltenden System grundlegend unterschei

-

det, ist in Buchstabe a eine. Übergangszeit vorgesehen. 
Diese Zeit ist notwendig, um die für die Durchführung des 
Heimarbeitsgesetzes erforderlichen Strukturen zu schaf-
fen, insbesondere die im Heimarbeitsgesetz vorgese-
hene Entgeltüberwachung durch die Länder sicherzu-
stellen. 

Die Vorschrift in Buchstabe b entspricht dem Wortlaut 
des in § 29 Abs. 3 Satz 3 Heimarbeitsgesetz genannten 
§ 622 Abs. 3 Bürgerliches Gesetzbuch, der für das in 
Artikel 3 des Vertrages genannte Gebiet nicht übernom-
men wird. 

Zu Nummer 10 

§ 38 des Mitbestimmungsgesetzes enthält für die beiden 
ersten Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes (1. Juli 
1976) eine Übergangsvorschrift, die durch Zeitablauf ge-
genstandslos geworden ist. Sie wird daher zur Vermei-
dung von Mißverständnissen in dem in Artikel 3 des Ver-
trages genannten Gebiet nicht in Kraft gesetzt. 

Zu Nummer 11 

§ 1 Abs. 1 des Montan-Mitbestimmungsgesetzes stellt 
zur Abgrenzung des Anwendungsbereichs dieses Geset-
zes in der Eisen- und Stahlindustrie auf eine Unterneh-
mensliste ab, die Bestandteil eines Gesetzes der Alliier-
ten Hohen Kommission war. Dieses Gesetz hat nur im 
Bundesgebiet (Gebietsstand von 1950) gegolten, die 
Liste umfaßt deshalb keine außerhalb dieses Gebiets 
ansässigen Unternehmen. Daher muß für das in Artikel 3 
des Vertrages genannte Gebiet der Anwendungsbereich 
des Gesetzes in der Eisen- und Stahlindustrie durch den 
erwiegenden Betriebszweck der Unternehmen definie rt 

 werden. Die Vorschrift stimmt insoweit wörtlich mit der 
als part ielles Bundesrecht im Saarland geltenden Rege-
lung überein. 

Nach der in § 1 Abs. 1 des Montan-Mitbestimmungsge-
setzes enthaltenen „Walzwerksklausel" ist die Herstel-
lung der dort  bezeichneten Walzwerkserzeugnisse als 
Eisen- und Stahlerzeugung im Sinne dieses Gesetzes 
anzusehen; im bisherigen Geltungsbereich des Grundge-
setzes erfaßt diese Klausel im wesentlichen nur die am 
1. Juli 1981 dem Montan-Mitbestimmungsgesetz unter-
liegenden Unternehmen, nicht dagegen spätere Grün-
dungen von Walzwerken außerhalb montan-mitbestimm-
ter Unternehmen. Bis zum 31. März 1991, das ist die zur 
erstmaligen Bestellung von Aufsichtsräten nach dem 
Montan-Mitbestimmungsgesetz voraussichtlich erfor-
derliche Zeit, soll die „Walzwerksklausel" in dem in Arti-
kel 3 des Vertrages genannten Gebiet zunächst auch 
nach Wirksamwerden des Beitritts noch ohne Stichtags-
regelung gelten. Vom 1. April 1991 an soll dann auch in 
dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet die im 
bisherigen Geltungsbereich des Grundgesetzes geltende 
Stichtagsregelung in Kraft treten, jedoch mit Stichtag 
1. April 1991. Damit soll sichergestellt werden, daß künf-
tige Gründungen von Walzwerken in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet nicht anders behandelt wer-
den als im bisherigen Geltungsbereich des Grundgeset-
zes. 

 



Zu Nummer 12 

Die Übergangsregelung in Buchstabe a ist aus folgenden 
Gründen erforderlich: Das Betriebsverfassungsgesetz 
enthält keine Definition der Begriffe „Arbeiter" und „An-
gestellter", sondern verweist insoweit auf die entspre-
chenden versicherungsrechtlichen Begriffe. Der in § 6 
Abs. 2 Betriebsve rfassungsgesetz ausdrücklich in Bezug 
genommene § 3 Abs. 1 Angestelltenversicherungsgesetz 
gilt nicht für das in Artikel 3 des Vertrages genannte 
Gebiet. Diese Lücke soll mit der Maßgabevorschrift ge-
schlossen werden, die inhaltlich der rentenversiche-
rungsrechtlichen Abgrenzung entspricht und damit die 
Anwendung einheitlichen Rechts bei der Abgrenzung der 
Gruppen der Arbeiter und der Angestellten sicherstellt. 

Diese Regelung ist zeitlich befristet. Nach Artikel 34 des 
Rentenreformgesetzes 1992 vom 18. Dezember 1989 
(BGBl. I S. 2261) gilt ab 1. Januar 1992 für die Abgren-
zung der Gruppen der Arbeiter und der Angestellten das 
Sechste Buch des Sozialgesetzbuches (§ 133) auch für 
das in Artikel 3 des Vertrages genannte Gebiet. 

Buchstabe b enthält Sondervorschriften für eine Über-
gangszeit bis zum 30. Juni 1991. Sie regeln den Zeitpunkt 
für die erstmaligen Betriebsratswahlen sowie Rechte, 
Pflichten und Ende der Amtszeit von Arbeitnehmervertre-
tungen, die als Betriebsräte anerkannt werden. 

Zu Nummer 13 

Die Vorschrift befaßt sich mit der erstmaligen Wahl von 
Sprecherausschüssen nach dem Sprecherausschußge-
setz (Buchstabe a) und der Dauer der Amtszeit von be-
stehenden Sprecherausschüssen auf freiwilliger Basis 
(Buchstabe b). 

Zu Nummer 14 

Das Tarifvertragsgesetz wird mit der Maßgabe erstreckt, 
daß Rahmenkollektivverträge oder Tarifverträge alten 
Rechts, wenn und soweit sie entsprechend den Vor-
schriften des Arbeitsgesetzbuchs vom 16. Juni 1977 re-
gistriert wurden, bis zum Abschluß eines neuen Tarifver-
trages fortgelten. Die Tarifvertragsparteien können einen 
fortgeltenden Kollektivvertrag ganz oder teilweise erset-
zen oder ersatzlos außer Kraft setzen. 

Rationalisierungsschutzabkommen, die vor dem 1. Juli 
1990 abgeschlossen und registriert worden sind, treten 
ohne Nachwirkung am 31. Dezember 1990 außer Kraft. 
Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, daß diese 
Rationalisierungsschutzabkommen nicht der seit dem 
1. Juli 1990 geltenden Rechtslage entsprechen. Die Ra-
tionalisierungsschutzabkommen sollen Umsetzungen 
und Entlassungen sozialverträglich gestalten, berück-
sichtigen dabei aber nicht das seit dem 1. Juli 1990 zur 
Verfügung stehende Instrumentarium des Arbeitsförde-
rungsgesetzes der Deutschen Demokratischen Republik, 
wonach insbesondere Kurzarbeitergeld unter besonde-
ren Voraussetzungen gezahlt wird und Umschulungs-
maßnahmen gefördert werden. Zudem gehen die Ratio-
nalisierungsschutzabkommen davon aus, daß soge-
nannte Überleitungsverträge zwischen dem bisherigen 
Betrieb, dem Arbeitnehmer und einem übernehmenden 
Betrieb zustande kommen. Die Rechtsfigur des Überlei

-

tungsvertrags (§ 51 Abs. 1 Arbeitsgesetzbuch alte Fas-
sung) ist jedoch mit dem 1. Juli 1990 weggefallen. Wäh-
rend der bis zum 31. Dezember 1990 begrenzten Über-
gangsfrist haben die zuständigen Tarifvertragsparteien 
Gelegenheit, die Rationalisierungsschutzabkommen an 
die veränderte Gesetzeslage anzupassen. Arbeitnehmer, 
die bereits Ansprüche und Rechte aus Rationalisierungs-
schutzabkommen erworben haben, indem sie die maß-
gebenden Anspruchsvoraussetzungen bis zum Zeit-
punkt des Außerkrafttretens des einschlägigen Rationali-
sierungsschutzabkommens erfüllt haben, behalten diese 
Ansprüche und Rechte unter den Gesichtspunkten des 
Vertrauens- und Bestandsschutzes; die zuständigen Ta-
rifvertragsparteien können auch insofern neue Regelun-
gen treffen. 

Der letzte Satz stellt klar, daß die Regelungen des Arti-
kels 20 des Einigungsvertrags für den öffentlichen Dienst 
als Sondervorschriften unberüh rt  bleiben. 

Zu Nummer 15 

Die Maßgabe a stellt klar, daß es in dem in Artikel 1 Abs. 1 
des Vertrages genannten Gebiet zunächst noch keine 
organisatorisch eigenständige Arbeitsgerichtsbarkeit ge-
ben wird. Die Aufgaben der Arbeits- und der Landesar-
beitsgerichte werden für eine Übergangszeit von den 
bereits vorhandenen Kammern bzw. Senaten der Kreis-
gerichte und der Bezirksgerichte wahrgenommen. Aller-
dings wird bereits mit Wirksamwerden des Beitritts die 
Zuständigkeit des Bundesarbeitsgerichts — wie auch die 
der anderen obersten Bundesgerichte — auf den gesam-
ten Geltungsbereich des Grundgesetzes erstreckt wer-
den. 

Die in Buchstabe b enthaltene Maßgabe regelt die Fra-
gen, die sich für das in Artikel 1 Abs. 1 genannte Gebiet 
aus der Existenz der neu gebildeten Schiedsstellen für 
Arbeitsrecht ergeben. 

Zu Nummer 16 

Mit den in Nummer 16 aufgeführten Maßgaben wird das 
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersver-
sorgnung übergeleitet. Die §§ 1 bis 18 gelten für Zusa-
gen, die ab 1992 erteilt werden. Damit werden unkalku-
lierbare Risiken aus bestehenden Versorgungszusagen 
vermieden. 

Zu Sachgebiet B (Technischer Arbeitsschutz) 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummern 1 bis 7 

Aufgrund des § 24 Abs. 4 der Gewerbeordnung sind für 
die einzelnen Bereiche der überwachungsbedürftigen 
Anlagen technische Ausschüsse eingerichtet, deren Zu-
sammensetzung in den einzelnen Verordnungen näher 
festgelegt ist und deren Mitglieder vom Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung berufen werden. Die Aus-
schüsse beraten den Bundesminister für Arbeit und Sozi-
alordnung in technischen Fragen und ermitteln insbeson-
dere „Technische Regeln", mit denen die grundlegenden 
Anforderungen der Verordnungen erfüllt werden können. 

 



Die vorgesehenen Ergänzungen in den jeweiligen Verord-
nungen sehen vor, daß nach dem Wirksamwerden des 
Beitritts die technischen Ausschüsse unverzüglich um 
Vertreter der einschlägigen Kreise aus dem in Artikel 3 
des Vertrages genannten Gebiet ergänzt werden. Damit 
wird sichergestellt, daß die Ausschüsse alsbald die ein-
schlägige Fachmeinung für den vollen Geltungsbereich 
der Verordnungen repräsentieren. Die nach dem 31. De-
zember 1991 vorgesehene Neuberufung führt bei Auf-
rechterhaltung der gesamtdeutschen Repräsentanz zu 
einer Rückführung auf die ursprüngliche Mitgliederzahl. 

Zu Nummer 8 

Für den Ausschuß nach § 8 des Gerätesicherheitsgeset-
zes gelten die Ausführungen zu Nummern 1 bis 7 ent-
sprechend. 

Zu Nummer 9 

Buchstabe a: Der neue Sechste Abschnitt enthält die not-
wendigen Maßgaben für das Inkrafttreten der Medizinge-
räteverordnung (MedGV) in dem in Artikel 3 des Vertrages 
genannten Gebiet. In ihrem bisherigen Geltungsbereich 
gilt die Medizingeräteverordnung unverände rt  weiter. 

Zu § 22 

Satz 1 gibt den Betreibern medizinisch-technischer Ge-
räte Zeit, um die Gerätebücher (§ 13 der Medizingeräte-
verordnung) einzurichten und die Aufbewahrung der Ge-
brauchsanweisungen und Gerätebücher (§ 14 der Medi-
zingeräteverordnung) zu regeln. Satz 2 stellt klar, daß die 
Medizingeräteverordnung im übrigen in dem in Artikel 3 
des Vertrages genannten Gebiet mit dem Wirksamwer-
den des Beitritts in Kraft tritt, und zwar mit den inhaltli-
chen Maßgaben der §§ 23 bis 27. 

Zu § 23 

Die Vorschrift erfaßt Zulassungen nach § 4 der Verord-
nung über den Verkehr mit medizintechnischen Erzeug-
nissen vom 27. Januar 1987 (GBl. I Nr. 4 S. 23) und Aus-
nahmegenehmigungen nach § 12 der Ersten Durchfüh-
rungsbestimmung vom 3. August 1987 zur Verordnung 
über den Verkehr mit medizintechnischen Erzeugnissen 
(GBl. I Nr. 19 S. 200). Die Weiterführung klinischer Erpro-
bungen von medizinisch-technischen Geräten der Grup-
pen 1 und 2 am Menschen bedarf der Ausnahmegeneh-
migung nach § 5 Abs. 10 der Medizingeräteverordnung. 

Zu § 24 

Absatz 1 entspricht einem praktischen Bedürfnis im Hin-
blick auf die Aufrechterhaltung einer qualifizierten medi-
zinischen Versorgung in dem in Artikel 3 des Vertrages 
genannten Gebiet. Die Vorschrift gilt für alle der Medizin-
geräteverordnung unterliegenden medizinisch-techni-
schen Geräte. Absatz 2 beschränkt die Anwendung der 
Vorschriften anderer einschlägiger Verordnungen nach 
§ 24 der Gewerbeordnung entsprechend den für diese 

Verordnungen in der Anlage I zum Vertrag bestimmten 
Maßgaben. Durch Absatz 3 wird klargestellt, daß der 
Weiterbetrieb und die Inbetriebnahme der unter Absatz 1 
fallenden medizinisch-technischen Geräte nicht zu La-
sten von Patienten oder anderen Personen gehen darf. 
Auch diese Geräte dürfen zum Beispiel nicht betrieben 
werden, wenn sie Mängel aufweisen, durch die Patien-
ten, Beschäftigte oder Dritte gefährdet werden können 
(§ 6 Abs. 1 Satz 2 der Medizingeräteverordnung). Unbe-
rührt bleiben auch die besonderen Anforderungen nach 
anderen Rechtsvorschriften und den dazu im Vertrag und 
seinen Anlagen getroffenen Regelungen, zum Beispiel für 
den Weiterbetrieb von Röntgeneinrichtungen. 

Zu § 25 

Satz 1 stellt klar, daß die Frist für die erstmalige Durch-
führung der sicherheitstechnischen Kontrollen späte-
stens am 1. Januar 1992 beginnt. Aus Satz 2 folgt, daß 
zwischen der letzten Prüfung nach den bisherigen Vor-
schriften und der erstmaligen Durchführung der sicher-
heitstechnischen Kontrollen keine längere Frist liegen 
darf, als sie bei weiterer Anwendung der bisherigen Vor-
schriften zulässig wäre. Bis zur Anwendung des § 11 ist 
die elektrotechnische Sicherheit dieser Geräte der 
Gruppe 1 weiter nach den einschlägigen Fachbereich-
standards der Deutschen Demokratischen Republik (TGL 
200-0619/08 und TGL 200-0624) zu prüfen. Für medizi-
nisch-technische Geräte der Gruppe 1, die ab dem Tag 
des Wirksamwerdens des Beitritts errichtet und in Be-
trieb genommen werden und den Vorschriften der Medi-
zingeräteverordnung entsprechen, wie sie schon bisher 
gegolten hat, gilt § 11 der Medizingeräteverordnung ab 
der Inbetriebnahme. 

Zu § 26 

Die Vorschrift gibt Zeit zur Erstellung des Bestandsver-
zeichnisses. Bis dahin sind die medizinisch-technischen 
Geräte der Gruppen 1 und 3 weiter auf der Grundlage der 
bisherigen Regelungen zu erfassen (siehe Verfügungen 
und Mitteilungen des Ministeriums für Gesundheitswe-
sen der Deutschen Demokratischen Republik 1987 Nr. 1 
S. 2). Die gesonderte Erfassung der medizinisch-techni-
schen Geräte, die im Rahmen der Soforthilfe der Bundes-
regierung bereitgestellt werden, bleibt hiervon unbe-
rührt. 

Zu § 27 

Absatz 1 stellt klar, welche Stichtage für die Anwendung 
des § 28 — bisher § 22 — der Medizingeräteverordnung 
in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet maß-
gebend sind. Der für die Anwendung des § 28 Abs. 1 der 
Medizingeräteverordnung im bisherigen Geltungsbe-
reich der Medizingeräteverordnung maßgebende Stich-
tag wurde im Interesse einer einheitlichen Rechtsanwen-
dung beibehalten. Absatz 2 präzisiert die Anforderungen 
an den Nachweis der regelmäßigen Wartung nach § 28 
Abs. 2 Satz 2 der Medizingeräteverordnung. Die Rege-
lung entspricht zum Teil den für den bisherigen Geltungs-
bereich der Medizingeräteverordnung auf Verwaltungs-
ebene getroffenen Durchführungsbestimmungen 
(Grundsätze für die sicherheitstechnische Prüfung nach 

 



§ 22 Abs. 2 der MedGV, BArbBl. 4/1987 S. 39) und be-
rücksichtigt die organisierte Eigenwartung in Kranken-
häusern (siehe Verfügungen und Mitteilungen des Mini-
steriums für Gesundheitswesen der Deutschen Demo-
kratischen Republik 1982 Nr. 3 S. 36). Absatz 3 gibt aus-
reichend Zeit, um die sicherheitstechnische Einzelprü-
fung der prüfpflichtigen Geräte einschließlich der E rtei-
lung der Prüfbescheinigungen fristgerecht durchzufüh-
ren. 

Buchstaben b und c: Es handelt sich um redaktionelle 
Folgeänderungen zu Buchstabe a. 

Zu Abschnitt Ill 

Zu Nummer 1 

Buchstabe a: Überwachungsbedürftige Anlagen im 
Sinne von § 24 Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) sind im 
einzelnen in § 24 Abs. 3 der Gewerbeordnung aufgeführt. 
Entsprechend dem bis zum Wirksamwerden des Beitritts 
geltenden Recht der Deutschen Demokratischen Repu-
blik unterliegen darüber hinaus noch bestimmte weitere 
Anlagenarten Anforderungen vergleichbar denen nach 
§ 24 Abs. 1 der Gewerbeordnung und auch einer Prüfung 
durch Sachverständige. Soweit solche Anlagen vor dem 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Beitritts schon er-
richtet sind oder mit ihrer Errichtung vor diesem Zeit-
punkt begonnen wurde, läßt sich nicht überblicken, in-
wieweit sie diesen sicherheitstechnischen Anforderun-
gen tatsächlich entsprechen. Deshalb wird festgelegt, 
daß die Anlagen grundsätzlich noch nach dem bisherigen 
Recht der DDR in Betrieb genommen oder weiterbetrie-
ben werden und bis zum 31. Dezember 1992 auch noch 
der Prüfpflicht durch Sachverständige unterliegen (Satz 1 
und 2). Die zuständige Behörde wird jedoch ermächtigt, 
Ausnahmen von der Prüfpflicht zuzulassen und bei Ände-
rungen und zur Gefahrvermeidung zusätzliche Maßnah-
men zu verlangen. Erforderlichenfalls kann die Prüfpflicht 
durch Rechtsverordnung verlängert werden. Diese Über-
gangsregelung soll auch für solche überwachungsbe-
dürftigen Anlagen gelten, die zwar in § 24 Abs. 3 der 
Gewerbeordnung angeführt sind, für die aber (bisher) 
Anforderungen im Rahmen einer Rechtsverordnung nach 
§ 24 Abs. 1 nicht festgelegt sind. 

Buchstaben b und c: In dem in Artikel 3 des Vertrages 
genannten Gebiet nahm bisher das Amt für Technische 
Überwachung sowohl staatliche Aufsichtsfunktionen als 
auch Prüf- und Überwachungsaufgaben wahr. Entspre-
chend der Aufgabenteilung in der Bundesrepublik 
Deutschland werden die Aufsichtsfunktionen des Amtes 
künftig von den Gewerbeaufsichtsbehörden der neuge-
bildeten Länder übernommen, während die Prüf- und 
Überwachungsaufgaben auf neutrale und unabhängige 
technische Überwachungsorganisationen übergehen. 
Durch die vorgesehenen Maßgaben wird bestimmt, daß 
bis zum Erlaß von Regelungen hinsichtlich der Organisa-
tion der technischen Überwachung (§ 24 c Abs. 4 der 
Gewerbeordnung) die bisher vom Amt für Technische 
Überwachung anerkannten Sachverständigen als Sach-
verständige im Sinne von § 24 c Abs. 1 der Gewerbeord-
nung fungieren. Im übrigen wird bestimmt, daß das Amt 
für Technische Überwachung bis zur Aufnahme der Auf-
sichtstätigkeit der Länderbehörden die Aufgaben der zu-
ständigen Aufsichtsbehörden wahrnimmt. 

Zu Nummern 2 bis 6 

Die Maßgabe Buchstabe a sieht vor, daß überwachungs-
bedürftige Anlagen, die von den Vorschriften der Acety-
lenverordnung, der Aufzugsverordnung, der Verordnung 
über brennbare Flüssigkeiten, der Dampfkesselverord-
nung und der Druckbehälterverordnung erfaßt werden 
und vor dem Wirksamwerden des Beitritts betrieben wur-
den, weiter betrieben werden können. Vor diesem Zeit-
punkt erteilte Erlaubnisse, Genehmigungen oder ähnli-
che Rechtstitel gelten fo rt. Neuanlagen sind danach ab 
dem Tage des Wirksamwerdens des Beitritts nach den 
bundesdeutschen Beschaffenheits- und Betriebsvor-
schriften zu errichten, herzustellen und zu betreiben. 

Maßgabe b enthält eine Übergangsregelung für beste-
hende Anlagen. Für sie bleiben hinsichtlich der Beschaf-
fenheitsanforderungen die bisher geltenden Vorschriften 
grundsätzlich weiter maßgebend. Die zuständige Be-
hörde kann jedoch in bestimmten Fällen (insbesondere 
bei wesentlichen Erweiterungen oder Umbauten oder 
aus sicherheitstechnisch unumgänglichen Gründen) ver-
langen, daß auch diese Altanlagen entsprechend den 
bundesdeutschen Beschaffenheitsvorschriften geändert 
werden. Die bundesdeutschen Betriebsvorschriften sind 
für Altanlagen generell spätestens ab 1. Januar 1992 
anzuwenden. Diese Frist kann erforderlichenfalls durch 
Verordnung der Bundesregierung verlängert werden. 

Zu Nummer 7 

Die Maßgabe Buchstabe a entspricht der Maßgabe 
Buchstabe a zu Nummern 1 bis 6. Die Maßgabe Buch-
stabe b überträgt die in § 15 Abs. 1 der Verordnung 
bereits enthaltene Übergangsregelung auf Gashoch-
druckleitungen, die am Tag des Wirksamwerdens des 
Beitritts bereits errichtet waren oder mit deren Errichtung 
vor diesem Zeitpunkt begonnen wurde. Auch für diese 
Anlagen sind die bundesdeutschen Betriebsvorschriften 
jedoch spätestens bis zum 31. Dezember 1991 anzuwen-
den. Die Frist kann erforderlichenfalls durch Rechtsver-
ordnung verlängert werden. 

Mit der Einführung einer Anzeigepflicht für die vor dem 
Wirksamwerden des Beitritts bestehenden Gashoch-
druckleitungen der Industrie (Buchstabe c) soll die zu-
ständige Behörde in die Lage versetzt werden, die Si-
cherheit der Leitungen zu überprüfen und etwa erforder-
liche Maßnahmen anzuordnen. 

Zu Nummer 8 

Die internationalen Normen für den Explosionsschutz 
elektrischer Betriebsmittel sind in die bisherigen sicher-
heitstechnischen Vorschriften der Deutschen Demokrati-
schen Republik eingeflossen. Diese Vorschriften können 
daher als den bundesdeutschen Vorschriften gleichwer-
tig angesehen werden. Die Maßgaben zur Verordnung 
über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten 
Räumen gehen von diesem Grundssatz aus. Sie lassen 
insbesondere zu, daß vorhandene elektrische explo-
sionsgeschützte Anlagen auch künftig betrieben werden 
dürfen, wenn sie den bisherigen Beschaffenheitsanfor-
derungen entsprechen. Die zuständigen Aufsichtsbehör-
den können allerdings bei wesentlichen Änderungen 
oder aus Gründen des Gefahrenschutzes zusätzliche si- 

 



cherheitstechnische Maßnahmen verlangen. Weil nicht 
überblickt werden kann, inwieweit bestehende Anlagen 
den jeweiligen Anforderungen tatsächlich entsprechen, 
sollen für eine Übergangszeit die explosionsgeschützten 
elektrischen Anlagen weiterhin Prüfungen nach dem vor 
dem Beitritt geltenden Recht unterliegen. Damit wird die 
Tätigkeit der noch zu bildenden Aufsichtsbehörden vor-
übergehend durch sicherheitstechnische Sachverständi-
genprüfungen sinnvoll ergänzt. 

Zu Nummer 9 

Buchstabe a: Die Arbeitsschutzvorschriften der Gewer-
beordnung gelten nicht für alle Arbeitnehmer, während 
die entsprechenden Vorschriften des Arbeitsgesetz-
buchs der Deutschen Demokratischen Republik und der 
zugehörigen speziellen Arbeitsschutzvorschriften und 
verbindlichen Standards für alle Beschäftigungsverhält-
nisse Anwendung finden. Damit das bestehende Arbeits-
schutzrecht sofort mit Wirksamwerden des Beitritts für 
alle Beschäftigungsbereiche abgelöst werden kann, ist 
daher zur Vermeidung von Lücken im Gesundheitsschutz 
der Beschäftigten vorgesehen, die Grundpflichten des 
öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzes zunächst auf die-
jenigen Bereiche zu erstrecken, die von der Gewerbeord-
nung nicht erfaßt sind und in denen sonst das bisherige 
Arbeitsschutzrecht der Deutschen Demokratischen Re-
publik erst nach und nach durch Erlaß entsprechender 
Regelungen durch die dafür zuständigen Stellen (Verwal-
tungen von Bund und Ländern, Unfallversicherungsträ-
ger) abgelöst würde. Es handelt sich um eine Übergangs-
regelung, da im Rahmen der Umsetzung der neuen 
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften zum Ar-
beitsschutz bis Ende 1992 dieser Komplex durch ge-
samtdeutsche Regelungen neu gestaltet werden muß. 
Für den öffentlichen Dienst wird die Maßgabe durch die 
Regelungen abgelöst, die nach dem Wirksamwerden des 
Beitritts durch die für den öffentlichen Dienst zuständigen 
Stellen getroffen werden. 

Buchstabe b: Durch diese Maßgabe wird aufgezeigt, wie 
den allgemeinen Grundanforderungen des Arbeitsschut-
zes in § 120a der Gewerbeordnung entsprochen werden 
kann. Damit ist gleichzeitig klargestellt, daß den unterge-
setzlichen Regelungen und Standards der Deutschen 
Demokratischen Republik keine Rechtsverbindlichkeit 
mehr zukommt. Werden in den Vorschriften und Regeln 
weitergehende Anforderungen als bisher gestellt, so soll 
eine Anpassung bestehender Einrichtungen nur in einem 
zumutbaren Rahmen erfolgen. 

Buchstabe c: Um die erforderliche Kontinuität der Ar-
beitsschutzaufsicht zu gewährleisten, sollen die bisheri-
gen Arbeitsschutz-Kontrolleinrichtungen nach dem Bei-
tritt solange noch Aufsichtsaufgaben wahrnehmen, bis in 
dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet entspre-
chende Aufsichtsbehörden der Länder eingerichtet wor-
den sind. 

Zu Nummer 10 

Die in der Verordnung enthaltenen Übergangsvorschrif-
ten sollen entsprechend für Arbeitstätten in dem in Arti-
kel 3 des Vertrages genannten Gebiet gelten. 

Zu Nummer 11 

Die Verordnung soll noch nicht im Winterhalbjahr 1990/ 
1991 zur Anwendung kommen, da die kurzfristige Be-
schaffung der erforderlichen Schutzeinrichtung und -klei-
dung für den Arbeitgeber schwierig und nicht zumutbar 
ist. 

Zu Nummer 12 

Die Maßgaben zur Anwendung des Arbeitssicherheitsge-
setzes enthalten Regelungen zu Einsatzzeiten und Qua-
lifikationen, die bis zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem für 
den Arbeitgeber entsprechende Regelungen in Unfallver-
hütungsvorschriften in Kra ft  treten. Für den öffentlichen 
Dienst findet die zu § 16 Arbeitssicherheitsgesetz für die 
Verwaltungen und Betriebe des Bundes erlassene Richt-
linie des Bundesministers des Innern Anwendung, bis 
entsprechende Verwaltungsregelungen der Länder in 
Kraft treten. Damit wird auch in diesem Bereich sicher-
gestellt, daß ab Wirksamwerden des Beitritts die bisheri-
gen Regelungen der Deutschen Demokratischen Repu-
blik zur innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation, 
welche mit bundesdeutschem Recht nicht übereinstim-
men, vollständig abgelöst werden. 

Zu Nummer 13 

Nach den hier vorliegenden Erkenntnissen über den 
technischen Zustand und die Arbeitsbedingungen beim 
Betreiben von Röntgeneinrichtungen im Gesundheitswe-
sen der Deutschen Demokratischen Republik müßten bei 
sofortiger Anwendung der Röntgenverordnung eine Viel-
zahl von Röntgeneinrichtungen stillgelegt oder mit erheb-
lichem Aufwand nachgerüstet werden. Zum einen würde 
dadurch die medizinische Versorgung der Bevölkerung 
ernsthaft gefährdet, zum anderen würden auf die Betrei-
ber der Röntgeneinrichtungen immense Kosten für Prü-
fungen, Nachrüstungen und Neuanschaffungen zukom-
men. Die Maßgabe läßt daher zu, daß die in § 45 enthal-
tenen Fristen, insbesondere für Prüfungen des techni-
schen Zustandes der Röntgeneinrichtungen, durch 
Rechtsverordnung der Bundesregierung für das Gebiet 
der Deutschen Demokratischen Republik verlängert wer-
den. 

Zu Nummer 14 

Bei der konkreten Anwendung der Gefahrstoffverord-
nung ergeben sich administrative, technische und ausbil-
dungsbedingte Probleme. Daher sind Übergangsfristen 
insbesondere aus folgenden Gründen notwendig: Es 
fehlt an modernen Geräten für die vorgeschriebenen 
Meß- und Analyseverfahren; die neue Verwaltungsstruk-
tur bedarf einer gewissen Anpassungszeit; die technolo-
gische Infrastruktur ist in den Betrieben nicht oder nur 
unzureichend vorhanden; es fehlen den Führungskräften 
die notwendigen Erfahrungen und Kenntnisse; es fehlen 
die erforderlichen technischen Geräte sowie Kenntnisse 
zu ihrer Bedienung; es bedarf für die Umsetzung der 
Regelungen einer Einarbeitungszeit für die Unternehmer 
sowie einer Aufbrauchfrist für bereits vermarktete Ge-
fahrstoffe für die im Anschluß an den Hersteller folgende 

 



Handelskette (Großhändler, Zwischenhändler, Einzel-
händler). 

Zu Sachgebiet C (Sozialer Arbeitsschutz) 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummern 1 bis 6 

Die Vorschriften der §§ 105 a bis 105 j der Gewerbeord-
nung über die Sonn- und Feiertagsruhe (Nummer 1) und 
die gestützt auf die Gewerbeordnung erlassenen Rechts-
verordnungen (Nummern 2 bis 6) sollen erst ab dem 
1. Januar 1993 Anwendung finden. Bis zu diesem Zeit-
punkt soll der durch Änderungsgesetz zum Arbeitsge-
setzbuch vom 22. Juni 1990 neugefaßte § 168 des Ar-
beitsgesetzbuches angewendet werden. Damit soll es 
der Wirtschaft in der schwierigen Übergangsphase er-
möglicht werden, die zum Teil größeren Freiräume für 
Sonn- und Feiertagsarbeit nach den bisher geltenden 
Rechtsvorschriften zu nutzen. 

Zu Nummer 7 

Die Arbeitszeitordnung (AZO) soll grundsätzlich ab dem 
Wirksamwerden des Beitritts Anwendung finden, aller-
dings mit den in den Buchstaben a bis d genannten Maß-
gaben: 

Buchstabe a: Das Verbot der Beschäftigung von Frauen 
mit der Beförderung von Roh- und Werkstoffen bei Bau-
ten aller Art  des § 16 der Arbeitszeitordnung soll auf das 
in Artikel 3 des Vertrages genannte Gebiet nicht übertra-
gen werden, um den Frauen, die do rt  in Bauberufen aus-
gebildet und beschäftigt werden dürfen, eine Weiterar-
beit in diesen Berufen zu ermöglichen. 

Buchstabe b: Das in § 19 der Arbeitszeitordnung gere-
gelte Nachtarbeitsverbot für Arbeiterinnen soll nicht auf 
das in Artikel 3 des Vertrages genannte Gebiet übertra-
gen werden, um den dort  beschäftigten Arbeiterinnen die 
Ausübung ihres mit Nachtarbeit verbundenen Berufes 
weiter zu ermöglichen. 

Buchstabe c: Durch diese Maßgabe soll ausgeschlossen 
werden, daß die individualrechtlich vereinbarte Arbeits-
zeit mit der Begründung erhöht wird, daß die mit dem 
Wirksamwerden des Beitritts geltende Arbeitszeitord-
nung höhere Höchstarbeitszeiten erlaubt. 

Buchstabe d: Durch diese Maßgabe soll für eine Über-
gangszeit bis zum 30. Juni 1991 sichergestellt werden, 
daß die in bisherigen Rechtsvorschriften der Deutschen 
Demokratischen Republik festgelegte Arbeitszeit, die in 
Tarifverträgen oder in Arbeitsverträgen als maßgebliche 
Arbeitszeit bezeichnet wird (dies ist in der Regel eine 
Wochenarbeitszeit von 40 Stunden für Mütter mit zwei 
oder mehr Kindern, von 40 bzw. 42 Stunden für Schich-
tarbeitnehmem, von 43 3/4 Stunden für alle übrigen Ar-
beitnehmer), als vertraglich vereinbarte Arbeitszeit gilt. 
Damit soll sichergestellt werden, daß bis zum Abschluß 
von Tarifverträgen Regelungen über die von den Arbeit-
nehmern tatsächlich zu erbringende Arbeitszeit vorhan-
den sind. 

Entsprechendes soll auch für die Zuschläge für Sonn
--und Feiertags-, Nacht- und Überstundenarbeit gelten. 

Zu Nummer 8 

Die Ausführungsverordnung zur Arbeitszeitordnung 
(AVAZO) soll ebenso wie die Arbeitszeitordnung grund-
sätzlich ab dem Wirksamwerden des Beitritts Anwen-
dung finden. Folgende Maßgaben sind vorgesehen: 

Buchstabe a: Nummer 20 der Ausführungsverordnung 
zur Arbeitszeitordnung erweitert das in § 16 Abs. 2 der 
Arbeitszeitordnung enthaltene Beschäftigungsverbot für 
Frauen auf Bauten. Die Vorschrift soll daher aus den in 
der Begründung zu Nummer 7 Buchstabe a genannten 
Gründen nicht übertragen werden. 

Buchstabe b: Die Nummern 21 und 22 der Ausführungs-
verordnung zur Arbeitszeitordnung betreffen das Nacht-
arbeitsverbot für Arbeiterinnen des § 19 der Arbeitszeit-
ordnung. Sie sollen nicht übertragen werden, weil auch 
das Nachtarbeitsverbot nicht übertragen wird (vergleiche 
Begründung zu Nummer 7 Buchstabe b). 

Zu Nummer 9 

Die Nichtübertragung der Nummer 52 der Ausführungs-
verordnung zum Gesetz über Kinderarbeit und über die 
Arbeitszeit der Jugendlichen, die die Beschäftigung und 
Ausbildung von weiblichen Jugendlichen auf Bauten aller 
Art  grundsätzlich verbietet, stellt sicher, daß weibliche 
Jugendliche in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten 
Gebiet auf Bauten beschäftigt und ausgebildet werden 
dürfen. 

Zu Nummer 10 

Die Maßgaben zur Verordnung über die Arbeitszeit in 
Krankenpflegeanstalten sind aus den in Nummer 7 Buch-
staben c und d genannten Gründen erforderlich. 

Zu Nummer 11 

Für eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 1992 soll 
das Nachtback- und Ausfahrverbot sowie das Sonntags-
arbeitsverbot des Bäckerarbeitszeitgesetzes (BAZG) 
nicht auf das in Artikel 3 des Vertrages genannte Gebiet 
übertragen werden. Vergleichbare Regelungen sind dem 
Recht der Deutschen Demokratischen Republik fremd. 
Die zweijährige Übergangszeit soll daher den Backbetrie-
ben die Umstellung auf das Bäckerarbeitszeitgesetz er-
möglichen. 

Zu Nummer 12 

Diese Maßgabe ist eine Folge der in Nummer 11 vorge-
sehenen Übergangszeit für die Nichtanwendung des 
Bäckerarbeitszeitgesetzes. 

Zu Nummer 13 

Die Freizeitanordnung soll grundsätzlich mit dem Wirk-
samwerden des Beitritts Anwendung finden. Für eine 
Übergangszeit bis zum 31. Dezember 1991 soll § 2 der 
Freizeitanordnung, der die Gewährung eines — unbe-
zahlten — Hausarbeitstages regelt, keine Anwendung 
finden. Bis zu diesem Zeitpunkt soll es in dem in Artikel 3 

 



des Vertrages genannten Gebiet bei der Hausarbeits-
tagsregelung des § 185 des Arbeitsgesetzbuches und 
den in Anlage II Kapitel VIII Buchstabe C Abschnitt III 
Nummer 1 Buchstabe c und Nummern 2 und 4 aufge-
führten Verordnungen bleiben. 

Zu Sachgebiet D (übergreifende Vorschriften des 
Sozialrechts) 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 (Sozialgerichtsgesetz) 

Durch die Streichung des § 78 Abs. 2 wird im gesamten 
Bundesgebiet das zwingende Vorverfahren vorgeschrie-
ben. In dem Gebiet des beitretenden Teil Deutschlands 
entspricht dies der geltenden Gesetzeslage. Das zwin-
gende Vorverfahren muß aber auch auf dem Gebiet der 
jetzigen Bundesrepublik gelten, damit auch die Sozialge-
richte von einer Vielzahl unnötiger Gerichtsverfahren ent-
lastet werden. Dadurch werden die Voraussetzungen ge-
schaffen, um die dringend notwendige und beabsichtigte 
Hilfe für den Aufbau der Sozialgerichtsbarkeit im beitre-
tenden Teil Deutschlands zu leisten (vorübergehende Ab-
ordnung von Richtern und Freistellung von Richtern zur 
Schulung der dortigen Richter). Das Akteneinsichtsrecht 
wird verbessert und künftig wie im Gerichtsverfahren 
gewährt (Möglichkeit der Aktenübersendung). 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 (Sozialgesetzbuch — Allgemeiner Teil —) 

Da die Sozialversicherungsträger ihre Tätigkeit mit Wir-
kung ab 1. Januar 1991 aufnehmen, tritt der Allgemeine 
Teil an diesem Tage in Kraft. 

Zu Nummer 2 (Sozialgesetzbuch — 
Verwaltungsverfahren —) 

Da die Sozialversicherungsträger ihre Tätigkeit mit Wir-
kung ab 1. Januar 1991 aufnehmen, tritt das Verwal-
tungsverfahrensrecht an diesem Tage in Kraft. 

Zu Nummer 3 (Verordnung zur Beglaubigung ...) 

Die Begründung zu Nummer 2 gilt entsprechend. 

Zu Nummer 4 (Sozialgerichtsgesetz) 

Auf dem Gebiet des beitretenden Teil Deutschlands wird 
die dort  bisher ohne Einschränkung zulässige Berufung 
für Bagatellfälle beschränkt, um die Rechtsmittelgerichte 
zu entlasten. Die sachgerechte Begrenzung der Bagatell-
streitigkeiten auf Streitwerte bis 500,- Deutsche Mark 
wird durch die Bezugnahme auf die für die Verwaltungs-
gerichtsbarkeit geltenden Entlastungsvorschriften si-
chergestellt. 

Zu Sachgebiet E (Arbeitsmarktpolitik, 
Arbeitsförderung, Arbeitslosenversicherung) 

Den mit dem Wechsel von den zentralen Planwirtschaft 
zur sozialen Marktwirtschaft auftretenden Schwierigkei-
ten auf dem Arbeitsmarkt muß mit wirtschafts-, finanz-
und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen entgegenge-
treten werden. Zur Koordinierung des Einsatzes der ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente ist es notwendig, die 
die arbeitsmarktlichen Prozesse fördernden und den Ar-
beitsmarkt ordnenden Gesetze für das geeinte Deutsch-
land zu vereinheitlichen. Nur do rt , wo die Besonderheiten 
des in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiets abwei-
chende Regelungen verlangen, sollen die bisher in die-
sem Gebiet geltenden Regelungen befristet weiter in 
Kraft  bleiben. 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 (Arbeitsförderungsgesetz) 

Durch den Einigungsvertrag wird der Geltungsbereich 
des Arbeitsförderungsgesetzes vom 25. Juni 1969 auf 
das in Artikel 3 des Vertrags genannte Gebiet ausge-
dehnt. 

a) Folgende Sonderregelungen gelten in diesem Gebiet 
jedoch befristet fo rt  (siehe Anlage II zu Kapitel VIII 
Sachgebiet E Abschnitt III) 

— Der schnelle wi rtschaftliche Umstrukturierungs-
prozeß führt vorübergehend zu einer Ausnahmesi-
tuation auf dem Ausbildungsstellenmarkt in dem in 
Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet. In grö-
ßerem Umfange werden Ausbildungskapazitäten 
verloren gehen, die nicht in vollem Umfang sofort 
von den um ihre Wettbewerbsfähigkeit besorgten 
Betrieben zusätzlich übernommen werden kön-
nen. Diesen Schwierigkeiten soll im Interesse der 
Jugendlichen und zur Sicherung des qualifzierten 
Berufsnachwuchses durch den weiteren Einsatz 
der sogenannten „Benachteiligten-Förderung" bei 
der Berufsausbildung Jugendlicher in überbetrieb-
lichen Einrichtungen begegnet werden. Die befri-
stete Förderung gilt für nicht vermittelte Ausbil-
dungsplatzbewerber für die Ausbildungsjahre 
1990/91, 1991/92 und erforderlichenfalls auch 
noch 1992/93. 

— Da der Aufbau entsprechender Bildungsstrukturen 
eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird, sollen 
bis zum 31. Dezember 1992 auch berufliche Fo rt

-bildungs- und Umschulungsmaßnahmen geför-
dert werden, die an Fachhochschulen, Hochschu-
len oder ähnlichen Bildungseinrichtungen durch-
geführt werden; 

— Die Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme soll 
unter der Voraussetzung, daß der Antragsteller vor 
dem 31. Dezember 1992 in die Maßnahme einge-
treten ist, auch dann gefördert werden, wenn die-
ser von Arbeitslosigkeit nicht unmi ttelbar bedroht 
ist; 

— Bis zum 30. Juni 1991 soll zur Vermeidung von 
Entlassungen Kurzarbeitergeld Arbeitnehmern 
auch für Arbeitsausfall gewährt werden, der auf 
betrieblichen Strukturveränderungen oder be- 

 



triebsorganisatorischen Maßnahmen im Zusam-
menhang mit der Schaffung einer Wirtschafts-, 
Währungs- und Sozialunion beruht, selbst wenn 
die Arbeitsplätze nicht erhalten bleiben. 

Ergänzend soll eine Ermächtigung zur Verlänge-
rung der Geltung dieser Regelung sowie der Kurz-
arbeitergeld-Bezugsfrist in diesen Fällen bis zum 
31. Dezember 1991 durch Rechtsverordnung vor-
gesehen werden. 

Wer während der Kurzarbeit an ganztätigen Bil-
dungsmaßnahmen teilnimmt, erhält Kurzarbeiter-
geld in Höhe des Unterhaltsgeldes (73 vom Hun-
dert oder 65 vom Hundert des letzten Nettoentgel-
tes). 

Für einen Übergangszeitraum, längstens bis Juni 
1992, wird die Bundesanstalt für Arbeit Arbeitge-
bern Zuschüsse bzw. erhöhte Zuschüsse zu 
den Krankenversicherungs- und Rentenversiche-
rungsbeiträgen für Bezieher von Kurzarbeitergeld 
gewähren. 

— Die Vorschriften der Produktiven Winterbauförde-
rung sind mit Wirkung vom 1. April 1991, die Vor-
schriften zum Schlechtwettergeld mit Wirksam-
werden des Beitritts, also zum Beginn der 
Schlechtwetterzeit 1990/91, anzuwenden; die 
Bundesanstalt für Arbeit wird Arbeitgebern für ei-
nen Übergangszeitraum, längstens bis Juni 1992, 
Zuschüsse bzw. erhöhte Zuschüsse zu den Kran-
kenversicherungs- und Rentenversicherungsbei-
trägen für Bezieher von Schlechtwettergeld ge-
währen. 

— Allgemeine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen kön-
nen auch in Arbeitsamtsbezirken mit einer guten 
Beschäftigungslage gefördert werden, wenn die 
Förderung vor dem 31. Dezember 1991 bewilligt 
wird. 

Für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung, deren 
Förderung vor dem 30. Juni 1991 bewilligt wird 
und die von Trägern und überwiegend mit zuge-
wiesenen Arbeitnehmern mit Wohnsitz oder ge-
wöhnlichem Aufenthalt in dem in Artikel 3 des Ver-
trages genannten Gebiet durchgeführt werden, 
kann die Bundesanstalt die Förderungsvorausset-
zungen von Maßnahmen, die von juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechtes durchgeführt wer-
den, erleichtern. Sie kann ferner für solche Maß-
nahmen Zuschüsse bis zu 100 vom Hundert des 
Arbeitsentgelts bestimmen, und zwar auch für 
mehr als 15 vom Hundert aller im Kalenderjahr 
zugewiesenen Arbeitnehmern. 

b) Das Arbeitsförderungsgesetz wird für den gesamten 
Geltungsbereich unter anderem insoweit geändert, 
als 

— bedingt durch die Verschmelzung der Arbeitsver-
waltung der Deutschen Demokratischen Republik 
mit der Bundesanstalt für Arbeit Übergangsrege-
lungen für die Organisation und Selbstverwaltung 
der Arbeitsämter in dem in Artikel 3 des Vertrages 
genannten Gebiets erforderlich sind; der Vorstand 
und Verwaltungsrat wird für die Restdauer der lau-
fenden Amtsperiode (1. April 1986 bis 31. März 
1992) um Mitglieder aus dem in Artikel 3 des Ver- 

trages genannten Gebiet erweitert: der Verwal-
tungsrat um zwölf auf einundfünfzig, der Vorstand 
um drei auf zwölf Mitgliedern. 

— Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz 
vom 22. Juni 1990 (GBl. I Nr. 36 S. 403) mit den 
entsprechenden Leistungen nach dem Arbeitsför-
derungsgesetz gleichgestellt werden; 

— Leistungen, die zum Zeitpunkt der Einigung nach 
dem Arbeitsförderungsgesetz vom 22. Juni 1990 
(GBl. I Nr. 36 S. 403) gewährt werden, fortgezahlt 
werden; 

— Beschäftigungszeiten in dem in Artikel 3 des Ver-
trages genannten Gebiet vor Einführung der Ar-
beitslosenversicherung Berücksichtigung finden; 

— Arbeitsmarktdaten des Bundesgebiets und des in 
Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiets bei der 
Bewilligung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
und Festsetzung der Zuschußhöhe vorüberge-
hend getrennt berücksichtigt werden. 

Zu Nummern 2 und 3 

Mit dem Einigungsvertrag werden auch das Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juni 1985 und das Gesetz zur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 29. Januar 1982 auf das in Artikel 3 des Ver-
trages genannte Gebiet ausgedehnt. 

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz dient der Dek-
kung kurzfristigen Arbeitskräftebedarfs durch befristete 
Überlassung von Leiharbeitnehmem. Seine einschrän-
kenden Regelungen bezwecken, Störungen auf dem Ar-
beitsmarkt zu vermeiden und den sozialen Schutz der 
Leiharbeitnehmer sicherzustellen. 

Durch das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 
werden Dienst- und Werkleistungen bekämpft, die unter 
Umgehung öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen ausge-
übt werden und dadurch insbesondere zu Wettbewerbs-
verzerrungen und zu Schäden im System der sozialen 
Sicherung führen. 

Zu Nummer 4 

Das Altersteilzeitgesetz vom 20. Dezember 1988 wird mit 
einigen durch den Beitritt bedingten Änderungen auf das 
in Artikel 3 des Vertrages genannte Gebiet ausge-
dehnt. 

Zu Nummer 6 

Das Schwerbehindertengesetz wird für den gesamten 
Geltungsbereich u. a. wie folgt geändert: 

— Erhöhung der Ausgleichsabgabe auf 200 Deutsche 
Mark 

— Ausdehnung der bei der unentgeltlichen Beförderung 
geltenden Sonderregelung für Kriegsopfer (Freifahrt 
ohne Eigenbeteiligung) auf Kriegsopfer in der Deut-
schen Demokratischen Republik. 

 



Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 

Das Schwerbehindertengesetz und die dazu erlassenen 
Rechtsverordnungen werden, zum Teil mit befristeten 
Sonderregelungen, auf das in Artikel 3 des Vertrages 
genannte Gebiet übertragen. Es handelt sich dabei ins-
besondere um folgende Maßgaben: 

— befristete Fortgeltung der in der Deutschen Demokra-
tischen Republik ausgestellten Schwer- und 
Schwerstbeschädigtenausweise als Schwerbehin-
dertenausweise, 

— geringere Eigenbeteiligung bei der unentgeltlichen 
Beförderung entsprechend den niedrigeren Fahrprei-
sen im öffentlichen Personenverkehr, 

— Wahrnehmung der Aufgaben der Hauptfürsorgestel-
len durch die Arbeitsämter bis zur Errichtung von 
Hauptfürsorgestellen, 

— Regelungen über die Einschränkung von Nachtar-
beit, 

— Regelungen im Zusammenhang mit den erstmaligen 
Wahlen der Schwerbehindertenvertretungen. 

Zu Sachgebiet F (Sozialversicherung — Allgemeine 
Vorschriften ) 

Zu Abschnitt I 

Zu Nummer 1 und 2 (Gesetz zur Regelung der 
Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in 
der Sozialversicherung) 

Über die Überleitung der Vorschriften über die Wieder-
gutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der So-
zialversicherung wird im Zusammenhang mit der Überlei-
tung des Leistungsrechts, die durch ein besonderes Ge-
setz erfolgen soll, zu entscheiden sein. 

Zu Nummer 3 (Sachbezugsverordnung 1990) 

Diese Verordnung ist von der Überleitung auszunehmen, 
weil bis zum 31. Dezember 1990 das Recht der früheren 
Deutschen Demokratischen Republik fortgilt. 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 

Zu §§ 1 bis 4 

Das im ersten Staatsvertrag angesprochene Ziel — Ein

-

führung eines gegliederten Sozialversicherungssystems 
— wird nunmehr durch diesen Vertrag vollzogen. Ab 
1. Januar 1991 sind auch auf dem Gebiet nach Artikel 3 
des Vertrages Kranken-, Renten- und Unfallversiche-
rungsträger zuständig. Allerdings werden sie zu diesem 
Zeitpunkt — teilweise — noch nicht oder nicht voll ihre 
Aufgabe wahrnehmen können. 

Der Vertrag sieht daher vor, daß der bisherige Träger der 
Sozialversicherung unter Umwandlung in eine rechtsfä

-

hige Anstalt des öffentlichen Rechts auch noch im Laufe 

des Jahres 1991 Aufgaben für die zuständigen Träger 
wahrzunehmen hat. Für den Bereich der Krankenversi-
cherung bedeutet dieses im wesentlichen: Einziehung 
von Forderungen und Erfüllung von Verpflichtungen des 
aufgelösten Zweiges Krankenversicherung. Für den Be-
reich der Renten- und Unfallversicherung hat die Überlei-
tungsanstalt im wesentlichen die Weiterzahlung laufen-
der Renten und in bestimmtem Umfang auch die Fest-
stellungen von Leistungen bei neuen Versicherungsfällen 
vorzunehmen. Die zuständigen Träger sind berechtigt, im 
Laufe des Jahres 1991 weitere Aufgaben von der Über-
leitungsanstalt unter Beachtung bestimmter Vorausset-
zungen zu übernehmen. 

Der Überleitungsanstalt sind von den zuständigen Trä-
gem die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen finan-
ziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. In organisatori-
scher Hinsicht sollen neben den zu bestellenden Ge-
schäftsführern auch Widerspruchsausschüsse auf Vor-
schlag von Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-Organisatio-
nen gebildet werden. 

Da ein großer Teil der Aufgaben der Renten- und Unfall-
versicherung von den bisherigen Sozialversicherungsträ-
gern auf die Überleitungsanstalt übergeht, tritt letztere in 
alle bestehenden Arbeitsverhältnisse mit den Beschäftig-
ten des Trägers ein. Die ab 1. Januar 1991 zuständigen 
Versicherungsträger haben spätestens bis zum 31. De-
zember 1991, dem Zeitpunkt der Auflösung der Überlei-
tungsanstalt, den Beschäftigten der Überleitungsanstalt 
grundsätzlich die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
anzubieten (siehe dazu Artikel 20 und Artikel 30 Absatz 4 
des Vertrages). 

Nicht die Überleitungsanstalt, sondern die zuständigen 
Träger der Sozialversicherung sind Rechtsnachfolger im 
Vermögen des Trägers der Sozialversicherung. Soweit 
Vermögen nicht mehr bestehenden Sozialversicherungs-
trägern zustand, geht es auf die do rt  neu zuständigen 
Träger über. 

Es ist ferner sichergestellt, daß der Überleitungsanstalt 
das notwendige Personal für die Abwicklung der Auflö-
sung zur Verfügung steht. 

Hinsichtlich der Einzelheiten der Aufgabenwahrnehmung 
in der Renten- und Unfallversicherung vergleiche die Be-
gründung zu den Sachgebieten H und I. 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 (Viertes Buch Sozialgesetzbuch) 

Die Gemeinsamen Vorschriften für die Sozialversiche-
rung werden mit folgenden Maßgaben übergeleitet: 

Zu Buchstabe a) 

Solange unterschiedliche Bezugsgrößen bestehen (ver-
gleiche Buchstabe c)), müssen die Vorschriften über die 
Ein- und Ausstrahlung jetzt auch im Verhältnis der frühe-
ren Deutschen Demokratischen Republik zum bisherigen 
Bundesgebiet gelten. 

 



Zu Buchstabe c) 

Abweichend von § 18 wird die bisher geltende Bezugs-
größe (§ 6 Abs. 1 SVG) übernommen und künftig fortge-
schrieben. Wenn an anderer Stelle die Bezugsgröße ge-
nannt wird, ist die Bezugsgröße in der früheren Deut-
schen Demokratischen Republik gemeint. Für die Fo rt

-schreibung ist die Entwicklung der Arbeitsentgelte in der 
früheren Deutschen Demokratischen Republik maßge-
bend, bis sich dieser Betrag der Bezugsgröße nach § 18 
angenähert hat und dann nur noch ein Betrag fortzu-
schreiben ist. Die Regelungen gelten ab Beitritt. 

Zu Buchstabe d) 

Die Vorschriften über die Einkommensanrechnung bei 
Hinterbliebenenrenten (§§ 18 a bis 18 e) können erst mit 
der Übernahme des Leistungsrechts am 1. Januar 1992 
in Kraft  treten. 

Zu Buchstabe e) 

Die Vorschriften über die Meldepflichten des Arbeitge-
bers und den Gesamtsozialversicherungsbeitrag (§§ 28 a 
bis 28 r) gelten ab der Übernahme des Beitragseinzugs 
durch die Krankenkassen. Bis dahin gilt das bisherigen 
Recht, insbesondere das Verfahren des Beitragseinzugs 
durch die Finanzämter der früheren Deutschen Demokra-
tischen Republik. 

Zu Buchstabe f) 

Die Vorschrift über die Abstimmung der Beiträge zur Ren-
tenversicherung und Bundesanstalt für Arbeit mit den 
gemeldeten Arbeitsentgelten (§ 28 k Abs. 2) kann noch 
nicht mit der Übernahme des Beitragseinzugs durch die 
Krankenkassen in Kraft  treten, weil für die Abstimmung 
eine weitere Vorlaufzeit bei den Krankenkassen erforder-
lich ist. Deshalb wird diese Vorschrift zu einem späteren 
Zeitpunkt in Kraft  gesetzt. 

Zu Buchstabe g) 

Die möglichst rasche Handlungsfähigkeit von Selbstver-
waltungsorganen neugegründeter Versicherungsträger 
wird — hilfsweise — durch die Berufung der Mitglieder 
durch die Aufsichtsbehörden gewährleistet. 

Zu Buchstabe h) 

Die Ergänzung der Selbstverwaltungsorgane von Versi

-

cherungsträgem, deren Zuständigkeitsbereich auf das 
Gebiet des beitretenden Teil Deutschlands erstreckt 

Die Sonderregelung dient der ordnungsgemäßen Durch-
führung der 8. allgemeinen Sozialversicherungswahlen 
im beitretenden Teil Deutschlands. 

Zu Buchstabe k) 

Die Vorschriften über die Aufsicht über die Sozialversi-
cherungsträger gelten ab Beitritt. Sie gelten also auch für 
den noch bis zum 31. Dezember 1990 bestehenden Trä-
ger der Sozialversicherung in der früheren Deutschen 
Demokratischen Republik. 

Zu Buchstabe I) 

Aus den Vorschriften über den Sozialversicherungsaus-
weis gilt für die Prüfung durch die Bundesanstalt für 
Arbeit bis zum 31. Dezember 1991 nur die Überwachung 
der Pflichten aus § 99. 

Zu Buchstabe m) 

Die im Zusammenhang mit der Einführung eines Sozial-
versicherungsausweises eingefügten Vorschriften über 
besondere Meldepflichten der Arbeitgeber (§§ 102 ff.) 
sollen zur Entlastung der Arbeitgeber und der Kranken-
kassen in der Umstellungsphase erst am 1. Januar 1992 
in Kraft  treten. 

Zu Buchstabe n) 

Die Vorschriften über die Bestandsmeldung der Arbeit-
geber für geringfügig Beschäftigte (Artikel II § 18 b) sollen 
zur Entlastung der Arbeitgeber und der Krankenkassen in 
der Umstellungsphase erst am 1. Januar 1992 in Kra ft 

 treten. 

Zu Buchstabe o) 

Nur soweit nichts anderes bestimmt ist, treten die Vor-
schriften (a bis n) am 1. Januar 1991 in Kra ft . Bis zum 
31. Dezember 1990 gilt das am Tag des Wirksamwer-
dens des Beitritts geltende Recht in der früheren Deut-
schen Demokratischen Republik weiter, es sei denn, 
übergeleitetes Bundesrecht tritt bereits vor dem 1. Ja-
nuar 1991 in Kraft . 

 

wird, dient der angemessenen Repräsentanz der do rt 
 betroffenen Versicherten und Arbeitgeber. 

Zu Buchstabe b) 

Der Wert der Sachbezüge für 1991 wird für das Gebiet 
der früheren Deutschen Demokratischen Republik nach 
dem dortigen tatsächlichen Verkehrswert durch Rechts-
verordnung bestimmt werden. Die Ermächtigungsnorm 
gilt ab Beitritt. Zu Buchstabe i) 



Zu Nummer 2 
(Sozialversicherungs-Rechnungsverordnung) 

Mit den Vorschriften über das Rechnungswesen und die 
Statistik sollen insbesondere einheitliche und vergleich-
bare Statistikinformationen für die einzelnen Versiche-
rungszweige erreicht werden. Ausnahmeregelungen der 
Aufsichtsbehörden haben dies zu berücksichtigen. 

Zu Nummer 3 
(Sozialversicherungs-Haushaltsverordnung) 

Die Begründung zu Nummer 2 gilt entsprechend. 

Zu Nummer 4 (Beitragsüberwachungsverordnung) 

Die für die Durchführung der Beitragsüberwachung so-
wie die Auskunfts- und Vorlagepflichten geltenden Vor-
schriften finden ab der Übernahme des Beitragseinzugs 
durch die Krankenkassen Anwendung. Das gleiche gilt 
für die mitgeltende Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
über die Prüfübersicht im Rahmen der Beitragsüberwa-
chung. 

Zu Nummer 5 (Künstlersozialversicherungsgesetz) 

Das Künstlersozialversicherungsgesetz soll am 1. Januar 
1992 im beigetretenen Teil Deutschlands in Kraft treten. 
Bis dahin wird die Künstlersozialkasse die erforderlichen 
Vorbereitungsmaßnahmen treffen. Im Jahre 1991 bleiben 
die selbständigen Künstler und Publizisten im beigetrete-
nen Teil Deutschlands noch nach dem Recht der Deut-
schen Demokratischen Republik versichert. Sie sollen 
weiterhin unter bestimmten Voraussetzungen ihre Bei-
träge zur Kranken- und Rentenversicherung bis zur Hälfte 
vom Kulturfonds der — früheren — Deutschen Demokra-
tischen Republik erstattet erhalten. Hierfür sollen dem 
Kulturfonds staatliche Mittel zur Verfügung gestellt wer-
den. Außerdem soll für die Beitragserstattung auch die 
Künstlersozialabgabe verwendet werden, die im beige-
tretenen Teil Deutschlands schon für das Jahr 1991 erho-
ben werden soll. Damit werden nicht nur die Verwerter im 
beigetretenen Teil Deutschlands schon im Jahre 1991 an 
der Finanzierung der sozialen Sicherung der Künstler und 
Publizisten beteiligt, sondern auch Wettbewerbsverzer-
rungen infolge unterschiedlicher Abgabenbelastung ver-
mieden. Im Ergebnis entspricht die Übergangslösung für 
das Jahr 1991 bereits weitgehend dem Finanzierungssy-
stem des Künstlersozialversicherungsgesetzes. 

Zu Nummer 6 und 7 (Verordnungen zur 
Künstlersozialversicherung) 

Die beiden Verordnungen sollen wegen der Erhebung der 
Künstlersozialabgabe im Jahre 1991 bereits am 1. Januar 
1991 in Kraft treten. 

Zu Nummer 8 (Beitragszahlungsverordnung) 

Die Begründung zu Nummer 4 gilt entsprechend. 

Zu Nummer 9 (Arbeitsentgeltverordnung) 

Diese Verordnung soll erst zum 1. Januar 1991 in Kraft 
treten. 

Zu Sachgebiet G (Krankenversicherung — 
Gesundheitliche Versorgung) 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 (Änderung des Sozialgesetzbuches 
(Fünftes Buch) ) 

Wenn ab 1. Januar 1991 die bundesdeutschen Vorschrif-
ten des Krankenversicherungsrechts in Kraft treten, müs-
sen bestimmte Modifikationen erfolgen, die den unter-
schiedlichen Einkommens-, Organisations- und Versor

-

gungsstrukturen in der früheren Deutschen Demokrati-
schen Republik Rechnung tragen. Diese Überleitung er-
folgt im Zwölften Kapitel, das neu in das Sozialgesetz-
buch (Fünftes Buch) eingefügt wird. 

Zu § 308 des Sozialgesetzbuches (Fünftes Buch) 

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten. 

Absatz 2 legt fest, daß die vom übrigen Sozialgesetzbuch 
(Fünftes Buch) abweichenden Vorschriften dieses Kapi-
tels nur für im Gebiet der früheren Deutschen Demokra-
tischen Republik (einschließlich Berlin (Ost) ) Versicherte 
und dort  tätige Kassen und Leistungserbringer gelten. 
Nimmt ein in der früheren Deutschen Demokratischen 
Republik Versicherter Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung im früheren Bundesgebiet (einschließ-
lich Berlin (West)) in Anspruch, gelten für ihn ebenfalls die 
Regelungen des Zwölften Kapitels (wichtig zum Beispiel 
für Zuzahlungen). 

Absatz 3 stellt klar, in welchem Umfang die Überleitungs-
vorschriften für die Allgemeine Ortskrankenkasse Berlin 
gelten. 

Zu § 309 des Sozialgesetzbuches (Fünftes Buch) 

Die Vorschrift regelt den Überleitungsbedarf zum versi-
cherten Personenkreis. 

Zu § 310 des Sozialgesetzbuches (Fünftes Buch) 

Bei den Zuzahlungen (Absätze 1 und 2, 4 bis 6, 8 und 10) 
ist — auch aus verwaltungstechnischen Gründen — das 
erste Halbjahr 1991 zuzahlungfrei. Bis Mitte 1992 ist eine 
verringerte Zuzahlung vorgesehen, die dem niedrigeren 
Einkommensniveau in der früheren Deutschen Demokra-
tischen Republik Rechnung trägt. Die höheren Erstat-
tungssätze bei kieferorthopädischer Behandlung sind für 
die Leistungen zu zahlen, die in dem genannten Zeitraum 
erbracht worden sind und deren Kosten somit für diesen 
Zeitraum berechnet werden. Die Höhe des Erstattungs- 

 



satzes ist somit unabhängig vom Behandlungsbeginn 
und vom Ende der Behandlung. 

Absatz 3 sieht bis Mitte 1992 einen auf 80 vom Hundert 
erhöhten Zuschuß der Krankenversicherung zu den Ko-
sten der Zahnersatzbehandlung vor. Die Höhe des Er-
stattungssatzes richtet sich nach dem Behandlungsbe-
ginn und ist somit unabhängig davon, wann die Kosten 
entstanden sind. Satz 3 verhindert eine finanzielle Über-
forderung des Versicherten. 

Absatz 9 trägt Sonderregelungen des Rechts der Deut-
schen Demokratischen Republik Rechnung, legt aber 
fest, daß die nach Bundesrecht geltenden Höchstbe-
träge von 2 100 Deutsche Mark für Mitglieder oder 1 050 
Deutsche Mark für Familienversicherte nicht überschrit-
ten werden. 

Absatz 10 sieht eine Ausnahme von § 60 des Sozialge-
setzbuches (Fünftes Buch) hinsichtlich der Höhe der Ko-
stenübernahme vor; an den Leistungsvoraussetzungen 
(zum Beispiel medizinische Notwendigkeit der Fahrt, Be-
nutzung eines bestimmten Fahrzeugs) ändert sich da-
durch nichts. 

Absatz 11 enthält eine Klarstellung. 

Zu § 311 des Sozialgesetzbuches (Fünftes Buch) 

§ 311 regelt Abweichungen im Vertragsrecht. Richtlinien, 
Regelungen und Entscheidungen, die aufgrund gesetzli-
cher Ermächtigung im heutigen Bundesgebiet gelten, 
sind auch im beigetretenen Gebiet verbindlich. Ange-
sichts der mit den grundsätzlichen Veränderungen ver-
knüpften Schwierigkeiten können Krankenkassen und 
Leistungserbringer jedoch für eine Übergangszeit für das 
Gebiet der früheren Deutschen Demokratischen Repu-
blik Sonderregelungen treffen. 

Absatz 1 (§ 71 des Sozialgesetzbuches (Fünftes Buch) ) 
legt als Maßstab für die Beitragssatzstabilität im Gebiet 
der früheren Deutschen Demokratischen Republik die 
dort  vorhandenen Einnahmen zugrunde (Buchstabe a) 
und sieht in den Buchstaben b und c im Arzneimittel- und 
Vergütungsbereich vor, wie bei diesen Einnahmen die 
Beitragssatzstabilität erhalten bleiben soll. 

Buchstabe a) bindet damit die Vergütungsvereinbarun-
gen zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern 
an den gesetzlichen Beitragssatz von 12,8 vom Hundert 
(vergleiche § 313 Abs. 1 des Sozialgesetzbuches (Fünf-
tes Buch) ), bezogen auf die Grundlöhne im beigetrete-
nen Gebiet; Vergütungsvereinbarungen, die diesen Vor-
gaben nicht entsprechen, sind gesetzwidrig. 

Mit Buchstabe b Doppelbuchstabe aa wird für das heu-
tige Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik ein 
Abschlag auf die Herstellerabgabepreise apotheken-
pflichtiger Arzneimittel vorgesehen, der dem Unterschied 
des Lohnniveaus in der heutigen Deutschen Demokrati-
schen Republik und im heutigen Bundesgebiet ent-
spricht. Dabei wird davon ausgegangen, daß zu Lasten 
der Krankenkassen im wesentlichen apothekenpflichtige 
Arzneimittel verordnet werden. Freiverkäufliche Arznei-
mittel werden von der Regelung nicht erfaßt. Der Ab-
schlag bezieht sich auf den einheitlichen Herstellerabga-
bepreis (vergleiche Begründung zur Arzneimittel-Preis-
verordnung, Bundesrats-Drucksache 265/80 vom 

12. Mai 1980, Ziff. 4); er führt zu einer Absenkung des 
Preisniveaus der zu Lasten der Krankenkassen verordne-
ten Arzneimittel im Gebiet der heutigen Deutschen De-
mokratischen Republik. Die Festbetragsregelung des 
§ 35 des Sozialgesetzbuches (Fünftes Buch) wird für Arz-
neimittel durch die Abschlagsregelung gegenstandslos, 
soweit ein Arzneimittel in der Apotheke zu einem Preis 
abgegeben wird, der unter dem Festbetrag für die betref-
fende Arzneimittelgruppe liegt. 

Buchstabe b Doppelbuchstabe bb ermöglicht pharma-
zeutischen Unternehmern und pharmazeutischem Groß-
handel zu überwachen, daß die Arzneimittel, für die ein 
Abschlag nach Absatz 1 berechnet wird, nur an Verbrau-
cher im Gebiet der heutigen Deutschen Demokratischen 
Republik abgegeben werden. Im übrigen können beson-
dere Kennzeichnungen der Arzneimittelpackungen für 
das beigetretene Gebiet Manipulationsgeschäfte verhin-
dern. 

Buchstabe b Doppelbuchstabe cc schreibt vor, daß der 
Abschlag als Übergangsregelung für die Jahre 1991 bis 
1993 vorgesehen wird und jährlich durch Verordnung 
anzupassen ist. 

Buchstabe b Doppelbuchstabe dd begrenzt die Geltung 
der Abschlagsregelung bis zum Ende 1993. Die Ab-
schlagsregelung gilt ab dem Inkrafttreten der Verordnung 
über unwi rtschaftliche Arzneimittel in der gesetzlichen 
Krankenversicherung vom 21. Februar 1990 nicht für die 
durch diese Verordnung betroffenen Arzneimittel, da 
diese Arzneimittel ab 1. Juli 1991 nicht mehr zu Lasten 
der Krankenkasse verordnungsfähig sind. 

Buchstabe c sieht für die Kassenleistungen an Versi-
cherte im beigetretenen Gebiet grundsätzlich die Vergü-
tung nach den Regelungen vor, die im beigetretenen 
Gebiet vereinbart sind. Der Gesetzgeber geht davon aus, 
daß die Spitzenverbände der Krankenkassen eine Liste 
der Krankheiten, deren Behandlung im beigetretenen 
Gebiet nicht möglich ist, erstellen. 

Absatz 2 (§ 72 des Sozialgesetzbuches (Fünftes Buch) ) 
läßt die bestehenden Einrichtungen, die zur Zeit ganz 
überwiegend die ambulante Versorgung der Bevölkerung 
des beigetretenen Gebiets sicherstellen, für eine Über-
gangszeit von fünf Jahren weiter zu. 

Absatz 3 räumt den Spitzenverbänden der Krankenkas-
sen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für 
eine Übergangszeit die Möglichkeit ein, den Fortbestand 
von Einrichtungen zu sichern, die zur Sicherstellung der 
ambulanten Versorgung erforderlich sind. 

Absatz 4 (§ 77 des Sozialgesetzbuches (Fünftes Buch) ) 
regelt die Folgerungen aus der übergangsweisen Son-
derregelung in Absatz 2 für die Besetzung der Gremien 
der Kassenärztlichen Vereinigungen. Hinsichtlich der Zu-
sammensetzung der Gremien der künftigen Kassenärzt-
lichen Vereinigung für Gesamtberlin wird davon ausge-
gangen, daß Berlin (Ost) durch Zuwahl anteilsmäßig ent-
sprechend Buchstabe c vertreten wird. 

Absatz 5 (§ 83 des Sozialgesetzbuches (Fünftes Buch) ) 
ermöglicht es den Verbänden der Krankenkassen, mit 
ermächtigten Einrichtungen besondere Verträge zu 
schließen. 

Absatz 6 (§ 85 des Sozialgesetzbuches (Fünftes Buch) ) 
ermöglicht eine pauschalierte Verteilung der Gesamtver- 

 



gütung. Den Verbänden der Krankenkassen und den 
Kassenärztlichen Vereinigungen steht es frei, unter-
schiedliche Vergütungsformen für die Einrichtungen 
nach Absatz 2 und die Kassenärzte zu vereinbaren. 

Nach Absatz 7 (§ 95 des Sozialgesetzbuches (Fünftes 
Buch) ) wird auf die Ableistung einer kassenärztlichen 
Vorbereitungszeit als Voraussetzung für die Eintragung in 
das Arztregister für diejenigen Ärzte verzichtet, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes im beigetretenen Gebiet 
die Facharztanerkennung besitzen. Ebenso wird auf die 
Ableistung einer kassenzahnärztlichen Vorbereitungszeit 
für die Zahnärzte verzichtet, die bereits seit zwei Jahren 
im beigetretenen Gebiet tätig sind. 

Absatz 8 (§ 96 des Sozialgesetzbuches (Fünftes Buch) ) 
trägt den Besonderheiten der Übergangszeit im beigetre-
tenen Gebiet dadurch Rechnung, daß die Ärzte, die in 
Einrichtungen nach Absatz 2 tätig sind, bei der Bildung 
von Zulassungsausschüssen beteiligt werden. Soweit ein 
außerordentliches Mitglied unmi ttelbar nach Inkrafttreten 
der Vorschrift noch nicht vorhanden sein sollte, kann der 
Zulassungsausschuß insoweit abweichend von Absatz 8 
zusammengesetzt sein. 

Nach Absatz 9 (§ 98 Abs. 2 Nr. 12 des Sozialgesetzbu-
ches (Fünftes Buch)) soll bis zum 31. Dezember 1990 die 
im bisherigen Bundesgebiet vorgeschriebene Alters-
grenze für zulassungswillige Ärzte der Jahrgänge 1941 
und älter aus der früheren Deutschen Demokratischen 
Republik nicht gelten, weil diesen bislang die Zulassung 
als freiberuflich tätiger Arzt weitgehend verwehrt war 
(vergleiche auch §§ 25, 31 Abs. 9 der Zulassungsverord-
nung der Kassenärzte und der Zulassungsverordnung 
der Kassenzahnärzte mit den für diese Vorschriften gel-
tenden Maßgaben). 

Absatz 10 (§ 105 des Sozialgesetzbuches (Fünftes 
Buch) ) soll die Niederlassung freiberuflicher Ärzte wirk-
sam fördern. 

Absatz 11 (§§ 124, 126 des Sozialgesetzbuches (Fünftes 
Buch) ) schreibt vor, daß zur Sicherung der Versorgung 
mit Heil- und Hilfsmitteln die Einrichtungen, die bislang 
im Gebiet der früheren Deutschen Demokratischen Re-
publik diese Leistungen erbracht haben, für eine Über-
gangszeit von drei Jahren kraft Gesetzes zugelassen 
werden sollen. Diese Einrichtungen werden nach der 
dreijährigen Übergangsphase nur dann weiter zugelas-
sen, wenn private Leistungserbringer eine wi rtschaftliche 
Versorgung nicht flächendeckend sicherstellen können. 

§ 312 enthält Überleitungsregelungen zur Organisation 
der gesetzlichen Krankenversicherung in der Deutschen 
Demokratischen Republik. 

Absatz 1 ermöglicht den in der Bundesrepublik Deutsch-
land länderübergreifend tätigen Krankenkassen zum 
1. Januar 1991 auch auf dem Gebiet der heutigen Deut-
schen Demokratischen Republik tätig zu werden. Für 
Betriebs- und Innungskrankenkassen bedarf es keiner 
ausdrücklichen Regelung über die Erstreckung. Die Zu-
ständigkeit von Betriebs- und Innungskrankenkassen er-
streckt sich mit Inkrafttreten des Sozialgesetzbuches 
(Fünftes Buch) auf das Gebiet der heutigen Deutschen 
Demokratischen Republik, wenn do rt  Betriebe des Ar-
beitgebers oder Handwerksbetriebe von Mitgliedern ei-
ner Trägerinnung ihren regelmäßigen Geschäftsbetrieb 
aufgenommen haben und die im Sozialgesetzbuch (Fünf

-

tes Buch) festgelegten weiteren Voraussetzungen erfüllt 
sind. 

Absatz 2 bestimmt, daß für jeden Bezirk in der Deutschen 
Demokratischen Republik eine Ortskrankenkasse errich-
tet wird, auf die die Aufgaben der bisherigen Sozialversi-
cherung der Deutschen Demokratischen Republik über-
gehen, soweit sie die gesetzliche Krankenversicherung 
betreffen. Die Ortskrankenkassen werden dabei nicht 
Rechtsnachfolger der bisherigen Sozialversicherung. Da 
keine Gesamtrechtsnachfolge eintritt, haben die Orts-
krankenkassen daher auch nicht für die bis zum 1. Januar 
1991 entstandenen Verbindlichkeiten des bisherigen 
Krankenversicherungsträgers einzustehen. Die Allgemei-
nen Ortskrankenkasse Berlin (West) wird für Gesamt-
Berlin zuständig. 

Absätze 3, 4 und 5 sehen für einen Übergangszeitraum 
Erleichterungen beim Verfahren der Errichtung von Be-
triebs- und Innungskrankenkassen vor, damit auch diese 
Kassenarten ohne Verzögerung in der Deutschen Demo-
kratischen Republik tätig werden können. Um die zügige 
Durchführung der Errichtungsverfahren zu ermöglichen, 
können die Aufsichtsbehörden von dem Recht Gebrauch 
machen, andere Behörden mit der Leitung der Abstim-
mungen im Betrieb und in den Innungsversammlungen 
zu beauftragen. 

Absatz 7 ermöglicht, Beschäftigten, die sich für die Ver-
sicherung bei einer Ersatzkasse entscheiden, do rt  bereits 
zum 1. Januar 1991 Mitglied zu werden. 

Die in Absatz 8 festgelegte Ermittlungs- und Meldepflicht 
der Zahlstellen der Versorgungsbezüge ermöglicht den 
Krankenkassen, die beitragspflichtigen Versicherten 
rechtzeitig vor dem Inkrafttreten der Regelungen über die 
Beitragspflicht der Versorgungsbezüge zum 1. Januar 
1992 in Kenntnis zu setzen und den Beitragseinzug vor-
zubereiten. 

Zu § 313 des Sozialgesetzbuches (Fünftes Buch) 

§ 313 enthält Überleitungsregelungen zur Finanzierung 
der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Absatz 1 stellt sicher, daß die Beitragszahler der bundes-
deutschen Krankenkassen nicht mit möglichen Defiziten 
der Krankenversicherung im Gebiet der heutigen Deut-
schen Demokratischen Republik belastet werden. Des-
halb haben die länderübergreifend tätigen bundesdeut-
schen Krankenkassen sowie die Allgemeine Ortskran-
kenkasse für Gesamt-Berlin für ihre Mitglieder im beige-
tretenen Gebiet bei getrennter Haushaltsführung einen 
eigenen Beitragssatz zu berechnen. 

Absatz 3 berücksichtigt bei der Bemessung der Beiträge, 
die versicherungspflichtige Studenten in der Deutschen 
Demokratischen Republik zu zahlen haben, daß für die-
sen Personenkreis im Bundesausbildungsförderungsge-
setz ein besonderer Höchstbedarfssatz festgelegt ist. 

Absatz 4 schreibt für das Jahr 1991 für das Gebiet der 
heutigen Deutschen Demokratischen Republik einen ein-
heitlichen Beitragssatz von 12,8 vom Hundert vor, um 
eine darüber hinausgehende Belastung der Beitragszah-
ler aus einkommens- und beschäftigungspolitischen 
Gründen zu vermeiden. 

 



Absatz 6 stellt klar, daß entsprechend der in dem beige-
tretenen Gebiet geltenden niedrigeren Bezugsgröße 
auch eine niedrigere Geringverdienergrenze gilt. 

Absatz 7 sieht vor, daß bis zum 1. Januar 1992, wenn die 
rentenversicherungsrechtlichen Vorschriften des Sozial-
gesetzbuches (Sechstes Buch) im Gebiet der heutigen 
Deutschen Demokratischen Republik in Kra ft  treten, die 
Beiträge für die versicherungspflichtigen Rentner von der 
Rentenversicherung pauschal in Höhe von 12,8 vom 
Hundert der Rentenausgaben zugunsten der gesetzli-
chen Krankenversicherung an die Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte abgeführt werden. Do rt  sind die 
Einnahmen getrennt von den Beiträgen zu buchen, die 
die Träger der Rentenversicherung im heutigen Bundes-
gebiet für die bundesdeutschen Bezieher einer Rente 
unmittelbar an die Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte abführen. 

Da die Regelungen über die individuelle Beitragspflicht 
der Rentner erst zum 1. Januar 1992 in Kraft treten, treten 
nach den Regelungen des Absatzes 8 auch die Regelun-
gen über die Beitragspflicht der Versorgungsbezüge erst 
1992 in Kraft . 

Ergänzend zu den in Absatz 1 festgelegten Grundsätzen 
schreibt Absatz 10 vor, daß auch die im Sozialgesetz-
buch (Fünftes Buch) vorgesehenen Finanzausgleiche ge-
trennt für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
und der heutigen Deutschen Demokratischen Republik 
durchzuführen sind. 

Zu § 314 des Sozialgesetzbuches (Fünftes Buch) 

§ 314 trägt dem Umstand Rechnung, daß die Vorschrif-
ten über den Einzug des Gesamtsozialversicherungsbeit-
rags (§§ 28 a-28 r des Sozialgesetzbuches (Viertes 
Buch) ) anders als die Regelungen des Krankenversiche-
rungsrechts noch nicht zum 1. Januar 1991 in Kraft tre-
ten. 

Zu Nummer 2 (Krankenhausfinanzierungsgesetz) 

Das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) wird mit fol-
genden Übergangsregelungen auf das in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannte Gebiet erstreckt: 

1. Der § 9 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, der 
die Fördertatbestände für die Investitionsfinanzierung 
der Krankenhäuser regelt, tritt erst nach einer Über-
gangszeit von drei Jahren am 1. Januar 1994 in Kraft. 
An seiner Stelle gelten bis zum 31. Dezember 1993 die 
§§ 22 und 23 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes. 
Der wesentliche Unterschied dieser Vorschriften ge-
genüber § 9 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
besteht in dem unterschiedlichen Zuschnitt der För-
dertatbestände bei der Einzelförderung und der Pau-
schalförderung: Die Einzelförderung, bei der die zu-
ständige Landesbehörde über jeden Förderantrag ei-
nes Krankenhauses einzeln zu entscheiden hat, wird 
im wesentlichen auf die Errichtung (Neubau, Sanie-
rung, Erweiterungsbau, Umbau) und die Erstausstat-
tung sowie auf die Schließung und Umstellung von 
Krankenhäusern auf andere Aufgaben beschränkt 
(§ 22 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes). Dage-
gen erhält das Krankenhaus im beigetretenen Teil 

Deutschlands für die Instandhaltung und die Instand-
setzung, die nach dem KHG grundsätzlich über die 
Pflegesätze zu finanzieren sind, für die Wiederbe-
schaffung und Ergänzung der Anlagegüter sowie für 
den sogenannten kleinen Baubedarf (vergleiche § 9 
Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes) jährli-
che Pauschalbeträge, mit denen es frei wi rtschaften 
kann (§ 23 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes). 
Dadurch sollen Bürokratie abgebaut und die Kranken-
häuser im beigetretenen Gebiet Deutschlands zur Ei-
geninitiative ermutigt werden. Die Verpflichtung der 
Länder im beigetretenen Teil Deutschlands, gesetz-
lich festgelegte Jahrespauschalen bereit zu stellen, 
garantiert den Krankenhäusern auch der Höhe nach 
bestimmte Investitionshilfen, mit denen sie fest rech-
nen können. 

Wegen der Gewichtsverlagerung von der Einzelförde-
rung auf die Pauschalförderung sind die Jahrespau-
schalen für die Krankenhäuser im beigetretenen Ge-
biet Deutschlands höher anzusetzen als für die Kran-
kenhäuser im bisherigen Bundesgebiet. Der von der 
Förderpauschale erfaßte Mittelbedarf wird allein für 
die Krankenhäuser im beigetretenen Gebiet auf rund 
1,9 Milliarden Deutsche Markjährlich geschätzt. Die 
Förderpauschale ist nach den Versorgungsstufen der 
Krankenhäuser in der Deutschen Demokratischen Re-
publik differenziert. Die freigemeinnützigen (kirchli-
chen) und privaten Krankenhäuser sind auf Antrag 
ihrer Träger für die Zwecke der Bemessung der För-
derpauschalen entsprechend ihrem Versorgungsauf-
trag jeweils einer dieser Krankenhausgruppen zuzu-
ordnen (§ 23 Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsge-
setzes), Der Fördermittelbedarf im Bereich der Einzel-
förderung (§ 22 des Krankenhausfinanzierungsgeset-
zes) wird auf 1,5 Milliarden Deutsche Mark ge-
schätzt. 

2. Der § 24 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes ent-
hält die notwendige Übergangsregelung für diejeni-
gen Länder im beigetretenen Teil Deutschlands, in 
denen die Vorbereitung der Krankenhausplanung bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht abgeschlos-
sen ist. 

3. § 25 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes über-
trägt den Grundgedanken des § 17 Abs. 5 Satz 1 des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes auf die Kranken-
häuser im beigetretenen Teil Deutschlands, stellt aber 
klar, daß — wegen des unterschiedlichen Leistungs-
standards im Verhältnis zu den Krankenhäusern im 
bisherigen Bundesgebiet — jene Krankenhäuser 
grundsätzlich nur untereinander verglichen werden 
dürfen. 

4. In die staatliche Investitionsförderung, nicht in das 
Pflegesatzrecht, werden für eine Übergangszeit von 
drei Jahren auch die Vorsorge- und Rehabilitations-
einrichtungen im beigetretenen Teil Deutschlands ein-
bezogen, um die bestehende Versorgung der Bevöl-
kerung aufrecht zu erhalten (§ 26 des Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes). Die Beschränkung der Einbe-
ziehung auf die §§ 22 und 23 in § 26 Abs. 1 verdeut-
licht, daß diese Einrichtungen nicht der staatlichen 
Krankenhausplanung nach § 6 des Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes unterstellt werden. Die Zusam-
menfassung der förderungsfähigen Vorsorge- und 
Rehabilitationseinrichtungen in einer staatlichen För- 

 



derliste wird ausdrücklich von einem Aufnahmeantrag 
des einzelnen Einrichtungsträgers sowie von der Zu-
stimmung der Landesverbände der Krankenkassen 
abhängig gemacht (§ 26 Abs. 3). Dadurch wird schon 
für die Übergangszeit faktisch sichergestellt, daß Vor-
sorge- und Rehabilitationseinrichtungen im beigetre-
tenen Teil Deutschlands entsprechend der Regelung 
des § 111 des Sozialgesetzbuches (Fünftes Buch) nur 
aufgrund einer einvemehmlichen Verständigung (Ver-
sorgungsvertrag) mit den Landesverbänden der Kran-
kenkassen zur Versorgung der Versicherten mit statio-
nären oder teilstationären medizinischen Leistungen 
zur Vorsorge oder Rehabilitation zugelassen werden 
können. 

Zu Nummer 3 (Bundespflegesatzverordnung) 

Mit der in § 19 a der Bundespflegesatzverordnung (Maß-
gabe zu b) vorgeschlagenen Übergangsregelung soll für 
das erste Jahr nach dem Beitritt (1991) ein reibungsloser 
Übergang von der bisherigen globalen Staatsfinanzie-
rung der Krankenhausbehandlung im beigetretenen Teil 
Deutschlands auf die vertragliche Pflegesatzfinanzierung 
nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und der 
Bundespflegesatzverordnung sichergestellt werden. 

Die Maßgabe zu b) ist eine Folgeänderung zu der Über-
gangsregelung des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes; danach werden die In-
standhaltungskosten der Krankenhäuser im beigetrete-
nen Teil Deutschlands bis zum 31. Dezember 1993 aus 
den von den Ländern zu gewährenden Jahrespauschalen 
finanziert. Die in § 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 der Bundespfle-
gesatzverordnung vorgesehene Regelfinanzierung die-
ser (in § 4 der Abgrenzungsverordnung definierten) Ko-
sten über den Pflegesatz kann daher erst zum 1. Januar 
1994 in Kraft  treten. 

Zu Nummern 4 und 5 (RVO und KVLG) 

Die Vorschriften über die Mutterschaftshilfe und den son-
stigen Hilfen treten wie die übrigen Vorschriften des 
Krankenversicherungsrechts am 1. Januar 1991 in Kraft, 
soweit nicht das bisher in der Deutschen Demokrati-
schen Republik geltende Recht anzuwenden ist. 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 (Zweites Gesetz über die 
Krankenversicherung der Landwirte) 

Für das gesamte Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik wird zunächst eine landwirtschaftliche Kran-
kenkasse errichtet, deren Aufgaben für eine Übergangs-
zeit von der Hannoverschen Landwirtschaftlichen Kran-
kenkasse wahrgenommen werden. Die landwirtschaftli-
che Krankenversicherung ist wie im heutigen Bundesge-
biet für die selbständigen Landwirte und deren Angehö-
rige zuständig. Für die Beurteilung der Frage, ab wann 
Versicherungspflicht eines selbständigen landwirtschaft-
lichen Unternehmers eintritt, ist auf die entsprechenden 
Satzungsregelungen über die Mindesthöhenfestsetzung 
der Landwirtschaftlichen Alterskasse Oldenburg-Bre

-

men zurückzugreifen, da es in der Deutschen Demokra-
tischen Republik keine Alterskasse gibt. 

Die Regelungen in den Buchstaben b, c und d legen 
Besonderheiten fest, unter denen die Versicherungs-
pflicht für Kleinlandwirte, für über 65jährige landwirt-
schaftliche Unternehmer und mitarbeitende Familienan-
gehörige sowie für Mitunternehmer gegeben ist. In Buch-
stabe g wird festgelegt, daß der einzelne Versicherte — 
wie in der allgemeinen Krankenversicherung — erst ab 
1. Januar 1992 einen individuellen Beitrag aus der Rente 
und den Versorgungsbezügen zu zahlen hat. 

Zu Nummer 2 (Zulassungsverordnung für Kassenärzte) 

Nach Buchstabe a) wird auf die Ableistung einer kassen-
ärztlichen Vorbereitungszeit als Voraussetzung für die 
Zulassung für diejenigen Ärzte verzichtet, die bei Inkraft-
treten dieses Gesetzes im beigetretenen Gebiet die 
Facharztanerkennung besitzen. 

Nach Buchstabe b) soll bis zum 31. Dezember 1995 die 
im bisherigen Bundesgebiet vorgeschriebene Alters-
grenze für zulassungswillige Ärzte der Jahrgänge 1941 
und älter aus der früheren Deutschen Demokratischen 
Republik nicht gelten, weil diesen bislang die Zulassung 
als freiberuflich tätiger Arzt weitgehend verwehrt war. 

Buchstabe c) trägt den Besonderheiten der Übergangs-
zeit im beigetretenen Gebiet dadurch Rechnung, daß 
Ärzte, die in Einrichtungen nach § 311 Abs. 2 tätig sind, 
an den Zulassungsausschüssen beteiligt werden. 

Zu Nummer 3 (Zulassungsverordnung für 
Kassenzahnärzte) 

Nach Buchstabe a) wird auf die Ableistung der kassen-
zahnärztlichen Vorbereitungszeit als Voraussetzung für 
die Zulassung für diejenigen Zahnärzte verzichtet, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes im beigetretenen Gebiet 
bereits seit zwei Jahren tätig sind. 

Nach Buchstabe b) soll bis zum 31. Dezember 1995 die 
im bisherigen Bundesgebiet vorgeschriebene Alters-
grenze für zulassungswillige Zahnärzte der Jahrgänge 
1941 und älter aus der früheren Deutschen Demokrati-
schen Republik nicht gelten, weil diesen bislang die Zu-
lassung als freiberuflich tätiger Zahnarzt weitgehend ver-
wehrt war. 

Buchstabe c) trägt den Besonderheiten der Übergangs-
zeit im beigetretenen Gebiet dadurch Rechnung, daß 
Zahnärzte, die in Einrichtungen nach § 311 Abs. 2 tätig 
sind, an den Zulassungsausschüssen beteiligt werden. 

Zu Nummer 4 (Hebammenhilfe-Gebührenverordnung), 
7 (Gebührenordnung für Ärzte) und 8 
(Gebührenordnung für Zahnärzte) 

Mit der Änderung der Gebühren wird dem Unterschied in 
den Lebens- und Einkommensverhältnissen Rechnung 
getragen. 

 



Zu Nummer 5 (Krankenhaus-Buchführungsverordnung) 

Alle Krankenhäuser werden durch die Krankenhaus

-

Buchführungsverordnung (KHBV) zu einer Rechnungsle-
gung verpflichtet, die den hohen Anforderungen des 
Handelsgesetzbuchs für Kapitalgesellschaften ent-
spricht. Zur Umstellung des Rechnungswesens auf eine 
kaufmännische doppelte Buchführung und zur Anpas-
sung an diese hohen Anforderungen ist den Kranken-
häusern im beigetretenen Teil Deutschlands eine Über-
gangsfrist zu gewähren. Diese Übergangsfrist kann und 
muß für solche Krankenhäuser entfallen, die in der 
Rechtsform einer Kapitalgesellschaft bet rieben werden 
und daher kurzfristig aufgrund des Gesetzes über die 
Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark oder aufgrund der 
Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs 
(HGB) zu einer solch differenzierten Rechnungslegung 
verpflichtet sind (Satz 1 der Maßgaben). Diese Kranken-
häuser können ihre Rechnungslegung von vornherein nur 
dann auf die besonderen Erfordernisse der Kranken-
haus-Buchführungsverordnung ausrichten, wenn sie das 
Wahlrecht nach § 1 Abs. 3 der Krankenhaus-Buchfüh-
rungsverordnung in Anspruch nehmen und sich von 
vornherein für die Bilanzierung nach der Krankenhaus

-

Buchführungsverordnung an Stelle derjenigen nach dem 
Handelsgesetzbuch entscheiden können. 

Satz 2 der Maßgaben gibt allen Krankenhäusern für die 
Einführung der innerbetrieblichen Kosten- und Lei-
stungsrechnung nach § 8 der Krankenhaus-Buchfüh-
rungsverordnung eine dreijährige Übergangsfrist; hier-
von unberüh rt  bleiben die Vorschriften der Bundespfle-
gesatzverordnung, insbesondere zur Ausgliederung der 
Kosten nach § 13 Abs. 3 der Bundespflegesatzverord-
nung aus den pflegesatzfähigen Gesamtkosten des 
Krankenhauses. 

Zu Nummer 6 (Abgrenzungsverordnung) 

Nach der Überleitungsvorschrift des § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes werden die 
Instandhaltungskosten der Krankenhäuser im beigetre-
tenen Teil Deutschlands bis zum 31. Dezember 1993 aus 
den von den Ländern zu gewährenden Jahrespauschalen 
finanziert. Die Regelfinanzierung dieser Vorschriften über 
den Pflegesatz kann daher erst zum 1. Januar 1994 in 
Kraft treten. 

Zu Nummer 9 (Vergütung für Behandlung in 
Gesundheitseinrichtungen) 

Die Regelung dient der Klarstellung. 

Zu Nummer 10 (Verordnungsermächtigung) 

Die Ermächtigung ermöglicht es der Bundesregierung, 
die Gebühren mit Zustimmung des Bundesrates an die 
wirtschaftlichen Verhältnisse in dem in Artikel 3 genann-
ten Gebiet anzupassen. 

Zu Nummer 11 (Inkrafttreten) 

Die sich auf die gesetzliche Krankenversicherung bezie-
henden Regelungen treten zum selben Zeitpunkt in Kraft 
wie deren Vorschriften. 

Zu Sachgebiet H (Gesetzliche Rentenversicherung) 

Zu Abschnitt Ill 

Mit dem Einigungsvertrag wird die im Staatsvertrag zur 
Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozial- 
union mit der Deutschen Demokratischen Republik ver-
einbarte Angleichung ihres Rentenrechts an das Renten-
versicherungsrecht der Bundesrepublik Deutschland in 
die Wege geleitet. Es wird vorgesehen, daß vom 1. Ja-
nuar 1992 an — von dem Zeitpunkt also, von dem an 
auch in der. Bundesrepublik Deutschland das neue Ren-
tenrecht des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gilt — 
dieses neue Rentenrecht im geeinten Deutschland Gel-
tung haben soll. Dies liegt im Interesse der Versicherten, 
weil hierdurch vermieden wird, daß der bisherige Träger 
der Sozialversicherung in der heutigen Deutschen Demo-
kratischen Republik, der in eine Überleitungsanstalt um-
gewandelt wird und im Jahre 1991 nur noch solange tätig 
sein soll, bis die Versicherungsträger funktionsfähig sind 
und ihre Aufgaben selbst ausführen können, im Jahre 
1991 ein anderes Rentenrecht als bisher anwenden muß. 
Die Einzelheiten der Überleitung des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch werden in einem Bundesgesetz gere-
gelt. Dabei soll vorgesehen werden, daß für Personen, 
deren Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung in 
der Zeit vom 1. Januar 1992 bis 30. Juni 1995 beginnt, 
eine Rente mindestens in Höhe des bis zum 30. Juni 1990 
und unter den bis dahin geltenden Voraussetzungen ge-
gen die Rentenversicherung erworbenen Anspruchs ge-
leistet wird. Im übrigen soll die Überleitung von der Ziel-
setzung bestimmt sein, entsprechend der Angleichung 
der Löhne und Gehälter in der heutigen Deutschen De-
mokratischen Republik auch eine Angleichung der Ren-
ten zu verwirklichen. 

Bereits vom 1. Januar 1991 an soll die Rentenversiche-
rung auf dem Gebiet der heutigen Deutschen Demokra-
tischen Republik nach dem Vorbild der hiesigen Renten-
versicherung mit ihren den gesellschaftlichen und föde-
ralen Erfordernissen entsprechenden Strukturen organi-
siert sein. Deshalb werden in den neuen Ländern mit dem 
Einigungsvertrag zum 1. Januar 1991 Landesversiche-
rungsanstalten errichtet, die Bundesversicherungsan-
stalt für Angestellte, die Bundesknappschaft und die üb-
rigen bundesunmittelbaren Rentenversicherungsträger 
erstrecken ihre Zuständigkeit auf das Gebiet der heutigen 
Deutschen Demokratischen Republik. Sie sollen dann so 
bald wie möglich mit der Durchführung der Rentenversi-
cherung in den neuen Ländern beginnen. 

Um dem beträchtlichen Rehabilitationsbedürfnis der 
Menschen in der Deutschen Demokratischen Republik 
Rechnung zu tragen, soll das Rehabilitationsrecht der 
Bundesrepublik Deutschland, bereits zum 1. Januar 
1991 auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik Geltung haben. Die vorübergehende Verwen-
dung anderer Begriffe und Berechnungsgrößen dient der 
Anwendbarkeit in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik. Aus diesem Grunde wurde der für die Rehabilitation 
zur Verfügung stehende Betrag so bemessen, daß die 

 



Rentenversicherungsträger aus ihm auch die notwendi-
gen Ausgaben für kurzfristig erforderliche Investitionen 
bestreiten können. Hierdurch wird zugleich die Gewähr 
dafür geschaffen, daß die Arbeitsplätze der in der Deut-
schen Demokratischen Republik am Rehabilitationsge-
schehen beteiligten Arbeitnehmer erhalten bleiben und 
die Rentenversicherung die Organisationsstrukturen und 
institutionellen Voraussetzungen für eine dem bundes-
deutschen Standard entsprechende Rehabilitation 
schaffen kann. 

Darüber hinaus wird entsprechend dem Postulat aus 
dem Staatsvertrag zur Schaffung einer Währungs-, Wi rt

-schafts- und Sozialunion auch sichergestellt, daß bereits 
zum Zeitpunkt des Beitritts der Deutschen Demokrati-
schen Republik und dann parallel zu den Regelungen im 
Bereich der Rentenversicherung 

— die berufsständischen Versorgungswerke ihren orga

-

nisatorischen Aufbau vorantreiben können und 

— Personen, die bisher als Beschäftigte in der Renten-
versicherung versichert waren, in das Beamtenver-
hältnis übernommen werden können. 

Deshalb werden auch die Vorschriften des Sozialgesetz-
buches (Sechstes Buch) die die Versicherungsfreiheit 
oder Befreiung von der Versicherungspflicht dieser Per-
sonen regeln, bereits zum Zeitpunkt des Beitritts der 
Deutschen Demokratischen Republik in Kra ft  gesetzt. 

Zu Sachgebiet I (Gesetzliche Unfallversicherung) 

Zu Abschnitt I 

Die in diesem Abschnitt aufgezählten Gesetze enthalten 
Bestimmungen über in der Vergangenheit erfolgte An-
passungen der Geldleistungen in der gesetzlichen Unfall-
versicherung, die für die im Gebiet der Deutschen Demo-
kratischen Republik zu erbringenden Geldleistungen 
ohne Bedeutung sein werden und daher nicht überzulei-
ten sind. 

Zu Abschnitt Ill 

Das in der Bundesrepublik geltende Recht der gesetzli-
chen Unfallversicherung soll auf das Gebiet der Deut-
schen Demokratischen Republik in folgenden Schritten 
übergeleitet werden: 

1 Bis zum 31. Dezember 1990 gilt grundsätzlich das 
Unfallversicherungsrecht der Deutschen Demokrati-
schen Republik weiter, das durch das Gesetz über die 
Sozialversicherung und das Rentenangleichungsge-
setz vom 28. Juni 1990 teilweise bereits an das bisher 
in der Bundesrepublik geltende Recht angeglichen 
worden ist. 

2. Um die institutionelle Leistungsfähigkeit der Unfallver-
sicherung möglichst bald sicherzustellen, wird zum 
1. Januar 1991 die Zuständigkeit der bundesweiten 
und einiger regional tätigen Unfallversicherungsträger 
auf das Gebiet der Deutschen Demokratischen Repu-
blik erstreckt. Gleichzeitig werden für den Landwirt-
schafts- sowie für den Landes- und kommunalen Be-
reich neue Unfallversicherungsträger errichtet. Für 
den öffentlichen Dienst verbleibt es hinsichtlich der 

Unfallversicherung bei den allgemeinen Vorschriften 
der Reichsversicherungsordnung über die Eigenun-
fallversicherung. Die Übernahme der Aufgabe, die in 
der Unfallversicherung vom bisherigen gemeinsamen 
Sozialversicherungsträger der Deutschen Demokrati-
schen Republik (ab 1. Januar 1991: „Überleitungsan-
stalt Sozialversicherung") wahrgenommen werden, 
auf die neu zuständigen Träger soll nahtlos erfolgen 
und spätestens am 31. Dezember 1991 abgeschlos-
sen sein. 

Die bis zum 31. Dezember 1990 eingetretenen „Alt-
fälle" werden auf die sich erstreckenden oder neu zu 
errichtenden Unfallversicherungsträger nach einem 
pauschalen Schlüssel übertragen. Zunächst werden 
die „Altfälle" auf die drei Bereiche der Unfallversiche-
rung (gewerbliche Berufsgenossenschaften, landwirt-
schaftliche Berufsgenossenschaften und öffentliche 
Hand) verteilt. Maßstab ist dabei das Verhältnis, in 
dem die Aufwendungen für Unfallrenten der drei Be-
reiche im Jahr 1989 zueinander stehen. Die für die drei 
Bereiche zuständigen Spitzenverbände verteilen in-
nerhalb ihrer Bereiche die „Altfälle" nach einem ähnli-
chen Schlüssel. 

3. Das materielle Unfallversicherungsrecht der Bundes-
republik wird wie folgt auf das Gebeit der Deutschen 
Demokratischen Republik übergeleitet: 

a) Zum 1. Januar 1991 werden übergeleitet die Vor-
schriften über 

— die Unfallverhütung, 

— die Heilbehandlung und die Berufshilfe, 

— die Finanzierung, 

— die Haftung von Unternehmern und anderen 
Personen 

und die damit im Zusammenhang stehenden 
Verfahrensvorschriften. 

Die diese Bereiche der Unfallversicherung be-
treffenden Bestimmungen des bisherigen Un-
fallversicherungsrechts der Deutschen Demo-
kratischen Republik treten ab 1. Januar 1991 
außer Kraft. 

b) Zum 1. Januar 1992 wird das übrige Unfallversi-
cherungsrecht der Bundesrepublik Deutschland 
übergeleitet, insbesondere die Vorschriften über 

— den Kreis der versicherten Personen, 

— den Versicherungsumfang (Definition des Ar-
beitsunfalls, der Berufskrankheit, des Wegeun-
falls), 

— die Entschädigung durch Renten oder sonstige 
Leistungen in Geld. 

Der Einigungsvertrag legt insoweit — wie auch 
im Bereich der gesetzlichen Rentenversiche-
rung — lediglich den Zeitpunkt der Überleitung 
fest und überläßt die näheren Einzelheiten ei-
nem besonderen Bundesgesetz. Dieses Bun-
desgesetz hat den Vertrauensschutzgrundsatz 
zu beachten, etwa hinsichtlich der Übernahme 
von Unfallrenten derjenigen Personen, die nach 
dem übergeleiteten Recht der Bundesrepublik 

 



Deutschland keinen Versicherungsschutz ge-
habt hätten. 

4. Die Aufwendungen für die Unfallversicherung sind für 
Zeiten ab 1. Januar 1991 von den Mitgliedern der 
Unfallversicherungsträger, den Unternehmern, zu fi-
nanzieren. Auch soweit sich Unfallversicherungsträ-
ger mit Zuständigkeiten in der Bundesrepublik auf das 
Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik er-
strecken, gehen die Aufwendungen für Arbeitsunfälle 
in den neu hinzukommenden Mitgliedsbetrieben in die 
allgemeine Umlage mit ein (keine gesonderte Umlage 
für das Gebiet der früheren Deutschen Demokrati-
schen Republik). Entsprechend dem übergeleiteten 
Beitragsrecht des Dritten Buches der Reichsversiche-
rungsordnung ermitteln die Unfallversicherungsträger 
im Jahre 1992 den Finanzbedarf für das Jahr 1991 und 
legen diese Kosten auf alle Mitgliedsunternehmen un-
ter Zugrundelegung der Gefahrklassen um. Im Jahre 
1991 wird von den Betrieben auf dem Gebiet der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik noch 
die monatliche Unfallumlage nach dem insoweit wei-
tergeltenden Unfallversicherungsrecht der Deutschen 
Demokratischen Republik erhoben; sie gilt als Vor-
schuß auf die nach dem übergeleiteten Recht später 
zu erhebenden Beiträge. Der Bundesminister für Ar-
beit und Sozialordnung wird durch den Vertrag er-
mächtigt, den zur Deckung der Ausgaben der Unfall-
versicherung erforderlichen Umlagesatz festzuset-
zen. 

Reicht die Unfallumlage als Vorschuß im Laufe des 
Jahres 1991 nicht aus, um die Aufwendungen zu dek-
ken, muß ein Betrag in Höhe des Defizits vorläufig 
bereitgestellt werden, und zwar von den die Aufgaben 
der Unfallversicherung wahrnehmenden Versiche-
rungsträgern (aus Betriebsmitteln und Rücklagen) 
oder — bei den noch nicht errichteten Unfallversiche-
rungsträgern im Landes- und kommunalen Bereich — 
von  den fünf Ländern auf dem Gebiet der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik. 

Zu Sachgebiet K (Soziales Entschädigungsrecht und 
Rehabilitation) 

Das Bundesversorgungsgesetz sowie die zu seiner 
Durchführung erforderlichen Rechtsvorschriften werden 
mit dem gesamten Leistungsspektrum zum 1. Januar 
1991 auf das in Artikel 3 des Vertrages genannte Gebiet 
übertragen, wobei sich die Leistungshöhe für diejenigen 
Berechtigten, die am 18. Mai 1990 in diesem Gebiet ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hatten, an den 
jeweiligen dortigen wi rtschaftlichen Verhältnissen orien-
tiert. Das wird bei laufenden Versorgungsleistungen da-
durch erreicht, daß sich das Leistungsniveau nach dem 
jeweiligen Verhältnis der verfügbaren Standardrente in 
dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet zur ver-
fügbaren Standardrente in dem Gebiet, in dem das Bun-
desversorgungsgesetz bereits vor dem Beitritt gegolten 
hat, richtet. Damit wird auch für das beigetretene Gebiet 
der bewährte Anpassungsverbund zwischen Sozialrent-
nern und Versorgungsrechtigten hergestellt. Leistungen 
der Heil- und Krankenbehandlung und der Kriegsopfer-
fürsorge richten sich in beiden Gebieten nach den tat-
sächlichen Kosten. 

Bei der Überleitung des Opferentschädigungsgesetzes 
ebenfalls zum 1. Januar 1991 wird auch für die Opfer von 
Gewalttaten nach den gleichen Gesichtspunkten verfah-
ren. Die Zuständigkeit für die Durchführung liegt bei den 
in Artikel 1 Abs. 1 des Vertrages genannten Ländern, die 
jedoch die Möglichkeit haben, die Aufgaben ganz oder 
teilweise durch die Bundesländer im heutigen Bundesge-
biet wahrnehmen zu lassen. 

Neben den Sozialgesetzen, die die Leistungen zur Reha-
bilitation im einzelnen regeln, werden im beigetretenen 
Teil Deutschlands auch die übergreifenden Regelungen 
für den Rehabilitationsbereich wirksam. Dies sind das 
Rehabilitations-Angleichungsgesetz und die Kraftfahr-
zeughilfe-Verordnung; außerdem werden die auf der 
Grundlage des Rehabilitations-Angleichungsgesetzes 
geschlossenen Gesamtvereinbarungen und die Kosten-
grundsätze auf die in dem beigetretenen Teil Deutsch-
land tätigen Rehabilitationsträger erstreckt. 

Zu Sachgebiet L (Förderung der Vermögensbildung) 

Mit der Übernahme des Fünften Vermögensbildungsge-
setzes und seiner Durchführungsverordnung soll auch im 
Gebiet der heutigen Deutschen Demokratischen Repu-
blik den Arbeitnehmern die Möglichkeit eröffnet werden, 
die in der Bundesrepublik geltende Förderung der Ver-
mögensbildung in Anspruch zu nehmen. Die mit der 
Lohnsteuer verknüpfte Förderung nach diesem Gesetz 
soll — wie das gesamte Einkommen- und Lohnsteuer-
recht der Bundesrepublik — zum 1. Januar 1991 in Kraft 
treten. 

Zu Kapitel VIII der Anlage II 

Allgemeiner Teil 

Arbeitsrechtsordnung, technischer Arbeitsschutz, sozia-
ler Arbeitsschutz (Abschnitte A bis C) 

Die Abschnitte A bis C enthalten diejenigen Vorschriften 
des Arbeitsrechts und des Arbeitsschutzrechts der bis-
herigen Deutschen Demokratischen Republik, die nach 
Artikel 9 Abs. 2 des Vertrages als Bundesrecht weiterhin 
gelten werden. Die in dieser Anlage aufgeführten Vor-
schriften werden entweder befristet oder unbefristet wei-
tergelten: 

— Unbefristet gelten einige Vorschriften des Arbeitsge-
setzbuches der Deutschen Demokratischen Republik 
fort , weil das bisher im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes maßgebliche Recht aus verfassungsrechtli-
chen Gründen nicht übergeleitet wird. Dies sind zum 
Beispiel die Regelungen über die Kündigungsfristen 
und die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krank

-

heitsfall. 

— Mit Übergangsfristen gelten Vorschriften des Arbeits-
gesetzbuches der bisherigen Deutschen Demokrati-
schen Republik fort , soweit dies aus Gründen der 
Sozialverträglichkeit erforderlich ist. Dies gilt zum Bei-
spiel für die Beibehaltung des Anspruchs auf einen 
Hausarbeitstag nach § 185 des Arbeitsgesetzbuches 
der Deutschen Demokratischen Republik für eine 
Übergangszeit bis zum 31. Dezember 1991. 

 



Besonderer Teil 

Zu Sachgebiet A (Arbeitsrechtsordnung) 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 

Buchstabe a 

Mit der Änderung des § 115 b Abs. 1 des Arbeitsgesetz-
buches der Deutschen Demokratischen Republik (AGB) 
wird für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle das bis-
her in der Bundesrepublik Deutschland nach § 2 des 
Lohnfortzahlungsgesetzes geltende Prinzip der Berech-
nung des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts auch in dem in 
Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet eingeführt. 
Statt des Durchschnittslohns ist nun auch do rt  das aus-
gefallene Arbeitsentgelt zu zahlen. 

Buchstabe b 

Die Vorschrift des § 115 b Abs. 4 des Arbeitsgesetzbu-
ches wird durch die Einführung des Lohnausgleichsver-
fahrens am 1. Juli 1991 ersetzt. 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 

Buchstabe a 

§ 55 des Arbeitsgesetzbuches: Das bundesdeutsche 
Recht, das für Arbeiter kürzere Kündigungsfristen als für 
Angestellte vorsieht, ist durch eine Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 30. Mai 1990 für mit 
dem Grundgesetz unvereinbar erklärt worden. Das In-
krafttreten dieses verfassungswidrigen Bundesrechts in 
dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet kann 
deshalb nicht vorgesehen werden. Insoweit wird do rt  das 
nach dem Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokrati-
schen Republik für Arbeiter und Angestellte einheitliche 
Recht der gesetzlichen Kündigungsfristen (§ 55) bis zur 
Neuregelung in dem vom Bundesverfassungsgericht 
festgelegten Zeitraum (bis spätestens 30. Juni 1993) 
durch den gesamtdeutschen Gesetzgeber fortgelten. 
§ 58 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 2, § 59 Abs. 2 des Arbeits-
gesetzbuches: Der besondere Kündigungsschutz für 
Kämpfer gegen den Faschismus und Verfolgte des Fa-
schismus wird mit Rücksicht auf verschiedene vergleich-
bare Kündigungsschutzregelungen für ehemals politisch 
Verfolgte in der Bundesrepublik Deutschland in dem in 
Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet aufrechterhal-
ten. 

§§ 115 a, 115 c bis e des Arbeitsgesetzbuches: Die bun-
desdeutschen Vorschriften über die für Arbeiter und An-
gestellte unterschiedliche Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfalle sind vom Inkrafttreten in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet ausgenommen, weil die Dif-
ferenzierung zwischen Arbeitern und Angestellten auch 
in der Entgeltfortzahlung nach den Gründen der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 30. Mai 
1990 mit dem Grundgesetz nicht vereinbar erscheint. 
Insoweit wird do rt  nach dem Arbeitsgesetzbuch der 
Deutschen Demokratischen Republik für Arbeiter und 
Angestellte einheitliches Recht auf Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfalle fortgelten, bis der gesamtdeutsche Ge-
setzgeber die Frage einheitlich geregelt hat. 

Buchstabe b 

Die Vorschriften über den besonderen Kündigungs-
schutz des Mutterschutzgesetzes (§ 9) und des Bundes-
erziehungsgeldgesetzes (§ 18) treten am 1. Januar 1991 
in Kraft und sind auf Arbeitnehmer anzuwenden, deren 
Kinder von diesem Zeitpunkt an geboren werden. Die 
Vorschrift über den besonderen Kündigungsschutz nach 
§ 58 Abs. 1 Buchst. b) des Arbeitsgesetzbuches gilt da-
gegen für Schwangere bis zum 31. Dezember 1990 und 
für Mütter bzw. Väter mit Kindern bis zu einem Jahr und 
während der Freistellung nach dem Wochenurlaub (§ 246 
Abs. 1 und 2 des Arbeitsgesetzbuches), wenn deren Kind 
vor dem 1. Januar 1991 geboren wurde. Darüber hinaus 
gilt diese Vorschrift für alleinerziehende Arbeitnehmer mit 
Kindern bis zu drei Jahren fo rt , die vor dem 1. Januar 
1992 geboren wurden. Um ein Überschneiden der ver-
schiedenen Vorschriften über den besonderen Kündi-
gungsschutz bei alleinerziehenden Arbeitnehmern zu 
vermeiden, wird die Vorrangigkeit der Vorschrift des Ar-
beitsgesetzbuches vor denen des Mutterschutzgesetzes 
und des Bundeserziehungsgeldgesetzes angeordnet. 

Buchstabe c 

Die Vorschriften über die durch Wahl oder Berufung be-
gründeten Arbeitsverhältnisse bleiben für eine Über-
gangsfrist bis zum 31. Dezember 1991 insoweit in Kra ft , 
als sie die Abberufung aus diesen Arbeitsverhältnissen 
ermöglichen. 

Buchstabe d 

Die Vorschrift über den Ausweis für Arbeit und Sozialver-
sicherung bleibt bis zum Inkrafttreten des Gesetzes über 
die Einführung des Sozialversicherungsausweises in 
Kraft . 

Buchstabe e 

Die Vorschrift über die Freistellung zur Betreuung er-
krankter Kinder gilt bis zum 30. Juni 1991 fort, um in 
angemessener Übergangsfrist eine Anpassung zu er-
möglichen. 

Buchstabe f 

Die Vorschriften über die Begrenzung der Arbeitnehmer-
haftung gelten bis zum 31. Dezember 1991 fo rt , um durch 
eine angemessene Übergangsfrist eine Anpassung zu 
ermöglichen. 

Buchstabe g 

Die Vorschriften über den Schadensersatz bei Arbeitsun-
fall und Berufskrankheit gelten bis zum Inkrafttreten des 
bundesdeutschen Unfallversicherungsrechts in dem in 
Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet fo rt . 

 



Zu Nummer 2 

Der besondere Urlaubsanspruch für Kämpfer gegen den 
Faschismus und Verfolgte des Faschismus (27 Arbeits-
tage) wird mit Rücksicht auf verschiedene vergleichbare 
Urlaubsansprüche für ehemals politisch Verfolgte in der 
Bundesrepublik Deutschland beibehalten. 

Zu Nummer 3 

Buchstabe a 

Da mit dem Wirksamwerden des Vertrages die Zivilpro-
zeßordnung der Deutschen Demokratischen Republik 
außer Kraft treten wird, muß der auf sie verweisende § 2 
Abs. 1 Satz 3 des Schiedsstellengesetzes entsprechend 
redaktionell angepaßt werden. 

Buchstabe b 

Vor den Schiedsstellen für Arbeitsrecht soll sich die Ver-
tretung nach denselben Regeln richten, die ab Wirksam-
werden des Beitritts in dem in Artikel 1 Abs. 1 des Ver-
trages genannten Gebiet auch für die Vertretung vor den 
Kammern für Arbeitsrecht der Kreisgerichte gelten 
wird. 

Zu Nummer 4 

Die Übergangsfrist entspricht derjenigen, die für die der 
Verordnung zugrunde liegenden gesetzlichen Über-
gangsvorschrift zu § 13 Betriebsve rfassungsgesetz vor-
gesehen ist (vgl. Anlage I Kapitel VIII Sachgebiet A Ab-
schnitt III Nummer 12 Buchstabe b). 

Zu Sachgebiet C (Sozialer Arbeitsschutz) 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 

Buchstabe a 

Die Fortgeltung des § 168 Abs. 1, 3 und 4 des Arbeits-
gesetzbuches (Sonn- und Feiertagsarbeit) ist eine Folge 
der Maßgaben zu Anlage I Kapitel VIII Buchstabe C Ab-
schnitt Ill Nummern 1 bis 6. 

Buchstabe b 

Die Festlegung der gesetzlichen Feiertage fällt nach dem 
Grundgesetz in die Zuständigkeit der Länder. Bis zum 
Inkrafttreten entsprechender landesrechtlicher Regelun-
gen soll § 168 Abs. 2 des Arbeitsgesetzbuches in dem in 
Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet als Landes-
recht fortgelten. 

Buchstabe c 

Die Fortgeltung des § 185 des Arbeitsgesetzbuches 
(Hausarbeitstag) bis zum 31. Dezember 1991 ist eine 
Folge der Maßgabe zu Anlage I Kapitel VIII Buchstabe C 
Abschnitt III Nummer 13. 

Zu Nummer 2 

Die Fortgeltung des § 3 der Verordnung über die beson-
dere Unterstützung der Familien mit schwerstgeschädig-
ten Kindern bis zum 31. Dezember 1991 ist eine Folge der 
Maßgabe zu Anlage I Kapitel VIII Buchstabe C Ab-
schnitt III Nummer 13. 

Zu Nummer 3 

Durch die Verordnung über die Einführung gesetzlicher 
Feiertage vom 16. Mai 1990 sind die Feiertage Christi 
Himmelfahrt (für die gesamte Deutsche Demokratische 
Republik), Reformationstag und Buß- und Bettag (für 
Gebiete mit überwiegend evangelischer Bevölkerung) 
sowie Fronleichnam und Allerheiligen (für Gebiete mit 
überwiegend katholischer Bevölkerung) wieder als ge-
setzliche Feiertage in der Deutschen Demokratischen 
Republik eingeführt worden. Bis zum Inkrafttreten ent-
sprechender landesrechtlicher Regelungen soll die Ver-
ordnung in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten 
Gebiet als Landesrecht fortgelten. 

Zu Nummer 4 

Die Fortgeltung des § 2 der Zweiten Durchführungsbe-
stimmung zur Verordnung über die besondere Unterstü-
zung der Familien mit schwerstgeschädigten Kindern bis 
zum 31. Dezember 1991 ist eine Folge der Maßgabe zu 
Anlage I Kapitel VIII Buchstabe C Abschnitt Ill Num-
mer 13. 

Zu Nummer 5 

Die Fortgeltung der Durchführungsbestimmung zur Ver-
ordnung über die Einführung gesetzlicher Feiertage vom 
7. Juni 1990 ist bis zum Inkrafttreten landesrechtlicher 
Regelungen erforderlich (vergleiche Begründung zu 
Nummer 3). 

Zu Sachgebiet E (Arbeitsmarktpolitik, 
Arbeitsförderung, Arbeitslosenversicherung) 

Zu Abschnitt III 

Vergleiche die Begründung zu Kapitel VIII Anlage I Sach-
gebiet E Abschnitt II Nummer 1 unter Punkt a). 

Zu Anlage II, Kapitel VIII 

Zu Sachgebiet F (Sozialversicherung — allgemeine 
Vorschriften) 

Zu Abschnitt III  

Der Abschnitt III hält die übergreifenden Vorschriften des 
Sozialversicherungsrechts aufrecht, die bis zur Überlei-
tung des Renten- und Unfallversicherungsrechts durch 
besondere Gesetze notwendig sind. 

 



Zu Sachgebiet G (Krankenversicherung — 
Gesundheitliche Versorgung 

Zu Nummer 1 

Für eine Übergangszeit bis zum 30. Juni 1991 gelten die 
Regelungen der Deutsche Demokratische Republik über 
die Gewährung von Leistungen der Krankenversicherung 
bei der Pflege erkrankter Kinder und die Vorschrift über 
die Erstattung dieser Leistungen durch den Bund weiter, 
soweit diese Leistungen über das bundesdeutsche Kran-
kenversicherungsrecht hinausgehen. 

Zu Nummer 2 

Da das Lohnfortzahlungsgesetz und damit auch das in 
ihm vorgesehene Ausgleichsverfahren (vergleiche 
§§ 10 ff.  des Lohnfortzahlungsgesetzes) erst am 1. Juli 
1991 in der Deutschen Demokratischen Republik einge-
führt wird, gilt das bisher bestehende Ausgleichsverfah-
ren bis zu diesem Zeitpunkt weiter. 

Nummer 3 

Die Regelung soll übergangsweise ein vereinfachtes Ver-
fahren der Bestimmung nicht zu Lasten der Krankenkas-
sen verordnungsfähiger Arzneimittel und der Festset-
zung von Festbeträgen ermöglichen. Sie trägt damit zur 
Begrenzung der stark steigenden Arzneimittelausgaben 
bei. 

Zu Sachgebiet H (Gesetzliche Rentenversicherung) 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummern 1 bis 8 (Rentenversicherungsrechtliche 
Sonderregelungen) 

Bis zur Angleichung des Rentensystems der Deutschen 
Demokratischen Republik an das Rentensystem der 
Bundesrepublik im Rahmen der Überleitung des Sech-
sten Buches Sozialgesetz im Jahre 1992 soll auf dem 
Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik grund-
sätzlich das DDR-Rentenrecht fortgelten. Diese Fortgel-
tung soll sich auch auf die rentenrechtlichen Sonderrege-
lungen für bestimmte Personengruppen erstrecken. 

Zu Nummer 9 (Sonder- und 
Zusatzversorgungssysteme außerhalb der 
Rentenversicherung) 

Artikel 20 Abs. 2 Satz 3 des Staatsvertrages zur Schaf-
fung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion sieht 
vor, die Sonder- und Zusatzversorgungssysteme zu 
schließen und darin erworbenen Ansprüche und Anwart-
schaften in die Rentenversicherung zu überführen, wobei 
ungerechtfertigte Leistungen abzuschaffen und über-
höhte Leistungen abzubauen sind. Die Maßgaben zu 
Nummer 9 sollen sicherstellen, daß dieses Ziel auch inso-
weit erreicht wird, als der Staatsvertrag bisher noch nicht 
voll umgesetzt wurde. 

Maßgabe a legt für die Schließung der noch nicht ge

-

schlossenen Versorgungssysteme den 31. Dezember 
1991 als Endtermin fest. Neueinbeziehungen in diese 

auslaufenden Versorgungssysteme sind vom 3. Oktober 
1990 an jedoch nicht mehr zulässig. 

Maßgabe b betrifft  das Leistungsrecht der Versorgungs-
systeme. Sie sieht vor, daß die die Rentenversicherung 
betreffenden Ansprüche und Anwartschaften in die Ren-
tenversicherung überführt werden. Dabei ist sicherzu-
stellen, daß die Überführung unter Beseitigung unge-
rechtfertigter und überhöhter Leistungen — nach den 
Kriterien der Sozialversicherung erfolgt. Für Personen, 
die am 3. Oktober 1990 bereits Leistungen wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit, Alter oder Tod aus dem Ver-
sorgungssystem beziehen, soll bei der Anpassung an die 
allgemeinen Regelungen der Sozialversicherung der für 
Juli 1990 zu erbringende Rentenzahlbetrag gewährleistet 
bleiben. Entsprechendes soll für Personen gelten, die in 
der Zeit vom 4. Oktober 1990 bis 30. Juni 1995 leistungs-
berechtigt werden. Für den letztgenannten Personen-
kreis soll der Rentenzahlbetrag gewährleistet bleiben, 
der sich für Juli 1990 ergeben hätte, wenn der Versor-
gungsfall am 1. Juli 1990 eingetreten wäre. Bei der Er-
mittlung der Beträge ist auf die Einkommensverhältnisse 
am 1. Juli 1990 abzustellen und eine Dynamisierung der 
gezahlten oder fiktiven Rentenleistungen außer Betracht 
zu lassen. 

Maßgabe c betrifft die Organisation. Die Versorgungssy-
steme sollen danach bis zur Überführung der Ansprüche 
und Anwartschaften in die Rentenversicherung in der 
Trägerschaft des jeweiligen Funktionsnachfolgers ge-
mäß Artikel 13 des Vertrages weitergefüh rt  werden. Zu 
den Aufgaben der Versorgungssysteme gehört auch die 
Überführung der erworbenen Ansprüche und Anwart-
schaften in die Rentenversicherung. 

Maßgabe d regelt die Finanzierung. Die den Versor-
gungssystemen entstehenden Kosten und die durch die 
Überführung der Ansprüche und Anwartschaften auf die 
Rentenversicherung entstehenden Mehraufwendungen 
der Rentenversicherung werden von den Funktionsnach-
folgern getragen (z. B. vom Bund für die Nationale Volks-
armee und die Zollverwaltung, von den zukünftigen 
Ländern u. a. für die Volkspolizei). Dabei tritt der Bund im 
Verhältnis zur Rentenversicherung in Vorleistung. Die Ko-
stenerstattung gegenüber der Rentenversicherung trägt 
dem Umstand Rechnung, daß die Berechtigten in Bezug 
auf die überführten Ansprüche und Anwartschaften keine 
Beiträge zur Rentenversicherung, sondern — wenn über-
haupt — Beiträge an Einrichtungen gezahlt haben, in 
deren Stellung die in Artikel 13 des Vertrages genannten 
Körperschaften oder Einrichtungen eingetreten sind. 

Maßgabe e betrifft  Regelungen der Versorgungssysteme 
über Versorgungsleistungen aufgrund vorzeitiger Entlas-
sung bei Erreichen besonderer Altersgrenzen oder be-
stimmter Dienstzeiten, insbesondere die erweiterte Ver-
sorgung aufgrund des Beschlusses des Ministerrates 
vom 16. März 1990 (für 50- bis 59-jährige Angehörige der 
Nationalen Volksarmee, der Zollverwaltung, der Volkspo-
lizei usw.). Die Regelungen treten am 31. Dezember 1990 
außer Kraft. Sie sollen bis dahin jedoch noch von denje-
nigen Personen genutzt werden können, die am 3. Okto-
ber 1990 die Voraussetzung für solche Versorgungslei-
stungen erfüllt haben und bis zum 31. Dezember 1990 
entlassen werden. 

Maßgabe f enthält eine Verordnungsermächtigung, die 
die Bundesregierung in die Lage versetzt, soweit erfor- 

 



derlich, nähere Regelungen zur Umsetzung der Maßga-
ben nach Buchstaben a bis e treffen. 

Zu Sachgebiet I (Gesetzliche Unfallversicherung) 

Zu Abschnitt III 

Der Abschnitt III hält die Vorschriften des Unfallversiche-
rungsrechts bis zum 31. Dezember 1991 aufrecht, die 
außer den im Sachgebiet F Abschnitt III genannten Vor-
schriften ebenfalls noch notwendig sind, um die Unfall-
versicherung auf dem Gebiet der derzeitigen Deutschen 
Demokratischen Republik bis zur endgültigen Überlei-
tung des Unfallversicherungsrechts durchführen zu kön-
nen. 

Zu Kapitel X der Anlagen I und II 

Zu Sachgebiet A 

Zu Anlage I 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 

Das Mutterschutzgesetz steht in einem engen sachlichen 
Zusammenhang mit dem Bundeserziehungsgeldgesetz, 
das zum 1. Januar 1991 übergeleitet wird (s. dortige 
Begründung). 

Zu Anlage II 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 bis 12 

Wegen der Überleitung des Mutterschutzgesetzes zum 
1. Januar 1991 müssen die entsprechenden Rechtsvor-
schriften der Deutschen Demokratischen Republik zum 
Mutterschutz bis zum 31. Dezember 1990 und für Gebur-
ten vor dem 1. Januar 1991 fortgelten bis zum vorgege-
benen Ende des Mu tterschutzes. 

Zu Sachgebiet B 

Zu Anlage I 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 

Trotz gemeinsamer Wurzeln im Reichsjugendwohlfahrts-
gesetz von 1922 hat sich aufgrund der unterschiedlichen 
Gesellschaftsordnung die Jugendhilfe in beiden Teilen 
Deutschlands unterschiedlich entwickelt. Wegen der an-
deren strukturellen, fachlichen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen auf dem Gebiet der Deutschen Demokrati-
schen Republik kann das am 28. März 1990 im Deut-
schen Bundestag verabschiedete neue Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz, das das Jugendwohlfahrtsgesetz ablö-
sen wird, nur mit verschiedenen Maßgaben übergeleitet 
werden. Das Gesetz wird in den Ländern der Bundesre

-

publik Deutschland am 1. Januar 1991 in Kraft treten. Um 
die Fortgeltung des ideologisch geprägten Rechts der 
Deutschen Demokratischen Republik bis zu diesem Zeit-
punkt zu vermeiden, wird das Gesetz in den beitretenden 
Ländern bereits zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 
Beitritts in Kraft treten (Buchstabe k). 

Durch eine vorübergehende Reduzierung der Leistungs-
verpflichtungen soll den Jugendämtern in den beitreten-
den Ländern der Einstieg in das Leistungsniveau des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes erleichtert werden (Buch-
staben a und b). Weitere Maßgaben zu den Erlaubnisvor-
behalten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Pflegeer-
laubnis, Erlaubnis für den Betrieb von Einrichtungen) sol-
len vorübergehend eine Tätigkeit ohne Erlaubnis ermög-
lichen (Buchstaben c und d). Um die Kontinuität der 
Jugendamtsarbeit zu gewährleisten, sind auch Über-
gangsvorschriften für die Jugendhilfeausschüsse und die 
Landesjugendhilfeausschüsse vorgesehen (Buchstaben 
e und f). Schließlich werden besondere Mitwirkungs-
pflichten der Jugendämter bei den künftig den Gerichten 
obliegenden Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit festgelegt (Buchstabe h). 

Zu Nummer 2 

Das Freiwillige Soziale Jahr ist besonders auch für den 
beitretenden Teil Deutschlands ein wichtiges Instrument 
zur persönlichen und beruflichen (Neu-)Orientierung jun-
ger Menschen. Es bietet darüber hinaus die Möglichkeit, 
Zeiten der Ausbildungs- oder Beschäftigungslosigkeit 
mit gesellschaftlich sinnvoller Tätigkeit zu überbrücken. 

Um kurzfristig möglichst vielen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen die Chance zur Ableistung eines Freiwilli-
gen Sozialen Jahres unter angemessenen Bedingungen 
zu eröffnen, müssen die gesetzlichen Regelungen in 
zweierlei Hinsicht für eine Übergangszeit abgewandelt 
werden. 

Der zulässige Höchstbetrag des den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern zu zahlenden Taschengeldes richtet 
sich nach der Beitragsbemessungsgrenze der Renten-
versicherung der Arbeiter und beträgt für 1990 378, —
Deutsche Mark. 

Im Hinblick auf das dortige Einkommensgefüge kann im 
beitretenden Teil Deutschlands ein Taschengeld in dieser 
Höhe nicht in Betracht kommen; der Berechnung des 
Taschengeldes müssen deshalb die do rt  geltenden sozi-
alversicherungsrechtlichen Regelungen zugrunde gelegt 
werden. 

Der schnelle Aufbau von Trägerstrukturen für die Durch-
führung des Freiwilligen Sozialen Jahres ist mit den kra ft 

 Gesetzes zugelassenen Trägern allein wahrscheinlich 
nicht in ausreichendem Umfang möglich, und die Länd-
erverwaltungen werden zunächst nicht in der Lage sein, 
die erforderlichen Zulassungen anderer Träger zu ertei-
len. Deshalb müssen für die Dauer eines Jahres auch 
nicht kraft Gesetzes zugelassene Träger ohne Länderge-
nehmigung Möglichkeiten zur Ableistung des Freiwilligen 
Sozialen Jahres anbieten können. 

 



Zu Sachgebiet C 

Zu Anlage I 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 und 2 

Das Kriegsdienstverweigerungsgesetz und das Zivil-
dienstgesetz werden mit den angeführten Maßgaben 
übergeleitet. 

Hinsichtlich des Kriegsdienstverweigerungsgesetzes 
wurde in den Verhandlungen zum Einigungsvertrag fol-
gendes vereinbart: 

Bisher entscheidet der Ausschuß für Kriegsdienstverwei-
gerung nach dem 3. Abschnitt des Kriegsdienstverwei-
gerungsgesetzes (sog. Soldatenfälle) in der Regel nach 
einer persönlichen Anhörung des Antragstellers und nur 
in Ausnahmefällen ausschließlich nach Lage der Akten 
(§ 14 Abs. 2 und 3 Kriegsdienstverweigerungsgesetz). 
Dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis soll mit dem Beitritt 
umgekehrt werden. Nur dann, wenn der Ausschuß im 
Einzelfall nicht vom Vorliegen einer durch Artikel 4 Abs. 3 
Satz 1 des Grundgesetzes geschützten Gewissensent-
scheidung bereits nach Lage der Akten überzeugt ist, 
trifft er seine Entscheidung nach einer persönlichen An-
hörung des Antragstellers. In keinem Fall darf der Aus-
schuß einen Antrag ohne persönliche Anhörung des An-
tragstellers ablehnen. 

Dieses Verfahren vor dem Ausschuß für Kriegsdienstver-
weigerung wird durch einen Erlaß des für die Ausschüsse 
und Kammern für Kriegsdienstverweigerung zuständigen 
Bundesministers der Verteidigung mit dem Wirksamwer-
den des Beitritts eingeführt. 

Zu Sachgebiet D 

Zu Anlage I 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 bis 3 

Das Recht der Bundesrepublik Deutschland für die Zu-
lassung zu Heilberufen soll soweit wie möglich vom Wirk-
samwerden des Beitritts an in dem in Artikel 3 des Ver-
trages genannten Gebiet zur Anwendung kommen. 

Dies ist auch für die Bundesärzteordnung und das Ge-
setz über die Ausübung der Zahnheilkunde vorgesehen. 
Die Übertragung des diesen Gesetzen zugrundeliegen-
den Systems für die Berufszulassung der Ärzte und 
Zahnärzte macht Änderungen dieser Gesetze erforder-
lich. 

In der Bundesrepublik Deutschland und in der Deutschen 
Demokratischen Republik bestehen unterschiedliche Sy-
steme für die Berufszulassung. Nach der Bundesärzte-
ordnung und dem Gesetz über die Ausübung der Zahn-
heilkunde beinhaltet die Approbation die Berechtigung 
zur eigenverantwortlichen, selbständigen und uneinge-
schränkten Ausübung des Berufs des Arztes bezie-
hungsweise des Zahnarztes. Nach dem Berufsrecht der 
Deutschen Demokratischen Republik erfolgt demgegen-
über durch eine entsprechende Anerkennung eine Zulas-
sung zur eigenverantwortlichen und selbständigen Ausü

-

bung des Berufs des Facharztes beziehungsweise Fach

-

Zahnarztes für eine bestimmte Fachrichtung, nachdem 
der Arzt beziehungsweise Zahnarzt nach Erwerb der 
nicht zur selbständigen Berufsausübung berechtigenden 
Approbation eine Pflichtweiterbildung abgeleistet hat. 

Die Herstellung der — auch zur Angleichung an Recht der 
Europäischen Gemeinschaften — notwendigen Rechts-
einheit in diesem Bereich macht es unter anderem erfor-
derlich 

— in der Deutschen Demokratischen Republik bisher 
erteilte Approbationen den Approbationen nach der 
Bundesärzteordnung beziehungsweise dem Gesetz 
über die Ausübung der Zahnheilkunde grundsätzlich 
gleichzustellen; 

— die aufgrund des § 4 der Bundesärzteordnung erlas-
sene Approbationsordnung für Ärzte und die auf-
grund des § 3 des Gesetzes über die Ausübung der 
Zahnheilkunde erlassene Approbationsordnung für 
Zahnärzte stufenweise in dem in Artikel 3 des Vertra-
ges genannten Gebiet einzuführen; 

— Besonderheiten des Rechts der Deutschen Demokra-
tischen Republik für die Berufszulassung für die Zu-
kunft — bei Anpassung an gegebene rechtliche Mög-
lichkeiten beziehungsweise die Wahrung erworbener 
Rechte — auslaufen zu lassen. 

Durch die vorgesehene Änderung der Approbationsord-
nung für Ärzte werden in dem in Artikel 3 des Vertrages 
genannten Gebiet bestehende weitere Möglichkeiten für 
die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum einbe-
zogen. 

Zu Nummer 4 bis 19 

Soweit der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz 
nach Artikel 74 Nr.19 Grundgesetz für die nichtärztlichen 
Heilberufe Gebrauch gemacht hat, werden die entspre-
chenden Bundesgesetze und Rechtsverordnungen 
grundsätzlich mit Wirksamwerden des Beitritts überge-
leitet. Zur Sicherung der weiteren Ausbildung — insbe-
sondere in den Krankenpflegeberufen — werden die in 
der Deutschen Demokratischen Republik bestehenden 
Medizinischen Fachschulen den Krankenpflege- und He-
bammenschulen gleichgestellt. 

Bei Berufen, für die in der Bundesrepublik Deutschland 
zur Zeit noch eine kürzere Ausbildung vorgeschrieben ist, 
wird für eine Übergangszeit die weitere Ausbildung im 
Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Re-
publik und Berlin (Ost) nach den bisher do rt  geltenden 
Regeln zugelassen. Im übrigen werden die Berechtigun-
gen zur Berufsausübung beziehungsweise zum Führen 
bestimmter Berufsbezeichnungen generell gleichgestellt, 
so daß die Freizügigkeit der Berufsangehörigen innerhalb 
Deutschlands gewährleistet ist. 

Zu Nummer 20 

Die unter Nummer 20 aufgeführten Vorschriften des Be-
täubungsmittelgesetzes sind aufzuheben, weil sie Rege-
lungen enthalten, die sich auf die Deutsche Demokrati-
sche Republik und Berlin (Ost) beziehen. 



Zu Nummer 21 bis 22 Buchstabe a 

Mit den Änderungen zur Bundes-Apothekerordnung wird 
eine in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet 
erteilte Approbation oder Erlaubnis zur Ausübung des 
Apothekerberufs gleichgestellt. 

Die Approbationsordnung wird um eine Übergangsrege-
lung zur schrittweisen Angleichung der Apothekerausbil-
dung in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet 
ergänzt. 

Da die Deutsche Demokratische Republik das geltende 
Apothekenrecht bereits weitgehend dem Bundesrecht 
angeglichen hat, soll dieses zunächst fortbestehen. An-
dererseits steht auch eine Änderung des bundesdeut-
schen Rechts an. Daher ist beabsichtigt, diesen Bereich 
in absehbarer Zeit auf gesamtdeutscher Ebene neu zu 
regeln. Andernfalls soll das bisherige Bundesrecht am 1. 
Januar 1993 für das gesamte Deutschland in Kra ft  tre-
ten. 

Zu Nummer 23 bis 31 

Im Bereich des Arzneimittelrechts sind für das Arzneimit-
telgesetz und eine Reihe von Rechtsverordnungen Über-
gangsbestimmungen notwendig, weil bestimmte Anfor-
derungen an Produkte, an Herstellungsbetriebe und an 
die für Herstellung und Vertrieb verantwortlichen Perso-
nen nur schrittweise eingeführt werden können. Weitere 
Übergangsregelungen für solche Rechtsvorschriften des 
Arzneimittelrechts, die Rechtsvorschriften der Europäi-
schen Gemeinschaft umsetzen, müssen im Rahmen der 
Rechtsverordnung nach Artikel 10 Abs.3 Satz 2 des Ver-
trages getroffen werden. Eine Arzneimittelherstellung, 
die den international geltenden Grundregeln für die Her-
stellung und Qualitätssicherung entspricht, erfordert In-
vestitionen in erheblicher Höhe. Sie wirken sich tenden-
ziell auf die Herstellungsabgabepreise aus, deren Anstieg 
jedoch durch die Kräfte des Marktes auf das allgemeine 
Arzneimittelpreisniveau begrenzt wird. 

Zu Nummer 33 

Die Überleitungsvorschrift ist erforderlich, um — entspre-
chend dem § 41 des Gentechnikgesetzes — für das 
Gebiet, in dem das Gentechnikgesetz bereits gilt, die 
vom Ministerium für Gesundheitswesen der Deutschen 
Demokratischen Republik erteilten Erlaubnisse sowie 
entsprechend der Richtlinie erfolgten Anzeigen für die in 
den Absätzen eins bis vier genannten Übergangszeiten 
nach dem Gentechnikgesetz sowie gleichgestellten Ver-
ordnungen anzupassen. 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 

Das Betäubungsmittelgesetz soll in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet mit den unter Buchstaben a 
bis i genannten Maßgaben in Kra ft  treten. Sie sollen nach 
dem Wirksamwerden des Beitritts während einer Über-
gangszeit die notwendigen Maßnahmen zur innerstaatli

-

chen Vereinheitlichung des Verkehrs mit Betäubungsmit-
teln ermöglichen. 

Im einzelnen muß für Verkehrsbeteiligte in dem in Arti-
kel 3 des Vertrages genannten Gebiet über für sie bisher 
nicht erforderliche Erlaubnisse entschieden werden 
(Maßgaben nach Buchstaben a und b); zu regeln ist fer-
ner der Abverkauf bereits verpackter und gekennzeich-
neter Betäubungsmittel sowie die Werbung dafür (Maß-
gabe nach Buchstabe c) und die Umstellung der Siche-
rungseinrichtungen für Betäubungsmittel und der Melde-
verfahren für den Betäubungsmittelverkehr (Maßgaben 
nach Buchstaben d und f). Da mehrere Strafvorschriften 
nach § 29 Betäubungsmittelgesetzes ausdrücklich auf 
das Fehlen einer Erlaubnis nach § 3 Betäubungsmittelge-
setzes abstellen, ist es erforderlich, daß nach Artikel 14 
des Vertrages wirksam bleibende Erlaubnisse der Deut-
schen Demokratischen Republik auch formal die Rechts-
qualität einer Erlaubnis nach dem Betäubungsmittelge-
setz erhalten (Maßgabe nach Buchstabe e). Die Maßga-
ben nach Buchstaben g bis i regeln Zuständigkeitsab-
grenzungen während der dort  genannten Übergangszei-
ten. 

Zu Nummer 2 

Diese Maßgaben sind erforderlich, um während einer 
Übergangszeit die Umstellung von den bisher in der 
Deutschen Demokratischen Republik gültigen Suchtmit-
tel-Rezeptvordrucken und Anforderungsscheinen für Be-
täubungsmittel auf die nach der Betäubungsmittel-Ver-
schreibungsverordnung gültigen Betäubungsmittelre-
zepte zu ermöglichen. 

Zu Nummer 3 

Das Bundesseuchengesetz kann in dem in Artikel 3 des 
Vertrages bezeichneten Gebiet nur mit den unter Buch-
stabe a bis c genannten Maßgaben übergeleitet wer-
den. 

Zu Buchstabe a 

In Lebensmittelbetrieben dürfen Personen nur nach Vor-
lage eines Gesundheitszeugnisses beschäftigt werden. 
Der vorgeschriebene Umfang der Gesundheitsuntersu-
chungen ist in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten 
Gebiet geringer als im bisherigen Geltungsbereich des 
Bundesseuchengesetzes. Diese fehlenden Untersu-
chungen sind für die Personen nachzuholen, die beim 
Wirksamwerden des Beitritts bereits tätig sind. Dafür ist 
ein Jahr ausreichend. 

Zu Buchstabe b 

Nach § 22 Abs. 4 Satz 1 Bundesseuchengesetz dürfen 
mikrobiologische und serologische Untersuchungen zur 
Feststellung übertragbarer Krankheiten nur von Ärzten, 
nicht von Naturwissenschaftlern durchgeführt werden. In 
dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet gibt es 
diesen Arztvorbehalt nicht. Laboratorien mit entspre-
chenden Aufgaben werden auch von Nichtärzten verant-
wortlich geleitet. Auf Dauer muß diese Regelung des 
Bundesseuchengesetz auch für das in Artikel 3 des Ver- 



trages genannte Gebiet gelten. Eine längere Übergangs-
zeit von vier Jahren reicht einerseits aus, und ist ande-
rerseits vertretbar, um für diese Bereiche Ärzte mit der 
verantwortlichen Leitung zu beauftragen. 

Zu Buchstabe c 

Die Impfschadensregelung des Bundesseuchengeset-
zes verweist wegen der Leistungen auf das Bundesver-
sorgungsgesetz. Die in dem in Artikel 3 des Vertrages 
genannten Gebiet anerkannten Impfschäden sind eben-
falls auf das Bundesversorgungsgesetz überzuleiten. Da 
in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet die 
Versorgungsverwaltung erst eingerichtet werden muß 
und bis zur Erteilung neuer Leistungsbescheide noch 
einige Zeit vergehen wird, wird sichergestellt, daß die 
Impfgeschädigten die bisherigen Leistungen einstweilen 
bis zur Aufnahme von Leistungen nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz weiter erhalten. 

Zu Nummer 4 

Die Trinkwasserverordnung muß wegen der bestehen-
den Verhältnisse in dem in Artikel 3 genannten Gebiet mit 
acht Maßgaben übergeleitet werden. Bei den unter den 
Buchstaben b, c, d, g und h genannten Grenzwerten 
haben die vorliegenden Messungen ergeben, daß die 
vorgeschriebenen Grenzwerte zur Zeit überschritten 
werden. Die jeweils genannten Zeiträume werden für eine 
Sanierung benötigt. Bei den unter Buchstabe a, e und f 
genannten Grenzwerten liegen keine Meßergebnisse vor, 
so daß zur Zeit keine Grundlage für den erforderlichen 
Zeitraum bis zum Inkrafttreten des Vertrages besteht. 
Innerhalb eines Jahres wird durch Messungen festge-
stellt werden können, ob die Grenzwerte tatsächlich 
überschritten werden, welcher Zeitraum für eine Sanie-
rung benötigt wird und wann der Grenzwert in Kraft ge-
setzt werden kann. 

Die Trinkwasserverordnung hat — in Teilen — EG-Bezug. 
Es ist von der Sache her unerläßlich, die Trinkwasserve-
rordnung in dem in Artikel 3 des Vertrages bezeichneten 
Gebiet mit den genannten Maßgaben in Kraft  zu setzen. 
Auf einen späteren Zeitpunkt, in dem etwa die Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften oder der Mini-
sterrat diesen Maßgaben zugestimmt hat, kann bei der 
Versorgung mit Trinkwasser nicht gewartet werden. Die 
Einführung der Trinkwasserverordnung ohne Maßgaben 
hätte zur Folge, daß in dem in Artikel 3 des Vertrages 
genannten Gebiet viele Wasserwerke schließen müßten, 
weil die unter Buchstaben a bis h genannten Grenzwerte 
überschritten werden. Da dies bei dem einzigen nicht 
ersetzbaren Lebensmittel unmöglich ist, da die Einfuhr 
von Trinkwasser in großem Maßstab ebenfalls unmöglich 
ist, müßte Trinkwasser unter Verletzung der Vorschriften 
der Trinkwasserverordnung, also rechtswidrig und in 
strafbarer Weise abgegeben werden. Die Maßgaben 
müssen also zwingend gleichzeitig mit der Trinkwasser-
verordnung eingeführt werden. Einer formalistischen 
Auffassung, daß die Maßgaben später (von den Europäi-
schen Gemeinschaften) in Kraft gesetzt werden könnten, 
kann nicht gefolgt werden, da sie an fundamentalen 
sachlichen Erfordernissen vorbeigehen würde. 

Zu Nummer 5 

Nach § 20 des Geschlechtskrankheitengesetzes dürfen 
die do rt  genannten Gegenstände, hauptsächlich Kon-
dome, nur mit Genehmigung des Bundesgesundheits-
amtes in den Verkehr gebracht werden. Das Inkrafttreten 
dieser Vorschrift wird um ein Jahr hinausgeschoben, in 
dem die erforderlichen Genehmigungen beantragt und 
erteilt werden können. 

Zu Anlage II 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 bis 5 

Die Notwendigkeit der Weitergeltung dieser Vorschriften 
der Deutschen Demokratischen Republik ergibt sich für 
Nummer 1 aus der in Anlage I Abschnitt II Nummer 1 
geregelten Maßgabe unter Buchstabe g, für Nummer 2 
aus der in Anlage I Abschnitt II Nr. 1 geregelten Maßgabe 
unter Buchstabe a und für die Nummern 4 und 5 daraus, 
daß für die Kontrolle der Suchtmittel-Nachweise, die in 
der Zeit vor dem Wirksamwerden des Beitritts nach den 
Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik 
geführt und aufbewahrt werden mußten, zumindest noch 
drei Jahre lang die von den entsprechenden bundes-
rechtlichen Kontrollvorschriften stark abweichenden 
Kontrollvorschriften der Deutschen Demokratischen Re-
publik aufrechterhalten werden müssen. Erst nach Ablauf 
der nach Bundesrecht dreijährigen Aufbewahrungs-
pflicht können die diesbezüglichen Kontrollvorschriften 
der Deutschen Demokratischen Republik daher außer 
Kraft treten. Nummer 3 enthält Vorschriften der Deut-
schen Demokratischen Republik , die teils aus den zuletzt 
genannten Gründen (drei Jahre lang), teils wegen der 
Ausgabe von Rezeptvordrucken und Anforderungsschei-
nen (bis zum 30. Juni 1991 beziehungsweise bis auf 
Widerruf) weitergelten müssen. 

Zu Sachgebiet E 

Zu Anlage I 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 

Mit der Änderung des § 6 der Lebensmittelkontrolleur

-

Verordnung wird sichergestellt, daß die fachlichen Anfor-
derungen, die nach der Verordnung an nicht wissen-
schaftlich ausgebildete Personen gestellt werden, die 
von den zuständigen Behörden beim Vollzug des Le-
bensmittelrechts mit der Überwachung des Verkehrs mit 
Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mit-
teln und Bedarfsgegenständen beauftragt werden, unter 
den genannten Voraussetzungen als erfüllt gelten. Die für 
die Durchführung der Lebensmittelüberwachung zustän-
digen Länder tragen dafür Sorge, daß die genannten Per-
sonen gegebenenfalls durch geeignete Fortbildungs-
maßnahmen in den Stand versetzt werden, alle ihnen 
obliegenden Aufgaben zu erfüllen. Dies wird insbeson-
dere im Hinblick auf den Erwerb der notwendigen Kennt-
nisse des Lebensmittelrechts geboten sein. 



Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 bis 23 

Die hier aufgelisteten Gesetze und Rechtsverordnungen 
treten mit der bis zum 31. Dezember 1992 befristeten 
Übergangsregelung in Kraft. Mit dieser Übergangsrege-
lung wird den technischen und wi rtschaftlichen Schwie-
rigkeiten Rechnung getragen, die sich aus der Umstel-
lung auf das genannte Recht ergeben. Allerdings erfor-
dert die auch im Interesse des Verbrauchers liegende 
einheitliche Rechtsanwendung, alle Anstrengungen zu 
unternehmen, die Einhaltung der genannten Rechtsvor-
schriften so bald wie möglich sicherzustellen. 

Mit der Regelung in Nummer 1 Buchstabe b soll sicher-
gestellt werden, daß die dem Bundesrecht nicht entspre-
chenden Erzeugnisse nicht in das Gebiet, in dem die 
Rechtsvorschriften schon vor dem Beitritt gegolten ha-
ben, und damit auch nicht in den Wirtschaftsraum der 
Europäischen Gemeinschaften verbracht werden. 

Für die unter Nummer 23 genannte Lebensmitteltrans-
portbehälter-Verordnung erscheint die festgelegte Über-
gangsfrist erforderlich, aber auch ausreichend. 

Zu Sachgebiet F 

Zu Anlage I 

Zu Abschnitt H 

Zu Nummer 1 und 2 

Mit den Änderungen wird — neben rein redaktionellen 
Klarstellungen — sichergestellt, daß die bisher bei der 
Durchführung des Fleisch- und Geflügelfleischhygiene-
rechts Tätigen unter den genannten Voraussetzungen 
auch weiterhin ihre Aufgaben erfüllen können. Entspre-
chendes gilt für Personen, die eine begonnene Ausbil-
dung für diesen Tätigkeitsbereich noch nach bisherigem 
Recht der Deutschen Demokratischen Republik ab-
schließen. 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 

Mit der hier vorgesehenen befristeten Übergangsrege-
lung bis 31. Dezember 1992 wird den technischen und 
wi rtschaftlichen Schwierigkeiten Rechnung getragen, die 
sich aus der Umstellung für die Betriebe auf dem Gebiet 
der bisherigen Deutschen Demokratischen Republik er-
geben. 

Zu Sachgebiet G 

Zu Anlage I 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 

Durch die vorgesehenen Änderungen wird sichergestellt, 
daß die in der Deutschen Demokratischen Republik er

-

teilten Approbationen und Erlaubnisse zur vorüberge

-

henden Ausübung des tierärztlichen Berufs als Approba-
tion im Sinne der Bundes-Tierärzteordnung gelten. 

Zu Nummer 2 

Die Änderungen sehen im wesentlichen die erforderli-
chen Übergangsvorschriften für diejenigen Studierenden 
vor, die das Studium der Veterinärmedizin in dem in Arti-
kel 3 des Vertrages genannten Gebiet bereits begonnen 
haben und denen das Recht eingeräumt wird, ihr Stu-
dium mit den vorgesehenen Modalitäten nach bisheri-
gem Recht abzuschließen. 

Zu Sachgebiet H 

Zu Anlagen I und II 

Zu Abschnitt I 

Zu Nummer 1 

Es empfiehlt sich, jede der beiden Regelungen in ihrem 
bisherigen Geltungsbereich zunächst fortbestehen zu 
lassen, bis der gesamtdeutsche Gesetzgeber eine ein-
heitliche Regelung trifft. 

Zu Anlage 

Zu Abschnitt 

Zu Nummer 2 

Zur Ausnahme des Gesetzes zur Errichtung der Bundes-
stiftung „Mutter und Kind — Schutz des ungeborenen 
Lebens" von der Inkraftsetzung in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet: 

In der Deutschen Demokratischen Republik gibt es keine 
Beratungsstellen für Schwangere nach § 218 b des Straf-
gesetzbuches, die Voraussetzung für die Anwendung 
des Gesetzes sind. 

Zu Nummer 3 

Eine Überleitung der Verordnung auf das in Artikel 3 des 
Vertrages genannte Gebiet kommt nicht in Betracht, da 
sich die Kostenerstattung lediglich auf vergangene Haus-
haltsjahre (1987 und 1988) erstreckt. 

Zu Abschnitten II und III 

Zu Nummer 1 

1. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet entspricht dem Zeit-
punkt, zu dem die weithin neu zu schaffenden Kinder-
geldstellen in dem in Artikel 3 des Vertrages genann-
ten Gebiet frühestens in der Lage sind, die Kinder-
geldzahlungen aufzunehmen; das ist wegen der 
grundlegenden Unterschiede zwischen dem Bundes-
kindergeldgesetz und der derzeitigen Kindergeldrege-
lung in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Ge-
biet der 1. Januar 1991. Bis dahin muß diese Regelung 
weitergelten. Die in diesem Zusammenhang vorzuse- 



hende Verpflichtung der Auszahlungsstellen zur Aus-
stellung von Bescheinigungen erleichtert den Berech-
tigten den Nachweis der Existenz ihrer Kinder, den sie 
für die Zeit ab 1. Januar 1991 gegenüber den nach 
dem Bundeskindergeldgesetz zuständigen Stellen er-
bringen müssen. 

2. Mehrere Vorschriften des Bundeskindergeldgesetz 
bedürfen wegen der Überleitung der generellen Ände-
rung zum 1. Januar 1991. 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Berücksichtigung von Kindern, die Wehr- oder Zivil-
dienst geleistet haben, über die Altersgrenzen hinaus 
muß auf die Fälle entsprechender Dienstleistung in dem 
in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet erstreckt 
werden. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Die Berücksichtigung von Kindern in bestimmten Ost-
blockstaaten (§ 2 Abs. 5 Satz 3 des Bundeskindergeld-
gesetzes) beruht auf der Tatsache, daß dort die Freizü-
gigkeit nicht gewährleistet war. So, wie die Freizügigkeit 
in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet inzwi-
schen gewährleistet ist, ist es auch mit der Freizügigkeit 
in Polen, Rumänien, der Tschechoslowakei und Ungarn. 
Daher bedarf § 2 Abs. 5 Satz 3 des Bundeskindergeld-
gesetzes der Einschränkung. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Der alleinigen elterlichen Sorge — dem Rechtsinstitut der 
Bundesrepublik Deutschland — muß das alleinige elterli-
che Erziehungsrecht, das entsprechende Rechtsinstitut 
der Deutschen Demokratischen Republik, für die Zuord-
nung des Kindergeldanspruchs gleichgestellt werden. 
Bei dieser Gelegenheit soll die — bereits in der Praxis zu 
§ 3 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 Bundeskindergeldgesetz 
übliche — Gleichstellung des allein sorgeberechtigten 
Vaters mit der allein sorgeberechtigten Mutter im Gesetz 
geregelt werden. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Die dem Vormundschaftsgericht obliegende Entschei-
dung muß in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten 
Gebiet von dem entsprechenden dortigen Gericht getrof-
fen werden. 

Zu Buchstabe c (§ 44 d Bundeskindergeldgesetz) 

Zu Absatz 1 

Hierdurch wird die Berücksichtigung von Kindern ermög-
licht, die ihre Ausbildung oder ihre Bemühungen um ei-
nen Arbeitsplatz wegen der Erziehung ihres vor dem 1. 
Januar 1991 geborenen Kindes nach dem Recht, das in 

dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet gilt, 
unterbrechen. 

Zu Absatz 2 

Zur Vereinfachung der Überleitung des Bundeskinder-
geldgesetzes bedarf es für „Bestandsfälle" nach dem 
Recht der Deutschen Demokratischen Republik zu-
nächst der Einräumung des Kindergeldvorrangs an den 
bisherigen Kindergeldbezieher. 

Zu Absatz 3 

Das Kindergeld nach dem bisherigen Recht der Deut-
schen Demokratischen Republik wird ohne Rücksicht auf 
den genannten Kinderzuschlag gezahlt. Dies soll für eine 
Übergangszeit auch für den Anwendungsbereich des 
Bundeskindergeldgesetzes gelten, weil es sonst allzu 
plötzlich zu einer Rechtsverschlechterung käme, die für 
zahlreiche Betroffene wegen des gegenwärtig verhältnis-
mäßig niedrigen Niveaus der nach dem Recht der Deut-
schen Demokratischen Republik gewährten Renten eine 
Härte bedeutete. 

Zu Absätzen 4 und 5 

Hierdurch wird sichergestellt, daß die einkommensab-
hängigen Teile des Kindergeldrechts (§ 10 Abs. 2 und 
§ 11 a des Bundeskindergeldgesetzes) in dem in Artikel 3 
des Vertrages genannten Gebiet erst nach Ablauf des 
Jahres 1991 durchgeführt zu werden brauchen. Das 
dient vor allem der Erleichterung der Einarbeitung der 
Beschäftigten der dortigen Kindergeldstellen in ihre neue 
Aufgabe. Soweit es die einkommensabhängige Kinder-
geldminderung betrifft, ist es auch mit Rücksicht darauf 
geboten, daß sonst 1989 oder 1990 in dem genannten 
Gebiet erzielte Einkünfte maßgeblich wären, die — wie 
nach geltendem Recht sonstige außerhalb der Bundes-
republik Deutschland versteuerte Einkünfte — für die 
Minderung des Kindergeldes 1991 und 1992 unberück-
sichtigt bleiben. 

Zu Absatz 6 

Diese Vorschrift dient einerseits der Entlastung der Kin-
dergeldkassen für eine kurze Übergangszeit. Sie gewähr-
leistet andererseits, daß die Berechtigten, die bisher 
(nach dem bisherigen Recht der Deutschen Demokrati-
schen Republik) Kindergeld für ihre Kinder bezogen ha-
ben, für diese Kinder ohne Unterbrechung das Kinder-
geld nach dem Bundeskindergeldgesetzes erhalten. 

Zu Absatz 7 

Auf Grund der hier vorgesehenen Datenübermittlung 
können die Kindergeldberechtigten in dem in Artikel 3 
des Vertrages genannten Gebiet von der Bundesanstalt 
für Arbeit zur möglichst baldigen, die pünktliche Zahlung-
saufnahme gewährleistenden Antragstellung veranlaßt 
werden. 



Zu Nummer 2 

Das Bundeserziehungsgeldgesetz tritt — wie auch das 
Mutterschutzgesetz — zum 1. Januar 1991 in Kraft und 
ist für die Kinder anzuwenden, die von diesem Zeitpunkt 
an geboren werden. Für die vorher geborenen Kinder 
gelten die bisherigen Vorschriften der Deutschen Demo-
kratischen Republik über den besonderen Schutz der 
werktätigen Frau im Interesse der Mutterschaft, das Wo-
chengeld, die Freistellung nach der Geburt und über die 
Mütterunterstützung weiter. Die Ausführung des Bun-
deserziehungsgeldgesetzes wird den Kreisen und kreis-
freien Städten übertragen. 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 3 

Das Hinausschieben des Inkrafttretens des Bundesso-
zialhilfegesetzes und der dazu erlassenen Rechtsverord-
nungen auf den 1. Januar 1991 ist aus Gründen eines 
möglichst störungsfreien Gesetzesvollzugs geboten. Da-
bei fällt ins Gewicht, daß sich in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet eine handlungsfähige So-
zialhilfeverwaltung erst im Aufbau befindet. Ebenfalls der 
Gewährleistung eines geordneten Gesetzesvollzugs 
dient in Abweichung von § 96 Abs. 2 des Bundessozial-
hilfegesetzes die Bestimmung der Länder zu überörtli-
chen Trägern der Sozialhilfe. 

Die Ausgangslage für die Überleitung des Leistungs-
rechts der Sozialhilfe ist gekennzeichnet durch ein nied-
rigeres Einkommens- und dementsprechend niedrigeres 
Verbrauchsniveau sowie durch einen kurzfristig nicht zu 
behebenden Mangel an sozialen Diensten und Einrich-
tungen. Dies gebietet und rechtfertigt es, die Erfüllung 
von Rechtsansprüchen unter den Vorbehalt des Vorhan-
denseins oder sonst der Erreichbarkeit der im Einzelfall 
erforderlichen Dienste und Einrichtungen zu stellen sowie 
Geldleistungen und Einkommensgrenzen zunächst noch 
abweichend vom Sozialhilferecht der Bundesrepublik 
unter besonderer Berücksichtigung der allgemeinen Ein-
kommenssituation in dem in Artikel 3 des Vertrages ge-
nannten Gebiet zu bemessen und nach dieser Maßgabe 
fortzuentwickeln. 

Zu Anlage I 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 11 und 

Zu Anlage II 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 13 

Vor einer Überleitung des Gräbergesetzes auf die Deut-
sche Demokratische Republik muß zunächst die Situa-
tion der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 
in der Deutschen Demokratischen Republik geklärt wer-
den. Dazu gehört eine Erfassung aller auf dem Gebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik begrabenen 
Kriegs- und Gewaltopfer sowie die Veranschlagung der 
für die Instandsetzung und Pflege dieser Gräber erforder

-

lichen finanziellen Mi ttel. Desweiteren sind Sonderrege-
lungen erforderlich, die das Gräbergesetz um die Kate-
gorie der Opfer stalinistischer Zwangsherrschaft erwei-
tern. 

Auch die im Gräbergesetz vorgesehenen Fristen können 
nicht auf die Deutsche Demokratische Republik übertra-
gen werden. 

Es bleibt daher dem gesamtdeutschen Gesetzgeber 
überlassen, im Rahmen einer Novellierung des Gräber-
gesetzes Regelungen zu treffen, die den spezifischen 
Bedürfnissen der in Artikel 1 des Vertrages genannten 
Länder entsprechen. 

Bis zum Inkrafttreten eines solchen Gesetzes muß die 
bisherige Regelung in § 12 der Verordnung über das 
Bestattungs- und Friedhofswesen vom 17. April 1980 
(GBl. I S. 159) aufrecht erhalten werden. 

Zu Anlage I 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 12 

Nach dem Heimgesetz ist zwischen dem Heimträger und 
dem Heimbewohner ein Heimvertrag abzuschließen, aus 
dem besondere gesetzliche Schutzregelungen zugun-
sten der Bewohner folgen. Demgegenüber wurde in den 
Feierabend- und Pflegeheimen der Deutschen Demokra-
tischen Republik zwischen Träger und Bewohner ledig-
lich ein öffentlich-rechtliches Nutzungsverhältnis be-
gründet. Um auch diesen Bewohnern den vollen Schutz 
nach dem Heimgesetz zu sichern, bedarf es der ange-
führten Maßgabe. 

Für die öffentlichen Haushalte entstehen keine nennens-
werten Sachkosten. 

Zu Nummer 13 

Die Heimmindestbauverordnung sieht in § 30 Abs. 1 bei 
der Pflicht zur Angleichung bestehender Heime an die in 
der Verordnung festgelegten Mindestanforderungen die 
Möglichkeit zur Einräumung von Fristen vor. Diese Fri-
sten dürfen grundsätzlich zehn Jahre vom Inkrafttreten 
der Verordnung an nicht überschreiten. Sie sind 1988 
abgelaufen. Um auch Heimen in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet für ihre Fortführung unver-
zichtbare Angleichungsbedingungen einräumen zu kön-
nen, bedarf es der angeführten Maßgabe. 

Kosten für die öffentliche Hand können dadurch entste-
hen, daß die Heimträger die Kosten der Angleichung an 
bauliche Mindestanforderungen auf die Pflegesätze um-
legen, die durch den Träger der Sozialhilfe oder andere 
Leistungsträger ganz oder teilweise übernommen wer-
den müßten. Diese Kosten lassen sich jedoch nicht quan-
tifizieren. Ihre Höhe hängt einmal vom baulichen Zustand 
der einzelnen Heime in der Deutschen Demokratischen 
Republik ab, der allerdings in vielen Fällen vergleichs-
weise schlecht ist. Zum anderen läßt sich nicht voraus-
sehen, in wieviel Fällen und in welchem Umfang im Ein-
zelfall öffentliche Leistungsträger anstelle von Selbst-
zahlern für die Kosten eintreten müssen. 



Zu Nummer 14 

Heimbewohner wirken in inneren Angelegenheiten des 
Heimbetriebs durch Heimbeiräte mit. In Heimen der 
Deutschen Demokratischen Republik bestehen bereits 
vergleichbare Gremien als „Heimausschüsse". Mit der 
angeführten Maßgabe wird deren Anerkennung als 
Heimbeiräte nach der Heimmitwirkungsverordnung er-
reicht, so daß es einer Neubildung nicht bedarf. 

Nennenswerte Kosten entstehen nicht. 

Zu Nummer 15 

Personen, die möglicherweise contergangeschädigt 
sind, sollen durch die Verlängerung der Frist für die Gel-
tendmachung von Leistungen in die Lage versetzt wer-
den, entsprechende Anträge zu stellen. 

Zu Anlage II 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 14 

Mit Wirksamwerden des Beitritts tritt die Verordnung 
über Feierabend- und Pflegeheime außer Kraft. Diese 
Verordnung enthält - anders als das Heimgesetz — in 
§ 6 Abs. 1 die Bestimmung, daß die Mittel für Unterkunft, 
Verpflegung und Betreuung überwiegend aus dem 
Staatshaushalt zur Verfügung gestellt werden. Nach Auf-
hebung der Verordnung sollen die Kosten der Heimunter-
bringung in Heimen der Deutschen Demokratischen Re-
publik über die Sozialhilfe finanziert werden. Das Bun-
dessozialhilfegesetz jedoch soll in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet erst ab 1. Januar 1991 gel-
ten. Die insoweit entstehende, die Existenz der Heime 
gefährdende Finanzierungslücke soll durch Weitergel-
tung des § 6 Abs. 1 der Verordnung bis zum 31. Dezem-
ber 1990 geschlossen werden. In § 19 Abs. 2 der Verord-
nung ist ihre entsprechende Anwendung auf nichtstaatli-
che, insbesondere auf kirchliche Heime, festgelegt. Um 
die Finanzierung auch dieser Heime zu sichern, muß eine 
Weitergeltung des § 19 Abs. 2 bis zum 31. Dezember 
1990 aufgenommen werden. 

Ausgehend davon, daß der Beitritt am 3. Oktober 1990 
wirksam wird und die gegenwärtigen Heimkosten sich 
nicht wesentlich verändern, wird der finanzielle Aufwand 
aus dem Staatshaushalt auf rund 140 Millionen Deutsche 
Mark geschätzt. 

Zu Nummer 15 

Die noch nicht veröffentlichte, aber bereits wirksame 
Richtlinie regelt unter anderen die Finanzierung der 
Hauswirtschaftspflege und von Mahlzeitendiensten im 
Rahmen der ambulanten Betreuung älterer und behin-
derter Menschen. Für das zweite Halbjahr 1990 wurden 
der Volkssolidarität e.V. für diese Zwecke 132 Millionen 
Deutsche Mark bewilligt, die aus der Sozialversicherung 
und dem Staatshaushalt über die Kommunen gezahlt 
werden. Bis zur Einrichtung von Sozialstationen in dem in 
Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet, die bis zum 
Ende des Jahres 1990 erfolgen soll, muß diese Finanzie

-r

ungsgrundlage für die ambulante Betreuung aufrecht 
erhalten bleiben. 

Zu Kapitel XI der Anlagen I und II 

Das Verkehrsrecht der Bundesrepublik Deutschland wird 
bis auf eine Ausnahme (Höchstzahlenverordnung für den 
Güterkraftverkehr) in seiner Gesamtheit übergeleitet. So-
weit Rechtsvorschriften nur mit Maßgaben übergeleitet 
werden, ist dies aus Gründen des ordnungsgemäßen 
Funktionierens der Verwaltung, der Bürgerfreundlichkeit 
der Verwaltung sowie des Bestandsschutzes für begün-
stigende Verwaltungsakte erforderlich. 

Zu den einzelnen Bereichen des überzuleitenden Ver-
kehrsrechts ist zu bemerken: 

Zu Anlage I Sachgebiet A (Eisenbahnverkehr) 

Unter den Vorgaben des Grundgesetzes für die Bundes-
eisenbahnen (Artikel 87 Abs. 1 des Grundgesetzes) und 
zur Erleichterung einer koordinierten Unternehmensfüh-
rung wird künftig auch die Deutsche Reichsbahn nach 
den Bestimmungen des Bundesbahngesetzes (Abschnitt 
Ill Nr. 3) geführt. Dabei bleiben die bestehenden Zustän-
digkeiten für das dem S-Bahnverkehr dienende Reichs-
bahnvermögen und das nicht betrieblichen Zwecken die-
nende ehemalige Reichsbahnvermögen in Berlin (West) 
für eine Übergangszeit zunächst erhalten. Neben dem 
Bundesbahngesetz werden weitere Vorschriften des Ei-
senbahnrechts, insbesondere Bau- und Betriebsvor-
schriften, übergeleitet, die wegen der Besonderheiten 
der Deutschen Reichsbahn zum Teil nur unter besonde-
ren Maßgaben Anwendung finden können. 

Die Maßgaben zu den §§ 60 und 61 der Eisenbahn-Bau- 
und Betriebsordnung (Abschnitt III  Nr. 6) berücksichtigen 
den Umstand, daß es im beitretenden Teil Deutschlands 
keine in die Deutsche Reichsbahn integrie rte Bahnpolizei 
gibt. Die bisherige Transportpolizei ist ein Dienstzweig 
des neu aufgebauten Grenzschutzes, der mit dem Beitritt 
Teil des Bundesgrenzschutzes wird. 

Wegen der Besonderheiten im Zuständigkeitsbereich der 
Deutschen Reichsbahn bleiben Bau- und Betriebsvor-
schriften der Deutschen Demokratischen Republik zum 
Teil mit besonderen Maßgaben und Aufhebungsermäch-
tigungen einstweilen in Kraft. 

Zu Anlage I Sachgebiet B (Straßenverkehr) 

Auf dem Gebiet des Straßenverkehrs besteht schon an-
gesichts des Umfanges und der wi rtschaftlichen Bedeu-
tung des Kraftfahrzeugverkehrs, des Mobilitätsbedürf-
nisses der Bürger in allen Teilen Deutschlands und der 
wi rtschaftlichen Bedeutung der Kraftfahrzeugindustrie 
ein großer Bedarf nach einem einheitlichen rechtlichen 
Rahmen. 

Deshalb waren schon auf Grund des Vertrages über die 
Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozial-
union in der bisherigen Deutschen Demokratischen Re-
publik mit dem Personenbeförderungsgesetz und dem 
Güterkraftverkehrsgesetz im wesentlichen inhaltsgleiche 
ordnungsrechtliche Bestimmungen in Kraft gesetzt wor- 



den. Bei der Überleitung des Personenbeförderungsge-
setzes (Abschnitt III Nr. 15) und des Güterkraftverkehrs-
gesetzes (Abschnitt Nr. 18) bleiben solche Bestimmun-
gen des entsprechenden neu geschaffenen Rechts der 
Deutschen Demokratischen Republik, die innerhalb des 
gewerblichen Ordnungsrahmens den Neueintritt mittel-
ständischer gewerblicher Betriebe gezielt fördern, über-
gangsweise in Kraft. 

Im Bereich des Zulassungs- und Verhaltensrechtes im 
Straßenverkehr wird nunmehr fast ausnahmslos das im 
bisherigen Bundesgebiet geltende Recht auf den beitre-
tenden Teil Deutschlands erstreckt. Eine Ausnahme bil-
det § 24a des Straßenverkehrsgesetzes (Abschnitt III 
Nr. 1 a). Es soll dem gesamtdeutschen Gesetzgeber vor-
behalten bleiben, über die Höhe des Gefahrengrenzwer-
tes für die Alkoholkonzentration im Straßenverkehr zu 
entscheiden. 

Wegen des baulichen und sicherheitstechnischen Zu-
standes der Straßen in dem in Artikel 3 des Vertrages 
genannten Gebiet gelten do rt  übergangsweise die Ge-
schwindigkeitsvorschriften der Deutschen Demokrati-
schen Republik befristet weiter (vgl. Abschnitt III Nr. 14 
Buchstaben a bis c sowie Anlage II Kapitel XI Sachgebiet 
B Abschnitt III Nr. 4 Buchstaben b bis d). Im übrigen 
berücksichtigen Übergangsbestimmungen zur Straßen-
verkehrs-Ordnung (Abschnitt III Nr. 14), zur Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung (Abschnitt Ill Nr. 2) und zum 
Fahrausbildungsrecht (Abschnitt III Nr. 8 bis 12) die bis-
herigen Unterschiedlichkeiten der Lebensverhältnisse 
und die gegenwärtig do rt  bestehende wi rtschaftliche 
Umbruchsituation. Wo dies geboten ist, wird die Wah-
rung des Besitzstandes bestimmt, zum Beispiel bei den 
Erlaubnissen zur Führung von Kraftfahrzeugen und deren 
Zulassung. 

Zu Anlage I Sachgebiet C (Luftfahrt) 

Die Sicherheit des Luftverkehrs erfordert eine sofortige 
Einbeziehung des beitretenden Teiles Deutschlands in 
das Luftrechtssystem der Bundesrepublik Deutschland. 
Soweit die Luftverkehrsverwaltung Länderangelegenheit 
ist, wird wegen der notwendigen personellen und verwal-
tungsorganisatorischen Anpassungen die Möglichkeit 
geschaffen, bis zum Aufbau arbeitsfähiger Landesver-
waltungen in den beitretenden Ländern andere Stellen 
mit diesen Aufgaben zu betrauen (vergleiche Abschnitt III 
Nr. 1 Buchstabe b). 

Erlaubnisse für Luftfahrer der Deutschen Demokrati-
schen Republik sind unter Berücksichtigung der Besitz-
standswahrung in Berechtigungen der Bundesrepublik 
Deutschland umzuschreiben, um dem berechtigten Per-
sonenkreis die weitere Berufsausübung zu ermöglichen. 
Bei der notwendigen Anpassung von Gebührenregelun-
gen ist die zeitweise fortbestehende Anwesenheit sowje-
tischer Luftstreitkräfte zu berücksichtigen (vergleiche Ab-
schnitt III Nr. 3 und 4). 

Zu Anlage I Sachgebiet D (Seeverkehr) 

Im Bereich des Seeverkehrs werden bei einer Reihe von 
Vorschriften insbesondere im Interesse der Besitz-
standswahrung für Inhaber von nautischen Befähigungs-
nachweisen und Patenten sowie des normativen Be

-

standsschutzes für vorhandene Schiffe im beitretenden 
Teil Deutschlands die bisherigen Zeugnisse den entspre-
chenden Dokumenten der Bundesrepublik Deutschland 
für eine Übergangszeit gleichgestellt. Technische Anfor-
derungen des Bundesrechts an vorhandene Schiffe gel-
ten dabei als erfüllt, sofern diese dem bisher geforderten 
Sicherheitsstandard entsprechen; schrittweise werden 
die vorhandenen Zeugnisse durch solche der Bundesre-
publik Deutschland ersetzt. 

Das Bundesrecht wird im Bereich der Zuständigkeitsre-
gelungen (zum Beispiel Seeämter, Lotsreviere) und der 
Verkehrsregelung auf den Grenzgewässern an die neue 
Situation angepaßt. 

Zu Anlage I Sachgebiet E (Binnenschiffahrt und 
Wasserstraßen) 

Die Einführung der bundeseigenen Verwaltung für die 
Bundeswasserstraßen (Artikel 87 Abs. 1 in Verbindung 
mit Artikel 89 des Grundgesezes) in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet erfordert die vollständige 
Überleitung des Wasserstraßenrechts. Lediglich für das 
Bundeswasserstraßengesetz wird durch Maßgaben be-
stimmt, von welchem Zeitpunkt an das neue Recht bei 
Baumaßnahmen an Wasserstraßen angewendet werden 
muß (Abschnitt III Nr. 7 Buchstabe a). Ferner bedarf es 
einer ausdrücklichen Festlegung derjenigen Gewässer, 
auf die das Bundeswasserstraßengesetz Anwendung fin-
det; vorgesehen ist hierzu eine entsprechende Verord-
nungsermächtigung (Abschnitt III Nr. 7 Buchstabe b). 

Im Binnenschiffahrtsrecht (Abschnitt III Nr. 1 bis 6) ist die 
Überleitung von Bundesrecht mit Maßgaben verbunden, 
die zur Anpassung an die besonderen technischen und 
räumlichen Verhältnisse erforderlich sind. Sie dienen 
auch, insbesondere bei weitergeltenden Dokumenten, 
zur Gestaltung bürgerfreundlicher Übergangsbestim-
mungen. Im Hinblick auf besondere Bestimmungen des 
Verkehrsrechtes in dem in Artikel 3 des Vertrages ge-
nannten Gebiet, die auf völkerrechtliche Verpflichtungen 
Rücksicht nehmen, bleibt auf den Grenzgewässern der 
Oder und Neiße zunächst eine besondere Verkehrsord-
nung erhalten (Anlage II Kapitel XI Sachgebiet C Ab-
schnitt III Nr. 2). 

Zu Anlage I Sachgebiet F (Straßenbau) 

Für Landstraßen des Fernverkehrs in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet wird das Bundesfernstra-
ßengesetz gelten. Die vorhandenen Autobahnen und 
Fernverkehrsstraßen werden deshalb zu Bundesfernstra-
ßen erklärt. Der Bund wird Eigentümer dieser Straßen, 
soweit nicht Eigentumsrechte Privater bestehen. Diese 
Rechte können nur gegen Entschädigung erworben wer-
den. 

Für andere als Bundesfernstraßen bleiben die straßen-
baurechtlichen Bestimmungen der Deutschen Demokra-
tischen Republik bis zum Erlaß entsprechenden Landes-
rechts in Kraft (Anlage II Kapitel XI Sachgebiet D, Ab-
schnitt III, Nr. 1 — 3). 



Zu Anlage I Sachgebiet G (Allgemeine 
verkehrliche Bestimmungen) 

Die erforderliche Umstellung der Finanzierung von Inve-
stitionen in Vorhaben des öffentlichen Personennahver-
kehrs sowie des kommunalen Straßenbaus erfordert die 
Übernahme des Gesetzes über die Finanzhilfen des Bun-
des zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Ge-
meinden (Abschnitt Ill Nr. 1). Wegen des sehr schlechten 
Zustandes der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur wird 
über Bau und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur der Ge-
meinden hinaus für das in Artikel 3 des Vertrages ge-
nannte Gebiet — befristet — auch die Grunderneuerung 
gefördert. Außerdem werden die Fördersätze für ortsfe-
ste Anlagen und Linienomnibusse entsprechend den Re-
gelungen für das Zonenrandgebiet angehoben. Durch die 
Festlegung der Länderanteile ist sichergestellt, daß die 
Erfüllung neuer Aufgaben nicht zu Lasten der Förde-
rungserfordernisse in den bisherigen Ländern der Bun-
desrepublik Deutschland geht. 

Das Gefahrguttransportrecht der Bundesrepublik 
Deutschland (Abschnitt Ill Nr. 1 bis 7) gilt mit Wirksam-
werden des Beitritts auch in dem in Artikel 3 des Vertra-
ges genannten Gebiet. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
die umfangreichen Gefahrgutvorschriften für die ver-
schiedenen Verkehrsträger und die infrastrukturellen Ge-
gebenheiten eine Umstellungszeit erfordern. Bis zum 
30. Juni 1991 können daher Transpo rte auch nach Maß-
gabe der bisherigen Rechtsvorschriften der Deutschen 
Demokratischen Republik abgewickelt werden, die inso-
weit befristet weiter gelten (Anlage Il Kapitel XI Sachge-
biet E Abschnitt III Nr. 1-8). Eine besondere Behandlung 
erfahren auch Straßen-, Schienen- und Wasserfahr-
zeuge, die den Bau- und Ausrüstungsanforderungen der 
auf dem Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 
beruhenden Rechtsvorschriften nicht entsprechen. Für 
diese Fahrzeuge wird eine befristete Weiterverwendung 
vorgesehen. Eine entsprechende Regelung gilt auch für 
Tanks, Tankcontainer, Eisenbahnkesselwagen und Bin-
nentankschiffe. 

Zu Kapitel XII der Anlage I 

Zu Sachgebiet A (Immissionsschutzrecht) 

Die aus dem bisherigen Umweltrahmengesetz der Deut-
schen Demokratischen Republik anläßlich des Eini-
gungsvertrages in das Bundes-Immissionsschutzgesetz 
integrierten Übergangsvorschriften tragen dem Umstand 
Rechnung, daß Vorbelastungssituation, der Zustand der 
Altanlagen und die sich nach dem Entstehen der Länder 
erst entwickelnde Verwaltungsstruktur Modifikationen 
erforderlich machen. So sieht etwa wegen der sich im 
Umbruch befindlichen Verwaltungsstrukturen der neue 
§ 10 a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für eine 
Übergangszeit die Verwaltungshilfe von Fachbehörden 
der Bundesrepublik Deutschland im Genehmigungsver-
fahren vor. Aufgrund dieser dem Umweltrahmengesetz 
entsprechenden Regelung haben die Länder am 26. Juli 
1990 eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung ge-
schlossen. 

In den Übergangsvorschriften aus Anlaß der Herstellung 
der Einheit Deutschlands wird sichergestellt, daß die Ge

-

nehmigungsfähigkeit eines dem Stand der Technik ent

-

sprechenden Neuvorhabens nicht an der vorhandenen 
Vorbelastung scheitert. 

Die verschiedenen im Immissionsschutzrecht vorgese-
henen Fristen zur Altanlagensanierung werden im Hin-
blick auf die spezifische Ausgangssituation in dem in Arti-
kel 3 des Vertrages genannten Gebiet angepaßt und ver-
längert. 

Zu Sachgebiet B (Kerntechnische Sicherheit und 
Strahlenschutz) 

Für fortgeltende Verwaltungsakte auf dem Gebiet des 
Atom- und Strahlenschutzrechtes enthält der neue § 57 a 
des Atomgesetzes Sonderregelungen über deren Un-
wirksamwerden nach Ablauf bestimmter Fristen. Durch 
die Befristungen wird unbeschadet der atomrechtlichen 
Aufsicht über diese Genehmigungsinhaber nach den gel-
tenden Sicherheitsanforderungen und unbeschadet der 
Instrumente des Widerrufs und nachträglicher Auflagen 
(§§ 17, 19 des Atomgesetzes) sichergestellt, daß diese 
Anlagen nach § 7 des Atomgesetzes einem atomrechtli-
chen Genehmigungsverfahren unterworfen werden, 
wenn sie auch nach Fristablauf weiter betrieben werden 
sollen. 

Die neu eingefügte Vorschrift des § 89 a der Strahlen-
schutzverordnung ist Folge der Fortgeltung der einschlä-
gigen strahlenschutzrechtlichen Vorschriften der Deut-
schen Demokratischen Republik für bergbauliche und 
andere Tätigkeiten, soweit dabei radioaktive Stoffe, ins-
besondere Radonfolgeprodukte, anwesend sind (vgl. An-
lage II Kapitel XII Abschnitt III Nr. 2 und 3). 

Der neu eingefügte § 11 Abs. 9 des Strahlenschutzvor-
sorgegesetzes regelt wegen der besonderen Verhält-
nisse im Bergbau des in Artikel 3 genannten Gebietes, 
daß die Ermittlung der Umweltradioaktivität aus berg-
baulicher Tätigkeit in Gegenwart natürlicher radioaktiver 
Stoffe in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet 
Aufgabe des Bundes ist. 

Zu Sachgebiet C (Wasserwirtschaft) 

Der Vollzug des Abwasserabgabengesetzes erfordert 
besondere, umfangreiche Vorbereitungen in den neu zu 
errichtenden Ländern. Deshalb kann die Abwasserab-
gabe in dem in Artikel 3 genannten Gebiet vollständig erst 
ab 1993 erhoben werden. Bei den vor dem Inkrafttreten 
des Umweltrahmengesetzes in der Deutschen Demokra-
tischen Republik nach der Anordnung über Abwasserein-
leitungsentgelt abgabepflichtigen Einleitern kann und soll 
die Abgabenerhebung grundsätzlich schon aber 1991 
auf das neue System umgestellt werden. Ist dies im Hin-
blick auf den Stand der Abwasseranalytik ganz oder teil-
weise noch nicht möglich, können die Länder zur Bewer-
tungsgrundlage der Abwasserabgabe (§ 3 Abs. 1 und 
Anlage zu § 3) abweichende Regelungen erlassen, die 
längstens bis zum 31. Dezember 1992 gelten dürfen. Die 
produktbezogenen Regelungen des Wasch- und Reini-
gungsmittelrechts erfordern von der betroffenen Indu-
strie Anpassungsmaßnahmen. Deshalb kann dieses 
Recht — wie früher in der Bundesrepublik Deutschland 
auch — nur mit einer gewissen Vorlauffrist in dem in Arti-
kel 3 genannten Gebiet eingeführt werden. 



Zu Sachgebiet D (Abfallwirtschaft) 

Mit dem Abfallgesetz und den darauf beruhenden 
Rechtsvorschriften wird das Instrumentarium einer auf 
das Gemeinwohl und den Umweltschutz ausgerichteten 
Abfallwirtschaft übergeleitet. 

Die dazu ergangenen Regelungen von den Verordnungen 
nach § 14 des Abfallgesetzes bis hin zur Neuordnung der 
Sonderabfallentsorgung im Rahmen der Technischen 
Anleitung Abfall werden spätestens am 1. Januar 1991 in 
Kraft treten. 

Die Maßgabenregelungen stellen sicher, daß sowohl still-
gelegte als auch noch in Betrieb befindliche Anlagen, in 
denen Abfälle erzeugt oder entsorgt wurden bzw. wer-
den, erfaßt und erforderliche Sanierungsmaßnahmen 
eingeleitet werden. Zur zügigen Durchführung der not-
wendigen abfallrechtlichen Zulassungsverfahren unter 
Beteiligung der betroffenen Bürger, wird weiter die Unter-
stützung durch Behörden vorgesehen, die im Vollzug des 
Abfallgesetzes erfahren sind. 

Zu Sachgebiet E (Chemikalienrecht) 

Das Chemikalienrecht wird mit der Anpassung einer nicht 
mit der spezifischen Situation in dem in Artikel 3 genann-
ten Gebiet zu vereinbarenden Regelung (§ 19a Abs. 5 
Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a des Chemikaliengesetzes) und 
mit Übergangsbestimmungen zu bestimmten Stichtagen 
und Fristen übergeleitet. 

Zu Sachgebiet F (Naturschutz und Landschaftspflege) 

Das Bundesnaturschutzgesetz ist durch das Umweltrah-
mengesetz bereits am 1. Juli 1990 in der Deutschen 
Demokratischen Republik in Kraft gesetzt worden. Davon 
ausgenommen war § 38. Es wird nunmehr einschließlich 
des § 38 gemäß Artikel 8 des Vertrages als Bundesrecht 
übergeleitet. Die vorgesehenen Maßgaben bezwecken, 
im Gesetz genannte Fristen an das Datum des Inkrafttre-
tens anzupassen. 

Zu Kapitel XII der Anlage II 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 (Umweltrahmengesetz) 

Das Umweltrahmengesetz der Deutschen Demokrati-
schen Republik vom 29. Juni 1990 (GBl. I Nr. 42 S. 649) 
wird z. T. weiter gelten. Insbesondere muß die unmittel-
bare Fortgeltung der zum Vollzug des Bundesrechtes 
unverzichtbaren allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, Atomgesetz, 
Wasserhaushaltsgesetz und Abfallgesetz sichergestellt 
sein. 

Nicht außer Kraft gesetzt wird auch die Regelung, wo-
nach den zuständigen Behörden die befristete Möglich-
keit eingeräumt wird, im Einzelfall Erwerber von Altanla-
gen bis zum 31. Dezember 1991 von der öffentlich-recht-
lichen Zuständigkeitsverantwortlichkeit freizustellen 
(Art . 1 § 4 Abs. 3). 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, daß gemäß Artikel 9 
Abs. 1 des Vertrages die bisherigen naturschutzrechtli-
chen Bestimmungen des Umweltrahmengesetzes, so

-

weit sie kein Bundesrecht übergeleitet haben, als Lan-
desrecht fortgelten. Gleiches gilt für die Naturschutzve-
rordnung vom 18. Mai 1989 (GBl. I Nr. 12 S. 159), die 
allerdings nur insoweit in Kraft bleibt, wie sie dem Bun-
desnaturschutzgesetz nicht widerspricht (Art. 6 § 3 
Abs. 1 des Umweltrahmengesetzes). 

Wichtige Bestimmungen des Umweltrahmengesetzes, 
die als Landesrecht fortgelten, sind § 5 (einstweilige Si-
cherstellung der durch Beschluß des Ministerrates vom 
16. März 1990 bezeichneten Gebiete) und § 8 (Überlei-
tung bestehender Schutzgebietsausweisungen). 

Zu Nummer 2 (Strahlenschutz) 

Bestimmungen des Strahlenschutzrechts der Deutschen 
Demokratischen Republik bleiben für bergbauliche und 
andere Tätigkeiten, soweit dabei radioaktive Stoffe, ins-
besondere Radonfolgeprodukte, anwesend sind, mit ei-
ner modifizierten Zuständigkeitsregelung in Kraft. 

Zu Kapitel XIII der Anlage I 

Zu Sachgebiet A (Postverfassungsrecht) 

Das Postverfassungsgesetz wird in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet in Kraft gesetzt. Entspre-
chend den neu gebildeten Ländern ist die Zusammenset-
zung des Infrastrukturrates durch eine Änderung des § 32 
Abs. 1 des Postverfassungsgesetzes anzupassen. 

Das Benutzungs- und Gebührenrecht der Deutschen De-
mokratischen Republik kann nur schrittweise angepaßt 
werden. Die entsprechenden Rechtsvorschriften gelten 
längstens bis zum 31. Dezember 1991, bis dahin können 
sie vom Bundesminister für Post und Telekommunikation 
geändert oder aufgehoben werden (vgl. Abschnitt Ill 
Nummer 1 b). 

Zu Sachgebieten B und C (Postwesen, 
Fernmeldewesen) 

Die benutzungs- und gebührenrechtlichen Vorschriften 
werden überwiegend nicht sofort in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet in Kraft gesetzt; hierfür sind 
Anpassungs- und Übergangsschritte notwendig. Für 
Fernmeldedienste, die bisher in der Deutschen Demokra-
tischen Republik nicht angeboten wurden, gelten jedoch 
die Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland. 
Das Fernmeldeanlagengesetz wird in der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik übernommen. Le-
diglich für das Endgerätemonopol ist eine Übergangsfrist 
bis zum 31.12.1991 vorgesehen. Dies ermöglicht den 
Aufbau einer privatwirtschaftlichen Struktur, außerdem 
ist sie aus betrieblichen Gründen unabdingbar. Dieses 
behutsame Vorgehen hat sich bereits bei der Abschaf-
fung des Endgerätemonopols der Deutschen Bundes-
post bewährt . 



Zu Kapitel XIII der Anlage II 

Die angeführten Vorschriften des Benutzungs- und Ge-
bührenrechts der Deutschen Demokratischen Republik 
sind — mit Modifikationen — vorübergehend noch un-
verzichtbar. Ihre Aufhebung erfolgt gemäß § 65 des Post-
verfassungsgesetzes spätestens zum 31. Dezember 
1991; sie werden entsprechend der Gesetzeslage durch 
zivilrechtliche Bestimmungen ersetzt. 

Während einer bis längstens zum 31. Dezember 1991 
bemessenen Übergangsfrist wird die Deutsche Bundes-
post das An- und Abmeldeverfahren für Rundfunkemp-
fangsgeräte sowie den Gebühreneinzug für den Rund-
funk wahrnehmen. Verschiedene Regelungen der Rund-
funk-Anordnung bleiben insoweit vorübergehend in 
Kraft; sie werden durch neue Bestimmungen hinsichtlich 
der Gebührenhöhe und der Gebührenbefreiungstatbe-
stände ergänzt. Der der Deutschen Bundespost entste-
hende Aufwand wird durch den Gebührengläubiger voll 
erstattet. Das in der Bundesrepublik Deutschland gel-
tende Verfahren kann in der Zwischenzeit aufgebaut wer-
den; erforderlichenfalls wäre eine Weiterführung der Auf-
gaben durch die Deutsche Bundespost über den 31. 
Dezember 1991 hinaus gemäß § 29 des Postverfas-
sungsgesetzes möglich. 

Zu Kapitel XIV der Anlagen I und II 

Gesicherte Rechtsgrundlagen bilden eine entscheidende 
Voraussetzung für den Wohnungs- und Städtebau auch 
und gerade im Gebiet der bisherigen DDR. Deshalb wird 
grundsätzlich das gesamte Bundesrecht der Raumord-
nung, des Städtebaues und der Wohnungswirtschaft 
übernommen. Um jedoch der wohnungswirtschaftlichen 
und städtebaulichen Lage in dem in Artikel 3 des Vertra-
ges genannten Gebiet Rechnung zu tragen, müssen für 
eine Übergangszeit besondere Regelungen vorgesehen 
werden, die insbesondere die sozialen Belange der Mie-
ter und die Rahmenbedingungen für bauliche Investitio-
nen stärker berücksichtigen und die Anwendung des 
Bundesrechts erleichtern. 

Dazu werden im einzelnen folgende Erläuterungen gege-
ben: 

Zu Kapitel XIV der Anlage I 

Zu Abschnitt II Nr. 1 und Nr. 2 — Baugesetzbuch, 
Baunutzungsverordnung — 

Die  Deutsche Demokratische Republik ist ihrer Verpflich-
tung aus dem Gemeinsamen Protokoll über Leitsätze —
B III Baurecht — zum Staatsvertrag vom 18. Mai 1990, 
baldmöglichst Rechtsgrundlagen zu schaffen, die dem 
Baugesetzbuch entsprechen, in wesentlichen Bereichen 
nachgekommen, und zwar durch die Verordnung zur Si-
cherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
und der Investitionen in den Gemeinden (Bauplanungs- 
und Zulassungsverordnung — BauZVO) vom 20. Juni 
1990 (GBl. I S. 739). 

Mit dem Einigungsvertrag soll das Baugesetzbuch 
(BauGB) insgesamt übergeleitet werden; die Baupla-
nungs- und Zulassungsverordnung soll nicht weitergel-
ten. Damit werden u. a. folgende Teile des Baugesetz

-

buchs, die bisher in der Bauplanungs- und Zulassungs-
verordnung nicht oder nur ansatzweise geregelt waren, 
auf das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte 
Gebiet erstreckt: 

— Teilungsgenehmigung und gesetzliche Vorkaufs-
rechte der Gemeinde, 

— Entschädigung, 

— Umlegung und Grenzregelung, 

— Enteignung, 

— Erschließung, 

— städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, 

— Wertermittlung. 

Um den Besonderheiten in dem in Artikel 3 des Vertrages 
genannten Gebiet Rechnung zu tragen, soll in das Bau-
gesetzbuch ein neuer § 246a eingefügt werden, in dem 
die Maßgaben zusammengefaßt sind, die anstelle oder 
ergänzend zu den Vorschriften des Baugesetzbuchs in 
dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet anzu-
wenden sind. Gesetzessystematisch wird dabei an die 
Sonderregelungen für einzelne Länder in § 246 BauGB 
angeknüpft. 

Alle Maßgaben sollen befristet bis zum 31. Dezember 
1997 gelten, da davon auszugehen ist, daß bis zu diesem 
Zeitpunkt die städtebaurechtlichen und -tatsächlichen 
Besonderheiten in dem in Artikel 3 des Vertrages ge-
nannten Gebiet überwunden sein werden. Ab diesem 
Zeitpunkt soll das Baugesetzbuch ohne Einschränkung 
zur Anwendung gelangen. 

Auf Wunsch der Deutschen Demokratischen Republik 
erklären die Maßgaben solche Vorschriften der Baupla-
nungs- und Zulassungsverordnung der Deutschen De-
mokratischen Republik vorüber-gehend für weiter an-
wendbar, die bauliche Investitionen planungsrechtlich 
erleichtern und eine geordnete städtebauliche Entwick-
lung sichern sollen. Das gleiche gilt für die Baunutzungs-
verordnung, die Bestandteil der Bauplanungs- und Zu-
lassungsverordnung der Deutschen Demokratischen Re-
publik ist. 

In den Maßgaben werden auch solche Teile des Maßnah-
mengesetzes zum Baugesetzbuch (Artikel 2 des Woh-
nungsbau-Erleichterungsgesetzes vom 17. Mai 1990 
(BGBl. I S. 926)) für anwendbar erklärt, die von den Ge-
meinden in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten 
Gebiet zur Überwindung aktueller städtebaulicher Pro-
bleme benötigt werden. Um diese Vorschriften ange-
sichts eingeschränkter Verwaltungskapazitäten in den 
Gemeinden voll wirksam werden zu lassen, soll deren 
Geltungsdauer anstelle von fünf Jahren (Artikel 1 des 
Wohnungsbau-Erleichterungsgesetzes) sieben Jahre be-
tragen. Das Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch soll 
im übrigen in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten 
Gebiet nicht in Kraft  treten. 



Zu Abschnitt II Nr. 1 — Baugesetzbuch — 

Zu § 246a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs — 
(Bauleitplanung; Raumordnung und Landesplanung, 
Teil-Flächennutzungsplan, Ausarbeitung von 
Bauleitplänen) 

Durch Nummer 1 sollen — ebenso wie durch die Num-
mer 2, 3, 5 und 6 sowie Absatz 4 — diejenigen Vorschrif-
ten der Bauplanungs- und Zulassungsverordnung (Bau-
ZVO) der Deutschen Demokratischen Republik als Maß-
gaben zum Baugesetzbuch übernommen werden, die 
den besonderen Anforderungen an die Praktikabilität des 
Rechts der Bauleitplanung in den Gemeinden der DDR 
sowie den Forderungen der DDR entsprechen. 

Wegen des Fehlens von Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung ist die Anwendung von § 1 Abs. 4 Satz 2 
und § 4 Abs. 3 BauZVO vorgesehen. Danach sind — 
klarstellend — die Erfordernisse der Raumordnung und 
Landesplanung im Rahmen der Abwägung zu berück-
sichtigen sowie die für die Landesplanung zuständigen 
Behörden frühzeitig von Planungsabsichten der Gemein-
den zu unterrichten. Zur Unterstützung der Bauleitpla-
nung in den oftmals kleinen Gemeinden in dem in Arti-
kel 3 des Vertrages genannten Gebiet aufgrund der vor-
gesehenen Anwendung des § 2 Abs. 4 BauZVO die Lan-
desregierung Stellen bestimmen, die auf Antrag der Ge-
meinden Bauleitpläne auszuarbeiten haben. 

Mit Rücksicht auf das weitgehende Fehlen von Flächen-
nutzungsplänen, die im Regelfall Voraussetzung für die 
Aufstellung von Bebauungsplänen sind, soll durch die 
Anwendung des § 5 Abs. 1 Satz 3 BauZVO die Aufstel-
lung von Teil-Flächennutzungsplänen ermöglicht wer-
den, wenn dies für die städtebauliche Entwicklung der 
Gemeinde vordringlich ist. 

Zu § 246a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuchs — 
(Planungspflicht) 

Die vorgesehene Anwendung des § 2 Abs. 6 BauZVO 
konkretisiert die Planungspflicht der Gemeinden und er-
möglicht eine Anordnung und Ersatzvornahme durch die 
höhere Verwaltungsbehörde, ähnlich den Grundsätzen 
für die Einrichtung eines Planungsverbandes nach § 205 
Abs. 2. Die Vorschrift ist zur Unterstützung notwendiger 
Planungen zur Gewährleistung der geordneten städt-
ebaulichen Entwicklung geboten. In Übereinstimmung 
mit § 2 Abs. 5 BauZVO soll § 2 Abs. 6 BauZVO auch für 
Fälle gemeinsamer Flächennutzungspläne benachbarter 
Gemeinden nach § 204 Abs. 1 für entsprechend anwend-
bar erklärt werden. 

Zu § 246a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs — 
(Vorzeitiger Bebauungsplan) 

Wegen des weitgehenden Fehlens von Flächennut-
zungsplänen und der Dringlichkeit der Aufstellung von 
Bebauungsplänen soll durch die vorgesehene Anwen-
dung des § 8 Abs. 4 BauZVO die Aufstellung von Bebau-
ungsplänen auch ohne Flächennutzungspläne ermög-
licht werden, wenn dies für die geordnete städtebauliche 
Entwicklung erforderlich ist. Im übrigen bedeutet die An-
wendung des § 8 Abs. 2 und 3 BauZVO eine Folgeände

-

rung der Einführung von Teil-Flächennutzungsplänen (s. 
zu Nr. 1). 

Zu § 246 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Baugesetzbuchs — 
(Genehmigungspflicht der Satzungen) 

Nummer 4 Satz 1 sieht die Genehmigungspflicht für die 
städtebaurechtlichen Satzungen (z. B. Bebauungspläne, 
auch Veränderungssperren, Vorkaufsrechtssatzungen, 
Erhaltungssatzungen) durch die höhere Verwaltungsbe-
hörde vor; die Ausnahmen davon sind in Satz 4 bezeich-
net. Dies ist mit Rücksicht auf die noch zu schaffende 
Verwaltungskraft und fehlende Vollzugserfahrung der 
Gemeinden in der DDR erforderlich. Insofern unterschei-
det sich die Situation gegenüber den Verhältnissen in den 
Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland, die am 
1. Juli 1987 im Baugesetzbuch zur Umstellung von der 
Genehmigungs- zur Anzeigepflicht bzw. zum teilweisen 
ersatzlosen Wegfall der Genehmigungspflicht geführt ha-
ben. Soweit nach § 13 Abs. 1 ein Bebauungsplan und 
nach § 143 Abs. 3 eine Sanierungssatzung im vereinfach-
ten Verfahren ohne Beteiligung der höheren Verwal-
tungsbehörde geändert werden dürfen, bleibt es dabei, 
ebenso bei dem Zustimmungserfordemis der höheren 
Verwaltungsbehörde im Fall der Verlängerung und des 
Neuerlasses der Veränderungssperre nach § 17 Abs. 1 
Satz 3, Abs. 2 und 3. Nummer 4 Satz 1 ist hingegen im 
Fall des § 13 Abs. 1 Satz 3 anzuwenden. 

Zu § 246 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Baugesetzbuchs — 
(Veränderungssperre) 

Durch die Anwendung des § 12 Abs. 1 Satz 2 Baupla-
nungs- und Zulassungsverordnunng sollen sich Verän-
derungssperren auch auf die Genehmigungspflicht be-
stimmter schuldrechtlicher Vereinbarungen erstrecken, 
und zwar zum Zwecke der Sicherung der Bauleitplanung 
und zum Schutz des Rechtsverkehrs. Dabei wird klarge-
stellt, daß sich die Versagung der Genehmigung nach 
den Voraussetzungen für die Versagung genehmigungs-
bedürftiger Vorhaben richtet. 

Wegen oftmals zu erwartender Planungsschwierigkeiten 
wird in Übereinstimmung mit § 14 Abs. 3 Satz 1 BauZVO 
die Möglichkeit vorgesehen, die Dauer von Verände-
rungssperren auf bis zu 3 anstelle 2 Jahre zu beschließen. 
Demgemäß ist eine entsprechende Anpassung der Ent-
schädigungspflicht nach § 18 vorgesehen. 

Zu § 246 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 des Baugesetzbuchs — 
(Vorhaben- und Erschließungsplan) 

Die Übernahme des in § 55 BauZVO geregelten Vorha-
ben- und Erschließungsplans berücksichtigt, daß für 
dringende Investitionen in den Bereichen Wohnen, Arbei-
ten und Infrastruktur eine planungsrechtliche Absiche-
rung in vereinfachten Verfahren unter Mitwirkung des 
Investors erforderlich ist. Die Regelung entspricht auch 
den Anliegen der Anlage IX des Staatsvertrages vom 
18. Mai 1990. Ebenso wie bei Bebauungsplänen werden 
die Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für anwendbar erklärt, um auch beim 
Vorhaben- und Erschließungsplan die gleichen umwelt-
rechtlichen Anforderungen zur Geltung zu bringen. 



Zu § 246 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 des Baugesetzbuchs — 
(Gesetzliche Vorkaufsrechte der Gemeinde) 

Der räumliche Anwendungsbereich der gemeindlichen 
Vorkaufsrechte nach §§ 24 ff. soll nicht ausgeweitet wer-
den. Angesichts eines sich erst allmählich entwickelnden 
Bodenmarktes in dem in Artikel 3 des Vertrages genann-
ten Gebiet soll auf Wunsch der Deutschen Demokrati-
schen Republik in Fällen spekulativer Kaufpreisgestal-
tungen bei Ausübung des Vorkaufsrechtes die Herabset-
zung des vereinbarten Kaufpreises auf den Verkehrswert 
erfolgen, wie sie der Gesetzgeber gerade im Rahmen des 
§ 3 Abs. 3 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch 
(BauGB-MaßnahmenG) beschlossen hat. Das weitere 
Verfahren richtet sich dann nach § 3 Abs. 3 BauGB-Maß-
nahmenG. Die Vorkaufsrechtssatzung nach § 25 Abs. 1 
ist gemäß Nummer 4 genehmigungspflichtig. 

Zu § 246a Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 des Baugesetzbuchs — 
(Zulässigkeit von Vorhaben) 

Aus dem Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch (Arti-
kel 2 des Wohnungsbau-Erleichterungsgesetzes) sollen 
die Erweiterung des Genehmigungstatbestandes des 
§ 34 Abs. 3 BauGB zugunsten Wohnzwecken dienender 
Vorhaben (§ 4 Abs. 2 Satz 1 BauGB-MaßnahmenG) so-
wie die sog. Außenbereichssatzung (§ 4 Abs. 4 BauGB-
MaßnahmenG) übernommen werden. Auch damit wird 
den Besonderheiten und Forderungen der DDR Rech-
nung getragen; die Erweiterung des § 34 Abs. 3 BauGB 
entspricht § 19 Abs. 4 BauZVO. 

Zu § 246a Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 des Baugesetzbuchs — 
(Vertrauensschaden) 

Wegen der erheblichen Bedeutung der Bauleitplanung in 
bebauten Gebieten (§ 34 BauGB) ist entsprechend einer 
Forderung der Deutschen Demokratischen Republik zur 
Unterstützung notwendiger Bauleitplanungen eine Modi-
fizierung des Planungsschadensrechts für die bei Wirk-
samwerden des Beitritts zulässigen Nutzungen nach § 34 
vorgesehen: Bodenwertminderungen durch Bauleitpla-
nung werden nach § 42 nicht entschädigt; stattdessen 
wird der Vertrauensschadenersatz nach § 39 auf Gebiete 
nach § 34 und auf die Erstattung der Kosten eines Grund
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stückserwerbs sowie der Kaufpreise erweitert. Von die-
ser Regelung bleiben unberüh rt  Ansprüche aufgrund von 
Eingriffen in ausgeübte Nutzungen (§ 42 Abs. 4) sowie bei 
Aufhebung der zulässigen Nutzung (§ 40). 

Zu § 246a Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 des Baugesetzbuchs 
— (Zulässigkeit der Enteignung) 

Enteignungen nach dem Baugesetzbuch sind u. a. zuläs-
sig, um ein Grundstück entsprechend den Festsetzungen 
eines Bebauungsplans zu nutzen oder eine solche Nut-
zung vorzubereiten. Da der Enteignungszweck des § 85 
Abs. 1 Nr. 1 in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten 
Gebiet zunächst nur in den Fällen der nach Absatz 4 
übergeleiteten Vorschriften und Pläne zur Anwendung 
gelangen könnte, soll eine Enteignung auch bei Vorliegen 
einer gemeindlichen Satzung über einen Vorhaben- und 
Erschließungsplan nach Nummer 6 zulässig sein, aller-
dings beschränkt auf Bestimmungen, die in einem Be

-

bauungsplan als Festsetzungen hätten getroffen werden 
können, und auf Grundstücke, die öffentlichen Zwecken 
zugeführt werden sollen. Eine privatnützige Enteignung 
aufgrund einer Satzung über einen Vorhaben- und Er-
schließungsplan ist danach nicht zulässig. 

Zu § 246a Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 des Baugesetzbuchs 
— (Erschließung) 

§ 54 der Bauplanungs- und Zulassungsverordnung 
(BauZVO) enthält eine umfassendere Regelung des Er-
schließungs- und städtebaulichen Vertrages als § 124. 
Sie ist daher vorübergehend geeigneter, den Gemeinden 
in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet die 
Zulässigkeit und Grenzen des öffentlich-rechtlichen Ver-
trages im Städtebau aufzuzeigen. 

Weiter soll bestimmt werden, daß Erschließungsbeiträge 
nach dem Baugesetzbuch nicht für bereits fertiggestellte 
Erschließungsanlagen erhoben werden können. Anders 
ist dies bei im Bau befindlichen Anlagen. 

Zu § 246a Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 des Baugesetzbuchs 
— (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen) 

Im Sanierungsrecht soll auf Wunsch der Deutschen De-
mokratischen Republik wie in § 28 Abs. 4 BauZVO und 
bei der Erhaltungssatzung (§ 172 Abs. 2) mit dem Be-
schluß über den Beginn vorbereitender Untersuchungen 
die Möglichkeit vorgesehen werden, Baugesuche zu-
rückstellen zu können. Die Höchstfrist der Zurückstellung 
soll zwei Jahre betragen, um den Gemeinden ausrei-
chend Zeit für die Durchführung der vorbereitenden Un-
tersuchungen und den anschließenden Satzungsbe-
schluß zu geben. Mit dem Satzungsbeschluß über die 
förmliche Festlegung eines Sanierungsgebiets sollte der 
Beschluß über den Beginn vorbereitender Untersuchun-
gen aufgehoben werden. 

Als Sanierungsverfahren stehen das umfassende Verfah-
ren mit den besonderen sanierungsrechtlichen Vorschrif-
ten und das vereinfachte Sanierungsverfahren mit um-
fassenden Genehmigungsvorbehalten zur Verfügung. 
Die Wahlmöglichkeiten innerhalb des vereinfachten Ver-
fahrens nach § 142 Abs. 4 2. Halbsatz sollen nicht für 
anwendbar erklärt werden, da in den Gemeinden in dem 
in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet zunächst die 
besonders schwerwiegenden städtebaulichen Miß-
stände im Sinne des § 136 zu beheben sein werden, die 
die volle Anwendung des § 144 erfordern. Im übrigen sind 
die Sanierungssatzung (§ 143) und die Aufhebungssat-
zung (§ 162) nach Nummer 4 genehmigungspflichtig; die 
vereinfachte Änderung nach § 143 Abs. 3 soll genehmi-
gungsfrei bleiben. 

Zu § 246a Abs. 1 Nr. 13 des Baugesetzbuchs — 
(Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen) 

Das Baugesetzbuch regelt das Recht der städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahmen nur für bereits vor dem 
1. Juli 1987 förmlich festgelegte Entwicklungsbereiche. 
Dagegen läßt das Maßnahmengesetz zum Baugesetz-
buch die förmliche Festlegung städtebaulicher Entwick- 



lungsbereiche mit geänderter Aufgabenstellung und z. T. 
fortentwickelten Rechtsinstrumenten für fünf Jahre wie-
der zu. Daran knüpft die Vorschrift an, erstreckt den 
Anwendungszeitraum jedoch auf die sieben Jahre der 
übrigen Maßgaben. 

Zu § 246a Abs. 1 Satz 1 Nr. 14 des Baugesetzbuchs 
— (Erhaltungssatzung) 

Für sog. „Milieuschutzsatzungen" nach § 172 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 soll auf Wunsch der Deutschen Demokrati-
schen Republik den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet 
werden, durch Satzung einen zusätzlichen Genehmi-
gungstatbestand für bestimmte schuldrechtliche Ver-
träge zu schaffen, wie ihn § 43 Abs. 1 Satz 3 BauZVO 
vorsieht. Dies soll dazu beitragen, bereits im Vorfeld von 
Nutzungsänderungen solchen schuldrechtlichen Verträ-
gen die Genehmigung versagen zu können, die den Sat-
zungszielen zuwiderlaufen. Die wirtschaftliche Unzumut-
barkeit soll bei der sog. „Milieuschutzsatzung" nicht zu 
einem Anspruch auf Genehmigung führen, sondern wie 
bei der ,,Stadtgestalt-Erhaltungssatzung" zu einem Über-
nahmeanspruch, um angesichts der besonderen miet-
rechtlichen Situation in dem in Artikel 3 des Vertrages 
genannten Gebiet in den Satzungsgebieten den Abbruch 
baulicher Anlagen ggf. unterbinden zu können. Die Erhal-
tungssatzung ist nach Nummer 4 genehmigungspflich-
tig. 

Zu § 246a Abs. 1 Satz  1 Nr. 15 des Baugesetzbuchs 
— (Städtebauliche Gebote) 

Das Baugebot soll in der Fassung des § 8 BauGB-
MaßnahmenG Anwendung finden, weil die darin enthal-
tenen, zumeist klarstellenden Regelungen die Vorausset-
zungen, Form und Inhalt des Baugebots besser ver-
ständlich machen. 

Zu § 246a Abs. 1 Satz  1 Nr. 16 des Baugesetzbuchs 
— (Wertermittlung) 

Nach § 199 Abs. 2 sind die Landesregierungen ermäch-
tigt, die Bildung der Gutachterausschüsse, die Aufgaben 
des Vorsitzenden, die Einrichtung der Geschäftsstelle 
etc. zu regeln. Bis zum Erlaß dieser Rechtsverordnungen 
sollen die durch die Bauplanungs- und Zulassungsver-
ordnung der Deutschen Demokratischen Republik einge-
leiteten Maßnahmen zur Vorbereitung der Bildung von 
Gutachterausschüssen zur Ermittlung von Grundstücks-
werten fortgesetzt werden können. 

Zu § 246a Abs. 1 Satz  1 Nr. 17 des Baugesetzbuchs 
— (Verfahren vor den Kammern (Senaten) für 
Baulandsachen) 

Angesichts fehlender Kammern (Senate) für Baulandsa-
chen sollen Verwaltungsakte nach § 217 vor den Kam-
mem für Verwaltungsrecht bei den Kreisgerichten ange-
fochten werden können. Es soll die Verwaltungsgerichts-
ordnung gelten. 

Zu § 246a Abs. 1 Satz 1 Nr. 18 des Baugesetzbuchs 

Nummer 18 trifft eine vorläufige Zuständigkeitsregelung 
bis zu einer anderweitigen landesrechtlichen Regelung. 
Damit soll insbesondere sichergestellt werden, daß Be-
bauungspläne ohne Verzögerung genehmigt werden 
können. 

Zu § 246a Abs. 1 Satz  2 bis 5 des Baugesetzbuchs 

Nach Satz 2 sollen die Vorschriften der Bauplanungs- 
und Zulassungsverordnung, auf welche die nach Satz 1 
weiter anzuwendenden Vorschriften dieser Verordnung 
verweisen, auf die inhaltsgleichen Vorschriften und Be-
griffe des Baugesetzbuches umgestellt werden; Beispiel: 
Die Verweisung in § 55 Abs. 3 Satz 3 und 4 auf § 11 
Abs. 2 und 3 BauZVO bedeutet eine Verweisung auf § 11 
Abs. 1 und 2 sowie § 12 BauGB. Demgegenüber ist z. B. 
die Verweisung des § 58 Abs. 3 BauZVO auf § 55 
BauZVO keine inhaltsgleiche Verweisung auf Vorschrif-
ten des Baugesetzbuchs, d. h. insofern verbleibt es bei 
der Verweisung auf die Vorschrift der Verordnung. Satz 3 
stellt die einheitliche Anwendung der Maßgaben bis zum 
31.12.1997 auch in Fällen der Anwendung des Maßnah-
mengesetzes zum Baugesetzbuch sicher. Die Sätze 4 
und 5 enthalten die erforderlichen Klauseln hinsichtlich 
der Verweisung auf andere Gesetze. 

Zu § 246a Abs. 2 des Baugesetzbuchs 

Die Vorschrift enthält das Überleitungsrecht für die zeit-
lich befristeten Maßgaben nach Absatz 1 Satz 1. 

Zu § 246a Abs. 3 des Baugesetzbuchs 

Geregelt ist das Überleitungsrecht für Verfahren, die 
nach der Bauplanungs- und Zulassungsverordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik eingeleitet worden 
sind, sowie für Beschlüsse und Satzungen, die auf der 
Grundlage dieser Verordnung gefaßt worden sind. Die 
Bauplanungs- und Zulassungsverordnung wird nicht 
übernommen; die in Absatz 1 Satz 1 für weiter anwend-
bar erklärten Vorschriften und die darin in Bezug genom-
menen Vorschriften der Verordnung gelten jedoch inso-
weit fort . 

Zu § 246a Abs. 4 des Baugesetzbuchs 

Absatz 4 übernimmt die Überleitung von in der Deut-
schen Demokratischen Republik bestehenden städte-
baulichen Plänen in das System des Baugesetzbuchs, 
wie sie in § 64 BauZVO enthalten ist, verlängert jedoch 
die Frist zur Bestätigung als Bebauungsplan, um den 
Gemeinden ausreichend Zeit für die Prüfung einzuräu-
men. 

Zu Abschnitt II Nr. 2 — Baunutzungsverordnung —

§ 26a soll als Maßgabe zur Baunutzungsverordnung die 
einschlägige Vorschrift der BauZVO übernehmen, nach 
der sich die Regelung für die Überschreitung von Ober-
grenzen in Bestandsgebieten nach dem Bestand vom 
1. Juli 1990 richtet. 



Zu Abschnitt II Nr. 3 — Raumordnungsgesetz 

In Ausfüllung ihrer Verpflichtung aus dem Staatsvertrag 
vom 18. Mai 1990 hat die Deutsche Demokratische Re-
publik das Gesetz über die Inkraftsetzung des Raumord-
nungsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland in der 
Deutschen Demokratischen Republik (Inkraftsetzungs-
gesetz) (GBl. I S. 627) verabschiedet und rückwirkend 
zum 1. Juli 1990 in Kraft  gesetzt. 

Von wenigen — auf die Verhältnisse in der Deutschen 
Demokratischen Republik abgestellten — Ausnahmen 
abgesehen, gilt damit das Raumordnungsgesetz auch in 
der Deutschen Demokratischen Republik. 

Mit der — aus Gründen der Rechtsvereinfachung erfol-
genden — Erstreckung des Raumordnungsgesetzes auf 
das in Artikel 3 des Vertrages genannte Gebiet wird im 
wesentlichen der Rechtszustand bestätigt, der bereits 
seit dem 1. Juli 1990 in der Deutschen Demokratischen 
Republik besteht. 

Zu § 12a Nr. 1 des Raumordnungsgesetzes 

§ 2 Abs. 1 Nr. 4 kann keine Anwendung finden, weil in der 
Deutschen Demokratischen Republik kein förmlich fest-
gelegtes Zonenrandgebiet besteht und auch künftig nicht 
festgelegt werden soll. 

Sofern den Räumen beiderseits der früheren Grenze 
künftig besondere Aufgaben zugewiesen werden sollen, 
muß dies dem gesamtdeutschen Gesetzgeber vorbehal-
ten bleiben. 

Zu § 12a Nr. 2 des Raumordnungsgesetzes 

Diese Bestimmung trägt der besonderen Struktur der 
Landwirtschaft in dem in Artikel 3 des Vertrages genann-
ten Gebiet Rechnung und war — in Abweichung vom 
Raumordnungsgesetz — bereits im Inkraftsetzungsge-
setz der Deutschen Demokratischen Republik vorgese-
hen. 

Zu § 12a Nr. 3 des Raumordnungsgesetzes 

Das Inkraftsetzungsgesetz sieht u. a. vor, daß bis zum 
30. Juni 1990 nach der — außer Kraft gesetzten — Ver-
ordnung über die Standortverteilung der Investitionen 
und den dazu erlassenen Durchführungsverordnungen 
erteilte Bestätigungen und Genehmigungen für noch 
nicht zur Ausführung gelangte Vorhaben bis zum 30. Juni 
1991 Gültigkeit behalten (§ 2) und bestätigte Planungs-
dokumente und Entwicklungskonzeptionen bis zur Bil-
dung von Ländern ihre Gültigkeit behalten (§ 3). 

Im Interesse der Planungssicherheit, die Grundvoraus-
setzung für die Durchführung von Investitionen ist, müs-
sen die unter der Nummer 3 genannten Bestimmungen 
auch weiterhin Geltung behalten. 

Zu Abschnitt II Nr. 4 — Bundeskleingartengesetz 

Mit dem Einigungsvertrag soll das Bundeskleingartenge
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setz übergeleitet werden. Um den Besonderheiten des in 
Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiets Rechnung zu 

tragen, soll in das Bundeskleingartengesetz ein neuer 
§ 20a eingefügt werden, in dem die Überleitungs- und 
Sonderregelungen zusammengefaßt sind. 

Zu § 20a Nr. 1 des Bundeskleingartengesetzes 

Diese Vorschrift regelt die Überleitung bestehender klein-
gärtnerischer Nutzungsverhältnisse beim Wirksamwer-
den des Beitritts auf das Bundeskleingartengesetz. Sie 
soll Unklarheiten vorbeugen, die sich bei der Anwendung 
des neuen Rechts ergeben können. 

Zu § 20a Nr. 2 des Bundeskleingartengesetzes 

Die vorgesehene Vorschrift soll dazu beitragen, den vor-
handenen Bestand an Kleingartenanlagen auch ohne 
planerische Festsetzungen sicherzustellen. Verträge 
über gemeindeeigene Flächen sollen daher den Kleingar-
tenpachtverträgen über Dauerkleingärten gleichgestellt 
werden. Dadurch wird die kleingärtnerische Nutzung 
ohne zeitliche Befristung gewährleistet. Eine Nutzungs-
änderung kann nur durch Bebauungsplan erfolgen. Das 
Grundeigentum der Gemeinden ist im Hinblick auf die 
von ihnen zu erfüllenden Aufgaben Bindungen unterwor-
fen. Zu den von den Gemeinden zu erfüllenden Aufgaben 
gehört auch nach dem Beschluß des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Kleingartenrecht vom 12. Juni 1979 
die Bereitstellung von Kleingartenland für die Bevölke-
rung. Den Gemeinden können daher weitergehende Ver-
pflichtungen auferlegt werden als anderen Eigentümern 
von Kleingartenland. 

Zu § 20a Nr. 3 des Bundeskleingartengesetzes 

Bei Nutzungsverträgen über Kleingärten, die nicht im Ei-
gentum der Gemeinde stehen, soll die vereinbarte Nut-
zungsdauer unberüh rt  bleiben. Befristete Verträge sollen 
nach der Vorschrift in Nummer 3 unter bestimmten Vor-
aussetzungen als auf unbestimmte Dauer verlängert gel-
ten. Hat die Gemeinde vor Ablauf der Frist für die klein-
gärtnerisch genutzte Fläche beschlossen, einen Bebau-
ungsplan aufzustellen, soll sich der Pachtvertrag verlän-
gern, wenn die planungsrechtliche Festsetzung der klein-
gärtnerischen Nutzung ohnehin bevorsteht. 

Zu § 20a Nr. 4 des Bundeskleingartengesetzes 

Diese Vorschrift sieht vor, daß die vor dem Wirksamwer-
den des Beitritts verliehene Befugnis, Grundstücke anzu-
pachten und an Kleingärtner weiterzuverpachten, unter 
den für die Aberkennung der kleingärtnerischen Gemein-
nützigkeit geltenden Voraussetzungen entzogen werden 
kann. Damit soll eine ordnungsgemäße Verwaltungsfüh-
rung des Zwischenpächters sichergestellt werden. 

Zu § 20a Nr. 5 des Bundeskleingartengesetzes 

Soweit nach der bis 1956 auch in der Deutschen Demo-
kratischen Republik geltenden Kleingarten- und Klein-
pachtlandordnung von 1919 Anerkennungen der klein-
gärtnerischen Gemeinnützigkeit ausgesprochen worden 
sind, sollen sie fortbestehen. 



Zu § 20a Nr. 6 des Bundeskleingartengesetzes 

Die Angleichung der Pachtzinsen an bundesdeutsches 
Niveau soll sich schrittweise vollziehen unter Berücksich-
tigung der Einkommensverhältnisse der Pächter. Nach 
Ablauf von drei Jahren seit dem Wirksamwerden des Bei-
tritts soll die zulässige Höchstpacht verlangt werden dür-
fen. 

Maßgeblich für den Pachtzins ist die ortsübliche Pacht im 
erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau. Soweit diese 
ortsübliche Pacht nicht ermittelbar ist, soll auf die Pacht-
zinsen in der benachbarten Gemeinde oder im benach-
barten Landkreis oder in einer vergleichbaren Gemeinde 
oder vergleichbaren Landkreis als Maßstab zurückgegrif-
fen werden können. 

Zu § 20a Nr. 7 des Bundeskleingartengesetzes 

Die vorgesehene Regelung ergibt sich aus dem Bestand-
schutz. Rechtmäßig errichtete Lauben oder andere der 
kleingärtnerischen Nutzung dienende bauliche Anlagen 
(z. B. Gewächshäuser) sollen — wie bisher — unverän-
dert genutzt werden können. Aus ähnlichen Gründen soll 
auch die Kleintierhaltung, die bis zum Wirksamwerden 
des Beitritts in Kleingartenanlagen zulässig war, unbe-
rührt bleiben, wenn sie die Kleingartengemeinschaft 
nicht wesentlich stört und der kleingärtnerischen Nut-
zung nicht widerspricht. 

Zu § 20a Nr. 8 des Bundeskleingartengesetzes 

Die Nutzung einer Kleingartenlaube zu Wohnzwecken 
verträgt sich nicht mit dem Charakter des Kleingartens. 
Sie soli jedoch unberüh rt  bleiben, soweit der Kleingärtner 
zur Wohnnutzung befugt ist. Für die Wohnnutzung kann 
der Verpächter neben dem Pachtzins ein angemessenes 
Entgelt verlangen. 

Zu Abschnitt II Nr. 5 — Zweites Wohnungsbaugesetz 

In dem bisherigen Gebiet der Deutschen Demokrati-
schen Republik gibt es keinen unserem sozialen Woh-
nungsbau vergleichbaren Wohnungsbau. Für den Bau 
von Sozialwohnungen wird daher das Zweite Wohnungs-
baugesetz (II. WoBauG) eingeführt. Die derzeitige Ein-
kommens- und Preissituation läßt aber eine unveränderte 
Übernahme der Einkommensgrenzen des § 2 II. WoBauG 
nicht zu. Diese Einkommensgrenzen sollen daher unter 
Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse und 
-entwicklungen in dem in Artikel 3 des Vertrages genann-
ten Gebiet gesenkt werden (§ 116a II. WoBauG). 

Zu Abschnitt 11 Nr. 6 — Wohnungsbindungsgesetz 

zu § 33 Nr. 1 des Wohnungsbindungsgesetzes 

Die Einführung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes — 
II.  WoBauG für den Neubau von Sozialwohnungen in 
dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet (§ 116 a) 
bedingt als Folgeregelung, daß do rt  auch das Woh-
nungsbindungsgesetz — WoBindG — eingeführt wird. 

zu § 33 Nr. 2 des Wohnungsbindungsgesetzes 

Nach § 116a II. WoBauG ist die Bundesregierung er-
mächtigt, die Einkommensgrenzen des § 25 II. WoBauG 
unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse 
und -entwicklungen in dem in Artikel 3 des Vertrages 
genannten Gebiet anzupassen; dies ist alsbald beabsich-
tigt. Daher sollen nach § 33 WoBindG Wohnberechti-
gungsscheine, die in der Bundesrepublik Deutschland für 
Bezieher höherer Einkommen ausgestellt werden, in dem 
in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet nicht gelten. 
Die Aufhebung bzw. Lockerung dieser Beschränkung bei 
Änderung der wohnungswirtschaftlichen und der Ein-
kommensverhältnisse wird den dortigen Landesregie-
rungen durch eine Verordnungsermächtigung ermög-
licht. 

Zur Geltung des Wohnungsbindungsrechts für den Alt-
bestand der Wohnungen, die in dem in Artikel 3 des Ver-
trages genannten Gebiet mit Mitteln aus öffentlichen 
Haushalten gefördert wurden, wird auf die Ausführungen 
zu Anlage II Kapitel XIV der Denkschrift verwiesen. 

Zu Abschnitt II Nr. 7 — Miethöhegesetz 

Das Miethöhegesetz (MHG), das die Vorschriften für eine 
Mietzinserhöhung in laufenden Verträgen über nicht 
preisgebundenen Wohnraum enthält, soll für alle Woh-
nungen, die nach Wirksamwerden des Beitritts ohne Mit-
tel aus öffentlichen Haushalten fertiggestellt wurden, un-
mittelbar zur Anwendung kommen. Dem Neubau gleich-
gestellt sind solche Wohnungen, die aus unbewohnbaren 
Räumen wiederhergestellt oder aus bisher nicht zu 
Wohnzwecken dienenden Räumen geschaffen wurden. 
Für die Vermietung dieser Räume sollen keine Preisvor-
schriften mehr gelten (§ 11 Abs. 1 MHG, neu). 

Für den übrigen Wohnraum richtet sich die Miete zu-
nächst grundsätzlich nach der Verordnung vom 25. Juni 
1990 über die Aufhebung bzw. Beibehaltung von Rechts-
vorschriften auf dem Gebiet der Preise vom 25. Juni 1990 
(GBl. I Nr. 37 S. 472) (vgl. Anlage II Kap. V Sachgebiet A 
Abschnitt III Nr. 1). 

Ziel muß es sein, diese Mieten in das auch im übrigen 
Bundesgebiet geltende Vergleichsmietenprinzip zu über-
führen. Die Bundesregierung wird daher in einem neuen 
§ 11 Abs. 3 MHG ermächtigt, die höchstzulässige Miete 
unter Berücksichtigung der Einkommensentwicklung 
schrittweise zu erhöhen; sie kann weiterhin bestimmen, 
daß der Mieter die Betriebskosten zu tragen hat. Bei der 
Wiedervermietung von Wohnungen soll die Annäherung 
an die Vergleichsmiete beschleunigt werden können. 

Dem Vermieter wird die Möglichkeit gegeben, den Miet-
zins bis zur Höhe des nach der Rechtsverordnung zuläs-
sigen Betrages einseitig zu erhöhen. Der Mieter erhält auf 
der anderen Seite das Recht, mit einer verkürzten Frist zu 
kündigen. Soweit durch Mieterhöhungen Probleme ent-
stehen, können diese durch das Wohngeldgesetz, das 
zum 1. Januar 1991 eingeführt wird, aufgefangen wer-
den. Soziale Unzuträglichkeiten sind daher nicht zu er-
warten. 

Für den gesamten Wohnraumbestand soll sofort auch 
die Regelung des § 3 MHG zur Anwendung kommen, 
nach der der Vermieter bei Durchführung der Modernisie-
rung eine Erhöhung der jährlichen Miete um 11 vom Hun- 



dert der für die Wohnung aufgewendeten Modernisie-
rungskosten verlangen kann Durch diese Regelung wird 
es dem Vermieter ermöglicht, notwendige Modernisie-
rungen durchzuführen und die vorhandenen Gebäude in 
einen Zustand zu versetzen, der angemessenen Wohn-
verhältnissen entspricht. Die Interessen der betroffenen 
Mieter werden durch § 541 b BGB gewahrt. Danach 
braucht der Mieter eine Modemisierungsmaßnahme 
nicht zu dulden, wenn sie für ihn eine Härte bedeuten 
würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Inter-
essen des Vermieters und anderer Mieter in dem Ge-
bäude nicht zu rechtfertigen ist. Dabei ist vor allen Dingen 
die Höhe des zu erwartenden Mietzinses für den Mieter 
oder seine Familie zu berücksichtigen. 

In einem neuen § 11 Abs. 7 MHG wird die Bundesregie-
rung ermächtigt, durch Rechtsverordnung zuzulassen, 
daß bis zum Januar 1996 auch Aufwendungen für In-
standsetzungsmaßnahmen auf die Mieter überwälzt wer-
den können. Grundsätzlich ist es zwar Sache des Ver-
mieters, die notwendigen Kosten für die Instandsetzung 
selbst zu tragen. Die hierfür aufgewendeten Kosten sind 
in der Miete enthalten. Die niedrigen Mietpreise haben es 
jedoch bisher nicht zugelassen, die notwendigen In-
standsetzungsmaßnahmen in dem erforderlichen Um-
fange vorzunehmen; der Mieter hatte sie also auch nicht 
in seiner Miete bezahlt. Aus diesem Grunde ist es ge-
rechtfertigt — begrenzt bis zum Januar 1996 — die Um-
lage von Instandsetzungsmaßnahmen zuzulassen. In der 
Rechtsverordnung ist dabei darauf Bedacht zu nehmen, 
daß hierauf beruhende Mieterhöhungen für den Mieter im 
Hinblick auf ihr Einkommen keine Härte bedeuten dürfen. 
Auf der anderen Seite darf aber nicht das Interesse des 
Vermieters an der Instandsetzungsmaßnahme außer 
Acht gelassen werden. Soweit aufgrund von Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Mieterhöhun-
gen eintreten, sind diese wohngeldfähig. Die Instandset-
zungsmaßnahmen sind im übrigen wie Modernisierungs-
maßnahmen nach § 3 MHG zu behandeln, insbesondere 
sind die Verfahrensregelungen des § 3 Abs. 2 bis 4 MHG 
anzuwenden. 

Zu Abschnitt II Nr. 8 — Wohngeldgesetz 

Das Wohngeldgesetz soll am 1. Januar 1991 in dem in 
Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet in Kraft treten. 
Ein früherer Zeitpunkt ist nicht möglich, da der Aufbau 
der für den Vollzug notwendigen Wohngeldverwaltung 
vorher nicht sichergestellt werden kann. Durch die Ein-
führung des Wohngeldgesetzes wird ein angemessenes 
und familiengerechtes Wohnen wi rtschaftlich gesichert. 

Im Hinblick auf die unterschiedliche Einkommens-, Preis- 
und Mietenentwicklung ist es aber erforderlich, im Wohn-
geldrecht enthaltene Beträge entsprechend anzupassen. 
Dies soll durch Rechtsverordnungen der Bundesregie-
rung mit Zustimmung des Bundesrates geschehen. Die 
Rechtsverordnungen betreffen folgende Bereiche: 

— Höchstbeträge für Miete und Belastung (§ 8 Abs. 1 bis 
5); 

— die in § 15 Abs. 2 bis 4 und § 16 geregelten Familien-
freibeträge und Freibeträge für besondere Personen-
gruppen; 

— die pauschalen Abzüge nach § 17 Abs. 2 bis 4; 

— die von einer Warmmiete abzusetzenden Pauschbe-
träge für Heizungs- bzw. Warmwasserkosten 

Die Bestimmungen über die Gewährung eines pauscha-
lierten Wohngeldes für Empfänger von Leistungen der 
laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundes-
sozialhilfegesetz und der ergänzenden Hilfe zum Lebens-
unterhalt nach dem Bundesversorgungsgesetz nach 
Artikel 2 des Achten Gesetzes zur Änderung des Wohn-
geldgesetzes treten bereits zum 1. Januar 1991 in Kraft. 
Die Höhe des pauschalierten Wohngeldes wird auf 50 
vom Hundert der anerkannten Kosten für die Unterkunft 
festgesetzt (§ 42 Abs. 1 Nr. 2). Dieser Vomhundertsatz 
entspricht in etwa dem durchschnittlichen Anteil des 
Wohngeldes an der Miete, der dem betroffenen Perso-
nenkreis bei genauer Berechnung des Wohngeldes im 
bisherigen Geltungsbereich des Gesetzes bewilligt wird. 
Soweit unter Berücksichtigung der Wohngeld-Statistik 
auf der Grundlage einer Zufallsstichprobe die Bestim-
mung länderspezifischer Vomhundertsätze mit hinrei-
chender Genauigkeit möglich ist, wird der einheitliche 
Vomhundertsatz — wie im bisherigen Geltungsbereich 
des Gesetzes vorgesehen — jeweils durch einen für je-
des Land gesondert ermittelten Vomhundertsatz ersetzt 
(§ 42 Abs. 2 Nr. 6). 

Zu Kapitel XIV der Anlage II 
(Wohnungsbelegungsgesetz) 

Das Wohnungsbindungsgesetz (vgl. Anlage I Abschn. II 
Nr. 6) gilt nicht für den Altbestand an yolks- und kommu-
naleigenen Wohnungen sowie Genossenschaftswoh-
nungen in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten 
Gebiet, die — wie die Sozialwohnungen — mit Mitteln 
aus öffentlichen Haushalten gefördert wurden. Diese 
Wohnungen werden durch das DDR-Gesetz über die 
Gewährleistung von Belegungsrechten im kommunalen 
und genossenschaftlichen Wohnungswesen erfaßt, das 
am 1. September 1990 in Kraft getreten ist. Das Gesetz 
orientiert sich am geltenden Wohnungsbindungsgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland. Es soll nach fünf Jah-
ren außer Kraft  treten, wobei davon ausgegangen wird, 
daß der gesamtdeutsche Gesetzgeber bis dahin einheit-
liche Regelungen für den Altbestand schafft. 

Das Gesetz weist insoweit Besonderheiten gegenüber 
dem Wohnungsbindungsgesetz auf, als Wohnberechti-
gungsscheine unabhängig vom Einkommen des Woh-
nungssuchenden erteilt werden. Alle Volljährigen, die ih-
ren Wohnsitz im Gebiet der bisherigen Deutschen Demo-
kratischen Republik haben, erhalten einen Berechti-
gungsschein. 

Zu Kapitel XV der Anlage II 

Zu Abschnitt II 

Zu einigen der do rt  aufgeführten Vorschriften der Deut-
schen Demokratischen Republik besteht Unsicherheit ob 
ihrer Qualifizierung als Rechts- oder allgemeine Verwal-
tungsvorschriften. Um sicherzustellen, daß sie nicht nach 
Artikel 9 des Vertrages fortgelten und dann den mit 
Artikel 38 des Vertrages bezweckten Umstrukturierungs-
prozeß behindern könnten, ist ihre ausdrückliche Aufhe-
bung erforderlich. 



Insbesondere soll durch die förmliche Aufhebung der 
Bestimmungen der Deutschen Demokratischen Republik 
über die Akademie der Wissenschaften und den For-
schungsrat die Durchführung von Artikel 38 Abs. 2 und 7 
des Vertrages gesichert werden. 

Im Hinblick auf die Regelung in Artikel 38 Abs. 4 des Ver-
trages erübrigt es sich, die Bestimmungen der Deut-
schen Demokratischen Republik über die Bauakademie 
und die Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 
förmlich aufzuheben. 

Zu Kapitel XVI der Anlage I 

Zu Sachgebiet A (Hochschulen) 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 (Hochschulbauförderungsgesetz) 

Die Änderungen sind insbesondere erforderlich, um die 
geltende Regelung des § 7 Abs. 2 des Hochschulförde-
rungsgesetzes den veränderten Bedingungen nach Bei-
tritt der Deutschen Demokratischen Republik gemäß Ar-
tikel 23 des Grundgesetzes anzupassen. Bei einer höhe-
ren Länderzahl — 16 Länder — ist eine Änderung dieser 
Bestimmung notwendig, um zu sichern, daß auch künftig 
ein Beschluß die Zustimmung des Bundes und der Mehr-
heit der Länder voraussetzt. Außerdem sind Übergangs-
regelungen für die Zeit nach dem Beitritt der Deutschen 
Demokratischen Republik vorgesehen, die eine vorläu-
fige Aufnahme in die Anlage zum Hochschulbauförde-
rungsgesetz bei Hochschulen im Gebiet der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik und ein vereinfach-
tes Verfahren zur Ergänzung eines bereits aufgestellten 
Rahmenplans oder zur Aufstellung des Rahmenplans 
nach dem Hochschulbauförderungsgesetz ermöglichen. 
Entsprechende Übergangsvorschriften enthält der neu 
eingefügte § 14 a des Hochschulbauförderungsgeset-
zes. 

Zu Nummer 2 (Hochschulrahmengesetz) 

Die Änderungen sind vor allem notwendig, um für die neu 
zu bildenden Länder im Gebiet der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik sowie für das Land Ber-
lin, soweit Regelungen für den Teil des Landes Berlin, in 
dem das Gesetz bisher nicht galt, erforderlich sind, eine 
neue Frist festzulegen, innerhalb der dem Hochschulrah-
mengesetz entsprechende Landesgesetze zu erlassen 
sind. § 72 Abs. 1 Satz 3 des Hochschulrahmengesetzes 
(in geänderter Fassung) sieht dafür eine Frist von drei 
Jahren seit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deut-
schen Demokratischen Republik gemäß Artikel 23 des 
Grundgesetzes vor, innerhalb der die Landesgesetzge-
ber entsprechende Regelungen zu treffen haben. Außer-
dem sind eine Reihe von Änderungen und Übergangs-
vorschriften für den Hochschulzugang und die Hoch-
schulzulassung in Studiengängen mit Zulassungsbe-
schränkungen notwendig. Die entsprechenden Änderun-
gen und Übergangsvorschriften, insbesondere die neu 
einzufügende Bestimmung des § 33 a des Hochschulrah-
mengesetzes, tragen dafür Sorge, daß die Anforderun-
gen und Voraussetzungen für den Hochschulzugang und 
die Hochschulzulassung in beiden Teilen Deutschlands 

möglichst rasch angeglichen werden können. Durch eine 
Ergänzung des § 27 des Hochschulrahmengesetzes ist in 
diesem Zusammenhang vorgesehen, Studienbewerber 
aus anderen Ländern der Europäischen Gemeinschaften 
entsprechend den Anforderungen des Rechts der Euro-
päischen Gemeinschaften mit deutschen Bewerbern 
beim Hochschulzugang gleichzustellen. 

Zu Sachgebiet B (Ausbildungsförderung) 

Abschnitt II 

Zu Nummern 1 bis 6 
(Bundesausbildungsförderungsgesetz) 

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz und die nach 
ihm erlassenen Rechtsverordnungen werden erst am 
1 Januar 1991 in dem in Artikel 3 des Vertrages genann-
ten Gebiet in Kraft gesetzt, da der Aufbau der für den 
Vollzug notwendigen Förderungsverwaltung nicht bereits 
bis zum Wirksamwerden des Beitritts oder einem ande-
ren, vor dem 1. Januar 1991 liegenden Termin gewährlei-
stet werden kann. 

Die vorgesehenen Änderungen des Bundesausbildungs-
förderungsgesetz und der nach ihm erlassenen Rechts-
verordnungen sind zur Anpassung des Rechts an die 
Gegebenheiten im erweiterten Geltungsbereich erforder-
lich und betreffen im wesentlichen folgende Punkte: 

(1.) Übergangsregelungen zugunsten einzelner Gruppen 
von Auszubildenden, die sich im Zeitpunkt der 
Rechtsänderung in einer nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz im Regelfall nicht mehr för-
derungsfähigen Ausbildung befinden (§§ 5, 16, 48 
und 66 a), 

(2.) Differenzierung und Anpassung der Bedarfssätze an 
die unterschiedlichen Ausbildungs- und Lebenshal-
tungskosten, insbesondere Mietkosten, im alten und 
hinzutretenden neuen Geltungsbereich des Geset-
zes (§§ 12 und 13 des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes § 9 HärteV), 

(3.) Aktualisierung der Einkommensanrechnung im Hin-
blick auf die derzeit starken Veränderungen unterlie-
gende Einkommensentwicklung in dem in Artikel 3 
des Vertrages genannten Gebiet (§ 24), 

(4.) Regelungen zur Erleichterung des Vollzugs in der 
Phase des Übergangs vom Recht der Deutschen 
Demokratischen Republik auf das Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (§ 59). Beispielsweise sind 
in der Übergangsphase überzahlte Förderungsbet-
räge nicht zu erstatten. Für die Förderungsart der 
nach § 59 geleisteten Förderungsbeträge gilt § 17. 

(5.) Festsetzung der Förderungshöchstdauer für die 
Ausbildung an Hochschulen in dem in Artikel 3 des 
Vertrages genannten Gebiet (§ 9 Förderungshöchst-
dauerV), 

(6.) Aufhebung der Verordnung über die Ausbildungsför-
derung für Auszubildende mit Wohnsitz außerhalb 
des Geltungsbereichs des Gesetzes (BAföG-Pend-
lerV) und ihrer gesetzlichen Ermächtigungsgrund

-

lage (§ 6 a)  im Hinblick auf die Inkraftsetzung des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes in dem in 
Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet. 



Zu Sachgebiet C (Berufliche Bildung) 

Zu Abschnitten II  und III 

Zu Nummer 1 (Berufsbildungsgesetz) 

Die Maßgaben sichern den Übergang vom alten Ausbil-
dungssystem der Deutschen Demokratischen Republik 
auf das duale System der Bundesrepublik Deutschland. 
Sie gewährleisten den Vertrauensschutz der Jugendli-
chen hinsichtlich erworbener Befähigungen und tragen 
dem Umstellungsprozeß der Ausbildungsbetriebe und 
der zuständigen Stellen Rechnung. 

Zu Sachgebiet D (Fernunterricht) 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 (Fernunterrichtsschutzgesetz) 

Nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz müssen Fern-
lehrgänge, die gegen Bezahlung angeboten werden, 
staatlich zugelassen werden, bevor sie vertrieben wer-
den dürfen (§ 12). Um den Vertrieb von Fernlehrgängen, 
die von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht 
zugelassen sind, bereits vor Einrichtung der erforderli-
chen Stellen in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommem, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und 
in dem Teil des Landes Berlin, in dem das Gesetz bisher 
nicht galt, zu ermöglichen, wird die Zulassung dieser 
Lehrgänge in den genannten Ländern für eine Über-
gangszeit fingiert. Damit kann in den genannten Ländern 
dem aktuellen Bedarf an Fernunterricht ohne zeitliche 
Verzögerung entsprochen werden. 

Zu Kapitel XVI der Anlage II 

Die genannten Rechtsvorschriften über die Gewährung 
von Ausbildungsbeihilfen und Stipendien an Schüler und 
Studenten in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten 
Gebiet sollen über das Wirksamwerden des Beitrittes 
hinaus bis zum Inkrafttreten des Bundesausbildungsför-
derungsgesetzes und des Bundeskindergeldgesetzes 
am 1. Januar 1991 in Kraft bleiben, um zu vermeiden, daß 
in der Zwischenzeit eine Förderungslücke für die in Aus-
bildung befindlichen Schüler und Studierenden ent-
steht. 

Zu Kapitel XVII der Anlage I 

Zu Abschnitt III 

Die Überleitung des Entwicklungshelfer-Gesetzes soll es 
privaten Hilfsdiensten in dem in Artikel 3 genannten Ge-
biet ermöglichen, die Anerkennung eines gemeinnützi-
gen Trägers des Entwicklungsdienstes zu erwerben. Bür-
ger und Bürgerinnen aus dem in Artikel 3 genannten 
Gebiet können sowohl über diese Träger, wie auch über 
die bisher schon in der Bundesrepublik Deutschland an-
erkannten Träger als Entwicklungshelfer in Länder der 
Dritten Welt entsandt werden. 

Für Entwicklungshelfer, die über anerkannte Träger in 
dem in Artikel 3 genannten Gebiet entsandt sind bzw. 
werden, gelten die in den Maßgaben erwähnten Rechts-
vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik bis 

zum Inkrafttreten der entsprechenden bundesdeutschen 
Rechtsvorschriften in dem in Artikel 3 genannten Ge-
biet. 

Zu Kapitel XVIII der Anlage I 

Zu Abschnitt I 

Um schnellstmöglich die insbesondere für Politik, Wi rt
-schaft und Verwaltung benötigten vergleichbaren stati-

stischen Informationen zu erlangen, ist die Herstellung 
eines einheitlichen statistischen Berichtssystems durch 
Überleitung sämtlicher statistischen Rechtsvorschriften 
des Bundes erforderlich. 

Zu Nummer 1 

Von einer Überleitung des Gesetzes über die Statistik des 
Warenverkehrs mit der Deutschen Demokratischen Re-
publik und Berlin (Ost) wird abgesehen, da auch bei einer 
Beschränkung auf den bisherigen Geltungsbereich des 
Gesetzes der gesamte Warenverkehr aus der Deutschen 
Demokratischen Republik in die Bundesrepublik 
Deutschland bzw. aus der Bundesrepublik Deutschland 
in die Deutsche Demokratische Republik statistisch er-
faßt werden kann. 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 

Aufgrund der Ermächtigung kann die Bundesregierung 
für Stichprobenerhebungen die Zahl der zu befragenden 
Einheiten unter Berücksichtigung des erweiterten Gel-
tungsbereichs neu festsetzen. Diese Änderung der 
Höchstzahlen ist erforderlich, um die Repräsentativität 
der statistischen Ergebnisse zu gewährleisten. 

Zu Nummer 2 

Zu § 1: 

Aufgrund der Ermächtigung kann der zuständige Fach-
minister in dem bezeichneten Umfang Änderungen stati-
stischer Rechtsvorschriften des Bundes für eine Über-
gangszeit anordnen, die für eine vollständige Anpassung 
des statistischen Berichtswesens erforderlich sind. 

Zu § 2: 

Die Vorschrift erlaubt, bisher bei Statistiken auf dem Ge-
biet der beitretenden Länder eingesetzte Hilfsmittel, die 
von den Hilfsmerkmalen, Ordnungsnummern und laufen-
den Nummern statistischer Rechtsvorschriften des Bun-
des abweichen, weiterzuverwenden, soweit es erforder-
lich ist, um die Durchführung übergeleiteter Bundesstati-
stiken zu ermöglichen oder vorliegendes statistisches 
Material abschließend zu bearbeiten. Aus Datenschutz

-

gründen ist lediglich eine befristete Verwendung zuläs-
sig, nach Ablauf der bestimmten Fristen sind die Hilfsmit-
tel zu löschen. 



Zu § 3: 

Absatz 1 trägt dem Umstand Rechnung, daß die Durch-
führung statistischer Rechtsvorschriften des Bundes 
grundsätzlich Aufgabe der Länder ist. Die Regelung be-
rücksichtigt, daß die Länder der Deutschen Demokrati-
schen Republik nicht zum gleichen Zeitpunkt in der Lage 
sein werden, die ihnen zufallenden Aufgaben wahrzuneh-
men. Für eine Übergangszeit ist daher vorgesehen, daß 
das Statistische Amt der Deutschen Demokratischen Re-
publik als gemeinsame Behörde der in Artikel 1 Absatz 1 
des Vertrages genannten Länder fortgeführt wird, bis 
funktionsfähige Statistische Landesämter eingerichtet 
worden sind. 

Absatz 2 enthält eine entsprechende Regelung für das im 
Statistischen Amt der Deutschen Demokratischen Repu-
blik bestehende Datenverarbeitungszentrum Statistik, 
das zunächst gemeinsam von den in Artikel 1 Absatz 1 
des Vertrages genannten Ländern weitergefüh rt  werden 
soll, und zwar auch insoweit, als es Aufgaben des Bun-
des wahrnimmt. Es obliegt der Entscheidung dieser Län-
der, ob es nach dem 31. Dezember 1992 als gemein-
same Einrichtung fortgeführt wird. 

Zu Kapitel XVIII der Anlage II 

Zu Abschnitt III 

Die Bestimmung stellt sicher, daß eine Reihe wichtiger 
Statistiken noch auf der Grundlage des Rechts der Deut-
schen Demokratischen Republik abgeschlossen werden 
kann. 

Zu den Wirtschaftsstatistiken 

Aktuelle Ergebnisse aus diesen Erhebungen werden un-
bedingt für eine kurze Übergangszeit benötigt, um An-
fang 1991 das Bruttosozialprodukt der Deutschen De-
mokratischen Republik für 1990 berechnen zu können. 
Es gibt keine anderen Quellen, die ersatzweise als Infor-
mationsgrundlagen herangezogen werden können; das 
Sozialprodukt könnte nicht oder nur mit großen Fehler-
margen berechnet werden. 

Im einzelnen sind Kostenstrukturerhebungen und die 
Totalerhebung der Produktion nach Erzeugnissen not-
wendig, um die Bruttowertschöpfung der Wirtschaftsbe-
reiche im zweiten Halbjahr 1990 berechnen zu können. 
Die Statistik des Haushaltsbudgets dient der Berech-
nung des privaten Verbrauchs, die Abrechnung fertigge-
stellter Wohnungen und die Bruttoanlageinvestitionen 
sind für die Berechnung der Investitionen erforderlich. 
Die Erhebung über Arbeitskräfte, Einkommen, Arbeits-
zeiten sowie die Berufstätigenerhebung sind notwendig, 
um die volkswirtschaftlichen Einkommen, die Erwerbstä-
tigen und die Angaben über die Arbeitsproduktivität er-
mitteln zu können. 

Zu den Agrarerhebungen 

Es ist mit den Europäischen Gemeinschaften und der 
Deutschen Demokratischen Republik abgestimmt, daß 
die Erhebung der Viehbestände und deren Reproduktion 
noch nach Maßgabe des Rechts der Deutschen Demo

-

kratischen Republik im Oktober dieses Jahres durchge-
führt werden soll. In Übereinstimmung damit wird die 
entsprechende Bundesstatistik (Viehzählung) im Dezem-
ber dieses Jahres ausgesetzt. 

Die Fortführung der drei weiteren Agrarstatistiken ist aus 
folgenden Gründen notwendig: Die Einführung der Wäh-
rungs-, Wirtschafts- und Sozialunion und die Übernahme 
des Marktordnungssystems der Europäischen Gemein-
schaften haben zu erheblichen Liquiditätsproblemen für 
die Landwirtschaft der Deutschen Demokratischen Re-
publik geführt. Dazu sind Anpassungshilfen zur Über-
brückung des Preisbruchs und zur Sicherung der Zah-
lungsfähigkeit vorgesehen. Über das Ausmaß der wirt-
schaftlichen Auswirkungen durch die Umstellung und 
den erforderlichen Mittelbedarf sind zuverlässige und 
zeitnahe Daten erforderlich. Die Erhebungen erfassen die 
Absatzmengen, die Preise für landwirtschaftliche Er-
zeugnisse, eventuell auftretende Marktstörungen sowie 
die finanzielle Lage und das Anpassungstempo der land-
wirtschaftlichen Betriebe. Bei Wegfall dieser Erhebungen 
wären für 1990 keine statistischen Angaben mehr verfüg-
bar, die zur aktuellen Einschätzung der Marktsituation in 
der Deutschen Demokratischen Republik und als Grund-
lage für rechtzeitige Entscheidungen unentbehrlich 
sind. 

Zu Kapitel XIX der Anlage I 

Zu Sachgebiet A 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 

Die Erhöhung der Mitgliederzahl des Bundespersona-
lausschusses auf acht soll sicherstellen, daß für eine 
Übergangszeit (Bestellperiode: vier Jahre) ein Mitglied 
mit Kenntnis der Verwaltung im beigetretenen Teil beru-
fen werden kann; auch dieses Mitglied muß Bundesbe-
amter sein. 

Zu Nummer 2 

Mit der Möglichkeit, durch Rechtsverordnung Über-
gangsregelungen zur Beamtenversorgung zu schaffen, 
soll den besonderen Verhältnissen im beigetretenen Teil 
Rechnung getragen werden. In dieser Rechtsverordnung 
werden die Modalitäten für die Berechnung der Versor-
gung, insbesondere die Berücksichtigung von Vordienst-
zeiten als ruhegehaltfähige Dienstzeit, festgelegt und Be-
sonderheiten bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen, 
die sich aus der Rechtsverordnung für den Besoldungs-
bereich ergeben, berücksichtigt. Schließlich muß das Zu-
sammentreffen von beamtenrechtlicher Versorgung mit 
Renten und Zusatzrenten in der Deutschen Demokrati-
schen Republik geregelt werden. 

Zu Nummer 3 

Die Bezahlungsregelungen sollen den besonderen Ver-
hältnissen im beigetretenen Teil Rechnung tragen. Für 
eine Übergangszeit sind daher Regelungen durch 
Rechtsverordnung vorgesehen, mit denen insbesondere 
die Besoldung und andere finanzielle Leistungen des 



Dienstherrn abweichend festgesetzt und entsprechend 
den wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnissen und 
ihrer Entwicklung angepaßt werden können. Andere Lei-
stungen des Dienstherrn sind sonstige besoldungsrecht-
liche Leistungen wie die örtliche Prämie gemäß § 74 des 
Bundesbesoldungsgesetzes. Die Übergangsregelungen 
gelten nicht für Beamte, Richter und Soldaten in Verwen-
dungen außerhalb des Beitrittsgebiets. Davon ausge-
nommen sind diejenigen, die im Beitrittsgebiet ernannt 
und von dort  abgeordnet werden; in diesen Fällen ist ein 
finanzieller Ausgleich zu gewähren. 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 

Absatz 1 trägt dem Umstand Rechnung, daß mit dem 
Wirksamwerden des Beitritts zur Bundesrepublik 
Deutschland die Deutsche Demokratische Republik ein-
schließlich Berlin (Ost) auch als Arbeitgeber der in ihrer 
(öffentlichen) Verwaltung beschäftigten Arbeitnehmer 
ihre Existenz verliert. Im Einigungsvertrag wird deshalb 
im Interesse der Verwaltungskontinuität und der Be-
schäftigten die Rechtsgrundlage für die grundsätzliche 
Fortgeltung der bisherigen Arbeitsverhältnisse zu unver-
änderten Bedingungen geschaffen. Von einer Bestim-
mung des Begriffs der öffentlichen Verwaltung wurde 
dabei abgesehen. Erfaßt werden sollen alle Bereiche, die 
bei entsprechender Erstreckung des räumlichen Gel-
tungsbereichs des Rechts des öffentlichen Dienstes im 
übrigen Bundesgebiet zur öffentlichen Verwaltung zu 

• zählen wären, insbesondere also die 

— zentralen und örtlichen Staatsorgane mit den zugehö-
rigen nachgeordneten Einrichtungen, den Einrichtun-
gen der kommunalen Daseinsvorsorge sowie des Ge-
sundheits- und Bildungswesens, 

— Deutsche Reichsbahn, 

— Deutsche Post, 

— Deutsche Volkspolizei, 

— Justizorgane, 

- Zivilbediensteten der Nationalen Volksarmee. 

Wegen der besonderen Verhältnisse ist es unumgäng-
lich, den Fortbestand der vorhandenen Arbeitsbedingun-
gen mit Maßgaben zu verknüpfen, die sich aus dem Eini-
gungsvertrag insgesamt und insbesondere aus den Ab-
sätzen 2 bis 7 ergeben und den sonst geltenden Rege-
lungen vorgehen. Entgegenstehende oder über die Ab-
sätze 2 bis 7 hinausgehende bzw. sie ergänzende Rege-
lungen sind nicht mehr anwendbar. Dies gilt insbeson-
dere, soweit zum Beispiel in Tarifverträgen Kündigungs-
beschränkungen oder besondere Abfindungsregelungen 
vorgesehen sind. Die Regelungen dieses Vertrages ha-
ben insoweit Vorrang und sind abschließend. 

Die Entscheidung, zunächst von den bestehenden Ar-
beitsbedingungen auszugehen, schließt tarifvertragliche 
Regelungen nach Wirksamwerden des Einigungsvertra-
ges mit dem Ziel einer schrittweisen Annäherung an das 
für den öffentlichen Dienst im übrigen Bundesgebiet gel-
tende Tarifrecht nicht aus. [Soweit dies nicht bereits 
durch ausdrückliche tarifvertragliche Regelungen verein-
bart ist, wird klargestellt, daß der räumliche Geltungsbe

-

reich der im übrigen Bundesgebiet geltenden Tarifver-
träge sich noch nicht auf das Beitrittsgebiet erstreckt.] 

Absatz 2 bestimmt, daß, soweit Einrichtungen durch Or-
ganisationsentscheidung nach Artikel 13 Abs. 2 des Eini-
gungsvertrages ganz oder teilweise auf den Bund über-
führt werden, die Arbeitsverhältnisse der do rt  beschäftig-
ten Arbeitnehmer nach den bezeichneten Maßgaben 
zum Bund bzw. zu den anderen aufgeführten Rechtsträ-
gern bestehen. 

Liegt im Kompetenzbereich des Bundes eine solche Ent-
scheidung nach Artikel 13 Abs. 2 nicht vor, besteht das 
Arbeitsverhältnis fo rt, kommt jedoch zum Ruhen. Dies gilt 
auch in den Fällen einer Abwicklungszuständigkeit des 
Bundes nach der Protokollerklärung zu Artikel 13 des 
Vertrages. Das bedeutet, daß die Rechte und Pflichten 
aus dem Arbeitsverhältnis ausgesetzt werden; es besteht 
also keine Verpflichtung zur Arbeitsleistung und anderer-
seits auch kein Vergütungsanspruch. Anstelle der Vergü-
tung wird ein Wartegeld gewährt, das im Ergebnis über 
dem bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zustehen-
den Arbeitslosengeld liegt, ggf. wird unter Berücksichti-
gung der wi rtschaftlichen Entwicklung eine Anpassung 
der Höhe des Wartegeldes zu prüfen sein. Kann in be-
stimmten Bereichen die Entscheidung nach Artikel 13 
Abs. 2 mit dem Wirksamwerden des Beitritts noch nicht 
getroffen werden, ist es möglich, den für den Beginn des 
Ruhens maßgebenden Zeitpunkt um bis zu drei Monate 
hinauszuschieben. Auch diese aufschiebende Entschei-
dung muß jedoch bis zum Wirksamwerden des Beitritts 
getroffen werden. Bis zum Eintritt des Ruhens besteht in 
diesen Fällen das Arbeitsverhältnis fo rt. Während des 
Ruhens des Arbeitsverhältnisses soll nach Möglichkeit 
eine Weiterverwendung des Arbeitnehmers erreicht wer

-

den. Hierbei sind auch andere Verwaltungsbereiche oder 
eine Tätigkeit außerhalb der öffentlichen Verwaltung in 
Betracht zu ziehen. Deshalb soll bereits während dieser 
Zeit die Arbeitsverwaltung einbezogen werden. 

Die Anrechnungsregelungen für das Zusammentreffen 
von Wartegeld und anderweitigem Erwerbseinkommen 
sollen einen zusätzlichen Anreiz schaffen, sich bereits 
während des Ruhenszeitraums um eine andere Beschäf-
tigung zu bemühen. Das Arbeitsverhältnis lebt wieder auf 
und der Anspruch auf Wartegeld erlischt, wenn dem Ar-
beitnehmer eine zumutbare Beschäftigung in der öffent-
lichen Verwaltung zugewiesen wird. Soweit es sich nur 
um eine vorübergehende Beschäftigungsmöglichkeit 
handelt, wird der Abschluß eines befristeten Arbeitsver-
trages zu prüfen sein. Dies kann auch unmi ttelbar zu 
Beginn des Ruhens in Betracht zu ziehen sein, etwa für 
Abwicklungsaufgaben. Ist eine Weiterverwendung des 
Arbeitnehmers nicht möglich, endet das Arbeitsverhält-
nis nach sechs Monaten, ohne daß es eines weiteren 
Tätigwerdens des Arbeitgebers bedarf. Für Arbeitneh-
mer, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, wird die 
Frist aus sozialen Gesichtspunkten auf 9 Monate verlän-
gert. 

Die Ruhensregelung trägt der im Staatsvertrag über die 
Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion eingegange-
nen Verpflichtung zum Personalabbau Rechnung. Zu-
gleich soll sie während eines Übergangszeitraums eine 
besondere soziale Absicherung der Arbeitnehmer ge-
währleisten. Zusätzlich werden insbesondere folgende 
Möglichkeiten gesehen, um die sich aus der unumgäng- 



lich notwendigen Reduzierung des Personals im öffentli-
chen Dienst ergebenden Probleme abzumildern: 

— Ausschöpfung der obenerwähnten Möglichkeiten, 
befristete Arbeitsverträge zum Beispiel für Abwick-
lungsaufgaben abzuschließen, wenn nur eine vor-
übergehende Beschäftigungsmöglichkeit besteht. 

— Volle Ausschöpfung, gegebenenfalls Erweiterung der 
Möglichkeiten, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im 
öffentlichen Sektor durchzuführen und zu fördern. 

— Personelle und organisatorische Verstärkung der Ar-
beitsämter, um eine intensive Beratungs-, Betreu-
ungs- und Vermittlungstätigkeit der Arbeitsverwal-
tung sicherzustellen. Dies muß auch den Aspekt der 
Mobilitätsförderung einschließen. 

— Einrichtung von Bildungsangeboten auch in oder bei 
öffentlichen Verwaltungen, wo es im Hinblick auf die 
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zweckmäßig und ge-
boten erscheint und der dauerhaften Neuorientierung 
am Arbeitsmarkt dient. Hierfür wären zusätzliche öf-
fentliche Mittel erforderlich. 

Ist eine Weiterverwendung nicht möglich und gelingt es 
dem Arbeitnehmer auch nicht, einen Arbeitsplatz außer-
halb der öffentlichen Verwaltung zu finden, greifen nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses die allgemeinen 
Regelungen des Arbeitsförderungsgesetzes ein. 

Absatz 3 trifft — aus rechtstechnischen Gründen durch 
Verweisung auf Absatz 2 — dieselbe Regelung für die 
staatlichen Einrichtungen, die Aufgaben der Länder ein-
schließlich Berlin (Ost) oder Gemeinschaftsaufgaben 
nach Artikel 91 b GG wahrnehmen, bzw. für Fälle einer 
Abwicklungszuständigkeit der Länder nach der Proto-
kollerklärung zu Artikel 13 des Vertrages. 

Absatz 4 sieht Regelungen für die ordentliche Kündigung 
vor, die für alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung gel-
ten. Sie tragen der besonderen Lage Rechnung und sind 
als weitere Maßnahme zur Erleichterung der notwendi-
gen Umstrukturierung zu verstehen. In diesen Fällen ist 
als zusätzliche soziale Maßnahme ein Übergangsgeld in 
Höhe des Wartegeldes vorgesehen. Das Bedürfnis für ein 
Übergangsgeld entfällt, soweit ein Wartegeld nach Ab-
satz 2 gewährt wurde. Auch hier soll grundsätzlich ver-
sucht werden, eine anderweitige Verwendung des Ar-
beitnehmers zu ermöglichen. Die zeitliche Geltung dieser 
Vorschrift ist auf zwei Jahre beschränkt, um zu verdeut-
lichen, daß es sich um eine Übergangsregelung handelt, 
die nur während des Anpassungsprozesses der öffentli-
chen Verwaltung erforderlich ist. 

Absatz 5 enthält Regelungen über die außerordentliche 
Kündigung. Diese sollen die Trennung von vorbelastetem 
Personal erleichtern und insbesondere auch ein politi-
sches Signal setzen. Grund für eine außerordentliche 
Kündigung ist danach ein Verstoß gegen elementare 
Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit. 
Durch den Hinweis auf Normen des internationalen 
Rechts soll verdeutlicht werden, daß es hier um die Beur-
teilung von Verhaltensweisen nach allgemein anerkann-
ten Maßstäben geht. Hinsichtlich des früheren Ministeri-
ums für Staatssicherheit oder vergleichbarer Einrichtun-
gen knüpft der Kündigungstatbestand allein an die Tätig-
keit hierfür an. Unerheblich ist, ob es sich um eine haupt-
oder nebenamtliche Tätigkeit handelt. Die Möglichkeit 
der Nutzung der in Dateien und Unterlagen des ehemali

-

gen Ministeriums für Staatssicherheit/Amt für Nationale 
Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik ent-
haltenen personenbezogenen Daten nach Anlage I Kapi-
tel II B Abschnitt Il Nr. 2 Buchstabe b) besteht auch bei 
aus dem öffentlichen Dienst der bisherigen Deutschen 
Demokratischen Republik übernommenen Arbeitneh-
mern, sofern Hinweise auf entsprechende frühere Tätig-
keiten vorliegen. Die Regelung der außerordentlichen 
Kündigung ist so ausgestaltet, daß stets eine Einzelfall-
prüfung erfolgen muß. Anhand der konkreten Umstände 
ist abzuwägen, ob ein Festhalten am Arbeitsverhältnis 
zumutbar erscheint oder nicht. 

Absatz 6 stellt sicher, daß sowohl die ordentliche als 
auch die außerordentliche Kündigung auch dann ausge-
sprochen werden kann, wenn das Arbeitsverhältnis ruht. 
In diesen Fällen wäre es nicht zuzumuten, die Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses durch Fristablauf abzu-
warten und weiterhin das Wartegeld zu gewähren. 

Absatz 7 verweist auf die für Richter und Staatsanwälte 
geltenden besonderen Vorschriften nach Anlage I Kapi-
tel III A Abschnitt III Nr. 8, die unberüh rt  bleiben. 

Zu Nummer 2 

Maßgabe a) trägt dem Umstand Rechnung, daß die wie-
derhergestellten Länder des beigetretenen Teils Deut-
schlands eine gewisse Zeit brauchen werden, um dem 
Gesetzesbefehl des übergeleiteten Beamtenrechtsrah-
mengesetzes Rechnung tragen zu können, im Rahmen 
dieses Gesetzes eigenes Landesbeamtenrecht zu schaf

-f

en. Es erschien ausreichend, aber auch geboten, dafür 
eine Frist bis zum 31. Dezember 1992 zu setzen. Da aber 
gerade für bestimmte Bereiche der Länderverwaltungen 
(zum Beispiel Polizei) ein Bedürfnis besteht, sogleich 
nach dem Beitritt Beamte ernennen zu können, mußte 
das bis zur Schaffung eigenen Landesbeamtenrechts 
bestehende beamtenrechtliche Rechtsvakuum durch 
eine entsprechende Regelung gefüllt werden. Im Inter-
esse anwendungsgerechter Regelungen ist es zweckmä-
ßig, sogleich auf das vorhandene Recht für Bundesbe-
amte durchzugreifen und es für entsprechend anwend-
bar zu erklären. 

Maßgabe b) eröffnet den in Artikel 3 des Einigungsvertra-
ges genannten Ländern (einschl. Berlin (Ost)) die Mög-
lichkeit, bis zum 31. Dezember 1996 befristete gesetzli-
che Regelungen nach Maßgabe von Buchstabe c) zu 
schaffen. 

Maßgabe c) entspricht sachlich den Maßgaben a) zu 
Nr. 3, wonach für eine Übergangszeit unter den do rt  ge-
nannten Voraussetzungen eine Berufung in das Beam-
tenverhältnis auch abweichend vom geltenden Recht 
möglich ist (Näheres siehe zu Nr. 3 Maßgabe b bis d). 
Insoweit gelten die Übergangsregelungen zum Bundes-
beamtengesetz auch für die Ausfüllung des BRRG ent-
sprechend. Die nach dem Bundesbeamtengesetz dem 
Bundespersonalausschuß übertragenen Aufgaben neh-
men in den Ländern die unabhängigen Stellen (§§ 61, 62 
BRRG) wahr. Um grundsätzlich einheitliche Regelungen 
bei Bewährungsanforderungen zu gewährleisten, sind 
diese nicht nur im Benehmen mit dem Bundesminister 
des Innern durch Rechtsverordnung zu bestimmen, son

-

dern auch in einem dem § 13 Abs. 3 BRRG entsprechen-
den Verfahren mit den anderen Ländern abzustimmen. 



Zu Nummer 3 

Um nach dem Beitritt für den Bundesdienst Personen 
aus dem Beitrittsgebiet zu Beamten ernennen zu können, 
bedarf es der Inkraftsetzung des Bundesbeamtengeset-
zes (BBG) mit Maßgaben, die dem Umstand Rechnung 
tragen, daß die für eine Berufung ins Beamtenverhältnis 
in Betracht kommenden Beschäftigten aus der öffentli-
chen Verwaltung im Beitrittsgebiet bis auf wenige Aus-
nahmen nicht die gesetzlich vorgeschriebenen lauf bahn-
rechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Es müssen daher 
zeitlich befristete Übergangsregelungen vorgesehen 
werden, 

— die einerseits dafür Sorge tragen, daß die für die Erfül-
lung der dem Berufsbeamtentum übertragenen Auf-
gaben wesentlichen Anforderungen des Zugangs 
zum Beamtenverhältnis, wie sie in Artikel 33 Abs. 2 
GG vorgegeben sind, grundsätzlich gewahrt blei-
ben, 

— die zugleich aber den Gegebenheiten im Beitrittsge-
biet Rechnung tragen, daß es den Beschäftigten des 
bisherigen öffentlichen Dienstes in der Deutschen De-
mokratischen Republik zumeist nicht möglich war, 
eine Ausbildung zu erlangen, wie sie das Laufbahn-
recht in der Bundesrepublik erfordert. 

Da für die Wahrnehmung der in § 4 BBG genannten Auf-
gaben generell Beamte vorzusehen sind, müssen des-
halb zur Übernahme von vorhandenen geeigneten Be-
schäftigten befristete Abweichungen von den Regelun-
gen der §§ 15 bis 25 BBG getroffen werden. Die Maßga-
ben a) bis e) sehen insoweit generell eine Probezeit im 
Beamtenverhältnis vor der Berufung in das Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit vor. Unter Verzicht auf Vor- und 
Ausbildungserfordernisse wird für die Berufung in das 
Probebeamtenverhältnis auf die Bewährung auf einem 
entsprechenden Dienstposten abgestellt. 

Im einzelnen: 

Maßgabe a) schreibt zunächst fest, daß die Ernennung 
von Bundesbeamten abweichend vom Bundesbeamten-
gesetz nach den Maßgaben b) bis e) nur zeitlich befristet 
bis längstens 31. Dezember 1996 zulässig ist. Es ist da-
von auszugehen, daß bis dahin die Verbeamtung von 
vorhandenen Beschäftigten abgeschlossen ist und Re-
gelbewerber, die in der Zeit nach dem Beitritt die übliche 
Laufbahnbefähigung erworben haben, zur Verfügung 
stehen. 

Maßgabe b) schreibt vor, daß die Übernahme eines im 
öffentlichen Dienst des Beitrittsgebietes Beschäftigten in 
das Beamtenverhältnis nur im Status eines Beamten auf 
Probe in Betracht kommen kann. Als solche können Be-
schäftigte ernannt werden, wenn sie sich in einer Tätig-
keit bewäh rt  haben, die nach Art  und Schwierigkeit dem 
zu übertragenden Amt entsprochen hat. Die Bewäh-
rungsanforderungen regelt die Rechtsverordnung gemäß 
Maßgabe e). Die Bewährungsfeststellung trifft die zu-
ständige oberste Dienstbehörde. Dem Beamten wird 
eine vorläufige Befähigung vermittelt, die durch Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen und durch die Bewährung in 
der Probezeit bestätigt wird und damit zur vollen Lauf-
bahnbefähigung erwächst. Auch hierüber entscheidet 
die oberste Dienstbehörde für ihren Bereich. Die Ernen

-

nung zum Probebeamten wird grundsätzlich im Eingang-
samt erfolgen. In begründeten Fällen wird jedoch eine 
Anstellung in einem Beförderungsamt möglich sein. In 
den Laufbahnen des höheren und des gehobenen 
Dienstes bedarf es hierzu der Zustimmung des Bundes-
personalausschusses. Durch die Einschaltung dieses un-
abhängigen Gremiums soll für solche herausgehobenen 
Funktionsbereiche ein Höchstmaß an Objektivität und 
Einheitlichkeit der Entscheidungen gewährleistet wer-
den. 

Der Probezeit, die der Eignungsüberprüfung dient, 
kommt besonderes Gewicht zu. Aus diesem Grunde wird 
sie auf drei Jahre festgesetzt. In begründeten Fällen soll 
der Bundespersonalausschuß Ausnahmen zulassen kön-
nen, wobei jedoch eine Mindestprobezeit von zwei Jah-
ren nicht unterschritten werden darf. 

Maßgabe c) stellt klar, daß Maßgabe b) solange auch für 
neu einzustellende Bewerber gelten muß, wie ausgebil-
detete Regellaufbahnbewerber (noch) nicht zur Verfü-
gung stehen. 

Maßgabe d) legt in Satz 1 fest, daß ergänzend zu den 
Entlassungsgründen bei Probebeamten nach dem Bun-
desbeamtengesetz eine Entlassung auch dann in Be-
tracht kommen kann, wenn nach Nr. 1 Voraussetzungen 
vorliegen, die bei einem Arbeitnehmer im öffentlichen 
Dienst eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechtfer-
tigen würden. Für den Fall, daß bei einem Probebeamten 
aus Gründen mangelnder fachlicher Qualifikation eine 
Weiterbeschäftigung im Beamtenverhältnis nicht mög-
lich ist, kommt seine Weiterverwendung im früheren Ar-
beitsverhältnis in Betracht, sofern keine Kündigungs-
gründe vorliegen. Die in Satz 3 vorgesehene Höchstal-
tersgrenze bezieht sich auf die erste Ernennung, das 
heißt auf die Berufung in das Beamtenverhältnis auf 
Probe. 

Maßgabe e) ist erforderlich, weil die Bewährungsanforde-
rungen, insbesondere die Dauer der Bewährung, im Eini-
gungsvertrag nicht festgelegt sind. Sie werden vom Bun-
desminister des Innern durch Rechtsverordnung gere-
gelt, wobei insbesondere laufbahngruppenbezogene Be-
sonderheiten zu berücksichtigen sind. 

Zu Nummer 4 

Die Aufstellung von Dienstplänen, die für eine ordnungs-
gemäße Erledigung der Dienstgeschäfte unumgänglich 
ist, erfordert zwingend, daß für Beamte und Arbeitneh-
mer in Bundesdienststellen vor allem dieselbe regelmä-
ßige wöchentliche Arbeitszeit festgelegt wird. Da zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Beitritts zunächst 
noch vom Bundesrecht abweichende Arbeitszeitregelun-
gen für Arbeitnehmer gelten, müssen sich die für die 
Beamten maßgebenden Arbeitszeitvorschriften an den 
entsprechenden Tarifvorschriften orientieren. 

Zu Nummer 5 

Das Inkraftsetzen der Mutterschutzverordnung mit der 
bezeichneten Maßgabe entspricht der Überleitung des 
Mutterschutzgesetzes. 



Zu Nummer 6 

Die mit der Maßgabe erteilte Verordnungsermächtigung 
verfolgt den Zweck, im Interesse des Betriebsfriedens 
eine unterschiedliche Dauer des Erholungsurlaubs bei 
Beamten und Arbeitnehmern zu vermeiden. 

Zu Nummer 7 

Das Inkraftsetzen der Erziehungsurlaubsverordnung mit 
der bezeichneten Maßgabe entspricht der Überleitung 
des Bundeserziehungsgeldgesetzes. 

Zu Nummer 8 

Auch die Wahrnehmung der polizeivollzugsdienstlichen 
Aufgaben des Bundes in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrages genannten Gebiet ist nach Artikel 20 Abs. 2 des 
Einigungsvertrages sobald wie möglich Beamten zu 
übertragen. Die für Bundesbeamte allgemein geltenden 
Übergangsregelungen sind auch auf die betro ffenen Poli-
zeivollzugsbeamten des Bundes anzuwenden. 

Zu Nummer 9 

Maßgabe a) 

Daß das Beamtenversorgungsrecht, das durch die ab 
1. Januar 1992 geltende Fassung des Beamtenversor-
gungsgesetzes (BeamtVG) wesentlich geändert worden 
ist, schon in dieser Neufassung inkraftgesetzt wird, be-
ruht wesentlich auf der Überlegung, sonst erforderlich 
gewesene Übergangsregelungen für die verhältnismäßig 
kurze Zeit zwischen Beitritt und Jahresende 1991 zu 
erübrigen. Das erscheint auch im Hinblick darauf sach-
gerecht, daß im Beitrittsgebiet das Berufsbeamtentum 
erst eingeführt wird und sich darum keine Vertrauenstat-
bestände ergeben. 

Maßgabe b) 

Nach § 4 Abs. 1 BeamtVG kann ein Ruhegehalt nur ge-
währt werden, wenn der Beamte eine Dienstzeit von min-
destens fünf Jahren abgeleistet hat. Die Dienstzeit wird 
vom Zeitpunkt der ersten Berufung in das Beamtenver-
hältnis ab gerechnet. Hierbei sind gemäß § 4 Abs. 1 
Satz 3 BeamtVG Zeiten einzurechnen, die kraft gesetzli-
cher Vorschrift als ruhegehaltfähig gelten oder nach § 10 
BeamtVG als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden. 
Das sind Wehrdienstzeiten und Zeiten im öffentlichen 
Dienst. Von diesen Zeiten werden nur solche anerkannt, 
die nach Wirksamwerden des Beitritts abgeleistet wur-
den, um zu vermeiden, daß z. B. Zeiten in der Volkspolizei 
oder in der Nationalen Volksarmee (NVA) unmittelbar 
nach der Verbeamtung einen Ruhegehaltsanspruch be-
gründen. 

Maßgabe c) 

Diese Vorschriften betreffen ausschließlich vorhandene 
beamtenrechtliche Versorgungsempfänger, die es im 
Betrittsgebiet nicht gibt. 

Zu Nummer 10 

Die Einführung des Berufsbeamtentumsbedingt auch die 
Einführung der Bundesdisziplinarordnung (BDO). Die 
Sonderregelung zur vorübergehenden entsprechenden 
Anwendung der BDO in den Ländern trägt dem mögli-
chen Umstand Rechnung, daß in den Ländern Landes-
beamtenverhältnisse bestehen, bevor Landesdisziplinar-
ordnungen in Kraft sind. Soweit die BDO landesrechtli-
che Besonderheiten nicht regelt, gilt bis zu Regelungen 
der Länder das Disziplinarrecht des Landes Niedersach-
sen entsprechend. 

Zu Nummer 11 

Die Maßgabe füllt das Rechtsvakuum bis zum Erlaß der 
jeweiligen Rechtsverordnungen nach der Ermächti-
gungsgrundlage des § 73 BBesG aus und ergänzt damit 
systemgerecht den Zweck dieser Vorschrift. Im übrigen 
wird auf die Ausführungen unter A zu Abschnitt II Nr. 3 
verwiesen. 

Zu Nummern 12 bis 14 

Die hierzu vorgesehenen Maßgaben verfolgen die schon 
mit den Übergangsregelungen zum BeamtVG und 
BBesG (siehe zu Nr. 9 und 11) vorgezeichnete Linie. Auch 
für diese drei Teilbereiche soll bei den Leistungen, die 
pauschal als Kostenerstattung ausgewiesen sind, eine 
abweichende Festlegung gemäß den wirtschaftlichen 
und finanziellen Verhältnissen im Beitrittsgebiet möglich 
sein. 

Zu Nummer 15 

Die Gründe für die in Artikel 29 Satz 2 des Staatsvertra-
ges über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion 
vom 18. Mai 1990 festgelegte Geltung des Bundesperso-
nalvertretungsgesetzes (BPersVG) mit der Maßgabe nur 
sinngemäßer Anwendung (siehe hierzu auch die Denk-
schrift zu Artikel 29 Abs. 2 des Staatsvertrages) sind 
weitgehend auch beim Wirksamwerden des Beitritts 
noch gegeben. Es war daher notwendig, die Bestimmun-
gen des „Gesetzes zur sinngemäßen Anwendung des 
Bundespersonalvertretungsgesetzes" (BPersVG) — Per-
sonalvertretungsgesetz — der Deutschen Demokrati-
schen Republik vom 22. Juli 1990 (GBl. I Nr. 52, S. 1014) 
in den in Maßgabe a) angegebenen Grenzen weiterhin 
Anwendung finden zu lassen. Die pa rtielle Fortgeltung 
von Recht der DDR soll bis längstens 31. Mai 1993 be-
grenzt werden. Dabei bedurfte es einer ausdrücklichen 
Verpflichtung für nach dem BPersVG gebildete Stufen-
vertretungen und Einigungsstellen, aber auch für die Ge-
richte (Absatz 2 Satz 2), ggf. die Bestimmungen des 
genannten Gesetzes ihren Entscheidungen zugrunde zu 
legen. Darüber hinaus wird der rechtsstaatlich gebotene 
Bestandsschutz der nach dem genannten Gesetz gebil-
deten Personalvertretungen und Organe in fortbestehen-
den Dienststellen gesetzlich verankert. 

Maßgabe b) soll sicherstellen, daß die Realisierung der 
Ziele des Staatsvertrages nicht durch eine formale Beru-
fung auf einzelne Bestimmungen des Bundespersonal-
vertretungsgesetzes oder des Gesetzes zur sinngemä-
ßen Anwendung des Bundespersonalvertretungsgeset- 



zes vom 22. Juli 1990 verhindert oder unterlaufen werden 
kann. Praktische Bedeutung behält diese Regelung auch 
dann, wenn binnen der Zweijahresfrist der § 79 des Ge-
setzes vom 22. Juli 1990 durch § 79 des BPersVG abge-
löst wird und dessen Absatz 2 (Weiterbeschäftigungsan-
spruch) vorübergehend — wie bereits ausdrücklich nach 
dem Gesetz vom 22. Juli 1990 — nicht anzuwenden 
ist. 

Maßgabe c) enthält die notwendige Übergangsregelung 
für den Bereich der Länder und stellt mit der Anwendung 
des Teils I der genannten Gesetze sicher, daß keine 
materielle personalvertretungsrechtliche Lücke ent-
steht. 

Maßgabe d) soll ermöglichen, daß gegenwärtig noch 
nicht abschließend festzulegenden Übergangserforder-
nissen flexibel Rechnung getragen werden kann. Gleich-
zeitig wird es ermöglicht, durch schrittweise Ablösung 
des Gesetzes vom 22. Juli 1990 die Vollgeltung des Bun-
despersonalvertretungsgesetzes herbeizuführen. Je 
nach Regelungsgegenstand der Verordnung bedarf 
diese der Zustimmung des Bundesrates. 

Zu Nummer 16 

Diese Regelung ist Folge der Geltung der gesetzlichen 
Vorschriften. Die maßgabenbezogene Übergangsrege-
lung gewinnt praktische Bedeutung nur in Ausnahmefäl-
len, etwa der gerichtlichen Auflösung einer Personalver-
tretung mit der Folge der Neuwahl außerhalb des Zeit-
raums der regelmäßigen Wahlen. 

Zu Nummer 17 

Nach dem Einigungsvertrag werden Soldaten, die auf-
grund der Wehrpflicht Wehrdienst leisten, Soldaten der 
Bundeswehr. Sie stehen in einem Wehrdienstverhältnis 
nach dem Soldatengesetz in Verbindung mit dem Wehr-
pflichtgesetz. Die Bezüge dieser Soldaten richten sich 
nach dem Wehrsoldgesetz mit der Maßgabe, daß die 
Bundesregierung durch Rechtsverordnung Übergangs-
regelungen trifft, die den besonderen wi rtschaftlichen 
und finanziellen Verhältnissen in dem im Einigungsver-
trag genannten Gebiet Rechnung tragen. Bei den Anpas-
sungsregelungen ist besonders zu denken an das Entlas-
sungsgeld (zur Zeit 2 500,— Deutsche Mark) und an den 
erhöhten Wehrsold für Soldaten mit besonderer zeitlicher 
Belastung. 

Zu Sachgebiet B 

Zu Abschnitt II 

Zu Nummer 1 

Auf die Begründung zu der entsprechenden Vorschrift 
des § 107 a des Beamtenversorgungsgesetzes wird Be-
zug genommen (siehe Kapitel XIX Anlage I Sachgebiet A: 
Recht der im öffentlichen Dienst stehenden Personen, 
Abschnitt II Nummer 2). 

Zu Nummer 2 

Das Soldatenrecht ist im Einigungsvertrag den Rechts-
verhältnissen im öffentlichen Dienst zugeordnet. Von die-
sem Prinzip ausgehend ist so weit wie möglich eine Dek-
kungsgleichheit zwischen den Regelungen für den zivilen 
öffentlichen Dienst und die Soldaten hergestellt worden. 
Ferner wird hierdurch gewährleistet, daß die Regelungen 
für den zukünftigen öffentlichen Dienst in dem in Artikel 3 
des Vertrages genannten Gebiet keine sachlich nicht ge-
botenen Ungleichheiten zwischen Soldaten und Beam-
ten aufweisen. 

Der Einigungsvertrag sieht vor, daß die Soldaten der ehe-
maligen Nationalen Volksarmee mit dem Beitritt Soldaten 
der Bundeswehr werden. Damit ist die Befehls- und 
Kommandogewalt des Bundesministers der Verteidi-
gung über ungeteilte Streitkräfte festgelegt. Wegen der 
Besonderheiten im Beitrittsgebiet konnte die Geltung der 
Wehrgesetze — wie die Gesetze für den zivilen öffentli-
chen Dienst —, insbesondere wegen des Status-, Lauf-
bahn-, Besoldungs- und Versorgungsrechts, nicht unmit-
telbar und nicht vollständig auf die ehemaligen NVA-Sol-
daten erstreckt werden. Die Nummer 2 sieht deshalb für 
eine Übergangszeit Regelungen vor, die sich an die für 
den übrigen öffentlichen Dienst geschaffenen Vorschrif-
ten anlehnen. 

Während dieser Übergangszeit wird sich — unter Be-
rücksichtigung von Bedarf und Eignung — nach einem 
noch zu schaffenden Auswahlverfahren entscheiden, 
welche ehemaligen NVA-Soldaten als Zeit- oder Berufs-
soldaten in der Bundeswehr verbleiben. Es ist vorgese-
hen, daß vor der Übernahme von Offizieren zu Berufssol-
daten ein unabhängiger Ausschuß zu deren persönlicher 
Eignung angehört wird. 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 

Der Maßgabevorbehalt zum Wehrpflichtgesetz stellt si-
cher, daß sich die Dauer des Grundwehrdienstes für 
Wehrpflichtige, die als Angehörige der ehemaligen Natio-
nalen Volksarmee zum Zeitpunkt des Beitritts Grund-
wehrdienst leisten, nach dem bisherigen Recht der Deut-
schen Demokratischen Republik richtet, solange das 
Wehrpflichtgesetz eine Grundwehrdienstdauer von mehr 
als zwölf Monaten vorsieht. Er dient außerdem der sach-
gerechten Abwicklung bestehender Grundwehrdienst-
verhältnisse. 

Zu Nummer 2 

Anwärter für Laufbahnen der Sanitätsoffiziere, die nach 
§ 30 Abs. 2 des Soldatengesetzes ohne Geld- und Sach-
bezüge zum Studium beurlaubt worden sind, erhalten 
außer unentgeltlicher truppenärztlicher Versorgung ein 
Ausbildungsgeld. Mit dem Maßgabevorbehalt erhält die 
Bundesregierung die Möglichkeit, diese Geldleistung in 
dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet unter 
besonderer Berücksichtigung der dortigen allgemeinen 
ökonomischen Situation anzupassen. 



Zu Nummer 3 

Die Verordnung steht in sachlichem Zusammenhang mit 
der Verordnung über den Mu tterschutz der Beamtinnen 
und folgt mit ihren Maßgaben dieser Regelung (siehe die 
Begründung Kapitel XIX Anlage I Sachgebiet A: Recht der 
im öffentlichen Dienst stehenden Personen, Abschnitt III 
Nummer 5). 

Zu Nummer 4 

Die Verordnung steht in sachlichem Zusammenhang mit 
der Verordnung über Erziehungsurlaub für Bundesbe-
amte und Richter im Bundesdienst und folgt mit ihren 
Maßgaben dieser Regelung (siehe die Begründung zu 
Kapitel XIX Anlage I Sachgebiet A: Recht der im öffentli-
chen Dienst stehenden Personen, Abschnitt III Num-
mer 7). 

Zu Nummer 5 

Zu den Buchstaben a), c) und d) wird auf die Begründun-
gen zu den entsprechenden Maßgaben zum Beamten-
versorgungsgesetz Bezug genommen (siehe Kapitel XIX 
Anlage I Sachgebiet A: Recht der im öffentlichen Dienst 
stehenden Personen, Abschnitt III Nummer 9). In Buch-
stabe b) wird bestimmt, welcher Personenkreis keine 
Versorgung nach dem Soldatenversorgungsgesetz er-
hält, und geregelt, in welchen .  Fällen Beschädigtenver-
sorgung nach dem Soldatenversorgungsgesetz gewährt 
wird. 

Zu Nummer 6 

Die Maßgabe ermöglicht der Bundesregierung, die Höhe 
der Leistungen nach dem Unterhaltungssicherungsge-
setz in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet 
der dortigen allgemeinen ökonomischen Situation anzu-
passen. 

Zu Kapitel XIX der Anlage II 

Zu Sachgebiet B 

Zu Abschnitt III 

Zu Nummer 1 

Die Weitergeltung dieser Bestimmungen ist wegen des 
Maßgabevorbehalts zum Wehrpflichtgesetz (siehe Kapi-
tel XIX Anlage I Sachgebiet B: Recht der Soldaten, Ab-
schnitt III Nummer 1) unabdingbar. 

Zu Nummer 2 

Die Weitergeltung dieser Besoldungsordnung (in dem 
beschriebenen Umfang) ist wegen der Regelung in Kapi-
tel XIX Anlage I Sachgebiet B: Recht der Soldaten, Ab-
schnitt II Nummer 2, § 5 Abs. 1 und Abs. 3 notwendig. 

Zu Nummer 3 

Die Weitergeltung dieser Regelung bis zum 31. Dezem-
ber 1990 ist notwendig, da die Mutterschutzverordnung 
für weibliche Sanitätsoffiziere erst am 1. Januar 1991 in 
Kraft  tritt und auf Geburten nach dem 31. Dezember 
1990 anzuwenden ist (siehe Kapitel XIX Anlage I Sachge-
biet B: Recht der Soldaten, Abschnitt III Nummer 3). 

Zu Nummer 4 

Von der Weitergeltung der Festlegungen über die Zahl-
ung des Verpflegungsgeldes an die Zeit- und Berufssol-
daten der ehemaligen Nationalen Volksarmee ist der 
Kreis der in Kapitel XIX Anlage I Sachgebiet B: Recht der 
Soldaten, Abschnitt II Nummer 2 § 2 genannten Personen 
ausgenommen. 


